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Vorwort

Das Bundeskriminalamt hat in den letzten Jahren in Zusammenarbeit mit anderen
Institutionen und Forschungseinrichtungen vielf�ltige Anstrengungen unternom-
men, um eine Verbesserung der Situation von Menschenhandelsopfern zu errei-
chen. Menschenhandel gehçrt zu den verabscheuungsw�rdigsten Straftaten �ber-
haupt, da die T�ter gezielt die Hilflosigkeit der Opfer ausnutzen und deren Men-
schenw�rde, Freiheit und kçrperliche Unversehrtheit verletzen. Durch oftmals
massive physische und psychische Gewalt werden die Opfer gef�gig gemacht –
ein Faktum, das eine besondere staatliche und gesellschaftliche Verpflichtung ge-
gen�ber den Betroffenen begr�ndet.

Innerhalb der deutschen Polizei ist Menschenhandel ein zunehmend priorisierter
Deliktsbereich. Auch das Bundeskriminalamt hat seine Ermittlungskapazit�ten
in diesem Bereich vor einigen Jahren erhçht. Neben der Strafverfolgung bezieht
dieses kriminalpolizeiliche Engagement auch verst�rkte Forschung mit ein. Ziel
ist es, durch eine praxisorientierte Forschung den Kenntnisstand der Polizei zu
verbessern und diesen Wissenszuwachs f�r die konkrete Ermittlungst�tigkeit
zu nutzen. So verçffentlichte das Bundeskriminalamt 2006 die vom Freiburger
Max-Planck-Institut f�r ausl�ndisches und internationales Strafrecht und der
Wiesbadener Kriminologischen Zentralstelle durchgef�hrte Studie Straftat-
bestand Menschenhandel. Eines der wesentlichen Ergebnisse dieser Studie war
die Feststellung, dass dem sogenannten Personalbeweis in solchen Strafverfahren
ein bedeutender Stellenwert zukommt. Ohne die Mitwirkung der Opfer ist eine
erfolgreiche Strafverfolgung von Menschenhandel nahezu aussichtslos. Sie
sind jedoch oftmals traumatisiert und eingesch�chtert und daher nicht willens
oder in der Lage, mit den Strafverfolgungsbehçrden zu kooperieren. Erfahrungs-
werte belegen, dass es meist nur stabilisierten und motivierten Opfern gelingt,
sich ihren Peinigern im Prozess zu stellen und ihre Leidensgeschichte glaubhaft
zu vermitteln.

Die Bedeutung des Personalbeweises hat das Bundeskriminalamt in der hier vor-
gelegten Studie einer vertieften Betrachtung unterzogen. Forschungsleitend war
dabei die Frage, welche Faktoren die Kooperations- und Aussagebereitschaft se-
xuell ausgebeuteter Frauen maßgeblich beeinflussen.

Das Sozialwissenschaftliche FrauenForschungsInstitut Freiburg (SoFFI F) wurde
mit der Durchf�hrung der Untersuchung beauftragt, die vor allem in einer um-
fangreichen Opferbefragung besteht. Das FrauenForschungsInstitut kommt in
der Studie unter anderem zu dem Ergebnis, dass die Einstellungen der Opfer ge-
gen�ber der deutschen Polizei vielfach durch falsche Informationen und Miss-
trauen gepr�gt sind, ohne dass die Betroffenen unbedingt tats�chlich negative Er-
fahrungen gemacht haben. Die T�ter sch�chtern die Opfer bewusst ein, beispiels-
weise, indem sie eine heimliche Zusammenarbeit mit der Polizei vort�uschen.

V
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Diese Vorspiegelung falscher Tatsachen erleichtert es den T�tern, die betroffenen
Frauen unter Kontrolle zu halten.

Eine weitere wichtige Erkenntnis im Hinblick auf die Aussagebereitschaft der
Opfer war, dass die Frauen aufgrund der Drohungen der T�ter sich vielfach wei-
gern, eine Aussage zu machen. Auch die eigene Einstellung der Opfer zur Pros-
titution ist entscheidend. Stehen die Betroffenen Prostitution grunds�tzlich ableh-
nend gegen�ber, sind sie eher in der Lage sich von den T�tern zu distanzieren und
zu einer Aussage bereit. Die erzwungene Aus�bung von Prostitution ist in solchen
F�llen eine besonders gravierende psychische Belastung.

Polizeiliche Maßnahmen zur Erkenntnisgewinnung in diesem Ph�nomenbereich
m�ssen dort ankn�pfen, wo Anhaltspunkte f�r die Androhung bzw. Aus�bung
von Gewalt gegen�ber Prostituierten vorliegen. Die geschilderten Bedrohungs-
und Einsch�chterungsstrategien der T�ter finden sich �berall – beispielsweise
in Bordellbetrieben. Zudem kçnnen auch allt�glich erscheinende F�lle von h�us-
licher Gewalt im Zusammenhang mit Zwangsprostituierung stehen; vielfach ist
eine solche Gewaltanwendung bereits Teil der sexuellen Ausbeutung.

Aber auch individuelle Verhaltensweisen der ermittelnden Polizeibeamten wur-
den in der Untersuchung analysiert. So ist ein respektvoller Umgang mit Opfern
von Menschenhandel nicht nur eine selbstverst�ndliche Geste menschlicher An-
erkennung, sondern entspricht auch dem Eigeninteresse der Polizei, die Aus-
sagebereitschaft der Opfer zu steigern und so Informationen �ber die T�ter zu er-
langen.

Insgesamt best�tigen die Ergebnisse der Studie eine Vielzahl bereits vorhandener
Vermutungen hinsichtlich der Gr�nde, die die Aussagebereitschaft von Opfern
von Menschenhandel gegen�ber der Polizei oftmals einschr�nken. Entscheidend
ist, dass die Erkenntnisse durch Gespr�che mit den Betroffenen selbst gewonnen
wurden. Unsere Aufgabe ist nun, die Bed�rfnisse der Betroffenen ernst zu neh-
men und in der Ermittlungspraxis jene Bedingungen zu verbessern, die die Aus-
sagebereitschaft konkret fçrdern. Die vorliegende Untersuchung leistet somit
einen weiteren wichtigen Beitrag, um diesem, die Menschenw�rde in einem be-
sonders erschreckenden Maß verletzenden Ph�nomen noch effizienter zu begeg-
nen.

Jçrg Ziercke

VI
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1 Einleitung

Das Sozialwissenschaftliche FrauenForschungsInstitut Freiburg1 f�hrte im Auf-
trag des Bundeskriminalamtes in der Zeit von Februar 2008 bis April 2009 das
Forschungsprojekt „Determinanten der Aussagebereitschaft von Opfern des
Menschenhandels zum Zweck sexueller Ausbeutung (Opferbefragung)“ durch,
dessen Ergebnisse in diesem Band vorgestellt werden. Ziel des Forschungsprojek-
tes war es, die Determinanten der Aussagebereitschaft von Opfern des Menschen-
handels zum Zwecke sexueller Ausbeutung in ihrer Bedeutung f�r polizeiliches
Handeln, aber auch polizeiliches Handeln selbst als Determinante der Aussagebe-
reitschaft aus der subjektiven Sicht der Opfer zu rekonstruieren. Mit einer quali-
tativen Befragung von 53 Opfern von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen
Ausbeutung gem�ß § 232 StGB stellt die Studie eine breit angelegte Opferbefra-
gung dar.

Hintergrund des Erkenntnisinteresses sind die laut Bundeslagebild Menschen-
handel des Bundeskriminalamts schwankenden Verfahrenszahlen im Delikts-
bereich Menschenhandel in Deutschland. Dies deutet darauf hin, dass polizeiliche
Maßnahmen zur Opfererkennung, die f�r die Einleitung von Ermittlungsverfah-
ren eine wesentliche Rolle spielen, dieser Entwicklung angepasst werden m�ssen.
Eine verbesserte Opfererkennung ist eine wichtige Voraussetzung f�r eine Ver-
besserung der Strafverfolgung der Delikte des Menschenhandels. Daf�r sind Er-
kenntnisse relevant, welche Determinanten in welchen Kontexten die Opferde-
klaration und die Aussagebereitschaft beeinflussen. Erkenntnisse hierzu kçnnen
sowohl aus den Berichten derjenigen gewonnen werden, die sich als Opfer dekla-
riert und den Prozess von Aussage und Gerichtsverfahren durchlaufen haben, als
auch aus Erz�hlungen derjenigen, die sich bis zum Zeitpunkt des Interviews an-
ders entschieden haben.

Die Untersuchung ist als eine qualitative Opferbefragung angelegt. W�hrend bis-
herige Opferbefragungen (Baurmann/Sch�dler 1999; Voß 2001; Balß u.a. 2001;
Sch�dler 2002) sich auf den Umgang mit Opfern von Straftaten konzentrieren,
ohne die Aussagebereitschaft der Opfer in den Blickpunkt zu r�cken, geht die
hier vorgelegte Studie explizit der Frage nach, welche Motivation Opfer von Men-
schenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung haben, bei der Polizei als Zeugin-
nen auszusagen, was sie beeinflusst, dies nicht zu tun. Ein besonderes Augenmerk
gilt dabei dem polizeilichen Handeln und seinen Auswirkungen auf die Aus-
sagebereitschaft und der subjektiven Motivation der Frauen, mit der Polizei zu-
sammen zu arbeiten.

1 Das Institut SoFFI F. ist Teil des „Forschungs- und Innovationsverbundes FIVE e.V.“ an der Ev.
Hochschule Freiburg.
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Die dem Vorhaben zu Grunde liegende strafrechtliche Definition von Menschen-
handel basiert auf dem Zusatzprotokoll zur Verh�tung, Bek�mpfung und Bestra-
fung des Menschenhandels,2 insbesondere des Frauen- und des Kinderhandels, in
Erg�nzung des �bereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenz�ber-
schreitende organisierte Kriminalit�t (Palermoprotokoll) sowie auf dem Rahmen-
beschluss des Rates der Europ�ischen Union vom Juli 2002 zur Bek�mpfung des
Menschenhandels.3 Diese internationalen Vorgaben wurden im Februar 2005 mit
dem Inkrafttreten des 37. Strafrechts�nderungsgesetzes in der nationalen Gesetz-
gebung umgesetzt. Hierzu wurden die Straftatbest�nde §§ 180 b und 181 StGB
(Menschenhandel und schwerer Menschenhandel) neu gefasst und in den acht-
zehnten Abschnitt „Straftaten gegen die persçnliche Freiheit“ des Besonderen
Teils des Strafgesetzbuches �berf�hrt. Seitdem unterscheidet das Strafgesetzbuch
zwischen Menschenhandel zum Zwecke der sexueller Ausbeutung (§ 232 StGB)
und Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung der Arbeitskraft (§ 233
StGB). Die vorliegende Untersuchung bezieht sich ausschließlich auf § 232
StGB.

Der Forschungsprozess beinhaltete eine besondere Herausforderung, was die Ge-
winnung von Interviewpartnerinnen – insbesondere von solchen, die nicht bei der
Polizei ausgesagt hatten – anging. Auch trug die kontinuierlich und intensiv ge-
pflegte Kooperation mit den Beratungsstellen insofern Fr�chte, als schwer er-
reichbare Frauen, die auch sonst keinen Polizeikontakt gehabt hatten bzw. keine
Aussage gemacht hatten, f�r ein Interview vermittelt werden konnten.

Anspruchsvoll war auch die Komplexit�t und Heterogenit�t der Fallgeschichten,
die es kaum gestattete, Aussagen f�r die gesamte Gruppe aller Opfer von Men-
schenhandel zu verallgemeinern, sondern die immer wieder neue Strukturierun-
gen und Eingrenzungen von Teilgruppen mit spezifischen Viktimisierungspro-
zessen verlangte. Entsprechend musste ein breites Spektrum qualitativer Auswer-
tungsstrategien eingesetzt und das Vorgehen auf die spezifische Fragestellung zu-
geschnitten werden. Die kurze Projektlaufzeit von insgesamt einem Jahr f�r die
Hauptphase muss manche Auswertungsw�nsche offen lassen, deren Erf�llung
mit dem qualitativen Material mçglich w�re.

Mitarbeiterinnen in dem Projekt waren Prof. Dr. Barbara Kavemann, Ass. jur.
Heike Rabe und Margit Wagner M.A., Rainer Wagner betreute das Sekretariat,
Heiko Hoffmann M.A. arbeitete in der Interviewauswertung mit, die Leitung
oblag Prof. Dr. Cornelia Helfferich. Wir bedanken uns an dieser Stelle beim Bun-
deskriminalamt f�r die vorz�gliche Betreuung des Projektes, bei den Fachbera-
tungsstellen gegen Frauen-Menschenhandel und dem KOK (Bundesweiter Koor-
dinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess
e.V.) f�r ihre hilfreiche Kooperation und ihre Bereitschaft, Arbeit und Zeit daf�r

2 http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXII/BNR/BNR_00417/imfname_044114.pdf, 1.2.10
3 http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_

men_and_women/l33137_de.htm
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zu opfern, bei den Interviewerinnen und �bersetzerinnen und insbesondere bei
den Frauen, die zu einem Interview bereit waren.

1.1 Datenbasis, Fragestellungen und Aufbau des Berichts

Die �bergeordnete Fragestellung lautete: Welche Determinanten beeinflussen die
Aussagebereitschaft der Opfer des Menschenhandels zum Zwecke sexueller Aus-
beutung (bei der Polizei bzw. bei Fachberatungsstellen) i.S. von Risiko- und Er-
folgsfaktoren f�r die Aussagebereitschaft? Analysiert werden sollten diese Deter-
minanten in ihrer Bedeutung f�r polizeiliches Handeln. Das polizeiliche Handeln
selbst stellt ebenfalls eine solche Determinante dar, deren Wirksamkeit erkundet
werden sollte. Eine weitere Frage galt der Rekonstruktion von Viktimisierungspro-
zessen und der Entstehung von Opferwahrnehmung und Opferdeklaration als
Voraussetzungen f�r die Aussagebereitschaft. Gew�nscht wurden zudem Schluss-
folgerungen f�r das polizeiliche Handeln. Da das Erkenntnisinteresse der subjek-
tiven Sicht der Opfer von Menschenhandel in ihrer Vielfalt und Komplexit�t galt,
wurde die Studie als qualitative Interviewstudie konzipiert.

Es wurden 54 Interviews durchgef�hrt; 53 davon konnten in die Auswertung ein-
bezogen werden. Die Stichprobe setzte sich aus drei „Quotierungsgruppen“4 zu-
sammen:

– Opfer, die als Zeuginnen aussagten,

– Opfer, die der Polizei bekannt waren, jedoch nicht ausgesagt haben/keine Aus-
sagebereitschaft hatten,

– Opfer, die nicht bei der Polizei bekannt und nicht zur Anzeige/Aussage bereit
waren.

Die Ausgangsfragestellung, die oben skizziert wurde, ließ sich nicht mit einem
einzigen Zugang beantworten. Zwar gibt es in vielen Interviews wiederkehrende
Determinanten der Aussagebereitschaft, aber erstens variieren die spezifischen
Konstellationen von Determinanten von Fall zu Fall, zweitens wurden sehr unter-
schiedliche polizeiliche Strategien berichtet und drittens konnte die Aussagebe-
reitschaft nicht aus diesen Bestimmungsmomenten eindeutig vorhergesagt wer-
den: Immer wieder zeigten F�lle, dass unter �hnlichen Bedingungen einmal
eine Aussage erfolgte und einmal nicht. Gegenstand der Analyse ist ein hochkom-
plexes Ursachengef�ge, bei dem die identifizierten Determinanten der Aus-
sagebereitschaft immer wieder auf eine neue Weise in einem Verh�ltnis zu Vik-
timisierungsprozessen und polizeilichen Handlungsmçglichkeiten standen –
„Kommissar Zufall“ gar nicht miteinbezogen. W�rde es sich um ein standardi-

4 Die Gruppen wurden als Quotierungsgruppen bezeichnet, weil urspr�nglich geplant war, alle drei
Gruppen quotiert mit der gleichen Grçße in die Stichprobe aufzunehmen. Eine solche Quotierung
war trotz aller entsprechend steuernden Selektionen nicht mçglich (s.o. und Kapitel 2.4). Zur
genaueren Operationalisierung von „Polizeikontakten“ s. Kapitel 3.1.
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siertes Verfahren handeln, w�re das Problem so zu formulieren: Es liegt eine Viel-
zahl von relevanten Einflussgrçßen vor, die aber untereinander dependent sind,
die nur in wechselnden Konstellationen mit anderen Variablen einen messbaren
Einfluss haben und zugleich Ursache und Wirkung sein kçnnen, w�hrend f�r
sich allein genommen die Aufkl�rung der Varianz durch eine einzige Variable ge-
ring bleibt.

Eine besondere Herausforderung also bestand darin, die Determinanten der Aus-
sagebereitschaft nicht nur jeweils einzeln als f�r die Aussagebereitschaft fçrder-
lich oder hinderlich aufzulisten, sondern dar�ber hinaus die Logik des Wirk-
zusammenhangs der Determinanten in spezifischen Viktimisierungsprozessen
(prozessuale Perspektive) und in spezifischen Akteurskonstellationen (feldbezo-
gene Perspektive) aufzuzeigen, diese Determinanten also komplexer zu kon-
textualisieren. Einige Determinanten sind bereits in der Diskussion, wie z.B.
der aufenthaltsrechtliche Status, an dem sich Zugriffsmçglichkeiten der Polizei
festmachen, T�terstrategien, die Angst vor der Polizei machen, das Ausmaß an
Gewalt und Einsch�chterung, fehlende Sprachkenntnisse und Orientierungsmçg-
lichkeiten. Zu beantworten war aber die Frage, wie die Determinanten in der zeit-
lichen und r�umlichen Dimension zusammenwirken und wie das polizeiliche
Handeln vor diesem Hintergrund seine Wirkung entfaltet.

Die St�rke qualitativer Verfahren, Vielfalt abzubilden und die Komplexit�t der
Daten sp�t im Forschungsprozess zu reduzieren, f�hrte dazu, dass die For-
schungsfragen und die methodischen Zug�nge immer wieder neu gepr�ft wurden,
um angemessene Auswertungsstrategien zu entwickeln und bezogen auf verall-
gemeinerbare Aussagen zu ertragreichen Befunden zu kommen. Die sp�te Re-
duktion der Komplexit�t schafft mehr Pr�zision und l�sst auf einer hochkomple-
xen Ebene Zusammenh�nge erkennbar werden.

Aufbau des Bandes

Der Ergebnisband gliedert sich den multiplen Zug�ngen entsprechend – nach me-
thodologischen Vorbemerkungen in Kapitel 2 und der Stichprobenbeschreibung
in Kapitel 3 – in f�nf Kapitel (Kapitel 4 bis 8), in denen Ergebnisse zu spezi-
fischen Akzentuierungen der Forschungsfrage vorgestellt werden, die mit unter-
schiedlichen methodischen Zug�ngen erarbeitet wurden.5 Trotz der Querver-
weise haben die Zug�nge eine gewisse Eigenst�ndigkeit und kçnnen unabh�ngig
voneinander gelesen werden. Die Kapitel enden jeweils nicht mit einer Zusam-
menfassung der Ergebnisse, sondern mit einer Bewertung. Die Zusammenfas-
sung der Ergebnisse der einzelnen Kapitel ist als �bersicht in Kapitel 1.2 voran-
gestellt.

5 Eine �bersicht �ber die unterschiedlichen methodischen Zug�nge zur Beantwortung der For-
schungsfragen in den einzelnen Kapiteln findet sich in Kapitel 2.2.
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Forschungsfrage: Welche Einflussfaktoren beeinflussen die Aussagebereitschaft?
Kapitel 4 beantwortet diese Frage auf einer grunds�tzlichen Ebene. Die relevan-
ten Determinanten, die die Aussagebereitschaft der Interviewpartnerinnen f�r
oder gegen eine Aussage bei der Polizei beeinflussen, wurden aufgelistet und je-
weils aus dem Interviewmaterial heraus die Bedeutung rekonstruiert. In die in-
haltsanalytische Auswertung, bei der bereits in der Fachdiskussion bekannte De-
terminanten als Kategorien gesetzt und neue Kategorien aus dem Material gebil-
det wurden, gingen alle Interviews ein. Beim Vorgehen wurde differenziert im
Sinne einer Unterscheidung, welche Determinanten – f�r den Einzelfall und
dann in der Gesamtschau – einen starken Einfluss und welche eher einen zus�tz-
lichen Effekt haben.

Forschungsfrage: Welche Rolle spielt welche Form des polizeilichen Handelns in
welchen Kontexten und wie kann es die Aussagebereitschaft fçrdern oder min-
dern? Kapitel 5 stellt das polizeiliche Handeln in den Mittelpunkt. Nicht f�r
alle Opfer des Menschenhandels sind polizeiliche Strategien in gleichem Maß
und in der gleichen Weise relevant, insbesondere wird ausf�hrlicher auf die Situa-
tion der Frauen ohne rechtm�ßigen Aufenthaltsstatus eingegangen (u.a. wegen
der aufenthaltsrechtlichen Regelungen, die spezielle Ansatzpunkte f�r polizei-
liches Handeln bieten). Zun�chst wurden einzelne Formen des polizeilichen Han-
delns in ihrer Bedeutung rekonstruiert; in einem weiteren Schritt wurden diese
Maßnahmen eingebettet in ein Feld, das durch die drei Akteure Opfer – Polizei
– T�tersystem aufgespannt wird. An den drei Eckpunkten wird jeweils ein (unter-
schiedlich großer) Druck f�r oder gegen eine Aussage aufgebaut; die Aussagebe-
reitschaft soll als Resultante dieser Relationen zwischen den Akteuren verstanden
werden.

Forschungsfrage: Welche Viktimisierungsprozesse mit Wendepunkten der Opfer-
wahrnehmung und Opferdeklaration lassen sich beschreiben? In Kapitel 6 wird
eine prozessuale Perspektive eingenommen: Typische Muster von Viktimisie-
rungsprozessen wurden aus den chronologisch-biografischen Verl�ufen mit spe-
ziellen qualitativen Auswertungsstrategien herausgearbeitet. Zugrunde gelegt
wurden alle Interviews mit Frauen, die ausgesagt haben. Zentrale Fragen sind:
Zu welchem Zeitpunkt des Viktimisierungsprozesses nahmen die Interviewpart-
nerinnen ihren Opferstatus wahr? Welche Bedeutung hatte die Opferdeklaration
f�r ihre Aussagebereitschaft? In welchen F�llen wurden die Interviewpartnerin-
nen von der Polizei nicht als Opfer wahrgenommen? Wie wirkte sich das auf
die Aussagebereitschaft aus? Welche Wendepunkte sind im Viktimisierungspro-
zess erkennbar, an denen sich eine Bereitschaft entwickelte, sich gegen die T�ter/
innen zu stellen, und mçglicherweise Aussagebereitschaft entstand?

Forschungsfrage: Welche Fallkontexte erzeugen typischerweise Viktimisierungs-
prozesse, bei denen nicht oder nur schwer ausgesagt wird, und wie kçnnen in die-
sen Kontexten Aussagebarrieren �berwunden werden? In Kapitel 7 wurden die
Aussagebarrieren in den Mittelpunkt gestellt und zun�chst alle Interviews ohne
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Aussage als Ausgangspunkt genommen, um die Frage zu beantworten. Die Inter-
views ließen sich f�nf Kontexten zuordnen, die durch spezifische Konstellationen
von Determinanten und damit spezifische Mçglichkeiten, sich aus dem T�tersys-
tem zu lçsen – als Voraussetzung f�r eine Aussagemçglichkeit – gekennzeichnet
waren. In einer Kontrastierung mit �hnlichen F�llen, die zur Aussage f�hrten,
wurden die kontextspezifischen Unterschiede zwischen Frauen, die ausgesagt ha-
ben, und denen, die nicht ausgesagt haben, diskutiert.

Forschungsfrage: Welche Rolle spielt Beratung? Kapitel 8 stellt die Ergebnisse
zur Bedeutung der Arbeit der Fachberatungsstellen dar. Zugrunde gelegt wurden
alle Interviews. Schwerpunkte waren die Zugangswege zur Beratung, die Bedeu-
tung des Zeitpunktes der Beratung vor oder nach dem Polizeikontakt sowie die
Kooperation von Polizei und Beratung und der „subjektive Blick“ auf die Bera-
tung und die Beraterin.

Forschungsfrage: Welche Schlussfolgerungen lassen sich f�r die Pr�vention und
Intervention ziehen? Die Antworten in den einzelnen Kapiteln f�hren in Kapitel 9
zu Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen bezogen auf polizeiliches
Handeln und dar�ber hinaus bezogen auf allgemeine Maßnahmen effektiver Pr�-
ventions- und Interventionsans�tze zur Verbesserung der Bek�mpfung des Men-
schenhandels zum Zweck sexueller Ausbeutung gem�ß § 232 StGB.

Zur Terminologie

Der Begriff „Determinante“ wird verwendet, obwohl er aus der standardisierten
Forschung kommt. Mit Determinante ist hier ebenfalls eine Einflussgrçße ge-
meint, aber anders als in der standardisierten Forschung gilt es, diese Einfluss-
grçße in der Vielfalt ihrer unterschiedlichen inhaltlichen Ausgestaltung zu erfas-
sen und ihre Bedeutung f�r den Fallverlauf im Zusammenwirken mit anderen
Einflussgrçßen zu rekonstruieren.

Zur Verwendung des Begriffs „T�ter/innen“ ist anzumerken, dass die Inter-
viewpartnerinnen den Begriff nicht verwendeten; sie sprachen von „Zuh�ltern“,
der „Chefin“ u.a. Der von den Befragten verwendete Begriff wird dann aufgegrif-
fen, wenn es um die Perspektive der Interviewpartnerinnen geht, ansonsten wird –
aus Sicht der Forschung – von „T�tern/innen“ gesprochen.
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1.2 Forschungsdesign und Ergebnisse der Untersuchung im
�berblick

1.2.1 Das Forschungsdesign im �berblick

Ziel:

Rekonstruktion der Determinanten der Aussagebereitschaft mit einer qua-
litativen Interviewerhebung

Grundgesamtheit:

Opfer von Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung

Stichprobe:

N=53, nicht repr�sentativ, aber basierend auf einer kontrastierenden Stich-
probenkonstruktion, um eine breite Vielfalt systematisch abzubilden

n=37 Opfer, die als Zeuginnen aussagten (Kooperation mit der Polizei/Be-
reitschaft zur Zeugenaussage besteht), n=11 Opfer, die der Polizei bekannt
waren, jedoch nicht aussagten/keine Aussagebereitschaft hatten (Kontakt
zur Polizei besteht/bestand, jedoch keine Aussage erfolgt), n=5 Opfer, die
nicht bei der Polizei bekannt sind und nicht zur Anzeige/Aussage bereit
waren (kein Kontakt zur Polizei vorhanden und gew�nscht/keine Aus-
sagebereitschaft)

Alter: zwischen 21 und 41 Jahren, Herkunft: aus 19 L�ndern, heterogene
Zusammensetzung bezogen auf Lebenssituation und Kontext des Men-
schenhandels

Stichprobenzugang:

�berwiegend Vermittlung �ber Fachberatungsstellen aus 11 Bundesl�n-
dern

Dolmetschen/�bersetzung:

23 Interviews in deutscher Sprache (davon f�nf mit deutschen Staatsb�r-
gerinnen), 22 Interviews gedolmetscht und acht in Fremdsprachen (davon
drei in der jeweiligen Muttersprache, vier in russischer und eines in eng-
lischer Sprache)

Erhebungsverfahren:

Teilnarratives Leitfadeninterview, zus�tzliche Erfassung von Sozialdaten
in einem standardisierten Fragebogen, zus�tzliche Informationen der Be-
raterinnen
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Auswertungsvorgehen:

– F�r einzelne Forschungsfragen ausgew�hlte Vorgehensweisen aus dem
Spektrum der inhaltsanalytischen (Ziel: Informationen) und hermeneu-
tischen (Ziel: Rekonstruktion von subjektiven Sichtweisen und Deutun-
gen) Auswertungsheuristiken,

– sowohl thematisch fall�bergreifend als auch an der Falllogik orientiert,

– Nutzung der Erkenntnismçglichkeiten durch unterschiedliche, der Fra-
gestellung angemessene Muster-,Typen- oder Gruppenbildung und an-
schließende Kontrastierungen.

1.2.2 Die Bedeutung einzelner Determinanten der Aussagebereitschaft

Eine Liste vorgegebener Determinanten der Aussagebereitschaft wurde im Rah-
men einer inhaltsanalytischen Querauswertung induktiv aus dem Material heraus
erg�nzt und binnendifferenziert (Kapitel 4). Polizeiliches Handeln und Beratung
als Determinanten wurden gesondert analysiert (s. Kapitel 5 und Kapitel 8),
ebenso Opferwahrnehmung als Ausschnitt von Viktimisierungsprozessen (s. Ka-
pitel 6). Die subjektive Bedeutung der Determinanten wurde aus den Interviews
heraus rekonstruiert und die St�rke des Einflusses auf die Aussagebereitschaft
(starkes/schwaches Motiv) f�r jeden Einzelfall im Team mit einem Ratingverfah-
ren bestimmt. Die Determinanten hatten drei Funktionen im Geschehen: Sie
konnten als Kr�fte wirken, die Frauen in der Zwangssituation festhielten (Bin-
dung), sie konnten Frauen aus der Situation „heraustreiben“ (Push-Faktoren)
und sie konnten Frauen in eine neue Situation „hineinziehen“ (Pull-Faktoren;
z.B. Perspektiven oder Angebote f�r eine bessere Zukunft). Je nach Fallkontext
konnte die Funktion und Bedeutung einer Determinante unterschiedlich sein.
In der Reihenfolge der subjektiven Bedeutung f�r die Aussagebereitschaft (pro
oder contra) waren die wichtigsten Determinanten:

– Bedrohende T�terstrategien (Gewalt, Bedrohung)/Schutz und Sicherheit von
Leib und Leben: Die Angst vor den T�ter/innen war ein wichtiger Faktor, der
aber sowohl eine Aussage verhindern als auch die Aussage als einzigen Aus-
weg erscheinen lassen konnte.

– Erreichen des Migrationsziels (und Migrationsmotive), Sicherung des Lebens-
unterhalts und rechtlicher Status: F�r den großen Teil der Frauen, die ohne le-
galen Aufenthaltsstatus nach Deutschland gekommen oder gebracht worden
waren, hatte das Erreichen ihres Migrationsziels – meist die Sicherung des Le-
bensunterhalts – eine hohe Bedeutung. Das Erreichen des Ziels war gekoppelt
an den rechtlichen Status vor allem f�r Frauen aus Drittstaaten. Eine weitere
relevante T�terstrategie war die „Schuldenfalle“ als Zwang, hohe Geldsummen
„abzuarbeiten“, ohne ausreichenden Verdienst zugestanden zu bekommen.
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– T�terstrategien der Bindung und des Beeindruckens: Relevant war die Bindung
– durch Liebesversprechen und Ehe, aber auch Beeindrucken vor allem bei jun-
gen Frauen. Die betroffenen Frauen mussten sich aus der Beziehung lçsen und
sie als ein Zwangs- und Ausbeutungsverh�ltnis erkennen, bevor sie eine Aus-
sagebereitschaft entwickeln konnten.

– Migrationsbedingte Barrieren: Unkenntnis der Sprache, Schrift und Rechts-
lage behinderten die eigenst�ndige Handlungsf�higkeit der Frauen.

– Einstellung zur Prostitution: Scham wirkte als Offenbarungsschwelle, eine
stark negative Einstellung zur Prostitution machte die erzwungene Aus�bung
der Prostitution psychisch zu einer starken Belastung.

– Bild der Polizei: Negative Vorannahmen gegen�ber und Angst vor der Polizei
oder der Eindruck, die Polizei arbeite mit den T�ter/innen zusammen, waren
ein gewichtiges Motiv gegen die Entscheidung, sich an die Polizei zu wenden
oder in Kontrollsituationen zu offenbaren.

– Rechtlicher Status: T�ter/innen hatten z.B. durch den irregul�ren Aufenthalts-
status von Opfern und die migrationsbedingten Barrieren, die den Zugang zur
Unterst�tzung versperrten, besondere und im Sinne der T�terintentionen
„g�nstige“ Bedingungen, Druck auszu�ben. Dieser Status verhinderte bzw. er-
schwerte es den Frauen, sich gegen T�terstrategien zur Wehr zu setzen.

Die wirtschaftliche Ausbeutung stellte das Grundmuster aller F�lle dar und wird
daher nicht gesondert aufgef�hrt.

Die Determinanten bilden ein komplexes Gef�ge. Keine Determinante war allein
f�r oder gegen eine Aussage entscheidend. Alle Motive konnten je nach Fallkon-
stellation die Aussagebereitschaft fçrdern oder hindern und konnten zeitweilig
oder dauerhaft f�r oder gegen eine Aussage sprechen. Die Bedeutung der Deter-
minanten konnte sich zudem faktisch und subjektiv ver�ndern, z.B. aufgrund von
Gewalteskalationen, �ber Zugang zu Informationen, �ber ein Angebot an Schutz
oder Aufenthalt seitens der Polizei. Ihre Wirksamkeit hing ab z.B. von dem Zeit-
punkt im Viktimisierungsprozess bzw. dem Prozess der Lçsung vom T�ter, an
dem der Polizeikontakt stattfand. Daher wurden die Wirkungen der Determinan-
ten eingebettet in komplexere Prozesse (Kapitel 4.3 bis 8) und in Bezug zu poli-
zeilichem Handeln und Beratung gesetzt.

1.2.3 Polizeiliche Handlungsmçglichkeiten

In Kapitel 5.2 bis 5.4 wurden zwei grunds�tzliche Ansatzpunkte f�r polizeiliches
Handeln herausgearbeitet:

– Vorhandene Motivation der Interviewpartnerinnen zur Aussage nutzen: Mehr
als die H�lfte der Frauen hatte sich von sich aus an die Polizei gewandt –
oder sich als kooperationsbereit beschrieben – und die Aussagebereitschaft

9



{luchterh_neu}20100106_BKA-Opfer/kap01.3D 1 30.04.2010 S. 10

war in dem Moment, als sie die Polizei kontaktierten, gegeben. Hierbei han-
delte es sich um Frauen mit irregul�rem wie rechtm�ßigem Aufenthaltsstatus.
In den Erz�hlungen dieser Frauen sind die Bedingungen relevant, unter denen
die Aussagebereitschaft von der Polizei (nicht) wahrgenommen bzw. genutzt
wurde.

– Zur Aussage motivieren: In circa einem F�nftel der Interviews wurde eine Ko-
operationsbereitschaft durch eine polizeiliche Intervention motiviert und f�r
die Frauen sprachen Motive sowohl f�r als auch gegen eine Aussage. Hierbei
handelte es sich �berwiegend um Frauen ohne rechtm�ßigen Aufenthaltsstatus.

Das Spektrum, welche Organisationseinheit der Polizei bei welcher Gelegenheit
auf welche Frauen traf, ist breit. Den einen Pol repr�sentierte die Interviewpart-
nerin, die durch massive kçrperliche Gewalt in die Prostitution gezwungen wur-
de, die Prostitution zu keinem Zeitpunkt als Arbeit definierte, vor den T�ter/innen
zur Polizei fl�chtete und die Polizei als helfende Instanz adressierte. Der andere
Pol wurde repr�sentiert von einer Interviewpartnerin, die ihre Migration in die
Prostitution nach Deutschland gezielt selbst organisiert hatte, finanzielle Abspra-
chen mit den T�ter/innen als fair und die polizeiliche Intervention als Eingriff in
ihre Freiheitsrechte interpretierte.

Aus der aus den Interviews rekonstruierten Interaktion f�hrten folgende Aspekte
dazu, dass die Strafverfolgungsbehçrden einen Teil der Frauen bereits bei der An-
zeigenaufnahme als Zeuginnen zun�chst „verloren“ hatten bzw. Frauen nur eine
Teilaussage (z.B. wegen h�uslicher Gewalt) machten:

– Konfrontation mit bestimmten Werturteilen bez�glich Prostitution, Zuwande-
rung sowie jeweils individuelle T�ter- bzw. Opferbilder erzeugten Gef�hle,
nicht ernst genommen, herabw�rdigend behandelt, diskriminiert oder als nicht
glaubw�rdig eingesch�tzt zu werden.

– Andere Interviewpartnerinnen wurden ausschließlich als Migrantinnen ohne
Aufenthaltserlaubnis betrachtet, nicht als Betroffene des Menschenhandels
identifiziert und ausgewiesen bzw. nur als Opfer von h�uslicher Gewalt gese-
hen.

Ausweiskontrollen in den Prostitutionsbetrieben waren von der Ausgestaltung des
Kontaktes nicht geeignet, die Kooperationsbereitschaft der Frauen zu motivieren.
Weder konnten vonseiten der Frauen in diesem Zusammenhang Signale der
Zwangssituation gegeben noch Fragen nach Hilfebedarf oder das Angebot von
Unterst�tzung vonseiten der Polizei thematisiert werden. F�r eine Aussage war
eine r�umliche Trennung vom Umfeld der T�ter/innen wichtig.

Zum Teil hatten die Frauen ein diffuses und damit verunsicherndes Bild �ber die
Strafbarkeit ihrer Handlungen im Umfeld des Menschenhandels, wie z.B. das
F�hren einer Zweckehe, Steuerhinterziehung, Aus�bung von Prostitution. Sie
hatten kein Wissen �ber ihre Situation und die Polizei, also kein Wissen dar�ber,
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welchen Spielraum f�r „Angebote“ die Polizei im Zusammenhang mit ihrer Be-
reitschaft zur Zeuginnenaussage hat. Im Kontakt mit der Polizei wurden vor allem
Nachteile antizipiert und Angst vor der Polizei entwickelt, teilweise aufgrund von
entsprechenden Drohungen der T�ter/innen, teilweise aufgrund eigener Erfahrun-
gen oder einer korrekten Einsch�tzung der Rechtsgrundlagen in Deutschland.
Mangelnde Rechtssicherheit sowie das Bild der Polizei als sanktionierende Ein-
richtung waren starke Motive gegen eine Aussage bei der Polizei.

Unabh�ngig von der Art der polizeilichen Intervention erhçhte sich die Koope-
rationsbereitschaft der Frauen, wenn sie in der Lage waren, die Polizei als eine
unterst�tzende Einrichtung wahrzunehmen. Dies war entweder mit dem relevan-
ten Polizeikontakt gegeben und die Aussagebereitschaft bereits vorhanden – dann
lag der Fokus des polizeilichen Handelns auf der Opfererkennung – oder diese
Wahrnehmung musste vermittelt werden. Dies brauchte Zeit, Unterst�tzung
und eine Vorgehensweise, die es vermied, Angst zu verst�rken und in der Lage
war, antizipierte Nachteile auszur�umen und Angebote zu machen, die der indi-
viduellen Situation der Frauen entsprach.

Eine besondere Situation ergab sich, wenn Frauen auch als Tatverd�chtige adres-
siert wurden (Passvergehen/irregul�rer Aufenthaltsstatus, Mitt�terschaft des
Menschenhandels aufgrund von Zeugenaussagen anderer Frauen oder beschlag-
nahmten Geldsummen). Ein immer wiederkehrendes Beispiel hierf�r war die Si-
tuation der Ausweiskontrolle in den Prostitutionsbetrieben. Die Kontaktauf-
nahme der Polizei mit potentiellen Zeuginnen in Verfahren wegen Menschenhan-
dels in den Fokus der Suche nach Personen ohne rechtm�ßigen Aufenthaltsstatus
zu stellen, diente zwar kurzfristig dazu, die Betroffenen ohne rechtm�ßigen Auf-
enthaltsstatus r�umlich aus dem Umfeld der T�ter/innen zu lçsen und zu befra-
gen, aber gleichzeitig adressierte diese Maßnahme die Betroffenen von Men-
schenhandel als Beschuldigte und best�tigte somit vorherrschende �ngste vor
der Polizei. Eine Wahrnehmung der Polizei als unterst�tzend wurde verunmçg-
licht, wenn die Doppelrolle der Frauen als Tatverd�chtige und Betroffene nicht
schnellstmçglich aufgelçst wurde.

1.2.4 Determinanten in komplexeren Konstellationen: Relation von
Druck seitens der T�ter/innen und Druck seitens der Polizei

Auf der Grundlage der Ergebnisse von 5.1.-5.3 erfolgte eine vertiefte Auswertung
der Interviews, in denen sich die Frauen f�r eine Aussage bei der Polizei entschie-
den hatten. Eine der Strukturierungen des Materials bestand darin, die systemati-
sche Auspr�gung der Konstellation von drei Determinanten in ihrer Bedeutung
f�r die Aussagebereitschaft n�her zu untersuchen (Kapitel 5.5):

– der Druck, der von T�ter/innen ausge�bt wird (z.B. Gewalt, Bedrohung,
„Schuldenfalle“, Ank�ndigung von Ausweisung im Fall von Polizeikontakt),
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– der Druck, der von polizeilichen Maßnahmen ausgeht (z.B. Ank�ndigung von
Haft oder Ausweisung),

– der Druck, eigene Migrationsziele zu erreichen (z.B. eigene Existenzsiche-
rung, Versorgung von Angehçrigen im Herkunftsland, Verbesserung der Zu-
kunftsperspektive).

Diese drei Aspekte bilden ein Feld; die Aussagebereitschaft sollte als Resultante
dieser Arten von Druck verstanden werden. F�r das polizeiliche Handeln heißt
das, dass wie immer mçglich auf dieses Kr�fteverh�ltnis eingewirkt werden soll-
te, damit es sich in Richtung Aussage verschiebt. Je nach Auspr�gung der einzel-
nen Determinanten in der spezifischen Fallkonstellation sind andere Ausgangs-
bedingungen gegeben und andere Auswertungsfragen zu formulieren. Hier ließen
sich Interviews gruppieren nach unterschiedlichen Konstellationen von Druck.

Auf die Interviewpartnerinnen ohne rechtm�ßigen Aufenthaltsstatus wirkte in der
Regel Druck von allen drei Seiten. Insbesondere bei Frauen dieser Gruppe, die
von der Polizei aufgegriffen wurden und zun�chst nicht zu einer Aussage bereit
waren, ließ sich daher die Entwicklung ihrer Aussagebereitschaft im Rahmen ver-
schiedener Konstellationen von Druck aufzeigen. Daher lag der Schwerpunkt der
Auswertung auf dieser Gruppe. Es konnten dabei Ansatzpunkte systematisiert
werden, wie die Polizei eine Bereitschaft der Interviewpartnerinnen zur Aussage
dadurch unterst�tzen konnte, dass sie an dem Druck, der jeweils vorhanden war,
ansetzte:

– Druck der Frauen, ihr Migrationsziel zu erreichen, nutzen: Optimierung des
Angebotes an die potentiellen Opferzeuginnen mit Hinblick auf die Eigeninte-
ressen der Frauen (Schutz, Aufenthalt, Zugang zu Bildung und zum Arbeits-
markt),

– Druck vonseiten der T�ter/innen (T�terdrohungen im Fall einer Aussage) min-
dern: �ber verl�ssliche Informationen, Sprachmittlung, Verhaftung der T�ter/
innen, Schutz, Entlastung der Frauen von der alleinigen Verantwortlichkeit,
die T�ter zu belasten),

– Druck der Polizei „regulieren“ (soweit die gesetzlichen Vorgaben einen Spiel-
raum lassen): durch z.B. schnelles Auflçsen der Doppelrolle als Straft�terin
und Opfer,Vermeidung von Haft, schnelle Vermittlung in Beratung. Wo Druck
seitens der Polizei (z.B. eine Inhaftierung) von den gesetzlichen Vorgaben voll-
zogen werden musste, kann eine gute Kooperation mit der Justiz, eine schnelle
Vermittlung in Beratung, Aufkl�rung �ber die Optionen und rechtlichen Mçg-
lichkeiten dennoch das subjektive Empfinden der Frauen positiv beeinflussen.

Wenn es sich nicht um die Sonderf�lle handelte, in denen die Frauen faktisch
keine Wahl zur Entscheidung f�r oder gegen eine Aussage hatten, weil sie als T�-
terinnen schwerwiegender Delikte beschuldigt wurden, zeigten die erfolgreichen
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Verl�ufe, dass gleichzeitig alle Ansatzmçglichkeiten genutzt werden mussten, um
eine Aussage zu motivieren.

Der Entschluss der Frauen ohne oder mit rechtm�ßigem Aufenthaltsstatus, die
sich eigeninitiativ an die Polizei gewandt hatten, war h�ufig durch einen hohen
Druck vonseiten der T�ter/innen motiviert. Sie hatten �berwiegend in Notsitua-
tionen zu ihrem eigenen oder dem Schutz von Angehçrigen den Menschenhandel
offenbart. F�r diese Interviewpartnerinnen waren entlastende Angebote im Rah-
men der Vernehmungen entscheidend. Zus�tzlicher Druck vonseiten der Polizei
hatte sich hier nur nachteilig auf die Aussagebereitschaft ausgewirkt. In der
Gruppe der Frauen mit rechtm�ßigem Aufenthaltsstatus gab es bis auf die Sonder-
f�lle, in denen Frauen wegen anderer Delikte als Tatverd�chtige beschuldigt wur-
den, keine Fallverl�ufe, in denen eine Aussage durch eine polizeiliche Maßnahme
motiviert wurde.

Aus der Auswertung von Interviews aus der Gruppe der Frauen ohne rechtm�ßi-
gen Aufenthaltsstatus, die sich nicht von sich aus an die Polizei gewandt hatten,
ließen sich aber R�ckschl�sse f�r den Umgang mit dieser Gruppe potentieller
Zeuginnen aus den L�ndern der europ�ischen Union ziehen: Bei geringem Druck
auf die Frauen çffnet sich ein Raum f�r eine Abw�gung der Optionen. Die Eigen-
interessen der Frauen sind dabei zentral; das Handeln der Polizei muss diese In-
teressen aufgreifen (und gegebenenfalls mit Beratungsstellen kooperieren: s.o.).
Es scheint daher wenig sinnvoll zu sein, zuk�nftigen Strategien f�r den Umgang
mit potentiellen Zeuginnen auf die Entwicklung neuer Hebel f�r die Druckaus-
�bung auszurichten. Es muss darum gehen, das Angebot zu optimieren und den
Druck der T�ter/innen zu entsch�rfen.

1.2.5 Determinanten in komplexeren Konstellationen: Viktimisierungs-
prozesse und Opferdeklaration

In einer weiteren Strukturierung wurden aus dem Material heraus Verlaufs-
modelle von Viktimisierungsprozessen mit Entwicklungen hin zu oder weg von
der Aussagebereitschaft erarbeitet (Kapitel 6). In diesen Prozessen sind die „Wen-
depunkte“ hin zur Opferwahrnehmung und Opferdeklaration entscheidend. F�r
jedes Verlaufsmuster sind aber unterschiedliche Ausgangsbedingungen f�r poli-
zeiliches Handeln gegeben, um Barrieren der Aussagebereitschaft zu �berwin-
den.

Viktimisierungsverl�ufe wurden identifiziert auf der Basis der Unterscheidung
zwischen (eigener oder externer) Wahrnehmung und Deklaration als Opfer von
Menschenhandel.6 Die Opferdeklaration konnte sowohl von der Betroffenen
selbst gegen�ber der Polizei oder Dritten erfolgen (Selbstdeklaration), als auch

6 Eine Person wird auf irgendeine Weise als Opfer bekannt (Fremddeklaration) bzw. hat sich als
Opfer jemand anderem pr�sentiert (Selbstdeklaration; Baurmann 1983, 25).
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durch die Polizei oder Dritte vorgenommen werden (Fremddeklaration, unabh�n-
gig von der Selbstdeklaration). �berwiegend setzte eine Selbstdeklaration eine
Selbstwahrnehmung als Opfer voraus, aber es kam die Opferwahrnehmung
auch ohne Umsetzung in eine Opferdeklaration vor (Barrieren der Offenbarung).
Es gab auch den Fall, dass eine Opferdeklaration durch die Betroffene aus strate-
gischen Gr�nden, z.B. um eine Ausweisung abzuwenden, erfolgte, ohne dass die
Frau sich selbst als Opfer wahrgenommen hatte, z.B. weil sie sich mit der Situa-
tion arrangiert hatte.

Es ließen sich f�nf Verlaufsmuster von Viktimisierungsprozessen mit spezi-
fischen Wendepunkten hin zu Aussagebereitschaft und/oder Aussage identifizie-
ren.

1. Verlaufsmuster „Durchgehende Opferwahrnehmung“: Opferwahrnehmung
von Beginn an oder fr�h,Wendepunkte zur Opferdeklaration und Aussagebereit-
schaft.

2. Verlaufsmuster „Mehrfache Wechsel“ mit einer anf�nglichen, klaren Opfer-
wahrnehmung; ein Wendepunkt l�sst dann die Opferwahrnehmung zur�cktreten.
Dies ist damit zu erkl�ren, dass die subjektive Ausweglosigkeit der Lage Bew�l-
tigungsprozesse in Gang setzte, um in der Situation zu leben, bis sie ver�nderbar
wurde. Eine solche Bew�ltigungsmçglichkeit konnte das Arrangieren mit der Si-
tuation sein, wodurch im Sinne der Reduktion kognitiver Dissonanz die Opfer-
wahrnehmung zur�cktrat und latent wurde. (Diese Bew�ltigungsversuche sind
nicht gleichzusetzen mit Verl�ufen, in denen eine Opferwahrnehmung abwesend
war, weil sich die Interviewpartnerinnen mit der T�tigkeit in der Prostitution,
einem begrenzten Maß an Zwang und/oder Ausbeutung einverstanden erkl�rten.)
Ein weiterer Wendepunkt aktivierte die Opferwahrnehmung wieder, und ein drit-
ter Wendepunkt f�hrte zur Opferdeklaration und Aussagebereitschaft.

3. Verlaufsmuster „Entwicklung der Opferwahrnehmung“: keine Opferwahrneh-
mung am Anfang, Wendepunkte f�hrten zu einer (latenten) Opferwahrnehmung,
ein weiterer Wendepunkt f�hrte zur Opferdeklaration und Aussagebereitschaft.

4. Verlaufsmuster „Durchgehend abwesende Opferwahrnehmung“: Wende-
punkte f�hren zu einer Aussagebereitschaft aus strategischen Gr�nden.

5. Verlaufsmuster „Opferwahrnehmung bereits vor Beginn des Menschenhandels
in anderem Kontext“: Wendepunkt zur Opferdeklaration und Aussagebereit-
schaft.

Ankn�pfungspunkte:

– bei den Verlaufsmustern 1, 3 und 4: Intervention, um die Opferwahrnehmung
(wieder) zu fçrdern (auch �ber Beratung, Informationen etc.);

– bei den Verlaufsmustern 2 bis 5: Intervention, um Opferdeklaration und, als
spezielle Form der Opferdeklaration, Aussagebereitschaft zu bewirken;
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– generell: Selbstdeklarationen der Polizei gegen�ber aufgreifen: Wurde eine
subjektive Opferdeklaration beim Kontakt mit Polizei oder Beratung nicht
durch eine externe Opferdeklaration best�tigt, konnte die Opferwahrnehmung
wieder in die Latenz zur�ckweichen und/oder eine mçglicherweise vorhandene
Aussagebereitschaft zeitweilig oder g�nzlich verschwinden;

– generell: Opferdeklarationen durch die Polizei kçnnen Opferwahrnehmung
fçrdern.

Die in Kapitel 4 beschriebenen Determinanten der Aussagebereitschaft wirkten
als Barrieren, die die Interviewpartnerinnen an einer Opferdeklaration bzw. an
einer Aussage hinderten (vor allem extern als Freiheitsberaubung oder Gewalt,
intern als Form von Angst oder Scham, strukturell als Sprachprobleme oder Vor-
urteile); die Bestimmung der Bedeutung der Determinanten kann somit in den
Kontext der Viktimisierungsprozesse eingebettet werden. Zu der Fçrderung der
Aussagebereitschaft gehçrte das Erkennen, in welcher Phase von welchem Mus-
ter des Viktimisierungsprozesses sich die Frau befindet, das Erkennen der Barrie-
ren, ein auf das Verlaufsmuster abgestimmtes, gezieltes Vorgehen, die Barrieren
zu �berwinden, sowie eine aufmerksame Verhinderung neuer Barrieren.

Sowohl im Kontext polizeilicher Intervention als auch durch Beratungskontakt
oder die Intervention Dritter konnte �ber Unterst�tzung oder �ber das Herantra-
gen einer Fremddeklaration als Opfer an die Frau, die Opferwahrnehmung gefçr-
dert und eine Wende im Viktimisierungsprozess herbeigef�hrt werden.

Insbesondere muss damit gerechnet werden, dass ein l�ngerer Verbleib in der
Zwangsprostitution und eine subjektive Unmçglichkeit, die Selbstwahrnehmung
als Opfer auch zu deklarieren, zu Prozessen der Distanzierung von einer Opfer-
wahrnehmung f�hren kçnnen. Die sensiblen Momente oder „Zeitfenster“ zu er-
kennen, in denen eine Opferwahrnehmung manifest werden und zu einer Opfer-
deklaration, Aussagebereitschaft und letztendlich einer Aussage f�hren kann, ist
Voraussetzung f�r gelingende Intervention.

1.2.6 Determinanten in komplexeren Konstellationen: �berwindung von
Aussagebarrieren in spezifischen Fallkontexten

Frauen, die keine Aussage gemacht hatten, waren schwer zu erreichen; die ent-
sprechenden Interviews wurden daher besonders intensiv analysiert. Die Deter-
minanten wurden dabei f�r f�nf spezifische Fallkontexte diskutiert, denen sich
die Interviews ohne Aussage zuordnen ließen. Methodisch wurden in diesen Fall-
kontexten mçglichst �hnliche Interviews mit und ohne Aussage kontrastiert, um
beschreiben zu kçnnen, was letztlich bei sehr �hnlichen Ausgangsbedingungen
zur �berwindung der Aussagebarrieren f�hrte. Im Fokus stehen die „bindenden“
Determinanten in spezifischen Kontexten und die Determinanten, die zur „Lç-
sung“ aus dem T�tersystem – als Voraussetzung f�r die Mçglichkeit, sich gegen
T�ter/innen zu stellen – beitragen.
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Von den herausgearbeiteten Fallkontexten von F�llen ohne Aussage kçnnen drei
als typisch f�r Aussagebarrieren gelten.

Fallkontext (1) „�berm�chtige T�tersysteme“, die durch Angst binden: �ber-
m�chtig im psychologischen Sinn war das T�tersystem bei einem Voodoo-Eid,
der die Macht hat,Tod und Krankheit zu bringen, wenn das Schweigegebot gebro-
chen wird. �berm�chtig im praktischen Sinn war das System der organisierten
Kriminalit�t, das „�berall seine Leute hat“ und Ausbrechen oder Aussagen als Re-
gelverstoß mit brutaler Gewalt ahndet.

Im Fall von Voodoo konnte die Angst bzw. der bindende Eid nur mit „�berzeu-
gungen“ �berwunden werden, die individuell waren. Hier hatten sowohl Polizei
als auch Beratung Einflussmçglichkeiten (Beispiele: christliche Gebete, die Po-
lizei wird als ohnehin im Besitz aller Informationen gesehen, die T�terin wird ver-
haftet und damit machtlos). Fçrderlich waren eine rasche Opfererkennung, die
Mçglichkeit legalen Aufenthalt zu erlangen, um nicht nach Afrika zur�ck zu m�s-
sen, Beratung und im Vorfeld alles, was das Vertrauen in die Polizei fçrderte und
die Hemmschwelle, Prostitution zu offenbaren, senkte.

Im Fall der organisierten Kriminalit�t gab es kein Interview mit einer Aussage.
Schutz und Sicherheit waren hier von zentraler Bedeutung f�r eine Lçsung aus
dem T�tersystem; fçrderlich war das Motiv, eigene Kinder sch�tzen zu wollen.
Kontraproduktiv war alles, was den Eindruck verst�rkte, die Polizei arbeite mit
der Organisation der T�ter/innen zusammen.

Fallkontext (2) Intime Beziehungen, die mit Liebesversprechen und Beeindru-
cken, binden: Wenn der Partner der T�ter war, musste die Lçsung aus einer
noch bestehenden Beziehung der Aussage vorausgehen. In einem Polizeikontakt
konnte an der Lçsung gearbeitet werden, wenn an Ambivalenzen angekn�pft wer-
den konnte. Die Erçffnung von Optionen durch die Polizei war wirksam als Mçg-
lichkeit eines „Neuanfangs“, aber wirksam waren auch negative Erfahrungen von
Haft, ebenso wie Erfahrungen von Gewalt in der Beziehung. Eine eskalierte Ge-
walt (v.a. h�usliche Gewalt mit polizeilichen Interventionsstrategien) war ein
g�nstiger Zeitpunkt f�r ein polizeiliches Eingreifen. Voraussetzung war ein ra-
sches Erkennen des Menschenhandels, positive Interventionen und die Vermitt-
lung von Schutz und Sicherheit vor dem T�ter.

Fallkontext (3) Lçsung aus dem T�tersystem durch neuen Partner/soziale Kontak-
te: Ein neuer Partner außerhalb des Prostitutionssystems hatte eine wichtige
Funktion f�r die Motivation zur Lçsung aus dem T�tersystem und f�r die Aus-
sagebereitschaft. Dies ist eine hinreichende, aber keine notwendige Bedingung
f�r eine Aussage, denn ein Neuanfang in diesem Sinn bedeutete nicht per se
die Bereitschaft, sich gegen die T�ter/innen zu stellen und gegen sie auszusagen.
Der Partner, soziale Kontakte und (Vermittlung an) muttersprachliche Beratung
waren besonders wichtig f�r Frauen, die die Sprache und Schrift nicht verstanden.
Im Vorfeld konnte der Aufbau von Vertrauen zur Polizei Angst abbauen und so die
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Aussagebereitschaft fçrdern. Das g�nstigste Zeitfenster f�r polizeiliches Handeln
lag zwischen der Lçsung aus dem T�tersystem und der Festigung des neuen Le-
bens.

Fallkontext (4) Lçsung aus dem T�tersystem durch spontane Flucht: Dieser Fall-
kontext erzeugte �berwiegend Aussagebereitschaft und Aussagen, so dass eher
die Nicht-Aussage die Besonderheit darstellte. Die Barriere zur Aussagebereit-
schaft war in dem einzigen hier zugeordneten Interview ohne Aussage ein dring-
licher R�ckkehrwunsch ins Herkunftsland. Er verkleinerte das Zeitfenster f�r
eine mçgliche Zusammenarbeit mit der Polizei, das zwischen der Flucht aus
dem Prostitutionssystem und der R�ckkehr offen stand, und verringerte die At-
traktivit�t, im Gegenzug zu einer Aussage einen Aufenthalt in Deutschland zu si-
chern.

Individualbiografische Fallkontexte (5): In diesen Interviews war eine psychische
bzw. psychosoziale, lebensgeschichtliche Belastung vordringlich (Traumatisie-
rung durch sexuellen Missbrauch, Drogenabh�ngigkeit und Folter, erzwungene
Prostitution im biografischen Kontext von Ablçsungsproblemen aus der Her-
kunftsfamilie, psychische Erkrankung). Die fehlende Aussagebereitschaft stand
im Zusammenhang mit der Bew�ltigung dieser Problematik. Polizeiliches Han-
deln konnte erst dann wirksam werden, wenn es zu dieser Bew�ltigung „passte“
– und das war nicht der Fall. Hier ist vor allem die Kooperation mit und die Unter-
st�tzung von Beratung gefragt, die mit den Frauen die psychosoziale Problemlage
bearbeiten kann. F�r die Polizei ist das Wissen um z.B. die Auswirkungen von
Traumatisierungen, Drogen- und Alkoholabh�ngigkeit und psychischen Erkran-
kungen auf die Aussagebereitschaft wichtig, um die Chancen f�r eine sp�tere
Aussage offen zu halten.

1.2.7 Bedeutung von Beratung f�r die Aussagebereitschaft

Beratung war eine Determinante von großer Bedeutung:

– wenn der Kontakt vor der Aussage zustande kam (Beratung zur Fçrderung der
Aussagebereitschaft, insbesondere Vermittlung von Wissen, Kl�rung der Mçg-
lichkeiten und Motivation; s.u.);

– nach der Aussage: Beratung behielt in allen F�llen ihre Bedeutung f�r das wei-
tere Verfahren, wenn sie z.B. die Zeugin in die Lage versetzte, ihre Aussage
auszuweiten, sich klar gegen die T�ter/innen zu stellen, nichts zur�ckzuhalten
und ihre Angst zu �berwinden;

– f�r das Aufrechterhalten der Aussagebereitschaft w�hrend der Wartezeit auf
ein Gerichtsverfahren und w�hrend des Verfahrens.

Beratungs- und Unterst�tzungsangebote waren den meisten Interviewpartnerin-
nen nicht bekannt, bevor sie dorthin vermittelt wurden. Sie waren darauf angewie-
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sen, dass andere ihnen den Zugang ermçglichten, indem sie ihnen die Information
gaben oder den Kontakt f�r sie herstellten.

Dieser Kontakt zur Beratung wurde in der Mehrheit der F�lle durch die Polizei
erst nach einer Vernehmung und Aussage hergestellt, was den Zeuginnen die
Chance nahm, sich gut informiert f�r oder gegen eine Aussage zu entscheiden.
F�r die Frauen, die �ber kein Aufenthaltsrecht in Deutschland verf�gten, war
der Spielraum f�r einen Abw�gungsprozess allerdings sehr eng. Wenn sie in
der Notsituation waren und sowohl vor den T�ter/innen als auch vor der Polizei
bzw. der Abschiebung oder dem Gef�ngnis Angst hatten, konnte eine Beratung
die wichtige Aufgabe wahrnehmen, der Klientin die Angst vor der Polizei zu neh-
men.

Opfer von Menschenhandel, die als Zeuginnen in Gerichtsverfahren aussagten,
hatten mit den allgemeinen Belastungen von Opferzeuginnen zu k�mpfen und
waren zus�tzlich weiteren Belastungen ausgesetzt wie mçglicher Besch�mung
und Diskriminierung als Prostituierte, langj�hrigen Wartezeiten auf das Verfah-
ren, anhaltender Bedrohung durch T�ternetzwerke bei gleichzeitigem unsiche-
rem rechtlichen Status.

F�r Frauen, die in Abschiebehaft oder Untersuchungshaft genommen wurden,
weil sie zu viel Angst hatten, gegen die T�ter/innen auszusagen bzw. von der Po-
lizei nicht als Opfer wahrgenommen, sondern als (Mit-)T�terinnen behandelt
wurden, war die Kooperation der Fachberatungsstellen mit dem Sozialdienst
der Haftanstalten existenziell wichtig.

Die Beziehung zu einer Beraterin, der Beratungsprozess und auch der Aufenthalt
in einer Schutzwohnung boten den Interviewpartnerinnen eine Gegenwelt zu der
bisher erlebten Zwangssituation, teilweise auch eine positive Gegenerfahrung zu
ihrem bisherigen Leben. Sie konnten Vertrauen entwickeln, sich auf eine verl�ss-
liche Beziehung einlassen, sich gesch�tzt f�hlen und erleben, dass ihre Interessen
gut vertreten wurden. Diese Erfahrungen konnten einen R�ckhalt geben, der die
Belastungen von Vernehmungen und Gerichtsverfahren ertragen ließ.

Es besteht ein Zielkonflikt zwischen Fachberatungsstellen und Polizei: Der Bera-
terin geht es darum, eine Lçsung zu finden, die dem Bedarf der Klientin ent-
spricht; die Polizei hat die Verpflichtung und Aufgabe, eine verwertbare Aussage
zu erlangen und eine belastbare Zeugin zur Verf�gung zu haben, um ein Verfahren
f�hren zu kçnnen. Mit diesem Zielkonflikt ist im Rahmen von Kooperation be-
wusst und verantwortungsvoll umzugehen.
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2 Methodisches Vorgehen

In dieser qualitativ angelegten Studie wurde als haupts�chliche Erhebungsform
das teilnarrative Leitfadeninterview gew�hlt (Kapitel 2.1).7 Die Stichproben-
konstruktion und der Zugang zu den Befragten werden in Kapitel 2.2 und die In-
terviewdurchf�hrung in Kapitel 2.3 beschrieben. Kapitel 2.4 enth�lt die Angaben
zu den multioptionalen Zug�ngen bei der Auswertung mit sowohl inhaltsorien-
tierten als auch rekonstruktionsorientiert-hermeneutischen Auswertungsheuristi-
ken.

2.1 Das Erhebungsvorgehen

Die Wahl eines spezifischen Interviewverfahrens aus dem Spektrum der mçg-
lichen qualitativen Erhebungsformen ist mit der Passung zu der Fragestellung
und dem Forschungsgegenstand zu begr�nden (Helfferich 2005). Die Forschung
n�herte sich dem komplexen Thema, wie in Kapitel 1.1 beschrieben, mit mehre-
ren Teilfragestellungen; entsprechend der jeweiligen Pr�zisierung der Fragestel-
lung ging es mehr darum, wie die Befragten ihre Wirklichkeit konstruieren, oder
mehr darum, was sie faktisch erlebt haben. F�r einige Fragen (z.B. f�r die Rekons-
truktion von Viktimisierungsprozessen) wurde eine prozessual-biografische Per-
spektive bençtigt, f�r andere Fragestellungen galt es, mçglichst exakte Fakten-
informationen zu bekommen (z.B. f�r die Kontakte zur Polizei und Justiz). Das
Erhebungsvorgehen musste so gestaltet sein, dass es mehreren Forschungsgegen-
st�nden angemessen ist und dieser Bedarf an unterschiedlichen qualitativen Da-
ten gedeckt ist.

– Forschungsgegenstand „Subjektive Selbstdeutung bezogen auf den biografi-
schen Verlauf der Viktimisierung“

Nimmt man eine Aussage bei der Polizei oder in den F�llen ohne eine Aussage
den Interviewzeitpunkt als „Endpunkt“, dann sollte der Weg bis zu diesem „End-
punkt“ als biografischer Prozess erfasst werden, und zwar so, wie die Befragten
ihn deuten, mit Phasen, mit Wechseln zwischen Phasen, mit Wendepunkten, mit
Erkl�rungen und Deutungen von Auf und Ab und Entwicklungsdynamiken. Um
solche Beschreibungen biografischer Verl�ufe zu erhalten, muss in dem Interview
um eine Erz�hlung („Stegreiferz�hlung“) der eigenen Geschichte gebeten wer-
den. Das Erhebungsvorgehen muss damit einen narrativen Teil haben, eingeleitet
von einer umfassenderen Erz�hlaufforderung, damit aus der freien Erz�hlung
Prozesse und Verlaufsmuster herausgearbeitet werden kçnnen.

7 Sozialdaten wurden mit einem Fragebogen festgehalten und systematisch erg�nzende Informatio-
nen der die Kontakte vermittelnden Beraterinnen dokumentiert.
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– Forschungsgegenstand „subjektive Deutung spezifischer inhaltlicher Aspek-
te“ und „subjektive Konstruktionen“: u.a. subjektive Opferwahrnehmung,
subjektive Wahrnehmung des T�ter- bzw. Prostitutionssystems sowie der Poli-
zei und der Unterst�tzungsangebote der Fachberatungsstellen, subjektive Ein-
stellung zu Prostitution etc.

Um sprachliche Daten (= Texte) zur Auswertung unter diesen Perspektiven zu er-
zeugen, m�ssen die Befragten zu einzelnen interessierenden Aspekten genug er-
z�hlt haben. Werden diese Aspekte nicht in ausreichendem Umfang von allein an-
gesprochen, sind Erz�hlaufforderungen als entsprechende thematische Steuerun-
gen in das Interview einzubringen.

– Forschungsgegenstand „Fakteninformationen“, die als Fallhintergrund, nicht
aber bezogen auf subjektive Deutungen wichtig sind: z.B. Fakten zu biografi-
schen Daten, Aufenthaltsstatus, zum T�terkontakt, zur Verfahrensinitiierung,
Informiertheit �ber bestimmte Unterst�tzungsangebote etc.

Die Fakteninformationen m�ssen in entsprechender Weise als Inhalte mit konkre-
ten Nachfragen abgefragt werden; hier sind dann Deutungen nicht von Interesse.

Die Anforderungen, auf allen drei Ebenen Daten zu erzeugen, lassen sich in
einem Leitfadeninterview vereinbaren. Der Leitfaden wurde nach dem Vorgehen
von Helfferich (2005, 158 ff.) konstruiert und teilnarrativ angelegt. Er enth�lt eine
erste „große“ biografische Erz�hlaufforderung, die eine Stegreiferz�hlung ini-
tiiert, in Form der Bitte: „Die Situation, in der Sie heute sind, hat ja eine Vor-
geschichte. Kçnnen Sie uns diese Geschichte erz�hlen?“ Die damit generierte Er-
z�hlung beginnt in den meisten Interviews mit der Situation im Herkunftsland
und mit der Schleusung. Es folgen in dem Leitfaden thematisch st�rker fokus-
sierte und steuernde Erz�hlaufforderungen zu dem Weg nach Deutschland, die
Lebenssituation dort, Momente der Ver�nderung/Wendepunkte. Vertiefende
Nachfragen wurden f�r das polizeiliche Handeln formuliert. Gefragt wurde
nach Begegnungen mit der Polizei – insbesondere Durchsuchungen, Kontrollen,
Vernehmungssituation, Erfahrungen mit Gef�ngnis und Abschiebung sowie Er-
wartungen an die Polizei und das Bild der Polizei im Herkunftsland und in
Deutschland. Der Leitfaden schloss mit Fragen nach einer mçglichen R�ckkehr
ins Herkunftsland und danach, wie es jetzt f�r die Interviewpartnerin weiter geht.

Diese teilnarrative Interviewform ist auch aus ethischen Gr�nden angemessen,
weil die Befragte selbst steuert, wie sehr sie belastende Erfahrungen vertieft.
Es wird hier ausdr�cklich ermçglicht, dass Gewalterfahrungen �bersprungen
oder auch „bagatellisiert“ werden (sie stehen nicht im Fokus der Aufmerksam-
keit!).
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2.2 Der Zugang zu den Interviewpartnerinnen

Frauen, die Opfer von Menschenhandel geworden sind, kçnnen nur �ber Vertrau-
enspersonen erreicht werden. „T�rçffner“, um Frauen f�r Interviews zu gewin-
nen, waren daher die Fachberatungsstellen f�r Opfer von Menschenhandel, die
grçßtenteils Mitgliedsorganisationen des „Koordinierungskreis gegen Frauen-
handel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess e.V. (KOK)“ sind. Dieser
hat 36 Mitgliedsorganisationen mit 48 Beratungsstellen. Daneben wurde bei Be-
ratungsstellen f�r Prostituierte, Gesundheits�mtern, Frauenh�usern und in einem
Abschiebegef�ngnis angefragt. Bis auf f�nf wurden alle Interviewpartnerinnen
�ber die Fachberatungsstellen vermittelt, vier �ber ein Gesundheitsamt und
eine �ber ein Frauenhaus. Insgesamt wurde mit 25 Beratungsstellen in elf Bun-
desl�ndern (s. Kapitel 3.1) bez�glich der Vermittlung erfolgreich kooperiert.

Die ersten Anfragen bez�glich der Vermittlung von Interviewpartnerinnen stie-
ßen bei den kontaktierten Fachberatungsstellen auf Vorbehalte (u.a. Wunsch,
die Klientinnen zu sch�tzen vor dem Hintergrund zahlreicher anderer Anfragen
von Forschung und Medien nach Interviews mit Betroffenen sowie Bef�rchtung
einer Retraumatisierung) und praktische H�rden (u.a. personelle Unterbesetzung,
zu großer Arbeitsanfall oder keine Klientinnen, die von Menschenhandel betrof-
fen waren). Aufkl�rende Gespr�che mit den Beraterinnen, die Herausgabe des In-
terviewleitfadens und erste Erfahrungen mit Interviews konnten die Bedenken re-
duzieren, verbunden mit einem zunehmenden Interesse der Fachberatungsstellen
an der Studie bzw. deren Ergebnissen.

In den Absprachen wurden von Seiten des Forschungsprojektes bestimmte Inter-
viewpartnerinnen gew�nscht, zum einen um die drei Quotierungsgruppen abzu-
decken, zum anderen um das G�tekriterium qualitativer Stichproben, die Hetero-
genit�t und die Repr�sentanz mçglichst unterschiedlicher F�lle zu erf�llen. Eine
solche gezielte Steuerung der Stichprobenrekrutierung war nur sehr einge-
schr�nkt mçglich (insbesondere wurden Frauen, die nicht ausgesagt hatten, selte-
ner vermittelt). Die Kooperation mit den Beratungsstellen wurde im Laufe des
Projektes intensiver; mçglicherweise h�tten bei einer l�ngeren Laufzeit noch
mehr Frauen ohne Aussage erreicht werden kçnnen. Dennoch ist das Sample in
der gew�nschten Weise sehr heterogen. Einschr�nkungen der Verallgemeinerbar-
keit, die sich aus der Selektion ergeben, werden in Kapitel 3.2 diskutiert.

2.3 Die Interviewdurchf�hrung

Die Interviews wurden in der Regel in den Beratungsstellen durchgef�hrt. Sie
wurden auf Band aufgenommen und transkribiert.

Verst�ndigung in der Interviewsituation

Von den 53 Interviews wurden 23 in deutscher Sprache durchgef�hrt (f�r f�nf
Frauen war Deutsch die Muttersprache), 22 Interviews wurden gedolmetscht
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und drei in der jeweiligen Muttersprache gef�hrt. Vier Interviews fanden in rus-
sischer und eines in englischer Sprache statt, wobei es sich bei diesen Interviews
nicht um die Muttersprache der Interviewpartnerinnen handelte.

Zun�chst wurde die Beraterin um eine Einsch�tzung der Sprachkompetenz gebe-
ten und im Zweifelsfall eine Dolmetscherin hinzugezogen bzw. das Interview in
der Muttersprache gef�hrt. Als Dolmetscher fungierten sowohl vereidigte Dol-
metscherinnen, mit denen die Fachberatungsstellen kooperierten, als auch Mit-
arbeiterinnen der Fachberatungsstellen, die im Dolmetschen von Beratungs-
gespr�chen ge�bt waren bzw. die – was in einigen F�llen Voraussetzung f�r die
Zustimmung der Befragten zum Interview war – der Befragten als verl�sslich be-
kannt war. Die �bersetzungen erfolgten konsekutiv, die Originalsprache der Be-
fragten wurde damit ebenso wie die �bersetzung f�r eine sp�tere Qualit�tskon-
trolle auf Band aufgenommen. Die Interviewerinnen bei den muttersprachlich ge-
f�hrten Interviews wurden ebenso wie die deutschsprachigen Interviewerinnen
speziell f�r die Durchf�hrung der Interviews geschult (vgl. Helfferich 2005 mit
einer Spezifizierung bezogen auf das Thema) und die Interviewtermine vor-
und nachbereitet.

Die deutsch gef�hrten Interviews wurden nach den GAT-Regeln (gespr�chsana-
lytisches Transkriptionssystem) transkribiert. Die muttersprachlichen Interviews
wurden in der gesprochenen Sprache transkribiert und anschließend �bersetzt.8

Bei gedolmetschten Interviews wurde die �bersetzung transkribiert. In den letz-
ten beiden F�llen wurden die Transkriptionsregeln vereinfacht. Die Transkripte
wurden einer Qualit�tskontrolle mit einer Muttersprachlerin unterzogen und
ggf. korrigiert (�berpr�fung der �bersetzung im Interview ebenso wie �berpr�-
fung der �bersetzung des muttersprachlichen Transkripts). F�r die Interpretation
wichtige sprachliche Wendungen wurden mit Muttersprachlerinnen diskutiert
und gepr�ft. Entsprechend wurden die Transkripte �berarbeitet. F�r die Ver-
çffentlichung sind Zitate aus den Interviews, die den GAT-Regeln unterlagen, zu-
gunsten der Lesbarkeit gegl�ttet worden.

Grunds�tzlich konnten keine f�r die Auswertung relevanten Qualit�tsunter-
schiede zwischen in Deutsch gef�hrten, den in anderen Sprachen gef�hrten und
anschließend �bersetzten und den gedolmetschten Interviews ausgemacht wer-
den. Sowohl muttersprachlich gef�hrte als auch gedolmetschte Interviews hatten
eine Qualit�t, die die vorgesehenen Auswertungen ermçglichte; allerdings wird
nach den Erfahrungen der Durchf�hrung eine Qualit�tskontrolle in der beschrie-
benen Art f�r unverzichtbar gehalten.

Von den 17 nicht muttersprachlich deutsch gef�hrten Interviews waren einige
sprachlich problematisch, weil die Frauen entgegen vorherigen Absprachen mit
den Beraterinnen schlecht deutsch sprachen; einige hatten einen starken Akzent,

8 Es wurde festgelegt, dass entweder die Transkription oder die �bersetzung von einer Person �ber-
nommen wird, die nicht selbst die Interviewerin war.
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der das Verstehen schwierig machte. Einige Interviewpartnerinnen konnten �ber
weite Strecken recht verst�ndlich und nachvollziehbar ihre Geschichte erz�hlen,
in manchen Passagen waren sie jedoch kaum verst�ndlich. Es l�sst sich nicht sa-
gen, ob es an den Inhalten lag, die f�r sie schwer zu formulieren waren, ob es rein
sprachliche Barrieren waren oder ob sie hier nicht ihre ganze Geschichte preis-
geben wollten. Einige Interviewpartnerinnen sprachen ein f�r ihre Verh�ltnisse
gutes Deutsch, das offenbar f�r die Verst�ndigung im Alltag der Beratung auch
ausreichte; f�r komplexe Fragestellungen reichte ihre Sprachkompetenz dagegen
nicht aus.

Grunds�tzlich war es f�r mehrere Interviewpartnerinnen schwierig, eine nach-
vollziehbare Chronologie der Ereignisse wiederzugeben (z.B. bei der Reihen-
folge von Polizeikontakten und Kontakten mit anderen Einrichtungen, bei wech-
selnden Arbeitsstellen und mehrfacher Einreise und Remigration). Dies weist ei-
nerseits auf Nachwirkungen des traumatisierenden Erlebten hin, andererseits war
es teilweise sprachlich nicht gut mçglich, Vergangenheit und Gegenwart klar zu
trennen, was beispielsweise eine Besonderheit der thail�ndischen Sprache ist.
Einige Unstimmigkeiten konnten im Nachhinein gekl�rt werden, indem gedol-
metschte Interviews durch Muttersprachlerinnen gepr�ft wurden, oder �ber
Nachfragen bei Beraterinnen (s.u.: Erhebung zus�tzlicher Informationen).

Die Interviews waren zumindest zeitweilig f�r die Interviewten emotional belas-
tend. Schlechte Vorerfahrungen mit Medien und Angst vor den T�ter/innen f�hr-
ten teilweise zu Misstrauen gegen�ber der Interviewerin. Die Klarstellung, dass
die Befragten selbst bestimmen, was sie erz�hlen, der offene Intervieweinstieg
und in einigen F�llen die Anwesenheit einer Beraterin oder Bekanntheit mit der
Dolmetscherin sowie Pausen und Unterbrechungen wirkten sich positiv im Sinne
einer Entspannung in der Interviewsituation aus. Nach den Interviews kam es oft-
mals zu Gespr�chen, in denen die Frauen von ihren persçnlichen Belangen erz�hl-
ten. Telefonischen Nachfragen bei den Beraterinnen war zu entnehmen, dass das
Feedback der Frauen hinsichtlich der Interviews mehrheitlich positiv war.

Erhebung zus�tzlicher Informationen

Da die Befragten teilweise unzureichende Angaben zum zeitlichen und institutio-
nellen Ablauf der Verfahren machen konnten, wurde ein Protokollbogen angelegt,
um so weit wie mçglich von den Beraterinnen der Fachberatungsstellen erg�n-
zende Angaben zum Verfahrensablauf zu dokumentieren. Zus�tzliche Informa-
tionen seitens der Beraterinnen �ber die Befragte oder das Verfahren, die die In-
terviewinhalte erg�nzten oder die in dem Interview anders dargestellt wurden
(z.B. das Verh�ltnis der Befragten zum T�ter, zur Motivation, in der Prostitution
zu arbeiten, oder zur Kooperation mit der Polizei) wurden als solche gekennzeich-
net in die Auswertung aufgenommen, da sie teilweise wichtige Hinweise f�r die
Interpretation lieferten.
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2.4 Auswertungsvorgehen

Die große Herausforderung lag in der Reichhaltigkeit und Komplexit�t des Ma-
terials, das mit unterschiedlichen Aufbereitungs- und Auswertungsprozeduren,
jeweils zugeschnitten auf spezifische Teilfragestellungen, in mehreren Durch-
g�ngen strukturiert und analysiert wurde. Im Folgenden werden die allgemeinen
methodologischen Aspekte dargestellt; in den Kapiteln 4 bis 8, die jeweils an Teil-
fragestellungen ausgerichtet sind, wird das methodische Auswertungsvorgehen
jeweils spezifiziert und pr�zisiert.

Es wurde das Repertoire an unterschiedlichen Auswertungszug�ngen genutzt:

– Erstellung von Fallexzerpten unter verschiedenen Fragestellungen, z.B. Ver-
laufsexzerpte und Sammlung von themenbezogenen Aussagen,

– inhaltsanalytische Auswertungen zu Teilmengen von Textpassagen zu be-
stimmten inhaltlichen Aussagebereichen,

– die fallbezogene, hermeneutische Auswertung der Interviews,

– als allgemeine Grundoperation qualitativer Verfahren: Gruppenbildung, Kon-
trastierung, Bildung von Typologien.

Exzerpte und Materialaufbereitungen

F�r die Exzerpte wurden sowohl strukturierte, fallbezogene Aufbereitungen der
Interviews angelegt (z.B. Exzerpte von Eckdaten der Geschichte, von sprachlich
und inhaltlich abgrenzbaren Phasenverl�ufen der erz�hlten Biografie, biogra-
fische Verlaufskurven, der gesamten Erz�hlung unterliegende „Darstellungs-
motive“ etc.) als auch in „Querauswertungen“ zu bestimmten Fragen das Material
„quer“ �ber alle Interviews hinweg zusammengetragen, z.B. zu einzelnen Deter-
minanten oder zu Mustern des polizeilichen Handelns (dies entspricht einer Vor-
gehensweise von Datenverarbeitung z.B. mit MaxQData – da das Auswertungs-
vorgehen zu Beginn nicht feststand, konnten diese Hilfen nicht genutzt werden).
Die unterschiedlichen Aufbereitungen wurden jeweils f�r die methodischen Zu-
g�nge f�r einzelne Fragestellungen „maßgeschneidert“.

Prinzipiell gibt es zwei Ausrichtungen qualitativer Auswertungsverfahren: Die
Erfassung des informativen Gehalts von Texten geschieht mit inhaltsanalytischen,
Kategorien bildenden Verfahren. Hier steht der Inhalt der Aussage im Vorder-
grund, also was gesagt wird. Das zweite Vorgehen hat die Aufgabe der Rekons-
truktion von Sinn mit Hilfe hermeneutischer, also Text auslegender Heuristiken,
die ein Augenmerk darauf richten, wie etwas (grammatikalisch, syntaktisch, me-
taphorisch etc.) sprachlich gefasst wird. Je nach Fragestellungen der Unter-
suchung war mehr die eine oder die andere Vorgehensweise angemessen, so
dass beide Verfahren Verwendung fanden.
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Zum inhaltsanalytischen Vorgehen

Ein inhaltsanalytisches Vorgehen wurde dort angewandt, wo der Informations-
gehalt von Textpassagen im Vordergrund stand (z.B. bei erlebtem polizeilichen
Handeln) und zu einzelnen Themen fall�bergreifend Textpassagen zusammen-
getragen und ausgewertet wurden (z.B. bei der Darstellung von einzelnen Deter-
minanten der Aussagebereitschaft).

Die Inhaltsanalyse folgt den Grundgedanken, wie sie von Mayring (2002) oder
Mayring/Brunner (2006) entwickelt wurden.9 Es wurden f�r die Strukturierung
des Textmaterials sowohl Kategorien der Einteilung deduktiv vorgegeben und
z.B. aufgrund des Auswertungsinteresses vorab gesetzt, als auch Kategorien in-
duktiv aus dem Material heraus entwickelt. Im ersten Fall wird eine Strukturie-
rung in die Auswertung von „außen“, abgeleitet aus der Forschungsfrage oder
der Theorie, eingebracht, im zweiten Fall wird die Struktur der Auswertung aus-
schließlich aus dem Interviewtext heraus entwickelt. Die deduktiv gebildeten Ka-
tegorien wurden am Text �berpr�ft und erg�nzt, zum anderen wurde eine weitere
Ausdifferenzierung in Unterkategorien induktiv erarbeitet.

Vom Vorgehen her wurden die Interviews sequentiell („Zeile f�r Zeile“) ana-
lysiert und bei diesem Schritt wurden Textpassagen dem deduktiv vorgegebenen
Kategoriensystem zugeordnet. Auf diese Weise geht die Auswertung relativ
schnell von dem Text mit seinen sprachlichen Details weg und der wesentliche In-
halt wird mit einem Schlagwort codiert bzw. einem vorhandenen oder einem neu
gebildeten Code zugeordnet. Es interessiert dann z.B. nicht die grammatikalische
Form des Weges in das Bordell, sondern codiert wird „Beginn Arbeit im Bordell“.
Der Text kann schneller auf den informativen Inhalt reduziert werden, also auf
das, was gesagt wurde. Das ermçglicht vor allem, alle Textpassagen mit bestimm-
ten Codes zusammenzufassen, also z.B. alle Aussagen zu einer bestimmten Form
polizeilichen Handelns, und dann diese Teilmenge an Text weiter und genauer
auszuwerten und innerhalb dieser Teilmenge weitere differenzierende Codierun-
gen zu erarbeiten. Im prozessualen Verlauf wurde mit dem Kategoriensystem, so
wie es sich nach der Analyse von etwa der H�lfte der Interviews oder des thema-
tischen Fundus an Textpassagen darstellte, der Auswertungsprozess neu gestartet
und das zunehmend ausdifferenzierte System noch einmal an die bereits aus-
gewerteten Texte herangetragen und weiter verfeinert.

Gesamtergebnis ist zum einen eine Darstellung der subjektiven Sicht der Befrag-
ten, abgebildet in einer systematischen Struktur von Kategorien und Unterkatego-
rien. Die Erarbeitung dieser Struktur hat das Ziel, „. . . das Material so zu reduzie-

9 Es wurden forschungspragmatische, abk�rzende Vorgehensweisen entwickelt. So blieben die den
Codes zugeordneten Segmente im ersten Durchgang teilweise als Zitate erhalten, nicht alle wurden
in eine Paraphrase �berf�hrt, ohne den Zwischenschritt der Paraphrase und Generalisierungen.
Wegen der Offenheit f�r unterschiedliche folgende Auswertungen sollte der Bezug zwischen Ori-
ginal-Zitat und Code (und damit die Mçglichkeit, in das Originalzitat zur�ckzugehen) mçglichst
lange erhalten bleiben.
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ren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion ein �ber-
schaubares Korpus zu schaffen, das immer noch ein Abbild des Grundmaterials
ist.“ (Mayring 2002, 115). Zum Zweiten ergibt sich eine Sammlung von Fundstel-
len, die geb�ndelt und dann erl�utert und erkl�rt werden kçnnen („Ankerzitate“).

Zum rekonstruktiv-hermeneutischen Vorgehen

Der besondere Anwendungsbereich hermeneutischer, also „Text auslegender“
Verfahren ist die Rekonstruktion von subjektivem Sinn. Grundlegende Anforde-
rung an die Auswertung ist Offenheit f�r Deutungen jenseits des eigenen Sinn-
horizontes, denn es gilt „fremdes“ Sinnverst�ndnis zu erschließen. Das Problem
des Fremdverstehens und der methodischen Kontrolle dieses Fremdverstehens
steht somit im Zentrum hermeneutischer Analysen und die Auswertung muss
einem ausweisbaren, regelgeleiteten Vorgehen folgen. F�r das rekonstruktive
Vorgehen wurde auf die Verfahrensregeln der vor allem induktiv arbeitenden in-
tegrativ-hermeneutischen Methode zur�ckgegriffen (Helfferich/Kruse 2007), die
sich ihrerseits stark an der Gespr�chsanalyse orientiert (Lucius-Hoene/Depper-
mann 2004), sowie auf die Analyse von Verlaufsstrukturen.

Der Text wird sehr sorgf�ltig Abschnitt f�r Abschnitt oder Zeile f�r Zeile durch-
gearbeitet und „hinter“ dem Text stehende Sinnelemente herausgearbeitet, die
Aufschluss geben, wie die Befragte „die Welt“ oder eben „ihre Geschichte“ kons-
truiert. Hinweise geben:

– verwendete Bilder und Metaphern: Sie zeigen – in Anlehnung an die kognitive
Linguistik insbesondere von George Lakoff und Mark Johnson (2003) – die
bildhafte und metaphorische Strukturierung von mentalen Repr�sentationen
und subjektiven Deutungsmustern z.B. mit semantischen Gegensatzfeldern
oder in Metaphern ausgedr�ckten Analogien (vgl. auch Schmitt 2003). Bei-
spiel: Die Befragte erz�hlt �ber die Prostitution mit Begriffen der Arbeitswelt.

– grammatikalische oder syntaktische Besonderheiten: in Anlehnung an die kog-
nitive Linguistik als ein Ausdruck kognitiv-syntaktischer Strukturen verstan-
den. Syntaktische Analysen zeigen sprachliche Strukturierungen und sinnhafte
Verbindungen zwischen Ph�nomenen auf (z.B. in der Art von Anschl�ssen von
Nebens�tzen), die den Strukturierungen der subjektiven Deutungen entspre-
chen (vgl. Lucius-Hoehne/Deppermann 2002: Kap. 8 und 9). Beispiel: die Be-
fragte spricht von „wir“ und meint damit T�ter/in und sich selbst oder sie
spricht von „wir“ (= „die M�dchen“) und „die“ (= „die Zuh�lter“).

– Erz�hlfiguren und wiederkehrende Figuren des Aufbaus der Rede: Sie geben –
mit einer gestalttheoretisch ausformulierten Begr�ndung (Rosenthal 1995) –
eine spezifische Dynamik der Entwicklung von Themen wieder, die, z.B. als
Abfolge von Ausweitung und Verengung, Auftakt und Abbruch, den Umgang
mit Themen und damit auch Bew�ltigungsmuster anzeigt.
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– Die Interaktion zwischen Interviewenden und Interviewten: Sie gibt Hinweise
darauf, wie die interviewte Person soziale Beziehungen gestaltet

Die Analyse erfolgt zun�chst dicht am Text und im Fortgang der sequentiellen
Analyse werden �ber diese Feinanalyse sich wiederholende Textbesonderheiten
herausgearbeitet und zu „zentralen Motiven“ geb�ndelt („Motiv“ nicht im moti-
vationspsychologischen Sinn, sondern im Sinne von zentralen Strukturierungs-
elementen in dem Deutungssystem, relevanten Themen und einer durchgehenden
„Falllogik“). Diese rekonstruierten sprachlichen Strukturierungen im Text gelten
als Abbild der kognitiven Strukturierungen der „Welt im Kopf“ der Befragten. Die
Interpretation der sprachlich manifestierten Besonderheiten erfolgt erst in einem
zweiten Schritt; sie wird ausdr�cklich als Interpretationsvorschlag ausgewiesen
und zur Diskussion gestellt.

Anwendungsbereich kçnnen auch einzelne „dichte“ Passagen sein, aus denen
zentrale Sinnstrukturen erarbeitet werden. In diesem Fall kçnnen auch Zitate
aus dem Zitatfundus, der einer inhaltsanalytisch gewonnene Kategorien zugeord-
net ist, einer hermeneutischen Auswertung unterzogen und so beide Auswer-
tungsheuristiken kombiniert werden.

Spezifische hermeneutische Verfahren: Agency- und Positioning-Analyse

F�r die Rekonstruktion der Viktimisierungsprozesse wurden spezifische Varian-
ten des hermeneutischen Vorgehens eingesetzt: Die Agency-Analyse f�r die Er-
fassung der sprachlichen Konstruktionen von Handlungsf�higkeit und ihrer Ver-
�nderungen, die Verlaufsanalysen f�r die Erfassung von zeitlichen Verlaufsvor-
stellungen und die Positioning-Analyse zur Erfassung der subjektiven Konstruk-
tion von Konstellationen von Menschen in ihrem Verh�ltnis zueinander. Diese
drei Verfahren werden, da sie weitgehend unbekannt sind, im Anhang (Kapitel
11.1) etwas ausf�hrlicher dargestellt.

Gruppenbildungen und Kontrastierungen

Die Herausforderung bestand darin, dass kaum Aussagen bezogen auf polizei-
liches Handeln und die Aussagebereitschaft getroffen werden konnten, die f�r
alle F�lle gleichermaßen zutrafen, so dass in der Heterogenit�t des Materials
die Determinanten in einer komplexen Weise zu kontextualisieren waren, das
heißt: Kontexte zu bestimmen waren, unter denen oder f�r die bestimmte Aus-
sagen gelten. Das erforderte immer wieder eine erneute Strukturierung des Mate-
rials mit einer Bildung von Teilgruppen und Typologien f�r unterschiedliche Fra-
gestellungen. Notwendig war immer wieder methodisch ein R�ckgriff auf eine
Grundoperation aller qualitativen Auswertungsverfahren, auf das systematische
Vergleichen und die Kontrastierung (entwickelt in Grounded Theory: Strauss
1994). Teilweise wurden die Kriterien der Gruppenbildung deduktiv aus dem For-
schungsinteresse an der Entstehung der Aussagebereitschaft und an der Bedeu-
tung polizeilichen Handelns abgeleitet, teilweise wurden Typologien induktiv
aus dem Material gewonnen.
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Vorgegeben war bereits eine Gruppenbildung mit den „Quotierungsgruppen“ von
Frauen nach den Merkmalen Kontakt zur Polizei und Aussagebereitschaft. Prin-
zipiell kçnnen aus jedem qualitativen Material hçchst unterschiedliche Typolo-
gien gebildet werden – jedes einzelne Merkmal kann die Basis einer Typologie
sein. So kçnnten die vorliegenden Interviews nach Herkunft gruppiert werden,
nach Viktimisierungsprozessen, nach Formen von Polizeikontakten etc. Diese
Bildung von Typen ist ein wichtiger Weg auf dem Weg zu Erkenntnissen, denn
sie strukturiert die Vielfalt, das heißt: Sie zeigt die Unterschiedlichkeit von Zu-
sammenh�ngen, die aber nicht mehr individuell, sondern nach wenigen „typi-
schen“ Komplexen geb�ndelt ist.

Welche Typologie sinnvoll ist, h�ngt von der Fragestellung ab. So kann es Sinn
machen, die Interviews nach Bedingungskontexten zu gruppieren, etwa als Bil-
dung von Gruppen nach Aufenthaltsstatus der Befragten, weil das auszuwertende
Merkmal, das polizeiliche Handeln, �ber unterschiedliche Optionen je nach Auf-
enthaltsstatus der Frau verf�gt und es keinen Sinn macht, Aussagen z.B. �ber die
Bedeutung einer drohenden Abschiebung f�r alle Frauen zu formulieren, sondern
nur f�r eine bestimmte Teilgruppe (vgl. Kapitel 5). Bei anderen Fragestellungen,
wenn z.B. nach Wendepunkten hin zur Aussagebereitschaft gefragt wird, kann es
sinnvoll sein, aus dem Material heraus eine Typologie unterschiedlicher Viktimi-
sierungsprozesse zu entwickeln. Die Antwort lautet dann, dass es unterschied-
liche Verlaufsformen gibt und dass bei diesen Verl�ufen bestimmte Bedingungen
zu einer Aussage gef�hrt haben (vgl. Kapitel 6). Auf diese Weise wurden unter-
schiedliche Gruppierungen und Typologien in den Kapiteln 4 bis 8 entwickelt.
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3 Stichprobenbeschreibung und Verallgemeinerbarkeit

In diesem Kapitel wird die Stichprobe vorgestellt (Kapitel 3.1) und die Verall-
gemeinerbarkeit der Ergebnisse diskutiert (Kapitel 3.2). Eine Auflistung aller
F�lle mit Fallmerkmalen findet sich im Anhang (Kapitel 11.2).

3.1 Beschreibung der Stichprobe

Insgesamt wurden f�r diese Studie 54 Interviews gef�hrt, von denen 53 Inter-
views in die Auswertung einbezogen wurden. Im Vorfeld der Interviewterminie-
rung wurde sorgf�ltig abgekl�rt, dass es sich um Opfer von Menschenhandel ge-
m�ß § 232 StGB handelt. Die Opferdeklaration sollte in der Regel auf der Erz�h-
lung der Befragten beruhen. Es konnten jedoch auch Interviews einbezogen
werden, in denen der Opferstatus sich aus Ermittlungsergebnissen oder Informa-
tionen der Fachberatungsstellen ergab, w�hrend die Befragte selbst sich nicht als
Opfer wahrnahm. Es wurde mit den vermittelnden Beraterinnen R�cksprache ge-
halten, vor allem dann, wenn es sich um Beratungsstellen handelte, die nicht spe-
zifisch zu Menschenhandel arbeiteten und nicht dem KOK angehçrten.

Die Stichprobenbeschreibung greift auf die Angaben in den Interviews und auf
sozialstatistische Angaben zur�ck, die im Anschluss an die Interviews auf einem
gesonderten Erhebungsbogen festgehalten wurden. Diese sind nicht vollst�ndig
dokumentiert, da nicht alle Interviewpartnerinnen Auskunft �ber ihre persçn-
lichen Daten geben wollten.

Verteilung von Frauen mit und ohne Aussage bzw. relevantem Polizeikontakt in
der Stichprobe

Es wurde ein breites Spektrum von Frauen erreicht, die Opfer von Menschenhan-
del geworden waren. Im Zusammenhang mit der Einteilung der Befragten in die
vorgegebenen Quotierungsgruppen wurde das Ausschlusskriterium f�r die Zu-
ordnung zur dritten Quotierungsgruppe pr�zisiert: Hier eingeordnete Befragte
hatten keinen Polizeikontakt im Zusammenhang mit der T�tigkeit als Prostituier-
te. Polizeikontakte in anderem Kontext waren nicht maßgeblich.

Die Frauen aus den drei Quotierungsgruppen (vgl. Kapitel 1.1) wurden unter-
schiedlich gut erreicht und sind entsprechend unterschiedlich in der Stichprobe
repr�sentiert.

– Frauen der 1. Gruppe (mit Kontakt zur Polizei und Aussage �ber den Menschen-
handel) wurden vergleichsweise gut erreicht. Sie hatten durch die Aussage bei
der Polizei die H�rde, �ber das Geschehene zu sprechen, schon einmal �ber-
wunden, hatten �berwiegend einen rechtm�ßigen Aufenthalt und wurden
�ber einen l�ngeren Zeitraum von Beratungsstellen betreut. 37 dieser Frauen
wurden befragt.
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– Weniger gut wurden Frauen der 2. Gruppe (mit relevantem Polizeikontakt, aber
keine Aussage) erreicht. Sie hatten Gr�nde, �ber die Erfahrungen mit nieman-
dem zu sprechen, und sie waren mçglicherweise auch nicht lange genug in
Deutschland und konnten ohne rechtm�ßigen Aufenthaltsstatus abgeschoben
werden. Elf Frauen konnten aus dieser Gruppe zu Interviews gewonnen wer-
den.

– Am schwierigsten zu erreichen waren Frauen der 3. Gruppe (keine relevanten
Polizeikontakte). Hier wurden nur f�nf Frauen interviewt. Diese Frauen befan-
den sich nur selten in einem festen Beratungsverh�ltnis. Die Barrieren, die Po-
lizei zu kontaktieren, waren gleichzeitig Barrieren, an der Studie teilzunehmen.

Das Fazit lautet: Insgesamt sind drei Viertel der Interviewpartnerinnen Frauen,
die bei der Polizei eine Aussage gemacht haben; Frauen ohne Aussage sind
schwierig zu erreichen. Die Rekrutierung von Befragten ist außerordentlich
schwierig und aufw�ndig.

Herkunftsl�nder

Die �berwiegende Anzahl der Interviewpartnerinnen kam aus den mittel- und ost-
europ�ischen L�ndern inkl. Baltikum, meist EU L�ndern, wobei in nur sieben F�l-
len das jeweilige Herkunftsland zum Zeitpunkt der Einreise bereits Teil der EU war.

Tabelle 02: Herkunftsl�nder der Befragten

Herkunftsland Anzahl

Bulgarien (eine war zum Tatzeitpunkt EU B�rgerin) 3

Estland 1

Litauen 5

Polen (beide waren zum Tatzeitpunkt EU B�rgerinnen) 2

Rum�nien (drei waren zum Tatzeitpunkt EU B�rgerinnen) 6

Slowakei 1

Tschechien 2

Ungarn (eine war zum Tatzeitpunkt EU B�rgerin) 2

Osteuropa 1

Russland 2

Kasachstan 1

Moldawien 1

Ukraine 4

Weißrussland 1

Zentralasien 1

Afrika (Ghana, Nigeria, Westafrika) 9

Thailand 5

Deutschland (eine war t�rkischst�mmig) 5
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Sozialstatistische Angaben zu den Interviewpartnerinnen10

– Alter zum Interviewzeitpunkt: Die interviewten Frauen, von denen entspre-
chende Angaben vorliegen, waren zum Zeitpunkt des Interviews zwischen
21 und 41 Jahre alt.

– Familienstand/Lebensform: Der Großteil der Frauen war ledig (35), sieben
Frauen waren verheiratet, neun geschieden, bzw. getrennt und eine war verwit-
wet. 24 der interviewten Frauen hatten Kinder, die z.T. im Herkunftsland leb-
ten.

– Ausbildung: Bis auf sechs Frauen verf�gten alle Frauen vor der Tat �ber einen
Schulabschluss in ihrem Herkunftsland, vier mit Abitur, drei mit Hochschulstu-
dium, 14 hatten eine Lehre in den verschiedensten Berufen (Buchhalterin, Gas-
tronomie, Erzieherin, etc.) absolviert.

– Dauer des Aufenthalts in Deutschland: Die Aufenthaltsdauer der Inter-
viewpartnerinnen schwankte zwischen drei Monaten und elf Jahren, der
Durchschnitt lag bei circa 4,5 Jahren. Wenige Frauen waren zwischenzeitlich
in ihr Herkunftsland zur�ckgekehrt, dort aber durch die T�ter/innen stark be-
droht, sodass sie hilfe- und schutzsuchend nach Deutschland zur�ckkamen.
Einige reisten nach einer oder mehreren Abschiebung/en erneut ein.

– Alter zum Tatzeitpunkt: Elf der 53 Interviewpartnerinnen waren zum Zeitpunkt
der Tat noch minderj�hrig. Das j�ngste Alter zum Tatzeitpunkt war – abgese-
hen von einem Fall einer Deutschen, der mit Kinderprostitution in der Kindheit
begann – 14 Jahre (Deutschland). 15 Jahre wurde dreimal (zwei Frauen aus
Tschechien, eine aus Bulgarien), 16 Jahre einmal (Nigeria) und 17 Jahre f�nf-
mal (Nigeria, Slowakei, Polen, Litauen zweimal) genannt. Damit kamen die
zum Tatzeitpunkt sehr jungen Frauen �berwiegend aus osteurop�ischen L�n-
dern und Afrika.

– Rechtlicher Status zum Tatzeitpunkt: Mehrheitlich reisten die Migrantinnen
mit Ausweispapieren nach Deutschland ein, die ihnen den Grenz�bertritt er-
mçglichten. Sie reisten als EU B�rgerinnen, und, wenn sie Drittstaatsangehç-
rige waren, mit Touristenvisa oder gef�lschten Papieren, z.T. mit Dokumenten,
die nicht die eigenen waren. In seltenen F�llen kamen sie illegal �ber Grenzge-
w�sser nach Deutschland. Der Aufenthaltsstatus der Drittstaatsangehçrigen
�nderte sich nach Ablauf der Visa, sodass die Frauen in der Illegalit�t lebten.
Einige heirateten, bzw. wurden verheiratet, oder beantragten Asyl, um einen le-
galen Aufenthaltsstatus zu erlangen. 29 der interviewten Frauen befanden sich
zum Tatzeitpunkt mit einem irregul�ren Aufenthaltsstatus in Deutschland, 24
hatten einen legalen Status.

10 Fehlende Angaben zu N=53: Angabe nicht bekannt.
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– Aufenthaltsstatus heute: Die interviewten Frauen waren zum Zeitpunkt des In-
terviews �berwiegend EU B�rgerinnen, einige hielten sich mit einer Duldung
oder einer befristeten Aufenthaltserlaubnis in Deutschland auf, wenige haben
durch Heirat oder durch ein deutsches Kind einen Aufenthaltstitel erlangt.

– T�tigkeit heute: 25 der interviewten Frauen lebten von staatlicher Unterst�t-
zung, einige von ihnen arbeiteten zus�tzlich in verschiedenen Jobs, sieben ar-
beiteten ohne staatliche Unterst�tzung im Dienstleistungsbereich, drei mach-
ten in Deutschland eine Ausbildung, vorwiegend im sozialen Bereich, wenige
wurden privat unterst�tzt, z.B. vom Freund/Ehemann.

– Bundesland, in dem das Interview stattfand: Die Befragten kamen aus den fol-
genden Bundesl�ndern: Baden-W�rttemberg (3), Bayern (8), Berlin (12),
Brandenburg (1), Hamburg (2), Hessen (3), Niedersachsen (4), Nordrhein-
Westfalen (13), Sachsen (5), Sachsen-Anhalt (1), Schleswig-Holstein (1).

– Zeitpunkt der Aussage bzw. des Verfahrens: Die interviewten Frauen der
1. Quotierungsgruppe befanden sich zum Zeitpunkt des Interviews in unter-
schiedlichen Situationen hinsichtlich der Verfahren, in denen sie ausgesagt hat-
ten. 17 Interviewpartnerinnen hatten ihr Verfahren bereits hinter sich, davon
waren neun im Opfer-/Zeugenschutzprogramm gewesen. Bei einigen lag das
Verfahren bereits mehrere Jahre zur�ck, das zeitlich am weitesten zur�cklie-
gende Verfahren war 2002 abgeschlossen worden. Bei einigen Frauen lief
das Verfahren noch (10), drei von ihnen waren im Opfer-/Zeugenschutz. 17 In-
terviewpartnerinnen waren in keinem Zeugen-/Opferschutzprogramm. Wenige
standen kurz vor dem Verfahren (8), vier von ihnen befanden sich im Opfer-/
Zeugenschutzprogramm. In drei F�llen war es nach der Aussage bei der Polizei
zu keinem Verfahren gekommen.

– Beratung: Der grçßte Teil der Interviewpartnerinnen war erst nach ihrer Aus-
sage bei der Polizei an eine Beratungsstelle vermittelt worden, war somit etwa
ebenso lange in Kontakt zur Beratungsstelle wie zur Polizei. Neun Frauen hat-
ten die Mçglichkeit, sich erst beraten zu lassen und gemeinsam mit der Bera-
terin das F�r und Wider einer Aussage und ihrer Konsequenzen abzuw�gen.
Die Beratungsstellen vermittelten mehrheitlich Klientinnen zum Interview,
die bereits seit l�ngerer Zeit bei ihnen waren. Es konnten aber auch Frauen un-
mittelbar nach ihrer ersten Aussage bei der Polizei bzw. unmittelbar nach ihrer
Entlassung aus der Haft interviewt werden.

Migrationsmotive und -wege

Ganz �berwiegend handelte es sich bei den Interviewpartnerinnen um Migrantin-
nen (44) und diese waren fast ausschließlich Arbeitsmigrantinnen. Nur in Einzel-
f�llen kamen die Frauen als Urlaubsreisende nach Deutschland, vier kamen aus
Liebe zu einem Mann nach Deutschland. Allen gemeinsam war das Migrations-
ziel, in Deutschland Geld zu verdienen. Dieses Ziel konnten sie mehrheitlich
nicht erreichen, da sie sich nach ihrer Ankunft mit Schuldenforderungen der Men-
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schenh�ndler/innen konfrontiert sahen bzw. ihnen ihr Verdienst abgenommen
bzw. vorenthalten wurde. Migrantinnen aus den mittel- und osteurop�ischen L�n-
dern gingen gezielt nach Deutschland; Afrikanerinnen hatten das Ziel, nach Eu-
ropa zu gelangen.

Die meisten Interviewpartnerinnen hatten eine bewusste Entscheidung f�r die
Migration vor dem Hintergrund genereller Armut und Perspektivlosigkeit in ih-
rem Herkunftsland getroffen. Dabei handelte es sich teilweise um bittere Armut,
teils um Lebenssituationen, in denen es keine Aussicht auf eine Arbeit gab, die
den Lebensunterhalt bestritten h�tte. Als Arbeitsmigrantinnen kamen auch sehr
junge Frauen, deren Eltern tot waren oder sie im Stich gelassen hatten, die in Kin-
derheimen oder bei Bekannten gelebt hatten und nach einem besseren Leben
suchten. Eine weitere Gruppe der Arbeitsmigrantinnen gab als Motiv f�r die Mi-
gration an, dass sie Schulden hatten, die sie bezahlen mussten – meist wegen
Krankheitsf�llen in der Familie, die hohe Behandlungskosten mit sich brachten
– oder dass sie bankrott waren.

Mehrere junge Frauen aus Osteuropa machten sich auf den Weg nach Westen,
weil sie ihre Familie verlassen mussten, sei es dass Gewalt oder Alkoholismus
der Eltern der Anlass waren oder dass sie sich nach Streitigkeiten auf eigene
F�ße stellen und unabh�ngig sein wollten.

Zwei Frauen entschieden sich, ihr Land zu verlassen, nachdem sie dort schwere
Gewalt erlitten hatten und einen Neuanfang in einer Phase der Orientierungs-
losigkeit im Ausland suchten. Eine junge Frau machte sich auf den Weg nach
Deutschland, weil ihre Mutter mit ihrem Bruder hierher gezogen war und sie al-
leine im Herkunftsland zur�ckgelassen hatte.

Vier Frauen kamen der Heirat wegen nach Deutschland, drei, um mit ihrem deut-
schen Mann zusammenzuleben, eine, um von ihrem Onkel einen deutschen Mann
vermittelt zu bekommen. Eine junge Frau traf keine eigene Entscheidung zur Mi-
gration, sondern wurde von den Menschenh�ndlern, f�r die sie im Herkunftsland
gearbeitet hatte, ins Ausland verkauft. Eine junge Frau wurde auf einer Urlaubs-
reise von den Menschenh�ndlern aufgegriffen. F�nf Frauen waren Deutsche bzw.
in Deutschland aufgewachsen und hatten somit kein Migrationsziel.

Prostitution

Mehrheitlich gingen die Arbeitsmigrantinnen davon aus, als Kellnerin, Putzfrau,
Kinderm�dchen o.�. zu arbeiten und wurden �ber die tats�chliche Art der T�tig-
keit get�uscht. Diese Ausgangsdisposition f�hrte dann aber zu unterschiedlichen
Entwicklungen (vgl. 6.3). Eine Gruppe lehnte die Prostitution strikt ab, wehrte
sich von Anfang an nach Mçglichkeit dagegen und suchte auch bei Zwang und
Gewalt nach Auswegen und Fluchtmçglichkeiten. F�r sie war die Prostitution
keine Option, ihr Migrationsziel zu erreichen. Eine andere Gruppe, die ebenfalls
get�uscht und gezwungen wurde, arrangierte sich mit der Art der T�tigkeit und
hoffte, so wenigstens etwas Geld zu verdienen. Eine geringe Anzahl der Migran-
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tinnen ging mit einer bewussten Entscheidung in die Prostitution. Einige von ih-
nen sprachen davon, bereits zuvor als Prostituierte gearbeitet zu haben. Einige der
deutschen Frauen hatten freiwillig in der Prostitution gearbeitet, bevor sie in Ab-
h�ngigkeit von Menschenh�ndlern gerieten.

Die Stichprobenbeschreibung zeigt die große Heterogenit�t der Viktimisierung
durch Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung. Pauschale Aussagen �ber die
Gesamtheit aller Frauen, die Opfer von Menschenhandel wurden, sind mit Vor-
sicht zu rezipieren. Aussagen sollten in der Reichweite auf jeweils bestimmte Un-
tergruppen eingegrenzt werden, wobei aber nicht Herkunftsl�nder und einzelne
ethnische Gruppen, sondern z.B. Aufenthaltsstatus oder Migrationsmotive –
bzw. gerade die in Kapitel 4 ausf�hrlich dargestellten Determinanten der Aus-
sagebereitschaft – relevante Merkmale der Gruppenbildung sein sollten.

3.2 Selektionseffekte und Einschr�nkungen der
Verallgemeinerbarkeit

Generell zielen qualitative Studien nicht auf Repr�sentativit�t. Abgesehen davon
w�re Repr�sentativit�t bei der Grundgesamtheit der Opfer von Menschenhandel
zum Zweck der sexuellen Ausbeutung nur schwer zu erreichen, da die Merkmals-
verteilungen der Grundgesamtheit, die sich in der Stichprobe abbilden sollten,
nicht bekannt sind. Aber auch wenn qualitative Verfahren nicht repr�sentativ sind,
kommen sie dennoch zu verallgemeinernden Aussagen und zwar zu Aussagen
�ber die Existenz einer Vielfalt von Mustern („Es gibt“-Aussagen) in einer mçg-
lichst eng eingegrenzten Grundgesamtheit und zu Erkl�rungen der rekonstruier-
ten Logik und Genese von Deutungen. Die Verallgemeinerungen haben somit
eine andere Gestalt als die in standardisierten Erhebungen, die die Verbreitung
eines Ph�nomens in der Grundgesamtheit quantifizieren und die St�rke eines sta-
tistischen Wahrscheinlichkeitszusammenhangs messen.

F�r qualitative Studien ist es ebenso relevant wie f�r standardisierte Befragungen,
die Grenzen der Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse kritisch zu pr�fen und Se-
lektionseffekte bei der Stichprobengewinnung zu diskutieren. Bei der vorliegen-
den Studie begrenzen vor allem die spezifische Auswahl der Befragten durch die
Beraterinnen und die Motivation der Frauen, sich interviewen zu lassen, die
Reichweite der Ergebnisse.

Auswahl der Interviewpartnerinnen und Motivation der vermittelnden Beraterin-
nen

Zur Pr�fung der Selektionseffekte wurden die Beraterinnen nach den Kriterien
gefragt, nach denen sie Interviewpartnerinnen vermittelten. Mehrheitlich wurden
Frauen vermittelt, zu denen ein langes und vertrauensvolles Verh�ltnis bestand.

Ansonsten waren die Auswahlkriterien der Beraterinnen unterschiedlich. Auf
Nachfrage wurde von den meisten Beraterinnen die psychische Belastung der
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Frauen erw�hnt, die sie abgewogen h�tten mit deren Stabilit�t („dass mir die
Frauen nicht zusammenbrechen“, „dass sie nicht kaputt gehen“). Allerdings
gab es auch F�lle, bei denen die Beraterinnen im Vorfeld auf die psychische Be-
lastung der Klientin hingewiesen und um entsprechende Vorsicht gebeten haben.
Dasselbe galt f�r Frauen, die durch die T�ter/innen stark gef�hrdet waren. F�r
einige Beraterinnen war deshalb eine zeitliche Distanz zu der Zwangsgeschichte
ein wichtiges Kriterium: Klientinnen, denen ihre Geschichte noch zu pr�sent war
oder die sich mitten im Verfahren befanden, wurden meist nicht gefragt, weil u.a.
bef�rchtet wurde, dass sich durch die wiederholte Erz�hlung an verschiedene
Adressaten ihre Aussage verf�lschen kçnnte. Andere Beraterinnen gingen davon
aus, dass es ihren Klientinnen gut tun w�rde, �ber ihre Geschichte zu reden (s.u.).
Einige Beraterinnen haben sich prim�r an den Vorgaben des Projekts orientiert
und alle Klientinnen, die sie als Opfer von Menschenhandel betreuten, diesbez�g-
lich angesprochen und selber entscheiden lassen. Wichtig war, dass die Beraterin-
nen ihren Klientinnen zutrauten, sich selber einsch�tzen und die eigenen Grenzen
erkennen zu kçnnen, gegebenenfalls ablehnen zu kçnnen. Aber auch die persçn-
liche Aufgeschlossenheit der Interviewpartnerinnen und die Bereitschaft, gerne
und offen zu erz�hlen, wurden als Auswahlkriterium genannt. Zudem sollten
sich die Frauen nicht aus dem Gef�hl heraus f�r eine Teilnahme entscheiden,
der Beraterin einen Gefallen tun zu m�ssen. Einige Beraterinnen haben Klientin-
nen nach deren besonderen Wahrnehmungen und Erfahrungen mit der Polizei
ausgew�hlt, auch mit einem Augenmerk auf mçglichst unterschiedlichen Ge-
schichten, um die Vielf�ltigkeit der Ph�nomene aufzeigen zu kçnnen.

Motivation der Interviewpartnerinnen

In vielen F�llen war die Motivation der Frauen zum Interview nicht deutlich. Zum
Teil war die Aufwandsentsch�digung f�r die Interviewpartnerinnen Motivation;
in wenigen F�llen reagierten die Interviewpartnerinnen auf das Geld jedoch irri-
tiert. In einigen F�llen waren die Frauen dadurch motiviert, dass sie das Interview
als �bung f�r eine bevorstehende Vernehmung ansahen oder auch als Pr�fung f�r
sich selber im Sinne einer therapeutischen Maßnahme, inwieweit sie mittlerweile
f�hig w�ren, ihre Geschichte zu erz�hlen. Einige Interviewpartnerinnen sagten im
Interview, dass sie die Gelegenheit nutzten, ihre Geschichte zu erz�hlen, denn ihre
Angehçrigen oder Freunde h�tten sie schon sehr damit belastet, das Bed�rfnis zu
reden sei aber immer wieder da. In manchen F�llen hatten die Klientinnen mit der
Zusage zu dem Interview auf Gegenleistungen gehofft, wie z.B. Unterst�tzung
bei der Kl�rung ihres Aufenthaltsstatus. Eine weitere Motivation kann im Verh�lt-
nis zwischen Beraterin und Klientin darin liegen, dass Klientinnen ihren Berate-
rinnen einen Gefallen tun wollten.

Diskussion der Verallgemeinerbarkeit

Die Stichprobe unterliegt in mehrerer Hinsicht einem Selektionsbias und ist in ih-
rer Reichweite und Aussagekraft durch mehrere Filter eingeschr�nkt. Die Stich-
probe enth�lt insbesondere keine Frauen, die . . .
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– . . . eine Studie im Auftrag der Polizei ablehnten;

– . . . keinen legalen Aufenthaltsstatus zum Zeitpunkt des Interviews hatten;
Frauen, die schnell abgeschoben wurden und nur sehr kurz in Deutschland wa-
ren, wurden nicht erreicht;

– . . . keine Kontakte zu Beratungsstellen hatten und/oder die Beratungsstellen
kritisch oder negativ beurteilten.

Weitere Filter waren:

– Es konnten nur wenige Frauen mit deutscher Staatsangehçrigkeit erreicht wer-
den, obwohl diese im Lagebild 2007 �ber ein Viertel der Opfer darstellen.

– Die Erfahrungen der Interviewpartnerinnen mit Menschenhandel und polizei-
lichen Strategien lagen zum Teil mehrere Jahre zur�ck.

– Zu diesem Zeitpunkt waren die meisten Frauen Migrantinnen ohne rechtm�ßi-
gen Aufenthaltsstatus, da ihre Herkunftsl�nder noch nicht der EU beigetreten
waren. Inzwischen sind deutlich mehr Herkunftsl�nder EU Mitglied und die
B�rger/innen haben EU Freiz�gigkeit. Die fr�heren Erfahrungen sind nicht un-
mittelbar �bertragbar.

– Da die Beratungsstellen ihre Klientinnen mehrheitlich �ber die Polizei vermit-
telt bekommen, hatten die meisten Interviewpartnerinnen bei der Polizei eine
Aussage gemacht.

Dieser Bias ist bei der Einsch�tzung der Studie zu ber�cksichtigen. Das G�tekri-
terium qualitativer Stichproben, die Repr�sentanz unterschiedlicher Extreme so-
wie typischer Konstellationen in der Stichprobe (Helfferich 2005, 153), ist zumin-
dest f�r die unter den o.g. Erreichbarkeitsproblemen weiter verengte Grund-
gesamtheit, d.h. f�r Frauen mit Kontakten zu Beratungsstellen, die nicht zu ex-
trem belastet sind, einen legalen Aufenthaltsstatus haben und zur Unterst�tzung
einer Befragung im Auftrag der Polizei bereits sind, erf�llt.
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4 Die fall�bergreifende Bedeutung einzelner Determinanten der
Aussagebereitschaft

4.1 Einleitung

Im Folgenden werden die Erkenntnisse der Determinanten der Aussagebereit-
schaft dargestellt. Das Kapitel gibt eine fall�bergreifende Gesamt�bersicht
�ber die genannten Determinanten der Aussagebereitschaft – bezogen auf deren
Bedeutung und Auspr�gungen – und bildet damit die Grundlage, auf der die wei-
teren Kapitel aufbauen. Es wurden alle 53 ausgewerteten Interviews einbezogen.

Vorbemerkungen

Die qualitativen Interviews weisen auf ein komplexes Geschehen hin: Erstens
wirken die einzelnen Determinanten jeweils nicht isoliert und keine Determinante
kann f�r sich genommen die Aussagebereitschaft oder deren Ausbleiben erkl�ren.
Als wichtig erweisen sich Konstellationen von Determinanten. Bei Frauen, die
ausgesagt haben, kçnnen unterschiedliche Determinanten den Entschluss zur
Aussage befçrdert und zugleich andere ihm entgegengestanden haben. Umge-
kehrt kçnnen bei Frauen, die nicht ausgesagt haben, unterschiedliche Determi-
nanten f�r eine Aussage gesprochen haben, sie wurden jedoch von anderen, st�r-
keren Determinanten, die gegen eine Aussage wirkten, �berlagert. Zweitens va-
riiert die Bedeutung von Determinanten von Fall zu Fall: Determinanten, die in
der Untersuchung insgesamt am wichtigsten sind, kçnnen in einem Interview
Hauptgrund f�r eine Aussage sein und in einem anderen keine Rolle gespielt ha-
ben. Drittens ist die Bedeutung der Determinanten abh�ngig von den Viktimisie-
rungsprozessen im Zeitverlauf nicht stabil: Bei der Auswertung konnte z.B. he-
rausgearbeitet werden, dass Determinante X eine große Bedeutung hatte, die
�ber eine Phase der im Interview geschilderten Geschehnisse anhielt. Nach einem
Wendepunkt waren dann aber letztlich doch die Determinanten Y oder Z aus-
schlaggebend (s. Kapitel 6.3).

Aufgrund dieser Komplexit�t wurde in einem zweistufigen Vorgehen ausgewer-
tet. Zun�chst wurde eine deduktive Kategorienbildung anhand der vorab ent-
wickelten, dem Forschungsstand entsprechenden Hypothesen bzw. der For-
schungsinteressen vorgenommen. Determinanten, die Kategorien bildeten, wa-
ren: T�terstrategien, Schutz und Sicherheit, Migrationsmotive und -ziele, Recht-
licher Status, Einstellung zu Prostitution und Bild der Polizei.11 In einem zweiten
Schritt wurden die im ersten Schritt bestimmten Kategorien um induktiv aus dem
Interviewmaterial heraus gewonnene Determinanten erweitert. Zum einen sind

11 Der Fallbezug wurde dabei zun�chst erhalten und f�r diese Determinanten f�r jeden konkreten
Fall analysiert, wie gewichtig sie waren, d.h. inwiefern sie Hauptmotive darstellten bzw. inwiefern
sie zu den Hauptmotiven beitrugen. Unter „Hauptmotiven“ bzw. „starken Motiven“ wurden sol-
che Motive verstanden, bei denen ein starker Zusammenhang zwischen Aussagebereitschaft und
Determinante bestand. „Beitr�ge zum Hauptmotiv“ oder „Nebenmotiv“ wurden diejenigen ge-
nannt, bei denen ein erkennbarer, aber deutlich schw�cherer Zusammenhang bestand.
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dies Unterkategorien der oben aufgef�hrten Determinanten, zum anderen wei-
tere, neue Determinanten: Migrationsbedingte Barrieren, Viktimisierungspro-
zess, Wendepunkte und Intervention Dritter. Nach der Analyse der H�lfte des In-
terviewmaterials wurde mit der gesamten Liste der Determinanten der Auswer-
tungsverlauf von vorn gestartet. F�r jedes Interview wurden die Determinanten
exzerpiert und es wurde jeweils eine Einsch�tzung vorgenommen, ob die spezi-
fische Determinante in den konkreten Fall eine haupt- oder eine nebens�chliche
Bedeutung hat. Die Determinanten Opferwahrnehmung und Opferdeklaration
werden in Kapitel 6, polizeiliche Handlungsstrategien in Kapitel 5 und Beratung
in Kapitel 8 bearbeitet.

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Einfachheit halber nicht immer aus-
dr�cklich als aus den Erz�hlungen der Frauen rekonstruiert formuliert, sondern
auch als faktische Vorfindlichkeit. Dabei sei immer wieder daran erinnert, dass
nicht eine „objektive“ Wirklichkeit behauptet wird, sondern die Sichtweise, die
Einsch�tzungen und Gewichtungen seitens der befragten Frauen zu einem Bild
verdichtet werden.

4.2 Gesetzliche Bestimmungen mit Relevanz f�r die Aussage-
bereitschaft

Die Rahmenbedingungen f�r den Menschenhandel ins Zielland Deutschland ha-
ben sich in den vergangenen 15 Jahren stark ver�ndert. Mehrheitlich kommen Op-
fer von Menschenhandel aus EU Mitgliedstaaten und haben somit grunds�tzlich
legale Aufenthaltsmçglichkeiten in Deutschland. Mit der 5. EU Erweiterung
2004 sind Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn,
Slowenien, Malta und Zypern der EU beigetreten. Drei Jahre sp�ter, 2007, kamen
mit der 6. EU Erweiterung Bulgarien und Rum�nien dazu. Das bedeutet f�r die
B�rger/innen aus diesen L�ndern, dass ihnen durch die Vorschriften der Art. 17
und 18 des Europ�ischen Gemeinschaftsvertrages die sog. Freiz�gigkeit gew�hrt
wird: Staatsangehçrige der Mitgliedstaaten sind Unionsb�rger/innen und als sol-
che haben sie das Recht, sich im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates frei zu be-
wegen und aufzuhalten. F�r die Einreise und den vor�bergehenden Aufenthalt
bis zu drei Monaten bençtigen sie kein Visum und keinen Aufenthaltstitel (§ 2
Abs. 4 Freiz�gG/EU). Sie m�ssen lediglich einen Pass oder einen anerkannten
Passersatz mit sich f�hren. Freiz�gigkeitsberechtigte haben dann ein Recht auf
l�ngeren Aufenthalt, wenn es sich um Arbeitnehmer/innen oder Selbstst�ndige
handelt oder um nicht erwerbst�tige Personen, die �ber ausreichenden Kranken-
versicherungsschutz und ausreichende Existenzmittel verf�gen. Eine Anmeldung
ist hierzu bei den Meldestellen erforderlich. Arbeitnehmer/innen aus den EU Bei-
trittsl�ndern (mit Ausnahme von Zypern und Malta) haben zun�chst f�r zwei
Jahre mit der Option auf weitere drei Jahre den uneingeschr�nkten Zugang zum
Arbeitsmarkt. Die Arbeitsgenehmigung wird durch die Bundesagentur f�r Arbeit
erteilt.
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Wenn eine Frau Opfer von Menschenhandel geworden ist und sich bereit erkl�rt,
als Zeugin auszusagen, erh�lt sie den Zeuginnenstatus. Die gem�ß den Erlassen
bzw. Kooperationsvereinbarungen geltende Vier-Wochen-Frist, in denen die Zeu-
gin auch ohne Aussage bei der Polizei nicht abgeschoben werden darf, wird f�r
die Zeuginnen aus den Beitrittsl�ndern nicht mehr bençtigt. Wenn sich eine Zeu-
gin bereits l�nger als drei Monate in Deutschland aufh�lt, muss die Ausl�nderbe-
hçrde die Voraussetzungen f�r die Freiz�gigkeitsberechtigung pr�fen. Eine Aus-
reisepflicht besteht erst dann, wenn die Ausl�nderbehçrde unanfechtbar fest-
gestellt hat, dass das Freiz�gigkeitsrecht nicht mehr besteht (§ 7 Abs. 1 Frei-
z�gG).
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4.3 �bersicht �ber die Determinanten der Aussagebereitschaft

Abbildung 01: Kategoriensystem „Determinanten der Aussagebereitschaft“
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4.4 T�terstrategien

In jedem Interview nahmen die befragten Frauen auf die Vorgehensweise der T�-
ter/innen Bezug, auch wenn die Interviewpartnerinnen nicht von unmittelbarer
Bedrohung sprachen oder sie in die Prostitution eingewilligt hatten.

4.4.1 Unterschiedlichkeit der T�terstrategien

T�ter/innen waren Einzelne oder Organisationen (s.u.). Die Strategien der T�ter/
innen waren sehr unterschiedlich und reichten von Gewalt, Bedrohung und dem
unmittelbaren Zwang zur Prostitution bis zu Strategien von Bindung, wie das Ein-
gehen einer Ehe oder Vort�uschen einer Liebesbeziehung. Gemeinsam war aber
die unterstellte zielgerichtete Intention zu verhindern, dass Frauen anderen er-
z�hlten, dass sie sich in Zwangs- oder Ausbeutungsverh�ltnissen befanden, den
Gehorsam der Frauen zu erzwingen und Widerstand zu unterbinden.

Zahlreiche Varianten von Strategien sind in den Interviews zu finden: Frauen wur-
den unmittelbar nach ihrer Ankunft in Deutschland in ein Bordell gebracht, ent-
sprechend eingekleidet und zur Arbeit gezwungen oder es wurde ihnen eine ge-
wisse Zeit der Eingewçhnung gew�hrt. Frauen beschrieben Verl�ufe eskalieren-
der Gewalt ebenso wie Zwangsverh�ltnisse, in denen weder konkrete Drohungen
noch Gewalt vorkamen und sie trotzdem Angst hatten. Extremf�lle sind einerseits
sadistisch Gewalt und Folter (1–14/192, 2–18/37), andererseits weitgehende Frei-
heiten, solange die Befragten Geld erwirtschafteten. Insgesamt �berwogen Er-
z�hlungen von Kontrollen: Frauen wurden �berwacht, zu Kunden gebracht und
abgeholt oder sie lebten in Gefangenschaft und waren den T�ter/innen ausgelie-
fert.

Jede T�terstrategie konnte sich sowohl ung�nstig im Sinne einer Verhinderung
von Aussagebereitschaft, als auch g�nstig im Sinne einer Fçrderung von Aus-
sagebereitschaft auswirken. Bei der Vorstellung der einzelnen Strategien wird
auf beides eingegangen.

T�ternetzwerke werden strategisch genutzt. Besondere Merkmale fanden sich,
wenn die Frauen es nicht mit einzelnen Ausbeuter/innen zu tun hatten, sondern
mit einer Gruppe oder einem Netzwerk von T�tern/innen, zu dem der/die Haupt-
t�ter/in und seine/ihre Handlanger in Deutschland und in den Herkunftsl�ndern
gehçrten. Dies konnte bedeuten, dass diese M�nner und Frauen gemeinsam den
Menschenhandel organisierten oder ein Bordell betrieben. In diesem Zusammen-
hang war von „Freunden“ des Hauptt�ters oder der Hauptt�terin die Rede. Sie
wurden an Bewachung und Kontrolle der Frauen beteiligt, standen zur Verf�gung,
wenn es darum ging, Frauen unter Druck zu setzen oder fl�chtige Frauen zu ver-
folgen. Die Hauptt�ter/innen mussten nicht selbst gewaltt�tig werden, wenn sie
andere damit beauftragen konnten. Zwei Interviewpartnerinnen (3–35, 2–04)
die lange Zeit in der Prostitution im Kontext organisierter Kriminalit�t t�tig wa-
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ren, �ußerten sich detailliert zu Strategien von Kontrolle und Strafe in diesen
Netzwerken (ausf�hrlicher: Kapitel 7.3.2).

Die T�terstrategien waren flexibel und konnten sich im Verlauf der Viktimisierung
ver�ndern. Wenn Frauen in mehreren Kontexten ausgebeutet wurden (z.B. bei
dem Wechsel von einem Zuh�lter zu einem anderen oder bei einem Weiterver-
kauf), konnten sie Unterschiede bei den T�terstrategien, die sie erlebt hatten, be-
schreiben (vgl. 4.4.1).

T�terstrategien sind als Determinanten in der Mehrheit der F�lle von großer Be-
deutung. Sie kamen als Hauptmotiv f�r oder gegen eine Aussage bei der Polizei in
27 Interviews vor, teilweise verst�rkt durch weitere T�terstrategien in den Neben-
motiven, als Beitrag zu anderen Hauptmotiven in 19 Interviews. Sie waren ent-
scheidend bzw. beteiligt an der Entscheidung f�r eine Aussage in 33 Interviews
und gegen eine Aussage in 13 Interviews.

T�terstrategien sind untereinander verkn�pft und verbunden mit den Determinan-
ten Schutz und Sicherheit, Migration und migrationsbedingte Barrieren.

In den Interviews der Quotierungsgruppe 2 und 3 (keine Aussage) hatte das Motiv
T�terstrategien verglichen mit Interviews der Quotierungsgruppe 1 h�ufiger eine
große Bedeutung und wurde h�ufiger als ein starkes Motiv eingestuft, das gegen
eine Aussage sprach. Frauen, die ausgesagt haben, �berwanden ihre Angst vor
den T�tern aufgrund anderer, situativ st�rkerer Motive oder die Strategien f�hrten
zu Empçrung, Widerstand und dann zur Aussage.

T�terstrategien als Determinante wurden insbesondere von Interviewpartnerin-
nen erw�hnt, die zum Tatzeitpunkt j�nger waren. Von den 19 Frauen, die zum Tat-
zeitpunkt unter 21 Jahren alt waren, stellten die T�terstrategien f�r alle ein aus-
schlaggebendes Motiv f�r oder gegen die Aussage dar. Es besteht kein Zusam-
menhang zwischen der Determinante T�terstrategien und dem rechtlichen Status
der Interviewpartnerinnen zum Tatzeitpunkt. Sowohl in der Gruppe derer mit le-
galem Status als auch in der Gruppe der Frauen ohne regul�ren Status bildeten T�-
terstrategien ein starkes Motiv f�r oder gegen eine Aussage.

4.4.2 Bedrohung

Bedrohung bzw. Einsch�chterung ist die am h�ufigsten genannte T�terstrategie,
die im Zusammenhang mit der Aussagebereitschaft steht. Dieses Vorgehen der
T�ter/innen konnte sowohl zu einer Aussagebereitschaft als auch zu einer Aus-
sageverweigerung f�hren. Angedroht wurde in der Regel Gewalt bis hin zu kon-
kreten Todesdrohungen, aber auch andere Nachteile, z.B. die T�tigkeit in der
Prostitution çffentlich zu machen, die Abschiebung zu veranlassen usw. Bis auf
f�nf Frauen aus der Quotierungsgruppe 1 und eine aus der Quotierungsgruppe
2 war f�r alle Frauen Bedrohung von Bedeutung f�r die Aussagebereitschaft.
Dies galt f�r Frauen, die sich legal in Deutschland aufhielten oder Deutsche wa-
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ren, ebenso wie f�r Frauen ohne legalen Aufenthaltsstatus. Bedrohungen konnten
sich auf unterschiedliche Bereiche beziehen (Subkategorien), die im Folgenden
zusammengefasst dargestellt werden.

Drohung und Einsch�chterung w�hrend der Prostitutionst�tigkeit

Teilweise wurde in den Interviews nicht genau beschrieben, womit die T�ter/in-
nen drohten, sondern allgemein von Angst gesprochen, z.B. „von Angst, weil
ihre Freunde immer schlagen, immer mit Messer“ (1–10/287). Drohungen wur-
den auch als komplexes Szenario – z.B. eine Kombination aus Drohungen, die Po-
lizei werde die Frau f�r lange Zeit inhaftieren, Drohungen, den Angehçrigen von
der Prostitutionst�tigkeit zu erz�hlen („er wusste, dass ich Kinder in Russland ha-
be“ 1–17/61) – bzw. als eskalierendes Szenario beschrieben. „. . . die Drohungen
fingen harmlos an . . . dann jagen sie dir Angst ein, dass sie deine Eltern umbrin-
gen . . . dann haben sie mir gesagt, dass sie mich in ein anderes Land bringen, wo
sie mich dann umbringen und begraben werden.“ (1–21/309)

Zu den komplexen Repressionsszenarien der T�ter/innen gehçrten in F�llen der
Drohung mit Gewalt auch Strategien wie Einsperren, Abnehmen des Passes
und der Einsatz von Gewalt. Eine Einsch�chterung ließ sich auch erzielen ohne
unmittelbare Gewaltandrohung. Hier �berschnitten sich die Determinanten Ein-
sch�chterung, rechtlicher Status und migrationsbedingte Barrieren.

Bedrohung im Herkunftsland auch von Angehçrigen und Kindern

Ein großer Teil der in den Interviews geschilderten Bedrohung bezog sich auf die
R�ckkehr ins Herkunftsland (s. Kapitel 4.4.2). „Du lebst in einer st�ndigen Angst,
du hast vor allem Angst . . . Ich hatte immer Angst, Angst, Angst . . .“ (1–21/164).
Die Erz�hlerinnen wiesen darauf hin, dass die T�ter/innen in den Herkunftsl�n-
dern großen Einfluss haben – z.B. wenn von „guten Beziehungen“ oder von „Ma-
fia“ gesprochen wurde – bzw. die Frauen nahmen an, dort kçnnten die T�ter/innen
ungehindert Gewalt aus�ben. In diesem Kontext ging von einer drohenden Ab-
schiebung ein starker Druck und Angst vor Polizeikontakten aus, da die Mehrheit
der Migrantinnen ohne legalen Aufenthaltsstatus von der deutschen Polizei die
Abschiebung erwartete und sie dort, wo sie herkamen, „leicht zu finden“
(1–02/428) seien.

Die Bedrohung im Herkunftsland konnte zu einer Aussagebereitschaft f�hren,
wenn sie mit entsprechenden anderen Determinanten einherging. In einem Inter-
view kamen die Intensit�t der Angst um das eigene Leben, die Erkenntnis, dass es
unmçglich war, ins Herkunftsland zur�ckzukehren, und eine gute Vernehmungs-
situation zusammen und f�hrten zu einer ausf�hrlichen Aussage: „Dann wurde
mir klar, wenn ich nach Hause fahre und all die Leute bleiben unbestraft, werden
nicht verurteilt und bleiben frei, weiß ich nicht, wo die sind. Aber sie wissen, wo
ich bin. Damals haben sie noch nicht gewusst, ob ich noch am Leben bin und wo
ich lebe. Das konnten sie nicht wissen. Und dann habe ich begriffen: wenn ich
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nach Hause fahre, finden sie mich und bringen mich irgendwohin oder tun mir
etwas an.“ (1–21/294)

Die Bedrohung der Familie konnte ein st�rkeres Motiv gegen eine Aussage sein
als die Bedrohung der eigenen Person, denn es wurde eine große Verantwortung
im Interview ge�ußert, wenn Angehçrige in Gefahr gerieten. In diesen Interviews
mussten, wenn es zur Aussage gekommen war, andere, st�rkere Motive oder spe-
zifische, situative Konstellationen wirksam werden, z.B. der dringende Wunsch,
einen Ausweg aus der Zwangssituation zu finden, zusammen mit einer eher zuf�l-
ligen Konfrontation mit der Polizei (z.B. 1–02/490) oder die Eskalation der Ge-
walt des T�ters, die keine andere sch�tzende Option offen ließ als die Flucht
zur Polizei (1–11/129).

Die Bedrohung Angehçriger konnte ebenso intensiv wirken wie unmittelbare Ge-
walt. „Sie haben mich physisch nicht geschlagen, aber psychisch haben sie mich
fertig gemacht, sie haben mich damit sozusagen umgebracht. Ich hatte permanent
Angst. ,Wenn du abhaust, haben wir deine Adresse, eine Kopie von deinem Pass,
wir wissen, wo deine Mutter wohnt�“ (1–21/330). Informationen von Angehçri-
gen best�tigen die Bef�rchtungen. „In Litauen standen sie in ihren Autos unauf-
f�llig vor dem Haus meiner Mutter, sie haben sie zwar nicht direkt bedroht, trotz-
dem war meine Mutter deswegen mehrmals bei der Polizei.“ (1–21/330) „Das
war, dass man mir gedroht hat, wenn ich mich weigern sollte, dann wird meiner
Familie etwas zustoßen. Meine Familie sind nur noch meine Geschwister und
ich. Und eigentlich bin ich nur noch deswegen am Leben.“ (1–11/67)

Frauen berichteten, dass die T�ter den Wohnort der Familie, die Schule der Ge-
schwister usw. kannten und sie sich deshalb in die Situation f�gten. „Deshalb
habe ich da auch so lange ausgehalten, deshalb weil ich hatte Angst, ich wusste,
wie bei uns die Sachen laufen, wusste, wenn du auf der Straße bist und irgendwie
einer dich so mitnimmt, ins Auto schleppt, keiner unternimmt irgendwas, keiner.“
(1–47/158/397)

In allen F�llen, in denen die Familie der Interviewpartnerinnen von den T�tern/in-
nen explizit bedroht wurde, haben sie sich zu einer Aussage entschlossen. Im Un-
terschied zur Strategie der Bedrohung der Familie im Herkunftsland allgemein,
die auch als zus�tzliches Motiv vorkommen konnte, stellte die unmittelbare Ge-
f�hrdung der Kinder immer ein Hauptmotiv dar.

Eine Untergruppe von Drohungen waren solche, die sich speziell auf Kinder be-
zogen. Frauen wurden unter Druck gesetzt, indem sich die T�ter/innen Zugang zu
den Kindern verschafften, diese als Geiseln nahmen (2–04/160, 1–10/243) oder
ihr Leben bedrohten, weil sie wussten, wo sie – meist bei den Großeltern im Her-
kunftsland – lebten (1–19/92). „Von dieser Angst, weißt du, und ich hab Angst von
die Kleine, weil Beispiel: wenn ich nicht machen Geld, weißt du,. . . soll passieren
etwas an die Kleine, verstehst du? Von diese ich hab Angst gehabt, Angst.“
(1–10/292) „Diese Person, die jetzt auf mein Kind aufpasst – dieser Mann hat ge-
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sagt, da ich jetzt eine Aussage gemacht habe, wird er zusehen, dass dem Kind et-
was zustçßt. Und wenn das Kind stirbt, ist ihm das recht. Deswegen beh�te ich
mein Kind, ich habe ihn wohin gebracht, wo niemand weiß, wo er ist.“ (1–19/87)

Voodoo und ritueller Eid

Der Begriff Voodoo wird von westeurop�ischen Vertretern/innen von Polizei und
Sozialer Arbeit zur Bezeichnung unterschiedlicher spiritueller Praktiken verwen-
det, die bei Opfern von Menschenhandel aus afrikanischen L�ndern, vor allem Ni-
geria, beobachtet werden. Da hier h�ufig kulturelle Missverst�ndnisse zu finden
sind, wird kurz vorab auf die notwendigen Differenzierungen eingegangen. Es ist
insbesondere zu unterscheiden zwischen Voodoo oder Voudoun als religiçser/spi-
ritueller Tradition in bestimmten Regionen Afrikas, zu deren Aus�bung der ritu-
elle Eid gehçrt, der als bindende Verpflichtung zweier Vertragspartner gesehen
und durch spirituelle Praktiken bekr�ftigt wird, auf der einen und einer Religions-
gemeinschaft auf der anderen Seite.12 Bei weitem nicht alle, die den Eid praktizie-
ren bzw. an seine Macht glauben oder sich an seine Verbindlichkeit halten, gehç-
ren der Religionsgemeinschaft an. Der Eid hat eine m�chtige Potenz, da eine Zu-
widerhandlung eine Bestrafung durch �bernat�rliche Kr�fte nach sich zieht. Aber
nicht die Religion bzw. Tradition Voodoo macht Frauen oder Kinder zu Opfern
von Menschenhandel, sondern Elemente aus dieser Tradition werden genutzt,
um sicherzustellen, das diejenigen, f�r die Transferkosten nach Europa �bernom-
men werden, dort ihrer Verpflichtung des Geldverdienens nachkommen, auch in
T�tigkeiten wie der Prostitution, die sie freiwillig nicht eingegangen w�ren – also
um sie �ber weite Distanzen zu kontrollieren.

Voodoo als unkonkreter �berbegriff umfasst einerseits den rituellen Akt, der die
Person, die ihre Familie oder ihr Dorf verl�sst, in der Fremde sch�tzen soll, ande-
rerseits den rituellen Eid als Bekr�ftigung eines Vertrages, den beide Seiten bin-
dend eingehen – auch wenn Vor- und Nachteile ungleich verteilt sind –, und drit-
tens eine Mçglichkeit von Zwang bzw. Kontrolle, um die Person, die ins Ausland
geht, ausbeutbar zu halten und die Menschenh�ndler vor Strafverfolgung zu
sch�tzen (Nwogu 2008). Der rituelle Eid ist eine verbreitete Praxis, unabh�ngig
davon, ob die Beteiligten selbst Anh�nger der Voodoo Religion sind oder nicht.
Die Unterst�tzung von Opfern von Menschenhandel, die durch einen rituellen
Eid gebunden sind, ist außerordentlich schwierig. Ein Verst�ndnis der Bedeutung
der Bindung durch den Vertrag ist wichtig. Es gilt, Strategien zu entwickeln, die
darin liegende Bedrohung, zu mindern. In Kapitel 7.3.1 wird Voodoo als Fallkon-
text mit spezifischen Aussagebarrieren und deren �berwindung ausf�hrlich dar-
gestellt.

Die Nçtigung westafrikanischer Frauen, einen Voodoo-Eid zu leisten, der sie zu
absolutem Gehorsam den T�tern/innen gegen�ber verpflichtete, wurde als kultur-

12 Ich danke Mike Dottridge, Experte f�r Kinderhandel und fr�herer Direktor von Anti Slavery f�r
seine Informationen (E-Mail Korrespondenz April 2009).
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spezifische T�terstrategie auch in den Interviews berichtet. Der Eid beinhaltetet,
mit niemandem zu sprechen und die Schulden (Geld f�r den Flug etc.) zur�ck-
zuzahlen, wobei die hohen Summen und das Einbehalten des Geldes das Migra-
tionsziel der besseren Zukunft in weite Ferne r�cken ließen, oder „alles tun, was
sie von mir verlangen, und das habe ich versprochen“ (1–12/235), ansonsten
stirbt ein Familienmitglied oder die Frau selbst („They say if I say to anybody I
will die“ 3–07/56). „Als ich im Gef�ngnis war, sind sie zu meiner Mutter und mei-
ner Schwester gegangen und haben mit ihnen gesprochen und haben gesagt, ich
soll es nicht wagen, Informationen weiterzugeben, weil sie mich dann umbringen
w�rden und weil ich den Eid geschworen habe, und ich sollte das nicht tun. Und
sie haben meine Schwester und meine Mutter und mich bedroht.“ (1–12/339) In
zwei F�llen (3–07, 1–50) wurden im Interview Tod und Krankheit von Angehç-
rigen in einen Zusammenhang mit dem Voodoo gebracht.

Die Verpflichtung aufgrund des geleisteten Eides wurde von den Frauen sehr
ernst genommen: „Dieser Schwur ist sehr wirkm�chtig, gewaltig“ (1–50/225).
Der rituelle Eid wurde als bindend und bedrohlich erlebt. „Ich hatte sehr viel
Angst, denn Voodoo ist nichts womit man spaßen sollte.“ (1–48/174) Er konnte
nur unter bestimmten Bedingungen �berwunden werden und zu einer Aussage
f�hren.

Die Bindung an den Eid konnte in eine ausweglose Situation f�hren, weil er eine
R�ckkehr nach Afrika unmçglich machte. Eine Aussage bei der Polizei h�tte eine
Ausweisung zur Folge, die R�ckkehr aber h�tte bedeutet, dass der gebrochene Eid
die Frau in den Wahnsinn treibt oder tçtet (3–53/358).

Drohung mit der Polizei

Die Interviewpartnerinnen schilderten, dass die T�ter/innen ihnen auf unter-
schiedliche Art und Weise mit der Polizei gedroht haben. Zum Teil vermittelten
die T�ter/innen ihnen ein generell negatives Bild von der Polizei als „schlimmster
Feind“ (1–49/620), mit dem die Frauen nicht kooperieren sollten.

Diese Form der Bedrohung nutzte den irregul�ren Aufenthalt von Frauen in
Deutschland bzw. das Fehlen einer Arbeitsgenehmigung oder die Tatsache,
dass die Frauen die Gesetzeslage und das Vorgehen von Behçrden weder kannten,
noch diese einsch�tzen konnten. Den Behauptungen der T�ter/innen, es w�rden
den Interviewpartnerinnen vonseiten der Polizei Abschiebung oder Bestrafung
drohen oder sie k�men ins Gef�ngnis, wenn sie der Polizei in die H�nde fielen,
konnten Frauen, die nicht informiert waren, nichts entgegensetzen. Ihnen wurde
teilweise mit Nachdruck gesagt, dass ihr Status als Migrantin ihnen bei deutschen
Behçrden keine Chance ließ bzw. ihre T�tigkeit in der Prostitution strafbar w�re.
Damit wurde eine hohe Schwelle f�r die Hilfesuche und die Aussagebereitschaft
aufgebaut, die durch andere starke Motive �berwunden werden musste, wenn es
zu einer Aussage kam.
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Zwei typische Beispiele sind 1–02 und 1–21: „Immer haben die mir gesagt, wo
ich da so zum Gespr�ch kam, dass ich will das nicht, ich kann das nicht mehr
((weint)) und die haben immer dann gesagt, ja wenn du zur Polizei gehst, dann
bringt dir das eh nichts, weil ((weint)) die Behçrden glauben eine Deutschen,
also deutschen B�rger eher als irgendeine osteurop�ischen Hure.“ (1–02/644)
Erst als ihr durch die Beraterin klar gemacht wurde, dass die Behauptungen der
T�ter/innen nicht zutreffend sind, entschied die Frau sich f�r eine Aussage.
„Ich habe die ganze Zeit gedacht, als . . . ich wollte abhauen, ich dachte, ich renne
weg, wenn die Polizei kommt. Ich habe mir sogar vorgestellt, dass sie mich ver-
haften und mich ins Gef�ngnis schicken. Und dann nach drei Monaten werden
sie mich nach Hause abschieben. So habe ich es mir das alles vorgestellt, ich
dachte nicht, dass es so kommt, wie es jetzt kam. Als sie mich zu Ihnen gebracht
haben (sie meint die Beratungsstelle), dachte ich mir, das ist sicher ein Frauenge-
f�ngnis.“ (1–21/271)

Die Angst vor der Polizei als Angst vor Abschiebung f�hrte zu einer Entscheidung
gegen eine Aussage, wenn die Abschiebung ihrerseits wegen der Perspektivlosig-
keit im Herkunftsland (3–40/175), der Gef�hrdung des Migrationsziels
(2–09/333), der Angst vor Rache der T�ter/innen im Herkunftsland gef�rchtet
wurde. Kaum davon zu trennen war die Angst vor der Polizei als Angst vor einer
Inhaftierung. „Ich hatte nur Angst, dass ich ins Gef�ngnis muss. Ich habe gedacht,
ich werde verhaftet.“ (2–09/166) In einem Extremfall ließ die Drohung, f�r zehn
Jahre ins Gef�ngnis zu m�ssen, wenn die Polizei auf sie treffen w�rde, eine Frau
mehrere Monate schwere Gewalt ertragen. Keine der anderen Determinanten
konnte diese Angst aufwiegen. Es war purer Zufall, dass es zu einer Konfrontation
mit der Polizei und zu einer Aussage kam: „. . . irgendwie nach den zwei Monaten,
so hab ich gedacht, ja gut, was soll’s, wenn ich nicht mache, dann bin ich sowieso
tot und dann bringt gar nichts, und wenn ich weglaufe, dann sitz ich im Knast zehn
Jahre, das ist auch nichts, hab ich halt einfach die Monate irgendwie noch durch-
gehalten. Hat mir immer gesagt, ja wenn du willst, kannst du ins Bad gehen und
dir die Kehle durchschneiden.“ (1–14/217)

All diese Motive ließen Frauen nicht das Risiko einer Aussage eingehen. Hinzu
kam bei einigen das Bild einer korrupten Polizei im Herkunftsland, teilweise
als ebenfalls starkes Motiv (s. Kapitel 4.9). „Zum Beispiel ich, ich habe mein gan-
zes Leben vorher in Angst gelebt . . . Und diese Angst ist da, wenn die Polizei
kommt und an die T�r h�mmert. Du denkst an das, was du schon vorher gehçrt
hast und das ist nicht gut.“ (1–49/609)

Drohung mit anderen Nachteilen

Angesichts von migrationsbedingter Unkenntnis der Frauen konnten T�ter/innen
den Befragten mit weiteren Nachteilen drohen, z.B. mit dem Finanzamt oder mit
einer Inhaftierung aufgrund von Steuerhinterziehung, um eine Aussage zu ver-
hindern: „. . . denn w�rde ich wegen Steuer in Knast gehen, so er hat immer so
was gemacht, so was gesagt, dass ich von ihm nicht weggehe.“ (1–36/35) Ein wei-
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teres Beispiel ist die Erpressung einer t�rkischst�mmigen jungen Frau: F�r sie
war die Drohung, der T�ter w�rde ihrer Familie berichten, dass sie in einem
Nachtclub gekellnert hatte, Mittel, sie zur Prostitution zu zwingen, und Haupt-
motiv, sich lange Zeit nicht an die Polizei zu wenden (2–34/41). Ein weiteres Bei-
spiel ist die Drohung, dem Ehemann, der Familie und der Nachbarschaft zu erz�h-
len, die Befragte sei eine Prostituierte. Dies war ein starkes erg�nzendes Motiv,
das, verbunden mit einer Drohung mit Gewalt als Hauptmotiv, zun�chst eine Aus-
sage verhinderte (1–27/68). Bei beiden Beispielen wirkte die Stigmatisierung der
Prostitution, auch wenn die Befragten zur Prostitution gezwungen worden waren.
In beiden F�llen �berwogen schließlich andere Motive und sie entwickelten zu-
mindest phasenweise Aussagebereitschaft.

Schuldenfalle

Schulden bei den T�tern/innen waren ein fast durchg�ngig in den Interviews auf-
tauchendes Thema. Die Herkunft und die Hçhe der Schulden konnten den Inter-
viewpartnerinnen nachvollziehbar oder vçllig unerkl�rlich sein. In der Regel wur-
den Schulden eingefordert, die durch die von den T�tern/innen vorgestreckten
Reisekosten begr�ndet wurden. F�r Frauen aus Afrika und Asien waren dies teil-
weise enorme Summen, die sie in der Unkenntnis der Verh�ltnisse akzeptierten:
45.000 Euro (1–49/96), 35.000 Euro (1–50/15), 17.000 Euro (3–07/59; s. Kapitel
7.3.1). Auch Frauen aus Osteuropa wurden mit Schuldenforderungen von mehre-
ren Tausend Euro konfrontiert. In einem Fall wurde der Interviewpartnerin Geld
f�r die Reise abverlangt, obwohl sie die Reise im Voraus bezahlt hatte
(1–21/12/27/388).

Die Frage der Schulden wurde von vielen Interviewpartnerinnen als eine Art Ver-
trag betrachtet: Es war eine Forderung der T�ter/innen, die es zu erf�llen galt, ent-
weder eine bestimmte Summe zur�ckzuzahlen oder eine bestimmte Zeit zu arbei-
ten. „Und sagt er: Denkst du nicht, wie viele Kosten wir f�r dich gehabt haben und
erst m�ssen wir unser Geld rausholen.“ (1–47/140) In beiden Situationen sahen
sie sich get�uscht: Andere Kosten wie die f�r Miete, Lebensmittel usw. erhçhten
kontinuierlich die Schulden bzw. verhinderten ein endg�ltiges Abtragen. „Die
10.000 habe ich ihm innerhalb von drei Wochen abgearbeitet. Das andere Geld
also, ich musste noch vier oder f�nf Monate f�r ihn arbeiten. Er hat immer gesagt
es ist noch weit kein Ende, du bist immer noch mehr Geld schuldig.“ (1–11/94)
Das Migrationsziel erschien in diesen Situationen kaum oder gar nicht erreichbar,
trotz der Belastungen, die die Frauen auf sich nahmen. Auch Frauen, die anfangs
den „Vertrag“ akzeptiert hatten, konnten dann Aussagebereitschaft entwickeln.

Obwohl Schulden h�ufig als Druckmittel eingesetzt wurden, waren sie nur in ver-
h�ltnism�ßig wenigen F�llen ein f�r die Aussagebereitschaft ausschlaggebendes
Motiv, und in keinem Fall ein Hauptmotiv. Allerdings erlangten Schulden Bedeu-
tung f�r die Selbstwahrnehmung als Opfer von T�uschung und Ungerechtigkeit
(s. Kapitel 6.3.3 Verlaufsmuster „Empçrung“). Bedeutung f�r die Aussagebereit-
schaft gewann das Thema Schulden im Zusammenhang mit Gewaltt�tigkeit, Be-
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drohung mit Gewalt bzw. mit Drohen mit Abschiebung oder Gef�ngnis (1–01,
1–14, 1–19, 1–28, 1–33).

Die Deutung der Schulden als Vertrag zwischen den Frauen und den T�tern/innen
verlieh der Ausbeutung den Anschein der Legalit�t, sodass die Ausbeutung teil-
weise nicht als solche erkannt wurde. Gewaltt�tigkeit hingegen war leichter als
Ungerechtigkeit oder Rechtsverletzung zu erkennen, was eher die Aussagebereit-
schaft fçrdern konnte. Es z�hlt die subjektive Bedeutung der Verschuldung, die
nicht nur starken Druck zum Erwirtschaften der geforderten Summe, sondern
auch eine gravierende Krise oder Verzweiflung auslçsen konnte. „Ich habe das
Geld f�r die Reise abgegeben . . . Dann haben sie gesagt, dass wir irgendwelches
Geld abarbeiten m�ssen . . . Sie sagten mir immer wieder, dass ich Geld abarbei-
ten muss, was f�r Geld, weiß ich nicht mehr, ich sollte das Geld einfach abarbei-
ten. Dann probierte ich zum ersten Mal in meinem Leben mich umzubringen, es ist
mir nicht gelungen.“ (1–21/27)

Eine Interviewpartnerin, die wegen der Operation ihres Kindes Geld verdienen
musste, beschrieb die finanzielle Ausbeutung als Versklavung: „Kçnnen Sie
sich vorstellen, was es heißt, 1.200.- Euro im Monat einfach ihm zu geben?
Und dazu noch 30.- Euro pro Tag in die Kasse rein zu legen? Was ist das . . .
das bedeutet, dass ich wie eine Sklavin bin!“ (1–27/369)

Es gibt Sonderf�lle des Umgangs mit Schulden: In Interview 3–08 wurden Schul-
den als Druckmittel eingesetzt, weil die Frau vorzeitig aus der freiwilligen Pros-
titution ausstieg und der T�ter den Verlust potentieller Einnahmen ausgleichen
wollte. Er zwang sie, in ihrem Namen Telefonvertr�ge f�r 4.000 Euro abzuschlie-
ßen (3–08/128). In Interview 1–02 ließ sich der T�ter darauf ein, dass die Frau das
Geld durch Ladendiebst�hle beschaffte, um der Prostitution zu entgehen
(1–02/482). In Interview 1–15 war der Druck vor allem durch Schulden im Her-
kunftsland entstanden, die die Interviewpartnerin dazu brachten, in der Prostitu-
tion Geld zu verdienen. Sie verzweifelte, als ihr Verdienst zu gering ausfiel und
ein Abbezahlen immer unwahrscheinlicher erschien (1–15/61/104). Ein weiterer
Sonderfall ist die Erz�hlung einer Interviewpartnerin, die versuchte mit den T�-
tern zu verhandeln. Sie erkl�rte sich bereit, die Schulden abzuarbeiten, allerdings
nicht durch eine T�tigkeit in der Prostitution. Sie scheiterte mit diesem Versuch
und sagte sp�ter aus (1–47/155).

Weitere finanzielle Druckmittel, die in Interviews erw�hnt wurden, waren Geld-
strafen f�r Prostituierte wegen Fehlverhaltens. Sie reduzierten das Widerstands-
potential der Frauen und erhçhten die Schuldenlast: „Okay, er sagt mit diese Be-
dingung abarbeitest du deine Strafe, dann kannst du gehen. Was blieb mir �brig?“
(1–30/158)

Zur finanziellen Ausbeutung trugen auch Ablçsezahlungen bei: Wenn eine Pros-
tituierte von einem T�ter oder einer T�terin an eine/n andere/n �bergeben wurde,
wurden teilweise Zahlungen in Hçhe von 3.000 bis 5.000 Euro als Ablçsesumme
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gezahlt. Als Regel wurde berichtet: Wenn eine Frau aussteigen wollte, wurde die
Ablçsesumme von ihr verlangt (2–43/248). In Interview 1–01 verlangte der T�ter,
dass die Befragte den „Kaufpreis“ abarbeitete, den er gezahlt hat (1–01/29). In
Interview 1–42 wurden von dem T�ter 25.000 Euro f�r die Frau gezahlt, die sie
abarbeiten sollte (1–42/68).

4.4.3 Einsatz von Gewalt

In 17 Interviews wurden konkrete Gewalthandlungen der T�ter/innen, mit denen
Befragte zur Prostitution gezwungen wurden, als Strategie von ausschlaggeben-
der Bedeutung f�r oder gegen die Aussage genannt. Die Thematisierung von Ge-
walt war unterschiedlich ausf�hrlich. Meist wurde mit wenigen Worten erw�hnt,
man sei geschlagen worden. Zwei Beispiele einer ausf�hrlicheren Thematisie-
rung zeigen die folgenden Zitate: „Am vierten Tag hat, hat mich der Chef so ge-
fasst, gegriffen, und mich in den Keller gebracht und hat angefangen, mich zu
schlagen. Und er hat gesagt, solange Du dieses Geld nicht verdienst, ich werde
Dich verkaufen, aber bevor ich Dich verkaufe, will ich mein Geld zur�ckhaben.“
(1–01/295) „. . . ich bin sp�ter gekommen. Und dann . . . insgesamt vier M�nner
haben auf mich gewartet und dann haben mich richtig total zusammen geschlagen
und so, so richtig, richtig mit so italienische Schuhe ((lacht)) und mit diese seine
Ringe, was die haben, so ne dicke, also ((lacht)) haben mich richtig zusammen-
geschlagen.“ (1–29/249)

Gewalt kann auch wirksam sein, wenn sie einer dritten Person angetan wurde. In
einem Fall war die Schwester der Gewalt durch den T�ter ausgesetzt, mit dem sie
zusammenlebte. Die interviewte Frau wollte ihre Schwester vor Gewaltausbr�-
chen sch�tzen und erf�llte die Forderungen des T�ters (2–05/298). In einem an-
deren Fall war es die Freundin, die in der Gegenwart der Interviewpartnerin zu-
sammengeschlagen wurde: „Und dann hab ich �h ich bin so wie in ein Schock,
dann hab die richtig ins Zimmer rein, Zimmert�r zugemacht, (Name) liegt am Bo-
den richtig im Blut, ich sofort weinen, ich hab sie mitgenommen, unter der Du-
sche, alles Blut l�uft das ganze Kopf, Gesicht also im Kçrperbereich, am n�chste
Tag also blau sie war und dann das hab ich gesehen, dass sie sich richtig dieses an
diese Tag und diese Abend das ist von dem m�ssen wir richtig Furcht – Angst so
also Angst haben.“ (1–30/183)

In den Interviews gab es Beispiele daf�r, dass Gewaltszenarien im Hintergrund
auf Ger�chteebene kontrollierend oder einsch�chternd wirken konnten, ohne
dass selbst erlebte Gewalt oder Drohungen eine Rolle spielen mussten, so z.B.
das Reden dar�ber, dass andere Prostituierte geschlagen wurden (2–43/70),
dass es Morde gab. „. . . Ich habe gesagt, wo ist sie? Und er sagt, weg. Ich sage,
wo weg? Sp�ter, danach zeigt uns auf Videokassette, die hat die russische Mafia
hat sie tot gemacht. Und er hat gesagt, wenn euch von alle euch, machen mir zu
Gericht, dann sind euch so gleiche wie sie.“ (1–51/224) Diese Drohung, getçtet
und verscharrt zu werden, wurde von den Frauen, die ohne Papiere und damit
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ohne Identit�t waren und bei denen niemand wusste, wo sie sich aufhielten, sehr
ernst genommen.

Neben der Beschreibung von deutlich als instrumentell erkennbarer Gewalt – in
der Regel Schl�ge – gab es Beschreibungen von Qu�lerei und Folter, mit sadis-
tischem Charakter. „. . . also ich wurde dann in den Keller gesperrt und eigentlich
nur noch richtig extrem gefoltert und, also musste nackt schlafen, hab – musste im
Stehen schlafen mit Arm nach hinten und im gebeugter Haltung und also richtig
Foltermethoden.“ (2–18/29); (ausf�hrlicher s. Kapitel 7.7.1). Eine Erkl�rung
�ber die traumatisierende Wirkung der Gewalt, die zu einer Bindung an die T�ter/
innen f�hrt, reicht allerdings nicht aus, da in anderen F�llen �hnlicher chronischer
Brutalit�t – und ebenfalls Situationen von Gefangenschaft – der Fallverlauf eine
andere Wendung nahm und zu einer Aussage f�hrte: „. . . die haben mich immer
st�ndig gekloppt und da hab ich auch ein Messer in mein Bein bekommen und das
ist irgendwie . . . da hab ich mal jeden Tag was abgekriegt und eben nach kurzer
Zeit tut auch nicht mehr weh und man gewçhnt sich man an Schmerz . . . hat mir
immer gesagt, ja wenn du willst kannst du ins Bad gehen und dir die Kehle durch-
schneiden, und ist auch egal oder so. Pistole haben die schon mir auch an den
Kopf gehalten, abknallen und da kriegt man halt Angst und dann macht man so
was.“ (1–14/191)

Beziehungsgewalt

In einigen Erz�hlungen ging die sexuelle Ausbeutung einher mit Gewalt durch
den Partner bzw. Ehemann, wie sie allgemein unter „H�usliche Gewalt“ gefasst
wird (2–04, 1–11, 1–42, 3–35). „Ich erinnere mich, wie er mich an den Haaren
die Treppen runter geschleift hat. Ich habe mich bei meinem Sohn im Kinderzim-
mer versteckt, aber er hat die T�r aufgebrochen. Er ist hereingekommen und fing
an, mich zu pr�geln. Ich bin mit dem Kind, wir schreien beide, wir weinen, das war
der zweite Tag, nachdem ich hierher gekommen bin. Und so war es jeden Tag.“
(1–42/35)

Polizeirelevant ist den Interviews zufolge diese h�usliche Gewalt zum einen, weil
die Aussagebereitschaft voraussetzt, dass sich das Opfer gegen den T�ter stellen
kann und will, die Dynamik von Gewaltbeziehungen aber eine bindende Kraft hat
und eine solche Loslçsung erschwert (s. Exkurs unten). Zum anderen ist h�usliche
Gewalt polizeirelevant, weil sie Anlass einer polizeilichen Intervention sein
konnte. In diesem Zusammenhang war es mçglich, mit einer Wegweisung des T�-
ters das Opfer aus dem Einflussbereich des T�ters zu lçsen, den Zugang zu Bera-
tung zu vermitteln und in dem bestehenden Kontakt eine Erweiterung der Aus-
sagebereitschaft von h�uslicher Gewalt auf Menschenhandel zu erreichen. In Ka-
pitel 7.4.2 wird auf die Schwierigkeit einer Lçsung aus einer Gewaltbeziehung
eingegangen; in den dort diskutierten F�llen war eine Eskalation und Zuspitzung
der Gewalt notwendig f�r eine Lçsung. Die Aussagebereitschaft hing dann aber
davon ab, ob die Chancen der polizeilichen Intervention genutzt wurden oder
nicht.
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Mit zwei Ausnahmen ließ sich aus allen Interviews, in denen Gewalt durch den
Beziehungspartner als Determinante erschien, diese Gewalt als ein Hauptmotiv
f�r die Aussage herausarbeiten. Dies gilt insbesondere f�r Frauen, die dachten,
eine Liebesheirat einzugehen, und dann vom Partner ausgebeutet und misshandelt
wurden.

Exkurs: Die bindende Kraft von Beziehungsgewalt (H�uslicher Gewalt)

Die Untersuchung von Helfferich et al. (2004) zeigt eine geringe Anzeigebereit-
schaft wegen h�uslicher Gewalt und eine geringe Bereitschaft, sich gegen den
T�ter zu stellen, solange das Opfer noch in der Beziehung an den T�ter psy-
chisch gebunden ist. Die Frage, wie die Lçsung aus einer Beziehung gefçrdert
werden kann, ist auch f�r Opfer von Menschenhandel relevant, die in einer in-
timen Beziehung ausgebeutet und zur Prostitution gezwungen werden.

In der Forschung zu h�uslicher Gewalt gibt es mehrere theoretische Ans�tze, die
die Schwierigkeiten erkl�ren, einen gewaltt�tigen Partner zu verlassen. �ltere
Ans�tze f�hren gesellschaftlich verankerte çkonomische und soziale Abh�n-
gigkeitsverh�ltnisse an (z.B. Burgard 1988) oder traditionelle Einstellungen
mit einer hohen Bedeutung von Ehe und Familie als Kernelemente des eigenen
Lebensentwurfs (z.B. Walker 1979) als Grund f�r die Bindung von Frauen in
Gewaltbeziehungen an.

Neuere Ans�tze bringen die Bindung an einen gewaltt�tigen Partner in Zusam-
menhang mit der psychischen Bew�ltigung von chronischer, traumatisierender
Gewalt – die Bindung wird damit durch die Gewalt selbst erzeugt. Herman
(1993) sieht das systematische und wiederholte Zuf�gen von Traumata durch
massive und vor allem unberechenbare personale Gewalt, verbunden mit ande-
ren Kontrollstrategien wie Isolation und Einsch�chterung, als Mittel, eine „psy-
chische Herrschaft“ (a.a.O.: 116) zu errichten, die dem Opfer vermittelt, dass
der T�ter �berm�chtig und Gegenwehr vergeblich sei. Herman stellt die Macht-
strategien des T�ters wie Gewalt, Kontrolle und Isolation und nicht die Einstel-
lungen der Opfer in den Mittelpunkt: In der Isolation w�chst die Abh�ngigkeit
von dem T�ter als Schl�ssel zur Außenwelt, als Quelle von Informationen und
als Einziger, der die Gewalt beenden kann; er wird zum „wichtigsten Menschen
im Leben des Opfers“ (1993, 108). Der Zugang zur Unterst�tzung wird abge-
schnitten. Bei unberechenbarer Gewalt kann die enge N�he zum T�ter einer
der Versuche sein, noch eine letztmçgliche Kontrolle �ber die Situation zu ge-
winnen, wenn das Opfer die Stimmungen des T�ters besser ahnen zu kçnnen
vermeint. Kretschmann (1993) erkl�rt dagegen die Bindung der Opfer von Ver-
gewaltigungen an T�ter psychoanalytisch aus der Perspektive der Opfer. Die To-
desangst reaktiviert fr�he regressive Angstphantasien, die dem T�ter eine �ber-
menschliche Macht geben und die mit einer Unterwerfung ihrerseits nur mit In-
trojektionen und Aufnahme von Aspekten des Aggressors in das eigene Selbst
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psychisch �berlebt werden kçnnen. Auch steht die Bindung im Dienste der Be-
w�ltigung und des psychischen �berlebens.

Ein anderer Aspekt, der ebenfalls eine Bindung fçrdert, ist die Gew�hrung von
kleinen Verg�nstigungen (Herman 1993, 120 ff.). Die Bedeutung eines Wech-
sels von Gewalt und Versçhnung wurde schon von Walker (2000) unterstrichen
und sp�ter von Br�ckner (1991) aufgegriffen. Die Phase der Versçhnung und
der Reue des Partners n�hrt die Hoffnung des Opfers auf eine �nderung; eine
Trennung unterbleibt. Nach Br�ckner (1991, 64) binden insbesondere M�nner
mit „zwei Gesichtern“ auf diese Weise ihre Partnerinnen, denn das zweite Ge-
sicht von Hilflosigkeit kann, aller vorangegangenen Gewalt entgegen, m�tter-
liche Gef�hle wecken.

Helfferich et al. (2004, 147) �ben Kritik an einer Konzipierung von Gewalt-
beziehungen als sich zwangsl�ufig immer mehr auf den Endpunkt der vollst�n-
digen Selbstaufgabe und Hilflosigkeit des Opfers verengend und zwangsl�ufig
alle Ressourcen zerstçrend, sich ein Leben getrennt vom Partner vorzustellen
und den Schritt aus der Bindung heraus zu wagen. Sie schlagen vielmehr vor,
die Beziehungsdynamik als einen mehrschichtigen Prozess zu sehen, in dem
es auch aufgrund von Ereignissen, neuen Ressourcen und kleinen Sicherheiten
eine Umkehr hin zu mehr Autonomie geben und ein Lçsungsprozess sich
schrittweise entwickeln kann, der aber erst nach einer l�ngeren, latent bleiben-
den Entwicklung zu einer tats�chlich vollzogenen Trennung f�hrt. Insbeson-
dere wurde ein Muster beschrieben, bei dem ein solcher Lçsungsprozess schon
fortgeschritten war, es aber einer dramatischen Zuspitzung und einer polizei-
lichen Intervention mit einer r�umlichen Trennung von dem Partner bedurfte,
um den letzten Schritt der Lçsung zu gehen und sich zu trennen.

Diese ressourcenorientierte Sicht ist wichtig, wenn Beratung an der Lçsung aus
der Beziehung arbeiten will. Voraussetzung ist aber, dass Traumatisierte die
Bindung nicht mehr als �berlebensstrategie bençtigen und das wiederum setzt
voraus, dass innerpsychisch und real Schutz und Sicherheit etabliert werden
konnten.

In den Interviews mit Opfern von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen
Ausbeutung lassen sich diese Erkenntnisse auf die Frauen �bertragen, die von ih-
rem Partner oder Ehemann zur Prostitution gezwungen und ausgebeutet wurden.
Eine „psychische Herrschaft“ im Sinn von Herman konnte aber auch durch das
T�tersystem insgesamt mit Gewalt, Gewaltdrohungen, Isolation und Kontrolle er-
richtet werden und Ausstiegsbarrieren in Analogie erkl�rt werden.
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4.4.4 Freiheitsberaubung, Kontrolle

Neben der Gewaltdrohung wurden unterschiedliche Formen der Kontrolle be-
schrieben. Wegnehmen des Reisepasses, Einschließen, Isolation und Abschotten
von der Außenwelt,Wegnehmen des Handys (1–37/198) und st�ndiges Begleiten
(1–47/230). „. . . dann war das so, im Bordell die Arbeit und dann wieder nach
Hause, und da waren die T�ren verschlossen und ich hatte ja auch keinen Aus-
weis.“ (1–13/99)

Besonders effektiv waren diese Strategien bei Frauen, die die deutsche Sprache
nicht sprachen und nicht wussten, wohin sie sich wenden konnten. Sie brauchten
zum Teil gar nicht eingeschlossen werden. „Dann nimmt sie meinen Reisepass
und gibt ihn ihrem Mann und danach, am n�chsten Tag, musste ich anfangen
zu arbeiten, das heißt, ich wurde gezwungen zu arbeiten. Und dann hatte ich keine
Mçglichkeit mehr, damit aufzuhçren (1–13/99). Mir holen eine Mann von die
Straße und mich verkaufen weiter nach (Stadt) zu Leute und dort mich verkaufen
wieder f�r Geld. Aber da – dort war das mehr schlimmere, weißt du, weil dort war
auf dem Fenster war die Gitter, weißt du, und die Aufpasser stehen bei dem T�r bei
dem Haus und so.“ (1–10/62)

Ein weiteres Beispiel einer Form von Kontrolle ist, verbunden mit Einsperren, der
Entzug von Nahrung. Die Frauen, die dar�ber berichteten, beschrieben es als ab-
stumpfend und zerm�rbend. „Er hat angefangen, mit mir zu streiten und mich zu
schlagen. Ich m�sste wohl arbeiten, damit ich f�r meine Unterkunft und f�r mein
Essen aufkomme. Nachdem ich fast eine Woche nicht gegessen hatte und es keine
andere Mçglichkeit gab, habe ich mich bereit erkl�rt zu arbeiten. Nur deswegen,
damit ich etwas zum Essen habe . . .“ (2–03/124). „Meistens immer hat er K�hl-
schrank leer ausger�umt wenn er ausgegangen ist alles zugesperrt und es war
meistens so, wenn du nicht arbeitest, dann kriegst du auch nichts zu essen, und
erste Mal hat Hunger, man f�hlt sich so, aber nach zwei drei Tagen gewçhnt
sich dran und dann hat man automatisch nicht mehr so Hunger.“ (1–14/127)

In einigen F�llen wurde Frauen ein begrenzter Freiraum gew�hrt in dem Sinn,
dass sie ab und zu in Begleitung und unter st�ndiger Kontrolle der T�ter/innen
ausgehen konnten.

4.4.5 Binden, verliebt machen, beeindrucken

Diese T�terstrategien wurden als (phasenweise) Aussagebarrieren berichtet vor
allem von Frauen, die im Herkunftsland keine Perspektive (Armut und Arbeits-
losigkeit) und Interesse an einer Versorgungs- oder Legalisierungsehe hatten (vgl.
Prasad 2000), oder die jung waren und sich auf diese Weise ein Abenteuer, Ablç-
sung von den Eltern und Selbstst�ndigkeit oder einfach Liebe versprachen. „Er
hat mir eine große Liebe versprochen oder vorget�uscht“ (3–40/157), „Es war
wie im M�rchen. Es war romantisch, war echte Liebe, war Blumen alles. Alles,
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was ein M�dchen sich w�nschen konnte, war dabei.“ (1–11/31) Eine Verhei-
ratung konnte auch nur den Zweck der Legalisierung des Aufenthalts haben.

Eine erste Variante mit einer emotionalen Komponente ist das Beeindrucken sehr
junger Frauen – z.B. durch einen dieser „coolen neuen Russen“ (2–31/89) oder
ein „schickes Auto“ (1–29/66). In diesen Erz�hlungen wurde nicht explizit von
Verliebtsein gesprochen, die meist jungen Frauen wurden mit Geld und großen
Autos und der Aussicht auf ein schçnes Leben in Deutschland beeindruckt. Der
zur Schau gestellte Wohlstand machte die Versprechungen der T�ter glaubw�r-
dig. Ein etwas anderer Mechanismus folgt dem Prinzip der Kontrasterfahrung:
Nach der Erfahrung, mit schwerer Gewalt von den T�tern zur Prostitution ge-
zwungen zu werden, reagierte eine Befragte auf das freundliche Vorgehen eines
anderen Menschenh�ndlers („. . . netterweise so uns nicht geschlagen und schlau-
erweise und so sagen jetzt.“), indem sie sich in ihn verliebte und ihn erst sp�ter
durchschaute (1–30/318).

Eine Heirat – aus Sicht der T�ter vorteilhaft zur Legalisierung der Migrantin –
konnte aus Sicht der Frau mit Privilegien als Ehefrau des T�ters verbunden sein
und zu einer besonderen Position gegen�ber den anderen, um den T�ter konkur-
rierenden Prostituierten f�hren, die ebenfalls f�r den T�ter arbeiteten und die die-
ser ebenfalls in sich verliebt machte (1–39/71/152). Die Informationen der Bera-
terin und der Dolmetscherin, die diese Frau lange begleitet hatten, stellte den Be-
zug zur Aussagebereitschaft her: Sie habe sich als Einzige von allen beteiligten
Frauen zur Aussage entschlossen, weil sie entt�uscht war, dass er den anderen
ebenfalls Liebe vorgespielt habe.

Eine vor allem funktional-strategische Bedeutung hatte eine Ehe, geschlossen im
europ�ischen Ausland, bei drei Frauen aus Drittstaaten, um ihnen einen legalen
Aufenthaltsstatus zu verschaffen. Diese Verheiratung lag im Interesse der T�ter
(keine Probleme bei Polizeikontrollen), sie konnte aber auch im Interesse der
Frauen selbst liegen. Sie bedeutete einerseits eine rechtliche Bindung an den T�-
ter, auch wenn faktisch kein Kontakt zu dem Ehemann und keine Bindung an ihn
bestanden. Daher musste hier kein Lçsungsprozess erfolgen, andererseits gab die
Ehe den Frauen mehr Handlungsspielraum, da sie keine Ausweisung f�rchten
mussten. Diese Strategie wurde mit Kenntnis und Einverst�ndnis der Frauen um-
gesetzt (2–09/56, 1–37/102), in einem Fall ohne ihr Wissen (2–05/124). Auf die
drei F�lle wird in Kapitel 7.5.1 ausf�hrlicher eingegangen, da alle drei �ber einen
neuen Partner den Ausstieg fanden.

Sonderf�lle von Bindungen, die Aussagebereitschaft beeinflussen, stellen fami-
li�re R�cksichten und der Zusammenhalt unter Freundinnen dar, sei es, dass
eine Befragte ihre Schwester sch�tzen wollte, die ebenfalls ausgebeutet wurde
(2–05), sei es, dass eine Befragte aus dem T�tersystem nicht ausbrechen wollte,
ohne nicht auch f�r die Freundin und Schicksalsgef�hrtin einen Ausweg gefunden
zu haben („. . . ich hab immer die Hoffnung gehabt, also ich hab alles gemacht,
was die wollten, nur dass ich zu ihr den Kontakt wieder kriege“ 1–41/143).
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4.4.6 Pass wegnehmen, falschen Pass aush�ndigen

Eine Strategie, die Frauen zu kontrollieren und abh�ngig zu machen, war, ihnen
den Pass wegzunehmen (1–13/99, 1–22/67, 2–43/151) bzw. ihnen falsche Papiere
auszuh�ndigen und sie aufzufordern, diese bei Polizeikontrollen zu zeigen
(1–06/143, 1–12/12, 1–19/188, 1–24/9, 1–27/34, 1–33/37, 1–47/48, 1–48/102,
1–49/267, 2–52/41). Letzteres bedeutete zum einen, dass sie bei Polizeikontrollen
vor Zugriff gesch�tzt waren – was auch aus der Perspektive der Frauen als Vorteil
bezeichnet wurde –, und zum anderen, dass die Polizei bei Kontrollen nicht auf sie
aufmerksam wurde und sie nicht auf ihre Situation angesprochen wurden. Die
Einsch�tzung der beiden Aspekte hing von der Bedeutung des Migrationsziels
und anderer Determinanten in der jeweiligen Fallkonstellation ab.

Der falsche Pass bzw. das gef�lschte Visum konnten kostspielig sein und zur Ver-
schuldung beitragen. Außerdem konnte der Zwang, diese Papiere vorzuzeigen, zu
einer Strafverfolgung f�hren, auch wenn die Frau eine Aussage gemacht hatte
(1–06/143/156, s. auch Kapitel 5). Hier bestehen deutliche �berschneidungen
mit den Determinanten Migration, Rechtlicher Status sowie migrationsbedingte
Unkenntnisse.

4.4.7 Zwischenfazit

In den F�llen, in denen T�terstrategien daran (mit-)wirkten, dass Frauen sich
letztendlich gegen eine Anzeige/Aussage entschieden, verkn�pfte sich der – teil-
weise massive und gef�hrliche – Druck, der von den T�tern/innen ausging, mit
den anderen Motiven: z.B. mit der Sorge, das Migrationsziel zu gef�hrden, mit
dem Wunsch, in Ruhe gelassen zu werden, mit mangelndem Vertrauen in Polizei
und Behçrden bzw. mit Abwehrreaktion aufgrund einer Traumatisierung, Angst
vor Abschiebung, der Verantwortung f�r andere oder Angst vor Stigmatisierung
als Prostituierte. Frauen, die sich aufgrund von T�terstrategien gegen eine Aus-
sage entschieden, hatten bis auf zwei einen legalen Aufenthaltsstatus in Deutsch-
land �ber die Ehe mit einem deutschen Mann oder ein deutsches Kind, sie waren
Deutsche oder hatten kein Interesse daran, in Deutschland zu bleiben.

F�r Frauen, die mit dem T�ter eine Liebesbeziehung oder Ehe eingegangen wa-
ren, hatte die Gewalt eine etwas andere Bedeutung, auch wenn sie ebenso instru-
mentell zum Erzwingen der Prostitution eingesetzt wurde. Die emotionale Bin-
dung an bzw. emotionale Abh�ngigkeit vom T�ter machten die Aussage bei der
Polizei zu einer Loyalit�tsfrage. Um eine Bereitschaft zu entwickeln, sich gegen
den T�ter zu stellen, sein Verhalten als T�terverhalten zu erkennen und Kon-
sequenzen zu ziehen, musste die Frau sich aus dieser Bindung lçsen und sie umde-
finieren von einer Liebesbeziehung in ein Ausbeutungs- und Gewaltverh�ltnis.
Diese F�lle zeigen die Dynamik h�uslicher Gewalt, die in der Regel von schwie-
rigen Lçsungsprozessen gekennzeichnet ist (s. ausf�hrlicher Kapitel 7.4.1).
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Die Frauen, f�r die Gewalt ein starkes Motiv war, sich gegen die T�ter/innen zu
stellen, kamen vor allem aus Osteuropa, aber auch aus Deutschland. Inter-
viewpartnerinnen aus Thailand nannten als T�terstrategie weniger physische Ge-
walt, sondern vor allem Schulden und Bedrohung, ganz �hnlich Frauen aus Afri-
ka. Liebe bzw. Heirat wurde fast ausschließlich von Osteurop�erinnen berichtet.

Unsere Stichprobe ist nicht geeignet, verl�ssliche Aussagen dar�ber zu machen,
ob T�terstrategien sich im Laufe der Zeit ver�ndert haben. Es stehen immer wie-
der �berlegungen im Raum, ob es einen Umschwung von sehr gewaltbetontem
Vorgehen zu eher subtileren Strategien gegeben habe. Mçglicherweise ist hier
aber zu pr�zisieren, von welchen Kontexten die Rede ist. Die Interviews belegen
keine pauschale Verallgemeinerung. In einem Interview ging eine Interviewpart-
nerin, die lange Jahre in der Prostitution von einem deutschen T�ter ausgebeutet
wurde, darauf ein, dass es eher die „alte Schule“ sei, die Gewalt anwendet (2–04,
organisierte Kriminalit�t; ausf�hrlicher s. Kapitel 7.3.2). Aber auch Frauen, bei
denen der Tatzeitpunkt noch nicht lange zur�ck lag, sprachen von massiver Ge-
walt, allerdings in anderen Kontexten (vor allem osteurop�ischer Menschenhan-
del).

4.5 Schutz und Sicherheit

Diese Determinante ist eng verkn�pft mit der Determinante T�terstrategien, in
vielen F�llen gehçren die Gef�hrdung durch T�terstrategien und das Bed�rfnis
nach bzw. die Notwendigkeit von Schutz und Sicherheit zusammen. Aussagen
kçnnen sowohl auf die Determinante Schutzbed�rfnis als auch auf T�terstrategien
bezogen werden, sodass die Darstellung hier k�rzer gefasst sein kann.

Schutz und Sicherheit sind eine Determinante von erheblicher Bedeutung. Als
Hauptmotiv f�r oder gegen eine Aussage bei der Polizei kamen sie in 26 Inter-
views und als Beitrag zu anderen Hauptmotiven in 11 Interviews vor. Entschei-
dend bzw. beteiligt f�r eine Aussage waren sie in 27 und gegen eine Aussage in
10 Interviews.

4.5.1 Schutz und Sicherheit f�r die eigene Person und Angehçrige

Schutzbed�rftigkeit spielte in unterschiedlichen Kontexten eine Rolle f�r die
Frage der Aussagebereitschaft, f�r die im Folgenden Beispiele genannt werden.
Mehrheitlich ging es um den Schutz der eigenen Person, aber auch um den Schutz
von Angehçrigen, Schutz vor Gefahren, die im Herkunftsland drohen, Schutz vor
der eigenen Familie oder vor einer Gewaltbeziehung zu dem T�ter (s. Kapitel
4.4.2 und 7.3).

Schutz spielte eine große Rolle bei bedrohten Frauen. Bedrohung konnte von kon-
kreten T�terpersonen, aber auch von eher anonymen Netzwerken der Bordell-
szene ausgehen. Viele Migrantinnen waren vor allem bei einer R�ckkehr ins Her-
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kunftsland bedroht. Je nach Bedrohungshintergrund konnten die Befragten in
Frauenh�usern bzw. Schutzwohnungen untergebracht oder – abh�ngig von der
Aussagebereitschaft – in den Zeugenschutz aufgenommen werden, was aber nicht
immer ein subjektives Gef�hl der Sicherheit erzeugte. F�r im Herkunftsland be-
drohte Frauen bedeutete ein Bleiberecht in Deutschland Schutz. Die Determi-
nante Schutz steht somit in enger Beziehung zur Determinante Rechtlicher Status
und die Aussagebereitschaft konnte durch das Angebot eines legalen Aufenthalts
gefçrdert werden. Schutz konnte auch durch die Verhaftung der T�ter/innen her-
gestellt werden.

Wenn sie ein Hauptmotiv bildet, l�sst sich die Determinante Schutz und Sicher-
heit aus Beschreibungen von Angst vor den jeweiligen T�tern/innen herausarbei-
ten „Man musste aussagen f�r den Zeugenschutz, daf�r war ich nicht bereit, weil
so viel kçnnen sie gar nicht sch�tzen.“ (2–54/289) Schutzbedarf aufgrund von Le-
bensgefahr kann als Nebenmotiv andere Motive verst�rken, wie das Hauptmotiv,
die Prostitution zu beenden oder die Befreiung aus einer gewaltfçrmigen Bezie-
hung zu erreichen (s. Kapitel 4.2.2).

Einige Interviews zeichnen ein Bild vom Herkunftsland, das retrospektiv aus dem
Erleben des Menschenhandels heraus als generell bedrohlich, kriminell und ohne
sch�tzendes Recht erscheint. Das Herkunftsland wurde als „anders“ definiert als
Deutschland, die Polizei korrupt, das soziale Umfeld uninteressiert. Das Schutz-
bed�rfnis angesichts dieser Bedrohlichkeit, verbunden mit dem Wunsch, in
Deutschland zu bleiben, konnte zu einem Motiv werden, bei Polizeikontakt aus-
zusagen bzw. sich an die deutsche Polizei zu wenden (s. Kapitel 4.2.1). In einem
Interview l�sst sich exemplarisch zeigen, wie bei einer bedrohlichen Zuspitzung
das Schutzmotiv an Gewicht gewann und dazu beitrug, dass bestehende Motive
gegen eine Aussage, hier die Angst vor der Polizei, �berwunden wurden: „. . .
da hat der Typ den angerufen, meinte, sie haben paar Bilder von mir gefunden
und sollen mal kommen und mich einfach entsorgen und ich wusste schon,
wenn die kommen, dann das war’s.“ (1–14/235)

Schutz bençtigten Frauen auch vor Mitgliedern der eigenen Familie, wenn diese
in den Menschenhandel verwickelt waren (1–13/626, 1–24/62). Frauen, die mit
dem T�ter zusammenlebten, suchten Schutz vor ihm in doppelter Hinsicht:
Hier stand meist der Bedarf an Schutz vor Gewalt durch den Partner im Vorder-
grund (2–04/46, 1–11/113, 1–20/29). Ein besonders starkes Schutzbed�rfnis �u-
ßerten Interviewpartnerinnen, die von organisierten T�ternetzwerken bedroht
wurden (ausf�hrlicher: s. Kapitel 7.3.2). Sie empfanden die Bedrohung sehr in-
tensiv und f�rchteten, eine Aussage w�rde nicht zu Schutz, sondern zu einer Es-
kalation f�hren. Deshalb entschieden sie sich gegen eine Aussage. Exemplarisch
daf�r ist Interview 2–54, in dem es als Sache der Vernunft – und als von der Polizei
geteilte Ansicht – ist, nicht auszusagen: „Der eine Polizist hat selber auch gesagt,
sein Polizistenherz h�tte sich gew�nscht, ich sage aus, aber sein normales und
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sein vern�nftiges weiß, dass es schon richtig ist, wie ich es mache, dass sich das
nicht lohnen w�rde.“ (2–54/259)

4.5.2 Zwischenfazit

Wenn die Determinante Schutz und Sicherheit in den Erz�hlungen eine Rolle
spielte, war sie in der Regel zentral f�r die Entscheidungen der interviewten Frau-
en. Es bestehen �berschneidungen mit den T�terstrategien der Bedrohung und
der Gewalt als Determinanten (s. Kapitel 4.4.2 und 4.4.3), denn Schutz wurde an-
gesichts von Einsch�chterungs- und Bedrohungsstrategien gesucht. Verkn�pfun-
gen bestehen mit einer Vielzahl anderer, ebenfalls ausschlaggebender Motive, vor
allem mit dem Wunsch, in Deutschland zu bleiben, der auch damit zusammenh�n-
gen konnte, dass hier mehr Sicherheit erhofft wurde; ferner mit dem Wunsch, der
Prostitution oder einer gewaltfçrmigen Beziehung zu entkommen, bzw. dem
Wunsch nach Bestrafung des T�ters oder Rache. In den F�llen, in denen die Frage
von Schutz und Sicherheit aus der Sicht der Frauen gegen eine Aussagebereit-
schaft sprach, verkn�pften sich Angst bzw. Bedarf an Schutz mit fehlendem Ver-
trauen in die Schutzmçglichkeiten der Polizei bzw. mit schlechten Erfahrungen
mit der Polizei. Auch die Gef�hrdung des Migrationsziels konnte sich gegen
die Determinante Schutz und Sicherheit durchsetzen.

4.6 Migrationsmotive und -ziele

Die meisten Interviews mit Migrantinnen13 begannen mit einem – mehr oder we-
niger ausf�hrlichen und detaillierten – Bericht dar�ber, aus welcher Situation he-
raus und mit welchem Ziel sie nach Deutschland gekommen waren. Die urspr�ng-
liche Determinante Migration wurde dementsprechend in die Unterkategorien
Migrationsmotive und Migrationsziele gegliedert. Unter „Migrationsmotiven“
werden im Weiteren Aspekte der Lebenssituation im Herkunftsland verstanden
wie Perspektivlosigkeit, Verlust der Familie, Krankheit und Versorgungsbedarf
von Familienmitgliedern, unter „Migrationszielen“ werden Intentionen und
W�nsche wie Geldverdienen, Aufenthaltsrecht oder Eheschließung eingeordnet.

Alle gaben Gr�nde f�r das Verlassen ihres Herkunftslandes an und die meisten
berichteten von Belastungen und Strapazen, die sie daf�r in Kauf genommen hat-
ten. Thematisiert wurden weniger Einzelheiten der Reise – da wurden teilweise
abenteuerliche und riskante Wege in d�rren Worten erw�hnt –, sondern die An-
kunft in Deutschland schien sehr eindr�cklich in Erinnerung geblieben zu sein.
Insbesondere junge Frauen ohne Auslandserfahrungen waren aufgeregt, weil
sie zum ersten Mal im Ausland waren, und ihnen fielen Hinweise auf Gefahren
nicht auf (z.B. dass das Auto immer abgeschlossen wurde, wenn der Fahrer aus-
stieg). Eindringlich erinnert wird auch von denen, die �ber den Charakter der Ar-

13 F�nf Interviewpartnerinnen waren keine Migrantinnen.
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beit get�uscht worden waren, das Entsetzen, als sie erkannten, dass sie in ein Bor-
dell gebracht worden waren und hier arbeiten sollten und als plçtzlich alles anders
war, als erwartet und versprochen. Einige erz�hlten, dass sie gewarnt worden wa-
ren, dass das Risiko des Menschenhandels bestehe, aber dachten, dass ihnen
nichts passieren kçnne, weil sie die Organisatoren und Begleitpersonen aus ihrem
Dorf kannten oder weil sie sich auf der sicheren Seite w�hnten, da sie vorher of-
fensiv abgekl�rt hatten, dass sie keinesfalls in der Prostitution arbeiten w�rden
und sich hatten versichern lassen, dass dies nicht der Fall sein w�rde. Die An-
kunftssituationen wurden teilweise ebenso detailliert erinnert und berichtet wie
die Fluchtsituationen.

Migrationsmotive und -ziele sind in einer großen Anzahl von F�llen eine Deter-
minante von großer Bedeutung, jedoch kein Hauptmotiv. Sie sind eng verbunden
mit dem rechtlichen Status und migrationsbedingten Barrieren als Determinan-
ten. Verkn�pfungen bestehen weiterhin zu den Determinanten T�terstrategien
und Bild der Polizei. Hauptmotiv f�r oder gegen eine Aussage bei der Polizei wa-
ren Migrationsmotive und -ziele in 26 Interviews, ein Beitrag zu anderen Haupt-
motiven in sechs Interviews. Entscheidend bzw. beteiligt an der Entscheidung f�r
eine Aussage waren sie in 27 Interviews und gegen eine Aussage in f�nf Inter-
views.

In der Gruppe derer, f�r die Migration ein starkes Motiv f�r oder gegen die Aus-
sagebereitschaft war, finden sich unterschiedliche Zusammenh�nge mit der Aus-
sagebereitschaft:

– Frauen, die ihr Migrationsziel, den Lebensunterhalt zu sichern, erreichen woll-
ten und die Legalisierung ihres Aufenthalts in Deutschland anstrebten. Sie stel-
len die Mehrheit in der Gruppe derjenigen, f�r die Migration eine Determinante
von Bedeutung ist. In der Regel war der Wunsch zu bleiben dann ein Hauptmo-
tiv, das zu einer Aussage f�hrt.

– Frauen, die im Herkunftsland bedroht waren und einen Aufenthalt anstrebten,
um in Sicherheit zu sein. Kommen die Determinanten Migration sowie Schutz
und Sicherheit zusammen, bilden sie gemeinsam ein Hauptmotiv (1–06, 1–13,
1–19, 1–22, 1–28, 1–33). In allen F�llen haben diese Frauen ausgesagt.

– Frauen, deren Migrationsziel einer Ehe mit einem Deutschen gescheitert ist und
die sich aus einer gewaltfçrmigen Beziehung befreien mussten. In diesen F�l-
len ist Migration ein Nebenmotiv, Schutz und Sicherheit stehen im Vorder-
grund (1–11, 1–17, 1–33, 1–42). Auch diese Frauen haben alle ausgesagt.

4.6.1 Migrationsmotive

In fast allen Interviews mit Frauen mit Migrationserfahrung handelte es sich um
eine bewusste und �berlegte Entscheidung zur Migration. Es sind einzelne Aus-
nahmen, in denen Frauen aus der erzwungenen Prostitution in einem anderen
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Land heraus nach Deutschland weiter gehandelt wurden oder Frauen auf einer Ur-
laubsreise an die T�ter/innen gerieten. Die Migrationswege sind unterschiedlich:
Einreise per Flugzeug, Auto bzw. LKWoder Boot, direkte Einreise oder Umwege,
Einreise allein, in Begleitung mit anderen Frauen oder in Begleitung von T�tern/
innen, auf legalen oder illegalen Wegen.

Aus den Migrationsmotiven allein ergibt sich in keinem Fall ein direktes Motiv
f�r oder gegen die Aussage, es sind die Migrationsziele, die Haupt- und Neben-
motive bilden (s. Kapitel 4.6.2). Auch wenn die Migrationsmotive kein Haupt-
motiv waren, wird hier ausf�hrlicher darauf eingegangen, um die Situation der
meisten Befragten in der Stichprobe zu verdeutlichen, die gekennzeichnet ist
durch:

– Perspektivlosigkeit im Herkunftsland, teilweise bittere Armut, kein gesicherter
Lebensunterhalt f�r sich bzw. f�r Familienangehçrige, f�r die gesorgt werden
muss. Vor allem die Afrikanerinnen beschrieben ihre Situation so, dass ihnen
keine Alternative zur Migration blieb, wenn die Familie �berleben sollte und
wenn ein Schulbesuch f�r die Kinder mçglich sein sollte, z.B. „My family si-
tuation, we are very, very poor and we are nomads.“ (3–07/90) Auch Frauen
aus Thailand schilderten bittere Armut z.B. „Ich habe sieben Geschwister
und meine Familie arbeitet auf dem Reisfeld.“ (1–37/16) Frauen aus Osteuropa
sprachen vorwiegend �ber zerstçrte soziale Beziehungen, Alkoholismus und
fehlende Mçglichkeiten, mit Arbeit Geld zu verdienen.

– Akute finanzielle Probleme und Verschuldung (z.B. 1–15/11, 1–27/4), entstan-
den durch Krankheit von Familienmitgliedern, Verlust des Arbeitsplatzes, all-
gemeinen çkonomischen Niedergang im Land. Versorgung von Familienange-
hçrigen z.B. nach dem Tod der Eltern oder der Wunsch eine Ausbildung f�r
sich bzw. f�r Familienangehçrige zu finanzieren (1–23/18).

– Wunsch nach Unabh�ngigkeit von einem kontrollierenden oder gewaltt�tigen
Elternhaus vor allem bei sehr jungen Frauen, mit dem Gef�hl, nichts zu verlie-
ren und viel zu gewinnen zu haben. Damit verbunden der Wunsch nach Zugang
zu Ausbildung und Zukunftsperspektive (z.B. 1–39/60).

– Die Notwendigkeit, eigenen Lebensunterhalt zu sichern, kann neben Armut
auch andere Gr�nde haben, so z.B. mussten Frauen ihre Familie verlassen we-
gen drohender Zwangsverheiratung, drohender Beschneidung oder anderem
Gewalterleben. Junge Frauen beschrieben in ihren Erz�hlungen zum Teil deso-
late Familienverh�ltnisse, Alkoholismus bei Eltern (2–31/12), Verlassenwer-
den von Eltern (1–25/12), Leben in Kinderheimen, in denen sie Gewalt und Un-
terdr�ckung erlebten „Mein Leben war nur eine Qual, und jetzt das.“ (1–01/61)

Auch Heiratsmigrantinnen beschrieben ihre Situation als komplex: Der Wunsch,
einen Partner zu heiraten und mit ihm zusammenzuleben, kann – auch bei eindeu-
tigen Liebesbeziehungen – sich mit einer Perspektivlosigkeit im Herkunftsland
oder Verlassenwerden in der Kindheit �berschneiden (s. Kapitel 4.4.5).
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4.6.2 Migrationsziele

Die Migrationsziele lassen sich grob in die beiden Gruppen „Arbeitsmigration/
Geld verdienen“ und „Heiratsmigration/Ehe in Deutschland“ einteilen.

Arbeitsmigration, Ziel: Geld verdienen

Am h�ufigsten wurde als Ziel genannt, Geld zu verdienen. Die Mehrheit der Be-
fragten und ebenso die Mehrheit derjenigen, f�r die die Notwendigkeit, Geld zu
verdienen, ein starkes Motiv f�r oder gegen eine Aussage war, waren Arbeits-
migrantinnen. �berwiegend hatten sie geplant, vor�bergehend in Deutschland
Geld zu verdienen, meist erwarteten sie, in Restaurant- oder Hotelbetrieben zu ar-
beiten.

Das Erreichen des Migrationsziels ist nur selten das allein entscheidende Motiv
f�r oder gegen eine Aussage bei der Polizei, obwohl die große Mehrheit der Be-
fragten ihre Ziele nicht erreichte, weil ihnen Geld abgenommen oder vorenthalten
wurde. Meistens gaben andere Motive den Ausschlag f�r das Aussageverhalten.
Sahen Befragte ein erreichbares oder bereits erreichtes Ziel durch eine Aussage
gef�hrdet (2–43/572) oder konnten sie ihr Ziel auf anderen Wegen erreichen –
in der Regel �ber die Heirat mit einem Deutschen oder �ber ein deutsches Kind
(2–09, 3–08), – dann sprach dies gegen eine Aussage, da diese nur zus�tzlichen
Stress und unkalkulierbare Risiken bedeutet h�tte. Zu einer Aussage kam es in
diesen F�llen, wenn Umst�nde eintraten, die eine Aussage erzwangen, wie z.B.
eine Verhaftung (1–23/213) oder wenn der Wunsch nach Bestrafung der T�ter/in-
nen ein Hauptmotiv war (1–42/905, 1–46/121). Hier besteht eine �berschneidung
mit der Determinante T�terstrategien: Wenn den Frauen ihr Verdienst vorenthal-
ten oder abgenommen wurde, scheiterten sie mit ihren Pl�nen, durch Migration
Geld zu verdienen. Diese Konstellation konnte zum Hauptmotiv f�r die Aussage
werden.

Heiratsmigration, Ziel: Ehe in Deutschland

F�r andere Frauen war das Migrationsziel, eine Ehe mit einem deutschen Partner
zu f�hren. Auch dahinter verbergen sich unterschiedliche Konstellationen: Ent-
weder wurde der Partner im Herkunftsland kennen gelernt und dort geheiratet
und die Frau folgte dem Ehemann nach Deutschland. Diese Befragten waren da-
nach alle h�uslicher Gewalt ausgesetzt und haben alle ausgesagt (s. Kapitel 4.4.3).
Oder die Eheschließung legalisierte der Status der Arbeitsmigrantin. Oder Frauen
wurden nach Deutschland gebracht mit dem Versprechen, hier einen Ehepartner
f�r eine Versorgungsehe zu finden. Mit der Heirat war eine positive Perspektive in
Deutschland verbunden: „Damals, Europa oder Deutschland war f�r Frauen in
Weißrussland etwas ganz besonderes, wirklich wie ein Himmel auf Erden.“
(3–40/308)
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4.6.3 R�ckkehrwunsch

Ein R�ckkehrwunsch war selten die Form, in der die Determinante Migration auf-
trat. Er wurde in zwei der drei F�lle als ein Hauptmotiv genannt und zwar gegen
eine Aussage: In einem Interview wollte die Frau nur noch zur�ck nach Hause und
dabei jede Verzçgerung vermeiden (2–03/ 234, s. ausf�hrlicher Kapitel 7.6). In
einem anderen Fall erlebte sich die Befragte als von deutschen Behçrden diskri-
miniert und wollte zur�ck. Sie hatte ihr Migrationsziel erreicht und war nicht zur
Kooperation bereit (2–32). In einem anderen Fall entschied sich die Frau, obwohl
sie zur�ck wollte, f�r die Aussage, nachdem sie festgestellt hatte, dass sie bleiben
musste, weil sie im Herkunftsland sehr bedroht war (1–21/311).

Gerade hier sind die Grenzen der Untersuchung anzumerken: Frauen mit einem
dringlichen R�ckkehrwunsch und ohne Barrieren der R�ckkehr wie z.B. Bedro-
hung im Herkunftsland kehren mçglicherweise so rasch zur�ck, dass die Zeitver-
zçgerung durch eine Aussage nicht in Kauf genommen wird. Sie haben dann
keine Beratungskontakte und konnten daher auch f�r die Studie nicht befragt wer-
den. Das Ph�nomen des R�ckkehrwunsches als Determinante f�r oder gegen eine
Aussage kann so in der vorliegenden Untersuchung nicht gekl�rt werden.

4.6.4 Mit Migration verbundene Diskriminierungserfahrungen

Erw�hnt wurden Diskriminierungen durch Behçrden und die Polizei, Diskrimi-
nierung als Migrantin ohne rechtm�ßigen Aufenthaltsstatus und Diskriminierung
durch allgemeine Vorurteile gegen�ber einer Herkunftsgruppe. Bei zwei Frauen,
die wegen behçrdlicher Diskriminierung die Kooperation verweigerten
(2–31/314, 2–32/316), handelte es sich um untypische F�lle: Eine Frau wurde
sp�ter selbst wegen angeblicher Verwicklung in den Menschenhandel angeklagt
und reagierte mit großer Empçrung auf diese Maßnahme. Die andere zeigte ein
auff�lliges, psychisch belastetes Verhalten nach traumatisierendem Gewalterle-
ben.

Ein Beispiel f�r eine Diskriminierung als Migrantin ohne rechtm�ßigen Aufent-
haltsstatus enth�lt das folgende Zitat: „Ich war besonders nervçs wegen der Aus-
l�nderbehçrde. Dort gibt es so einen schrecklichen Opa . . . er sitzt einfach und
sagt dir absichtlich, wie schlecht du bist, und so . . . er hat dich sozusagen absicht-
lich aufgestachelt, denn er wusste, dass wir, die im Knast sitzen, nichts antworten,
dass es f�r uns sowieso schon schwer genug ist . . . Aber tut einem richtig weh, er
kratzt an Wunden. Ich habe immer nach diesen Terminen . . . wenn ich zur�ck-
gegangen bin, nach dieser Visite, �berall gezittert. Und ich, ja, ich habe so ge-
weint, ich konnte es kaum aushalten.“ (1–44/244)

Auch antizipierte Diskriminierung kann an der Aussage hindern. F�r eine Befrag-
te, die ihre Situation in Deutschland inzwischen mit privater Unterst�tzung gere-
gelt hatte, war sie ein Hauptmotiv gegen die Anzeige, weil sie davon ausging, dass
durch ihre Aussage Vorurteile gegen B�rger/innen ihres Landes verst�rkt w�rden.
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(„Die Polen ja die kommen hier nur und machen so was und dann machen nur
Probleme.“ (3–08/191))

Irregul�re Migrantinnen f�hlten sich sehr verletzlich, was f�r viele eine Kontakt-
aufnahme mit der Polizei erschwerte. Wenn Ausl�nderfeindlichkeit erlebt oder
angenommen wurde, konnte dies zu einem starken Motiv gegen eine Aussage
werden, insoweit es das Bild von der deutschen Polizei pr�gte („. . . hab ich ge-
dacht, ich hab bei mir im Land ausgesagt und die haben gar nichts getan, was wer-
den die hier tun, wo keiner mit mir zu tun hat, ich komme nicht aus Deutschland,
ich bin keine Deutsche was f�r ein Interesse werden die haben?“ 1–47/728) „Fr�-
her, wenn ich die Polizei gesehen habe war mein Herz in meiner Hand (my heart is
in my hands), es begann wild zu klopfen. Weil ich so viel Angst hatte . . . Also sie
kçnnen jemanden schon dazu bringen, dass man Bluthochdruck bekommt. Aber
jetzt ist es okay.“ (1–48/514)

4.6.5 Zwischenfazit

Die Entscheidungen der Interviewpartnerinnen zur Migration wurden in komple-
xen Problemlagen getroffen. Es wurden vielf�ltige Gr�nde çkonomischer, sozia-
ler und biographischer Natur f�r die Entscheidungen berichtet. Ziel war f�r die
meisten eine vor�bergehende T�tigkeit im Ausland, die einen Verdienst brachte,
der den Lebensunterhalt sicherte. F�r einige war das Ziel der Aufbau eines eigen-
st�ndigen Lebens oder das Zusammenleben mit einem deutschen Ehepartner. Die
Mehrheit der Frauen hat ihr Migrationsziel nicht erreicht. Dies sprach dann f�r
eine Aussagebereitschaft, wenn mit der Aussage der Aufenthalt in Deutschland
und die Chance, weiter arbeiten zu kçnnen, verbunden wurde. Das Verfehlen
des Ziels konnte eine Aussagebereitschaft verhindern, wenn die Frau bereit
war, unter gegebenen Bedingungen weiter in der Prostitution zu arbeiten, und
die Erwartung bestand, das Migrationsziel doch noch erreichen zu kçnnen.

Das Erreichen des Migrationsziels konnte zu einer Aussage f�hren, wenn die Frau
dann nicht mehr von den T�tern/innen abh�ngig war und sich gegen sie wenden
konnte. Es konnte gegen eine Aussagebereitschaft wirken, wenn die Frau von der
Aussage keinen Vorteil und nur Nachteile bzw. Belastungen erwartete.

4.7 Rechtlicher Status

Diese Determinante war in zweierlei Hinsicht wichtig f�r die Entscheidungspro-
zesse der Interviewpartnerinnen: als Frage des Aufenthaltsrechts und als Frage
der Arbeitserlaubnis. Sie hing eng mit dem Migrationsziel, aber auch ebenso
eng mit T�terstrategien zusammen. Sie konnte seitens der T�ter/innen als Hebel
zur Kontrolle und Einsch�chterung der Frauen eingesetzt werden (s. Kapitel 4.2)
und seitens der Polizei als Hebel zur Fçrderung der Aussagebereitschaft bzw. zum
Erhçhen des Drucks auf die Zeugin (s. Kapitel 5.5).
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Etwas mehr als die H�lfte der Interviewpartnerinnen waren zum Zeitpunkt der Tat
bzw. den grçßten Teil ihres Aufenthaltes ohne rechtm�ßigen Aufenthaltsstatus in
Deutschland. Einige waren bereits einmal oder mehrmals abgeschoben worden
und zur�ckgekehrt. Auch konnte sich in der Zwischenzeit bis zum Interview
der Status ver�ndert haben, wenn z.B. Herkunftsl�nder in die EU aufgenommen
worden waren und die Befragten Freiz�gigkeit genossen, oder aufgrund einer
Heirat, der Geburt eines Kindes von einem Deutschen oder eines Asylantrags.
Die subjektive Wahrnehmung des Legalstatus durch die Interviewpartnerinnen
war nicht immer identisch mit den objektiven Gegebenheiten. Dies hing mit man-
gelnder Information zusammen – teilweise gezielte Fehlinformation als T�terstra-
tegie. Fehlinformationen bezogen sich sowohl auf Fragen des Aufenthalts als
auch auf die Arbeitserlaubnis, die Legalit�t von Prostitution oder die Arbeits-
bedingungen.

Der rechtliche Status konnte in etwas mehr als der H�lfte der F�lle als eine Deter-
minante von großer Bedeutung herausgearbeitet werden. Hauptmotiv f�r oder ge-
gen eine Aussage bei der Polizei war er in 17 Interviews, Beitrag zu anderen
Hauptmotiven in 12 Interviews. Entscheidend bzw. beteiligt an der Entscheidung
f�r eine Aussage war er in 25 Interviews und gegen eine Aussage in vier Inter-
views. Verkn�pfungen bestehen zu den Determinanten Migration,T�terstrategien
sowie Schutz und Sicherheit. Wenn der rechtliche Status als Motiv Bedeutung f�r
die Aussagebereitschaft hatte, ging es in der Regel um die Verhinderung von Ab-
schiebung bzw. den Schutz vor Abschiebung oder um die Angst, bei Kontakt mit
der Polizei abgeschoben zu werden (s. Kapitel 4.4.2 Drohung mit Polizei als T�-
terstrategie). Diese Motive hatten – teilweise �ber lange Zeit – eine Aussage ver-
hindert.

4.7.1 Bedeutung eines nicht legalen Aufenthalts

Fast alle 29 Frauen, deren Aussagebereitschaft mit ihrem rechtlichen Status zu-
sammenhing, hielten sich zeitweise ohne legalen Status in Deutschland auf. Sie
kamen aus L�ndern außerhalb der EU oder aus heutigen Mitgliedstaaten, die da-
mals noch nicht beigetreten waren. Vier Frauen kamen mit einem Touristenvisum
und haben w�hrend der dreimonatigen Aufenthaltsfrist geheiratet bzw. wurden
verheiratet. Eine Frau hatte bereits eine ehegattenabh�ngige Aufenthaltsberech-
tigung und von Anfang an einen legalen Status. Zehn der Frauen sprachen davon,
dass sie gef�lschte bzw. gekaufte Visa oder P�sse von den T�tern/innen bekamen
bzw. sich selbst besorgten. Von den anderen ist nur bekannt, dass sie sich ohne
legalen Aufenthaltsstatus in Deutschland aufhielten – in den meisten F�llen
war das Touristenvisum abgelaufen (zum Aufenthaltsstatus in der Gesamtstich-
probe s. Kapitel 3.1).

Abschnitte in den Interviews beziehen sich darauf, was die Befragten auf sich ge-
nommen hatten, um ihr Migrationsziel zu erreichen. Fehlte ihnen der Nachweis
eines legalen Aufenthalts, erschwerten sich ihre Lebensbedingungen drastisch
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und wuchs ihre Abh�ngigkeit von anderen Personen und deren kriminellen Akti-
vit�ten (falsche Ausweise, falsche Visa etc.). Einige Frauen wurden mehrfach ab-
geschoben und organisierten immer wieder die Einreise. Das dazu ausgew�hlten
Zitat l�sst auf die Dringlichkeit des Migrationsziels schließen. „Ich bin dreimal
bin ich nach Deutschland gekommen so, einmal das war schwarz, weil ich kein
Visum kriegen konnte, da bin ich durch (Fluss) geschwommen, zweites Mal da
sollten wir irgendwie durch Toiletten zur Grenze von (Land) und Deutschland ge-
hen, die M�nner, wo uns gebracht haben so mit Auto, haben schon die Kontrolle
gemacht ganz normal und so von Auto und wir sind einfach aus den Toiletten
gleich in das Auto rein gestiegen . . . und dieses Mal bin ich ja so . . . mit einem
falschen Pass. Falsche Identit�t, weil ich schon drei Abschiebungen hatte in
Deutschland, zwei also zu dem Zeitpunkt, aber hab ich sp�ter dritte gekriegt.“
(1–16/55)

Die Abschiebepraxis wurde von den Betroffenen als nicht durchschaubar und
qu�lend erlebt; als Beispiel wird hier eine ausf�hrliche Schilderung zitiert:
„Die haben mich dreimal zum Flughafen gebracht. Das erste Mal haben sie ge-
sagt, sie lassen einen Kriminalbeamten mit nach Afrika fliegen. Als ich das erste
mal zum Flughafen kam – ich hatte alles mit, alle meine Sachen – und dann sagten
die Kriminalbeamten unter sich, nein, ich muss nicht mitfliegen, ich muss nicht
mitfliegen, du fliegst mit, ich nicht. Dieser sagt nein, dieser sagt ja. Und dann ha-
ben sie gesagt, dann m�ssen sie mich zur�ckfahren und einen neuen Flugtermin
machen. Und morgens, wenn sie kommen um eine abzuholen, kommen sie mit
einem Auto, und es sind immer zwei Beamte dabei. Und wenn, dann haben sie
mich immer zur�ckgebracht. Beim zweiten Mal hat man alles gepackt, was man
hat, alles, dass man jetzt in sein Land abgeschoben wird. Am Flughafen haben
sie gesagt, die (Fluggesellschaft) ist nicht gekommen – ist gekommen, ist aber
in (Stadt), sollen mal suchen und die sagen, nein, ich fahre nicht, und der hat ge-
sagt nein, ich gehe nicht. Ich habe gedacht, ja, Gott ist da. Und dann gesagt, okay
dann muss man mich noch einmal zur�ckbringen. Was ist los, warum bringen sie
die Frau denn nicht weg? Beim dritten Mal, dann ist der Pastor gekommen und hat
gesagt, wenn einer zum Flughafen gebracht wird, und die Person fliegt nicht, dann
muss man die Person freilassen.“ (1–19/357)

Eine Aussage konnte das einzige Mittel sein, ihren Aufenthalt abzusichern. In
zehn Interviews war das Hauptmotiv f�r eine Aussage bei der Polizei „Aussage
gegen Aufenthalt“. In weiteren Interviews (1–10/762, 1–16/508, 1–52/461/566)
wurde als Hauptmotiv der Schutz vor Abschiebung genannt – es bestand eine
Bedrohung im Herkunftsland – und in einem anderen Fall (1–25/127) ging es
haupts�chlich darum, mit einer Aussage die Abschiebung und die damit verbun-
dene f�nfj�hrige Einreisesperre zu vermeiden. Die Angst vor Abschiebung war
in zwei F�llen das Hauptmotiv gegen eine Aussage, wobei es in einem Fall
(3–40/172), auch zu keiner Aussage kam, im zweiten eine Wende zur Aussage-
bereitschaft erreicht werden konnte (1–41/360, s. Kapitel 5).
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Angst vor Abschiebung konnte dazu f�hren, dass jeder Kontakt mit der Polizei
vermieden wurde (3–40/172, s. auch Kapitel 5). Eine Aussage erfolgte in mehre-
ren F�llen dann, wenn im Gegenzug ein – tempor�rer – Aufenthalt zugesichert
wurde. F�r mehrere der befragten Frauen war dies das entscheidende Motiv f�r
die Aussage und eine echte Option: „Ich wusste, sie w�rden mich zur�ck nach
Afrika bringen und wusste, dass ich dann die Verliererin gewesen w�re. Und
das war der Grund, weshalb ich dann ausgesagt habe.“ (1–12/266)

Die Mitteilung der Polizei, dass eine f�nfj�hrige Einreisesperre droht, wirkte bei
den Befragten als Druckmittel in Richtung einer Aussage, wenn z.B. damit das
Migrationsziel in unerreichbare Ferne r�ckt (s. Kapitel 5). Umgekehrt konnte
ein illegaler Status von den T�tern/innen zur Erpressung genutzt werden (s. Ka-
pitel 4.4.2). Hatten Drittstaatsangehçrigen ihren Aufenthalt durch Heirat oder
Kind legalisiert – sei es als T�terstrategie oder nach der Lçsung von den T�tern
als Wunsch der Frau –, waren sie frei vom Druck zur Aussage und konnten
eine Wahl treffen. Dann wirkte ihr Status als Schutz gegen die Forderungen
bzw. den Druck der Polizei zur Aussage, wenn sie dazu nicht bereit waren.
„Der Polizist hat versucht, mir Fragen zu stellen, und ich sollte die Wahrheit sa-
gen und ich hatte Angst, deshalb hab ich nur gesagt, ich bin normal gekommen,
ich bin richtig gekommen, ich bin verheiratet, anderes hab ich nicht geantwortet,
das hab ich mich nicht getraut.“ (2–09/174)

4.7.2 Zwischenfazit

Der rechtliche Status hat f�r die Frauen, die dies betrifft, eine existentielle Bedeu-
tung und ist eine wichtige Determinante. Die Tatsache, dass sie sich nicht legal in
Deutschland aufhielten, brachte sie in große Abh�ngigkeit von den T�tern/innen
und gef�hrdete ihr Migrationsziel bzw. ließ sie viel in Kauf nehmen, um ihr Ziel
zu erreichen. Angst vor Abschiebung ging zwangsl�ufig einher mit Angst vor der
Polizei. Dadurch wurde die Aussagebereitschaft deutlich verringert. Wenn den
Frauen ein Aufenthaltsrecht angeboten wurde, kam es mehrheitlich zu einer Aus-
sage.

4.8 Einstellung zur Prostitution

Prostitution lçst in der �ffentlichkeit in der Regel polarisierte Reaktionen aus:
starke Ablehnung, betonte Solidarit�t oder auch intensive Neugier. Meist spre-
chen Frauen nicht offen dar�ber, dass sie sich prostituieren, denn die gesellschaft-
liche Stigmatisierung dieser T�tigkeit lçst bei vielen Scham aus, wenn sie sich an-
deren gegen�ber offenbaren sollen (Kavemann/ Rabe 2008). Die Interviews zei-
gen unterschiedliche Einstellungen zur Prostitution, die von einer positiven
(„schçne Zeit“) �ber eine neutrale („Arbeit“) bis zur Beschreibung von Ekel
reichten und in unterschiedlichem Ausmaß Erfahrungen von Stigmatisierung
und Diskriminierung beinhalteten. Dies konnte unmittelbar Einfluss auf ihre
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Aussagebereitschaft haben. Auch die Opferdeklaration durch die Frau selbst oder
durch die Polizei wurde von der Einstellung zur Prostitution beeinflusst (s. Kapi-
tel 6).

Der �berwiegende Teil der Interviewpartnerinnen war �ber ihre tats�chliche T�-
tigkeit in Deutschland get�uscht worden. Nur sieben Frauen berichteten, dass ih-
nen klar war, worauf sie sich einließen. Die Einstellung zur Prostitution ist keine
Konstante in den Erz�hlungen, sie konnte sich im Verlauf der Viktimisierung auf-
grund von �berlebensstrategien oder aufgrund von Reaktionen anderer ver-
�ndern. Zu beachten ist auch, dass es generell schwierig ist, komplexe Gef�hle
in einer Interviewsituation zu �ußern, und dass es in unterschiedlichen Sprachen
unterschiedliche Codes gibt, um emotionale Belastungen auszudr�cken, z.B.
„ich habe jeden Tag geweint“ (1–37/373) oder „das war Katastrophe“
(1–10/647).

Die Einstellung zur Prostitution ist in der H�lfte der F�lle eine Determinante von
Bedeutung. Als Hauptmotiv f�r oder gegen eine Aussage bei der Polizei kam sie
in neun Interviews und als Beitrag zu anderen Hauptmotiven in 18 Interviews vor.
Entscheidend bzw. beteiligt an der Entscheidung f�r eine Aussage war sie in 19
Interviews, gegen eine Aussage in acht Interviews. Verkn�pfungen bestehen zu
den Determinanten Migration und T�terstrategien.

4.8.1 Einstellungen zu Prostitution zwischen Ablehnung und Akzeptanz

Der Zusammenhang zwischen Einstellung zur Prostitution und Aussagebereit-
schaft kann in mehrere Richtungen aufgeschl�sselt werden, die im Folgenden dar-
gestellt und mit Ankerbeispielen belegt werden: a) die grunds�tzliche, strikte Ab-
lehnung von Prostitution f�hrt zu einer Aussage, b) bei einer pragmatischen An-
passung an die Situation mit einer Komponente der Gewçhnung bedarf es anderer
Hauptmotive f�r eine Aussage und c) eine professionelle Einstellung zur Prostitu-
tion war nicht Haupt- sondern hçchstens Nebenmotiv.

Zu a): Wenn die Einstellung zur Prostitution ein Hauptmotiv war, dann immer in
der Form einer vçlligen Ablehnung der Prostitution und des dringenden Wun-
sches, dieser T�tigkeit zu entkommen. Alle Frauen mit dieser Einstellung haben
ausgesagt. Ausnahmen sind zwei Interviews, in denen diese Determinante ein
Hauptmotiv gegen die Aussage darstellte, in der Auspr�gung, dass Prostitution
als außerordentlich besch�mend und stigmatisierend empfunden wurde (2–34/41,
3–07). Alle Frauen, f�r die ihre Ablehnung der Prostitution das Hauptmotiv dar-
stellte, waren get�uscht und gezwungen worden. Die folgenden Beispielzitate be-
legen die Situation. „Na, ja, da war ich schon so zerbrochen, zerbrochen wirklich,
ja ich war zerbrochen. Und es war so wie Halbtraum. Albtraum, ne (weint).“
(1–02/337) „Da habe ich an dem Abend erfahren auch, dass es soweit ist und
ich mit M�nnern (mit zitternder Stimme) schlafen und . . . weil ich musste viertau-
send abarbeiten, und da ist mir das Herz in die Hose gerutscht, weil ich habe mir
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halt was anderes vorgestellt. Und da gibt es auch Frauen, da waren viele Frauen,
nur auch verkauft worden, aber die haben halt dann nach ein, zwei Tagen gesagt,
ja gut, was soll’s, ich abarbeite die siebentausend und dann was ich noch verdie-
nen, und dann kann ich wieder heim, aber bei mir war’s anders, weil ich kçnnte
das nie machen so. Weil das schon eklig ist, es sind keine Typen mit zwanzig und
gut aussehend, das sind fette, h�ssliche S�cke, total eklig aussendend, mit Alkohol
und was weiß ich, und das ist halt, und da konnte ich die Frauen nicht verstehen,
warum die das machen, und ich war da vier Tage drinnen, und habe ich gesagt,
lieber h�nge ich mich auf dem Dachboden auf, als ich das weiter mache.“
(1–14/86) „Seit dem ersten Tag wollte ich weg von dort. Ich dachte, als ich den
Selbstmordversuch unternahm, sie werden den Krankenwagen holen, mçglich
habe ich damals anders gedacht . . . jetzt scheint es mir l�cherlich, was ich mir da-
mals �berlegt habe. Ich dachte, sie schmeißen mich raus und ich �berlebe es ir-
gendwie. Vom Anfang an habe ich gewusst, dass ich abhauen werde, da ich
dort nicht leben wollte.“ (1–21/337)

Hier bestand eine enge Verkn�pfung mit der Determinante T�terstrategien.
Wurde die Bedrohung durch die T�ter/innen und ihrer Handlanger so stark erlebt,
dass die Aussage Lebensgefahr f�r sich, das Kind oder Familienangehçrige be-
deutete, dann konnten Frauen sich daf�r entscheiden, unertr�glich und Ekel erre-
gend empfundene Situationen lange auszuhalten (1–02/444, 1–10/242). Sie konn-
ten sich dann zu einer Aussage entschließen, wenn Sicherheit organisiert werden
konnte (s. Kapitel 4.5).

Zu b): Wenn Frauen anfangs die T�tigkeit in der Prostitution notgedrungen akzep-
tierten, konnte es zu einer Aussagebereitschaft f�hren, wenn sie das Maß an Aus-
beutung bzw. einsetzender Gewalt und die Arbeitsbedingungen nicht mehr hin-
zunehmen bereit waren (1–06, 1–17); dies war aber nicht notwendigerweise so
(2–04, 2–05). Diese Entwicklung zeigt sich auch in einigen Interviews, in denen
die Determinante Lçsung aus einer gewaltfçrmigen Beziehung das Hauptmotiv
war. Andere Frauen waren zuerst schockiert �ber die Art der T�tigkeit, in die
sie gezwungen wurden, entwickelten im Laufe der Zeit angesichts begrenzter Op-
tionen eine relativ pragmatische Einstellung und sagten aus oder nicht (2–09,
1–20, 1–22, 1–51).

Zu c) Wenn Frauen bereits in ihrer Kindheit zur Prostitution gezwungen worden
waren und wenn sie sp�ter darin auch ihren Lebensunterhalt sahen (1–10/39,
2–18/5), sprachen sie in den Interviews auch von „Gewçhnung“. In diesen F�llen
dominieren andere Hauptmotive. Frauen, f�r die es ein starkes Motiv war, aus der
Prostitution herauszukommen, konnten diese T�tigkeit nach einem Ausstieg
trotzdem nutzen, um zeitweilig Geld zu verdienen (1–36/295, 1–47/610).

Wenige Frauen hatten nicht nur eine pragmatische, sondern eine professionelle
Einstellung zur Prostitution als Arbeit, mit der sie explizit zufrieden waren, so-
lange die Rahmenbedingungen f�r sie stimmig waren (2–32/20/141, 3–35/223).
In keinem Fall war dies ein Hauptmotiv; beide Frauen haben nicht ausgesagt, je-
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doch aus anderen Gr�nden. F�r eine kleinere Gruppe hatte die Einstellung zur
Prostitution eine spezifische Bedeutung, da sie geplant in die Prostitution mi-
grierten bzw. vorher bereits in der Prostitution gearbeitet hatten (3–08/20, 2–32/8,
3–35/8). Bei dieser Konstellation war die Determinante Einstellung zur Prostitu-
tion entweder ohne Relevanz f�r die Entscheidungen der Frauen oder ihre positive
bzw. pragmatische Einstellung sprach gegen eine Aussage. Ein Sonderfall ist eine
Interviewpartnerin, die sich als in die Prostitution „reingeboren“ (2–54/4) be-
schrieb. Sie kannte ihr Leben lang nichts anderes und konnte erst als Erwachsene
in einer Therapie eine kritische Haltung entwickeln. Es gibt auch Hinweise auf
eine ambivalente Haltung: z.B. gingen Frauen bewusst in die Prostitution, es
fiel ihnen anfangs schwer, aber sie gewçhnten sich daran (1–33/25, 1–23/10,
1–36/3; s. hierzu auch Kapitel 6 und 7).

4.8.2 Zwischenfazit

Die Ablehnung der Prostitution f�hrte zu einer Aussage gegen die T�ter/innen,
wenn sie ein Hauptmotiv bzw. ein starkes Motiv war. Weder muss ein unbedingter
Ausstiegswunsch immer zur Aussage f�hren, noch eine akzeptierende Haltung
die Aussage grunds�tzlich verhindern. Es kommt auf die jeweiligen Hauptmotive
an. Die Einstellung zur Prostitution ist in den Erz�hlungen der Frauen keine Kon-
stante, sondern kann sich von der Ablehnung hin zu einer pragmatischen Akzep-
tanz und von der Akzeptanz hin zu einer Ablehnung der Arbeitsbedingungen ent-
wickeln.14

4.9 Bild der Polizei in Deutschland und im Herkunftsland

Zu diesem Thema gab es in den Interviews verh�ltnism�ßig wenige Aussagen.
Teilweise war nicht explizit nachgefragt worden, teilweise hatten die Inter-
viewpartnerinnen dazu nichts zu sagen. Da in Kapitel 5 das polizeiliche Handeln
ausf�hrlich thematisiert und in diesem Zusammenhang auch auf die Angst vor der
Polizei und das Bild der Polizei eingegangen wird, wird hier die Betrachtung auf
die Bedeutung des (negativen) Bildes von der Polizei als Hauptmotiv beschr�nkt
(ausf�hrlicher auch zum Bild der korrupten Polizei: s. Kapitel 5.3.1). Das Bild der
Polizei ist in einer eher geringen Anzahl der F�lle eine Determinante von Bedeu-
tung. Hauptmotiv f�r oder gegen eine Aussage bei der Polizei ist es in nur sieben
Interviews, Beitrag zu anderen Hauptmotiven in 16 Interviews. Entscheidend
bzw. beteiligt an der Entscheidung f�r eine Aussage ist es in 15 Interviews, gegen
eine Aussage in acht Interviews. Verkn�pfungen bestehen zu den Determinanten
Migration und T�terstrategien.

14 Die Differenz zwischen dem Lagebericht des BKA (2007), der einen deutlich hçheren Anteil von
Frauen ausweist, die bewusst in die Prostitution gegangen sind, und der Stichproben der vorlie-
genden Studie, weist auf eine Verzerrung der Stichprobe aufgrund einer speziellen Auswahl der
Fachberatungsstellen hin. Das schr�nkt eine Verallgemeinerung ein.
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4.9.1 Ein negatives Bild der Polizei als Aussagebarriere

Wurde das Bild der Polizei als Hauptmotiv genannt, war es in allen F�llen negativ
mit der Aussagebereitschaft konnotiert, z.B. dass die Polizei kein Interesse an der
Zwangslage der Frau hat (2–34/231). In den F�llen, in denen diese Determinante
einen Beitrag zu einem anderen Hauptmotiv leistete, sprach sie ebenfalls – bis auf
eine Ausnahme, in der die Polizei die T�ter/innen verhaftet hatte und damit Macht
�ber sie bewies (1–37/774), – gegen eine Aussage. Auch wenn ein negatives Bild
der Polizei Teil der Erz�hlung war, konnte es trotzdem zu einer Aussage kommen.
Der Zusammenhang war hier also widerspr�chlich und diese Determinante wirkte
nicht konstant, sondern entwickelte sich in den Interviews abh�ngig von den kon-
kreten Erfahrungen mit der Polizei in Deutschland, den Informationen der Bera-
tung oder der Eskalation von Bedrohung (s. Kapitel 5).

Das Bild der Polizei war in dreierlei Hinsicht f�r die Aussagebereitschaft von Be-
deutung: a) als Angst, dass die Polizei nicht sch�tzt bzw. die T�ter �berm�chtig
sind (2–09/405, 1–10/668), b) als Angst dass die Polizei korrupt ist und mit den
T�tern/innen zusammenarbeitet (1–21/371, 3–351204, 3–40/328, 2–54/153 und
c) im Zusammenhang mit einem Bild der Polizei im Herkunftsland (s. ausf�hrlich
Kapitel 5.2.1).

Das Bild einer korrupten Polizei, die man kaufen muss oder die von den T�tern/
innen gekauft sind, wurde f�r Ghana, Litauen, Nigeria, Rum�nien, Russland,
Thailand, Ukraine, Ungarn, Weißrussland und Zentralasien gezeichnet, aber
auch f�r Deutschland. W�hrend ihrer T�tigkeit in der Prostitution haben mehrere
Frauen in Deutschland die Erfahrung gemacht bzw. den Eindruck gewonnen, dass
die T�ter/innen Informationen von der Polizei bekamen oder zu Sonderkonditio-
nen sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen konnten. Diese konkreten Er-
fahrungen sind zu unterscheiden von den T�terstrategien: Einige T�ter/innen ver-
mittelten den Frauen gezielt das Bild einer korrupten deutschen Polizei. In diesen
F�llen haben sie bei den Frauen den Eindruck erweckt, sie w�rden mit der Polizei
zusammenarbeiten oder sie w�ren mit einzelnen Beamten befreundet.

4.9.2 Zwischenfazit

Das Bild von einer Polizei, die mit den T�tern/innen gemeinsame Sache machte
bzw. von diesen gekauft wurde oder von der Betroffenen gekauft werden m�sste,
beeinflusste die Aussagebereitschaft. Teilweise beruhte dieses Bild auf konkreten
Erfahrungen oder es war ihnen von den T�tern/innen im Sinne einer Strategie ver-
mittelt worden (s. Kapitel 4.2). Teilweise bezog es sich auf Erfahrungen mit der
Polizei im Herkunftsland oder das, was die Frauen dar�ber gehçrt hatten. Trotz-
dem kam es in der Mehrheit der F�lle, in denen diese Determinante ein maßgeb-
liches Motiv war, zu einer Aussage, wobei dies aber wesentlich auf andere
(Haupt-)Motive zur�ckzuf�hren ist, die sich durchsetzten (s. Kapitel 5).
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4.10 Migrationsbedingte Barrieren

Diese Determinante wurde induktiv aus dem Interviewmaterial gewonnen. Mehr
als dreiviertel der Migrantinnen (38 von 48) nahmen in ihren Erz�hlungen explizit
darauf Bezug, dass ihnen Kenntnisse fehlten, um aus der erzwungenen Prostitu-
tion zu entkommen bzw. ihre Situation zu verbessern, und dass dies eine Bedeu-
tung f�r ihre Entscheidungen hatte. Die fehlenden Kenntnisse bezogen sich auf
die deutsche Sprache bzw. Schrift (bei denjenigen, die thail�ndische oder kyril-
lische Schrift erlernt hatten) und auf die Rechtslage sowie die Arbeitsweise und
Struktur deutscher Behçrden. Fehlende Kenntnisse standen in Verbindung mit T�-
terstrategien der Kontrolle und Isolation und dies schr�nkte die Fluchtmçglich-
keiten ein.

Migrationsbedingte Barrieren sind eine Determinante von großer Bedeutung. In
39 Interviews spielen sie im Kontext der Entscheidung f�r oder gegen eine Aus-
sage eine erkennbare Rolle. Sie stellen per se ein Hindernis dar und schr�nken den
Zugang von Frauen zu Polizei und Beratung ein. Entscheidend bzw. beteiligt an
der Entscheidung f�r eine Aussage waren sie in 28 Interviews, gegen eine Aus-
sage in elf Interviews. �berschneidungen bestehen mit den Determinanten Recht-
licher Status, T�terstrategien und Migration.

Migrationsbedingte Barrieren spielten bei allen Migrantinnen, die nicht aus-
gesagt hatten, eine Rolle. Die Erw�hnung war teilweise ausf�hrlich, insbesondere
wurden die Belastungen und Einschr�nkungen sowie der Umgang damit ange-
sprochen. Die Barrieren erwiesen sich als Verbindungsglied zwischen T�terstra-
tegien und Aussagebereitschaft, denn sie bestimmten, f�r wie m�chtig die Befrag-
ten die T�ter/innen und ihre Netzwerke bzw. die Reichweite polizeilicher Macht
hielten, wie sie eine Flucht planen konnten, wie realistisch sie ihre Mçglichkeiten
des Ausstiegs einsch�tzten, Hilfe zu bekommen, und f�r wie Erfolg versprechend
sie eine Anzeige bei der Polizei hielten.

Migrationsbedingte Barrieren sind zu unterscheiden von Problemen und Barrie-
ren, vor denen auch Frauen standen, die nicht migriert waren, z.B. wenn sie An-
f�ngerinnen in der Prostitution waren und mit deren Regeln und Gepflogenheiten
nicht vertraut oder wenn sie mit Behçrden Polizei und Gericht zu tun hatten. Eine
�berfallartige Durchsuchung erschreckte auch nicht migrierte Interviewpartne-
rinnen, die keine Routine in der Prostitution hatten, und der Gang zu einer Zeu-
genaussage bei Gericht wurde unabh�ngig von Migration als schwer beschrieben.
Auch nicht migrierte Frauen haben Barrieren zu �berwinden, um Zugang zu Be-
ratungsstellen zu finden (Helfferich u.a. 2004). Fehlende Sprachkenntnisse f�hr-
ten jedoch in den Berichten der Frauen zu zus�tzlichen Probleme bzw. �ngsten
und schr�nkten die Selbstwirksamkeit und Handlungsm�chtigkeit ein.
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4.10.1 Sprachlosigkeit und Unkenntnis

Sprachmittlung war eine zentral wichtige Hilfestellung, wenn Frauen nicht aus-
reichend Deutsch sprachen. In den Interviews gibt es eine F�lle von Beispielen,
wie dies in unterschiedlichem Kontext geregelt wurde. Einige Frauen berichteten,
dass Kolleginnen, die schon l�nger in Deutschland arbeiteten, ihnen bei der Kom-
munikation mit Kunden geholfen haben (z.B. 1–12/93). Eine Flucht konnten
einige erst planen und umsetzen, als sie auf unterst�tzende Landsleute trafen,
mit denen sie �ber ihre Situation sprechen konnten (z.B. 1–47/245). Dies konnten
neue Bekannte sein, aber auch Kunden, die Frauen dar�ber informierten, dass sie
Rechte hatten (z.B. 1–33/292). Bedeutung hatte die Sprachmittlung vor allem f�r
Thail�nderinnen und Frauen aus osteurop�ischen L�ndern, f�r die zum Teil das
Problem der fremden Schrift dazu kam, w�hrend Afrikanerinnen sich oft mit Eng-
lisch behelfen konnten.

In den Interviews mit Interviewpartnerinnen ohne Deutschkenntnisse und recht-
liche Grundkenntnisse wurden eine starke Desorientierung mit dem fehlenden
Wissen verbunden, z.B.: „Wenn man die Sprache nicht kennt, wenn man Gesetz
nicht kennt, wenn man alles nicht weiß, �berhaupt nicht weiß, alles.“ (1–15/399)
„Warum soll ich nicht weinen? Seit zwei Tagen weiß ich nicht mehr, in welcher
Welt ich bin.“ (1–01/640) Ein weiteres mit dem fehlenden Wissen verbundenes
Thema ist Abh�ngigkeit von anderen, sei es von den T�tern/innen, von Unterst�t-
zungspersonen oder von der Polizei: „Und du weißt nichts. Sodass ich denke, wir
sind dumm, weil wir kein Gesetz kannten und nichts wussten.“ (2–09/473) „Mein
Problem war, also alles . . . ich war immer auf die andere thail�ndische Frau an-
gewiesen, auch Telefonat von dem Kunden alles. Ich selber kann die Sprache
nicht.“ (1–37/437, f�r beide Interviews ausf�hrlicher s. Kapitel 7.5.1).

Fehlendes Wissen, ob Prostitution in Deutschland legal ist oder nicht, trug dazu
bei, Kontakt mit der Polizei zu meiden, entweder aus Angst, etwas Illegales zu
tun (z.B. 1–15/267), oder in der Annahme, es sei alles legal, was die T�ter/innen
tun, und deshalb sei die Polizei nicht zust�ndig. Fehlendes Wissen und aufgrund
der Sprache eingeschr�nkte Mçglichkeiten, sich verst�ndlich zu machen, bedeu-
teten auch, dass die Frauen glauben mussten, was ihnen gesagt wurde.15 Dies er-
çffnete den T�tern/innen vielf�ltige Mçglichkeiten, die Frauen zu bel�gen und
unter Druck zu setzen (s. Kapitel 4.2), da diese Informationen nicht �berpr�ft
und korrigiert werden konnten. „Und falls ich auf den Gedanken kommen soll,
irgendwas hier anzuzeigen, oder sonst noch was, dann wird er sofort zur Polizei
gehen und denen alles sagen. Also man wird mich rausschmeißen. Das ist aber
noch nicht das Schlimme, ich werde auch Strafe daf�r bezahlen m�ssen. Nat�rlich
hat mich das in Schrecken versetzt. Erstens habe ich ja keine Ahnung von den
deutschen Gesetzten hier, keine Sprache.“ (3–40/51)

15 Das Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach „Wer nichts weiß, muss alles glauben“ wird von der
bundesweiten Frauenhauskoordinierung in der �ffentlichkeitsarbeit eingesetzt.
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In einem Beispiel wurde das Unwissen �ber deutsche Gebr�uche, Behçrden und
Verfahren dazu ausgenutzt, die Befragte zu verheiraten, ohne dass sie wusste, was
vor sich geht, weil sie von ihrem kulturellen Hintergrund aus mit dem Vorgang
keine Hochzeit verband. „Dann hat er mir nur gesagt, ich soll unterschreiben,
ja. Hab ich auch unterschrieben, ich hab gesagt, ich versteh die Sprache auch
nicht . . . ich wusste auch nicht wie in Europa, wie man heiratet, wo heiratet
man, wie macht man, also diese Vorstellung hab ich �berhaupt nicht so, und
dann nachdem ich unterschrieben hab und dann hat man gesagt, also hat der
Mann gesagt, also wahrscheinlich Beamter, hat gesagt soll k�ssen. Wieso k�ssen?
Warum k�ssen? Versteh ich �berhaupt nicht und dann ja war noch ah irgendeine
thail�ndische Frau auch da gewesen, wahrscheinlich sie w�rde auch dort hei-
raten, nehme ich an, und hat zu mir gesagt: also hier wenn man heiratet, ist da-
nach also nach dem man unterschrieben hat, dann wird gesagt: o.k., gegenseitig
k�ssen, so, na hast du nicht gewusst? Ist doch heiraten. Nee, ich komm nicht zum
Heiraten sagte ich, und dann habe ich auch noch geweint.“ (2–09/112)

Im Kontext der Prostitutionst�tigkeit standen T�ter/innen und Mitt�ter/innen oder
Kolleginnen f�r interne �bersetzungshilfe zur Verf�gung, danach fehlte die
sprachliche Unterst�tzung genau f�r den �bergang von der Prostitution zum Hil-
fesystem. Nach dem �bergang, bei der Polizei und in der Beratung, konnten dann
wieder sofort Dolmetscher/innen zugezogen werden. Aber ohne Sprachmittlung
war es vielen Frauen nicht mçglich, dort anzukommen.

4.10.2 Eingeschr�nkte Fluchtmçglichkeiten

Fehlende Sprach- und Ortskenntnisse schr�nkten nicht nur die Mçglichkeiten von
Flucht und Hilfesuche ein, sondern erschwerten auch die Durchf�hrung einer
Flucht. „Ich wusste nicht, wie das funktioniert und wie ich da zur Polizei hingehen
soll.“ (1–37/537) Insbesondere Frauen, die vorher gefangen gehalten worden wa-
ren und keine Außenkontakte hatten, konnten sich nach einer Flucht nicht orien-
tieren.

Darstellungen von Flucht aus einer Gefangenschaft werden in den Erz�hlungen
h�ufig mit Zufall und Gl�ck konnotiert dargestellt, ganz so, als sei ein Gelingen
nicht zu erwarten gewesen:

– Nach der Flucht aus dem Bordell suchte eine Befragte das Konsulat, fand es
nicht und saß verzweifelt auf einer Parkbank. Durch Zufall traf sie hier eine an-
dere Bulgarin mit gleicher Geschichte, die sie an die Beratung vermittelte
(1–01/635).

– Eine Befragte aus der Slowakei sprang aus dem Fenster des Bordells und lief
weg. Sie wollte nach Hause telefonieren, hatte kein Geld und saß vor der Tele-
fonzelle, ohne sich verst�ndigen zu kçnnen. „Die Leute haben geguckt“
(1–41/98). Durch Zufall sprach sie ein Pole an, dem sie sich mitteilen konnte.
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– Eine Befragte fl�chtete aus dem Bordell zum Bahnhof. Der Bahnhof war ge-
schlossen und sie wusste nicht wohin. Ein Taxifahrer nahm sie bei sich auf
(2–03/148).

Andere Frauen fanden auf der Flucht die Polizei nicht und hatten Gl�ck, dass ih-
nen geholfen wurde:

– „Wir rannten weg, streiften im St�dtchen herum, doch dort war keine Polizei-
station, dort war nichts, wir wussten nicht, wohin wir gehen sollten, an wen
wir uns wenden kçnnten, die Sprache konnten wir nicht . . . Ich hatte Angst,
dass sie uns wieder finden werden, dann bringen sie mich nach Spanien. Wir
sind zu einer Tankstelle gegangen, dort haben sie uns sehr geholfen, sie ver-
steckten uns schnell, bis die Polizei kam, sie haben uns weggebracht.“
(1–21/49)

Neben Gl�ck sind in anderen Erz�hlungen eine plçtzliche Eingebung oder F�hig-
keit, etwas zu verstehen oder sich zu erinnern, und ein plçtzlicher Zuwachs an
Kraft Gr�nde, dass die Flucht gl�ckte, z.B. in Schilderungen, wie Frauen bei
der Hilfesuche selbst ganz �berrascht waren, dass sie sich plçtzlich an den Namen
und Schriftzug einer Stadt oder einer Straße in der ihnen unbekannten deutschen
Sprache erinnerten (1–06/124, 1–14/307). Diese krisenhaften Situationen wurden
oft detailgenau geschildert, auch wenn sie Jahre zur�cklagen, und waren meist
plastischer in Erinnerung geblieben als die darauf folgenden Vernehmungen bei
der Polizei.

Die migrationsbedingte Hilflosigkeit kann auch zur Folge haben, dass Frauen sich
M�nnern anvertrauten in der Hoffnung, Hilfe zu erhalten, was aber nur zu einem
erneuten Ausbeutungsverh�ltnis f�hrte (z.B. 1–41/155).

4.10.3 Zwischenfazit

Die Handlungsmçglichkeiten vieler Interviewpartnerinnen waren durch Un-
kenntnis von Rechtslage, Sprache und Schrift, Behçrdenstruktur sowie Bera-
tungsmçglichkeiten stark eingeschr�nkt. Dies bedeutete eine Verst�rkung von
Bedrohungs- und Gef�hrdungsmçglichkeiten durch die T�ter/innen, indem ihre
Flucht- und Gegenwehroptionen reduziert wurden. Migrationsbedingte Barrieren
waren eine Determinante, die per se immer die Aussagemçglichkeit behinderte,
wenn auch nicht in jedem Fall die Aussagebereitschaft einschr�nkte. Es konnte
Bereitschaft zur Aussage vorhanden sein, die Barrieren aber lange Zeit die Um-
setzung verhindern (s. Kapitel 6). Sie bildeten kein Motiv, das allein f�r die Aus-
sagebereitschaft ausschlaggebend war. Entscheidend f�r oder gegen eine Aussage
war die Kombination mit anderen Motiven.
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Abbildung 02: Kombinationen von Determinanten – ein Beispiel

Wenn Frauen Zugang zu Beratung bekamen und diese in Anspruch nahmen,
konnte den migrationsbedingten Barrieren direkt und wirksam begegnet werden.
Die Kommunikation in ihrer Muttersprache wurde in den Interviews sehr positiv
bewertet: Die Befragten sahen sich in die Position kompetenter Gespr�chspart-
nerinnen versetzt. Sie erhielten verl�ssliche Information und konnten auf dieser
Basis informierte Entscheidungen treffen. Die Rechtslage und ihre Mçglichkei-
ten wurden ihnen so vermittelt, dass sie ihre Optionen gegeneinander abw�gen
kçnnen. Sie konnten zudem die Begleitung einer oder mehrerer Fachkr�fte
bzw. Spezialisten in Anspruch nehmen. So bekamen sie die Sicherheit, die sie
f�r ihre – existenziellen – Entscheidungen brauchten (s. Kapitel 8).

4.11 Zusammenfassende Bewertung

Es konnten insgesamt zehn Determinanten der Aussagebereitschaft herausgear-
beitet werden. Sieben davon wurden in diesem Kapitel vorgestellt – T�terstrate-
gien, Schutz und Sicherheit, Migrationsmotive und -ziele, Rechtlicher Status,
Einstellung zur Prostitution, Bild der Polizei, Migrationsbedingte Barrieren –
auf drei weitere wird in folgenden Kapiteln eingegangen: Polizeiliche Handlungs-
mçglichkeiten (Kapitel 5), Viktimisierungsprozesse (Kapitel 6) und Beratung
(Kapitel 8). Alle Determinanten traten sowohl als Hauptmotiv als auch als Beitrag
zu einem anderen Hauptmotiv auf. Wo es sich als sinnvoll erwies, wurden die De-
terminanten in weitere Unterkategorien ausdifferenziert, insbesondere so kom-
plexe Determinanten wie T�terstrategien, Migrationsmotive und -ziele und Mi-
grationsbedingte Barrieren.
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Abbildung 03: Vorkommen der Determinanten in den Interviews

Die Determinanten T�terstrategien, Schutz und Sicherheit sowie Rechtlicher Sta-
tus kamen �berwiegend als Hauptmotive in den Interviews vor. „Migrationsmoti-
ve“ bildeten fast ausschließlich ein Hauptmotiv. Einstellung zur Prostitution und
Bild der Polizei waren �berwiegend Beitr�ge zu einem anderen Hauptmotiv und
nur in wenigen Interviews selbst Hauptmotiv. Migrationsbedingte Barrieren stell-
ten eine Determinante von großer Bedeutung dar, was sich aus dem Inhalt er-
schloss, auch wenn sie nur beil�ufig erw�hnt wurden.

Die �bersicht �ber die Determinanten der Aussagebereitschaft verdeutlicht, dass
erwartungsgem�ß keine Determinante allein f�r oder gegen eine Aussage ent-
scheidend war. In jedem Fall wirkten mehrere hindernde oder fçrdernde Motive
auf die Entscheidung ein. Es gab sowohl im Kontext von Herkunft und Migration
als auch im Kontext der Prostitution starke und weniger starke Motive, die die
Frauen aus der Situation „heraustrieben“, und es gab Kr�fte im Sinne von Per-
spektiven oder Angeboten, die sie in eine neue Situation „hineinzogen“. Gleich-
zeitig wirkten – �berwiegend starke – Kr�fte, die sie in der Zwangssituation fest-
hielten. Entsprechend der komplexen Problemlage, in der die Frauen sich befan-
den, sind die Motivationsb�ndelungen vielf�ltig und widerspr�chlich.

Die Determinanten, die die grçßte Bedeutung f�r die Aussagebereitschaft hatten
– pro oder contra – hingen mit Fragen der Sicherheit von Leib und Leben bzw. mit
der Sicherung des Lebensunterhalts zusammen. F�r den großen Anteil der Frau-
en, die ohne legalen Aufenthaltsstatus hierher gekommen oder gebracht worden
waren, hing die Sicherung des Lebensunterhalts mit ihrem rechtlichen Status zu-
sammen.

– T�terstrategien/Migrationsbedingte Barrieren auf der einen Seite,

– Migrationsziele/Migrationsmotive auf der anderen Seite,

– Rechtlicher Status als mit allen verbundener Dreh- und Angelpunkt.
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Eine typische Konstellation von Determinanten zeigt Abbildung 04:

Abbildung 04: Typische Konstellation von Determinanten

T�ter/innen hatten durch den irregul�ren Status ihrer Opfer – sei es der objektive
oder der subjektive Legalstatus – und die migrationsbedingten Barrieren, die den
Opfern den Zugang zur Unterst�tzung versperrten, besondere und im Sinne der
T�terintentionen „g�nstige“ Bedingungen, Druck auszu�ben. Dieser Status ver-
hinderte bzw. erschwerte es Frauen, sich gegen T�terstrategien zur Wehr zu set-
zen. Es best�tigte sich die Annahme, dass es eine optimale Voraussetzung f�r
eine Aussage war, wenn eine Frau, die Opfer von Menschenhandel geworden
war, verl�sslich gesch�tzt wurde und eine sichere Zukunftsperspektive hatte.

Ob eine Determinante sich zuletzt f�r oder gegen eine Aussage auswirkte, hing
von vielen Faktoren ab, nicht zuletzt von dem Zeitpunkt im Viktimisierungs-
bzw. Lçsungsprozess, an dem der Polizeikontakt stattfand. Die Kombinationen
von Motiven �nderten sich dynamisch, neue kamen dazu, bestehende wurden ver-
st�rkt – z.B. wenn Situationen eskalierten – bestehende konnten aber auch ent-
kr�ftet werden, z.B. wenn Frauen Information bekamen, die T�terstrategien aus-
hebelten.

Die Stichprobe ist gepr�gt durch das �bergewicht von Interviews mit Frauen, die
sich zu einer Aussage entschlossen hatten. Demnach weist die �bersicht �ber die
Determinanten weit mehr F�lle aus, in denen die jeweiligen Determinanten f�r
eine Aussage sprachen oder in denen es starke Motive gab, die die hindernden
Motive entkr�fteten. Die große Anzahl an Interviews, in denen sowohl Motive da-
f�r wie dagegen einer Aussage eine Rolle spielten, vermittelt einen Eindruck,
welche Motive eine Aussage zu einem fr�heren Zeitpunkt als nicht w�nschens-
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wert bzw. zu riskant erscheinen ließen. Alle Motive, die in den Interviews zeitwei-
lig gegen eine Aussage sprachen, konnten diese bei entsprechender Fallkonstel-
lation g�nzlich verhindern. Motive, die in den Interviews mit Frauen der ersten
Gruppe vor ihrer Aussage starke Motive dagegen waren, kçnnen Aufschluss ge-
ben �ber die Motivationslage von Frauen der 2. und 3. Quotierungsgruppe.
Schwierig f�r eine Prognose ist, dass alle Motive je nach Fallkonstellation die
Aussagebereitschaft fçrdern oder hindern konnten.

Als Konsequenz f�r polizeiliches Handeln l�sst sich formulieren: Die Motive von
Frauen, die Opfer von Menschenhandel werden, sind komplex und widerspr�ch-
lich und spezifische Kenntnisse sind erforderlich, um die Zwangssituationen zu
erkennen: Kenntnis der starken Migrationsmotive und -ziele, Kenntnis der kom-
plexen Bedrohungsszenarien, Kenntnis der mçglichen Gleichzeitigkeit von h�us-
licher Gewalt und Menschenhandel, eine unvoreingenommene Haltung zu Pros-
titution und interkulturelle Kompetenzen.

In der viktimologischen Forschung wurden als Determinanten der Anzeigebereit-
schaft identifiziert: Geschlecht, Alter, Herkunft und sozioçkonomischer Status
des Opfers sowie dessen Erfahrungen und Vorgeschichte (Pfeiffer u.a. 1998).
Sind Opfer jung, weiblich, arm, keine Angehçrigen der Mehrheitsgesellschaft
und ihr Verhalten oder Status illegal, ist die Anzeigebereitschaft sehr niedrig.
Kommt korrespondierend dazu, dass die T�ter/innen �ber einen legalen Status
verf�gen und einen Wissens- und Kompetenzvorsprung haben, verringert dies
die Anzeigebereitschaft weiterhin. Ist die Anzeigebereitschaft gering, h�ngt das
weitere Vorgehen davon ab, ob es informelle Einigungen gibt bzw. ob eine indi-
viduelle Lçsung gefunden werden kann und wovon sich das Opfer mehr ver-
spricht (Eisner 2000). Angesichts von Angst, Bedrohung und Gewalt verringern
sich die Spielr�ume f�r solche Lçsungen. In der vorliegenden Untersuchung wa-
ren die Befragten alle weiblich, �berwiegend jung und mehrheitlich Migrantin-
nen. Außerdem verf�gten viele von ihnen – subjektiv oder objektiv – �ber keinen
legalen Aufenthaltsstatus bzw. f�rchteten, anderweitig bestehendes Recht verletzt
zu haben. Die wichtigsten Determinanten der Aussagebereitschaft waren die T�-
terstrategien in Kombination mit migrationsbedingten Barrieren und dem recht-
lichen Status der Opfer. Die T�ter/innen waren in der Regel deutsche Staatsb�r-
ger. Sie konnten ihre �berlegenheit ungehindert ausnutzen. Die Konstellationen
in der vorliegenden Untersuchung waren dazu angetan, eine Anzeige- bzw. Aus-
sagebereitschaft zu verhindern.

81



{luchterh_neu}20100106_BKA-Opfer/kap01.3D 1 30.04.2010 S. 82

5 Polizeiliche Handlungsmçglichkeiten im Zusammenhang mit
Aussagebereitschaft und Aussage

5.1 Einleitung

Kapitel 5 legt die Fragestellung zugrunde, welche Auswirkungen die Determi-
nante der polizeilichen Handlungsstrategien auf die Aussagebereitschaft von Be-
troffenen des Menschenhandels hatte. Hierf�r erfolgte zun�chst eine inhaltsana-
lytische Querauswertung aller Interviews auf der Grundlage von im Vorfeld de-
duktiv erarbeiteten Kategorien aus dem Bereich des polizeilichen Handelns:
die Kontrolle, die Konfrontation mit der Polizei, das regelm�ßige Aufsuchen in
Prostitutionsbetrieben, die Vernehmung, freiheitsentziehende Maßnahmen sowie
Vorannahmen �ber die Polizei. Diese wurden anschließend induktiv aus dem Ma-
terial heraus durch Unterkategorien verfeinert (s. ausf�hrlicher hierzu Kapitel
5.3).

Kapitel 5 ist in seinem Aufbau in zwei Schwerpunkte unterteilt.

– Auf der Grundlage der Querauswertung wird in den Kapiteln 5.1 bis 5.4 in
einem ersten Schritt eine Systematisierung der unterschiedlichen Zug�nge
der Interviewpartnerinnen zur Polizei erarbeitet (Gruppenbildung; alle Inter-
views wurden einbezogen) und darauf basierend die einzelnen polizeilichen In-
terventionsstrategien vorgestellt. In einem zweiten Schritt wird die Perspektive
verengt und die Determinante der polizeilichen Handlungsstrategie in ihrer
Differenzierung hinsichtlich ihrer Bedeutung f�r die Aussagebereitschaft der
Interviewpartnerinnen bewertet.

– Auf der Grundlage der Ergebnisse des ersten Teils wird anschließend in Kapitel
5.5 eine Auswertung der Interviews vorgenommen, in denen sich die Frauen zu
einer Aussage wegen Menschenhandels entschlossen haben. Hierbei wird ana-
lysiert, inwieweit und wie verschiedene Konstellationen mehrerer Einflussgrç-
ßen – Druck seitens der T�ter/innen, Druck aufgrund der polizeilichen Maß-
nahmen, Druck aufgrund eigener Ziele der Frauen, die auf die Interviewpartne-
rinnen wirken – die Aussagebereitschaft beeinflussen.

5.2 Systematik der Zug�nge zur Polizei und zur Aussage(-bereit-
schaft)

In diesem Kapitel wird die Unterschiedlichkeit der Zug�nge zur Polizei und zu
einer Aussage gezeigt: Nimmt man die Lçsung aus dem T�tersystem, den Kontakt
zur Polizei und das Entstehen oder Vorhandensein der Aussagebereitschaft als
„Meilensteine“, dann kçnnen diese Meilensteine unterschiedlich chronologisch
angeordnet sein und sich unterschiedlich beeinflussen. Diese �berlegungen wer-
den deshalb dem Kapitel 5 vorangestellt, weil polizeiliches Handeln je nach Zu-
gangsweg unterschiedlich ansetzen kann und muss: Wenn Frauen sofort, wenn sie
bei der Polizei in Erscheinung treten, aussagebereit sind, muss polizeiliches Han-
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deln sie nicht mehr zur Aussage bewegen, wohl aber sind Strategien im Vorfeld
wichtig, um diese Frauen in Kontakt zur Polizei zu bringen. Bei Frauen, die
beim Polizeikontakt noch nicht aussagebereit sind, verlagert sich die Relevanz
des polizeilichen Handelns auf die Phase nach dem ersten Kontakt. Diese �ber-
legungen liegen im Folgenden der Bildung von drei Untergruppen zugrunde, die
sich in der Aussagebereitschaft beim Polizeikontakt unterscheiden. Um diese
Einteilung nicht mit anderen Gruppen- und Musterbildungen zu verwechseln,
wird von Zugangsweg A, B und C gesprochen.

Fast alle Interviewpartnerinnen hatten in irgendeiner Form Kontakt zur Polizei.16

Mit den Differenzierungskriterien der Entwicklung der Aussagebereitschaft der
Betroffenen und der Entscheidung der Interviewpartnerinnen f�r oder gegen
eine Aussage bei der Polizei wurden drei typische Zugangswege aus dem Material
herausgearbeitet (s. Tabelle 03):

– Zugangsweg A: Sofortige Aussagebereitschaft bei Polizeikontakt

– Zugangsweg B: Ambivalenz bezogen auf Aussagebereitschaft nach Polizei-
kontakt

– Zugangsweg C: Dezidiert keine Bereitschaft, sich an die Polizei zu wenden und
keine Aussagebereitschaft

– Eine Sondergruppe bilden fehlgeschlagene Zugangswege (Zugangsweg S).

Diese Einteilung beruht darauf, dass aus den Interviews drei Schritte als relevant
f�r die Entscheidungsfindung f�r oder gegen eine Aussage herausgearbeitet wer-
den konnten: die Entstehung der Bereitschaft, sich gegen die T�ter/innen zu stel-
len, die Entstehung der Bereitschaft, sich an die Polizei zu wenden, und die Ent-
stehung der Bereitschaft, dann bei der Polizei eine Aussage wegen Menschenhan-
dels zu machen. Der Polizeikontakt kann unterschiedlich in diesen Prozess einge-
lagert sein; d.h. die Frauen sind, wenn sie mit der Polizei in Kontakt kommen, in
unterschiedlichem Maß den ersten, zweiten oder dritten Schritt bereits gegangen.

Diese Einteilung in Zugangswege liegt quer zu der Einteilung in die Quotierungs-
gruppen 1, 2 und 3 nach Polizeikontakt und Aussage: Sie fokussiert auf die Ent-
wicklung einer Bereitschaft der Interviewpartnerinnen, wegen Menschenhandels
auszusagen, und kn�pft damit, anders als die Definition der Quotierungsgruppie-
rung, weder an den Kontakt der Interviewpartnerinnen mit der Polizei als vorhan-
den oder nicht vorhandenen noch an die tats�chliche Aussage an.

16 Selbst einige Frauen der Quotierungsgruppe 3, die nicht wegen Menschenhandels bei der Polizei
bekannt und nicht zu einer Anzeige oder Aussage bereit waren, berichteten im Verlauf des Inter-
views �ber Kontakte mit der Polizei. (s. die Definition „relevanter“ Polizeikontakte f�r die Be-
stimmung der Quotierungsgruppen in Kapitel 3.1).
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Tabelle 03: �berblick �ber Zugangswege zur Polizei

Muster/Zu-
gangsweg

Merkmal: Weg zur Polizei
Verbunden mit Merkmal: Aus-
sagebereitschaft

Zugangsweg A A Sofortige Aussagebereit-
schaft bei Polizeikontakt
Unterformen:

A1 Flucht direkt zur Polizei,
sofortige Aussagebereitschaft

A2 Umweg auf dem Weg zur
Polizei, sofortige Aussagebe-
reitschaft

Polizeikontakt ausgelçst
durch Eskalation

Polizeikontakt ausgelçst
durch Beratung

A3 Von der Polizei aufgegrif-
fen, sofortige Aussagebereit-
schaft

Eigene Lçsung aus T�tersystem, Kontakt zur
Polizei und Aussagebereitschaft fallen zusam-
men

Lçsung aus dem T�tersystem – nach zeitlichem
Abstand fallen eigeninitiierter Kontakt zur Poli-
zei und sofortige Aussagebereitschaft zusammen

Lçsung aus dem T�tersystem – nach zeitlichem
Abstand fallen von der Polizei initiierter (zuf�l-
liger) Polizeikontakt und Aussagebereitschaft
zusammen

o Kapitel 5.2.1

Zugangsweg B B Ambivalenz bezogen auf
Aussagebereitschaft nach Poli-
zeikontakt

Polizeiinitiierter Polizeikontakt vor der Lçsung
aus dem T�tersystem, Aussagebereitschaft ent-
steht wenn, dann erst im Polizeikontakt
o Kapitel 5.2.2

Zugangsweg C C Dezidiert keine Bereitschaft,
sich an die Polizei zu wenden
und keine Aussagebereitschaft

Unabh�ngig von der Lçsung aus dem T�tersys-
tem und unabh�ngig von Polizeikontakten be-
steht keine Bereitschaft zur Aussage o Kapitel
5.2.3

Sonderform Fehlgeschlagene Zugangswege o Kapitel 5.2.4

5.2.1 Polizeikontakt und Aussagebereitschaft fallen zusammen
(Zugangsweg A)

Bestimmendes Kriterium f�r den Zugangsweg Awar die sofortige Aussagebereit-
schaft bei einem Polizeikontakt (der nicht zwangsl�ufig der erste Kontakt gewe-
sen sein musste). Die Frauen dieser Gruppe haben sich entweder von sich aus an
die Polizei gewandt oder sie sind im Rahmen von allgemeinen Grenz- oder Aus-
weiskontrollen sowie speziellen Kontrollen in Prostitutionsst�tten von der Polizei
aufgegriffen worden und waren dann bereit, ohne eine Phase der Ambivalenz �ber
den Menschenhandel auszusagen. Der Zugangsweg A kann zudem unterteilt wer-
den anhand der Wege, auf denen die Frauen zur Polizei gelangt sind:
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– Eigeninitiierte Flucht direkt aus dem Prostitutionsbetrieb zur Polizei und sofor-
tige Aussage,

– Umwege auf dem Weg zur Polizei und dann sofortige Aussage,

– Aufgreifen durch die Polizei und sofortige Aussage.

Der Zugangsweg A ist zu finden bei Frauen mit Polizeikontakten mit und ohne
Aussage (Quotierungsgruppe 1 und 2). Bei Interviewpartnerinnen ohne Aussage,
die dem Zugangsweg A folgten, handelte es sich um Frauen, die sich mit Aus-
sagebereitschaft an die Polizei gewandt haben, diese aber – so die Erz�hlung
der Frauen – nicht in der Lage war, die Situation im Sinne der Bedarfslage der An-
zeigenden zu gestalten und die Informationen zu nutzen, so dass keine Aussage
erfolgte.

Da der Zugangsweg A damit verbunden ist, dass die Befragten zum Zeitpunkt des
Zusammentreffens bereit waren, mit der Polizei zu kooperieren, ist der Einfluss
polizeilicher Maßnahmen in und nach der Situation der Kontaktaufnahme gering.

Der Schwerpunkt der Auswertung lag bei diesem Muster A somit auf den Kontak-
ten mit der Polizei, die die Frauen im Vorfeld ihrer Aussage geschildert haben.
Das waren z.B. Kontrollen in den Bordellen.

Flucht direkt von den T�tern/innen zur Polizei und Aussagebereitschaft (Zugangs-
weg A1)

In einer kleinen Anzahl an Interviews, die sich in der Erz�hlung �hnelten und zum
Teil Gemeinsamkeiten im Hinblick auf die Umst�nde der Prostitutionsaus�bung
und Haltung der Frauen aufwiesen, haben sich die Interviewpartnerinnen direkt
von den T�tern/innen an die Polizei gewandt.

Diese Untergruppe suchte aktiv und eigeninitiiert den Kontakt zur Polizei. Die
Bereitschaft, sich gegen die T�ter/innen zu stellen, und die Bereitschaft, sich an
die Polizei zu wenden und auszusagen, fielen in diesem Verlauf in einer sehr kur-
zen Zeitspanne zusammen. Dabei konnte dieser Verlauf unterschiedliche Auspr�-
gungen haben. Z.B. sind 1–21 und 1–13 nach kurzer Zeit – zwei und f�nf Monate
– aus der Prostitution geflohen und direkt auf k�rzestem Weg zu einer Polizei-
dienststelle gelaufen. In ihrer Erz�hlung fand sich von Anfang an der Wunsch,
die Situation in der Prostitution so schnell wie mçglich zu verlassen. Sie nutzten
die erste Kontrolll�cke der T�ter, die sich ihnen geboten hatte, und fanden trotz
mangelnder Sprachkenntnisse und Orientierung zur Polizei. Andere Inter-
viewpartnerinnen (z.B. 1–20, 1–42) berichteten �ber eine l�ngere Verweildauer
in der Prostitution. Sie waren mit den T�tern verheiratet und f�hlten sich entweder
in der Beziehung oder wegen ihres irregul�ren Aufenthaltsstatus gebunden. Die
Loslçsung haben sie erst nach l�ngerer Zeit vollzogen. Beide Interviewpartnerin-
nen flohen in einer eskalierten Situation und gelangten mithilfe von Passanten zur
Polizei.
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Die Interviews zeigten einige Gemeinsamkeiten. Die Frauen waren alle Arbeits-
migrantinnen. Ihr Ziel war es, in Deutschland Geld zu verdienen und ihren Le-
bensunterhalt bzw. den von im Herkunftsland zur�ckgelassenen Familienangehç-
rigen zu sichern. Bis auf eine Frau wurden sie in Deutschland gegen ihren Willen
und mit kçrperlicher Gewalt in die Prostitution gezwungen. Sie konnten und woll-
ten keine Bereitschaft entwickeln, sich der Situation anzupassen. Hindernisse,
aus der Prostitution zu fliehen, die andere Frauen trotz �hnlich starker Ablehnung
der Prostitution und Gewalterfahrung nennen, wie z.B. Orientierungslosigkeit,
fehlende Sprachkenntnisse, die fehlende Aufenthaltserlaubnis oder soziale Kon-
takte bzw. Mçglichkeiten der Zuflucht, waren f�r sie nicht relevant bzw. ohne Un-
terst�tzung �berwindbar.

Zugang von den T�tern/innen �ber Umwege zur Polizei und Aussagebereitschaft
(Zugangsweg A2)

Dieser Zugangsweg beinhaltet ein selbstst�ndiges Verlassen der Prostitution, aber
ohne direkt anschließenden Weg zur Polizei. Bei der Loslçsung oder Flucht aus
der Prostitution spielten auch Kunden eine Rolle. Zum Teil waren sie der Anlass,
mit der Prostitution aufhçren zu wollen (z.B. 1–15/136), da die Frauen mit ihnen
eine Partnerschaft eingingen, oder die Interviewpartnerinnen haben gezielt Kun-
den um Hilfe gebeten und diese f�r den Ausstieg genutzt (z.B. 1–37/337, 1–45/82;
s. ausf�hrlich Kapitel 7.5.1). Teilweise ließ sich der Ausstiegswunsch realisieren,
vereinzelt wurden sie aber auch wieder in die Prostitution zur�ckgef�hrt (z.B.
1–41/153).

Bei diesem Weg fielen die Bereitschaft, sich von den T�tern/innen zu lçsen und zu
gehen bzw. zu fliehen, und die Bereitschaft, sich aktiv an die Polizei zu wenden,
zeitlich auseinander; vereinzelt lagen Jahre dazwischen. Wenn die Interviewpart-
nerinnen dann in Kontakt mit der Polizei getreten waren, waren sie bereit, �ber
den Menschenhandel auszusagen.

Innerhalb des Musters A2 l�sst sich noch weiter differenzieren: Zum einen (z.B.
1–06, 1–28, 2–31, 1–33, 1–36, 1–45) entstand die Bereitschaft, sich – in zeit-
lichem Abstand nach der Lçsung aus dem T�tersystem – an die Polizei zu wenden
in einer zugespitzten Situation, in der die Interviewpartnerinnen die Hilfe der Po-
lizei suchten. Dabei handelte es sich immer um andauernde Bedrohungen durch
die T�ter/innen, die zum Teil bis lange nach dem Ausstieg aus der Prostitution an-
dauerten, sich dann an einem Punkt der Erz�hlung steigerten und in einer Notsi-
tuation f�r die Interviewpartnerinnen wie z.B. einer Schießerei eskalierten oder
andere Familienangehçrige bedrohlich mit einbezogen. Die andere Variante bil-
det den Zugang zur Polizei �ber die Unterst�tzung durch die Fachberatungsstellen
ab (z.B. 1–01,1–11, 1–12, 1–37, 1–46, 1–48, 1–50; s. Kapitel 8). Die Frauen er-
arbeiteten mit der Beraterin ihre Entscheidung, wandten sich dann an die Polizei
und waren somit zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme zun�chst bereit auszusa-
gen.
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Von den T�tern/innen weg und von der Polizei aufgegriffen (Zugangsweg A3)

Bei der letzten Unterform A3 des Zugangwegs A, haben sich die Befragten zum
Zeitpunkt des relevanten Polizeikontaktes bereits gegen die T�ter/innen gestellt
bzw. sich im Prozess der Loslçsung befunden (z.B. 1–02, 1–14, 1–41, 1–47).
Sie waren geflohen und hatten Dritten mit der Bitte um Hilfe ihre Situation offen-
bart oder in einem Fall mit den T�tern/innen eine Vereinbarung getroffen, dass sie
das „geschuldete“ Geld auch durch andere T�tigkeiten abarbeiten konnten
(1–02/480). Diese Frauen haben sich �ber eine lange Phase bewusst nicht an
die Polizei gewandt und wurden dann zu einem sp�teren Zeitpunkt von der Polizei
im Zusammenhang mit Razzien, einer Streifenfahrt und einem Kaufhausdieb-
stahl aufgegriffen. Hierbei spielte der Zufall eine große Rolle f�r die Aussage.
Die Polizei traf auf die Frauen in einer Situation, in der sie aufgrund besonderer
Umst�nde bereit waren, �ber den Menschenhandel zu sprechen. Das konnte z.B.
Resignation und psychische sowie kçrperliche Erschçpfung sein oder der
Wunsch, aus der Prostitution auszusteigen.

5.2.2 Nach Polizeikontakt Ambivalenzphase bezogen auf die Aussage
(Zugangsweg B)

Der Zugangsweg B f�hrte nicht eigeninitiativ zur Polizei und beim Polizeikontakt
bestand eine Phase der Ambivalenz hinsichtlich der Frage, ob die Frau wegen
Menschenhandels bei der Polizei aussagen soll/will oder nicht (z.B. 1–16, 1–29,
1–49, 1–27). Diesen Weg sind Frauen aus den der Stichprobenauswahl zugrunde
gelegten Quotierungsgruppen 1 und 3 gegangen; wobei alle bis auf eine letztlich
ausgesagt haben. Die Ambivalenz r�hrte daher, dass viele der Frauen mit dem Zu-
gangsmuster B sich zu dem Zeitpunkt des Polizeikontaktes noch nicht gegen die
T�ter/innen gestellt hatten; eine Aussagebereitschaft entwickelte sich erst im
Rahmen des Polizeikontaktes. Dies konnte innerhalb der ersten Vernehmung re-
lativ schnell passieren, es konnte aber auch Wochen bzw. Monate dauern, bis die
Frauen sich entschließen konnten auszusagen.

Die Interviewpartnerinnen wurden entweder im Rahmen von Kontrollen in Pros-
titutionsbetrieben aufgegriffen oder aufgrund gezielter Maßnahmen gegen mut-
maßliche T�ter/innen festgenommen. In einem Fall ist eine Interviewpartnerin
durch eine Grenzkontrolle an die Polizei �berwiesen worden, in einem anderen
Fall erfolgte eine Meldung der Ausl�nderbehçrde an die Polizei.

Die Mehrzahl der Frauen mit dem Zugangsweg B war zum Zeitpunkt des relevan-
ten Polizeikontaktes noch in der Prostitution t�tig. Nur eine der Interviewpartne-
rinnen hatte aufgrund einer Eheschließung mit einem deutschen Mann einen le-
galen Aufenthaltsstatus. Die Polizei hatte die Frauen in allen F�llen auf eine
Dienststelle mitgenommen und dort vernommen. Einige wurde nach der Verneh-
mung entweder im Abschiebegewahrsam oder zur Kl�rung einer eventuellen Mit-
t�terschaft festgehalten, den anderen wurde eine vierwçchige Frist zur Ausreise
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gesetzt und aufgrund anhaltender Kooperationsbereitschaft mit den Strafverfol-
gungsbehçrden eine weitere Aufenthaltserlaubnis gew�hrt.

Anhand dieses Zugangsmusters B konnten schwerpunktm�ßig die Auswirkungen
des Umgangs der Polizei mit den Betroffenen und die Wirkung polizeilicher Maß-
nahmen auf die Betroffenen n�her untersucht werden (s. Kapitel 5.3).

5.2.3 Keine Bereitschaft zum Kontakt zur Polizei (Zugangsweg C)

Der Zugangsweg C ist bei Frauen aus den Quotierungsgruppen 2 und 3 zu finden,
die keine Bereitschaft entwickelt haben, sich wegen des Menschenhandels an die
Polizei zu wenden (z.B. 2–05, 2–09, 2–18, 2–32, 2–43, 3–08, 3–35). In diesen In-
terviews gab es kaum Ambivalenzen und Abw�gungen in Bezug auf die Koope-
ration mit der Polizei. Im Einzelnen sind die Fallkonstellationen unterschiedlich.
Die Extreme stellen dabei auf der einen Seite Frauen dar, die sich als selbst-
bestimmte Arbeitsmigrantinnen ohne Unterst�tzungsbedarf definierten, und
auf der anderen Seite eine Interviewpartnerin, die aufgrund von massiver Gewalt
durch die T�ter jede Intervention von außen als lebensbedrohlich empfand. Diese
Frauen wollten die Prostitution nicht verlassen bzw. es erschien ihnen sicherer,
einen eigenen Ausweg aus ihrer Zwangslage ohne die Unterst�tzung staatlicher
Stellen, insbesondere ohne Intervention der Polizei, zu organisieren (in Kapitel
7 werden zudem alle Interviews ohne Aussage einer vertieften Analyse unterzo-
gen).

Aufgrund der besonderen Herausforderungen, die diese Gruppe an die polizei-
liche Arbeit stellt, wird der Zugangsweg C an zwei Stellen vertieft behandelt:
Es werden abweichend von der Querauswertung in diesem Kapitel die Interviews,
in denen die Polizei Frauen dieser Gruppe h�ufiger in den Prostitutionsbetrieben
aufgesucht hat, einzeln dargestellt.

5.2.4 Fehlgeschlagene Zug�nge (Sondergruppe Zugangsweg S)

Nicht nur Interviewpartnerinnen der Quotierungsgruppen 2 und 3, sondern auch
Frauen aus der Quotierungsgruppe 1 berichteten Episoden �ber Versuche der Po-
lizei, Zugang zu ihnen zu finden, aber auch umgekehrt Versuche der Frauen, Ge-
hçr bei der Polizei zu finden, die fehlgeschlagen sind und nicht zu einer Aussage
gef�hrt haben. Mçglicherweise tritt aufgrund der Stichprobenselektion (s. Kapitel
3.2) die Bedeutung dieser misslingenden Zug�nge in dem Material zu wenig her-
vor, da �berwiegend Frauen mit gelingenden Kontakten befragt werden konnten.

Die Auswirkungen der polizeilichen Strategien werden im Verlauf dieses Kapi-
tels ausf�hrlich behandelt, sodass an dieser Stelle nur ein kurzer �berblick
�ber die kleine Gruppe der Frauen gegeben werden soll, die ohne Erfolg versucht
haben, sich gegen�ber einzelnen Beamten/innen zu offenbaren (mit einem Fokus
auf Frauen, die ausgesagt haben; F�lle ohne Aussage werden in Kapitel 7 vertieft
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diskutiert). Diese Interviewpartnerinnen schilderten, wie sie sich mit unterschied-
lichen Anliegen an die Polizei gewandt haben und damit gescheitert sind. Sie
f�hrten das im Wesentlichen darauf zur�ck, dass die Beamten/innen ihnen den
Menschenhandel nicht geglaubt und sie weggeschickt hatten bzw. die Frauen
sich abgewandt hatten (z.B. 2–04, 2–34, 2–31). Drittstaatsangehçrige beschrie-
ben die Inhaftierung und Abschiebung wegen irregul�ren Aufenthaltsstatus (z.B.
1–06, 1–45, 1–49, 1–51).

Die Interviewpartnerinnen beschrieben verschiedene Konstellationen, wie sie mit
der Polizei Kontakt aufgenommen haben. Die Bandbreite reicht dabei von einer
Situation, in der sich die Frau noch drei Jahre nach ihrem Ausstieg aus der Pros-
titution von den T�tern/innen bedroht f�hlte und mit Unterst�tzung eines Partners
und Anwalts schriftlich bei der Polizei um Hilfe bat, bis hin zur Anzeige des Men-
schenhandels aus einer akuten Notsituation heraus. Die Frauen schilderten die Po-
lizei als „nicht interessiert“ (1–49/404) oder sie „haben mir nicht geglaubt“
(1–45/148), was sie zun�chst einmal resignieren ließ. Die Interviewpartnerinnen
dieser Gruppe kooperierten trotz Abschiebung oder anderweitiger Ablehnung
letztlich doch mit der Polizei, wenn sie in einem zweiten Anlauf auf Beamten/in-
nen trafen, denen sie vertrauten.

5.3 Polizeiliche Handlungsstrategien

Zur Strukturierung des Materials mit Hinblick auf die polizeiliche Vorgehens-
weise wurden in einem ersten Schritt deduktiv im Vorfeld die vier grau unterleg-
ten Oberkategorien gebildet und, wo es sinnvoll war, in weitere Handlungsoptio-
nen der Polizei herunter gebrochen. Darauf aufbauend wurden induktiv aus dem
Material weitere, die Einteilung verfeinernde Unterkategorien gewonnen.
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Kommentierung der Oberkategorien

Die Bedeutung von Vorannahmen �ber die Polizei: Die Erz�hlungen der Inter-
viewpartnerinnen �ber ihre Kontakte mit der Polizei wegen Menschenhandels
sind gepr�gt von Vorannahmen �ber die deutsche Polizei. Sie basieren auf eigenen
Erfahrungen im Herkunftsland, konkreten Erlebnissen sowie allgemeinen Ver-
mutungen im Hinblick auf die Polizei in Deutschland, aber auch auf gezielt durch
die T�ter/innen vermittelte Informationen �ber die Polizei.

Polizeiliche Maßnahmen im Vorfeld von Vernehmung und Aussage: W�hrend ih-
rer Zeit in der Prostitution hatten fast alle Interviewpartnerinnen Kontakte mit der
Polizei im Vorfeld ihrer Vernehmung und Aussage. Sie unterschieden sich im
Hinblick auf H�ufigkeit, Art und Darstellungsweise durch die Frauen. Der Begriff
der „polizeilichen Maßnahmen im Vorfeld“ fasst daher die Erz�hlungen von In-
terviewpartnerinnen �ber ihre Zusammentreffen mit der Polizei in unterschied-
lichen Situationen zusammen. Die Bandbreite der polizeilichen Maßnahmen

Abbildung 05: Kategoriensystem „Polizeiliche Handlungsstrategien“
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reicht von allgemeinen Ausweiskontrollen im çffentlichen Raum, �ber Grenz-
kontrollen, Ausweiskontrollen in Prostitutionsbetrieben bis hin zu groß angeleg-
ten Razzien in Betrieben und Festnahmen von Frauen als Tatverd�chtige des Men-
schenhandels sowie des irregul�ren Aufenthaltes. Es ist davon auszugehen, dass
die von den Frauen benutzten Begrifflichkeiten nicht die rechtlich korrekten Ter-
mini sind und sich ihre Einordnung der Situation im Hinblick auf die Art der po-
lizeilichen Intervention nicht zwangsl�ufig mit der Sicht und Absicht der Polizei
deckt.

Polizeiliche Vernehmungen: Die n�chste Station im Verlauf der Chronologie po-
lizeilicher Intervention war h�ufig die Situation der Vernehmung auf einer Poli-
zeidienststelle.

Freiheitsentziehende Maßnahmen: Die vierte Kategorie fasst die Erz�hlungen
�ber freiheitsentziehende Maßnahmen zusammen, die insbesondere von Erfah-
rungen im „Gef�ngnis“ handeln. Hierbei handelte es sich entweder um Unter-
suchungshaft, Abschiebehaft, die vorl�ufige Festnahme oder Ingewahrsamnah-
me.

5.3.1 Vorannahmen �ber die Polizei

Die Beschreibung und Bewertung der Polizei unterschied im R�ckblick ganz klar
und zum Teil auch bewusst in der Abgrenzung zwischen der deutschen Polizei
und der Polizei im Herkunftsland, zwischen einzelnen Polizeibeamten/innen
und der Polizei generell und konnte sich auch im Verlauf einer Geschichte auf-
grund persçnlicher Erfahrungen ver�ndern. Die einzelnen Erfahrungen verdich-
teten sich zum Teil zu einem bestimmten Bild, das die Interviewpartnerinnen
von der Polizei als solcher zeichneten.

Vorannahmen �ber die Polizei im Herkunftsland

Erz�hlungen �ber die Polizei im Herkunftsland sind nicht in allen Interviews ent-
halten. Die am Ende des Leitfadens platzierte Frage �ber das Bild der Polizei im
Herkunftsland war nicht f�r jeden Verlauf des Interviews passend, sodass zum
Teil darauf verzichtet wurde. In 30 Interviews finden sich diesbez�glich �uße-
rungen, die bis auf einzelne Aussagen negativ sind. Die Schilderungen �ber das
Verhalten der Polizei reichen von desinteressiert �ber korrupt bis hin zu gewalt-
t�tig, wobei ein Schwerpunkt auf der korrupten Haltung der Polizei in den Her-
kunftsl�ndern liegt.

Einige Frauen gingen davon aus, dass es sinnlos war, sich an die Polizei in ihren
jeweiligen Herkunftsl�ndern zu wenden. Ihre Klagen lauteten: Die Probleme wur-
den nicht wahrgenommen, man hat dort keine Unterst�tzung erfahren, war von
vorne herein auf sich allein gestellt und musste sich selber helfen. Nur Personen,
die �ber gen�gend finanzielle Mittel verf�gten, kçnnten sich die Dienste der Po-
lizei einkaufen. Auch die Zuordnung der T�ter- und Opferrolle erfolgte �ber die
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Verg�tung der Polizei. Somit wurde der Kontakt mit der Polizei als willk�rlich
und nicht kalkulierbar wahrgenommen. „Police there, they are corrupted because
if now the police arrest me and I give him money, he release me. When you have
money, you talk with the police very closely. But if you don’t have money, you die
in jail, you rot in jail. If you are a rich man, you don’t suffer, you can come and hit a
poor man and when I go and report it to the police, when you call you just give
them money and they will instead put me in jail, so.“ (3–07/493) Vereinzelt spielte
�ber die Korruption hinaus auch Gewalt durch die Polizei eine Rolle in den Inter-
views. Hierbei ging es um kçrperliche Gewalt im Rahmen der Dienstaus�bung
(z.B. 1–06/165, 1–46/256).

Die Bewertungen der Polizei im Herkunftsland werden teilweise als Allgemein-
wissen dargestellt: „In Weißrussland arbeitet ja die Polizei nur f�r die, die zahlen.
Und die Kriminellen zahlen an die Polizei dort, auch die Zuh�lter, auch die Kauf-
leute, die zahlen an die Polizei.“ (3–40/328) „Wenn man in Russland Probleme
hat, dann wird man erniedrigt.“ (1–11/310) oder „Polizei kann man kaufen“
(1–45/691). Teilweise enthalten die Interviews Erz�hlungen �ber konkrete, er-
folglose Begegnungen mit der Polizei im Herkunftsland. So haben beispielsweise
Interviewpartnerinnen versucht, den Menschenhandel in ihren Herkunftsl�ndern
anzuzeigen, nachdem sie aus Deutschland abgeschoben worden oder aus der
Prostitution zur�ck in ihr Herkunftsland geflohen waren. Eine Interviewpartnerin
wurde von der Polizei abgewiesen, da sie keine 100 Euro f�r die Inhaftierung des
T�ters aufbringen konnte (1–46/279). In anderen F�llen wurde die Anzeige trotz
anwaltlicher Unterst�tzung nicht bearbeitet (1–06/223) oder die Interviewpartne-
rinnen f�hlten sich als Prostituierte gedem�tigt und abgewertet (1–47/758).

Vorannahmen �ber die Polizei in Deutschland

Die Interviewpartnerinnen sammelten in verschiedenen Situationen Erfahrungen
mit der Polizei in Deutschland, was die Entscheidung, sich �berhaupt an die Po-
lizei zu wenden, beeinflusste sowie Auswirkungen auf die Interaktion der Frauen
mit der Polizei hatte. Auff�llig war dabei zun�chst, dass das Bild der Polizei in
Deutschland deutlich von dem Zeitpunkt in der Erz�hlung bestimmt wurde. Frau-
en, die eine Aussage bei der Polizei gemacht haben, zeichneten Jahre nach dem
Abschluss des Verfahrens retrospektiv h�ufig ein positives Bild von der Polizei.
Dieser Zeitabschnitt nach der Aussage soll hier außer Acht gelassen werden.
Schwerpunkt der Auswertung waren die Eindr�cke und Erfahrungen der Inter-
viewpartnerinnen vor der Kontaktaufnahme wegen Menschenhandels. In dieser
Phase wurde die Angst vor der Polizei h�ufig und in unterschiedlichen Formen
als vorherrschendes Motiv genannt:

– Angst vor Strafe und R�ckkehr aufgrund des Aufenthaltsstatus,

– Angst vor Strafe aufgrund der Prostitutionst�tigkeit,

– Angst vor korrupter Polizei.
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Die Angst vor der Polizei konnte auf eigenen Erfahrungen beruhen. Es konnte
aber auch eine gezielte Strategie der T�ter sein, die Frauen vor der Polizei zu war-
nen, ihnen gezielt falsche Informationen zu geben und eine Zusammenarbeit mit
der Polizei zu behaupten (s. ausf�hrlicher Kapitel 4.4.2: Drohung mit der Polizei
als T�terstrategie).

Angst vor der Polizei in Deutschland als Angst vor Strafe und R�ckkehr aufgrund
des Aufenthaltsstatus

Eine Ursache f�r die Angst war der irregul�re Aufenthaltsstatus von Inter-
viewpartnerinnen. Die Frauen, die als nicht verheiratete Drittstaatenangehçrige
einreisten, kamen zum Teil auf der Grundlage eines Touristenvisums nach
Deutschland (z.B. 1–01, 1–25, 1–29, 1–30), die T�ter/innen hatten ihnen einen
Pass der europ�ischen Union besorgt (z.B. 1–24/9), sie benutzten g�ltige Aus-
weispapiere anderer Migrantinnen (z.B. 1–19/453), sie reisten auf der Grundlage
von gef�lschten Ausweispapieren aus Drittstaaten ein (z.B. 1–12/13) oder sie ver-
f�gten gar nicht �ber ihre Ausweispapiere (z.B. 1–49/77; zum rechtlichen Status
und zur Ver�nderung des Aufenthaltsstatus s. ausf�hrlicher Kapitel 4.7).

Ihre eigene rechtliche Bewertung des aufenthaltsrechtlichen Status beschrieben
die Frauen daher sehr unterschiedlich. Zum Teil wussten sie, dass sie sich ohne
rechtm�ßigen Aufenthaltsstatus in Deutschland aufhielten, z.B. wenn sie den T�-
tern/innen Geld f�r Ausweisdokumente bezahlt und erlebt hatten, dass diese
Name und Herkunftsland ver�nderten. Sie kannten die rechtlichen Hintergr�nde,
akzeptierten die Vorgehensweise und nutzten die Ausweispapiere in der ihnen
vorgegebenen Art und Weise. „Also inzwischen wurden uns polnische P�sse an-
gefertigt, damit der Zuh�lter nicht sein Geld verliert. Falls die Polizei kommt zum
Kontrollieren, dann sind wir Polinnen und Polinnen d�rften ja in der Prostitution
arbeiten. Wir hatten unsere eigenen P�sse und die Polin, die auf uns aufgepasst
hat, sagte, zeigt nur die polnischen P�sse und nicht die anderen. Ja, wir haben
es auch so gemacht.“ (1–06/143)

Anderen war das Vorgehen der T�ter/innen unverst�ndlich. Sie waren irritiert,
nahmen aber die Ver�nderung zur Kenntnis. „Unterwegs hat er alles ge�ndert,
und zwar, mein Geburtsland, meinen Namen, alles. Und das war dann nicht
mehr Weißrussland sondern Usbekistan. Der Verlauf war irgendwie schon merk-
w�rdig, es war irgendwie alles ganz unklar.“ (3–40/23) Einige Frauen waren sich
nicht dar�ber im Klaren, ob die Papiere, die sie von den T�tern/innen ausgeh�n-
digt bekommen haben, einen rechtm�ßigen Aufenthalt in Deutschland begr�nde-
ten. Auch f�r sie wurden Dokumente angefertigt, sie hatten sich zur R�ckzahlung
der Auslagen verpflichtet und waren offensichtlich in vielen F�llen unbeanstandet
von den Behçrden in die europ�ische Union eingereist. Frauen aus afrikanischen
L�ndern schilderten Flugreisen nach Europa sowie Einreisekontrollen an den
Flugh�fen verschiedener EU Staaten. Sie waren sich aber nicht sicher und letzt-
lich hing die Validit�t ihrer Dokumente f�r sie von der Pr�fung durch die Polizei
ab. In der Situation der Ausweiskontrolle kl�rte sich f�r sie jedes Mal wieder aufs
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Neue, ob ihre Papiere akzeptiert wurden. Eine Interviewpartnerin beschrieb dies
als wiederkehrende Kontrollen im Bordell mit immer dem gleichen Ergebnis.

„Man wird, man bekommt immer Aufenthalt. Diese Leute beschaffen f�r einem
einen Passersatz – ob das richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber man bekommt
etwas, um sich auszuweisen. Aber ich glaube es ist eine richtige Aufenthalts-
erlaubnis, weil immer wenn die Polizei kontrolliert und ich das gezeigt habe, ha-
ben sie geguckt und gesagt alles in Ordnung.“ (1–19/181)

Sowohl das definitive Wissen im Hinblick auf ihren irregul�ren Status als auch
das Nichtwissen im Hinblick auf die Rechtm�ßigkeit ihres Aufenthaltes ver-
ursachte bei den Interviewpartnerinnen Angst vor der Polizei. Sie gingen davon
aus, dass sie zum einen f�r den illegalen Aufenthalt inhaftiert und zum anderen
ausgewiesen w�rden. In dieser Phase wurde die Polizei nicht als eine mçglicher-
weise unterst�tzende oder gar helfende Stelle, sondern ausschließlich in ihrer
sanktionierenden Funktion wahrgenommen. „Eine sehr wichtige Sache ist die
Tatsache, dass ich im Klub gearbeitet habe, im Puff nicht wahr? Ich hatte immer
Angst, kommt die Polizei, werde ich gefasst (. . .) Ich habe damals nicht daran ge-
dacht, dass ich mich prostituiere, sondern, ich dachte, dass ich arbeite, nur dass
ich ohne Papiere arbeite und aus diesem Grund war ich immer in Angst, dass die
Polizei kommt und mich einsperrt oder mich abschiebt. Und als ich bei (Restau-
rantkette) zu arbeiten anfing, ich war so . . . ich konnte es nicht fassen, ich bin in
Deutschland . . . arbeite, arbeite mit Papieren und bin ruhig.“ (1–25/740)

Die Angst vor einer Abschiebung war in einigen Interviews damit verbunden,
dass dann dringende eigene Migrationsziele erheblich erschwert oder verunmçg-
licht wurden (s. ausf�hrlich Kapitel 4.6). Andere Frauen hatten Angst vor der
R�ckkehr in ihr Herkunftsland, da sie dort die T�ter/innen vermuteten und annah-
men, dass diese sofort wieder auf sie zugreifen w�rden. „Habe sogar zu (Name)
oft gesagt, hilf mir, ich will nicht zur�ck nach Tschechei, weil ich weiß, wenn ich
gehe zur�ck nach Tschechei ich bin schon wieder dort wo ich war. Weil wenn er,
wenn der mich sieht in Tschechei, ich bin schon wieder da.“ (1–51/727; s. Kapitel
4.7.1).

Bei einigen Interviewpartnerinnen (z.B. 1–12, 1–16, 1–19, 1–06, 1–51, 1–28,
1–49, 1–50, 2–52) pr�gten konkrete Erlebnisse mit der Polizei ihr Bild der Straf-
verfolgungsbehçrden als abschiebende Instanz. Hierbei handelte es sich um Frau-
en, die sp�ter fast alle in einem Verfahren wegen Menschenhandels gegen die T�-
ter/innen aussagten und im Vorfeld mindestens einmal abgeschoben worden wa-
ren. In ihrer Darstellung wurden die Frauen zum Teil gar nicht �ber den Men-
schenhandel oder eine andere Straftat zu ihren Lasten befragt und f�hlten sich
ausschließlich als Personen ohne rechtm�ßigen Aufenthaltsstatus gesehen und
behandelt. Sie schilderten ihre Abschiebung als eine schnelle Abfertigung und
ein Verfahren, das sie rechtlich und sprachlich kaum verstanden (s. ein ausf�hr-
liches Zitat in Kapitel 4.7).
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Andere machten eine Aussage auf einer Dienststelle und wurden dann direkt im
Anschluss daran abgeschoben. So wurde beispielsweise eine Interviewpartnerin
bei einer Ausweiskontrolle im Bordell auf eine Dienststelle mitgenommen, sie
sagte aus und wurde von der Polizei aufgefordert innerhalb der n�chsten 24 Stun-
den Deutschland mit dem Bus von der n�chstgrçßeren Stadt aus zu verlassen. Sie
f�hlte sich weggeschickt, nicht unterst�tzt oder gesch�tzt. F�r sie war es nicht er-
sichtlich, warum die Polizei auf ihre Aussage keine positive Reaktion gezeigt hat-
te: „Die haben uns einfach weggeschickt, wir sind auf der Straße geblieben mit
einem Zettel mit keine Fahrkarte mit gar nichts, mit kein Geld. Und wir sollte
komme nach (Stadt) und ich habe doch alles erz�hlt.(. . .)“ „Ich habe dann ge-
dacht, dass die fahren uns und die geben uns der Schutz, dass wir also gut kommen
und fahren in Frieden, ne, also nicht jetzt sagen wir, erz�hl mal alles und dann vor
die T�r stellen, ja und jetzt und was machen wir, wie haben die sich das eigentlich
gedacht? Nur hat uns gesagt bis wiev- also wieviel Stunden haben wir daf�r und
Tsch�ss.“ (1–41/272 ff.) Die Interviewpartnerinnen sahen damit ihr Bild von der
Polizei als ausschließlich sanktionierende Instanz best�tigt. Dar�ber hinaus stell-
ten diejenigen, die sich offenbart haben, noch ein vçlliges Desinteresse an ihrer
persçnlichen Situation fest und sahen sich mit ihrem Hilfebedarf allein gelassen.

Angst vor der Polizei in Deutschland als Angst vor Strafe aufgrund der Prostitu-
tionst�tigkeit

Vereinzelt �ußerten Frauen Angst vor der Polizei aufgrund ihrer Prostitutions-
t�tigkeit. Sie hatten keine eindeutige Kenntnis der Rechtslage in Deutschland
und waren sich nicht sicher, ob Prostitution in Deutschland �berhaupt eine legale
T�tigkeit ist. Als mçgliche Sanktion wurde auch hier die Freiheitsstrafe vermutet.
„Weil ich die Gesetze nicht kannte und ich dachte, wie man hier arbeitet, also als
Prostituierte, vielleicht ist das illegal, also habe ich gedacht, deswegen werde ich
verhaftet.“ (2–09/171)

Angst vor korrupter Polizei

Die Interviews enthielten Erz�hlungen dar�ber, dass die T�ter/innen im Vorfeld
von Durchsuchungsmaßnahmen in den Betrieben von der Polizei informiert wur-
den (z.B. 1–13/321, 3–35/960, 2–43/353), Polizisten, die „was rausgekriegt“ hat-
ten, wurden vom T�ter bezahlt (3–35/960) oder die Polizisten haben etwas „von
uns und von den Drogen“ abbekommen (2–31/510), damit die Frauen nicht abge-
schoben wurden. Die Schilderungen bezogen sich �berwiegend auf einzelne Be-
amte, was dann aber ein Misstrauen gegen�ber der gesamten Polizei bewirkt hat.
In dem folgenden Beispiel schloss die Interviewpartnerin auf eine enge Koope-
ration ihres „Chefs“ mit der Polizei, was ihr die Hilfesuche bei der Polizei ver-
unmçglichte. „Und das ist die grçßere Fehler der Polizei – bei uns war Polizist
und er hat gesagt, also dass meine Chef ist bçse oder noch dass ich muss anzeigen
(. . .) Ich habe sofort gesagt, nein, dann ich habe ganz genau gewusst, dass er hat
Bekannte von Polizei. Er immer informiert, wann kommt die Polizei.“ (2–43/547)
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Vereinzelt (3–08/832, 1–13/333, 1–38/567) nahmen Interviewpartnerinnen Poli-
zeibeamte als Kunden in den Prostitutionsbetrieben wahr. Frauen schilderten,
dass einzelne Beamte als Gegenleistungen f�r Informationen �ber Polizeieins�tze
bzw. generell kostenlos sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen durften.
„Das war als ich noch bei dem (Name) war, da kam ein Polizist, der hieß wohl
(Name), und der kam aber als Kunde. Und der wurde kostenlos bedient. Und des-
wegen war dieser Polizist eben ein Freund des Hauses. Die haben ihn als Freund
betrachtet.“ (1–38/567) Die Interviewpartnerinnen hielten die Polizei nicht f�r
eine Einrichtung, bei der sie Schutz oder Unterst�tzung finden w�rden, und konn-
ten sich nicht an sie wenden, da die T�ter/innen das sofort erfahren w�rden. Ver-
einzelt hielt dieses Bild der deutschen Polizei solange vor, bis die Frauen konkrete
gegenteilige Erfahrungen machten.

Auswirkungen der Vorannahmen auf die Aussagebereitschaft

Die unter dem Stichwort der Vorannahmen �ber die Polizei zusammengefassten
Aspekte hatten in unterschiedlicher Auspr�gung Einfluss auf die Aussagebereit-
schaft der Interviewpartnerinnen. In sechs Erz�hlverl�ufen blieben diese Aspekte
durch die gesamte Erz�hlung des Interviews unver�ndert und wirkten zumindest
als ein Hauptmotiv bei der Entscheidung gegen die Kooperation mit der Polizei.
Dabei ließ sich kein Schwerpunkt erkennen, die Verweigerung hatte unterschied-
liche Gr�nde: Angst vor einer korrupten Polizei, schlechte Erfahrungen mit der
deutschen Polizei im Vorfeld oder ein Bild von der deutschen Polizei als zu
schwach, um vor den T�ter/innen zu sch�tzen. Eine Interviewpartnerin hatte
Angst davor, dass mit der Anzeige auch die Verwicklung ihrer Schwester in die
Organisation der Prostitution offenbar geworden w�re (2–05).

In einem Großteil der Interviews war das Vorwissen �ber die Polizei zwar kein
Hauptmotiv bei ihrer letztendlichen Entscheidung hinsichtlich ihrer Koope-
rationsbereitschaft, es war aber ein starkes ablehnendes Motiv im Verlauf ihrer
Geschichte, das dazu f�hrte, dass sich die Interviewpartnerinnen �ber lange Pha-
sen in der Prostitution nicht an die Polizei gewandt haben bzw. Kontakt mit der
Polizei nicht nutzen konnten. Insbesondere diese Beweggr�nde geben Auskunft
�ber die Motivlage der Mehrzahl der Betroffenen, die nicht mit der Polizei koope-
rieren wollten und die in der Stichprobe unterrepr�sentiert sind.

Es zeigten sich klare Schwerpunkte. Stark vertreten war die Angst vor der deut-
schen Polizei als sanktionierende Einrichtung. �berwiegend beruhte dies auf dem
irregul�ren Aufenthaltsstatus der Interviewpartnerinnen. Zum Teil waren die
Frauen aber auch unsicher im Hinblick auf die rechtliche Bewertung ihrer T�tig-
keit. Hinderlich im Hinblick auf die Kontaktaufnahme mit der Polizei wirkten das
Unwissen �ber die Rechtm�ßigkeit der Prostitution in Deutschland, ihre Steuer-
pflichtigkeit sowie das Erfordernis einer Arbeitserlaubnis. Zum Teil motiviert
durch die T�ter/innen antizipierten die Frauen bei einem Verstoß gegen Gesetze
hohe Gef�ngnisstrafen.
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Bei jeweils einer kleinen Anzahl von Interviewpartnerinnen waren konkrete
schlechte Erfahrungen entweder mit der Polizei im Herkunftsland oder in
Deutschland f�r eine bestimmte Zeit mit ausschlaggebend f�r die Entscheidung,
sich nicht an die Polizei zu wenden. Dabei �hnelten sich die beschriebenen Situa-
tionen. Die Frauen haben unterschiedliche Delikte angezeigt, zum Teil auch den
Menschenhandel, und f�hlten sich entweder abgewiesen oder nicht ernst genom-
men. W�hrend in den Schilderungen �ber die Herkunftsl�nder zum Teil kçrper-
liche Gewalt und Korruption eine Rolle spielten, stand die deutsche Polizei f�r
Abschiebung.

5.3.2 Polizeiliche Maßnahmen im Vorfeld von Vernehmung und
Aussage: Kontrollsituationen und bedrohliche Konfrontationen

Die meisten Frauen sprachen im Interview �ber Erfahrungen mit der Polizei, die
sie vor ihrer Aussage wegen Menschenhandels gemacht hatten. Es handelte sich
dabei um unterschiedliche Situationen von der Ausweiskontrolle bis hin zur Fest-
nahme. Die Terminologie der Interviewpartnerinnen war auch im Hinblick auf
�hnliche Situationen dabei uneinheitlich. Sie sprachen von „Razzia“ (1–10/387),
„Papiere kontrollieren“ (1–12/132), „Passkontrollen“ (2–09/238), „Durch-
suchen“ (2–05/585). Zum Teil wurde f�r den Kontakt mit der Polizei kein Begriff
gew�hlt, sondern das Verhalten der Beamten/innen beschrieben. So ging z.B. „die
T�r . . . auf . . . es st�rmte ein Haufen von Leuten in Schwarz und mit Gewehren
rein“ (1–25/363) oder eine Interviewpartnerin hçrte „immer so ein bumm, bumm,
bumm an der T�r, �hm, ich bin dann T�r aufgemacht so viele Polizisten sind ge-
kommen.“ (1–41/330)

Die polizeilichen Maßnahmen im Vorfeld von Vernehmungen und Aussage lie-
ßen sich nach dem Kriterium, wie eine Maßnahme durchgef�hrt wurde, gruppie-
ren:

– In den meisten Erz�hlungen wurde der Kontakt mit der Polizei als die alleinige
kurze Frage von ein oder zwei Beamten/innen nach den Ausweispapieren be-
schrieben.

– Dar�ber hinaus gab es eine Reihe von Interviews, in denen die Frauen den Kon-
takt mit der Polizei als sehr bedrohliche Situationen beschrieben, in die die Po-
lizei zum Teil in großer Anzahl „reingest�rmt“ kam oder sich f�r die Frauen in
be�ngstigender Art und Weise Zutritt verschafft hatte. Dies konnte auch ,nur�
eine Ausweiskontrolle sein, aber auch eine Durchsuchung des Prostitutionsbe-
triebes oder eine Festnahme.

– Vereinzelt gab es Interviews, in denen die Polizei bei einem konkreten Verdacht
auf Menschenhandel �ber einen bestimmten Zeitraum regelm�ßig die Frauen
in einem Prostitutionsbetrieb aufsuchte.
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Die Interviews enthalten kaum Erz�hlungen �ber die in den letzten Jahren zuneh-
mend diskutierte und umgesetzte Vorgehensweise der regelm�ßigen verdachts-
unabh�ngigen Begehungen von Prostitutionsbetrieben durch die Polizei.

Kontrollsituationen

Ausschließlich als Ausweiskontrolle wahrgenommene Kontakte mit der Polizei
wurden h�ufig als eine Situation geschildert, in der die Polizei kam, nach den Pa-
pieren fragte und wieder ging, ohne eine weitere Erz�hlung �ber die Begegnung.
Die Auswirkungen der Kontrollen auf die Frauen hingen von ihrem Aufenthalts-
status ab. Konnten sie Papiere vorzeigen, die von den Beamten/innen als g�ltige
Ausweispapiere akzeptiert wurden, hatte die Situation keine weiteren Folgen f�r
sie. Das folgende Zitat schildert eine h�ufig beschriebene Kontrollsituation in
einem Prostitutionsbetrieb: „(. . .) und das waren eine Frau und Mann, und sagten
Polizei und so und Ausweis bitte. Und ich habe meinen Ausweis gegeben, denn ich
hatte einen Pass, englischen Pass dann, mit meinem Foto. Hat nur angerufen weil
ich habe diesen Pass angemeldet und er hat geguckt und angerufen und ich denke
die Leute haben gesagt, alles ist okay, weil ich habe gemeldet diesen Pass. Und hat
gesagt okay, danke und tsch�ss, einfach weggegangen aber nicht mehr gekom-
men.“ (1–20/150)

Hatten die Frauen keinen rechtm�ßigen Aufenthaltsstatus, wurden sie als Be-
schuldigte eines Deliktes im Zusammenhang mit illegalem Aufenthalt oder ge-
f�lschten Ausweispapieren mit auf eine Dienststelle genommen und dort vernom-
men. Die Interviewpartnerinnen begegneten den polizeilichen Ausweiskontrollen
in den Prostitutionsbetrieben sehr unterschiedlich. Die Bandbreite der Reaktio-
nen auf Kontrollen reichte von der aktiven Vermeidung der Polizei bis zu einem
einvernehmlichen Geschehenlassen der Mitnahme. Frauen ohne g�ltige Ausweis-
papiere versuchten zum Teil, die Kontrollen zu umgehen oder sich in der Situation
zu entziehen. So organisierte beispielsweise eine Interviewpartnerin mithilfe der
T�terin ihren Wechsel in ein anderes Bordell in einer Phase, in der die Polizeikon-
trollen zugenommen hatten: „Und dann kam auch die Polizei und hat die Papiere
kontrolliert. Und da hatte ich Angst vor, weil die Frau mir gesagt hatte, wenn ich
kontrolliert w�rde von der Polizei ohne Papiere, dann w�rde ich zur�ck nach
Afrika geschickt werden. Und nach Afrika wollte ich nicht zur�ck, weil ich
nach so langer Zeit immer noch kein Geld verdient hatte oder verdienen konnte
und deshalb nicht zur�ckgehen konnte. Und als ich ihr erz�hlt habe, dass es so
viele Polizisten gab, die in das Haus gekommen sind, und gesagt habe, sie soll
da etwas �ndern, hat sie f�r mich ein anderes Haus, ein anderes Bordell gesucht.“
(1–12/165)

Andere Frauen zeigten in ihrer Erz�hlung durchaus Ambivalenzen im Hinblick
auf die Kontrollen. Sie wussten nicht, ob sie sich der Polizei gegen�ber offenbaren
konnten. Sie hatten auf der einen Seite aus den unter 4.3.1 aufgef�hrten Gr�nden
Angst vor der Polizei. Auf der anderen Seite haben sie zumindest die Mçglichkeit
der Hilfesuche bei der Polizei erwogen. Das folgende Zitat zeigt beispielhaft eine
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solche Situation und verdeutlicht, dass die Gestaltung der Kontaktsituation als
reine Ausweiskontrolle der Interviewpartnerin keine Mçglichkeit gab, ihre Am-
bivalenz in Richtung eines Hilfegesuchs aufzulçsen. „Als ich in (Stadt) gearbeitet
hatte, sie sind immer gekommen und haben kontrolliert. Dieser Mann (T�ter) hat
mir ein Papier gegeben, einen Passersatz und hat gesagt, immer wenn sie kom-
men, sollte ich das vorzeigen. (. . .) Als ich sie zuerst sah, hatte ich Angst. Ich hatte
gedacht, sollte ich diesen Beamten jetzt alles erz�hlen? Dann habe ich den Pass
gezeigt. Dann haben sie gefragt, gehçrt der Pass mir? Dann habe ich gesagt, ja.
Dann haben sie ihn mir zur�ckgegeben.“ (1–20/143)

Zwei Interviewpartnerinnen (1–41/345, 1–47/621) hatten sich zum Zeitpunkt des
Kontaktes mit der Polizei bereits aus dem Einflussbereich der T�ter/innen lçsen
kçnnen. Sie empfanden die Ausweiskontrolle und Mitnahme auf die Dienststelle
ausschließlich als positiv, da die Polizei die Situation in der Prostitution damit f�r
sie beendet hatte.

Keine Frau wandte sich bei einer Kontrolle bzw. Durchsuchung von sich aus an
die Polizei, bat um Hilfe oder versuchte auch nur, ihre Situation anzudeuten.
Dies war f�r sie aus verschiedenen Gr�nden nicht mçglich. Zum Teil wurden
sie von den T�tern/innen aus den Prostitutionsbetrieben ferngehalten, wenn der
Zeitpunkt von Kontrollen im Vorfeld bekannt war (1–11/209). Einige Inter-
viewpartnerinnen wurden von den T�tern/innen engmaschig �berwacht. „Ich
wollte (mich an die Polizei wenden), aber ich habe Angst, einfach weil �berall
war diese Bulgare �berall war neben mir, war immer meine, Cousine und ich
konnte einfach nicht er hat uns mit Auto gebracht bis zum Puff und danach er
hat uns abgeholt.“ (1–24/152)

Die grçßere Anzahl der Frauen schilderte weniger �berwachungsmechanismen
dieser Art, sondern wollte und konnte sich aus Angst vor der Polizei nicht an diese
wenden (zu den Gr�nden f�r diese Angst s. Kapitel 5.3.1 und 4.4.2). Als zus�tz-
licher hinderlicher Faktor, sich an die Polizei zu wenden, wurde in Interviews die
soziale Kontrolle und daraus resultierender Verrat durch die Kolleginnen in Pros-
titutionsbetrieben angef�hrt. In den Bordellen arbeiteten Frauen mit unterschied-
lichen Interessen und Arbeitsbedingungen sowie unterschiedlicher N�he zu den
T�tern/innen. Frauen �ußerten vor diesem Hintergrund die Bef�rchtung, dass
die T�ter/innen es durch die Kolleginnen erfahren w�rden, wenn sie bei Polizei-
kontrollen die Beamt/innen um Hilfe bitten (1–39/211) bzw. dass sie den Kolle-
ginnen schaden kçnnten, wenn sie der Polizei Informationen �ber den Betrieb ge-
ben (2–05/570). Aus diesem Grund wurde es auch durchaus zwiesp�ltig bewertet,
wenn die Polizei aufgrund konkreter Verdachtsmomente wegen Menschenhan-
dels bei einzelnen Frauen wiederholte Passkontrollen durchf�hrte.

F�r die Interviewpartnerinnen bedrohliche Konfrontation mit der Polizei

Ein Teil der Interviewpartnerinnen (z.B. 2–18, 1–23, 1–25, 1–29, 1–41, 1–47,
1–51) schilderte einzelne Begegnungen mit der Polizei als bedrohlich, insbeson-
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dere Situationen, die f�r sie im ersten Moment nicht verst�ndlich und aufgrund
der Vorgehensweise der Polizei Angst auslçsend waren. Entweder kam eine ganze
Gruppe von Beamten/innen in einen Betrieb (1–41/242), Beamte/innen sind
„reingest�rmt“(1–25/363), sie waren vermummt (1–30/330) und/oder bewaffnet
(1–29/357). Die Situationen wurden von den Frauen als laut und hektisch und als
„schrecklicher Moment“ (1–25/364) beschrieben. Die Beamten/innen haben
„einfach die T�r kaputt geschlagen“ (1–51/425), gegen die T�r getreten
(2–09/99), die Frauen hçrten Schreien oder die polizeiliche Maßnahme f�hlte
sich an wie ein „Erdbeben“ (1–47/658). Die darauf folgenden polizeilichen Maß-
nahmen waren �berwiegend Ausweiskontrollen, aber auch Durchsuchungen von
Betrieben und Privath�usern oder auch Festnahmen. Das folgende Zitat ver-
anschaulicht beispielhaft das Vorgehen in einem Bordell: „Die T�r ging auf . . .
es st�rmte ein Haufen von Leuten in Schwarz und mit Gewehren rein (. . .) dann
haben sie die M�dchen aufgeteilt, auf einer Seite die M�dchen, die aus der EU
waren und die andere Seite die M�dchen, die nicht aus der EU waren, es wurde
eine so genannte Auswahl gemacht. Danach wurden die Papiere untersucht,
wir haben keine gehabt.“ (1–25/363) Eine Interviewpartnerin dachte, „er wollte
mich entf�hren“ (1–23/419). Die andere geriet bei einer Festnahme in Panik und
hat auf die Polizei eingeschlagen, weil sie glaubte, es handelte sich bei den ver-
mummten M�nnern um „Banditen, die mich ausrauben“ (1–29/358).

Situationen wie diese waren zum einen nicht dazu geeignet, dass sich die Frauen
als Betroffene des Menschenhandels zu erkennen geben. Zum anderen hinterlie-
ßen sie Eindr�cke, die dann die anschließenden Vernehmungen pr�gten.

Auswirkungen von Kontrollen und bedrohlicher Konfrontation auf die Aussagebe-
reitschaft

Kontrollen und Durchsuchungen wirkten punktuell und hatten ausschließlich zur
Folge, dass Frauen ohne rechtm�ßigen Aufenthalt identifiziert und auf die Dienst-
stelle mitgenommen wurden. Direkte Auswirkungen dieser Intervention auf die
Aussagebereitschaft waren daher nur schwer feststellbar.

Keine der Interviewpartnerinnen konnte sich in dieser Situation im Betrieb an die
Polizei wenden. Vereinzelt waren die Frauen bereits von den T�tern/innen gelçst,
hatten es aber noch nicht geschafft, sich eigeninitiativ an die Polizei zu wenden.
Traf die Polizei in dieser Situation in den Betrieben auf die Interviewpartnerin-
nen, dann konnte sie eine bereits existierende Kooperationsbereitschaft nutzen,
wenn sie die Frauen mitnehmen konnten. Dar�ber hinaus war in einigen Inter-
views die Verweigerung zur Kooperation direkt auf aggressives oder anderweitig
ver�ngstigendes Verhalten der Beamten/innen in der Situation um die Kontrolle
herum zur�ckzuf�hren. Hierbei wurde der Schwerpunkt der Erz�hlung aber
eher auf die Phase der Vernehmung in der Dienststelle gelegt.
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5.3.3 Polizeiliche Maßnahmen im Vorfeld von Vernehmung und
Aussage: Regelm�ßige Kontakte der Polizei

Vier Frauen schilderten Situationen, in denen die Polizei auf der Grundlage eines
konkreten Verdachts wegen Menschenhandel versuchte, sie �ber regelm�ßige Be-
suche in den Prostitutionsbetrieben zu einer Aussage zu motivieren. Aufgrund der
zunehmenden Bedeutung des Themas in der polizeilichen Arbeit sowie der ins-
gesamt geringen Anzahl an Interviews, in denen Frauen �ber diese Art der poli-
zeilichen Intervention gesprochen haben, wurde im Folgenden abweichend von
der Kapitelstruktur eine Auswertung und Darstellung auf der Fallebene gew�hlt.
Leitende Fragestellungen dabei waren: Wie wurde der regelm�ßige Kontakt von
der Polizei gestaltet? Welche Auswirkungen hatte der regelm�ßige Kontakt auf
die Interviewpartnerinnen?

Da sich die Erz�hlung �ber das regelm�ßige Aufsuchen durch die Polizei nur in
Interviews der Quotierungsgruppe 2 (Polizeikontakt, keine Aussage) findet,
gibt es hier �berschneidungen zu der vertieften Bearbeitung der F�lle ohne Aus-
sagebereitschaft in Kapitel 7.

Aufgrund der Erz�hlungen ließen sich zwei Arten der polizeilichen Vorgehens-
weise unterscheiden. Zum einen wurde das regelm�ßige Aufsuchen der Polizei
ausschließlich als Kontrollen wahrgenommen. Die Polizei kam wçchentlich in
die Betriebe und hat sich entweder die Ausweispapiere zeigen lassen oder den Be-
trieb durchsucht (2–09). Bei der anderen Vorgehensweise l�sst sich eher eine Aus-
gestaltung des Polizeikontaktes als F�rsorge und Hilfeangebot erkennen (2–18,
2–54). Beide Vorgehensweisen werden jeweils mit einer bzw. mit zwei exempla-
rischen Fallgeschichten belegt. Anschließend werden die Ergebnisse in geb�ndel-
ter Form dargestellt.

Regelm�ßige Kontrolle des Betriebs – Fallgeschichte (2–09)

Die Interviewpartnerin war eine Drittstaatsangehçrige, die migriert war, um ihre
eigene und die Existenz ihrer Familie im Herkunftsland zu sichern. Sie schilderte
eine von den T�tern organisierte Eheschließung mit einem deutschen Staatsb�r-
ger zur Aufenthaltssicherung sowie ihre Verschuldung durch die fremdorgani-
sierte Migration und ihre Abh�ngigkeit von den T�tern aufgrund fehlender
sprachlicher wie kultureller Kenntnisse. Sie akzeptierte die Vorgabe der T�ter,
sie m�sse zwei Jahre f�r sie arbeiten, dann sei sie frei: „Ich muss arbeiten,
dann hab ich gearbeitet, ich muss die Schulden bezahlen, also habe ich zwei Jahre
gearbeitet“ (2–09/59). Im Hinblick auf die T�tigkeit der Prostitution stehen in
dem Interview Erz�hlungen der Frau �ber ihre Entt�uschung aufgrund geringer
Verdienstmçglichkeiten sowie �ber einen Arbeitseinsatz rund um die Uhr, den
sie zu leisten hatte, im Vordergrund (ausf�hrliche Falldarstellung s. Kapitel
7.5.1).

Ihr erster Kontakt mit der Polizei war eine Kontrolle in den fr�hen Morgenstun-
den. Sie war allein in dem Betrieb, in dem sie arbeitete. Sie verglich das Auftreten
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der Polizei mit einem �berfall und schilderte sich als „schockiert und aufgeregt“
(2–09/113; s.o.). Die Situation wurde von ihr als unverst�ndlich und be�ngstigend
beschrieben, da sie kein Deutsch sprach und nur vermuten konnte, um was bzw.
wen es sich handelte.

Die Interviewpartnerin wurde daraufhin zur Vernehmung auf die Dienststelle ge-
bracht und vernommen. Sie war nicht bereit, gegen die T�terin auszusagen. Sie
hielt sich rechtm�ßig in Deutschland auf und es bestand kein anderweitiger Tat-
verdacht gegen sie, sodass die Polizei keine weiteren Maßnahmen einleitete. Sie
selbst ging davon aus, dass die Beamten/innen verstanden hatten, dass sie nicht
freiwillig arbeitete, da sie und andere Frauen offensichtlich auch in dem Prostitu-
tionsbetrieb wohnen mussten. Weiterhin vermutete sie, dass die Polizei von einer
Scheinehe ausging.

In der Beschreibung des darauf folgenden wçchentlichen Kontaktes stand die
Ausweiskontrolle deutlich im Vordergrund: „Jede Woche kommen die Polizisten
und es gab keine Vernehmung, sondern nur eine Passkontrolle, ein bisschen ge-
kuckt, wo wir arbeiten.“ (2–09/205)

An anderer Stelle des Interviews findet sich noch der Hinweis, dass die Polizei ihr
in einem nicht weiter identifizierbaren Zusammenhang auch ein Hilfeangebot ge-
macht hat: „Er hat zwar gesagt, wir kçnnen Ihnen helfen, aber ich weiß nicht, ob
sie mir helfen kçnnen, wenn irgendwas mit mir passiert.“ (2–09/421) �ber die
Auswirkungen dieser regelm�ßigen Kontakte gibt es kaum Erz�hlungen in dem
Interview. Im Vergleich zu Schilderungen �ber den ersten, �berfallartig wahr-
genommen Zutritt der Polizei in den Betrieb oder die darauf folgende Situation
auf der Dienststelle hatte die Beschreibung �ber die regelm�ßigen Passkontrollen
eine untergeordnete Bedeutung f�r die Frau. Sie schilderte die Situation f�r sie als
handhabbar. Sie wiederholte h�ufiger im Verlauf des Interviews, sie sei verhei-
ratet, also legal und damit sei alles in Ordnung. Sie konnte damit der Anfrage
der Polizei nach ihrem Pass begegnen.

Die Pr�senz der Polizei stieß aber auch �berlegungen der Interviewpartnerin da-
hingehend an, was es f�r sie bedeuten kçnnte, wenn sie der Polizei den Menschen-
handel offenbart: „(. . .) und auf der anderen Seite denke ich mir, ja, wenn ich der
Polizei alles sage, kann ich vielleicht nach Hause gehen. Also ich war nicht sicher
und hatte auch Angst, dass die Polizei mich nicht sch�tzen kann. Oder solche Ge-
danken fliegen in meinem Kopf herum und da war eine Unsicherheit f�r mich sel-
ber und deswegen habe ich nichts erz�hlt.“ (2–09/405) Diese �berlegungen wur-
den ganz am Ende des Interviews ge�ußert. In der Gesamtschau hatten sie einen
untergeordneten Stellenwert. Im Vordergrund der Erz�hlung stand fast durchg�n-
gig die Verweigerung der Kooperation.

Die Polizei versuchte zus�tzlich, die Interviewpartnerin an eine Beratungsstelle
anzubinden und dar�ber zu einer Aussage zu motivieren. Die Kooperation war be-
lastet dadurch, dass sie der Polizei falsche Informationen vorwarf (der Betrieb, in
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dem sie wohnte und arbeitete, werde geschlossen). Diese Vorgehensweise ver-
unsicherte die Frau kurzfristig, da sie keine weitere Unterkunft hatte. Sie �ber-
pr�fte die Behauptung der Polizei und arbeitete daraufhin weiter. Sie beschrieb
jeweils kurz ansteigenden Druck durch die verschiedenen Interventionen der Po-
lizei, dem sie aber ausweichen konnte, und damit die Situation f�r sie punktuell
be�ngstigend, aber insgesamt handhabbar blieb. Die Interviewpartnerin organi-
sierte kurz vor Ablauf der von den T�tern vorgegebenen zwei Jahre ihren Ausstieg
aus der Prostitution mit der Hilfe eines Kunden.

Polizeiliche Kontrollen als Hilfeangebote – Fallgeschichte (2–18)

Hierbei handelte es sich um eine deutsche Interviewpartnerin, die seit ihrer Ju-
gend immer wieder von den T�tern in die Prostitution gezwungen wurde (aus-
f�hrliche Falldarstellung: Kapitel 7.7.1). Sie erlebte massive Gewalt, die sie als
Freiheitsberaubung und Misshandlungen beschrieb und daf�r selbst das Wort
„gefoltert“ benutzte (2–18/37). Die Frau schilderte die regelm�ßigen Kontakte
mit der Polizei in einem Bordell, in dem sie �ber einen l�ngeren Zeitraum arbeiten
musste, als eine gezielte Kontaktaufnahme mit ihr. Die Beamten hatten sich nach
ihrem kçrperlichen Zustand erkundigt und sie beschrieb sich als in einem positi-
ven Sinn beobachtet. Von zentraler Bedeutung f�r sie war in diesem Zusammen-
hang, dass die Polizei die von ihr getroffene Entscheidung, die T�ter nicht anzu-
zeigen, respektierte. „Beim (Ort) da zwei der (Name) und dann noch einer und die
haben beide, sind immer in (Straße), sind in den Laden reingekommen, haben ge-
kuckt ob’s mir gut geht, ob ich blaue Flecke habe und also die wussten, dass ich
nicht anzeigen werde und haben das auch akzeptiert, aber haben trotzdem ein
Auge auf mich gehabt also die waren, wir haben jetzt auch noch Kontakt.“
(2–18/318)

Trotz dieser positiven Beschreibung war sie ambivalent im Hinblick auf die Be-
wertung der polizeilichen Maßnahme. Sie sch�tzte den Kontakt mit der Polizei als
Sicherheit, der auf der anderen Seite aber auch ein Risiko bedeutete, da sie sich bis
zu ihrem Ausstieg nicht ganz sicher war, ob die Polizei sich an ihre Zusage halten
w�rde, nicht gegen die T�ter vorzugehen. „Hmm, na ja n bisschen Sicherheit aber
auch Angst, dass die von sich aus irgendwie die anzeigen oder dass, weiß ich nicht
( ) die haben mich auch mal hier abgeholt von zuhause und mitgenommen zum
(Ort der Dienststelle) und mit mir geredet. Aber da hab ich ja denn auch noch
mal gesagt, nee nichts mit Polizei, und haben se akzeptiert und verstanden haben
se auch.“ (2–18/330) Die Interviewpartnerin befreite sich eigenst�ndig aus der
Situation.

B�ndelung der Ergebnisse:

– Wenn Frauen nicht aussagen wollten, reagierten sie auf Druck, den die Polizei
�ber Durchsuchungen, Kontrollen oder T�uschung aufbaute, mit Ausweichen.

– Sie arrangierten ihre Situation in dem System der erzwungenen Prostitution so,
dass sie verschiedene, zum Teil widerstreitende Motive wie z.B. die eigenen
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und die T�terinteressen oder den T�terdruck eigenst�ndig ausbalancieren
konnten. Ein Eingriff der Polizei bzw. Maßnahmen gegen ihren Willen konnten
f�r sie nachteilig sein oder aus ihrer Sicht sogar stark gef�hrdend wirken.

– Vertrauensbildend wirkte der Kontakt zur Polizei, der f�r die Interviewpartne-
rin berechenbar war, sich an ihrer Gef�hrdungseinsch�tzung orientierte und in
dem die Unterst�tzung im Vordergrund stand.

– Vertrauensbildende Maßnahmen erçffneten der Polizei einen langfristigen
Kontakt und die Mçglichkeit, dass Frauen sich eigeninitiativ an sie wenden
konnten.

– Vertrauensbildende Maßnahmen erforderten Sprachmittlung.

Auswirkungen regelm�ßiger Kontakte auf die Aussagebereitschaft

Die hier zitierten Frauen verf�gten zum Zeitpunkt der Tat zumindest auf dem Pa-
pier �ber einen rechtm�ßigen Aufenthalt. Die Polizei konnte somit nicht gegen sie
auf der Grundlage eines irregul�ren Aufenthaltes vorgehen und w�hlte die Inter-
ventionsstrategie des regelm�ßigen Aufsuchens. In den vorliegenden Fallkonstel-
lationen hatte diese Vorgehensweise kurzfristig keine Auswirkungen auf die Ko-
operationsbereitschaft der Frauen.

Die Interviewpartnerinnen entschieden sich vor einem unterschiedlichen Hinter-
grund �berwiegend gegen eine Aussage bei der Polizei. Hauptmotiv gegen die
Kooperation in der Situation war bei allen vier Frauen in unterschiedlichem Aus-
maß Angst vor den T�tern/innen um sich selbst bzw. ihre Angehçrigen oder Angst
vor der Polizei. Die Angst vor den T�tern/innen wirkte nur in einer Fallgeschichte
(2–18) als alleiniges Motiv. Die Interviewpartnerin war aufgrund der Gewaltt�tig-
keit der T�ter davon �berzeugt, dass die Polizei sie nicht sch�tzen konnte. Die In-
tervention durch die Polizei war aus ihrer Sicht f�r sie nicht nur nachteilig, son-
dern lebensbedrohlich. Die anderen Frauen sahen dar�ber hinaus in dem Kontakt
mit der Polizei noch weitere Nachteile. Anzeige und Zeuginnenaussage wegen
des Menschenhandels h�tten aus ihrer Sicht in einem Fall eine Scheinehe, in
dem anderen die mçgliche Mitt�terschaft einer Angehçrigen sowie Steuerhinter-
ziehung offenbar gemacht. Diese Delikte wurden zum Teil durch den Menschen-
handel verursacht und die Angst vor einer mçglichen Strafverfolgung von den T�-
tern/innen gezielt als Strategie genutzt. Die Fallgeschichten machen sehr deut-
lich, dass unabh�ngig von der Bedrohung durch die T�ter/innen auch die repres-
sive Funktion der Polizei ein wesentliches Hindernis darstellte. Letztlich erschien
es allen Frauen sicherer, ihren Ausstieg aus der Prostitution unabh�ngig von der
Polizei zu organisieren.
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5.3.4 Polizeiliche Maßnahmen im Vorfeld von Vernehmung und
Aussage: Freiheitsentziehende Maßnahmen

Ein Teil der Interviewpartnerinnen (z.B. 1–06, 1–10, 1–12, 1–16, 1–19, 1–23,
1–25, 1–29, 1–30, 2–32, 1–37, 1–39, 1–41, 1–47, 1–48, 1–49, 1–50, 1–51, 2–52)
berichtete �ber Erfahrungen im „Gef�ngnis“ (1–49/578), „Abschiebelager“
(1–50/19), „Knast“ (1–16/423) oder �ber eine Nacht in der „Polizeiabteilung“
(1–27/108). Die Dauer der freiheitsentziehenden Maßnahmen reichte von einer
Nacht bis hin zu mehreren Monaten, manche Frauen sprachen von drei, andere
von sechs Monaten. Es war nicht in jedem Fall mçglich, aus den Erz�hlungen
der Interviewpartnerinnen die polizeiliche Maßnahme rechtlich zu interpretieren.
Informationen durch die Beraterinnen machten aber deutlich, dass es sich bei den
Maßnahmen um Abschiebehaft, Untersuchungshaft wegen vermuteter T�ter-
schaft und vorl�ufige Festnahmen gehandelt hat; die Interviewpartnerinnen wur-
den �berwiegend des Menschenhandels und/oder des illegalen Aufenthaltes be-
schuldigt. Es wurden drei Unterkategorien aus dem Material herausgearbeitet,
die im Folgenden vertieft werden: Wenige Informationen oder Fehlinformatio-
nen, l�ngerer Freiheitsentzug, kurzer Freiheitsentzug.

Wenige bzw. Fehlinformationen

Mehrfach �ußerten Frauen, dass sie nur wenige Informationen �ber den Grund
und die Dauer der Haft hatten und nicht wussten, was die Inhaftierung l�ngerfris-
tig f�r sie bedeutete. Ihre Unkenntnis bezog sich auf Detailfragen der Umst�nde
ebenso wie auf ihre Gesamtsituation. Dies war insbesondere bei den Frauen der
Fall, die als T�terinnen des Menschenhandels festgenommen wurden. „War
sehr wirklich – das erinnere ich mich jetzt ganz genau war sehr, sehr schlimm,
weil ich habe nicht verstanden was, wie, wo.“ (1–29/577) Die Interviewpartnerin-
nen vermuteten die Abschiebung oder auch eine lange Zeit in der Haft. Eine Frau
sprach beispielsweise davon, dass sie sich nicht vorstellen konnte, „da (im Ge-
f�ngnis) zu leben“ (1–39/438). Eine Interviewpartnerin ging davon aus, dass
der Grund ihrer Haft die Arbeit im Sperrbezirk war. Nach Angaben der Beraterin
war sie jedoch in Untersuchungshaft, weil sie aus der Sicht der Polizei die Ermitt-
lungen behindert hatte.

Insbesondere fr�here Episoden �ber die freiheitsentziehenden Maßnahmen zeig-
ten, dass es keine regelm�ßige Kooperation zwischen den Haftanstalten und Fach-
beratungsstellen gab, sodass auch �ber diesen Weg die Informationsvermittlung
nicht gew�hrleistet wurde.

Belastung bei l�ngerem Freiheitsentzug

Freiheitsentziehende Maßnahmen und insbesondere die l�ngerfristige Haft wur-
den als große Belastungen empfunden. Die Frauen beschrieben Panikgef�hle
(1–06/153), Selbstverletzungen (1–23/192) und Suizidgedanken (1–12/278).
Dies war auf den Freiheitsentzug als solchen zur�ckzuf�hren, aber auch die Un-
sicherheit aufgrund fehlender Informationen und das Unverst�ndnis und die Em-

105



{luchterh_neu}20100106_BKA-Opfer/kap01.3D 1 30.04.2010 S. 106

pçrung dar�ber, dass sie als Beschuldigte behandelt wurden. „Erstmal sollte ich
drei Monate im Gef�ngnis bleiben. Das war sehr schwer. Ich hatte auch Angst vor
der Polizei, ich hatte hysterische Stimmungen die ganze Zeit. Keiner hat mit mir so
richtig gesprochen, nicht mal mich gefragt, wie es dazu gekommen ist, dass ich die
Polizei angerufen habe. Und dann sollte ich vor Gericht stehen, aber f�r den ange-
fertigten polnischen Pass f�r mich.“ (1–06/153)

Wenn die Interviewpartnerinnen Familie in ihren Herkunftsl�ndern zur�ckgelas-
sen hatten, bedeutete die Haft zum Teil auch einen Abbruch des Kontaktes zu den
Kindern, Geschwistern oder Eltern, die sie w�hrend ihrer Zeit in Deutschland zu-
mindest unregelm�ßig anrufen konnten. Die Abschiebehaft war eine große Belas-
tung f�r die Frauen, da es f�r sie auch das Ende ihrer Aufenthaltsmçglichkeiten in
Deutschland bedeuten konnte (s. Kapitel 4.4: Bedrohung als T�terstrategie –
Angst vor Abschiebung).

Kurzer Freiheitsentzug

Ein Teil der Frauen wurde wegen des illegalen Aufenthalts zun�chst f�r eine
Nacht auf der Dienststelle festgehalten und erkennungsdienstlich behandelt. Ver-
einzelt fanden sich in den Interviews l�ngere Beschreibungen der Situation. Zu
diesem Zeitpunkt hatte die Polizei h�ufig noch keine/n Dolmetscher/in hinzuge-
zogen. Auch die Beratungsstellen wurden in der Regel erst zu einem sp�teren
Zeitpunkt involviert, so dass die Informationsvermittlung �ber den folgenden Ab-
lauf von den Sprachkenntnissen der Frauen und der Beamten/innen abhing.

Die Interviewpartnerinnen haben die Situation auf der Dienststelle aus verschie-
denen Gr�nden sehr unterschiedlich bewertet. Einige f�hlten sich in einer f�r sie
be�ngstigenden Lage entsprechend ihrer Bed�rfnisse versorgt. Ein solches Ver-
halten vonseiten der Polizei wurde sehr honoriert. Die als positiv bewerteten
Merkmale finden sich in dem folgenden Zitat: eine irgendwie funktionierende
sprachliche Verst�ndigung zwischen den Beamten/innen und der Interviewpart-
nerin, Versorgung f�r eine Nacht und Information �ber den Ablauf der n�chsten
Stunden. „Dann habe ich angefangen zu weinen, sie haben probiert mich zu be-
ruhigen und brachten uns auf die Polizeistation. Sie m�ssten uns in eine Zelle
bringen . . . f�r eine Nacht, einzeln und, dass . . . wir f�rchteten uns nicht . . . haben
nur gefragt, ob wir noch rauchen wollen, sie haben uns dann Zigaretten gegeben,
Essen gebracht, fragten, ob wir uns noch duschen wollen. Wir haben dann unsere
Bekleidung zusammengefaltet und . . . jede ist in ihre Zelle gegangen. Sie haben
sich sehr gut benommen, waren nicht grob zu uns, sie haben sich nicht gewundert,
sie haben . . . war mein Eindruck . . . mitgef�hlt. Sie sagten am Morgen, gegen
neun oder zehn, kommt ein Dolmetscher f�r uns und einer f�r sie.“ (1–21/63)

Negativ bewertete Merkmale derselben Situation finden sich in einem anderen In-
terview: eine schlechte Behandlung, Abnahme aller Habseligkeiten, keine Ver-
sorgung mit Notwendigem in der Zelle, da ihr vonseiten der Polizei nichts ange-
boten wurde und sie selbst aufgrund von Verst�ndigungsschwierigkeiten auch
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nicht um f�r sie notwendige Dinge bitten konnte. „Wir hatten Angst . . . Also meine
Freundin . . . Wir wurden mitgenommen, uns wurden Fingerabdr�cke genommen,
den G�rtel von der Hose mussten wir abgeben, die Zigaretten, Feuerzeug, und wir
wurden in einen Raum nur mit Fliesen, wo wirauch geschlafen haben, ohne Decke
ohne nichts, gebracht . . . weil wir nichts gesagt haben, wir konnten nicht Deutsch
. . . um etwas zu bitten, oder . . .“ (1–25/452)

�ber eine mangelhafte Versorgung in der aktuellen Situation hinaus wurde es als
belastend erw�hnt, keine Informationen �ber den weiteren Verlauf, ihre Rechte
sowie Gestaltungsmçglichkeiten zu haben und mit den Vorstellungen �ber die Be-
deutung von Gef�ngnis und Polizei allein zu bleiben. Dann best�tigten sich nega-
tive Bilder von der Polizei und die Frauen bef�rchteten, dass sich durch den Kon-
takt die f�r sie nachteiligen Folgen einstellten. Das folgende Zitat steht im Kon-
text einer Erz�hlung, in der die T�ter der Frau immer wieder damit gedroht haben,
sie w�rde aufgrund ihrer ung�ltigen Ausweispapiere ins Gef�ngnis gehen, wenn
sie die Polizei verst�ndigen w�rde. „Ich habe große Angst gehabt. Ich habe in der
Polizeiabteilung geschlafen und verstand nichts. Ich hatte Angst, ich hatte Angst
vor der Polizei. Ich dachte, dass ich ins Gef�ngnis muss und meine Kinder nie wie-
der sehe.“ (1–27/107)

Auswirkungen der freiheitsentziehenden Maßnahmen auf die Aussagebereitschaft

Die Inhaftierung der Interviewpartnerinnen oder die Ank�ndigung von Haft
durch die Polizei waren ein starkes Motiv – in der Regel dann ein Hauptmotiv
– im Rahmen der Entscheidung �ber die Kooperation mit den Strafverfolgungs-
behçrden. Sie waren der hçchstmçgliche, subjektiv empfundene Druck, der von
polizeilichem Handeln ausgehen konnte. Und die dadurch ausgelçsten �ngste
f�hrten durchaus zu Aussagen der Frauen wegen Menschenhandels. Auf der an-
deren Seite gab es in den Erz�hlungen der Frauen trotz schwerer Belastungen
durch die Haft noch st�rker wirkende Motive, die ihre Entscheidung gegen eine
Aussage maßgeblich beeinflussen konnten. Somit war selbst bei der wirkm�ch-
tigsten Interventionsstrategie der Polizei kein zwangsl�ufiger Zusammenhang
mit einer positiven Entscheidung der Frauen f�r eine Aussage festzustellen. Maß-
gebliche zus�tzliche Einflussfaktoren waren in diesem Zusammenhang T�terstra-
tegien und die eigenen Interessen der Frauen.

Die Auswirkungen der vorl�ufigen Festnahme auf die Aussagebereitschaft waren
aufgrund der kurzen Dauer der Maßnahme im Einzelfall nicht feststellbar. Hier
zeigte sich aber wie auch bei den Kontrollen und Razzien, dass die Ausgestaltung
der Festnahme einen gewichtigen Einfluss hatte auf die Verfassung der Frauen in
der sich h�ufig anschließenden Vernehmungssituation und auf den Prozess der
Vertrauensbildung.
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5.3.5 Die polizeiliche Vernehmung

Die Interviewpassagen der Frauen �ber die Vernehmungen auf den Polizeidienst-
stellen sind in der Ausf�hrlichkeit sehr heterogen, teilweise sind sie wenig aus-
f�hrlich mit knappen Beschreibungen wie „okay“ (1–29/495), „ganz gut“
(1–23/287) oder „normal“ (1–48/427). Bei l�ngeren Thematisierungen wurden
die Belastungen durch das Verhalten der Beamten/innen sehr deutlich.

Unterschiedlich waren auch die berichteten Bedingungen, unter denen die Frauen
in die Vernehmung gingen, nach Tageszeit, Sprachkenntnis, Nationalit�t oder
Tatvorwurf. Die meisten Interviewpartnerinnen waren Migrantinnen ohne die
f�r diese spezifische Situation notwendigen Deutschkenntnisse. Eine Gruppe
kam direkt aus den Prostitutionsbetrieben zu einer Dienststelle oder wurde ge-
bracht, zum Teil in den Abend- oder Nachtstunden, vereinzelt hatten sie keine
Zeit, sich entsprechende Kleidung anzuziehen. Das Gegenst�ck zu dieser Situa-
tion bilden die Frauen, die sich mit der Unterst�tzung von Beratungsstellen oder
Partnern außerhalb einer akuten Notsituation an eine Polizeidienststelle gewandt
haben. Die Frauen, die auch als Beschuldigte im Zusammenhang mit ihrem ille-
galen Aufenthalt aufgegriffen wurden, wurden h�ufig zumindest f�r eine Nacht in
der Dienstelle festgehalten und erkennungsdienstlich behandelt. Frauen, die we-
gen anderer Delikte beschuldigt wurden, waren l�ngere Zeit in Haft. Die Auswir-
kungen dieser unterschiedlichen Maßnahmen waren die Grundlage f�r die h�ufig
in den n�chsten Tagen folgende erste Vernehmung der Frauen.

Die wichtigste Unterkategorie ist die Gestaltung der Vernehmung, die weiter aus-
differenziert werden konnte. Weitere Kategorien sind Belastungen durch die Ver-
nehmung.

Die Gestaltung der Vernehmung

Positive Kriterien f�r Beschreibung der Beamten/innen waren z.B. „nett“
(1–11/169), „lieb“ (1–2/669), „freundlich“ (1–51/386) oder „guter Mann“
(1–46/135). Die Erl�uterungen solcher Bewertungen ließen sich in Bezug auf
die Gestaltung einer Vernehmung von potentiellen Zeuginnen vier Bereichen zu-
ordnen: a) Erkennen von kçrperlichen Bed�rfnissen, b) Erkennen der emotiona-
len Ausgangslage, c) Hilfe und d) emotionale Anteilnahme.

Zu a): Erkennen von kçrperlichen Bed�rfnissen: Positiv wurde bewertet, wenn vor
und in der Vernehmung akute kçrperliche Bed�rfnisse wie die nach Schlaf, nach
Essen, Nikotin, Hygiene oder nach W�rme ber�cksichtigt wurden, z.B. – je nach
der jeweiligen Situation – wenn es mçglich war zu duschen oder wenn ein Kaffee
und eine Decke gegen K�lte angeboten wurde.

Positiv wurden Verhaltensweisen erw�hnt, die Anteilnahme und Interesse signali-
sieren: Die Beamten/innen haben „gefragt“ (2–31/161) oder „angeboten“
(1–30/474) oder in anderer Form entsprechend der Bed�rfnisse der Interviewpart-
nerinnen gehandelt. „Dann habe ich gemerkt, dass sie mir immer einen Kaffee an-
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boten, sie sahen, dass es mir schlecht ging . . . Einmal bin ich bei der Polizei ohn-
m�chtig geworden. Sie haben einen Arzt gerufen.“ (1–27/288) Entsprechend kçn-
nen diese Aspekte negativ auftauchen als fehlende Anteilnahme, wenn elemen-
tare Bed�rfnisse von der Polizei nicht gesehen wurden (z.B. 2–31/325), z.B. schil-
derte sich eine Interviewpartnerin als psychisch und physisch stark belastet und,
als sie von der Polizei festgenommen wurde, nicht in der Lage, an der sich unmit-
telbar anschließenden Vernehmung konstruktiv teilzunehmen. „Auf jeden Fall
ich hab so alles gelogen, ich weiß nicht mehr, bestimmt stundenlang, und mir
ging’s so schlecht, ich habe gesagt, wissen sie was, das ist alles hier L�ge, was
ich gesagt habe, was ich erz�hlt habe. Ich habe gesagt, ich m�sste ausschlafen,
ich brauche ein bisschen Ruhe.“ (1–29/411)

Zu b): Erkennen der emotionalen Ausgangslage: Ein Schwerpunkt in den Erz�h-
lungen der Frauen �ber die Vernehmungssituation war Angst und ein nachhaltig
wirkendes Misstrauen gegen�ber der Polizei (z.B. 1–01, 1–11, 1–21, 1–46, 1–39,
1–27, 1–28, 1–29, 1–48, 1–30; s. Kapitel 5.3.1 zu den Gr�nden der Angst vor der
Polizei). Dazu kam in der Situation auf der Dienststelle die Angst oder Unsicher-
heit aufgrund von Unwissenheit sowie eine zum Teil vorausgegangene Kontrolle
in den Betrieben. Viele Frauen beschrieben sich als vçllig uninformiert in Bezug
auf die rechtlichen Befugnisse oder Mçglichkeiten der Polizei (s.o. fehlende In-
formationen). Ihnen fehlte die Vorstellung davon, dass die Polizei auch Mçglich-
keiten hatte, f�r sie als Opfer einer Straftat Unterst�tzung zu organisieren.

In den Interviews, in denen Angst und Misstrauen thematisiert wurden, zog sich
der Prozess des Vertrauensgewinns zum Teil �ber Wochen und Monate hin. Die
Frauen konnten sich auf einer Ebene durchaus entschlossen haben, mit der Polizei
zu kooperieren, und hielten trotzdem ihre Vorbehalte und Ambivalenz aufrecht.
Dies dr�ckte sich dadurch aus, dass sie in einer ersten Vernehmung nur einzelne
Aspekte erz�hlten, wie z.B. die Interviewpartnerinnen, die (nur) h�usliche Gewalt
der T�ter anzeigten. Andere Frauen offenbarten erst im Verlauf mehrerer Verneh-
mungen die f�r sie gef�hrlichen oder beunruhigenden Aspekte des Menschenhan-
dels. Wiederum andere logen in den ersten Vernehmungen, um aus ihrer Sicht ge-
f�hrdende Aspekte zu verschweigen, oder sie konnten aus Angst vor Bestrafung
durch die T�ter/innen bis zum Zeitpunkt des Interviews gegen�ber der Polizei
nicht �ber den Menschenhandel und �ber den Zwang sprechen und damit die T�-
ter/innen, f�r die sie in Deutschland arbeiteten, nicht belasten – auch dann, wenn
mehrere vorherige Vernehmungen als positiv geschildert wurden und Teilaussa-
gen zur Schleusung oder T�tigkeit in der Prostitution mçglich waren.

Als semantischer Gegenbegriff zu „Angst“ wurde „Vertrauen“ verwendet. Eine
Interviewpartnerin betonte mehrfach und �ber lange Passagen des Interviews
die Bedeutung des Vertrauens in die Polizei als Grundvoraussetzung f�r die Ko-
operation. Sie wurde von der Ausl�nderbehçrde an die Polizei gemeldet und in
Abschiebehaft genommen, f�hlte sich von den Behçrden hintergangen und hatte
mithilfe der Beratungsstelle �ber mehrere Wochen an dem Entschluss gearbeitet

109



{luchterh_neu}20100106_BKA-Opfer/kap01.3D 1 30.04.2010 S. 110

auszusagen. Sie schilderte den Verlauf als �ußerst ambivalent und von R�ckz�gen
auf ihrer Seite gepr�gt. Das Zitat veranschaulicht deutlich die Unmçglichkeit
einer Kooperationsbeziehung, solange die Polizei die Doppelrolle der Betroffe-
nen als Beschuldigte und Gesch�digte nicht aufgelçst hatte. „Die Polizei muss
versuchen, das Vertrauen der Frauen zu gewinnen, das ist so wichtig. Ohne Ver-
trauen geht es nicht. Diese Angst muss weg. Wenn diese Angst immer da ist,
geht es nicht. (. . . .) Die Polizei muss einen Weg finden, um diese Angst wegzuma-
chen. (. . .) Wenn sich jemand gut f�hlt, dann redet man und hat Kraft und f�hlt sich
gut, man will sprechen. Aber wenn du dich nicht gut f�hlst, mit Handschellen.“
(1–47/14)

„Vertrauen“ war verbunden mit Beruhigen und Informieren als positive Strategien
der Polizei: „die haben mit mir gesprochen“ (1–11/295), „nett mit mir gespro-
chen“ (1–21/496), oder „sehr viel erkl�rt“ (1–06/153). Eine Interviewpartnerin
war in einer Extremsituation mit den T�tern zur Polizei geflohen und anfangs
nicht in der Lage zu sprechen. Sie honorierte, wie der Beamte ihre Situation wahr-
genommen und die Vernehmung so gestaltet hat, dass sie sich beruhigen konnte.
„Wahnsinnig nett, also wo hat er gesehen, dass ich noch nicht reden kann, dann
hat er gesagt, dann er hat angefangen zum Spazieren, sagt er, das kriegen wir
schon hin.“ (1–36/347)

Thema der Kommunikation war auch Scham im Hinblick auf ihre T�tigkeit in der
Prostitution (z.B. 1–30, 3–07). Einige Erz�hlungen enthalten Episoden, dass die
Frauen Bemerkungen der Polizei im Hinblick auf ihre Prostitutionst�tigkeit als
beleidigend bzw. besch�mend interpretierten (z.B. 1–16, 1–21, 1–42). Diese
Frauen, die sich nicht als Arbeitsmigrantinnen in der Prostitution verstanden ha-
ben, empfanden es als beleidigend, wenn sie sich als Prostituierte dargestellt f�hl-
ten und ihre Zwangslage bzw. Unterst�tzungsbed�rftigkeit verneint wurde. Sie
beschrieben z.B. das Bild der Polizei von ihnen als das der „grçßten Nutte“
(1–42/374), „Nutte“ (1–47/427) oder „einfach eine Prostituierte“ (1–51/512).
Eine Interviewpartnerin verwandte eine l�ngere Interviewpassage darauf, die In-
terpretation eines Richters, sie sei eine Prostituierte, weil ihr Rock so kurz sei, zu
widerlegen (1–16/191).

Ist es den jeweiligen Beamten/innen nicht gelungen, zu erkennen, in welcher Ver-
fassung die potentiellen Zeuginnen waren, konnte das zur Folge haben, dass sie
mit ihrer Vorgehensweise in der Vernehmung die Angst der Interviewpartnerin-
nen best�tigten, Ablehnung befçrderten und Kooperationsbereitschaft verhinder-
ten.

Die beiden folgenden Ausschnitte aus zwei Fallgeschichten zeigen – als extreme
Negativbeispiele im Hinblick auf die H�ufung sowie Auspr�gung von geschilder-
tem Fehlverhalten – eine typische Ausgangslage vieler Frauen sowie negative
Verhaltensweisen der Polizei, die in dieser Phase dazu f�hrten, dass die Frauen
zun�chst nur verk�rzt oder gar nicht �ber die Tat berichteten. Sie wurden aus-
gew�hlt, da sie sehr deutlich f�r die oben aufgef�hrten Aspekte von Diskriminie-
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rung, Beleidigung und insbesondere Fehlinformation sowie Einsch�chterung ste-
hen, die auch in anderen Interviews in abgeschw�chter Form zu finden waren. Die
erste Fallgeschichte betrifft eine von den Grundvoraussetzungen her im Vergleich
zu anderen Interviewpartnerinnen eher ,einfache� Zeugin (1–21). Sie war gegen
ihren Willen in der Prostitution, hat dort keine Akzeptanz gegen�ber der T�tigkeit
entwickelt. Die T�ter vermittelten ihr das Bild einer korrupten Polizei in Deutsch-
land. Trotzdem floh sie nach kurzer Zeit direkt zur Polizei und beschrieb sich
selbst zu dem Zeitpunkt als unter Schock stehend. Sie schilderte ihren ersten Kon-
takt auf der Dienststelle ausschließlich positiv. In der anschließenden Verneh-
mung f�hlte sie sich schlecht behandelt und verfolgte deshalb ausschließlich
das Ziel, die Situation so schnell wie mçglich zu beenden. In ihrer Darstellung be-
leidigte ein Beamter sie mit einer Bezugnahme auf die Prostitution und sie f�hlte
sich weder �ber die Rolle und Funktion der Polizei noch �ber ihre Rechte infor-
miert. „Der Kriminalpolizeibeamte, der mich befragte, beleidigte mich, er fragte
mich ob ich ein Bier will,. . . er war sehr grob zu mir und sehr frech. Er hat sich so
benommen, als ob ich das Letzte w�re (. . .) Ich habe fast nichts erz�hlt, weil er
sehr grob zu mir war.“ (1–21/87) „Aber dieser Beamte war wirklich sehr un-
freundlich, ich hatte große Angst vor ihm. Es ist ein Fehler, den Leuten Angst ein-
zujagen. Ich denke, so erleben es viele M�dchen, wenn sie zum ersten Mal aus-
sagen, das vergessen sie dann nicht wieder. Da viele unter Schock stehen, so
wie ich damals. Wenn es mir dieser Beamte erkl�rt h�tte, dass sie mich nicht
ins Gef�ngnis schicken, ganz gleich, ob ich aussage oder nicht, w�re vielleicht al-
les ganz anders gekommen. Ich h�tte mçglicherweise schon damals alles aus-
gesagt.“ (1–21/502)

In dem zweiten Fallbeispiel wurde die Interviewpartnerin im Rahmen einer Raz-
zia aufgegriffen, die sie als be�ngstigend beschrieb. In der Situation konnte sie nur
aufgrund des Wortes „Passport“ die Anforderungen an sie interpretieren. Sie
wurde dann aufgrund fehlender Ausweispapiere auf die Dienststelle gebracht
und vernommen. Die Interviewpartnerin beschrieb den Vernehmungsbeamten
als durchg�ngig laut und aggressiv. Dies verst�rkte ihre Angst und f�hrte wie in
dem vorangestellten Beispiel dazu, dass sie die Situation so schnell wie mçglich
beenden wollte. Die Interviewpartnerin wurde ohne die Aussage wegen Men-
schenhandels nach der Vernehmung abgeschoben. „Und dann, wo man mich
zur Polizei gebracht hat, wurden wir alle dann verhçrt. Zu den Polizisten, zu denen
ich gekommen bin, wo ich da meine Aussage machen sollte, der war unheimlich –
sehr bçse. Der hat immer nur geschrieen. Ich hatte auch eine Dolmetscherin ge-
habt, der Polizist hat st�ndig nur rumgeschrieen und auch manchmal w�tend auf
den Computer geschlagen. Ich hatte schon sehr viel Angst gehabt, und dann war
die Angst deswegen noch gestiegen, und deswegen habe ich nur noch gebeten, die
sollen mich bitte zur�ck nach Hause lassen.“ (1–28/143)

Zu c) Hilfe: Eine positiver Aspekt in der Unterkategorie „Gestaltung der Verneh-
mung“ war Hilfe bzw. das Unterbreiten eines passenden Hilfeangebots in der Ver-
nehmungssituation. Unabh�ngig von einer Unterst�tzung auf emotionaler Ebene
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ging es hierbei, je nach individueller Bed�rfnislage, um Schutz vor den T�tern/in-
nen, materielle Unterst�tzung oder die Regelung des Aufenthaltes.

Die meisten Interviewpartnerinnen wussten nicht, was ihnen im Zusammenhang
mit ihrer Bereitschaft zur Zeuginnenaussage zustand bzw. welche anderen Unter-
st�tzungsmçglichkeiten es f�r sie gab. Ein Teil von ihnen deklarierte sich zwar
selbst als ,Opfer� von Menschenhandel, sie hatten aber in der Regel kein damit
korrespondierendes Gef�hl von Anspruch auf Hilfe. Das folgende Zitat stammt
aus einer Fallgeschichte, in der das Vorgehen der Polizei auf die Situation der
Interviewpartnerin passte (1–27). Sie brauchte Schutz vor den T�tern im Her-
kunftsland und Unterst�tzung in Deutschland. Der Ausschnitt verdeutlicht dar�-
ber hinaus noch einmal, mit welchen Bildern die Frauen der Polizei begegneten
und wie tief das Misstrauen gegen die Institution zum Teil verankert war. Es dau-
erte Wochen, bis die Interviewpartnerin mit Unterst�tzung der Beratung der Po-
lizei �berhaupt trauen und eine Zeuginnenaussage �berdenken konnte. „Wenn es
vielleicht sein kçnnte, irgendwie . . . ich weiß nicht . . . man Leuten erkl�rt oder es
irgendeine Reklame g�be, f�r Leute die in so etwas rein geraten sind, zur Polizei
gehen kçnnen um alles zu erz�hlen: dass man im schlimmsten Fall, im wirklich
schlimmsten Fall zur�ck geschickt werden kann, dass sie einem helfen zur�ck
zu fahren. Ich wusste nicht einmal, dass ich Geld f�r die R�ckfahrt bekomme.
Ich dachte einfach nur, dass ich verhaftet werde. Und werde inhaftiert als ein Ge-
setzesbrecher. Ich h�tte nicht gedacht, dass man mir helfen kçnnte. Genau deswe-
gen wissen es viele vielleicht nicht.“ (1–27/204) „Sogar ein Jahr habe ich das
Geld vom Staat bekommen, f�r mich und meine Kinder. Die Wohnung wurde
auch vom Staat bezahlt – alles.“ (1–27/180) Es reichte somit nicht nur, die Frauen
�ber mçgliche Hilfe und Unterst�tzungsmçglichkeiten zu informieren. Unter-
aspekte von Vertrauen und Hilfe sind hier „Glaubw�rdigkeit“ – die Polizei wurde
dann f�r glaubw�rdig gehalten, wenn sie korrekt handelte – und „Korrektheit“ im
Sinne einer Verl�sslichkeit: das, was die Beamten/innen zusagten, trat auch ein.

Zu d) Emotionale Anteilnahme: Desinteresse und der Eindruck, dass die Beam-
ten/innen nur ihre Arbeit erledigten, wurden negativ bewertet; positiver Gegen-
part ist, dass die Frauen als Menschen mit dem, was sie erlebt haben bzw. ihnen
zugestoßen ist, gesehen wurden. „Zum Beispiel dieser Polizist, er arbeitet das
ganze Leben f�r solche wie wir, er hatte einfach ein normales menschliches Herz,
er hat die Sache nicht wie eine Arbeit betrachtet, er hat mich angeschaut.“
(2–31/396) In diesem Zusammenhang benutzten die Frauen in den Interviews
wiederholt die Worte „Herz“ (1–41/384), „Mitleidsgef�hle“ (1–02/669) oder
„haben mitgef�hlt“ (1–21/77) und erlebten die Situation so, dass die Beamten/in-
nen sich in die Situation der Frauen hineinversetzen und sie mit ihrer individuel-
len Situation und ihrem Hilfebedarf wahrnehmen konnten.

Belastung durch die Vernehmung

Es fanden sich wiederkehrende Beschreibungen �ber die Dauer der Vernehmung
und die Belastung der Interviewpartnerinnen durch die Befragung. Daf�r wurde
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vor allem das Wort „Druck“ oder synonyme Beschreibungen (z.B. 2–52/384) der
Vernehmungssituation verwendet. Die Situation, in der die Frauen sich zur Aus-
sage entschlossen, wurde zum Teil explizit als von Druck entlastet bezeichnet
(z.B. 1–16/321).

Das Gef�hl von Druck kam in verschiedenen Zusammenh�ngen vor. Ein erster
Kontext war die Erçffnung von negativen Konsequenzen wie z.B. Abschiebung
oder Inhaftierung durch die Polizeivertreter/innen (z.B. wenn Interviewpartnerin-
nen ohne rechtm�ßigen Aufenthalt in Deutschland waren oder wenn gegen sie als
T�terinnen ermittelt wurde). Druck wurde angesprochen, wenn die Frauen ohne
Pausen erz�hlen mussten oder sich nicht die Zeit nehmen konnten, die sie benç-
tigten. Es wurde positiv erw�hnt, wenn die zum Teil stundenlangen Vernehmun-
gen in Anlehnung an ihre Bed�rfnisse gestaltet wurden. So wurde beispielsweise
der Entschluss einer Interviewpartnerin zur Aussage durch eine Ruhephase befçr-
dert. Die Beamten/innen hatten ihr drei Tage Ruhe in der Haft gegeben, die an-
schließende Vernehmung durch eine Mittagspause unterbrochen. Diese Erz�h-
lung stellte die Frau vor ihre Schilderung der Aussage �ber den Menschenhandel
und brachte sie in einen kausalen Zusammenhang. Andere Frauen beschrieben,
dass sie die von ihnen verlangten Details �ber die Tat wie Namen, Orte und Daten
erst sukzessive erinnern konnten. Die Reduzierung von Druck �ber Pausen war
dann hilfreich.

Druck bis hin zu starken psychischen Belastungen war auch damit verbunden,
dass Frauen die Fragen der Polizei nicht beantworten konnten oder sie das Gef�hl
hatten, ihre Antworten w�ren unzureichend. Die Erinnerung der Betroffenen kor-
respondierte dann nicht mit den Anforderungen an die Zeuginnenaussage. „Ich
habe mich immer an den Kopf gefasst, weil sie mich am Anfang fragten, ob ich
den Mann erkenne . . . ob ich ihn nicht erkenne oder wenn ich mir unsicher bin,
dass es diese Person ist . . . Ich konnte nicht sagen, ob es sich wirklich um diese
Person handelt, oder ob ich ihn schon einmal gesehen hatte . . . In dieser Zeit,
habe ich versucht, das alles nicht zu vergessen. Ich dachte vierundzwanzig Stun-
den dar�ber nach, von morgens bis abends dachte ich daran. Es war wie ein Gebet
f�r mich. Morgens stehst du auf und f�ngst an, alles zu wiederholen, St�dte, Na-
men, Autokennzeichen, die Strecke, wohin er fuhr, wie lange, wer sonst noch dort
saß, wer kam . . . Ich kam damals f�r einen Monat in eine Psychiatrie.“ (1–21/142)

Die Vernehmungen der Betroffenen zogen sich zum Teil �ber Monate hin. In
einem Extremfall wurden die Frauen Jahre nach der Tat immer wieder geladen,
da die Ermittlungen noch nicht gegen alle T�ter/innen abgeschlossen waren.
Die Frauen beschrieben die gesamte Situation auf der Dienstelle von der Ankunft
bis zum Verlassen als sehr lang. Einige betonten explizit die lange Dauer und H�u-
figkeit der Vernehmungen: Nach „vielen Stunden, so vielen Fragen haben sie
mich ins Hotel gebracht.“ (1–13/219) Sie mussten „zwei mal in der Woche“
auf die Dienststelle (1–01/681), einzelne Vernehmungssituationen wurden als
zwischen drei (2–31/171) und f�nf bis Stunden (2–32/34) lang erinnert.
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Sprache/Dolmetscherdienste

Die meisten Interviewpartnerinnen waren Migrantinnen ohne ausreichende
Deutschkenntnisse. Ihr Umgang damit sowie die Auswirkungen der mangelnden
Sprachkenntnisse waren sehr unterschiedlich (s. Kapitel 4.10.1). In einigen Inter-
views zeigte sich eine hohe bis zentrale Bedeutung der Dolmetscher/innen f�r die
Interviewpartnerinnen in der Vernehmungssituation, an deren Arbeit die Frauen
im Hinblick auf die korrekte Wiedergabe ihrer Aussage hohe Anspr�che stellten.
Dolmetscher/innen hatten f�r die Frauen mehrere Bedeutungen: Sie waren Per-
sonen in der Vernehmungssituation, die die Sprache der Betroffenen sprachen,
das Procedere kannten und Informationen auf der organisatorischen oder forma-
len Ebene vermitteln sowie den Frauen erkl�ren konnten, was von ihnen erwartet
wurde und was ihre Rechte in der Situation waren. Sie waren zum Teil ebenso wie
einzelne Beamte/innen �ber einen l�ngeren Zeitraum konstante Ansprechpart-
nerinnen f�r die Frauen. Die T�tigkeit der Dolmetscher/innen wurde mit Sicher-
heit – indem sie notwendige Informationen gaben – und Beruhigung aufgrund der
Sprachmittlung als solche beschrieben.

Die Art und Weise der �bersetzung nahm insbesondere f�r Frauen, die sich ent-
schlossen hatten, �ber die Tat zu sprechen, einen großen Stellenwert in der Ver-
nehmung ein. Sie schilderten die korrekte Wiedergabe ihrer Aussage als sehr be-
deutsam. Wenn die Frauen �ber einen l�ngeren Zeitraum mehrfach bei der Polizei
vernommen wurden und sp�testens dann, wenn zum Teil nach ein bis zwei Jahren
die Gerichtsverhandlung stattfand, hatten sie begonnen, Deutsch zu lernen bzw.
waren in der Lage, der �bersetzung ins Deutsche vollst�ndig zu folgen. �rger �u-
ßerten sie dar�ber, wenn ihrer Meinung nach die Dolmetscher/innen sie inhaltlich
nicht korrekt wiedergaben, die Bedeutung der Aussage verf�lschten oder eigene
Bewertungen einf�gten (s.u.).

Vereinzelt wurde dar�ber berichtet, dass Dolmetscher/innen sich geweigert ha-
ben, bestimmte Passagen der Aussage zu �bersetzen. Das folgende Interviewzitat
ist ein Beispiel f�r eine extreme Reaktion einer Interviewpartnerin auf eine miss-
lungene Dolmetschert�tigkeit. Die Interviewpartnerin f�hlte sich von der Dol-
metscherin nicht korrekt wiedergegeben, da diese ihre Aussage missbilligte
und das auch gegen�ber dem Beamten offen legte. Sie vermutete daraufhin,
dass die Dolmetscherin mit dem Vernehmungsbeamten zu ihren Lasten zusam-
menwirkt. Sie bewertete die Situation mit einem solchen Misstrauen, dass sie so-
gar die Einstellung des Verfahrens darauf zur�ckf�hrte. „Na, die erste Dolmet-
scherin da, bei der Polizei in (Stadt), wo die Untersuchung statt fand, hat mir nicht
gefallen. Weil sie gedolmetscht hat . . . sie hat mit mir mehr geschimpft als gedol-
metscht. Sie sagte, dass sie das und das nicht sagen wird, na also, so hat sie ge-
redet und mit den Polizisten auch. (. . .)“ „Also, ich habe gesehen, dass sie mit
ihm zur�ckbleibt, ich habe schon gef�hlt, dass sie . . ., weil ich ihre Beine unter
dem Tisch gesehen habe, sie sitzen da so kuschelig. Vielleicht hat die Polizei in
(Stadt) ja deswegen den Prozess eingestellt.“ (1–42/373)
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Auswirkungen auf die Aussagebereitschaft

Bei der Aufnahme der Anzeige bzw. der Gestaltung der Vernehmung wurden die
Weichen gestellt f�r den Erhalt und die Fçrderung der existierenden Koope-
rationsbereitschaft. Die Interviewpartnerinnen verlangten, dass man ihnen glaub-
te, ihnen respektvoll und mit Empathie begegnete, und sie honorierten die Aner-
kennung ihres Unterst�tzungsbedarfs sowie das Angebot zur Vermittlung an Un-
terst�tzungseinrichtungen. Hier war es entscheidend, die Frauen als Betroffenen
von Menschenhandel zu identifizieren, auch wenn sie sich zun�chst mit anderen
Anliegen an die Polizei gewandt hatten. An dieser Stelle waren bereits einige In-
terviewpartnerinnen nicht mehr bereit, mit den Strafverfolgungsbehçrden zu ko-
operieren.

F�r die Interviewpartnerinnen, die sich nicht von sich aus an die Polizei gewandt
hatten und auch nicht kooperieren wollten, war die Gestaltung der Vernehmung in
der Regel kein Hauptmotiv f�r ihre Aussagebereitschaft.

Nur vereinzelt beschrieben die Interviewpartnerinnen die Gestaltung der Verneh-
mung durch die Polizei als entscheidend. Die Beamten/innen konnten hierbei so-
wohl negativ wie auch positiv wirken. Positive Beschreibungen bezogen sich da-
bei nicht nur auf die Vernehmungssituationen als solche. Wirkungsvoll war dies-
bez�glich eher der Aufbau von Vertrauen �ber einen l�ngeren Zeitraum. F�r die
Entscheidung gegen die Aussage konnte bereits eine Situation auf der Dienst-
stelle gewichtig sein.

Einige Frauen beschrieben das Verhalten der Beamten/innen in den Verneh-
mungssituationen als entscheidend f�r den Zeitpunkt der Aussage wegen Men-
schenhandels. Dabei handelte es sich jeweils um Situationen, in denen die Frauen
sehr belastet waren, vor allem durch den Tatvorwurf des Menschenhandels oder
die Illegalit�t und Angst vor Abschiebung. In diesen F�llen brachten die Inter-
viewpartnerinnen f�r sie entlastendes Verhalten der Beamten/innen in Zusam-
menhang damit, dass sie sich spontan zur Aussage entschieden. In den Interviews
wurde das Wort „kein Druck“ (Entlastung z.B. durch mehrere Ruhetage und/oder
Pausen sowie Zeit in der Vernehmung) oder „Vertrauen“ betont.

Ein entscheidendes Motiv f�r die Aussagebereitschaft war in der Regel die Pass-
genauigkeit der Mçglichkeiten, die die Polizei den Frauen in der Vernehmung er-
çffnen konnte. Dies war ganz �berwiegend die Aufenthaltserlaubnis f�r die
Frauen ohne rechtm�ßigen Aufenthaltstatus, in circa einem Drittel dieser F�lle
gekoppelt mit Schutz vor den T�ter/innen. Die Polizei war in der Situation die ein-
zige Einrichtung, �ber die die Frauen eine Aufenthaltserlaubnis bekommen konn-
ten. Dar�ber hinaus waren sie zum Teil in Abschiebehaft und somit in dem Zu-
griffsbereich der Polizei, was ihren Entscheidungsspielraum erheblich einengte.
Die Gestaltung der Vernehmung und der polizeiliche Umgang mit den Frauen
hatte aber insbesondere in den F�llen mit großer Bedrohung und Angst vor den
T�ter/innen die Funktion, das Vertrauen der Interviewpartnerinnen zu gewinnen.
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Das war in zweierlei Hinsicht motivierend f�r die Aussagebereitschaft: Zum
einen mussten einige Frauen zun�chst ihr Bild von der Polizei �ndern, um �ber-
haupt an die unterst�tzende Funktion der Polizei glauben zu kçnnen. Zum zweiten
mussten sie glauben, dass die Polizei auch in der Lage war, sie vor den T�ter/innen
zu sch�tzen, um sich auf eine Zeuginnenaussage einlassen zu kçnnen.

Vereinzelt war eine gute Dolmetscherleistung oder ein beruhigendes Verhalten
der Dolmetscher/innen miturs�chlich f�r die Entscheidung zur Aussage
(1–47/728).

5.4 Zusammenfassende Bewertung

Ein zusammenfassender �berblick �ber die zentralen Ergebnisse findet sich in
Kapitel 1. Im Folgenden sollen einzelne Ergebnisse hervorgehoben werden, die
f�r Bereiche polizeilichen Handelns eine Weiterentwicklung anzeigen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die bisherige Diskussion �ber die Schwierigkeiten,
Zeuginnen des Menschenhandels zu finden und zu einer Aussage zu bewegen,
zu kurz greift. Interviewpartnerinnen beschreiben sich im Verlauf ihrer Erz�hlung
als zu einzelnen Zeitpunkten zur Kooperation mit der Polizei bereit. Diese Bereit-
schaft kann sich im Zeitverlauf �ndern und unterliegt stark den Bedingungen des
Umfeldes. Bei einer vorhandenen Aussagebereitschaft beschrieben die Inter-
viewpartnerinnen sich als eigeninitiativ und sie stellten den Kontakt zur Polizei
her. Trotzdem ging bereits ein Teil der Frauen als Zeuginnen verloren. An dieser
Stelle braucht es polizeiliche Kompetenz im Bereich der Anzeigenaufnahme so-
wie der ersten Vernehmung.

Fehlende Rechtssicherheit sowie Angst vor staatlicher Sanktionierung ihres Ver-
haltens hat sich als ein starkes Motiv der Interviewpartnerinnen im Rahmen der
Abw�gung f�r eine Kooperation mit der Polizei erwiesen. Dies zog sich zum
Teil durch die gesamte Erz�hlung der Frauen und wurde als bestimmend f�r die
Interaktion mit der Polizei bei Kontrollen in den Betrieben sowie in den Verneh-
mungen beschrieben. T�ter/innen nutzten fehlendes Wissen der Frauen, um ihre
Rechte, aber auch die tats�chliche Rechtslage zur Durchsetzung ihrer Ziele – das
Abh�ngigkeitsverh�ltnis zu schaffen und zu erhalten. Diese Strategien waren an
den Aufenthaltsstatus der Frauen angepasst.

Auch in dem Moment, in dem Frauen von der Polizei als Betroffene des § 232
StGB identifiziert wurden, fand sich in Interviews eine anhaltende Rechtsunsi-
cherheit. Als die Situation beherrschend wird der irregul�re Aufenthaltsstatus
und damit verbundene mçgliche rechtliche Konsequenzen beschrieben. Dar�ber
hinaus zeigte sich im Erleben der Frauen ihr Opferstatus als unvereinbar mit der
strafrechtlichen Sanktionierung von Delikten, die sie im Zusammenhang mit dem
Menschenhandel begangen hatten. Dieses Ergebnis kn�pft an die bekannte Dis-
kussion um die konsequente Ausschçpfung strafprozessualer und aufenthalts-
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rechtlicher Mçglichkeiten sowie deren derzeitige Grenzen an. Hier besteht wei-
terer Kl�rungsbedarf.

Die Interviewpartnerinnen nahmen Kontrollen in den Prostitutionsbetrieben
�berwiegend als Ausweiskontrollen wahr. F�r sie lagen darin keine Mçglichkei-
ten zur Kontaktaufnahme mit oder Hilfesuche bei der Polizei. Frauen mit einem
rechtm�ßigen Aufenthaltsstatus haben solchen Kontrollen in ihrer Erz�hlung
kaum einen Stellenwert beigemessen. Die Diskussion um die Folgen der EU Er-
weiterungen zeigt, dass polizeiliche Arbeit bei der Bek�mpfung von Menschen-
handel zunehmend mit dieser Situation konfrontiert ist und sein wird, dass Frauen
einen rechtm�ßigen Status vorweisen kçnnen. Aus den Interviews ließen sich
kaum alternative Vorgehensweisen der Polizei rekonstruieren. Nur vereinzelt
schilderten die Frauen ein regelm�ßiges Aufsuchen der Polizei verbunden mit
einem wiederholten Hilfeangebot. Wenn Frauen nicht aussagen wollten, reagier-
ten sie auf Druck von Seiten der Polizei mit Ausweichen. Sie arrangierten ihre Si-
tuation so, dass sie verschiedene, zum Teil widerstreitende Motive wie z.B. die
eigenen und die T�terinteressen oder den T�terdruck eigenst�ndig ausbalancieren
konnten. In diesem Zusammenhang wirkte ein Kontakt zur Polizei dann vertrau-
ensbildend, wenn er f�r die Interviewpartnerin berechenbar war, sich an ihrer Ge-
f�hrdungseinsch�tzung orientierte und die Unterst�tzung im Vordergrund stand.
Vertrauensbildende Maßnahmen erçffneten der Polizei einen langfristigen Kon-
takt und damit die Mçglichkeit, dass die Frauen sich erneut eigeninitiativ an sie
wandten. An dieser Stelle m�ssen neue polizeiliche Strategien entwickelt werden.

5.5 Auswirkungen verschiedener Konstellationen von Druck – T�ter/
Polizei/Frauen

Der zweite Teil von Kapitel 5 spezifiziert die Bearbeitung der Fragestellung nach
den Auswirkungen polizeilicher Handlungsstrategien auf der Basis der Ergeb-
nisse der fall�bergreifenden, themenbezogenen Auswertung und in der Fortf�h-
rung der Unterteilung der Interviews nach dem Zugang zur Polizei mit den Zu-
gangsmustern A, B, C (s. Kapitel 5.1). Hierf�r wurden ausschließlich Interviews
ausgew�hlt, in denen sich die Frauen f�r eine Aussage bei der Polizei entschieden
haben.

Die Kriterien f�r die Auswertung wurden anhand der Ergebnisse aus Kapitel 4 so-
wie 5.1.und 5.2 entwickelt. Entscheidend war hierbei das Gewicht einzelner Mo-
tive f�r eine Aussage: Es wurde gezeigt, dass die mit am h�ufigsten auftretenden
Hauptmotive bei der Entscheidung der Frauen f�r oder gegen eine Aussage ihr
Aufenthaltsstatus sowie die T�terstrategien waren. Die bisherigen Ergebnisse
aus Kapitel 4 und 5 lassen sich dahingehend reformulieren, dass vor allem die
An- oder Abwesenheit von Druck, der auf die Frauen ausge�bt wurde, eine Rolle
dabei spielte, wann sie sich wohin bzw. an wen wenden konnten. Hier handelte es
sich um
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– Druck, der vonseiten der T�ter/innen auf sie ausge�bt wurde,

– Druck, der polizeilichen Maßnahmen,

– Druck, das eigene Migrationsziel erf�llen zu wollen/zu m�ssen.

Als weiteres entscheidendes Motiv hat sich die Passgenauigkeit des polizeilichen
Vorgehens und des Zeuginnenstatus bez�glich der Ziele der Frauen erwiesen. Auf
dieser Grundlage wurden weitere Gruppen gebildet (um eine Verwechslung mit
den anderen Gruppen- und Mustereinteilungen zu verhindern, wird hier von „Sta-
tusgruppen I 1, I 2 und L“ gesprochen, da der rechtliche Status zentrales Defini-
tionskriterium war):

Statusgruppen I 1 (Illegaler Status, ohne eigene Initiative zum Polizeikontakt)

Zu dieser Gruppe wurden Frauen ohne rechtm�ßigen Aufenthaltsstatus zusam-
mengefasst, die sich nicht eigeninitiativ an die Polizei gewandt haben, sondern
von dieser im Rahmen polizeilicher Interventionen aufgegriffen wurden und
sich nach einer Ambivalenzphase f�r eine Aussage entschieden haben. Die Inter-
viewpartnerinnen sind alle aus dem Zugangsmuster B. F�r diese Frauen, war eine
Konstellation von unterschiedlich stark wirkenden Kr�ften entscheidend daf�r,
ob sie mit der Polizei kooperieren konnten. Dar�ber hinaus definierte die Druck-
konstellation die Anforderungen an die Ausgestaltung einer Perspektive, die f�r
sie passend war. Da die Frauen dieser Gruppe aufgrund ihres irregul�ren Aufent-
haltsstatus alle demselben Druck von Seiten der Polizei ausgesetzt waren und zu-
n�chst nicht mit der Polizei kooperieren wollten, dann sp�ter aber doch aussagten,
ließ sich hier am besten die Entwicklung ihrer Aussagebereitschaft aufzeigen und
nachvollziehen, welche Auswirkungen unterschiedliche Konstellationen von
Druck auf die Entwicklung der Aussagebereitschaft hatten.

Es wurden zwei Untergruppen gebildet, einmal f�r diejenigen, die einem hohen
Druck von T�terseite und ebenso einem hohen Druck der Polizei ausgesetzt waren
(Untergruppe I 1a), das andere Mal f�r diejenigen, bei denen ein hoher Druck sei-
tens der Polizei mit wenig Druck seitens der T�ter einherging (Untergruppe I 1b).
Die Interviews ließen sich zum Teil im Verlauf der Erz�hlung durchaus verschie-
denen Konstellationen zuordnen, sodass vereinzelt auch unterschiedliche Episo-
den desselben Interviews herangezogen wurden.

Statusgruppe I 2 (Illegaler Status, eigene Initiative zum Polizeikontakt)

Die Gruppe wurde gebildet von Frauen ohne rechtm�ßigen Aufenthaltsstatus, die
sich von sich aus auf verschiedenen Wegen an die Polizei gewandt und ausgesagt
haben bzw. den von der Polizei hergestellten Kontakt als Ausstiegsmçglichkeit
aus ihrer Zwangslage genutzt haben. Die Entwicklung der Kooperationsbereit-
schaft war zum Zeitpunkt des relevanten Polizeikontaktes bei allen Interviewpart-
nerinnen bereits abgeschlossen. Dies sind Interviewpartnerinnen des Zugangs-
musters A1–A3. Aufgrund ihrer Entschiedenheit zur Kooperation mit der Polizei
war die Untersuchung dieser Fallverl�ufe unter der Perspektive verschiedener
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Konstellationen von Druck nicht geeignet. �ber diese Gruppe konnten aber Aus-
sagen gemacht werden im Hinblick auf die Motivation der Frauen und die Anfor-
derungen an die polizeiliche Intervention.

Statusgruppe L (= Legaler Status)

Als Kontrastgruppe wurden Frauen mit einem rechtm�ßigen Aufenthaltsstatus
gew�hlt, die zu einer Aussage bereit waren und ausgesagt haben. Das waren
EU B�rgerinnen inklusive der deutschen Frauen, sowie Frauen, die mit einem
deutschen Staatsangehçrigen verheiratet waren. Diese Frauen zeigten auf den ers-
ten Blick in ihren Fallverl�ufen nicht denselben systematischen Zusammenhang,
wie er sich f�r die erste Gruppe erkennen ließ. Aufgrund ihres rechtm�ßigen Auf-
enthaltsstatus fiel in den meisten F�llen der Druck vonseiten der Polizei weg.
Auch diese Interviewpartnerinnen haben sich wie die Frauen der Gruppe I 2
von sich aus an die Polizei gewandt.

Das Auswertungsinteresse galt in der Statusgruppe I 1 und L der Frage, wie die
unterschiedliche Konstellation von Druck seitens der Polizei und seitens der T�-
ter/innen sich auf die Aussagebereitschaft auswirkte (Vergleich der Untergrup-
pen) – und wie sich dabei die beiden Statusgruppen unterscheiden. F�r alle Status-
gruppen wurde zudem untersucht, welche Bedeutung die eigenen Interessen der
Interviewpartnerinnen in diesem Zusammenhang hatten und wie sie zur Aussage
motivierten.

Abbildung 06: �berblick �ber die Gruppeneinteilung
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5.5.1 Statusgruppe I 1 a – Irregul�rer Aufenthaltsstatus, kein selbst
initiierter Polizeikontakt, hoher Druck von T�terseite und Polizei

Die Interviewpartnerinnen der Gruppe „hoher Druck der T�ter/innen und hoher
Druck der Polizei“ waren zum Zeitpunkt des relevanten Polizeikontaktes noch
in der Prostitution t�tig oder sie waren bereits aus dem unmittelbaren Einfluss-
bereich der T�ter/innen gelçst. In allen Erz�hlungen gab es aber noch Zugriffs-
mçglichkeiten der T�ter/innen entweder auf die Interviewpartnerinnen selbst
oder auf deren Angehçrige. Die T�ter/innen erhçhten in dem Moment, in dem
die Frauen in den Einflussbereich der Polizei �berwechselten, ihre Drohungen
bzw. die Frauen schilderten einen konstant hohen Druck aufgrund ihrer ,Schul-
den� in Kombination mit der N�he der T�ter/innen zu ihrer Familie.

Die Polizei wirkte von der anderen Seite mit der Inhaftierung und/oder Ank�ndi-
gung von Ausweisung in Verbindung mit mehrj�hrigen Wiedereinreisesperren
massiv auf die Frauen ein. Ein Interview wich von dieser Grundkonstellation et-
was ab. Auch hierin beschrieb die Frau einen starken Druck auf sie, der aber ins-
gesamt nicht so hoch war. Aufgrund �hnlicher Auswirkungen wurde das Inter-
view als Variante mit aufgenommen.

Im Folgenden wurde als erstes der Frage nachgegangen, was es f�r die Inter-
viewpartnerinnen mit Hinblick auf die Entwicklung ihrer Aussagebereitschaft be-
deutete, wenn der Druck von Polizei und T�tern/innen gleich hoch war. Das Inter-
viewmaterial wird exemplarisch anhand der Grundkonstellation dieser Gruppe,
der Variation und der Abweichung dargestellt. Anschließend erfolgt die Zusam-
menf�hrung in einer B�ndelung der Ergebnisse.

Grundkonstellation

Exemplarisch f�r die Konstellation mit gleich hohem und starkem Druck von bei-
den Seiten steht das Interview 1–12 (ausf�hrliche Falldarstellung s. auch Kapitel
7.3.1). Hier wurde der Druck von den T�ter/innen und der Polizei langsam auf-
gebaut und blieb �ber einen l�ngeren Zeitraum unver�ndert. Dies erzeugte eine
langwierige, stark belastende Ambivalenz der Interviewpartnerin, die sie erst
durch eine zus�tzliche Intervention von außen in Richtung einer Aussage bei
der Polizei auflçsen konnte. Dabei korrespondierte der Zeuginnenstatus – befris-
tete Aufenthaltserlaubnis in Deutschland – in Teilen mit ihrem vorrangigen Ziel,
dauerhaft in Europa zu leben.

Die Interviewpartnerin beschrieb sich als Arbeitsemigrantin, die �ber die T�tig-
keit, die sie aus�ben sollte, get�uscht wurde, sich dann aber mit der Prostitution
als Weg arrangierte, ihr Ziel zu verwirklichen. Es folgten ausschließlich Beschrei-
bungen �ber schlechte Arbeitsbedingungen und eine starke Unzufriedenheit �ber
hohe finanzielle Abgaben an die T�ter/innen und damit verbundene mangelnde
Verdienstmçglichkeiten in der Prostitution.
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Die Interviewpartnerin schilderte einen hohen Druck vonseiten der T�ter/innen,
der sich im Verlauf der Fallgeschichte steigerte, und eine starke Verf�gungsgewalt
der T�ter/innen �ber ihre Entscheidungen unter Nutzung eines vor einem „Voo-
doo Priester“ (1–12/64) geleisteten Versprechen, alles zu tun, „was sie von mir
verlangen“ (1–12/67; s. ausf�hrlicher Kapitel 4.4.2). Nach ihrer Festnahme durch
die Polizei wurden sie und ihre Angehçrigen im Herkunftsland mit dem Tod be-
droht. Parallel dazu entwickelten auch die polizeilichen Interventionen einen zu-
nehmenden Druck. Grunds�tzlich setzte die Interviewpartnerin die deutsche Po-
lizei mit ihrer R�ckkehr in das Herkunftsland gleich. Sie beschrieb wiederholte
Bordellkontrollen, denen sie solange wie mçglich auswich, indem sie z.B. �ber
die T�terin den Wechsel in andere Prostitutionsbetriebe organisierte.

Durch die Festnahme der Interviewpartnerin und die Konfrontation mit einer l�n-
geren Inhaftierung und anschließenden Ausweisung f�r den Fall, dass sie nicht
kooperieren w�rde, erhçhte sich der Druck seitens der Polizei maximal. Diese Si-
tuation stellte sich f�r die Interviewpartnerin �ber einen mehrmonatigen Zeit-
raum in der Haft als unauflçsbar dar und geriet erst in Bewegung, als sie Suizid-
absichten �ußerte. An diesem Punkt des Fallverlaufes beschrieb sie die Vermitt-
lung an eine Fachberatungsstelle. Mithilfe eines Anwaltes und der Beratung ent-
wickelte sie eine Sichtweise auf ihre Situation, die ihr die Aussage ermçglichte.
Sie interpretierte das Verhalten der Polizei in den Vernehmungen als „die Polizei
weiß sowieso schon alles und hat alle Informationen“ (1–12/267/295). Am Ende
ihres Abw�gungsprozesses konnte sie sich gegen die T�terdrohungen stellen,
„weil, wenn ich es nicht tue, bin ich die Verliererin und werde nach Afrika zur�ck-
geschickt“ (1–12/295). Eine R�ckkehr in ihr Herkunftsland stand f�r sie auch
nach Ablauf der Aufenthaltserlaubnis außer Frage.

Variation

Die Interviewpartnerin 1–27 schilderte einen hohen Druck durch die T�ter auf sie
und ihre Angehçrigen. Dieser steigerte sich in Anlehnung an ihr Verhalten und
gipfelte in der Beschreibung eines Telefonates, das die Polizei nach ihrer ersten
Aussage abgehçrt hatte. Hierin suchten die T�ter nach einer Person in ihrem Her-
kunftsland, um sie „zu ermorden“ (1–27/134). Parallel dazu stellte sie die gleich
m�chtigen Auswirkungen der polizeilichen Intervention von der Festnahme �ber
eine Nacht auf der Dienststelle bis hin zu der ersten sehr negativ empfundenen
Vernehmung, bei der ihr die Abschiebung und das Wiedereinreiseverbot �ber sie-
ben Jahre in Aussicht gestellt wurde, dar.

Im Vergleich zum Fallverlauf in 1–12 waren Besonderheiten, mit denen die Inter-
viewpartnerin ihre starke Ambivalenz begr�ndete, schwer kranke Kinder im Her-
kunftsland sowie ein tiefes Misstrauen gegen�ber der Polizei in Deutschland. Und
anderes als bei 1–12 sorgte die Polizei in der Situation kurzfristig f�r Entlastung
der Interviewpartnerin. Die Interviewpartnerin benannte als wesentliche Fak-
toren: eine Polizeibeamtin, die ihr Vertrauen gewonnen hatte, und die Beratungs-
stelle, die sie dabei unterst�tzte, ihre Angst vor den T�tern handhabbar zu machen
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und weiterreichende Aufenthaltsrechte f�r sie und ihre Kinder zu ermçglichen.
Nach mehreren Wochen konnte sich die Interviewpartnerin zu einer Aussage ent-
schließen. Die Entscheidung blieb �ber die Dauer des Verfahrens ambivalent.

Abweichung

Interview 1–25 weicht von der Grundkonstellation insofern ab, als die Inter-
viewpartnerin den Druck von Polizei- und T�terseite �ber eine l�ngere Episode
der Erz�hlung als etwa gleich stark, aber von den jeweiligen Seiten nicht so
hoch wie in den anderen Interviews schilderte.

Im Vordergrund der Erz�hlung in 1–25 standen die Arbeitsausbeutung und der
Betrug in der Prostitution. Die Interviewpartnerin migrierte in ihrer Darstellung
selbstst�ndig in die Prostitution, es gab keine Erz�hlung von Gewalt oder direkter
Bedrohung, sie sprach lediglich von „ein bisschen Druck von die Leute und man
hat f�r sich selbst nicht so gut verdient, wie man bezahlt hat pro Woche“
(1–25/73). Als sie festgenommen wurde, erhçhte sich der Druck. Er ver�nderte
sich und kann als indirekte Drohung interpretiert werden. Die T�ter/innen schick-
ten einen Brief, der so aussah, als ob er von ihrem Bruder kam. Sie war „scho-
ckiert“ (1–25/259). Das deutete f�r sie die Mçglichkeit an, dass die T�ter/innen
auf ihre Familie zur�ckgreifen kçnnten. Dar�ber hinaus hatten die T�ter/innen
bereits verdientes Geld in Verwahrung.

Eine Razzia und die Nacht auf der Dienststelle beschrieb sie als erschreckende
Szenarien, in denen sie sich nicht verst�ndigen konnte und unversorgt und unin-
formiert f�hlte. F�r den Fall der mangelnden Kooperation wurden ihr die Auswei-
sung sowie ein f�nfj�hriges Einreiseverbot in Aussicht gestellt. Die Inter-
viewpartnerin beschrieb die Auswirkungen der Handlungen von T�ter/innen
und Polizei auf sie als punktuell erschreckend, ohne dass sie dauerhaft einen ho-
hen Druck erzeugt h�tten. Ihre Ambivalenz war weniger von emotionalen, son-
dern eher von wirtschaftlichen Erw�gungen gepr�gt: Sie wollte sich auf der einen
Seite mit einer Einreisesperre nicht die Verdienstmçglichkeiten in Deutschland
erschweren, hatte aber auch bereits Geld verdient.

Wie im vorherigen Verlauf entlastete die Polizei sie unmittelbar nach der Festnah-
me. Die Interviewpartnerin wurde zusammen mit einer Freundin im Rahmen der
einmonatigen Ausreisefrist entlassen und an die Beratungsstelle angebunden. Die
Interviewpartnerin hat sich am vorletzten Tag der Ausreisefrist zun�chst gegen
die Aussage entschieden. Diese Entscheidung stellte den Abschluss einer ent-
scheidenden Episode des Interviews dar. Aufgrund von T�terverhalten – Weige-
rung, ihr das verdiente Geld zu �berlassen –, auf das die Polizei keinen Einfluss
hatte, �nderte sie am n�chsten Tag ihren Entschluss (s. Kapitel 5.5.3 zur Bedeu-
tung der Ver�nderung des Migrationsziels). Letztlich h�tte dieser Verlauf aber
auch mit der Ausreise der Frau ohne Aussage enden kçnnen.

122



{luchterh_neu}20100106_BKA-Opfer/kap01.3D 1 30.04.2010 S. 123

B�ndelung der Ergebnisse

Auf der Basis der Interviews dieser Gruppe und anhand der exemplarisch auf-
gezeigten Verl�ufe lassen sich die Ergebnisse vier Bereichen zuordnen und zu-
sammenfassen:

Auswirkungen der Druckkonstellation

– Wo Druckverh�ltnisse vonseiten der T�ter/innen und der Polizei gleich stark
waren, verursachten sie eine hohe Ambivalenz und daraus resultierende belas-
tende Abw�gungsprozesse der Interviewpartnerinnen. Dies zeigte sich auch in
Verl�ufen, wo der Druck der beiden Seiten einzeln genommen nicht als sehr
hoch beschrieben wurde, das Zusammentreffen aber dann die Ambivalenz er-
zeugte.

– Die Situation ermçglichte den Frauen keine schnelle Entscheidung bez�glich
ihrer Aussagebereitschaft. An den Entscheidungen hingen in der Regel in beide
Richtungen mehrere, zum Teil existentielle Aspekte wie die eigene Lebenspla-
nung, die eigene Sicherheit und die der Angehçrigen sowie zuk�nftige Ver-
dienstmçglichkeiten.

– Gleich starke Druckverl�ufe bençtigten eine Intervention von außen, um sich
auflçsen zu kçnnen. Das konnte eine professionelle Fachberatung sein oder
auch ein anderes ,Besprechungsgegen�ber� mit Wissen um die Situation.

– Wenn der Druck gleich stark und hoch war, dann war es ein Element von Ent-
lastung, durch das die Ambivalenz der Frauen in Richtung Aussage aufgelçst
wurde.

Entlastung von Druck

– Ansatzpunkte von Entlastungsmçglichkeiten lagen im Handlungsfeld der Po-
lizei und der Beratungsstellen. Die Beratung hatte insbesondere in Verl�ufen,
in denen die Entscheidung f�r oder gegen die Aussage von den Interviewpart-
nerinnen als existentiell wahrgenommen wurde, zun�chst durch den Aufbau
von Vertrauen im Hinblick auf die Polizei entlastet.

– In der Gesamtschau musste f�r diese Frauen am Ende des Abw�gungsprozes-
ses eine Bewertung der Situation stehen bzw. eine Perspektive entwickelt sein,
die f�r sie lohnenswert war. Die Interviewpartnerinnen schilderten diese bei-
spielsweise als „wir machen das f�r uns, weil wir verlieren alles“ (1–25/131)
oder „k�mpfen um die Kinder, k�mpfen um mich selbst“ (1–27/142). Diese
Sichtweise wurde entscheidend durch die Beratung ermçglicht und vermittelt
(s. Kapitel 8). Dar�ber hinaus bot sie Entlastung bei der Abw�gung der f�r die
Situation unzul�nglichen Perspektive (s.u.) der befristeten Aufenthaltserlaub-
nis.

– Die Polizei entlastete die Interviewpartnerinnen, wenn sie sie aus der Haft ent-
lassen und an die Beratung angebunden hatte und in der Lage war, den T�ter-
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druck zu entsch�rfen. Der T�terdruck entwickelte sich entlang der polizei-
lichen Intervention. Erhçhte die Polizei den Druck auf die Frauen durch eine
Festnahme, zeigte sich in den Fallverl�ufen h�ufig auch eine Steigerung des
Drucks der T�ter/innen z.B. durch die Bedrohung von Angehçrigen f�r den
Fall der Aussage. Diese Belastung ließ sich reduzieren, wenn die T�ter/innen
fr�hzeitig festgenommen werden konnten oder die Polizei eine schnelle Reak-
tion auf die Bedrohung von Angehçrigen zeigte (z.B. Schutz von Angehçrigen
durch die Polizei des Herkunftslandes).

– Dar�ber hinaus zeigten sich die Interviewpartnerinnen entlastet, wenn die Ver-
antwortung f�r die strafrechtliche Verfolgung der T�ter/innen nicht allein bei
ihnen lag. Das waren Situationen, in denen unabh�ngig von der Zeuginnenaus-
sage Erkenntnisse �ber die T�ter/innen bereits ermittelt waren oder andere
Frauen eine Zeuginnenaussage gemacht hatten.

Perspektive der befristeten Aufenthaltsgenehmigung

– Die Perspektive einer befristeten Aufenthaltsgenehmigung ist unzureichend. In
der Regel wurde die Befristung von den Interviewpartnerinnen thematisiert.
Sie kollidierte mit ihrem Bed�rfnis nach Sicherheit oder ihrem Migrationsziel.

– In dem Moment, in dem sich die Frauen im Zugriffsbereich der Polizei befan-
den, erhçhte sich der T�terdruck auf die Frauen (s.o.). Nach einer Aussage vor
Gericht, bei der sie die T�ter/innen verantwortlich belasteten, bef�rchteten sie
Konsequenzen bei einer R�ckkehr in ihr Herkunftsland nach dem Strafprozess.
Dar�ber hinaus bedeutete ihre Aufenthaltserlaubnis keinen Schutz f�r Kinder
oder andere Angehçrige im Herkunftsland. Eine Interviewpartnerin nannte
dies „kleine Sicherheit“.

– In dieser Konstellation des hohen Drucks auch vonseiten der T�ter/innen be-
deutete die Befristung f�r die Frauen, auf die Realisierung ihres eigenen Zieles
zu verzichten, wenn sie z.B. nicht genug Geld verdient hatten, und gleichzeitig
ein hohes Risiko der Vergeltung durch die T�ter/innen.

Verhalten der T�ter/innen

– Das T�terverhalten zeigte in zweierlei Hinsicht Bedeutung. Zum einen erhçh-
ten die T�ter/innen in den F�llen, in denen die Frauen sich noch nicht aus ihrem
Zugriffsbereich lçsen konnten, den Druck entlang der Entwicklung von Koope-
rationsbereitschaft der Frauen mit der Polizei und versuchten, eine Aussage zu
verhindern. Dies war der Polizei in diesen F�llen zum Teil bekannt und sie
konnte zum Teil darauf reagieren. Zum anderen gab es aber auch Erz�hlungen
�ber T�terverhalten, das z.B. eigenen wirtschaftlichen Interessen folgte und
durchaus Folgen f�r die Entscheidung der Betroffenen im Hinblick auf eine
Zeuginnenaussage haben konnte. Hierauf hatte die Polizei keinen Einfluss.
Das T�terverhalten muss somit im Prozess der Aussage als potentiell eskalie-
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rend mitber�cksichtigt werden und kann auch eine unbekannte Einflussgrçße
auf die Entscheidung der Betroffenen bleiben.

5.5.2 Statusgruppe I 1 b – Irregul�rer Aufenthaltsstatus, kein selbst
initiierter Polizeikontakt, niedriger Druck von T�terseite und hoher
Druck seitens der Polizei

Interviewpartnerinnen der Gruppe „niedriger Druck der T�ter/innen – hoher
Druck der Polizei“ schilderten kaum Handlungen oder Maßnahmen vonseiten
der T�ter/innen, die f�r sie zum Zeitpunkt des relevanten Polizeikontaktes be-
�ngstigend waren, aber – als Besonderheit der definierten Gruppe – hohen Druck
der Polizei. Das T�terverhalten in diesen Interviews wurde als kontrollierend und
�berwachend beschrieben und stand durchg�ngig im Hintergrund der Erz�hlung.
Andere hatten sich bereits aus dem Zugriffsbereich von durchaus gewaltt�tigen
T�tern/innen entfernt. Ab dem Zeitpunkt einer Flucht gab es keine Schilderung
von Einflussnahme mehr.

In fast allen F�llen baute sich der Druck vonseiten der Polizei dar�ber auf, dass die
Frauen inhaftiert wurden oder eine l�ngerfristige Haft bef�rchteten oder die Be-
amten eine Abschiebung angek�ndigt hatten. In zwei Interviews war der Druck
der Polizei durch eine langfristige Inhaftierung wegen T�terschaft so hoch, dass
dahinter der Druck der T�ter/innen verschwand.

Zun�chst wird eine Grundkonstellation f�r diese Gruppe herausgearbeitet und
Variationen und Abweichungen vorgestellt. Anschließend erfolgt eine B�ndelung
der Ergebnisse.

Grundkonstellation

Exemplarisch f�r die Grundkonstellation steht das Interview 1–44. Die Inter-
viewpartnerin folgte aufgrund von Perspektivlosigkeit in ihrem Herkunftsland
einem Vermittler, der sie �ber die Art der T�tigkeit in Deutschland t�uschte. In
Deutschland angekommen akzeptiert sie die Prostitution. Weitere Erz�hlungen
fokussierten auf die Arbeits- und Verdienstbedingungen. Je nach Kontrollt�tig-
keit der jeweiligen T�ter beschrieb sie die Situation von „alles war normal“
(1–44/108) bis hin zu „dann wurde alles verboten“ (1–44/110), wobei die syste-
matische �berwachung durch die T�ter �berwog. An einer Stelle des Interviews
findet sich die Beschreibung vereinzelter Bestrafungen, „einmal habe ich es ab-
gekriegt“ (1–44/88) und die Bedrohung von Geschwistern.

Parallel dazu enth�lt das Interview noch eine Ebene des gemeinsamen ,Gesch�f-
temachens�: „Wir treffen uns dort in einer Wohnung und teilen das Geld“
(1–44/118) – doch die T�ter verschwanden mit dem Geld. Es folgten keine Erz�h-
lungen �ber weitere Kontakte. Der Druck durch die T�ter entfiel. Die Inter-
viewpartnerin arbeitete selbstst�ndig in der Prostitution weiter.
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Die folgende Festnahme war ein „Schock“ (1–44/187). Im weiteren Verlauf be-
schrieb sie den Aufbau eines maximalen Drucks durch eine mehrmonatige Inhaf-
tierung und ein Ermittlungsverfahren wegen irregul�ren Aufenthalts und Be-
sch�ftigung, der zu starker psychischer Belastung f�hrte: „Ich war mit meinen
Nerven am Ende. Ich war bereit aufzustehen und jemanden zu schlagen.“ (1–44/
238). Sie berichtete dar�ber, dass die Polizei ihr in der Haft die Unterst�tzung
durch die Beratungsstelle und einen Anwalt in Aussicht stellte. Ihrer Erz�hlung
nach war sie bei der ersten Vernehmung zur Aussage gegen die T�ter bereit.

Variationen

Variationen fanden sich in den Interviews 1–29, 1–30 sowie 1–16 und 1–24. Auch
1–29 und 1–30 wurden von der Polizei zun�chst wie in 1–44 ausschließlich als
T�terinnen adressiert und inhaftiert. Im Gegensatz zu 1–44 handelte es sich hier-
bei aber um den schwerer wiegenden Verdacht auf Menschenhandel, wof�r die
Interviewpartnerinnen beide letztlich auch zu einer mehrj�hrigen Haftstrafe ver-
urteilt wurden. Erst im Laufe des Ermittlungsverfahrens konnten sie ihre Rolle als
Opfer des Menschenhandels thematisieren. Der dadurch aufgebaute Druck ließ
ihnen kaum Spielraum f�r eine Abw�gung im Hinblick auf die Aussage. Sie be-
schrieben einen maximalen Druck (1–29/625), f�hlten sich „tagelang gequ�lt“
(1–30/448), die Angst vor den T�tern trat dabei in den Hintergrund der Erz�hlung
und eine Interviewpartnerin formulierte eine Notwendigkeit zur Aussage: „Aber
dann kam diese Tag, dass wir mussten das erz�hlen“ (1–30/448). Beide Aussagen
erfolgten im Rahmen mehrerer Vernehmungen.

Die Konstellation in 1–24 stellte insofern eine Variation dar, als der Druck der Po-
lizei zwar hçher als der des T�ters war, insgesamt aber deutlich geringer als in
dem obigen Fallverl�ufen. Die Interviewpartnerin hatte sich zum Zeitpunkt des
relevanten Polizeikontaktes bereits seit zwei Jahren durch Flucht dem Druck
der T�ter entzogen und sich seitdem ohne rechtm�ßigen Aufenthaltsstatus bei ih-
rer Mutter in Deutschland aufgehalten. Es gab keine Erz�hlung �ber eine weitere
Einflussnahme der T�ter. Sie wurde nicht inhaftiert. Die Polizei bot ihr im Fall der
Aussage die Unterst�tzung der Beratungsstelle sowie die Strafverfolgung der T�-
ter an. Sie entschied sich nach kurzer Zeit in der ersten Vernehmung f�r die Aus-
sage.

B�ndelung der Ergebnisse

Die Ergebnisse lassen sich zu zwei Aspekten b�ndeln:

Auswirkungen der Druckkonstellation:

– Wo der Druck vonseiten der Polizei hçher war als der der T�ter/innen, verur-
sachten die T�ter abh�ngig von der Hçhe des Drucks starke Belastungen der
Interviewpartnerinnen.

– Die Entscheidung f�r eine Aussage konnte bzw. musste relativ schnell getrof-
fen werden.
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– Eine zus�tzliche Intervention von außen war f�r den ersten Entschluss zur Aus-
sage nicht notwendig.

– In dieser Konstellation bestimmte die Hçhe des polizeilichen Drucks den
Spielraum, der den Interviewpartnerinnen zur Abw�gung blieb. Dieser redu-
zierte sich auf ein Minimum, wenn die Frauen ausschließlich als T�terinnen
schwerwiegenderer Delikte behandelt wurden.

Entlastung von Druck

– Entlastende Momente waren f�r die Interviewpartnerinnen in und um die Ver-
nehmungssituationen von entscheidender Bedeutung.

– Die Situationen, aus der der Impuls zur Aussage heraus beschrieben wurde, bo-
ten Entlastung durch eine mehrt�gige Ruhe, Pausen und Zeit bei den Verneh-
mungen, Beratung wurde in Aussicht gestellt; entlastend war auch das Wissen,
dass andere Frauen bereits ausgesagt hatten.

5.5.3 Statusgruppe I: Eigene Interessen der Frauen und die
Perspektiven einer Zeugin

In fast allen Interviews der Statusgruppe I migrierten die Frauen mit einem kon-
kreten Ziel nach Deutschland (s. ausf�hrlich Kapitel 4.6.2). Ihre Eigeninteressen
waren sehr stark, sie hatten vereinzelt existentiellen Charakter. Die Interviewpart-
nerinnen hielten diese Ziele z.T. �ber Jahre aufrecht, konnten sie aber aufgrund
der Ausbeutungsstrukturen im Rahmen des Menschenhandels nicht oder nur teil-
weise erreichen. Bis zum Zeitpunkt des relevanten Polizeikontaktes waren die ori-
gin�ren Ziele nach wie vor eine treibende Kraft ihres Handelns. Im Folgenden soll
daher in einem weiteren Schritt der Frage nachgegangen werden, wie sich die
eigenen Interessen der Interviewpartnerinnen zum Zeitpunkt des relevanten Poli-
zeikontaktes in den verschiedenen Druckkonstellationen ausgewirkt haben und
welche Rolle dabei die Mçglichkeiten gespielt haben, den Status der Opferzeugin
in Anspruch nehmen kçnnen. Der Aufbau und die Darstellung der exemplari-
schen Interviews orientieren sich anhand der Entwicklung der Ziele der Frauen
im Rahmen der polizeilichen Intervention.

Starker Druck von einer oder beiden Seiten – T�ter oder Polizei

In Verl�ufen mit einseitig hohem und/oder gleich starkem Druck vonseiten der
Polizei und der T�ter/innen schwankte das origin�re Ziel der Interviewpartnerin-
nen in seiner Bedeutung oder es wandelte sich hin zu einem anderen, der neuen
Situation angepassten Ziel.

Die Interviewpartnerinnen 1–29 und 1–30 (s. Variationen des Grundmusters in
Kapitel 5.5.2) standen exemplarisch f�r die Situation, in der der polizeiliche
Druck so hoch war, dass sie ihr Migrationsziel im Rahmen des relevanten Polizei-
kontaktes aufgeben und ein neues entwickeln mussten. Sie migrierten zusammen
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im Alter von 17 Jahren aus einer als vollst�ndig perspektivlos beschriebenen Si-
tuation im Herkunftsland, in der es „nichts zu verlieren“ gab, (1–29/103) mit dem
Ziel „sehr toll zu leben“ und „Geld zu verdienen“ (1–29/91). Eine R�ckkehr war
f�r sie trotz negativer Erfahrungen und Gewalt in der Prostitution �ber l�ngere
Zeit nicht vorstellbar. Beide Interviewpartnerinnen wurden schließlich wegen
des Verdachts auf Menschenhandel festgenommen mit der Folge einer mehrj�h-
rigen Haftstrafe. An diesem Punkt ließ dieser maximale Druck der Polizei keinen
Raum f�r ihr origin�res Ziel. Es wandelte sich hin zum Ziel der Haftentlassung
und Reduzierung der Haftstrafe durch die Aussage. „Kripo hat alles erfahren
und die ganze Geschichte (der Menschenhandel zu ihren Lasten), die waren auto-
matisch netter, immer çfter besucht, immer çfter auch Zigaretten mitgebracht, an-
geboten und so. (. . .) Dadurch haben wir gehabt durch die Kripos, den Chance in
den Zwischenzeit, von Knast rauszugehen, aushalten, frei werden und genießen
und dann irgendwann . . . wir mussten wieder eintreten, obwohl wir hofften, An-
walt war sicher, dass wir alles, aber war nicht so.“ (1–30/492) Dieses Ziel konnte
letztlich nur vonseiten des Staates und aus der Sicht der Frauen durch die Polizei
erf�llt werden. Aufgrund des hohen Drucks und der mangelnden Ausweichmçg-
lichkeiten waren sie nicht mehr in der Lage zu verhandeln oder gar verschiedene
Optionen abzuw�gen. Wie in dem vorausgehenden Zitat deutlich wurde, konnten
sie nur „hoffen“, dass ihre Aussage zu der gew�nschten Strafmaßreduzierung f�h-
ren w�rde.

Das origin�re Migrationsziel ver�nderte sich auch im Fall 1–12, der dem Muster
der Grundkonstellation gleich hoher und starker Druck vonseiten der Polizei und
der T�ter/innen folgte (s. Kapitel 5.5.1). Die Hoffnung auf eine Existenz si-
chernde Arbeit f�r sich und ihre im Herkunftsland lebende Familie war zentral.
In der Zeit in der Prostitution vermied und f�rchtete sie Kontrollen durch die Po-
lizei, da die von ihr vermutete Abschiebung die Realisierung ihres Migrationszie-
les verhindert h�tte. Nach der Festnahme und Inhaftierung trat ihr origin�res Ziel
aufgrund des hohen Drucks vonseiten der T�ter/innen und der Polizei (Angst vor
einer R�ckkehr ohne Aussage, Belastung der Haft) in den Hintergrund. Die Be-
ratung konnte den T�terdruck mindern, setzte an dem Migrationsziel an und er-
çffnete damit den Raum daf�r, dass es wieder an Bedeutung gewinnen konnte.
„Und wenn ich ihnen die Informationen gebe, kann ich ein Visum bekommen
und kann zur Schule gehen und w�re nicht die Verliererin.“ (1–12/294) Die Per-
spektive der befristeten Aufenthaltsgenehmigung wurde erst am Ende des Inter-
views als „nicht so lang wie gedacht“ (1–12/355) thematisiert.

Geringer beidseitiger Druck auf die Interviewpartnerinnen

In den Interviews, in denen der Druck geringer war und in denen die Inter-
viewpartnerinnen einen grçßeren Abw�gungsspielraum hatten, nahm das Ziel
der Frauen einen hçheren Stellenwert ein, wurde im Abw�gungsprozess f�r
oder gegen die Aussage durchg�ngig in den Vordergrund gestellt und war ent-
scheidend f�r die Entscheidung zur Aussage.
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Ein Beispiel liefert Interview 1–25, das eine Bandbreite an Motiven f�r oder ge-
gen die Aussage sowie Erz�hlungen �ber den Prozess der Abw�gung enthielt (s.o.
Abweichung in Statusgruppe Ia, Kapitel 5.5.1: gleich hoher aber insgesamt eher
geringer Druck vonseiten der Polizei und der T�ter/innen). Die Ziele der Inter-
viewpartnerin waren die Gestaltung ihres Lebens unabh�ngig von ihrer Mutter,
die eigene Existenzsicherung sowie die Aufrechterhaltung ihrer Arbeitsmçglich-
keit. Zum Zeitpunkt des relevanten Polizeikontaktes hatte sie ihr finanzielles Ziel
zum Teil erreicht, somit war auch dieser Druck eher gering. Die Interviewpartne-
rin kam am vorletzten Tag der Ausreisefrist zu einer Entscheidung gegen die Aus-
sage. In der Gesamtschau war zu diesem Zeitpunkt der Druck von der T�terseite
ausschlaggebend. Das Gef�ge ver�nderte sich, als die T�terin der Interviewpart-
nerin die Auszahlung von verdientem Geld verweigerte, das sie mit zur�ck in ihr
Herkunftsland nehmen wollte. Ihr Eigeninteresse der finanziellen Sicherung trat
wieder st�rker hervor. Dazu kam, dass der Status der Opferzeugin, sich vollst�n-
dig mit ihren Interessen deckte: der Aufenthalt, die Alimentierung sowie die
Mçglichkeit legal zu arbeiten. Letztlich entschied sich die Interviewpartnerin
f�r die Aussage.

Geringer einseitiger Druck

F�r die Konstellationen, in denen nur ein geringer Druck vonseiten der Polizei ge-
schildert wurde, zeigte sich f�r die Bedeutung des eigenen Zieles kein großer Un-
terschied zu der vorherigen Konstellation. Es war das zentrale Motiv bei der Ab-
w�gung der Interviewpartnerin. Hier konnte aufgrund mangelnden T�terdrucks
eine schnellere Entscheidung getroffen werden. Exemplarisch hierf�r stand das
Interview 1–24 (s. Statusgruppe I 1b, Variation in Kapitel 5.5.2). Die Interviewte
hatte ein starkes eigenes Ziel, das sie bis zum relevanten Polizeikontakt nicht er-
reicht hatte: dauerhaft bei ihrer Mutter in Deutschland leben zu kçnnen. Als sie
von der Polizei an der Grenze aufgegriffen wurde, hatte sie sich bereits lange
Zeit ohne rechtm�ßigen Aufenthaltsstatus in Deutschland aufgehalten. Sie war
auf dem R�ckweg aus der Ukraine, wo sie sich neue Papiere f�r einen legalen Auf-
enthalt organisiert hatte. In dieser Konstellation deckte sich ihr eigenes Migra-
tionsziel in Teilen mit dem Vorgehen der Polizei. Diese hat ihr in der Vernehmung
in Aussicht gestellt, sie w�rden ihr „weiterhelfen“ (1–24/237) und den T�ter
„bestrafen“ (1–24/250). Die in diesem Zusammenhang stehende Aufenthalts-
erlaubnis ermçglichte ihr ein legales Zusammenleben mit ihrer Mutter. Die Be-
fristung der Aufenthaltsgenehmigung stand nicht im Zusammenhang mit der Ent-
scheidung f�r die Aussage.

B�ndelung der Ergebnisse

Hieraus lassen sich folgende Ergebnisse zusammenfassen:

– Wenn sich das origin�re Ziel der Interviewpartnerinnen nicht im Verlauf ihrer
Erz�hlung gewandelt hatte, dann spielte es im Rahmen der Abw�gungspro-
zesse f�r oder gegen die Aussage eine entscheidende Rolle. Je mehr Raum

129



{luchterh_neu}20100106_BKA-Opfer/kap01.3D 1 30.04.2010 S. 130

durch Zur�cktreten des Drucks vonseiten der Polizei und/oder T�ter/innen ent-
stand, desto mehr r�ckte die Verwirklichung des Ziels der Frauen durch die
Aussage in den Vordergrund ihrer Erz�hlung.

– Die origin�ren Ziele der Interviewpartnerinnen wandelten sich zum Teil auf-
grund der polizeilichen Intervention. Wurden die Frauen als T�terinnen be-
schuldigt oder l�ngere Zeit inhaftiert, dann blieb kein Raum f�r ihr urspr�ng-
liches Ziel. Stattdessen verfolgten sie das Ziel der Haftentlassung. Inter-
viewpartnerinnen, die aufgrund ihrer Kooperation mit der Polizei vonseiten
der T�ter/innen maximalem Druck ausgesetzt waren, formulierten ihr Ziel aus-
schließlich als Schutz f�r sich und/oder ihre Angehçrigen.

– Die St�rkung von eigenen Zielen der Frauen konnte eine entscheidende Res-
source zur Motivation f�r die Aussage sein.

– Ein hoher Deckungsgrad zwischen den eigenen Zielen der Frauen und dem Sta-
tus der Opferzeugin erwies sich als hilfreich.

– Je mehr der Druck auf die Frauen insgesamt sinkt, desto hçher muss der De-
ckungsgrad zwischen den Zielen der Frauen und dem Vorgehen der Polizei
sein.

– F�r die polizeiliche Praxis bedeutet das, dass sie die origin�ren Interessen der
potentiellen Zeuginnen mit ber�cksichtigen muss. Es wird nur wenige Situatio-
nen geben, in denen die Frauen so unter Druck stehen, dass sie sich ungeachtet
dieser Interessen zu einer Aussage bereit erkl�ren.

5.5.4 Statusgruppe l 2 – Irregul�rer Aufenthaltsstatus, selbst initiierter
Polizeikontakt

Die Frauen dieser Gruppe waren zum Zeitpunkt des relevanten Polizeikontaktes
ohne rechtm�ßigen Aufenthalt in Deutschland und haben den Kontakt zur Polizei
aus eigener Motivation heraus hergestellt. Die Entwicklung ihrer Kooperations-
bereitschaft war bereits abgeschlossen. Diese Fallverl�ufe bieten daher keine An-
satzpunkte f�r eine systematische Auswertung unter der Fragestellung wie sich
die unterschiedlichen Konstellationen von Druck auf die Entwicklung von Aus-
sagebereitschaft der Frauen auswirken. �ber diese Gruppe konnten aber Aus-
sagen gemacht werden im Hinblick auf die Motivation der Frauen sich an die Po-
lizei zu wenden.

In den Erz�hlungen der Interviewpartnerinnen wurden verschiedene Motive deut-
lich, die �ber eine bestimmte Zeit wirkten und einen Druck aufbauten, der ihre
Angst vor der Polizei sowie den vor Sanktionen und Folgen im Hinblick auf
den irregul�ren Aufenthaltsstatus �berwog. Ein Faktor war ein durchg�ngiges
,Nichteinverstandensein� mit der Situation in der Prostitution (z.B. Ekel oder
inakzeptable Ausbeutung mit einer hohen Arbeitsbelastung oder Betrug, auch
nach einem anf�nglichen Arrangement). Diese Interviewpartnerinnen flohen
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nach kurzer Zeit. T�terstrategien (eskalierende gewaltt�tige oder bedrohende
Handlungen gegen die Interviewpartnerin oder Angehçrige) als Druck der T�ter-
seite ließen die Frauen den Kontakt zur Polizei suchen. Der Druck hatte unter-
schiedliche Auswirkungen auf die Bereitschaft zur Zeuginnenaussage. Ein Teil
der Interviews enthielt an der Schnittstelle zwischen Kontakt und Aussage keine
weiteren Schilderungen. In der Darstellung der Interviewpartnerinnen gingen
diese nach sehr unterschiedlichen Zeitr�umen weg von den T�tern/innen, hin
zur Polizei und sagten dort ohne weitere Interventionen vonseiten der Strafverfol-
gungsbehçrden oder des Unterst�tzungssystems aus.

Wiederum andere Interviewpartnerinnen wandten sich an die Polizei und schil-
derten diese Situation als f�r sie ambivalent. Neben ihrer Bereitschaft zum Kon-
takt wirkten in ihre Abw�gungsphase hinein weiterhin die Angst vor den T�tern/
innen und auch die Angst vor der Polizei. In diesen Situationen hat es sich als ne-
gativ herausgestellt, wenn die Polizei den Druck noch erhçhte und nicht f�r Ent-
lastung sorgen konnte.

5.5.5 Statusgruppe L – Rechtm�ßiger Aufenthaltsstatus

Als Kontrastgruppe zu den Statusgruppen I 1 und I 2 umfasst die Statusgruppe L
insgesamt 13 Interviewpartnerinnen mit einem rechtm�ßigen Aufenthaltsstatus,
die eine Aussage wegen Menschenhandels gemacht hatten. Hierbei handelte es
sich um EU B�rgerinnen sowie Frauen, die mit einem deutschen Staatsangehçri-
gen verheiratet waren.

Aufgrund des rechtm�ßigen Aufenthaltsstatus entfiel f�r die Polizei eine �bliche
Strategie, im Rahmen einer Passkontrolle die Frauen ohne rechtm�ßigen Aufent-
haltsstatus zu identifizieren, auf die Dienststelle mitzunehmen, dort zumindest
f�r eine Nacht festzuhalten und u.U. zu inhaftieren. Auf einen Großteil der Inter-
viewpartnerinnen konnte somit vonseiten der Polizei kein Druck ausge�bt wer-
den. Daher waren in dieser Gruppe nur in Einzelf�llen die unter 5.5.2 dargestell-
ten Druckkonstellationen zu finden. Auch auf Seiten der T�ter/innen fehlte die
Mçglichkeit, Druck auf die Frauen aufgrund des irregul�ren Aufenthaltsstatus
auszu�ben. Diese �bliche T�terstrategie wurde ersetzt durch andere Vorgehens-
weisen. Die Frauen dieser Gruppe beschrieben �berwiegend einen starken Druck
vonseiten der T�ter/innen, ausgelçst durch massive kçrperliche Gewalt bzw. Dro-
hung damit oder dem Entzug von Kindern. Dar�ber hinaus passten die T�ter/in-
nen ihre Strategien der ver�nderten Rechtsposition an: Sie drohten mit z.B. lang-
j�hriger Haft aufgrund von Steuerhinterziehung oder aufgrund der Arbeit ohne
Arbeitserlaubnis (vgl. Kapitel 4).

Innerhalb der Gruppe lassen sich zwei Fallverl�ufe identifizieren, in denen auch
vonseiten der Polizei Druck ausge�bt wurde und die den oben dargestellten Kon-
stellationen zugeordnet werden kçnnen. Bei den Frauen, auf die die Polizei keinen
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Druck ausge�bt hat, wurde der Frage nachgegangen, welche Interessenslagen sie
zur Aussage motiviert haben.

Fallverlauf bei Mçglichkeit der Polizei, Druck auszu�ben

Polizeiliche Maßnahmen, die sich gegen die Frauen mit rechtm�ßigem Aufent-
haltsstatus richteten, wurden von ihnen als Festnahmen aufgrund des Verdachts
von Mitt�terschaft des Menschenhandels bzw. Behinderung der Justiz im Rah-
men von Menschenhandelsverfahren bezeichnet. Die Interviewpartnerinnen
schilderten einen ein- bzw. dreit�gigen Freiheitsentzug sowie die Ank�ndigung
einer weiteren Zeit in Haft von Seiten der Polizei (1–23, 1–39).

Diese Interviews waren beide der Konstellation ,hoher Druck der Polizei, nied-
riger Druck der T�ter/innen� zuzuordnen. Die T�ter waren bereits festgenommen.
Die origin�ren Interessen der Frauen hatten sich zum Teil bereits erf�llt bzw. als
unerf�llbar erwiesen und standen einer Aussage nicht entgegen. „Ich wollte unbe-
dingt auch diesen Job beenden, weil grçßtenteils hatte ich meine Probleme (finan-
zielle) mittlerweile schon gelçst.“ (1–23/151) Der Status der Zeugin korrespon-
dierte mit den durch die polizeiliche Intervention entstandenen neuen Interessen
der Frauen. Diese Frauen sagten relativ schnell aus, um der Haft zu entgehen.
Dazu wirkten die oben bereits identifizierten Entlastungsfaktoren der Beratung
und der Minderung von Verantwortung, da die Polizei bereits entscheidende Fak-
ten ermittelt hatte.

Fallverlauf bei fehlender Mçglichkeit der Polizei, Druck auszu�ben

Bei allen anderen Frauen dieser Gruppe konnten polizeiliche Maßnahmen keinen
Druck bewirken. Der von der Polizei initiierte Kontakt im Vorfeld der Aussage
wurde �berwiegend als punktuelle Passkontrolle in den Betrieben geschildert.
Diese Vorgehensweise war nicht geeignet, eine Bereitschaft der Frauen zur Aus-
sage zu motivieren. Die Aussagen wegen Menschenhandel erfolgten letztlich alle
aufgrund eines von den Frauen selbst initiieren Kontaktes mit der Polizei.

Bedeutung der eigenen Interessen der Frauen

Die Interessen der Frauen zum Zeitpunkt des Polizeikontaktes waren sehr hetero-
gen, sie ließen aber zwei Schwerpunkte erkennen: Schutz und Sicherheit sowie
Versorgung. In den Interviews fand sich die Interessenslage Schutz und Sicher-
heit, die gepr�gt war von der Annahme ,nur die Polizei kann noch helfen�. Dies
waren Frauen, die sich in einer zugespitzten Situation befanden und die die Polizei
als einzige Einrichtung beschrieben, die ihre Notsituation zu ihren Gunsten auf-
lçsen oder sie sch�tzen konnte.

Hier gab es keine Abw�gung oder Pr�fmçglichkeit des Kontaktes mit der Polizei
oder der Perspektive, die eine Zeuginnenaussage bietet. Die Interviewpartnerin-
nen beschrieben den Weg zur Polizei als Notwendigkeit. Dies l�sst sich exempla-
risch anhand des Interviews 1–33 darstellen. Hierin schilderte die Interviewpart-
nerin einen Entzug des gemeinsamen Kindes durch den T�ter. Bei einer Jugend-

132



{luchterh_neu}20100106_BKA-Opfer/kap01.3D 1 30.04.2010 S. 133

amtsanhçrung wurde sie von den Angehçrigen des T�ters der Vernachl�ssigung
des Kindes und Alkoholmissbrauchs bezichtigt. Zur Kl�rung der Gesamt-
umst�nde und um die Vorw�rfe zu entkr�ften, hat sie sich mit der Aussage wegen
Menschenhandels an die Polizei gewandt. Sie beschrieb eine darauf folgende Ent-
scheidungssituation vor dem Jugendamt mit „alles hing von der Polizei ab“
(1–33/339). Variationen dieses Themas waren die Schutzsuche vor h�uslicher Ge-
walt oder vor der Androhung lebensbedrohlicher Gewalt durch die T�ter/innen.

Dar�ber hinaus gab es die Interessenslage der Versorgung der Interviewpartnerin-
nen. Diese Frauen kamen �ber die Beratungsstellen zur Polizei. Zu dem Zeitpunkt
der Aussage wegen Menschenhandels hatten sie den Druck vonseiten der T�ter/
innen entweder mithilfe der Polizei oder Unterst�tzung durch Dritte zumindest
zum Teil reduzieren kçnnen. Exemplarisch hierf�r waren F�lle, in denen die
Frauen Anzeige wegen h�uslicher Gewalt erstattet hatten. Sie waren sicher unter-
gebracht und aus dem Zugriffsbereich der T�ter/innen herausgelçst. Sie schilder-
ten zum Teil Fluchtszenarien, in denen sie nicht mehr in der Lage waren, irgend-
etwas mitzunehmen und somit kurz- bis mittelfristig auf eine Unterst�tzungsleis-
tung angewiesen waren.

Es gab in den Interviews keine direkte Bezugnahme zwischen der Unterversor-
gung der Frauen und ihrer Bereitschaft zur Zeuginnenaussage. Es waren aber
auch keine anderweitigen Motive f�r ihre Aussage erkennbar. Dar�ber hinaus the-
matisierten die Frauen Umfang und Art der Versorgungsleistung im Zusammen-
hang mit der Erz�hlung �ber die Beratung und auch Polizei, sodass hier von einem
Zusammenhang ausgegangen wird.

Zusammenfassend gilt:

– Dort, wo die polizeiliche Maßnahme Druck auf die Interviewpartnerinnen die-
ser Gruppe aus�bte, ließen sich �hnliche Verl�ufe wie bei den Frauen ohne
rechtm�ßigen Aufenthaltsstatus feststellen.

– Die Frauen mit rechtm�ßigem Aufenthaltsstatus haben sich von sich aus ohne
Unterst�tzung nur in existentiellen Notlagen an die Polizei gewandt. Sie haben
dabei die origin�ren Funktionen der Polizei, Schutz und Strafverfolgung abge-
fragt.

– F�r einen Teil der Frauen war die mit der Zeuginnenaussage verbundene Ver-
sorgungsleistung passend. Die diesbez�glichen Informationen erfolgten �ber
die Beratungsstellen.
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6 Bereitschaft zur Aussage im Kontext des Viktimisierungs-
prozesses und der Opferdeklaration

6.1 Einleitung

In diesem Kapitel werden Viktimisierungsprozesse auf ihre Dynamik mit Phasen
und Wendepunkten hin untersucht. Insbesondere interessierten die Frage,

– wann und unter welchen Umst�nden sich die Befragten (erstmals) als Opfer
wahrnehmen (Opferwahrnehmung/Opferperzeption OW) und ob eine Opfer-
wahrnehmung auch wieder zur�cktreten kann,

– wann und unter welchen Umst�nden sie sich als Opfer deklarieren (Opferde-
klaration OD),

– wann und unter welchen Umst�nden sie zur Aussage bereit sind (Aussagebe-
reitschaft AB).

Hinter diesem Forschungsinteresse steht die Vorstellung eines prozessualen Mo-
dells, das stufenweise �berg�nge hin zur Aussagebereitschaft konzipiert. Auch
wenn dies eine Mçglichkeit darstellt, so gilt doch keineswegs immer, dass auf
die Ausbeutung in einem direkten zeitlichen Zusammenhang und ohne weitere
Anstçße die Opferwahrnehmung folgt und Opferwahrnehmung und -deklaration
anderen gegen�ber immer zusammenfallen. Wesentliche Stufen in dem theoreti-
schen Modell sind:

– sich als Opfer wahrzunehmen,

– anderen den Opferstatus mitzuteilen,

– sich gegen die T�ter/innen zu stellen,

– eine Bereitschaft zur Aussage zu entwickeln,

– auszusagen,

– bei der Aussage zu bleiben.

Die Stufen setzen einander �blicherweise, aber nicht zwingend voraus. Stufen
kçnnen �bersprungen werden und es ist mçglich, wieder zur�ck auf eine vor-
herige Stufe zu wechseln. F�r die Forschungsfrage ist von besonderem Interesse,
bei welchen Frauen und in welchen Kontexten welche Determinanten einen �ber-
gang von einer Stufe zur anderen fçrdern. Auch wenn letztlich die Aussagebereit-
schaft und die Aussage von Interesse sind, soll das Wissen um Viktimisierungs-
prozesse helfen einzusch�tzen, an welchem Punkt sich ein Opfer des Menschen-
handels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung aktuell befindet, um entsprechend
auch im Vorfeld agieren und den Prozess voranbringen zu kçnnen.

Von einer subjektiven Opferwahrnehmung oder Selbstwahrnehmung als Opfer
wird gesprochen, wenn die Interviewpartnerin erkannte, dass sie Opfer von Men-
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schenhandel geworden war, unabh�ngig davon, welcher Aspekt davon f�r sie
Ausschlag gebend war. Einbezogen wurde auch, dass eine Viktimisierung bereits
vor dem Menschenhandel begonnen haben und auch �ber die Aussage hinaus an-
dauern konnte und die Opferwahrnehmung so eine breitere biografische Spanne
einnehmen konnte. Die Fremdwahrnehmung als Opfer wird, wenn sie durch die
Polizei erfolgte, auch als Opfererkennung bezeichnet. Von eigener Opferdeklara-
tion oder Selbstdeklaration wird gesprochen, wenn sich die Interviewte gegen-
�ber anderen als Opfer pr�sentierte und den Opferstatus mitteilte. Aufseiten der
Polizei wird von Opferdeklaration (Fremddeklaration) gesprochen, wenn die
Frau als Opfer von Menschenhandel angesprochen wurde. Dies setzt eine Opfer-
wahrnehmung (Opfererkennung) aufseiten der Polizei voraus. Die Opferdeklara-
tion aufseiten der Frau setzt nicht nur die subjektive Wahrnehmung ihres Opfer-
status voraus, sondern es muss jemand zug�nglich sein, dem dies mitgeteilt wer-
den kann.

Eine Selbstdeklaration als Opfer muss nicht unbedingt der Polizei gegen�ber er-
folgen und ist somit nicht identisch mit Aussagebereitschaft. Eine Aussagebereit-
schaft kann bestehen, ohne dass es zu einer Aussage kommt, weil die Tatumst�nde
dies verhindern. Der wahrgenommene oder deklarierte Opferstatus kann sich auf
unterschiedliche Adressaten beziehen: Die Interviewpartnerinnen konnten sich
nicht nur als Opfer der T�ter/innen, sondern auch der Polizei/der Institutionen se-
hen.

Der Viktimisierungsprozess umfasst den Lebensabschnitt, in dem die Inter-
viewpartnerinnen Opfer von Menschenhandel waren, unabh�ngig davon, ob sie
sich subjektiv so definierten. Dieser Prozess konnte unterschiedliche Verl�ufe
nehmen, mit und ohne subjektive Opferdeklaration verlaufen, latente und mani-
feste Phasen der Opferwahrnehmung einschließen und unterschiedliche Wendun-
gen nehmen. Er zeigt, wie die Interviewpartnerinnen ihre Situation verstanden,
welche Entscheidungen sie trafen, welche Barrieren sie auf dem Weg zu Hilfe
oder zu ihrem Ziel zu �berwinden hatten und auf welche Weise sie die Gewalt-
und Zwangssituation bew�ltigten.

6.2 Vorgehen bei der Auswertung und das Interview selbst als
Opferdeklaration

Ausgew�hlt f�r diesen Auswertungsschritt wurden die F�lle, in denen es zu einer
Aussage kam. Die F�lle, in denen die Interviewpartnerin nicht aussagte, sind
Thema von Kapitel 7. Betrachtet wurde nicht der gesamte Viktimisierungspro-
zess, sondern Wendepunkte hinsichtlich der Opferwahrnehmung und der Aus-
sagebereitschaft und ihre Einbettung in die Viktimisierung.

F�r die Aufbereitung des Materials waren die Analyse von Prozessverl�ufen und
die Agency-Analyse als spezielle hermeneutische Vorgehensweise von besonde-
rer Bedeutung (ausf�hrlicher s. Kapitel 11.1). Die Analyse der Prozessverl�ufe
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liefert die subjektive Gestalt der Erz�hlung, die den biografischen Verlauf in Pha-
sen mit Z�suren strukturiert. Sprachliche Markierungen von Z�suren, die einen
Wechsel in dem Zustand der Viktimisierung anzeigen, sind hier von besonderem
Interesse („auf einmal habe ich gemerkt . . .“, „dann hat er angefangen . . .“). Die
subjektive Viktimisierung, die an der Opferwahrnehmung festgemacht wurde,
wurde vor allem mit den Methoden der Agency-Analyse herausgearbeitet. Die
Opferwahrnehmung dr�ckt sich in passivischen Agency-Konstruktionen aus
(„sie haben uns/mich gezwungen/dazu gebracht/geholt/geschlagen“, „ich muss-
te/konnte nicht . . .“ etc.). Die Wechsel zwischen aktiven und passivischen Agen-
cy-Formen gab ebenfalls Auskunft �ber die Dynamik der Viktimisierung.

Mit diesen Aufbereitungen der Interviews wurden induktiv die Kriterien identifi-
ziert, die dann die Darstellung der Verl�ufe der Viktimisierungsprozesse als Mo-
delle ermçglichten:

– Zeitpunkt der Opferwahrnehmung,

– Zeitpunkt der Opferdeklaration,

– subjektive oder externe Opferdeklaration,

– Wendepunkte hin zu oder weg von Opferdeklaration und Aussagebereitschaft,

– Barrieren, die �berwunden wurden oder wegfielen,

– Interventionen Dritter.

Die Prozessverl�ufe wurden nach gemeinsamen Konstellationen dieser Merk-
male typisiert. Die Typisierung der Fallverl�ufe ergab sich ausschließlich aus
einer Ordnung des Materials.

Bei der Auswertung gilt es zu ber�cksichtigen, dass das Interview selbst eine
Ebene der Opferdeklaration ist, d.h., im Interview selbst findet eine Opferdekla-
ration gegen�ber der Interviewerin statt oder eben nicht. Die Frauen pr�sentieren
sich als Opfer, berichten �ber ihre Wahrnehmung als Opfer ebenso wie dar�ber,
ob sie dies anderen mitgeteilt haben. Nun kann es Gr�nde geben, mit dieser Ebene
der Pr�sentation im Interview strategisch umzugehen. Diese – teilweise zeitlich
deutlich sp�tere – Pr�sentation als Opfer (oder als Nicht-Opfer) kann damit von
den eigentlichen Erfahrungen abweichen. Bei der Auswertung muss aus dem
Text die Annahme herausgearbeitet und am Text belegt werden, dass eine vor al-
lem durch die Interviewsituation bedingte, strategische Darstellung vorliegt, und
wie das Verh�ltnis von Darstellung und zur�ckliegenden eigenen Erfahrungen
einzusch�tzen ist. Dabei ist es mçglich, dass Opfererfahrungen wenig in den Vor-
dergrund gestellt werden („Discounting“-Strategien) oder dass sie betont werden.

Ein Beispiel f�r eine „heruntergespielte“ Opferdeklaration gegen�ber der Inter-
viewerin und f�r eine als strategisch interpretierte, geringe Thematisierung des
Opferstatus in der Interviewsituation ist das Interview 1–16: Die Befragte reiste
mehrfach ohne rechtm�ßigen Aufenthaltsstatus nach Deutschland ein, um in der
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Prostitution Geld zu verdienen. Sie war stark in das Milieu der Prostitution invol-
viert und hatte bis zu ihrer Aussage keine Angst. Es gab auch keine Gewalt als
T�terstrategie. Sie hatte ausgesagt und damit den deklarierten Opferstatus akzep-
tiert. Sie hatte zum Zeitpunkt des Interviews schon mehrere Jahre Abstand zu dem
Geschehen, ging nicht direkt auf ihren Opferstatus ein, betonte eher, dass alles
lange her ist, ihr Leben sich ge�ndert habe und sie nicht mehr so viel daran denken
wolle (1–16/582). Eine andere Befragte (1–45) erz�hlte ihre Geschichte mit einer
starken Betonung auf der eigenen Handlungsm�chtigkeit und deklarierte sich in
der Interviewsituation trotz Gewalt und Zwang nicht als Opfer, sondern pr�sen-
tierte sich als Widerst�ndige (1–45/72).

Andere Interviews kçnnen als Beispiele f�r eine als strategisch interpretierte,
starke Thematisierung des Opferstatus in der Interviewsituation dienen: Zwei In-
terviewpartnerinnen (1–29 und 1–30) waren in ihrer Erz�hlung implizit mit der
Schuldfrage besch�ftigt. Sie hatten mit den T�tern kooperiert, um die Wieder-
holung massiver Gewalt abzuwenden und sich um eine Frau „gek�mmert“, die
von den T�tern gebracht wurde, sie begleitet und somit kontrolliert. „Also ich
wurde verklagt wegen M�dchenhandel und wir haben ja diese Frau nicht gekauft.
DIE haben das gekauft, also die haben sie uns gebracht.“ (1–29/696) „Er hat die
M�dchen gekauft, dass sie arbeitet. Wir sollten sie aufpassen. Wir haben gezeigt,
aber keiner von uns hat . . . wir haben gezeigt wie alles abl�uft . . . Sie hat dann
schnell alles begriffen wie das geht alles, sie hat gearbeitet.“ (1–30/269) Das Ver-
halten, wof�r sie wegen Mitt�terschaft angeklagt und verurteilt wurden, war aus
der subjektiven Perspektive nichts Strafw�rdiges, es blieben aber Zweifel und
Schuldgef�hle, die sie das eigene Leid betonen ließen. Eine andere Befragte
(1–14) setzte den Schwerpunkt der Erz�hlung bei der erlebten Gewalt, dem
Ekel und den �ngsten. Der Hintergrund war f�r sie das Bed�rfnis, verstanden
zu werden. Sie hatte den Eindruck gewonnen, dass die meisten Menschen nicht
verstehen, warum sie nicht mit den T�tern kooperiert und sich auf die Prostitution
eingelassen hatte und sich stattdessen der Gewalt aussetzte. „Viele Frauen verste-
hen das nicht: Wie kann man sich lassen schlagen? Die Frau immer hat gesagt:
Auf deine Stelle w�rde ich lieber alles machen, bevor ich mich schlagen lasse,
aber es geht halt nicht. Ich konnte das nicht.“ (1–14/194) Als Gr�nde f�r eine stra-
tegische Unterstreichung des Opferstatus wurde entsprechend die Abwehr der
Zuschreibungen als (Mit-)T�terin oder der Wunsch, das Aushalten von Gewalt
begreiflich zu machen, diskutiert.

Eine Interpretation der rekonstruierten Deutungen als strategisch muss sorgf�ltig
aus dem Material hergeleitet und aus Textmerkmalen belegt werden (so muss z.B.
der Wunsch, verstanden zu werden, in der Interviewinteraktion belegbar sein).
Generell kann es ohnehin nicht darum gehen, eine vergangene „Wirklichkeit“ auf-
zudecken, sondern die aktuell und an den Kontext der Interviewsituation gebun-
den konstruierte Opferbiografie in ihrer Logik nachzuvollziehen und mit den
mutmaßlichen Viktimisierungserfahrungen, aus denen sie sich immer auch als
Verarbeitung ergeben hat, in Bezug zu setzen.
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6.2.1 Selbst- und Fremdwahrnehmung bzw. -deklaration

Bei der folgenden Entwicklung von Modellen f�r Viktimisierungs- und Bew�lti-
gungsprozesse wurde prim�r von der subjektiven Opferwahrnehmung ausgegan-
gen, die in Verh�ltnis gesetzt wurde zur Opferdeklaration. Die Opferdeklaration
erfolgte entweder durch die Interviewpartnerinnen der Polizei oder anderen Drit-
ten gegen�ber als Selbstdeklaration und/oder sie erfolgte extern durch andere
(Fremddeklaration durch Polizei, Beratung oder Dritte). Die Opferdeklaration
setzt in der Regel die Opferwahrnehmung voraus und ist ihrerseits in manifester
Auspr�gung bis auf Ausnahmen eine notwendige, wenn auch keine hinreichende
Voraussetzung f�r eine Aussagebereitschaft und eine Aussage.

Opferwahrnehmung und Opferdeklaration m�ssen aufseiten des Opfers nicht
�bereinstimmen. In dem Material finden sich Belege f�r alle vier mçglichen
Kombinationen, wenn auch eine Kombination nur einmal vorkommt und auch
von der Ablauflogik her eher als untypisch gelten muss:

Tabelle 04: Konstellationen subjektiver Opferwahrnehmung und subjektiver Opferdeklaration

Subjektive Opferwahrnehmung Subjektive Opferdeklaration

Konstellation 1 Ja Ja

Konstellation 2 Ja Nein

Konstellation 3 Nein Ja

Konstellation 4 Nein Nein

Die erste Konstellation ist plausibel. Die zweite Konstellation trat auf, wenn den
Befragten zwar bewusst war, dass sie Opfer waren, aber sie konnten es nieman-
dem mitteilen, sei es aus inneren Gr�nden (z.B. �ngsten), sei es aus �ußeren
Gr�nden (z.B. Isolation und fehlende Kontakte).

F�r die dritte Konstellation (keine subjektive Opferwahrnehmung, aber subjek-
tive Opferdeklaration) ist das Interview 1–12 ein Beleg: Die Befragte nahm in ih-
rer Erz�hlung keine erkennbare Opferdeklaration vor. Sie wurde zwar get�uscht,
kritisierte auch die Arbeitsbedingungen und sprach �ber die M�hsal der Prostitu-
tion, sah sich aber nicht als Opfer. Sie konstruierte sich sprachlich stets als hand-
lungsm�chtig. Erst als sie inhaftiert wurde, nahm sie sich als Opfer der Polizei
wahr (sie musste sich den Zw�ngen f�gen). Sie litt sehr unter der Haft; in der Be-
ratung entwickelte sie Aussagebereitschaft, da sie erkannte, dass sie sonst ihre
Ziele nicht erreichen konnte (1–12/293). Allgemeiner gilt: Auch wenn subjektiv
keine Viktimisierung erlebt wurde und/oder keine subjektive Opferdeklaration
erfolgte, mussten sich die Frauen f�r eine Aussage gegen die T�ter/innen stellen,
wenn sie Sanktionen oder Nachteile durch polizeiliche Intervention vermeiden
wollten, z.B. wenn es darum ging, eine Abschiebung zu verhindern. Sie �bernah-
men dann die externe Opferdeklaration.
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Auch f�r die vierte Konstellation (keine subjektive Opferwahrnehmung, keine
subjektive Opferdeklaration) findet sich ein Beleg in dem Interviewmaterial:
2–32 beschrieb, dass sie bewusst in die Prostitution nach Deutschland ging und
bereits im Herkunftsland im Escort gearbeitet hatte. Sie empfand die Regelung,
die sie mit den T�tern eingegangen war, als fair und nicht als ausbeutend
(2–32/140). Sie sah in der polizeilichen Intervention eine Stçrung ihrer Migra-
tionsziele und in der Inhaftierung eine ausl�nderfeindliche Diskriminierung.

Ebenso gibt es Mçglichkeiten des Zusammentreffens von Opferdeklaration auf-
seiten der befragten Frauen und aufseiten der Polizei oder Dritter:

Tabelle 05: Konstellationen subjektiver Opferwahrnehmung/-deklaration und Opferwahr-
nehmung/-deklaration durch die Polizei/Dritte

Subjektive Opferwahrnehmung/
Opferdeklaration

Opferwahrnehmung/Opferdeklaration
durch Polizei oder Dritte

Ja Ja

Ja Nein

Nein Ja

Nein Nein

In der Mehrheit der F�lle korrespondieren die subjektive und die externe Opfer-
deklaration, dies ist aber nicht zwangsl�ufig der Fall (Konstellation 1). Die Kon-
stellation, dass weder eine subjektive noch eine externe Opferdeklaration erfolg-
te, ist ausgeschlossen, da alle Interviewpartnerinnen als Opfer von Menschenhan-
del identifiziert sein mussten, um zum Interview vermittelt zu werden.

Das Material belegt aber auch die zweite Konstellation (subjektive Opferdeklara-
tion JA, objektive Opferdeklaration NEIN): 1–06 hatte mit einer sofortigen Opfer-
deklaration reagiert, als ihr klar wurde, dass sie in die Prostitution gezwungen
werden sollte, hatte selbst veranlasst, dass die Polizei gerufen wurde und dadurch
mehrere Frauen aus der Zwangssituation befreit. Sie wurde wegen Passvergehen
inhaftiert und nicht als deklariertes Opfer von Menschenhandel akzeptiert
(1–06/161).

Auch die dritte Konstellation (subjektive Opferwahrnehmung NEIN, objektive
Opferdeklaration JA) kam vor: Bei 1–23 erfolgte eine externe Opferdeklaration,
die Frau selbst betrachtete sich aber nicht als Opfer. Sie hatte die Arbeitsbedin-
gungen und Schulden akzeptiert und sah darin keine Ungerechtigkeit, sondern
eine realistische Mçglichkeit, ihre Migrationsziele zu erreichen. Andere Motive
waren ausschlaggebend, damit eine Aussagebereitschaft entstand. Die Befragte
stand nicht unter dem Druck der T�ter und hatte ihr Migrationsziel erreicht,
sah sich selbst eher nicht als Opfer von Menschenhandel, sondern als Opfer der
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Polizei, es erfolgte jedoch eine externe Opferdeklaration �ber die Beratungsstelle
(1–23/151).

Die Beziehung zwischen den Kategorien ist insofern komplexer, als die subjek-
tive Opferwahrnehmung auch durch eine externe Opferdeklaration durch Dritte
entstehen kann. Ein Beispiel daf�r ist 2–54: Die Befragte sah sich als in die Pros-
titution „reingeboren“ (2–54/4), weil sie von Kindheit an durch Bruder und Vater
missbraucht und vermietet wurde. Sie beschrieb, dass sie immer den Eindruck
hatte, eine normale Kindheit gehabt zu haben und ein normales Leben zu f�hren,
bis sie eine Therapie machte. Ihr wurde bewusst, was mit ihr passiert war, und sie
deutete ihre bisherige Biografie als Opferbiografie um.

6.2.2 Arten und Bezugspunkte von Opferwahrnehmung und
Opferdeklaration

Eine Opferdeklaration erfolgte bezogen auf die T�terstrategien. Interviewpartne-
rinnen deklarierten sich im Interview als:

– Opfer des Zwangs zur Prostitution, wenn diese T�tigkeit nicht gewollt war und
nicht akzeptiert wurde.

– Opfer von Gewalt, Einsch�chterung und Bedrohung sowohl ihrer selbst als
auch Angehçriger (s. ausf�hrlich Kapitel 4.4.2).

– Opfer der T�uschung durch den Partner, wenn sie damit gerechnet hatten, eine
Ehe oder Liebesbeziehung eingegangen zu sein, und feststellen mussten, dass
der Partner nur ihren Aufenthalt in Deutschland legalisieren wollte, um sie ri-
siko�rmer ausbeuten zu kçnnen. Diese T�uschung galt auch f�r Frauen, die
durchaus bereit gewesen w�ren, f�r ihren Partner als Prostituierte zu arbeiten,
wenn er sie geliebt bzw. nur in f�r sie akzeptablen Grenzen ausgebeutet h�tte.
„Ich habe meinen Mann geliebt und wollte f�r ihn arbeiten.“ (1–17/30)

– Opfer von Betrug und Ausbeutung, wenn Frauen, die bereit waren, in der Pros-
titution zu arbeiten, feststellten, dass Arbeitsbedingungen inakzeptabel bzw. zu
belastend waren, ihnen Geld vorenthalten oder Schulden in unangemessener
Hçhe willk�rlich festgesetzt wurden usw. „Ich hatte kein Geld, arbeitete den
ganzen Tag f�r jemanden, dem ich meinen Pass und mein Geld gab. So hatte
ich das nicht geplant. H�tte ich das vorher gewusst, w�re ich nicht nach Europa
gekommen.“ (1–48/375)

6.3 Prozesse von Viktimisierung und Bew�ltigung

Die drei haupts�chlichen Verlaufsmodelle von Viktimisierungsprozessen sind:

– Verlauf 1: durchgehende Opferwahrnehmung von Anfang an (V1);

140



{luchterh_neu}20100106_BKA-Opfer/kap01.3D 1 30.04.2010 S. 141

– Verlauf 2: Arrangement mit der Zwangssituation als Teil des Bew�ltigungs-
prozesses (V2);

– Verlauf 3: Opferwahrnehmung nach anf�nglicher Einwilligung in die Prostitu-
tion (V3).

Aus dem Material heraus ergaben sich zudem zwei Sondergruppen, die zwar nicht
stark besetzt sind, die aber dennoch f�r die Diskussion der Entstehung der Aus-
sagebereitschaft im Viktimisierungsprozess relevant sind. Ein erstes eigenes
Muster bildete die Sondergruppe der Interviewpartnerinnen mit durchgehender
Opfererfahrung, die von Kindheit bzw. Jugend an in einem Kontinuum von Ge-
walt unterschiedlicher Auspr�gung gelebt hatten, sodass eine Opferwahrneh-
mung im Zusammenhang mit Menschenhandel kein außergewçhnliches biogra-
phisches Ereignis darstellte („biografische Opferwahrnehmung“: biogrOW).
Ein zweites eigenes Muster „abwesende Opferwahrnehmung“ (abwOW) wurde
auch von den Interviews gebildet, in denen von Anfang bis Ende des Interviews
keine subjektive Opferdeklaration vorgenommen wurde. Dies muss, da es sich um
die situationsgebundene, subjektive Darstellung handelt, nichts �ber die recht-
liche Bewertung ihrer Situation aussagen. F�r eine Aussage musste eine Wende
im Viktimisierungsprozess eintreten.

Viktimisierungsprozesse werden immer als subjektiv bearbeitete Erfahrungen er-
z�hlt, sie sind daher zugleich als erz�hlende Bew�ltigung zu lesen. F�r die Inter-
pretation wurde insbesondere auf Theorien der Bew�ltigung von Gewalt und Be-
lastungen Bezug genommen. Diese Theorien sind insofern wichtig, als sie auf den
ersten Blick unverst�ndliche Reaktionen dem Verstehen erschließen und so eine
Fehlinterpretation vermeiden helfen. So muss z.B. theoretisch erkl�rt werden, in-
wieweit die Bew�ltigung einer Situation von Ausbeutung oder Gewalt gerade da-
rin bestehen kann, aus der Situation nicht auszubrechen, sondern sich zu „arran-
gieren“ (s. Kapitel 6.3.2).

Aus der Forschung zu h�uslicher Gewalt ist bekannt, dass die Bew�ltigung des
Lebens in Gewaltverh�ltnissen unterschiedlich erfolgt, von der Art und Dauer
des Gewaltverh�ltnisses, der Intensit�t der Gewalt, der individuellen Lebenspla-
nung und der Unterst�tzung bzw. Intervention von außen abh�ngt (vgl. Helfferich
u.a. 2004).

Hier besteht eine deutliche Parallele zu den Bew�ltigungsprozessen der Inter-
viewpartnerinnen. Die von Helfferich u.a. (2004) beschriebenen Fallvorl�ufe
bei h�uslicher Gewalt lassen sich reformulieren als Viktimisierungsprozesse (s.
auch Exkurs in Kapitel 4.4.3):

– Eine Opferwahrnehmung und eine Bereitschaft, sich gegen den T�ter zu wen-
den, waren von Anfang an vorhanden.

– Eine Opferwahrnehmung lag vor, eine Bereitschaft, sich gegen den T�ter zu
wenden und auszusagen, bestand jedoch nicht.
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– Eine Opferwahrnehmung und die Bereitschaft, sich gegen den T�ter zu wen-
den, war vorhanden, jedoch konnten bestehende Barrieren nur durch Interven-
tion von außen �berwunden werden.

– Keine eindeutige Opferwahrnehmung und keine Bereitschaft, sich gegen den
T�ter zu wenden, waren vorhanden und traumatisch erlebte Gewalt schr�nkte
die Handlungsf�higkeit der Betroffenen stark ein (Helfferich u.a. 2004).

Im Folgenden werden Modelle von Viktimisierungs- und Bew�ltigungsprozessen
bei Menschenhandel aus dem Interviewmaterial hergeleitet. Es gibt in der Stich-
probe F�lle, die eindeutig einem Modell zugeordnet werden kçnnen oder sogar
Prototypen daf�r sind, und es gibt F�lle, die auf der Schnittstelle zwischen zwei
Modellen angesiedelt sind.

6.3.1 Verlaufsmuster 1: „Opfer“

Bei diesem Modell des Viktimisierungsprozesses bestand eine Opferwahrneh-
mung von Anfang an. Die Interviewpartnerinnen nahmen sich in dem Moment
als Opfer wahr, in dem ihnen gesagt wurde, dass sie in der Prostitution zu arbeiten
h�tten, bzw. als ihnen klar wurde, in welcher Situation sie sich befanden. Die
Selbstwahrnehmung als Opfer blieb durchgehend erhalten, es gab hinsichtlich
der Opferwahrnehmung, die im Rahmen der Bew�ltigung von Gewaltsituationen
Phasen der Latenz durchlaufen konnte, keine Wendepunkte. Wendepunkte gab es
hinsichtlich der Aussagebereitschaft. Es bedurfte einer manifesten Opferdeklara-
tion, um zu einer Aussage zu kommen.

Abbildung 07: Verlaufsmuster 1 – „Opfer“

Idealtypischer17 Viktimisierungsprozess – Verlaufsmuster 1

Die Interviewpartnerinnen, die zu dieser Gruppe gehçrten, waren meist nur kurz
in der Prostitution und nutzten die erste Chance zur Flucht, teilweise direkt zur
Polizei, und waren bereit, sofort auszusagen. Weiteres typisches Merkmal dieses
Modells von Viktimisierung war eine durchgehende Ablehnung der Prostitution.
Aussagebereitschaft konnte von Anfang an bestehen, es konnten Barrieren davor

17 Anders als bei der klassischen Definition von Idealtypus, der eine aus dem Material abstrahierte
„Reinform“ darstellt, die so in der Realit�t nicht vorkommt, kann hier die Reinform mit einem real
existierenden Verlauf belegt und illustriert werden.
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liegen und/oder Wendepunkte zu einer Aussagebereitschaft f�hren, wie z.B. eine
Eskalation der Gewalt oder eine Intervention.

1–14: Zentrales Kennzeichen ist eine sehr fr�he und klare Opferwahrnehmung
gleich nach der Schleusung, sobald ihr klar wurde, dass sie in der Prostitution ar-
beiten sollte, was sie dezidiert ekelhaft fand (s. ausf�hrliches Zitat Kapitel 4.8.1).
Sie schilderte massive und sadistische Gewalt und hatte hohe Aussagebarrieren
zu �berwinden: Angst vor der Polizei – von den T�tern induziert – und Angst
vor den T�tern. Es gab keinen Wendepunkt bezogen auf die (durchgehende) Op-
ferwahrnehmung. Ein Wendepunkt hin zur Aussagebereitschaft war das �ber-
winden der Barriere der Angst: In einer Eskalation von Bedrohung bot sich
eine Gelegenheit zur Flucht und ein zuf�lliger Polizeikontakt ließ ihr subjektiv
keine Wahl.

Weitere F�lle

Die weiteren F�lle sind allesamt ebenfalls gekennzeichnet durch die Opferwahr-
nehmung von Anfang an ohne Wendepunkte, kçnnen aber weitere Details erg�n-
zen.

Opferwahrnehmung von Anfang an, kein Wendepunkt bezogen auf Opferwahr-
nehmung, mit weiteren Verlaufsmerkmalen:

– 1–01: Flucht bei erster Gelegenheit, Wendepunkt zur Aussagebereitschaft
durch Kontakt zu Beratung.

– 1–02: Wendepunkt zur Aussagebereitschaft durch Kontakt zur Polizei in ande-
rem Kontext.

– 1–06: Auch Aussagebereitschaft bestand von Anfang an. Sie nutzte die erste
Gelegenheit und alarmierte ihre Familie im Herkunftsland, die die Polizei
schickte. Die Polizei verhaftete sie wegen Passvergehen. Ihre Aussagebereit-
schaft blieb trotzdem bestehen.

– 1–13: Keine Wendepunkte bezogen auf Opferwahrnehmung und Aussagebe-
reitschaft. Sie ging ein scheinbares Arrangement mit den T�ter/innen ein, war-
tete auf eine Gelegenheit zu fl�chten. Sie fl�chtete zur Polizei und machte ihre
Aussage.

– 1–21: Keine Wendepunkte bezogen auf Opferwahrnehmung und Aussagebe-
reitschaft. Sie nutzte die erste Gelegenheit zur Flucht und sagte aus.

– 1–24: Zuerst bestand keine Aussagebereitschaft, die Barriere war Angst vor
den T�tern/innen. Wendepunkt zur Aussagebereitschaft durch Verhaftung,Ver-
nehmung und schnelle Vermittlung an die Beratungsstelle.

– 1–27: Es bestand zuerst keine Aussagebereitschaft aus Angst, auch nach ihrer
Flucht nicht. Wendepunkt zu Aussagebereitschaft: „Gemeinsame Arbeit“ mit
Polizei und Beratung half, die Angst abzubauen. Sie sagte aus.
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– 1–28: Zuerst bestand keine Aussagebereitschaft aus Angst, ein Wendepunkt,
der diese Barriere �berwinden ließ, trat ein, als die Familie bedroht wurde.
Sie entwickelte Aussagebereitschaft um sich zu sch�tzen und sagte aus.

– 1–46: Durchgehende Ablehnung der Prostitution, Opferwahrnehmung von Be-
ginn an, sie blieb aber aus Mangel an Fluchtmçglichkeiten. Wendepunkte zur
Umsetzung der Opferwahrnehmung in Opferdeklaration waren die Eskalation
der Gewalt, als sie sich in einen Kunden verliebt hatte – wurde explizit als Wen-
depunkt benannt – und ein Rachewunsch.

6.3.2 Verlaufsmuster 2: „Arrangement“

Bei diesem Modell des Viktimisierungsprozesses lag zu Beginn eine Opferwahr-
nehmung vor. Im Rahmen der Bew�ltigung der Gewaltsituation – konfrontiert mit
Druck, Bedrohung oder aussichtslosen Situationen – trat sie zur�ck und konnte
phasenweise verschwinden. Die Interviewpartnerinnen arrangierten sich im Rah-
men des Bew�ltigungsprozesses mit der Zwangslage und versuchten, das Beste
daraus zu machen, weil, so ihre Wahrnehmung, ihnen von dem Hintergrund eines
durch Kontrolle, Isolation und Zwang bzw. Gewalt eingeschr�nkten Handlungs-
spielraums nichts anderes �brig blieb. Ein Kooperieren mit den T�ter/innen
konnte Gewalt und Risiken verringern.

Typisches Merkmal dieses Musters war eine auf dieses erste Arrangement mit der
Situation folgender Wendepunkt hin zu einer Aktualisierung der zur�ckgetrete-
nen Opferwahrnehmung, die wieder manifest wurde und zur Aussagebereitschaft
f�hrte. Diese Wende war eine Reaktion auf Ungerechtigkeit und ging einher mit
Protest und Empçrung. Wenn Druck, Einschr�nkungen oder Ausbeutung ein be-
stimmtes Maß �berschritten, wurde die Situation subjektiv als nicht mehr akzep-
tabel definiert. Zu den Bew�ltigungsprozessen gehçrten gescheiterte Fluchtver-
suche, Verhandlungsversuche, Aufbegehren und Widerstand, die eine Erhçhung
von Druck und Kontrolle zur Folge hatten.

Abbildung 08: Verlaufsmuster 2 – „Arrangement“
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Idealtypischer Viktimisierungsprozess – Verlaufsmuster 2

1–37: Zentrales Merkmal ist eine Opferwahrnehmung am Anfang. Die Befragte
litt sehr, als sie erkannte, dass sie in der Prostitution arbeiten musste und keinen
Ausweg sah. „Ich mach das nicht mehr. Ich kann das nicht, ich schaff es nicht.
Aber ich habe schon versucht, aber das geht nicht.“ (1–37/100) Im weiteren Ver-
lauf arrangierte sie sich und die Opferwahrnehmung trat zur�ck. Als jedoch die
Kontrolle durch die T�ter/innen zunahm und die wenigen Freizeitmçglichkeiten
eingeschr�nkt wurden, begann sie sich zu wehren. Der Wendepunkt kam, als die
T�ter/innen ihr nicht nur Geld und Pass, sondern auch das Mobiltelefon und damit
ihre wichtigste Außenverbindung und Kommunikationsmçglichkeit wegnahmen.
Im Zusammenhang mit dieser Ungerechtigkeit wurde die Opferwahrnehmung
aktualisiert. „Vorher gab es noch kein großes Problem. Es war also danach, die
haben meinen Pass genommen, die haben mein Handy weggenommen. Und
also vorher war nichts, deswegen hatte ich nicht die Idee, die Polizei anzuspre-
chen.“ (1–37/439) Es entstand Aussagebereitschaft und sie ließ die Polizei rufen,
es kam aber kein Kontakt zustande, die Polizei fand sie nicht. Die Bereitschaft,
sich gegen die T�ter/innen zu stellen, bestand weiter. Sie ver�nderte mithilfe Drit-
ter ihre Lebenssituation (Ausstieg mit Unterst�tzung eines Freundes: ausf�hr-
licher Kapitel 7.5.1), erneute Aussagebereitschaft kam erst sp�t nach einem zuf�l-
ligen Kontakt zu Beratung zum Tragen.

Weitere F�lle

Alle weiteren hier zugeordneten F�lle haben das anfangs fehlende Einverst�ndnis
zur Arbeit in der Prostitution gemeinsam, das in ein zumindest zeitweises Ertra-
gen und Arrangieren m�ndete, bei dem die Opferwahrnehmung zur�cktrat.

Die folgend aufgef�hrten F�lle haben gemeinsam, dass die Bindung eher durch
psychischen Druck und physischen Zwang, aber nicht durch sadistische Gewalt
erfolgte, und dass kleine Verg�nstigungen Teil des Systems waren. Weitere, er-
g�nzende Fallmerkmale:

– 1–12: Eine latente Opferwahrnehmung entwickelte sich mit der Unzufrieden-
heit �ber die Arbeitsbedingungen und den Verdienst. Nach einer Inhaftierung
deklarierte sie sich zun�chst nicht als Opfer von Menschenhandel, weil sie sich
durch den Voodoo-Eid gebunden f�hlte. Sie litt in der Haft und wurde in Bera-
tung vermittelt. Opferdeklaration und Aussage, um nicht abgeschoben zu wer-
den.

– 1–19: Ein Wendepunkt war die Drohung der T�ter/innen, sie umzubringen,
wenn sie zur�ckkehrte. In diesem Moment manifestierte sich die Opferwahr-
nehmung. Ein weiterer Wendepunkt, der zur Aussagebereitschaft f�hrte, war
die drohende Ausweisung, falls sie nicht aussagte.
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– 1–20: Je mehr die Ausbeutung zunahm, desto st�rker wurde die Opferwahrneh-
mung aktiviert. Ein Wendepunkt zur Aussage kam, als ein Bekannter ihr riet,
zur Polizei zu gehen.

– 1–48: Ein erster Wendepunkt zur Opferwahrnehmung war die Erkenntnis, dass
sie ihr Migrationsziel nicht erreicht, weil sie nichts verdiente, obwohl sie trotz
Krankheit arbeitete. Ein Wendepunkt zur Opferdeklaration war die Verhaftung
der T�terin. �ber die Beratung kam sie zur Polizei.

– 1–50: Die Befragte war zum Tatzeitpunkt sehr jung. Bei einer Festnahme wurde
sie nicht als Opfer von Menschenhandel erkannt. Ein Wendepunkt war die Ver-
mittlung in Beratung wegen Unterst�tzungsbedarfs f�r das Kind, ein weiterer
Wendepunkt zur Opferdeklaration war die Erkenntnis, dass ihr Glaube den
Voodoo-Eid außer Kraft setzt.

Das Zur�cktreten einer bereits manifesten Einsicht, Opfer von Ausbeutung zu
sein, ist erkl�rungsbed�rftig. Es liegt nahe, dieses „Arrangieren“ als Einverst�nd-
nis mit der Ausbeutung und als freiwilliges Aus�ben der Prostitution zu interpre-
tieren. Ein theoretischer Bezug zur Bew�ltigungsforschung zeigt eine andere und
f�r die Interviews zutreffendere Erkl�rung im Kontext der Entwicklung von �ber-
lebensstrategien.

Opferwahrnehmung als Teil von Bew�ltigungsstrategien

Die Situation der Frauen, die in das Muster „Arrangement“ eingeordnet wur-
den, war zu Beginn der Prostitution durch Zwang, �berwindung und Ekel ge-
kennzeichnet sowie durch das subjektive Gef�hl der Ausweglosigkeit ange-
sichts der fehlenden Fluchtmçglichkeit. Das Verharren in der Situation und
das Aus�ben der Prostitution gegen den eigenen Willen und Widerwillen f�hrt
zu einer kognitiven Dissonanz: Diese entsteht allgemein, wenn eine Person sich
gezwungen sieht, etwas zu tun bzw. zu erdulden, was sie gleichzeitig als negativ
und unertr�glich empfindet. Ist eine Ver�nderung der Situation selbst nicht
mçglich, kann die Dissonanz dadurch gemindert werden, dass die subjektive
Deutung ver�ndert wird – das heißt hier: das die subjektive Opferwahrnehmung
abgemildert wird.

Eine �berlebensstrategie kann auch darin bestehen, Handlungsspielr�ume zu
erkunden, bewahren oder auszubauen und unter Vermeidung von Konfrontatio-
nen Handlungsf�higkeit aufzubauen und Selbstachtung zu bewahren, ohne sich
mit der Situation selbst einverstanden zu erkl�ren. Sich den Opferstatus stets vor
Augen zu halten, kann dieser Strategie zuwiderlaufen. Ein Kontext, in dem Ver-
handlungen mçglich sind und Verg�nstigungen gew�hrt werden und nicht Ge-
walt als T�terstrategie dominiert, ist f�r diese Strategie g�nstig.
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6.3.3 Verlaufsmuster 3: „Empçrung“

Bei diesem Modell des Viktimisierungsprozesses lag zu Beginn keine Opfer-
wahrnehmung vor. Die Interviewpartnerinnen waren einverstanden damit, in
der Prostitution zu arbeiten. Sie definierten die Situation als einen Vertrag, eine
Mçglichkeit zum Erreichen ihrer Migrationsziele. Es gab Wendepunkte, wenn
die Arbeitsbedingungen inakzeptabel waren, ihre Ziele nicht erreicht werden
konnten, Kontrolle zu stark einschr�nkte oder Gewalt gegen sie eingesetzt wurde.
Mit der Empçrung �ber Ungerechtigkeit entstand die Opferwahrnehmung. Sie
konnte phasenweise latent sein. Wendepunkte f�hrten zur Manifestierung der Op-
ferwahrnehmung und zur Aussagebereitschaft.

Abbildung 09: Verlaufsmuster 3 – „Empçrung“

Idealtypischer Viktimisierungsprozess – Verlaufsmuster 3

1–15: Die Interviewpartnerin begann gezielt und einverst�ndlich in der Prostitu-
tion zu arbeiten und anfangs bestand keine Opferwahrnehmung. Diese entstand
im Zusammenhang mit Empçrung �ber schlechte Arbeitsbedingungen. Die Er-
fahrung von Ausbeutung, das Vorenthalten von Geld waren der erste Wendepunkt.
Einen zweiten Wendepunkt nahm der Viktimisierungsverlauf, als sie �ber einen
neuen Partner die Prostitution verlassen konnte und ihr Aufenthalt legalisiert wur-
de.

Weitere F�lle

Die weiteren F�lle haben die freiwillige Aufnahme der Prostitution gemeinsam.
Weitere Verlaufsmerkmale und Wendepunkte:

– 1–17: Eine Opferwahrnehmung erfolgte erst im weiteren Verlauf �ber massive
Ausbeutung. Ein Wendepunkt war die Desillusionierung �ber den realen Cha-
rakter der Beziehung zum T�ter zusammen damit, dass Dritte sie darauf auf-
merksam machten. Zuerst bestand keine Aussagebereitschaft, der T�ter wurde
noch gesch�tzt. Es kam nur zu einer Opferdeklaration wegen h�uslicher Ge-
walt. Ein zweiter Wendepunkt nach Beginn der Beratung erweiterte und mani-
festierte die Wahrnehmung als Opfer von Menschenhandel und f�hrte zur Aus-
sagebereitschaft.
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– 1–33: Latente Opferwahrnehmung als ihre Familie sie wegen der Prostitution
verstieß. Manifeste Opferwahrnehmung als die T�ter/innen ihr das Kind weg-
nahmen,Wende zu einer ersten Aussagebereitschaft wegen Kindesentziehung,
noch nicht wegen Menschenhandel. Zweite Wende und Aussage, als die T�ter/
innen sie wegen Vernachl�ssigung des Kindes beschuldigten.

– 1–38: Die Interviewpartnerin kam sehr jung in die Prostitution und entwickelte
zuerst keine Opferwahrnehmung. �ber einen Freund und �rger �ber die T�te-
rin entstand Aussagebereitschaft ohne explizite Opferdeklaration.

– 1–44: Eine latente Opferwahrnehmung entstand dar�ber, dass eine Gruppe von
T�tern ihr Geld wegnahm und andere, f�r die sie danach arbeitete, sie �berm�-
ßig kontrollierten. Sie war bereit, sich gegen sie zu stellen, und sagte aus, als sie
verhaftet wurde. Weil sie danach lange in Haft blieb, sah sie sich auch als Opfer
der Polizei.

6.3.4 Verlaufsmuster 4: „Abwesende Opferwahrnehmung“

Bei diesem Modell des Viktimisierungsprozesses bestand am Anfang keine Op-
ferwahrnehmung als Opfer von Menschenhandel und sie bildete sich auch im Ver-
lauf der Zeit nicht heraus. Hintergr�nde konnten sowohl eine geplante Arbeit in
der Prostitution mit Erreichen des Migrationsziels sein als auch ein Ausblenden
und Umdefinieren der Viktimisierung. Die Interviewpartnerinnen konnten sich
z.B. als Opfer deutscher Behçrden sehen.

Abbildung 10: Verlaufsmuster 4 – „Abwesende Opferwahrnehmung“

Idealtypischer Viktimisierungsprozess – Verlaufsmuster 4

1–23: Die Interviewpartnerin ging freiwillig in die Prostitution und verdiente aus-
reichend, um ihr Migrationsziel zu erreichen. Sie nahm durchgehend keine Opfer-
deklaration im Kontext des Menschenhandels vor, es gab hier keinen Wende-
punkt. Sie erkl�rte sich mit der Form der Ausbeutung – sie gab die H�lfte ihres
Verdienstes ab – einverstanden. Ein Wendepunkt zur Aussagebereitschaft trat
ein, als sie inhaftiert wurde und eine Haftentlassung �ber die Aussage mçglich
wurde.
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Weitere F�lle

1–16: Die Interviewpartnerin berichtete zwar von Regeln f�r Viktimisierung
(z.B. Handel mit Frauen), aber wenig persçnliche Korrelate der Viktimisierung.
Dennoch machte sie eine Aussage nach Intervention Dritter und Entwicklung
von Vertrauen zur Polizei.

1–36: Die Interviewpartnerin hatte bereits im Herkunftsland in der Prostitution
gearbeitet. Sie arbeitete zun�chst freiwillig f�r den deutschen Ehemann. Im Kon-
text h�uslicher Gewalt entwickelte sie eine Opferwahrnehmung, die mit zuneh-
mender Gewalt manifest wurde, aber keine Aussagebereitschaft aus Angst vor
den deutschen Behçrden. Sie ging eine neue Partnerschaft ein. Als sie massiv be-
droht wurde, entstand in einer spontanen Reaktion Aussagebereitschaft.

6.3.5 Verlaufsmuster 5: „Durchgehende biographische Opfer-
wahrnehmung“

Bei diesem Modell des Viktimisierungsprozesses begann die Opferwahrnehmung
nicht mit dem Erkennen des Menschenhandels, sondern sehr viel fr�her in der
Biographie der Befragten. In diesen F�llen zeichnete die Erz�hlung der Inter-
viewpartnerinnen ein Kontinuum von Gewalterleben bzw. Gewaltverh�ltnissen:
Gewalt – auch sexuelle Gewalt – in der Kindheit und Jugend, Vernachl�ssigung
und Verlassenwerden durch die Eltern, Aufwachsen unter schlechten Bedingun-
gen im Heim oder auf der Straße, Alkoholismus der Eltern, auch Tod der Eltern,
desolate Lebensverh�ltnisse, keine ausreichende Versorgung, Gewalt in Bezie-
hungen, teilweise sehr fr�her Beginn der Prostitution in der Kindheit. Es gab –
vor allem schlechte – Erfahrungen mit Anzeige und Gerichtsverhandlung wegen
fr�herer Gewalt,Versuche, sich aus sch�digenden Familienverh�ltnissen zu lçsen,
sich allein durchs Leben zu schlagen. Dazu gehçrten auch der Plan der Migration
und das Migrationsziel des eigenst�ndigen Verdienstes und Aufbaus eines neuen
Lebens. Dieser Viktimisierungsverlauf trat gemischt mit anderen Formen der
Viktimisierung auf.

Abbildung 11: Verlaufsmuster 5 – „Durchgehende biografische Opferwahrnehmung“
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Idealtypischer Viktimisierungsprozess – Verlaufsmuster 5

1–10 (mit Elementen des Musters „Opfer“): Die Opferwahrnehmung war einge-
lassen in eine umfassende und langj�hrige Gewaltbiografie: Als Kind lief die In-
terviewpartnerin aus einer desolaten Familie weg und kam als Straßenkind in die
Prostitution. Von der Polizei wurde sie in ein Kinderheim gebracht, an das sie
schreckliche Erinnerungen hatte. Als sie vollj�hrig wurde, geriet sie wieder an
die T�ter/innen, die sie weiter verkauften. Es gab keine Wendepunkte bezogen
auf (durchgehend vorhandene) Opferwahrnehmung und Aussagebereitschaft,
aber hohe Barrieren, die es zu �berwinden galt: Sie hatte große Angst vor den T�-
ter/innen, die ihre kleine Tochter in ihrer Gewalt hatten. Selbst in der Haft, die sie
als unertr�glich erlebte, sagte sie deshalb nicht aus. Der Wendepunkt hin zur Aus-
sagebereitschaft war mçglich, als der Schutz der Tochter durch die Beratungs-
stelle gew�hrleistet wurde.

Weitere F�lle

1–25 (mit Elementen des Musters „Empçrung“): Im Kontext einer langj�hrigen
Gewaltbiografie begann der Menschenhandel mit einvernehmlicher Prostitution,
ohne Opferwahrnehmung und -deklaration. Unzufriedenheit im Zusammenhang
mit Ausbeutung und Arbeitsbedingungen leiteten den Wendepunkt zur Opfer-
wahrnehmung ein. Dass nach der Festnahme der Interviewpartnerin die Chefin
ihr den ganzen Verdienst vorenthielt, fiel zusammen mit dem Wendepunkt zur
Aussage, die durch die Festnahme und die Vermeidung einer drohenden Einrei-
sesperre f�r f�nf Jahre motiviert war.

6.3.6 Mischformen

Einige F�lle konnten nicht eindeutig einem Muster zugeordnet werden, sondern
vereinigten Elemente unterschiedlicher Viktimisierungsprozesse.

– 1–11 (Verlaufsmuster „Opfer“ und „Empçrung“): fr�he Opferwahrnehmung
(gleich nach der Hochzeit: T�uschung) – danach latente Opferwahrnehmung,
beim zweiten Wendepunkt (Gewalteskalation) wurde die Opferdeklaration ma-
nifest.

– 1–22 (Verlaufsmuster „Opfer“ und „Arrangement“): Opferwahrnehmung von
Anfang an, mçglicherweise dann ein Arrangement, von Aussagebereitschaft
war zuerst keine Rede. Wendepunkt zur Aussagebereitschaft und Aussage:
Vergewaltigung durch zwei M�nner, ein dritter Mann half ihr und brachte sie
zur Polizei.

– 1–29 (Verlaufsmuster „Opfer“ und „Arrangement“): Eine anf�ngliche Opfer-
wahrnehmung ging etwas zur�ck auch im Zuge der Bew�ltigung der Zwangs-
lage (Arrangement, Alkohol), blieb aber latent. Keine Aussagebereitschaft we-
gen des Arrangements, das Kooperation mit den T�tern wegen Angst/Gewalt
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einschloss. Der Wendepunkt zur Aussagebereitschaft kam nach der Festnahme
bei der zweiten (guten) Vernehmung.

– 1–30 (Verlaufsmuster „Opfer“ und „Arrangement“): Der Wendepunkt zur Aus-
sage kam mit der Verhaftung und dem Vorwurf der T�terschaft. Eine Barriere
fiel weg, weil die Freundin bereits ausgesagt hatte.

– 1–39 (Verlaufsmuster „abwesende Opferwahrnehmung“ und „Empçrung“):
Vorher eine im Laufe der Arbeit entstandene, aber latente und nicht sehr aus-
gepr�gte Opferwahrnehmung (Angst, Schl�ge), dann erfolgte ein Wendepunkt,
der ihr eine manifeste subjektive Opferdeklaration ermçglichte: die Festnahme
des T�ters. Danach blieb die subjektive Opferdeklaration erhalten. Ein weiterer
Wendepunkt zur Aussage war die Androhung von Haft.

– 1–49 (Verlaufsmuster „Opfer“ und „Arrangement“): Eine Opferwahrnehmung
aber gleichzeitig auch ein Arrangement. Die Opferwahrnehmung trat in den
Hintergrund, als sie mit einem neuen Partner die Prostitution hinter sich lassen
konnte, sie wurde aktiviert als sie wegen fehlender Papiere verhaftet wurde.
Erst im Kontext von Beratung und durch die gute Unterst�tzung einer engagier-
ten Polizistin entwickelte sie Aussagebereitschaft.

– 1–51 (Verlaufsmuster „Opfer“ und „durchgehende biografische Opferwahr-
nehmung“): Die Befragte wurde bereits als Jugendliche von der Mutter in
die Prostitution gegeben. Sp�ter mehrere Jahre in der Prostitution t�tig und
ein Arrangement mit der Situation. Mehrfache Ausweisungen sind keine Wen-
depunkte. Als Reaktion auf unzumutbare Arbeitsbedingungen manifestierte
sich die Opferwahrnehmung und durch sch�tzende Intervention der Beratung
entstand Aussagebereitschaft.

6.4 Bedeutung der �berwindung von Barrieren f�r die Aussage-
bereitschaft

Barrieren spielten im Verlauf des Viktimisierungsprozesses eine wichtige Rolle.
Sie verl�ngerten den Prozess der Viktimisierung und mussten �berwunden wer-
den, um zu einer Opferdeklaration bzw. von einer latenten zu einer manifesten
Opferwahrnehmung und zu einer Aussagebereitschaft zu kommen. Das �berwin-
den einer Barriere stellte einen Wendepunkt dar, andererseits gab es die Variante,
dass Barrieren erst �berwunden werden konnten, wenn ein Wendepunkt in der Le-
benssituation eingetreten war. (Auf die �berwindung von Barrieren im Kontext
polizeilicher Handlungsmçglichkeiten wurde in Kapitel 5.5 eingegangen, auf
die Bedeutung von Barrieren als Determinanten der Aussagebereitschaft wurde
in Kapitel 4 eingegangen.)
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6.4.1 Unterschiedliche Arten von Barrieren

Bei den zu �berwindenden Barrieren handelte es sich um typischer Weise externe
Barrieren wie Isolation, Gewalt, Bedrohung und Freiheitsberaubung sowie in-
terne Barrieren wie Angst z.B. vor der Polizei oder einer Ausweisung oder struk-
turelle Barrieren wie fehlende Sprachkenntnisse bzw. Vorurteile (migrations-
bedingte Barrieren), die meist miteinander verkn�pft waren.

Abbildung 12: Viktimisierungsprozess mit Barrieren

Fallbeispiel �berwindung von externen Barrieren

1–13: Die Interviewpartnerin deklarierte sich von Anfang an als Opfer (Verlaufs-
muster „Opfer“), auch eine Aussagebereitschaft bestand trotz ihres irregul�ren
Status. Sie lehnte die T�tigkeit in der Prostitution strikt ab: „Ich wollte das ja
schon von Anfang an nicht machen.“ (1–13/122) Sie wartete auf eine Chance
zur Flucht, stand aber vor mehreren Barrieren: Ihr Pass lag im Safe, sie wurde ein-
geschlossen, sprach kein Deutsch, kannte sich nicht aus. „Und dann habe ich an-
gefangen, darauf zu warten, dass ich eine Mçglichkeit hatte, zu fliehen, so wie ich
das schon seit f�nf Monaten �berlegt hatte, wie das so in meinem Kopf die Idee
aufgekommen ist.“ (1–13/128) Sie nutzte ihre Chance, als eines Abends der
Safe offen stand, und nahm ihren Pass an sich. Sie hatte beobachtet, wie sich
die Hintert�r çffnen ließ, alle schliefen und sie fl�chtete. „Dann bin ich �ber hin-
ten durch den Garten gerannt, bin �ber den Zaun gesprungen und dann bin ich
eine Straße da lang gegangen, ich weiß gar nicht genau, ich weiß nur, da gab
es eine Videothek und vor dieser Videothek gab es einen Taxistand. Und da hab
ich mir ein Taxi genommen und den Taxifahrer gebeten, mich zur Polizei oder
zu einem Polizeirevier oder so etwas zu bringen.“ (1–13/166)

Fallbeispiel f�r die �berwindung interner Barrieren

1–50: Die Interviewpartnerin wurde nach Deutschland „gebracht“ und arbeitete
l�ngere Zeit illegal in Deutschland und in einem EU Nachbarland in der Prostitu-
tion. Sie wurde anfangs mit Gewalt dazu gezwungen. Sie stand vor einer massiven
Barriere, da sie „einen Eid geschworen“ hatte, den sie als wirkm�chtig und daher
als verpflichtend und bedrohlich erlebte. „Wenn ich diese Dinge preisgeben w�r-
de, w�rde ich sterben.“ (1–50/211) Sie sah keine andere Mçglichkeit, als sich mit
der Situation zu arrangieren und sich den Forderungen der T�ter/innen zu f�gen
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(Verlaufsmuster „Arrangement“). Ihre Opferwahrnehmung blieb latent erhalten.
Nachdem sie aus einer kurzen Beziehung ein Kind bekommen hatte, arbeitete sie
weiter, „schlug sich durch.“ (1–50/45) Sie erlebte mehrere Interventionen der Po-
lizei, sagte aber nicht aus, wurde zwischenzeitlich festgenommen und es wurde
ihr geraten, Asyl zu beantragen, was sie auch tat. Eine Nachbarin aus dem Wohn-
heim vermittelte sie an eine Beratung. Zu diesem Zeitpunkt war sie am Ende ihrer
Kr�fte und erneut schwanger. Ihre Opferwahrnehmung manifestierte sich erneut.
Als ihre Situation sich stabilisierte, besann sie sich auf ihren Glauben. „Jetzt weiß
ich, dass ich nicht sterben werde, weil ich ein Kind Gottes bin, und Gott l�sst mich
nicht sterben, das ist die Wahrheit.“ (1–50/212) So �berwand sie die Bindung an
den Schwur und entwickelte Aussagebereitschaft (s. auch ausf�hrlich Kapitel
7.3.1).

Fallbeispiel f�r die �berwindung struktureller Barrieren

1–47: Die Interviewpartnerin wurde nach Deutschland vermittelt und �ber die Art
der Arbeit get�uscht. Sie hatte keine Aufenthaltsgenehmigung. Von Anfang an
nahm sie sich als Opfer wahr, sie lehnte Prostitution ab. Sie sprach kein Deutsch
und konnte sich nicht verst�ndlich machen, was sie als zentrale Barriere betonte.
Eine weitere Barriere war fehlendes Vertrauen in die Polizei, da sie ein schlechtes
Bild von der Polizei aus dem Herkunftsland hatte. Sie konnte mithilfe von Lands-
leuten ins Herkunftsland fl�chten. Dort wurde sie bedroht und �berwand eine
Barriere und zeigte an. Am Ort der Anzeige wurde sie nicht gesch�tzt und sie
wurde respektlos behandelt. Sie wurde mit Vorurteilen konfrontiert: „. . . irgend-
wie dass ich Nutte bin und so . . . irgendwie schmutzig bin und so.“ (1–47/761) Sie
fl�chtete nach Deutschland zur�ck. Ihre Opferwahrnehmung wurde latent auf-
rechterhalten, ihre Aussagebereitschaft verschwand. Sie schlug sich weiterhin
mithilfe von Bekannten durch, sie konnte keine Arbeit aufnehmen, weil sie illegal
eingereist war und immer noch kein Deutsch sprach. Um ein Minimum an Le-
bensunterhalt zu verdienen, entschloss sie sich, noch einmal in der Prostitution
zu arbeiten. Dort wurde sie von der Polizei aufgegriffen und verbrachte zwei
Tage in Haft. Die Polizei stellte ihr einen Dolmetscher, sie konnte sich verst�ndi-
gen – diese Barriere war genommen, ihre Aussagebereitschaft kehrte zur�ck – sie
wurde informiert und sagte aus. Strukturelle Barrieren waren nicht ohne Hilfe
Dritter zu �berwinden. Darauf wird im folgenden Abschnitt eingegangen.

6.4.2 Bedeutung der Intervention und Opferdeklaration durch Dritte f�r
die �berwindung von Barrieren

Es gab Verl�ufe, in denen eine �berwindung von bestehenden Barrieren den In-
terviewpartnerinnen ohne Hilfe nicht mçglich war. Den Ausschlag f�r eine mani-
feste Opferdeklaration bzw. Aussagebereitschaft gab eine Intervention von au-
ßen. Dies konnte eine polizeiliche Intervention, eine Ansprache bzw. Information
durch Bekannte oder Kunden bzw. ein Hilfsangebot von Beratungsstellen oder
Privatpersonen sein.
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Eine Fremddeklaration als Opfer konnte zu einer subjektiven Opferwahrnehmung
f�hren und im Anschluss zu einer subjektiven Opferdeklaration, wenn z.B. Au-
ßenstehende der Interviewpartnerin ein anderes Bild ihrer Lebenssituation spie-
gelten, als sie bisher wahrgenommen hatte (s.u. 1–17).

Abbildung 13: Gesamtmodell des Viktimisierungsprozesses

Als Dritte konnten unterschiedliche Personen/Organisationen auftreten:

– Polizei als Dritte: Bei 1–39 f�hrte eine polizeiliche Intervention in anderem Zu-
sammenhang als Menschenhandel zu einer Verhaftung des T�ters, dadurch war
der Weg frei f�r eine Opferdeklaration (s. ausf�hrlicher Wegweisung als Inter-
vention bei h�uslicher Gewalt: Kapitel 7.4.2; zur weiteren Bedeutung von Po-
lizeikontakten und Vernehmungen als Wendepunkt zur Aussage nach latenter
oder bereits manifester Aussagebereitschaft, z.B. bei 1–24 und 1–41, s. aus-
f�hrlicher Kapitel 5.3.2 und 5.3.3).

– Personen des sozialen Umfeldes als Dritte: Die Vermieterin sprach die Erz�h-
lerin an, dass das Verhalten des Ehemannes nicht in Ordnung sei, Landsleute
sagten ihr, dass dies keine Ehe sei; ein zweiter Wendepunkt durch Dritte war
die Beratung (1–17). 1–42 wurde vom Partner nach der Heirat nach Deutsch-
land gebracht und bedroht. Die Nachbarin, bei der sie Hilfe suchte, ermçglichte
ihr die Flucht und rief die Polizei.

– Kunden als Dritte: Nach einer Vergewaltigung griff ein Kunde helfend ein und
brachte die Erz�hlerin zur Polizei. Sie deklarierte sich als Opfer und sagte aus
(1–22). Auch bei 1–33 informierte ein Kunde welche Rechte sie als Mutter in
Deutschland hatte, dies f�hrte zur Aussagebereitschaft.

– Durch ein Zusammenwirken von Polizei, Sozialdienst, Beratung und Anwalt
konnte sie sich der Voodoo-Problematik entgegen stellen. Ohne polizeiliche In-
tervention h�tte es keine Ver�nderung gegeben (1–12).
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6.5 Viktimisierung durch andere

Es gab Viktimisierungsverl�ufe, in denen der Opferstatus der Frau nicht wahr-
genommen bzw. nicht anerkannt wurde oder die Polizei nicht angemessen auf
die Opferdeklaration reagierte. In diesen F�llen konnte eine Viktimisierung
�ber die Aussage hinaus andauern, die Interviewpartnerin verstand sich dann je-
doch nicht mehr – nur – als Opfer der T�ter/innen, sondern als Opfer der Polizei
bzw. der Behçrden.

– 1–06: Wurde verhaftet und abgeschoben, obwohl sie �ber die Familie die Po-
lizei informieren ließ. Sie kam nur aufgrund massiver Bedrohung und der Er-
fahrung von Unterst�tzung zur�ck nach Deutschland, um eine Aussage zu ma-
chen.

– 1–13: F�hlte sich nach ihrer Aussage von der Polizei im Rahmen des Zeugen-
schutzes schlecht und ungerecht behandelt und fallen gelassen.

– 1–21: F�hlte sich zuerst von der Polizei schlecht behandelt, als Prostituierte
diskriminiert und machte keine Aussage, sp�ter machte sie eine bessere Erfah-
rung und sagte aus.

– 1–28: Wurde von Polizei nicht als Opfer erkannt, beim zweiten Kontakt Aus-
sagebereitschaft. Sie sah sich als Opfer der Polizei: Die Polizei ließ sie nach
der Aussage fallen und verriet ihrem neuen Freund, dass sie als Prostituierte ge-
arbeitet hatte und kriminell war.

– Elemente der Viktimisierung durch andere finden sich auch in Interview 1–44
– trotz Aussage wurde die Frau mehrere Monate in Haft gehalten – und in In-
terview 1–51, weil die Interviewpartnerin Strafe zahlen musste f�r einen fal-
schen Pass, den die T�ter/innen sie zu benutzen gezwungen hatten.

In diesen F�llen war die Aussage bereits erfolgt bzw. nahm die Wahrnehmung als
Opfer der schlechten Behandlung durch Dritte keinen Einfluss mehr auf die Aus-
sagebereitschaft.

6.6 Zusammenfassende Bewertung

Viktimisierungsprozesse, die zu Aussagebereitschaft und einer Aussage f�hrten,
konnten unterschiedliche Verl�ufe nehmen. Die Kenntnis der Verl�ufe bietet viel-
f�ltige Mçglichkeit, zu erfassen, dass Frauen Opfer von Menschenhandel sind,
und zu intervenieren.

Eine Opferwahrnehmung war bis auf Ausnahmen eine notwendige, wenn auch
keine hinreichende Bedingung f�r eine Aussagebereitschaft, die Wendepunkte
im Verlauf der Viktimisierung waren in der Regel ausschlaggebend. Eine Opfer-
wahrnehmung konnte subjektiv oder als Erkennung durch andere erfolgen, die
Deklaration konnte seitens der Befragten oder seitens anderer Personen unmittel-
bar zu Beginn des Menschenhandels vorgenommen worden sein oder zu jedem
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beliebigen Punkt danach. Wendepunkte im Verlauf der Viktimisierung f�hrten
dazu, dass sich die Wahrnehmung der Interviewpartnerinnen ver�nderte. Einer-
seits konnte dies bedeuten, dass sie zu einem Zeitpunkt im Viktimisierungsver-
lauf ihre Lage eindeutig als die eines Opfers von Menschenhandel definierten.
Wenn den Betroffenen klar wurde, wie ausweglos ihre Lage war, setzten unter-
schiedliche Bew�ltigungsprozesse ein. Sie mussten f�r sich eine Mçglichkeit fin-
den, mit der Situation zu leben, bis sie ver�nderbar wurde. Wenn sie keine Mçg-
lichkeit sahen, die Zwangslage, in der sie sich befanden, zu ver�ndern, arrangier-
ten sich beim Verlaufmuster „Arrangement“ die Opfer notgedrungen, wodurch
die Opferwahrnehmung zur�cktrat. Diese Bew�ltigungsversuche sind nicht
gleichzusetzen mit Verl�ufen, in denen eine Opferwahrnehmung abwesend war,
weil die Interviewpartnerinnen mit der T�tigkeit in der Prostitution und einem be-
grenzten Maß an Zwang und/oder Ausbeutung einverstanden waren.

Eine einmal vorgenommene subjektive Opferwahrnehmung konnte erhalten blei-
ben oder in den Hintergrund treten und Phasen der Latenz durchlaufen. Um zu
einer Aussagebereitschaft zu kommen, musste es einen oder mehrere erneute
Wendepunkte geben. Sowohl im Kontext polizeilicher Intervention als auch durch
Beratungskontakt oder die Intervention Dritter konnte eine Wende in den Vikti-
misierungsprozessen herbeigef�hrt werden. Die sensiblen Momente oder „Zeit-
fenster“ zu erkennen, in denen eine Opferwahrnehmung manifest werden und
zu einer Opferdeklaration und Aussage f�hren kann, ist Voraussetzung f�r gelin-
gende Intervention. Voraussetzung f�r die Wahrnehmung der „Zeitfenster“ war
das Erkennen der Zwangslage und eine externe Opferdeklaration. Erfolgte nur
eine subjektive Opferdeklaration, die beim Kontakt mit Polizei oder Beratung
nicht durch eine externe best�tigt wurde, konnte sowohl die Opferwahrnehmung
wieder in die Latenz zur�ckweichen als auch eine mçglicherweise vorhandene
Aussagebereitschaft zeitweilig oder g�nzlich verschwinden.

Die Viktimisierungsverl�ufe hin zu einer Aussage waren durch eine Vielzahl von
Barrieren gekennzeichnet, die Interviewpartnerinnen die einerseits an einer Op-
ferwahrnehmung und andererseits an einer Aussage hindern konnten. Diese Bar-
rieren konnten extern in Form von Freiheitsberaubung oder Gewalt, intern in
Form von Angst oder Scham und strukturell in Form von Sprachproblemen
oder Vorurteilen vorkommen. Sie zu �berwinden, war eine notwendige Vorausset-
zung auf dem Weg zu einer Aussage. Das �berwinden von Barrieren war oft nur
durch die Intervention bzw. Unterst�tzung Dritter erfolgreich. Zu den Vorausset-
zungen f�r Aussagebereitschaft gehçrte somit das Erkennen von Barrieren und
ein gezieltes und wirksames Vorgehen, die Zeugin bzw. Klientin beim �berwin-
den zu unterst�tzen sowie eine Achtsamkeit im Kontakt mit ihr, die neue Barrie-
ren zu errichten vermeidet.

Die eindeutige Zuordnung von Verlaufsmustern und Herkunftsgruppen ist ange-
sichts der kleinen und selektiven Stichprobe problematisch: Die Herkunftsgrup-
pen waren mehr oder weniger heterogen bezogen auf die Verlaufsmuster und die
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Verlaufsmuster setzten sich ihrerseits aus Frauen aus unterschiedlicher Her-
kunftsgruppen zusammen. Dennoch kann festgestellt werden, dass in einigen
Herkunftsgruppen bestimmte Verlaufsmuster dominierten und umgekehrt domi-
nierten in einigen Verlaufsmuster bestimmte Herkunftsgruppen. Mit aller gebote-
nen Vorsicht l�sst sich zusammenfassen:

– Afrikanerinnen, die ausgesagt haben waren �berwiegend dem Modell „Arran-
gement“, im Einzelfall der Mischform „Opfer“ und „Arrangement“ zuzuord-
nen. Hier fand sich keine durchgehende Opferwahrnehmung, viele Barrieren
rechtlicher und kultureller Art standen einer Opferdeklaration im Weg. Es
fand sich aber auch keine anf�ngliche Bereitschaft, in der Prostitution zu arbei-
ten.

– Die Gruppe der aus Thailand stammenden Interviewpartnerinnen, die ausge-
sagt haben, wurde dem Viktimisierungsverlauf „Empçrung“ bzw. „Arrange-
ment“ zugeordnet. Einige wussten, dass sie in der Prostitution arbeiten w�rden,
andere mussten sich anpassen. Auch hier sind die Barrieren hoch, es geht um
große Summen, die zur�ckgezahlt werden m�ssen, und um drohende Auswei-
sung.

– Die Gruppe der Osteurop�erinnen zeigte kein einheitliches Bild. Zu dem Ver-
laufsmuster „Opfer“ wurden mehrheitlich Osteurop�erinnen ohne rechtm�ßi-
gen Aufenthaltsstatus zugeordnet, alle anderen zu allen Modellen von Viktimi-
sierungsverl�ufen. Zu dem Verlaufsmuster der abwesenden Opferwahrneh-
mung z�hlten ausschließlich Osteurop�erinnen.
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7 Kontextspezifische Aussagebarrieren und ihre �berwindung

7.1 Einleitung

In Kapitel 4 wurde gezeigt, dass die Determinanten der Aussagebereitschaft nicht
einzeln, sondern in ihrer je spezifischen Konstellation wirksam werden. Kapitel 7
schließt hier an. Ausgangspunkt sind jetzt unterschiedliche Fallkontexte als spezi-
fische, komplexe Konstellationen von Determinanten. F�r diese Kontexte wird je-
weils kontextbezogen bestimmt, wie Weichenstellungen in Richtung „Lçsung aus
dem T�tersystem“ und/oder in Richtung „Aussage“ mçglich sind.

Zun�chst wird der Frage nachgegangen, welche Kontexte von Menschenhandel
typischerweise mit Aussagebarrieren verbunden sind. Die Interviews ohne Ko-
operations- und Aussagebereitschaft wurden nach den f�r die (fehlende) Aus-
sagebereitschaft relevanten Bedingungskontexten gruppiert. Die F�lle ließen
sich drei haupts�chlichen Kontexten zuordnen: als �berm�chtig angesehenen T�-
tersystemen (Voodoo, organisierte Kriminalit�t), intimen Liebes- und/oder Ge-
waltbeziehungen zu den T�tern und einem Ausstieg mit Unterst�tzung durch
einen neuen Partner oder durch soziale Kontakte. Bei einem weiteren Interview
galt es eher zu erkl�ren, warum in einem Kontext, der sonst zur Aussage f�hrte,
keine Aussage erfolgte. Bei drei weiteren Interviews lassen sich die Aussagebar-
rieren vor allem im Zusammenhang mit der Bew�ltigung individualbiografischer
Belastungen interpretieren.

Im zweiten Schritt wird gefragt, wie es gerade in diesen speziellen, f�r Aussage-
barrieren typischen Kontexten trotzdem zu einer Aussage kommen kann. Es wur-
den gezielt Interviews gesucht, die in denselben Kontexten wie Interviews ohne
Aussage verortet werden kçnnen – d.h. die eine mçglichst �hnliche Konstellation
von Determinanten sowie �hnliche Viktimisierungsprozesse aufweisen –, bei de-
nen es aber zu einer Aussage kam. Diese „Kontrastierungsf�lle mit Aussage“ un-
terscheiden sich also mçglichst wenig von den „Ausgangsf�llen ohne Aussage“,
was die Konstellation von Determinanten angeht. Diese Kontrastierung soll dazu
dienen, die Bedingungen genauer zu fassen, die in demselben Fallkontext einmal
zur Aussage, das andere Mal nicht zu einer Aussage f�hrten.

Ausgangsf�lle sind somit alle Interviews der Quotierungsgruppe 2 (n=11, Polizei-
kontakte, aber keine Aussage) und alle Interviews der Quotierungsgruppe 3 (n=5,
kein Polizeikontakt, keine Aussage). Auswahlkriterien f�r die Kontrastierungs-
f�lle im zweiten Schritt sind �hnlichkeiten bei den faktischen Angaben z.B. zu
der Beziehung zu den T�tern/innen, Aufenthaltsstatus, Einstellung zur Prostitu-
tion, Weg in die Prostitution, Gewaltpotenzial im T�tersystem, wenn mçglich
auch Herkunftsland bzw. -region und Alter bei Beginn der Prostitution etc. Be-
r�cksichtigt wurde auch die maximale �hnlichkeit in der subjektiven Darstellung
des Viktimisierungs- und des Lçsungsprozesses aus dem T�tersystem. So gibt es
z.B. mehrere Frauen, die Gewalt in der intimen Partnerschaft mit dem T�ter erfuh-
ren, f�r die Gegen�berstellung wurde aber speziell der Fall ausgew�hlt, bei dem
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genauso wie bei dem Ausgangsfall eine Zuspitzung der Gewalt erst die Lçsung
aus der Beziehung initiierte. Nicht immer konnten Kontrastierungsf�lle gefunden
werden. Es wurden insgesamt 9 Interviews als Kontrastierungsf�lle genutzt.

Zu Beginn des Kapitels werden f�nf Kontexte differenziert, in die sich die 16 Fall-
geschichten ohne Aussage einordnen lassen (Kapitel 7.2). In diesem Abschnitt
werden zudem die Ergebnisse der folgenden Kapitel zusammengefasst. Der kon-
trastierende Fallvergleich f�hrt dann in den folgenden Abschnitten zu Aussagen
�ber kontextspezifische Determinanten der Aussagebereitschaft und Mçglichkei-
ten ihrer �berwindung (Kapitel 7.3 bis 7.7). Es ist leicht erkennbar, ob in einem
zitierten Fall eine Aussage erfolgte oder nicht: F�lle mit einer Aussage haben
einen mit einer 2 oder 3 beginnenden Interviewcode, der Code von F�llen ohne
Aussage beginnt mit einer 1.

7.2 Gruppierung der Fallkontexte und Vorausschau der Ergebnisse
zur �berwindung der kontextspezifischen Aussagebarrieren

Die f�nf Kontexte, denen die Interviews ohne Aussage zugeordnet werden konn-
ten, sind jeweils durch spezifische Einbindungen der Frauen in das T�tersystem
und durch spezifische Wege, sich daraus zu lçsen, gekennzeichnet.

(1) Einbindung in ein T�tersystem, das als �berm�chtig gesehen wird

Das �berm�chtige T�tersystem hat eine Macht, die einen Verstoß gegen die Re-
geln (Verweigerung, Ausstieg, Aussage) zu einer hçchst bedrohlichen Angele-
genheit werden l�sst (5 F�lle). Zu unterscheiden ist einmal das System der orga-
nisierten Kriminalit�t, das „�berall seine Leute hat“ und Ausbrechen oder Aus-
sagen als Regelverstoß mit brutaler Gewalt ahndet (3 F�lle), das andere Mal Voo-
doo-Praktiken, die mit Tod und Krankheit drohen, wenn der Eid gebrochen wird
(2 F�lle). In beiden Kontexten wird mit starken Bedrohungen gearbeitet, um die
Frau von einer Aussage abzuhalten.

Ergebnisse zur �berwindung der kontextspezifischen Aussagenbarrieren: Bei
Voodoo wurde die Angst bzw. der bindende Eid vor allem durch die Verst�rkung
individueller �berzeugungen (Beispiele: christliche Gebete; Annahme, die Poli-
zei sei ohnehin im Besitz aller Informationen; Verhaftung der T�terin, die damit
„machtlos“ wurden) und die Herstellung von Sicherheit �berwunden. Fçrderlich
war eine rasche Opfererkennung. Das Angebot eines legalen Aufenthalts war at-
traktiv angesichts der Angst, in das Herkunftsland zur�ck zu m�ssen. Wichtig wa-
ren Beratung sowie im Vorfeld alles, was das Vertrauen in die Polizei fçrderte und
die Hemmschwelle senkte, Prostitution zu offenbaren. Im Fall der organisierten
Kriminalit�t waren Schutz und Sicherheit von zentraler Bedeutung f�r eine Lç-
sung aus dem System. Fçrderlich war das Motiv, eigene Kinder bzw. Angehçrige
sch�tzen zu wollen. Der Eindruck, die Polizei arbeite mit der Organisation der T�-
ter zusammen, musste entkr�ftet werden.
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(2) Einbindung in eine intime Liebes- bzw. Gewaltbeziehung zum T�ter

Die Fallverl�ufe best�tigen die bindende Macht von Gewaltbeziehungen, wie sie
in der Forschung zu h�uslicher Gewalt festgestellt wurde; ohne eine Loslçsung
vom T�ter ist es aber nicht mçglich, sich gegen ihn zu stellen und auszusagen
(2 F�lle). Die psychische Bindung konnte auf W�nschen nach Liebe oder auf
einer „geheimen Faszination“ des starken Mannes (Br�ckner) beruhen, sie konnte
aber auch Teilaspekt von Versuchen sein, traumatisierende Gewalt zu bew�ltigen.

Ergebnisse zur �berwindung der kontextspezifischen Aussagenbarrieren: Die
Lçsung aus einer noch bestehenden Beziehung musste der Aussage vorausgehen.
Polizeiliches Handeln konnte einen Impuls zur Lçsung verst�rken, wenn an Am-
bivalenzen zwischen Bleiben und Gehen angekn�pft werden konnte. Positiv
konnte der Wunsch zu gehen durch die Option eines Neuanfangs mit einem Leben
ohne Gewalt und Prostitution verst�rkt werden, negativ unterst�tzten Erfahrungen
von Haft ebenso wie Erfahrungen von Beziehungsgewalt eine Loslçsung. Eine
Gewalteskalation (h�usliche Gewalt) war bei spezifischen Fallverl�ufen f�r
eine Lçsung notwendig und zugleich ein g�nstiger Zeitpunkt f�r ein polizeiliches
Eingreifen. Der zun�chst nur �ber h�usliche Gewalt konstituierte Kontakt konnte
aber nur ausgebaut werden, wenn eine rasche Opfererkennung mçglich war, die
Intervention positiv erlebt wurde und Sicherheit vor dem T�ter und Schutz ange-
boten werden konnten.

(3) Lçsung aus dem T�tersystem, die wesentlich von außen unterst�tzt und er-
leichtert wird, insbesondere durch einen neuen Partner

Die Lçsung aus dem T�tersystem konnte auch durch eine Schwangerschaft und
eine neue Rolle als Mutter oder durch hilfreiche soziale Kontakte außerhalb
des Prostitutionsmilieus gefçrdert werden (5 F�lle). Diese Ankerpunkte außer-
halb des T�tersystems halfen bei dem Ausstieg, sie f�hrten aber als solche nicht
regelhaft dazu, sich gegen die T�ter/innen zu stellen und damit nicht unbedingt zu
einer Aussage – sie stellten eine hinreichende, aber keine notwendige Bedingung
f�r eine Aussage dar. Der Partner, soziale Kontakte und (Vermittlung an) mutter-
sprachliche Beratung waren besonders wichtig f�r Frauen, die die deutsche Spra-
che und Schrift nicht verstanden. Solange die Frauen an die T�ter gebunden wa-
ren, sagten sie nicht aus; je l�nger aber die Lçsung zur�ck lag und je mehr sie in
einer neuen Lebenswelt verankert waren, desto geringer war der Anreiz auszusa-
gen.

Ergebnisse zur �berwindung der kontextspezifischen Aussagenbarrieren: Die
motivierenden Faktoren (Partnerschaft, Schwanger- oder Mutterschaft) entziehen
sich der Beeinflussung, daher kann es nur darum gehen, ein verh�ltnism�ßig
schmales, g�nstiges Zeitfenster f�r polizeiliches Handeln zu erkennen und zu nut-
zen, das zwischen der Lçsung aus dem T�tersystem und der Festigung des neuen
Lebens liegt. Im Vorfeld konnte der Aufbau von Vertrauen zur Polizei Angst ab-
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bauen und so die Aussagebereitschaft fçrdern. Die Partner selbst konnten zu
wichtigen Ansprechpersonen werden.

(4) Sonderfall: Lçsung aus dem T�tersystem durch eine spontane Flucht

Hier wurde nur ein Interview ohne Aussage zugeordnet. Gerade dieser Kontext
einer spontanen Flucht erzeugt �berwiegend Aussagebereitschaft und Aussagen
(s. Zugangsweg A in Kapitel 5.2).

Ergebnisse zur �berwindung der kontextspezifischen Aussagenbarrieren: Das
Interview in diesem Kontext, das nicht zur Aussagebereitschaft f�hrte, zeigt als
besonderes Hindernis einen zeitlich dr�ngenden R�ckkehrwunsch. Dieser ver-
kleinerte das Zeitfenster f�r eine mçgliche Zusammenarbeit mit der Polizei,
das zwischen der Flucht aus dem T�tersystem und der definitiven R�ckreise in
das Herkunftsland offen stand, und verringerte die subjektive Relevanz einer si-
cheren Lebensperspektive in Deutschland im Gegenzug zu einer Aussage.

(5) Bew�ltigung individualbiografischer Belastungen

Hierbei handelt es sich nicht um einen Kontext im Sinne eines „Settings“18 wie bei
den ersten drei Kontexten. Die hier zugeordneten Interviews haben vielmehr ge-
meinsam, dass die fehlende Aussagebereitschaft in einem funktionalen Zusam-
menhang mit der Bew�ltigung individualbiografischer, psychischer Belastungen
zu sehen ist (Traumatisierung durch sexuellen Missbrauch, Drogenabh�ngigkeit
und Folter, Ablçsungsprobleme, psychische Erkrankung; 3 F�lle). Hier dominiert
eine psychische bzw. psychosoziale Problematik.

Ergebnisse zur �berwindung der kontextspezifischen Aussagenbarrieren: Die
fehlende Aussagebereitschaft stand im Zusammenhang mit der Bew�ltigung
der jeweiligen Problematik. Polizeiliches Handeln konnte erst dann wirksam wer-
den, wenn es zu dieser Bew�ltigung „passte“. Hier waren in besonderem Maß die
Kooperation der Polizei mit Beratungsstellen gefragt, deren Aufgabe die Unter-
st�tzung der Frau bei der Bearbeitung ihrer psychosozialen Problemlage ist.
F�r die Polizei ist das Wissen wichtig, wie sich z.B. Traumatisierungen, Drogen-
und Alkoholabh�ngigkeit sowie psychische Erkrankungen auf die Aussagebereit-
schaft auswirken.

Diese Einteilung ist nicht trennscharf. Die Zuordnung von Interviews zu Kontex-
ten erfolgte nach dem im Interview dominierenden Thematisierungsfokus und je-
der Fall kann mehrere Aspekte umfassen. Bei den ersten drei Kontexten kann da-
von gesprochen werden, dass Kontextmerkmale eine Aussage systematisch und
typischerweise erschweren, bei dem vierten Kontext muss eher eine untypische
Aussagebarriere erkl�rt werden.

18 In der Gesundheitsforschung werden unter Settings soziale Einheiten oder relativ dauerhafte So-
zialzusammenh�nge verstanden, die eine Aufgabe und Strukturen haben. Die T�tersysteme bei
(1), die Liebesbeziehung bei (2), die Beziehungen zu Menschen außerhalb des Prostitutionssys-
tems bei (3) kçnnen in einem weiten Sinn als solche Settings verstanden werden.
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7.3 Aussagebereitschaft bei Einbindung in �berm�chtige T�ter-
systeme (Voodoo, organisierte Kriminalit�t)

Der erste Fallkontext ist bestimmt von einer starken Angst der Frauen vor �ber-
m�chtigen T�tern bzw. T�tersystemen i.S. einer Organisation von mehreren T�-
tern und/oder T�terinnen. Die Erz�hlerinnen waren durchaus handlungsf�hig, sie
f�hlten sich aber extrem bedroht, wenn sie sich gegen die T�ter/innen wandten,
flohen und/oder aussagten. Die Bindung durch das Erzeugen von Angst wurde
einmal �ber magische Praktiken hergestellt, mit denen die Opfer verpflichtet wur-
den, niemandem etwas zu erz�hlen (2 F�lle), das andere Mal im Milieu der orga-
nisierten Kriminalit�t �ber ein System von „Regeln“ und Strafen f�r Prostituierte,
die sich unbotm�ßig verhalten (3 F�lle).

Tabelle 06: Aussagebereitschaft bei Einbindung in �berm�chtige T�tersysteme – einbezogene
F�lle

Aussagebereitschaft bei Einbindung
in �berm�chtige T�tersysteme

Fall
ohne Aussage

Kontrastfall
mit Aussage

Aussagebereitschaft nach Einsch�chterung durch magische
Praktiken

3–07
3–53

1–12
1–50
1–48

Aussagebereitschaft nach Einsch�chterung im System der or-
ganisierten Kriminalit�t

3–35
2–04
2–54

Zwei F�llen mit Voodoo-Praktiken ohne Aussage konnten drei F�lle mit einer
Aussage gegen�ber gestellt werden. Ein Kontrastierungsfall, bei dem eine im
Kontext der organisierten Kriminalit�t ausgebeutete Frau ausgesagt hatte, war
in der Stichprobe nicht zu finden.

7.3.1 Aussagebereitschaft bei Einsch�chterung durch magische
Praktiken

Ausgegangen wird von den Fallgeschichten 3–07 und 3–53, beide ohne Kontakt
zur Polizei im Zusammenhang mit Menschenhandel (bei sonstigen Kontakten
wurde nicht zu Prostitution und Menschenhandel ausgesagt). In drei F�llen
konnte die hohe Barriere der Angst vor den Folgen, den gegebenen Eid zu brechen
und auszusagen, �berwunden werden; 1–12 wurde bei einer Ausweiskontrolle im
Bordell aufgegriffen und sagte zu Prostitution und Menschenhandel aus. 1–50
sagte sp�ter aus, nach Kontakten zu Beratung und Ausl�nderbehçrden und nach
dem Erlangen eines gesicherten Aufenthaltsstatus. 1–48 erw�hnt die Aussage
nicht im Interview. Nach Auskunft der Beraterin hat sie in einem EU-Nachbar-
land ausgesagt, wollte dies aber aus Angst vor den Folgen des gebrochenen
Eids im Interview nicht erw�hnen.
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Fall�bergreifende Gemeinsamkeiten

Die Herkunftsl�nder liegen in West-Afrika. Hintergrund der Migration war �ber-
wiegend Armut, die mit der Migration verbundene Hoffnung lag in dem Verspre-
chen einer besseren Zukunft (Geld verdienen, Bildung, Unterst�tzung der Fami-
lie) begr�ndet. Die Vermittler/innen stammten aus dem sozialen Umfeld und es
wurde erst in Deutschland erçffnet, dass die Frauen in der Prostitution arbeiten
w�rden. „At first I never knew it was prostitution, so they say, you come to Ger-
many and you work here and pay money back, when I was working and I’m saving
money, it was very okay for me.“ (3–07/321) „Bevor ich hierher kam, hat mir nie-
mand erz�hlt oder ich wusste nicht, in welches Land ich gehen w�rde und was f�r
einen Job ich tun w�rde. Alles was ich wusste, ist, dass ich nach Europa komme,
und ich war gl�cklich dar�ber. (. . .) Meine Hoffnung war: Erstmal da sein und
dann gucken. Nach zwei Wochen bin ich zu dem Mann gegangen und habe gefragt,
was f�r Jobs es gibt, und es wurde gesagt, es gibt ganz verschiedene Jobs, zum
Beispiel in einem Restaurant zu arbeiten, auf Kinder aufzupassen.“ (1–12/8)

Der Aufenthaltsstatus war (zun�chst) irregul�r; alle reisten mit falschen Papieren
ein. Die Kl�rung des Aufenthaltsstatus durch eine Heirat mit einem Deutschen bei
3–07 (keine Aussage) findet eine Parallele bei 1–50 (Aussage), die ein Kind von
einem Deutschen hat. F�r die anderen wurden Mçglichkeiten der Beantragung
von Asyl berichtet.

Tabelle 07: Einbindung in �berm�chtige T�tersysteme,
a) Voodoo – fall�bergreifende Determinantenkonstellation

3–07 3–53 1–12 1–48 1–50

Herkunft Alle aus Westafrika

T�terstrategien:

Voodoo x x x x x

Kontrolle, Isolation x x x x x

Falscher Pass x x x x x

Drohung mit Abschiebung bei
Polizeikontakt

x x x x –

Schuldenfalle 17.000 A Hoher
Betrag

30.000 A 65.000 A 35.000
Dollar

Gewalt x – – – x

Rechtlicher Status / Migrationsziele

Anfangs
illegal

Alle, 1–48 sp�ter Heirat mit Deutschem,
1–50 Asylantrag, sp�ter Kind von Deutschem

Armutsmigration
Bessere Zukunft

n.e. x x x x
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Sonstiges

Vermittlerin aus sozialem Umfeld x x x x n.e.

Migrationsbedingte Barrieren n.e. Sprache Sprache n.e. n.e.

Einstellung zu Prostitution Scham Anfangs Zwang / schwer / Widerstand, dann Arbeit

(grau: keine Aussage; n.e. = nicht erw�hnt; x = relevant; (x) = bedingt relevant)

Die T�terstrategien waren sehr �hnlich; im Zentrum stand Voodoo (s. die ausf�hr-
liche und kommentierte Beschreibung in Kapitel 4.4.2), unter anderem mit dem
Schwur, mit niemandem zu sprechen. Alle Frauen erw�hnten das Bindende und
den Ernst des Eides und alle hatten sehr große Angst vor den angedrohten Folgen.

Weitere fall�bergreifend �bereinstimmende T�terstrategien waren Isolation und
Kontrolle, die Wegnahme der Ausweispapiere und Aush�ndigung eines falschen
Passes sowie die Ank�ndigung, dass ein Kontakt zur Polizei eine Abschiebung
zur Folge haben werde: „Weil die Frau mir gesagt hatte, wenn ich kontrolliert
w�rde von der Polizei ohne Papiere, dann w�rde ich zur�ck nach Afrika geschickt
werden“ (1–12/169) und „It is a police country, they control a lot. If they catch,
they’ll send me back“ (3–07/64). Gemeinsam ist auch die Darstellung der Polizei
im Herkunftsland als korrupt. In dieser Situation konnten die Frauen weder zu-
r�ck in ihr Herkunftsland noch in Deutschland Geld verdienen: „Und nach Afrika
wollte ich nicht zur�ck, weil ich nach so langer Zeit immer noch kein Geld ver-
dient hatte oder verdienen konnte und deshalb nicht zur�ckgehen konnte“
(1–12/171); „Du kannst nicht zur�ck nach Afrika gehen und nicht hier in Deutsch-
land arbeiten“ (1–48/163).

Auch die Berichte �ber die Prostitution �hneln sich: Nach anf�nglichem Wider-
stand „lernten“ die Befragten die Prostitution und f�gten sich in die Arbeit.
Nur in einem Fall (3–07) sah die Befragte f�r ihr Herkunftsland Prostitution als
„common“:„It just is bad but nobody saying that this is bad because it’s a way
of earning money“ (3–07/515). In Deutschland f�hlte sie sich als Prostituierte dis-
kriminiert und sch�mte sich. Die Unterst�tzung von Landsleuten war in allen In-
terviews wichtig.

Vergleich der F�lle ohne und mit Aussage: �berwindung kontextspezifischer Aus-
sagebarrieren bei magischen Praktiken

Der Vergleich der Fallverl�ufe f�hrt zu vier Hauptthesen:

(1) Die große Angst vor den Folgen einer Verletzung der mit einem Voodoo-Eid
belegten Gebote ist ein zentrales Aussagehindernis. Eine Aussage ist nicht mçg-
lich, wenn nicht etwas Angemessenes entgegengesetzt wird. Die Interviews zeigen
als individuelle Mçglichkeiten: Die Polizei besitzt bereits alle Informationen,
christlicher Glaube, Verhaftung der T�ter/innen.
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Bei allen F�llen war die große Angst vor dem Verletzen des Voodoo-Eids der we-
sentliche Hindernisgrund f�r eine Aussage, wobei zu diskutieren w�re, ob in den
F�llen ohne Aussage die Angst noch grçßer war als in den F�llen mit Aussage. Vor
diesem Hintergrund liegen die Unterschiede der Fallverl�ufe vor allem darin, dass
diese �ngste bei denen, die ausgesagt haben, �berwunden werden konnten. Bei
1–12 (Aussage) war eines der entscheidenden Argumente, dass die „Polizei so-
wieso schon alles weiß und alle Informationen hat“; sie kannte z.B. den richtigen
Namen der Erz�hlerin. Die Polizei hatte bereits vorher mehrmals Kontrollen
durchgef�hrt und dabei unter anderem „in den Computer geguckt“. Die Beratung
konnte argumentieren, dass mit einer Aussage das Versprechen nicht gebrochen
werde, weil die Polizei ohnehin schon alles wisse. Voraussetzung war, dass die
Befragte bei einer Ausweiskontrolle festgenommen und dabei gleich als Opfer
von Menschenhandel identifiziert wurde. Bei 1–50 �berwand der christliche
Glaube den Voodoo. „Aber jetzt weiß ich, dass ich nicht sterben werde, weil
ich in Gottes Hand bin und Gott l�sst mich nicht sterben, das ist die Wahrheit
. . . Und wenn sie stark im Gebet sind, dann kçnnen sie diese Dinge offenbaren,
es wird ihnen nichts passieren. Wenn das aber nicht der Fall ist, werden sie sterben
durch diesen Schwur.“ (1–50/180) Bei 1–48 war die Voodoo-Angst an die Person
der Chefin gebunden. Als diese verhaftet wurde, ergab sich die Mçglichkeit, „ab-
zuhauen und sie nie wieder zu sehen“ (1–48/267; s. auch 2–52 als Vergleichsfall
in Kapitel 7.5. Die Beraterin legte der Frau eine spezifische Deutung nahe, dass
ohne eine Aussage sie selbst und ihr Baby beunruhigt w�ren, was eine Aussage
erleichterte).

(2) Zur Aussage f�hrt eine rasche und richtige Opfererkennung seitens der Poli-
zei. Angesichts der Angst nach Afrika abgeschoben zu werden, ist das Angebot
„Aussage gegen Aufenthalt“ (und Erreichen des Migrationsziels) wirksam in
Richtung Aussagebereitschaft.

3–07 wurde nicht als Opfer von Menschenhandel erkannt, 3–53 hatte keine Poli-
zeikontakte. Die Polizei ordnete dagegen bei 1–12 den Fall gleich richtig ein und
machte bei der Vernehmung ein entsprechendes Angebot einer Aufenthaltsmçg-
lichkeit und einer Entlassung aus der Haft. Diese Mçglichkeit war relevant, weil
die Angst, in das Herkunftsland abgeschoben zu werden, aufgrund der mit dem
Voodoo verbundenen Bedrohung, und ebenso die Belastung durch die Inhaftie-
rung hoch waren. Der Rat des Anwalts und die Gespr�che mit der Beraterin f�hr-
ten dann zu einer Aussage. Wirksam war auch die Drohung, dass sie, wenn sie
nicht aussagen w�rde, nach Afrika zur�ckgeschickt w�rde, w�hrend sie, wenn
sie die Informationen gebe, ein Visum bekommen, zur Schule gehen und damit
ihr Migrationsziel erreichen kçnne (1–12/297/265). Die Erz�hlerin 1–48 hatte
den starken „Traum, B�nkerin zu werden“. Nach dem Ausstieg beantragte sie
Asyl, um ihren Traum zu realisieren. Aufgrund der Angst war es f�r alle Befrag-
ten wesentlich, in Deutschland bleiben zu kçnnen; die Frauen ohne Aussage
konnten aber einen Aufenthaltsstatus auch ohne polizeiliches Angebot erreichen.
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(3) Eine Aussage wird gefçrdert durch alles, was die Angst vor der Polizei �ber-
winden hilft und was die Schwelle der Offenbarung der Prostitution senkt. Bei
einer Festnahme im Bordell ist – im Gegensatz zu einer Kontrolle oder Festnahme
im çffentlichen Raum oder Polizeikontakten wegen h�uslicher Gewalt – ein Teil
der T�tigkeit bereits offenbar; die Offenbarung der Prostitution ist sonst eine
eigene H�rde.

Eine Besonderheit der beiden Fallverl�ufe 3–53 und 3–07 ist die Vermeidung von
Polizeikontakten bzw. bei 3–07 die Mçglichkeit, die T�tigkeit in der Prostitution
nicht zu offenbaren, da der Polizeikontakt jeweils nicht im Bordell stattfand oder
auf das Thema h�usliche Gewalt begrenzt war. Auch bei dieser Gelegenheit
machte die Erz�hlerin aus Scham keine Aussage zu Menschenhandel und Pros-
titution. Bei den Frauen, die aussagten, war die T�tigkeit der Prostitution bei
der Polizei offenkundig.

(4) Beratung kann eine Rolle spielen.

Alle Frauen wurden durch eine Fachberatungsstelle beraten. Da es um einen guten
Zugang zu den Situationsdeutungen der Frauen und um ein Abw�gen in einer aus-
wegslosen Situation ging (s. Kapitel 4.5.1), spielte Beratung eine wichtige Rolle;
in einem Fall (1–12) war sie zentral f�r die Aussagebereitschaft. Auch f�r die an-
deren Befragten war Beratung wichtig, stand aber nicht direkt im Zusammenhang
mit der Aussagebereitschaft.

7.3.2 Aussagebereitschaft nach Einsch�chterung im Kontext
organisierter Kriminalit�t

Angst vor T�tern/innen bei einer Einbindung der Prostitution in ein kriminelles
Milieu ist ebenfalls eine hohe Barriere f�r eine Aussage. Drei Interviews kçnnen
in diesen Kontext massiver Bedrohung eingeordnet werden. Bei 3–35 wurde jeder
Polizeikontakt gemieden, 2–04 erstattete Anzeige wegen h�uslicher Gewalt, nicht
aber wegen Menschenhandel. 2–54 weist starke individualbiografische Beson-
derheiten auf und wird als weiterer Vergleichsfall nach der Darstellung der ersten
beiden F�lle herangezogen. F�r diese drei Interviews ließ sich kein Kontrastie-
rungsfall mit einer Aussage in dem Material finden.

Fall�bergreifende Gemeinsamkeiten

Gemeinsam haben die F�lle im Kontext organisierter Kriminalit�t als „Milieu“
die deutsche Staatsangehçrigkeit der Opfer – und damit die Irrelevanz des recht-
lichen Status und der migrationsbezogenen Determinanten – sowie deren Einstel-
lung zu Prostitution als Arbeit. 3–35 war zun�chst freiwillig in die Prostitution
gegangen, dann aber in die Abh�ngigkeit eines T�ters geraten, der im Rahmen or-
ganisierter Kriminalit�t Frauen handelte und zur Prostitution zwang. Bei 2–04 ist
der Einstieg in die Prostitution nicht ganz klar, es handelte sich aber offensichtlich
ebenfalls um Zuh�lterei im Zusammenhang mit Waffenhandel, Drogenhandel
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und Kinderhandel (mit Verbindungen des T�ters nach Russland). Die Geschichte
von 2–54 begann als Opfer von Kinderpornografie und Kinderprostitution.

Tabelle 08: Einbindung in �berm�chtige T�tersysteme,
b) Organisierte Kriminalit�t – fall�bergreifende Determinantenkonstellation

3–35 2–04 2–54

Deutsche x x x

T�ternetzwerk Motorradclub Waffen-, Drogen-,
Kinderhandel

Motorradclub

T�terstrategien

Kontrolle, Isolation x x x

Bindung an den T�ter Liebesbeziehung Ehe, 4 Kinder psychische
Bindung im

Zusammenhang
m. Traumatisie-

rung

Gewalt, Strafe x x x

Bild der Polizei: kooperiert mit T�ter-
system

x x x

Sonstiges

Einstellung zur Prostitution freiwillig Prosti-
tution als Arbeit

Einstieg n.e.
Prostitution als

Arbeit

nach außen frei-
willig, subjektiv:
willenlos, „fern-

gesteuert“

(grau: keine Aussage; n.e. = nicht erw�hnt; x = relevant; (x) = bedingt relevant)

3–35 und 2–04 haben gemeinsam, dass sie zu dem T�ter, der in dem Organisa-
tionsgef�ge eine hçhere Position hatte, eine engere Beziehung hatten – eine Lie-
besbeziehung bei 3–35 (zum Interviewzeitpunkt hatte sie ein Kind von einem
Kunden); 2–04 hatte von dem T�ter vier Kinder. Beide hatten dadurch Einblick
in Namen, Strukturen, Aktivit�ten und Zusammenh�nge. „Er hat mir Leute vor-
gestellt, er hat mir die Verbindung erkl�rt, in welchem Raum die hantieren. Ich
habe seine Hinterm�nner kennen gelernt, die f�r ihn vor Gericht falsch ausgesagt
hatten.“ (3–35/933) „Weil dieses ganze Geflecht drum herum, dieses Ganze, f�r
die Zuh�lter ist das wie so’n Bauwerk, die bauen sich das auf. Die haben halt
ihre Leute, die haben f�r jede Kleinigkeit haben die eine bestimmte Person. Da
kommt man nicht gegen an.“ (2–04/383)

Beide beschrieben aus der Innensicht die Organisation mit ihren Regeln mit vie-
len Details, was eine Besonderheit dieser Interviews im Kontext des gesamten In-
terviewmaterials darstellt. 3–35 stellte z.B. die Zahlungsmodalit�ten (Abstands-
zahlungen etc.) und die Verst�ndigung der T�ter untereinander genau dar. Die Re-
geln drohten bei einer Aussage mit Strafen bis hin zur Tçtung: „Es gibt drei Stra-
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fen f�r eine Prostituierte, wenn man einen Zuh�lter verarscht“: Die erste Stufe:
Haare werden rasiert, die zweite Stufe: es wird ein „Hurenschnitt im Gesicht“ ge-
macht; die Narbe warnt andere Bordellbesitzer und die Prostituierte kann als
Strafe nur noch „in der letzten Kaschemme“ arbeiten, die dritte Stufe ist die Er-
mordung. Insbesondere d�rfen Prostituierte nicht „abhauen“, denn ein Zuh�lter,
der „auf seine Weiber nicht aufpassen“ kann, macht sich „in den Kreisen der Zu-
h�lter“ l�cherlich (3–35/1012). „Die von der alten Garde, da sind die auch noch
stolz drauf, die beseitigen dann die Frauen einfach ohne irgendwelche Skrupel
und die arbeiten dann auch zusammen (. . .) und das geben die auch ganz deutlich
zum Ausdruck, dass also wenn man halt nicht spurt oder Schwierigkeiten macht,
dass man dann irgendwann keine Gelegenheit mehr hat, Schwierigkeiten zu ma-
chen und das ist ne ganz klare Aussage und da geht man nicht zur Polizei, also das
macht man nicht.“ (2–04/46)

Die Durchsetzung der Regeln bedurfte nicht direkter Gewalt gegen die Erz�h-
lerinnen, sondern es kursierten Episoden von umgebrachten Prostituierten, die
einsch�chterten. Ein Interview enth�lt eine Beschreibung einer expliziten Straf-
aktion gegen die Freundin, die nackt an einen Baum gefesselt und geschlagen
wurde (3–35/311). Insbesondere, so meinten beide Erz�hlerinnen, konnten die
T�ter herausfinden, wo sich die Erz�hlerin aufhielt. „Die Zuh�lter, die ham’s re-
lativ einfach, rauszukriegen, wo man wohnt, �ber Schulen, Kinder�rzte, Kranken-
kassen, das (. . .) geht ruck-zuck.“ (2–04/92) „Er w�rde mich innerhalb von einem
halben Jahr sp�testens finden, trotz Zeugenschutzprogramm“ (3–35/1095); „Das
dauert jetzt nur acht Jahre dann steht der vor der T�r, (. . .) weil das l�sst er nicht
auf sich sitzen, das ist ganz klar.“ (2–04/563; der T�ter war zu acht Jahren Haft
verurteilt worden.)

Beide Interviewpartnerinnen vermuteten, dass die T�ter gute Verbindungen zur
Polizei h�tten und dass daher die Polizei keinen Schutz bieten kçnnte. Entspre-
chend sahen beide Frauen kaum Chancen f�r einen Ausstieg und eine Aussage.
3–35 erz�hlte, dass der T�ter von der Polizei telefonisch einen Hinweis auf den
Aufenthalt einer gefl�chteten Prostituierten bekam. „Hat er dem Polizisten,
also der das da halt rausgefunden hat, auch ne gewisse Menge an Geld gezahlt,
also ich weiß nicht wie viel, aber ich denke mal, der Durchschnitt liegt bei 1.500
bis 2.500 Euro f�r so eine (. . .) Auskunft.“ (3–35/951)

Beide Frauen hatten Fluchtversuche unternommen. 3–35 floh das erste Mal,
nachdem sich aufgrund von Drohungen und Schl�gen das Verh�ltnis zu dem T�-
ter, der bis dahin eher ihr Liebhaber war, ver�nderte („Das ist nicht der Mensch,
den ich kennen gelernt hatte“: 3–35/338), und als der T�ter wegen Misshandlung
einer Prostituierten angezeigt war. Ihr Aufenthalt wurde entdeckt und sie wurde
zur�ck in die Prostitution geholt. Sie wurde weiter verkauft und arbeitete im be-
nachbarten Ausland. Sp�ter stand der Ausstieg im Zusammenhang mit einem
Kind, das sie von einem anonymen Kunden bekam zu einem Zeitpunkt, als sie
nicht mehr in dem direkten Zugriff des T�ters war.
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2–04 wurde auch w�hrend der Schwangerschaften zum Arbeiten gezwungen und
floh, als sie mit dem dritten Kind schwanger war, das erste Mal in ein Frauenhaus.
Sie zog in eine eigene Wohnung, aber ihr Mann machte sie ausfindig und zwang
sie zur�ckzukehren („Ich musste dann mit den Kindern wieder zu ihm“:
2–04/111). Es folgten weitere vergebliche Fluchtversuche (insbesondere Aufent-
halte in Frauenh�usern) ohne Polizeikontakte. Ausschlaggebend f�r die Kontak-
tierung der Polizei war bei 2–04 der Verdacht auf sexuellen Missbrauch der Kin-
der durch den Vater, sie zeigte aber nur die h�usliche Gewalt an. Zu einem wei-
teren Gerichtsverfahren gegen den T�ter wegen Menschenhandels und sexueller
Ausbeutung kam es aufgrund der Zeugenaussage einer anderen, nicht deutschen
Frau. Die Interviewte sagte in diesem Verfahren nicht als Zeugin aus. Sie hatte
sich gew�nscht, auch wegen ihrer Aussagebereitschaft bezogen auf h�usliche Ge-
walt in das Zeugenschutzprogramm aufgenommen zu werden. In dieser Zeit bis
zum Ende des Verfahrens wurde sie massiv von den T�tern bedroht und mehrmals
von der Polizei in eine andere Stadt gebracht. Sie f�hlte sich von der Polizei nicht
ernst genommen (2–04/198), mit ihren Problemen „allein gelassen“ und auch
psychologisch zu wenig „betreut“.

In beiden F�llen war eine Ver�nderung der Situation – bei 3–35 der Ausstieg aus
der Prostitution, bei 2–04 der erste Fluchtversuch und sp�ter eine Anzeige wegen
h�uslicher Gewalt – mit dem Motiv verbunden, das Kind bzw. die Kinder zu
sch�tzen. Die Sorge um die Zukunft des Kindes und Schutz und Sicherheit z.B.
�ber eine neue Identit�t kçnnten 3–35 nach Einsch�tzung der Beraterin perspek-
tivisch zu einer Aussage motivieren.

Beide Frauen stellten Polizeikontakte negativ dar: 3–35, weil ihr bei einer An-
zeige wegen sexuellem Missbrauch die Polizei nicht geglaubt hatte, 2–04, weil
sie bei der Anzeige gegen ihren Ehemann von einem Mann vernommen wurde.
Es bestanden Beratungskontakte, allerdings wegen anderer Themen. Anders als
2–04 offenbarte 3–35 der Beraterin die erzwungene Prostitution und wurde von
der Beratungsstelle w�hrend der Schwangerschaft und nach der Geburt begleitet.
2–04 verschwieg die Prostitution, weil sie sich als Prostituierte diskriminiert
(„man wird immer gleich so dargestellt: Sie nehmen ja Drogen, sie trinken ja be-
stimmt“) und als Schuldige hingestellt f�hlte und weil sie Angst hatte, dass man
ihr die Kinder wegnimmt.

Vergleichsfall 2–54

Bei 2–54 ging die Einbindung in das Milieu der organisierten Kriminalit�t einher
mit sexuellem Missbrauch durch den Bruder und Kinderpornografie und -pros-
titution, organisiert durch eine Freundin des Vaters, bis zu einem Alter von 12 Jah-
ren. Sie beschrieb die T�terorganisation �hnlich wie die anderen beiden Frauen
aus der Perspektive der Kennerin der internen Zusammenh�nge: „Es gibt keinen
Motorradclub, der keine Frau (handelt), keine Menschen (handelt). Ich hatte kei-
nen kennen gelernt, ich war bei vielen zu Besuch“ (2–54/299 und 192). Sie schil-
derte die Verbindung der Clubs untereinander und den Einflussbereich, der sich

169



{luchterh_neu}20100106_BKA-Opfer/kap02.3D 158 03.05.2010 S. 170

auch auf das „Unterwandern“ z.B. von Beratungsstellen oder Therapieeinrich-
tungen erstreckt. Angesichts des Einflusses und der Mçglichkeit, jemanden in
Haft gehen zu lassen („Fischfutter“: 2–54/188), k�me man an die Hinterm�nner
nicht heran: „W�rde ich eine Anzeige machen, w�rde nur irgendjemand in den
Knast gehen, der sowieso irgendwie einen Bildungsurlaub braucht (. . .) Deswe-
gen, es lohnt sich nicht.“ (2–54/192)

Die Zusammenarbeit mit der Polizei f�gte sich in ihr Bild des �berm�chtigen T�-
tersystems: „Wir haben immer Anrufe gekriegt von dem einen Polizisten, oder
einem der bei der Polizei war, der immer uns Fotos mit dem neuesten Stand,
von deren Wissen aus gesendet hat, und auch Bescheid gesagt hat, ja heute solltet
ihr aufpassen, heute kommt eine Zivileinheit und guckt mal rum – also wir wussten
immer Bescheid. Ich selbst war nie, deswegen nie irgendwie in einer Razzia drin.“
(2–54/290) Aus diesem Grund hatte sie der Polizei „lange nicht getraut (. . .), son-
dern habe es alles lieber �ber die Beratungsstelle laufen lassen.“ (2–54/212)

Sie schrieb dem T�tersystem eine umfassende Macht zu, sie zu manipulieren. So-
lange sie funktionierte, w�rde sie in Ruhe gelassen und kçnnte sich frei bewegen,
sobald sie aber versuchte, „auszubrechen“ und „auf eigene Faust raus zu kom-
men“, erlebte sie Kontrollen, �berwachung, Verfolgung und Einsch�chterung
„subtil aber deutlich“. „Es heißt: Halt du die F�ße still, wir halten die F�ße still.
Wenn ich nichts sage, dann kommen die mich auch nicht zu vehement suchen (. . .)
wenn ich sie anzeigen w�rde, w�rden sie nach mir suchen, dann w�rden sie mich
finden.“ (2–54/177) Die Frau befand sich zum Zeitpunkt des Interviews in einem
Schutzprogramm und hatte eine anonyme Wohnung. Die Angst vor der �ber-
macht des T�tersystems f�hrte zu vielen Vorsichtsmaßnahmen, unter anderem da-
zu, dass „zwei Polizisten, die im Zeugenschutzprogramm arbeiten (. . .), die brçck-
chenweise von meiner Vergangenheit wussten, aber keiner wusste alles. Weil das
halte ich f�r zu brisant und die haben zu mir auch gesagt, dass das besser ist – was
sie nicht wissen, kçnnen sie nicht verraten.“ (2–54/164)

Vergleich der F�lle: Kontextspezifische Aussagebarrieren bei organisierter
Kriminalit�t

F�r Menschenhandel im Zusammenhang mit organisierter Kriminalit�t lassen
sich drei Thesen formulieren:

(1) Vor allem Angst und Einsch�chterung durch direkt oder indirekt erfahrene Ge-
walt sind eine sehr hohe Schwelle zur Aussagebereitschaft, weil das T�tersystem
als �berm�chtig, einflussreich und brutal gesehen wird. Die Mçglichkeit der Po-
lizei, Schutz und Sicherheit zu garantieren, wird als nicht hoch eingesch�tzt.

Bei allen drei Befragten wird das Ausmaß der Einsch�chterung deutlich, mit der
Prostituierte im kriminellen Milieu in das T�tersystem eingebunden und an einer
Aussage gehindert wurden. Nach dem Ausstieg bei 3–35 bzw. nach der Anzeige
wegen h�uslicher Gewalt bei 2–04 ergab sich f�r die Befragten eine sehr schwie-
rige Situation, in der sie sich weiter massiv bedroht f�hlten. Wesentlich ist dabei
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das Bild eines m�chtigen Systems, das �berall seinen Einfluss geltend machen
kann und �berall „seine Leute hat“, zusammen mit den Regeln von Gewalt bis
hin zu Mord als Strafe f�r eine Aussage. Das entscheidende Thema bei allen
drei Befragten ist Schutz und Sicherheit. Die Anforderungen sind dabei hoch –
es konnte kein Interview gefunden werden, in dem sie erf�llt wurden und eine
Aussage gemacht wurde.

(2) Das Motiv, die eigenen Kinder zu sch�tzen, fçrdert den Ausstieg. Das Motiv
reicht allein aber nicht aus, um auszusagen.

2–04 gab den vermuteten sexuellen Missbrauch an den Kindern als entscheidende
Motivation an, eine Anzeige zu machen, wenn auch nicht wegen Menschenhan-
del. 3–35 war nicht in einer vergleichbaren Situation, da das Kind nicht im Zu-
griffsbereich des T�ters lebte; das Kind motivierte aber den Ausstieg.

(3) Alle Hinweise auf eine Zusammenarbeit und Komplizenschaft der Polizei un-
terminieren das Vertrauen, bei der Polizei gesch�tzt zu werden, und senken die
Aussagebereitschaft.

Diese These ergibt sich direkt aus den obigen Darstellungen.

7.4 Aussagebereitschaft und Lçsung aus intimer Beziehung zum
T�ter

In dem Material finden sich zwei unterschiedliche Ausgestaltungen einer intimen
Beziehung zum T�ter: Einmal handelte es sich um ein „Verliebt sein“ und eine
positiv gedeutete Beziehung, das andere mal um eine Gewaltbeziehung, bei der
eine Lçsung erst nach einer dramatischen Eskalation mçglich war (s. Kapitel 6.3).

Tabelle 09: Aussagebereitschaft und Lçsung aus intimer Beziehung zum T�ter – einbezogene
F�lle

Fall
ohne Aussage

Kontrastfall
mit Aussage

Aussagebereitschaft bei bestehender oder beendeter
Liebesbeziehung zum T�ter

2–32 1–39

Aussagebereitschaft nach einer Zuspitzung von Gewalt und
Lçsung aus einer Liebesbeziehung
Weiterer herangezogener Vergleichsfall

3–40 1–11

1–17

7.4.1 Aussagebereitschaft bei bestehender oder beendeter, positiv
gedeuteter Liebesbeziehung zum T�ter

Bei zwei Interviews, 2–32 ohne Aussage und 1–39 mit Aussage, erw�hnten die
Frauen die Liebesbeziehung im Interview selbst nicht explizit, zur Einordnung
wurden vielmehr die Vermerke der Beraterinnen genutzt, dass die Frau noch in
den Menschenh�ndler verliebt sei. Beide wollten zuerst nicht aussagen. 2–32 hielt
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die Beziehung aufrecht und bem�hte sich merklich, den Zuh�lter nicht zu belas-
ten. 1–39 entschied sich im Verlauf der Lçsung aus der Liebesbeziehung zu einer
vollen Aussage. Sie distanzierte sich im Nachhinein von der eigenen Leichtgl�u-
bigkeit und relativierte die Liebesbeziehung als nur „am Anfang schçne Zeit“.

Fall�bergreifende Gemeinsamkeiten

�ber die Liebesbeziehung hinaus haben die Erz�hlerinnen gemeinsam, dass
beide aus dem gleichen Herkunftsland kamen, allerdings einmal vor dem EU Bei-
tritt und einmal danach.

Tabelle 10: Einbindung in intime Beziehung zum T�ter,
a) bestehende oder beendete Liebesbeziehung – fall�bergreifende Determinanten-

konstellation

2–32 1–39

Herkunftsland Rum�nien x x

T�terstrategien

Beeindrucken, Binden x x

Sonstiges

Verhaftung bei Durchsuchung
und Untersuchungshaft

x x

(grau: keine Aussage; n.e. = nicht erw�hnt; x = relevant; (x) = bedingt relevant)

In beiden F�llen wurden Durchsuchungen des Bordells und der Wohnungen
durchgef�hrt und alle Personen, die in der Prostitution arbeiteten, wurden fest-
genommen, also auch die „anderen M�dchen“. Im ersten Fall verbrachte die Er-
z�hlerin zwei N�chte in Untersuchungshaft und schilderte ausf�hrlich die
schlechten Bedingungen: „Furchtbar, furchtbar war es“ (2–32/43), „Es war
ein Zimmer ohne alles, also Tageslicht war nicht zu sehen (. . .). Die Decke wurde
mir um f�nf Uhr weggenommen und ich fror vor K�lte. Ich bat, mir die Decke zu
lassen, ich konnte nicht mehr . . .“ (2–32/69) �hnlich �ußerte sich 1–39: „Mir hat
auch gelangt, dass ich eine Nacht in diese da unten war, in so einem Raum, ja. Und
ich hab ge- ne, des kann doch nicht wahr sein.“ (1–39/405) Beide haben „ge-
weint“ (2–32/109/115, 1–39/263). Beide hatten gute Beziehungen zu ihren El-
tern, wollten ihnen aber nicht die Wahrheit sagen.

Beide wurden in einer Beratungsstelle beraten. 2–32 w�nschte vor allem Unter-
st�tzung f�r die Zeit nach der Entlassung aus der Haft, w�hrend bei 1–39 im Laufe
der Beratung die Perspektive (Existenzsicherung) nach einer Aussage gekl�rt und
eine Wohnung gefunden wurde.
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Vergleich der F�lle ohne und mit Aussage: �berwindung kontextspezifischer Aus-
sagebarrieren bei bestehender oder beendeter Liebesbeziehung

2–32 stellt die Beziehung anders dar als 1–39, n�mlich als untadelige Gesch�fts-
beziehung. 2–32, die schon im Herkunftsland als Escort gearbeitet hatte, lernte
den T�ter kennen, als sie sich auf eine Annonce hin in Deutschland meldete,
wohl wissend um die Art der Arbeit. Sie unterstrich in dem Interview – und
hier ist eine strategische Darstellung, die den T�ter entlasten soll, mit zu bedenken
– die Korrektheit der Abmachungen und der „Zusammenarbeit“. Dies kann �bri-
gens auch der Grund sein, die Liebesbeziehung nicht anzusprechen: Ihre Aussage
zugunsten des Zuh�lters kçnnte dann als persçnlich motiviert angesehen werden
und w�rde ihn nicht entlasten. Sie sprach von „Vereinbarungen“, das Geld zu tei-
len („fifty-fifty“), die eingehalten wurden („die Zusammenarbeit verlief sehr gut
zwischen mir und der Agentur“, „was wir am Anfang vereinbart haben wurde ein-
gehalten“: 2–32/15, auch 139). Der T�ter wurde nicht nur als „Gentleman“ und
„sehr zivilisiert“, sondern auch als helfender „Freund“ dargestellt. Die Abwe-
senheit von Zwang wurde unterstrichen und ihr Einverst�ndnis betont: „Wir wa-
ren Freunde, wenn ich in die Stadt gehen wollte, brachte er mich hin, es reichte
aus, ihm nur ein SMS zu senden, er brachte mich hin und holte mich auch ab (. . .)
er fragte mich jedes Mal, ob f�r mich das angebotene Treffen okay ist. Und erst
nachdem ich mein Einverst�ndnis gegeben habe, dann . . .“ (2–32/144)

Nach der Durchsuchung erfolgte eine Verhaftung u.a. weil 4.000 Euro bei ihr ge-
funden wurden (Tatverdacht auf Mitt�terschaft; insgesamt knapp zwei Monate
Haft). Offenbar lag eine Aussage einer anderen Prostituierten aus dem Bordell
vor, die als „Kollaborateurin“ bezeichnet wurde, und die nach der Verhaftung
am n�chsten Tag freigelassen wurde („Ich glaube, dass eine Escort, die bei der
Agentur gearbeitet hat, zur Polizei gegangen ist und hat der Polizei alles erz�hlt,
alle Details.“ 2–32/57). Insgesamt sah sie sich selbst als unschuldig ins Gef�ngnis
gebracht und fand vor allem die Beschlagnahmung des Geldes ungerecht
(2–32/307). Sie erkl�rte die legale Herkunft des Geldes („verdientes Geld“; der
Haftbefehl enthielt Mitt�terschaft).

1–39 wurde dagegen �ber die Art der Arbeit get�uscht. Der T�ter brachte sie �ber
die Finanzierung von Kleidung etc. in eine finanzielle Abh�ngigkeit und nutzte
ihre Motivation, von den Eltern finanziell unabh�ngig zu werden. Er „machte
Versprechungen“, „redete schçn“ und „Ich habe einfach ihm vertraut und der
hat gesagt (. . .) wir m�ssen das machen, sonst kannst du nicht arbeiten“
(1–39/94), auch als ihr „komisch“ vorkam, dass sie im Herkunftsland einen Deut-
schen heiraten musste, um den Job zu bekommen. In Deutschland wurde sie ge-
schlagen und kontrolliert. Nach der Razzia und Verhaftung wurde sie vor die Al-
ternative gestellt, entweder auszusagen oder in Haft zu bleiben (1–39/169). Sie
sagte zun�chst so (falsch) aus, wie sie von dem Bordellbesitzer vorbereitet wor-
den war, entschied sich dann aber doch, wahrheitsgem�ß auszusagen. Sie nannte
daf�r mehrere Begr�ndungen: Die Polizei wusste ohnehin schon alles, die Haft-
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erfahrung war sehr negativ und ihre Angst, allein und ohne Geld da zu stehen,
wurde von der Polizei aufgenommen und zusammen mit der Beratungsstelle
eine Wohnung gesucht. Sie sagte zun�chst als Einzige aus, sp�ter entschieden
sich auch die anderen „M�dchen“ zu einer Aussage. Der T�ter wurde zu neun
Jahren Haft verurteilt. Insgesamt enth�lt die Erz�hlung viele Elemente einer Ent-
zauberung der Macht des Zuh�lters: Er weinte bei der Verhandlung, sagte, es t�te
ihm leid etc. Sie �berwand die Angst: „Ich erz�hl lieber, der kann mir eh nix ma-
chen, ja, der geht eh in Gef�ngnis und brauch ich keine Angst zu haben. (. . .) Ich
glaube nicht, dass er mir was tut oder meine Familie. Weil da gibt’s �berall Polizei
und wenn was ist, dann kann ich immer was sagen.“ (1–93/442) Anders als 2–32
distanzierte sich 1–39 im Nachhinein: „Ich war damals 19 und mit 19 kann man
nicht so gut denken, was man macht (. . .) damals, ich weiß nicht, warum ich ge-
macht habe.“ (1–39/68) Im Nachhinein kommentierte sie auch einzelne Episoden
als „schrecklich“.

Liebesbeziehungen und Versprechungen kamen auch in anderen Interviews vor.
F�r diejenigen, die �ber diese Liebesversprechen in die Prostitution gelockt und
dabei �ber die Art der Arbeit get�uscht worden waren, hatte sich, wie bei 1–39, die
Beziehung zum Zeitpunkt des Polizeikontaktes und der Aussage schon abgek�hlt
und war br�chig. In diesen F�llen wurde �berwiegend ein �bergang zu Gewalt
(Schl�ge, Einschr�nkungen der Bewegungsfreiheit) geschildert, der Zweifel an
der Liebe aufkommen ließ. Das polizeiliche Handeln konnte hier ansetzen.
1–17 (s. Kapitel 6.3.3) sagte zun�chst aus Liebe noch falsch aus, revidierte im
Zuge des Lçsungsprozesses dann ihre Aussage.

Es lassen sich folgende Aussagen formulieren:

(1) F�r die Mçglichkeit, sich aus der Beziehung zu lçsen, und f�r die Aussagebe-
reitschaft kommt es nicht nur auf das Bestehen einer Liebesbeziehung, sondern
auf die Einbettung der Beziehung in den gesamten Viktimisierungsprozess an.
Die Infragestellung der Beziehung und die Selbstdeklaration als Opfer gehen da-
bei Hand in Hand. Negative Erfahrungen von Gewalt in der Beziehung fçrdern
die Lçsung aus der Beziehung und die Aussagebereitschaft.

Die Weichenstellung zur Aussage liegt in der Einbettung der Liebesbeziehung in
den gesamten Viktimisierungsprozess: Bei 1–39, nicht aber bei 2–32 konnte der
T�ter ,entzaubert’ werden und eine Selbstdeklaration als Opfer entwickelte sich.
2–32 blieb in der Liebesbeziehung und deklarierte sich als Opfer von Polizei und
Justiz.

(2) Eine weiter bestehende Liebesbeziehung f�hrt zu strategischen Aussagen der
Frau der Polizei gegen�ber (und auch im Interview), um den T�ter zu sch�tzen.
Insbesondere bei j�ngeren Frauen ist aber eine „Entzauberung“ des T�ters mçg-
lich.

Bei 2–32 ist eine andere Konstellation gegeben, die Beziehung ist mçglicher-
weise ebenso von Verliebtheit wie auch Zusammenarbeit gekennzeichnet. Das
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Beispiel 2–32 zeigt die Grenzen der Mçglichkeit von polizeilichem Handeln, die
Barriere einer weiter bestehenden Beziehung zu dem T�ter abzubauen, wenn der
Wunsch �berwiegt, ihn nicht zu belasten.

(3) Die Lçsung aus der Beziehung muss der Aussage vorausgehen, aber in einem
Polizeikontakt kann an der Lçsung gearbeitet werden. F�r die Lçsung aus der Lie-
besbeziehung und die Entstehung der Aussagebereitschaft sind die entlastenden
Aspekte polizeilichen Handelns in Form der Erçffnung von Mçglichkeiten, Zeit
zum �berlegen und von Unterst�tzung bei einem Neuanfang nach der Haftentlas-
sung (auch: Erreichen des Migrationsziels) und ebenso der Druck in Form von
Hafterfahrung wichtige, allerdings nur teilweise von der Polizei beeinflussbare
Faktoren.

Dies war bei 1–39 der Weg, um in einer Bilanzierung Abstand zu der Beziehung
zu gewinnen. 1–39 konnte �ber die Aussage bei der Polizei ihr Migrationsziel er-
reichen, sich von den Eltern unabh�ngig zu machen und eigenes Geld zu verdie-
nen; bei 2–32 stçrte die polizeiliche Intervention ihr Migrationsziel.

(4) Zur Aussagebereitschaft tragen unspezifische Aspekte des polizeilichen Han-
dels bei wie Vertrauen in die Polizei und in deren Mçglichkeiten Schutz zu bieten,
getrennte Vernehmungen, Einbindung einer Beratungsstelle zur Kl�rung der Le-
benssituation und zum Abbau von Angst.

F�r 1–39 galt es, Angst zu �berwinden, dazu trug die getrennte Vernehmung bei.
Die Erz�hlerin erw�hnte explizit, dass die anderen Frauen weiter Angst hatten,
„weil die waren ja auch zusammen in diese Gef�ngnis mit Freundin von Chef.“
(1–39/428) Der Beratung kam im Zusammenhang mit der Existenzsicherung
bei 1–39 eine große Bedeutung zu.

7.4.2 Aussagebereitschaft nach einer Zuspitzung von Gewalt und
Lçsung aus einer Liebesbeziehung

Bei den im Folgenden kontrastierten Interviews hatten die Erz�hlerinnen eine in-
time Zweierbeziehung zu dem T�ter und waren von dem Ehemann bzw. Partner
zur Prostitution gezwungen worden. Die sexuelle Ausbeutung war eng verkn�pft
mit h�uslicher Gewalt. Ein Interview, in denen eine Befragte sich nach einer Zu-
spitzung der Gewalt aus einer solchen Beziehung zu dem T�ter lçste und keine
Aussage erfolgte (3–40), kann kontrastiert werden mit dem Interview 1–11, das
eine �hnliche Dynamik aufweist, die aber zu einer Aussage f�hrte. Auch wenn
die Beziehungsgeschichte der beiden Frauen unterschiedlich mit der Prostitution
verkn�pft ist, �hneln sich die Beschreibungen der entscheidenden Dynamik der
Lçsung aus der Beziehung stark. Weitere Interviews, in denen eine Liebesbezie-
hung im Zusammenhang mit Prostitution und Menschenhandel eine Rolle spielte,
sind die F�lle 1–17 (hier als weiterer Vergleichsfall herangezogen) und die bereits
vorgestellten F�lle 3–07 (in Kapitel 7.2.1) und 2–04 (in Kapitel 7.2.2).
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Fall�bergreifende Gemeinsamkeiten

Gemeinsam haben die F�lle die Liebes- als Gewaltbeziehung und die Lçsung
nach einer Eskalation der Gewalt. Beide wurden von ihren Partnern – bei 3–40
ein deutscher Bordellbesitzer, von dem sie ein Kind bekam, der sie aber nicht hei-
ratete, bei 1–11 ein Deutscher, den sie Herkunftsland (Russland) geheiratete hatte
– zur Prostitution gezwungen und massiv geschlagen.

Tabelle 11: Einbindung in intime Bindung zum T�ter,
b) Zuspitzung von Gewalt und Lçsung aus der Beziehung – fall�bergreifende

Determinantenkonstellation

3–40 1–11 1–17

T�terstrategien

Beeindrucken, Binden x x x

Gewalt Zuspitzung:
Gewalt gegen Kind

Zuspitzung:
Lebensgefahr

(x)
Eher Isolation

Bedrohung Bedrohung auch
des Kindes

Bedrohung der
Familie im

Herkunftsland

(x)

Sonstiges

Einstellung zur Prostitution Zwang Erst Zwang, sp�ter
Arbeit

n.e.

Negatives Bild der Polizei im Her-
kunftsland, Angst vor Polizei in
Deutschland

x x (x)

(grau: keine Aussage; n.e. = nicht erw�hnt; x = relevant; (x) = bedingt relevant

Gemeinsam haben 3–40 und 1–11 das Liebesversprechen (s. Kapitel 4.4.5). Auch
wenn 3–40 nicht verheiratet war, so ist die Situation doch vergleichbar, denn „Er
sagte mir, ich bin seine zweite Ehefrau“ (3–40/160). Auf das Liebesversprechen
folgte dann Gewalt: „Er hat von mir alles verlangt“, „mich vergewaltigt“, „ge-
qu�lt“, „keinen Schlaf gegeben“, „mich geschlagen“ und „ich durfte auch nichts
essen“ (3–40) und „Wenn du nicht nach meiner Pfeife tanzt, wirst du sofort auf die
Fresse geschlagen“, „Er ist handgreiflich geworden“, „man hat mir gedroht“
und „er hat mich auch sehr erniedrigt“ (1–11). Beide Frauen verloren ihre Hand-
lungsf�higkeit aufgrund der Gewalt, so wie es in der Literatur f�r chronische Ge-
waltbeziehungen beschrieben ist.

Beide Frauen kamen aus L�ndern, in denen die Polizei keinen guten Ruf hat. 3–40
erw�hnte dies zusammen mit der Unmçglichkeit, selbst�ndig zu handeln, explizit
als Barriere gegen Polizeikontakte: „Die Kriminellen zahlen an die Polizei dort,
auch die Zuh�lter. (. . .) Ich hatte Angst gehabt. Ich wollte schon Schutz, aber wie
sollte ich das anstellen, wenn �berall gesagt worden ist: Wenn du zur Polizei
gehst, dann kannst du irgendwo im Knast landen.“ (3–40/342) „Ich weiß, warum
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ich Angst vor der Polizei hatte: Wenn man in Russland (. . .) in so einem Fall zur
Polizei geht, dann wird man erniedrigt.“ (1–11/311)

Beide Frauen lçsten sich erst �ber eine Gewalteskalation aus der Beziehung. Vor-
herige �berlegungen, aus der Beziehung zu fliehen, blieben bei 3–40 versuchs-
weise und ineffektiv, solange sie mit dem Mann in einer Wohnung lebte. Nach
dessen Inhaftierung lebte sie eigenst�ndig in einem Asylbewerberheim. Nach
der ersten Zuspitzung ging 3–40 zun�chst zum Anwalt, der richtige Papiere be-
sorgte. In einer folgenden, zweiten zugespitzten Situation, ebenfalls in dem Asyl-
bewerberheim, bei der der T�ter ihr mit einem Messer drohte, floh sie aus der
Wohnung und Nachbarn riefen die Polizei. Letztlich f�hrte zur Loslçsung, dass
der T�ter Gewalt gegen das Kind anwandte: „Wir waren vielleicht so vier Meter
voneinander entfernt und er schmiss das Kind. Also mit dem Kind hat er an
mich geschmissen. Also das war wirklich die Spitze. Ich habe dann gesagt, er
soll gehen, ansonsten werde ich mich wirklich an die Polizei wenden oder zur Po-
lizei gehen. Also schlimmer konnte es mir wirklich nicht passieren, daher war es
mir egal.“ (3–40/199) Es gibt eine ganz analoge Situation bei 1–11: Nach einem
Streit, in dem sie ihrem Ehemann widersprach, wurde er w�tend und warf sie fast
(„es fehlte nur ganz wenig“) vom Balkon. „Ich stand richtig unter Schock. Ich
sagte zu ihm: Schmeiß mich doch runter. Was wartest du? Und der hielt mich
dann und dann hat er mich doch losgelassen und ging weg, aber dann schmiss
er mit meiner Handtasche auf mich. Und dann hatte ich einen Gedankenblitz:
er macht mir gar nichts, er kann mir gar nichts machen und ich muss mal sehen,
wie ich hier raus komme (. . .). Nat�rlich musste ich ihn davor so weit bringen,
dass er wieder auf mich mit den F�usten zugegangen ist. Und dann ist es mir ge-
lungen wegzugehen. Es war nicht einfach, war sehr schwer, aber ich habe es ge-
schafft.“ (1–11/125) Nach dieser jeweiligen Zuspitzung wurden beide Frauen ak-
tiv, was in einem Fall zur Aussage f�hrte, im anderen nicht.

Vergleichsfall 1–17

Das Interview 1–17 zeigt Parallelen zu 1–11 mit einer Heirat mit einem Deut-
schen im Herkunftsland (Thailand) und Gewalt und erzwungener Prostitution
mit extremer Ausbeutung (jeden Tag Arbeit ohne Pausen, auch wenn sie ihre
Menstruation hatte oder m�de war, das Geld behielt der Ehemann ein) in Deutsch-
land. Die Bindung beruhte weniger auf Gewalt, sondern auf Isolation („Ich habe
nur ihn. Schon lange und nur mit ihm zusammen“: 1–17/221). Der Lçsungspro-
zess aus der Beziehung bedurfte nicht einer dramatischen Zuspitzung wie in
den anderen F�llen, sondern war eher eine Frage der Gelegenheit im Sinne einer
Kontrolll�cke aufgrund einer Abwesenheit des Mannes. Auch hier musste – und
das ist die Gemeinsamkeit mit den anderen F�llen – vor der Lçsung die Beziehung
umdefiniert werden: „Und jeder sagt, der Mann ist ein Zuh�lter und nicht dein
wirklicher Ehemann. Und danach habe ich �berlegt, dass es stimmt (. . .). Deshalb
ist die Lçsung, besser weg von ihm zu sein.“ (1–17/217) Wie 1–11 nahm auch
diese Frau selbst Kontakt mit der Polizei auf, erstattete Anzeige. Zun�chst sagte
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sie nicht in vollem Maß zur Gewalt und zu der Bedrohung aus, „weil ich meinen
Mann noch geliebt habe. Ich hatte Angst, dass er ins Gef�ngnis muss.“ (1–17/298
und 177) Bei der zweiten Vernehmung sagte sie auch zu Menschenhandel aus.

Vergleich der F�lle ohne und mit Aussage: �berwindung kontextspezifischer Aus-
sagebarrieren bei einer Lçsung aus einer Gewaltbeziehung nach einer Eskalation

Der Fallvergleich zeigt eine Reihe von personenbezogenen Aussagebarrieren:
Bei 3–40 stellten eine starke religiçse (muslimische) Orientierung, Scham bezo-
gen auf die Prostitution und der Wunsch nach einer „richtigen Familie“ mit dem
T�ter eine große Barriere der Aussage dar, w�hrend 1–11 Selbstst�ndigkeit
w�nschte („Keiner wird mich zum Opfer machen. Ich bin etwas �lter geworden,
auch schlauer geworden und ich weiß, was ich tun kann“: 1–11/287) und sie die
Erniedrigungen heimgezahlt sehen mçchte („Er hat es bekommen, was er ver-
dient hat“: 1–11/263). Die entscheidenden Weichenstellungen sind aber per-
sonenunabh�ngig bei der Passung der polizeilichen Intervention und der Dyna-
mik der Zuspitzung der Gewaltbeziehung zu sehen. Darauf bezogen lassen sich
Aussagen formulieren:

(1) Die Erfahrungen aus dem Bereich der Anzeigeerstattung nach polizeilicher
Intervention bei h�uslicher Gewalt lassen sich �bertragen: Die Lçsung aus einer
Gewaltbeziehung bedarf bei bestimmten Bindungsformen einer Eskalation und es
ist wichtig, dass genau zu diesem Zeitpunkt, wo mit der eskalierten Gewalt der
Entschluss zur Trennung reift, die Polizei ein Angebot macht. Aus polizeilicher
Perspektive bietet ein Polizeikontakt wegen eskalierter h�uslicher Gewalt eine
Chance, Zugang zu den Opfern zu bekommen.

Insgesamt wird deutlich, dass zun�chst die Frau sich gegen den T�ter stellen
muss, und das wiederum verlangt, dass sie sich aus der Liebesbeziehung gelçst
hat. Typisch f�r die Lçsung aus einer Gewaltbeziehung sind eine Eskalation der
Gewalt und ein Umdefinieren der Liebesbeziehung in ein Ausbeutungsverh�ltnis.
Die Erfahrungen, die sich �bertragen lassen, betreffen z.B. interkulturelle
Aspekte (Bereitschaft, sich gegen ein Familienmitglied, den Ehemann, zu stellen)
oder die Bedeutung der gemeinsamen Wohnung als Erschwernis f�r eine Tren-
nung.

(2) Voraussetzung einer Nutzung der in der eskalierten Situation erhçhten Bereit-
schaft zur Lçsung aus der Beziehung und Aussagebereitschaft ist eine rechtzeitige
Opfererkennung auf Seiten der Polizei und eine positive Intervention, die zu einer
Trennung von Opfer und T�ter f�hrt, sowie das Angebot von Schutz vor dem T�ter.

3–40 f�hlte sich nicht als Opfer h�uslicher Gewalt ernst genommen (die Polizei
kam in das �bergangswohnheim), der Opferstatus bezogen auf Menschenhandel
wurde gar nicht erst thematisierbar. 1–11 stellte dagegen den Polizeikontakt sehr
positiv dar: Es fand sofort eine Vernehmung mit einer Anzeige wegen h�uslicher
Gewalt statt und es wurde Schutz geboten. Die anf�ngliche Aussage zu h�uslicher
Gewalt wurde nach ersten Beratungsgespr�chen erweitert zu einer Aussage zu
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Menschenhandel und Zwangsprostitution. Auch in den Interviews 3–07 (s. Kapi-
tel 7.3.1) und 2–04 (s. Kapitel 7.3.2) war die sexuelle Ausbeutung mit h�uslicher
Gewalt verbunden; bei der polizeilichen Intervention in einer konkreten Gefah-
rensituation bei h�uslicher Gewalt kamen aber weitere Tatbest�nde nicht zur
Sprache. Der Kontakt w�re eine Gelegenheit gewesen, aber ohne eine spezifische
Ansprache konnten die hohen Offenbarungsh�rden nicht �berwunden werden.

(3) Die Aussagebereitschaft wird durch eine Kooperation mit Beratungsstellen
gefçrdert.

Eine polizeiliche Intervention bei h�uslicher Gewalt h�tte bei 3–40 zu einem fr�-
heren Zeitpunkt zu einem Kontakt zu einer Beratungsstelle gef�hrt, die die Frage
des aufenthaltsrechtlichen Status h�tte kl�ren kçnnen. Bei 1–11 ist der �ber die
Polizei vermittelte Beratungskontakt wichtig, denn die Befragte erz�hlte der Be-
raterin von Prostitution und Menschenhandel „und die hat es der Polizei erz�hlt
und daraufhin habe ich Termine bei der Polizei bekommen“ (1–11/257). In der
Beratung lassen sich bereits bekannte Barrieren und �ngste gegen�ber der Polizei
und gegen�ber einer Offenbarung des Menschenhandels abbauen. Insbesondere
hatte 3–40 einen prek�ren Aufenthaltsstatus, der sich dann aber in der Beratung
kl�ren ließ, w�hrend 1–11 und 1–17 einen Deutschen geheiratet hatten.

Insgesamt ist die Zuspitzung der Gewaltbeziehungen bei einer spezifischen Be-
ziehungsdynamik eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung f�r
eine Aussage: Sie kann die Lçsung aus der Beziehung fçrdern, m�ndet aber nicht
zwangsl�ufig in eine Aussage. Das polizeiliche Handeln ist insofern relevant, als
ein Polizeikontakt oder eine Anzeige wegen h�uslicher Gewalt ein Ankn�pfungs-
punkt sein kçnnten; dies wurde in den F�llen, in denen es nicht zur Aussage kam,
nicht erkannt und genutzt.

7.5 Aussagebereitschaft bei unterst�tztem Ausstieg, insbesondere
mit einem neuen Partner

Ein dritter Kontext b�ndelt Interviews, bei denen eine Lçsung aus dem T�tersys-
tem �ber eine neue Beziehung zu einem Mann mçglich wurde, der nicht bzw. le-
diglich als Kunde in die Prostitution involviert war, bzw. �ber eine Schwanger-
schaft und die Geburt eines Kindes in Deutschland. In �hnlicher Weise wirkte
in einem Fall die Organisation von sozialer Unterst�tzung außerhalb des Prostitu-
tionssystems. Die Aussagebarrieren lagen nicht in der Bindung an den/die T�ter/
innen, sondern in der anschließenden Entwicklung.

Anzumerken ist, dass eine Verallgemeinerung auf alle F�lle mit einer neuen Part-
nerschaft methodisch nicht mçglich ist, weil die spezielle Konstruktion von Aus-
gangsfall und Kontrastierungsfall nur einen Ausschnitt aus dem Geschehen der
Partnerbeziehungen abdeckt und nicht in jedem Fall eine neue Partnerschaft zu
einer Lçsung aus dem Prostitutionssystem f�hrte. Die neue Beziehung stellte
sich in einigen Erz�hlungen lediglich als ein neues Ausbeutungsverh�ltnis heraus.
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Sinn des Kapitels ist keine Aussage �ber die Bedeutung neuer Partnerschaften f�r
die Aussagebereitschaft allgemein, sondern eine Pr�zisierung der Bedingungen,
wie Aussagebarrieren �berwunden werden kçnnen, f�r den speziellen Fall, dass
einer Frau �ber einen neuen Partner der Ausstieg gelungen ist. F�lle, in denen der
neue Partner keinen Ausstieg ermçglichte, befinden sich nicht unter den F�llen
ohne Aussage, die den Ausgangspunkt f�r dieses Kapitel bilden, und werden da-
her nicht aufgegriffen.

Insgesamt ließen sich f�nf der 16 Interviews aus der Gruppe derjenigen, die nicht
aussagten, hier einordnen, wobei zwei Frauen aus Thailand und drei Frauen aus
Osteuropa kamen. Wenn in diesem Kapitel von „die Thail�nderinnen“ oder
„die Osteurop�erinnen“ die Rede ist, bezieht sich dies auf die beiden bzw. drei
konkreten Interviews. Die Gemeinsamkeit wird jeweils methodisch �ber das Pa-
rallelisierungsvorgehen hergestellt und kann nicht f�r die gesamte Herkunfts-
gruppe verallgemeinert werden. Die Interviews bilden nur einen ausgew�hlten
Ausschnitt aus der ansonsten heterogenen Herkunftsgruppe ab.

Tabelle 12: Aussagebereitschaft bei unterst�tztem Ausstieg insbesondere mit neuem Partner
bzw. Kind – einbezogene F�lle

Fall
ohne Aussage

Kontrastfall
mit Aussage

Aussagebereitschaft nach einem Ausstieg mit
Unterst�tzung eines neuen Partners
a) Thailand
b) Osteuropa

2–05
2–09
2–43
3–08

1–37

1–46

Aussagebereitschaft nach einem Ausstieg mit
sozialer Unterst�tzung ohne neuen Partner

2–52 –

Eine neue Partnerschaft und/oder soziale Unterst�tzung, die aus dem Milieu
herausf�hrt, kann die Lçsung aus dem T�tersystem fçrdern. Das wesentliche Ge-
schehen spielt sich dann in einer Konstellation ab, die aufgespannt wird von dem
T�tersystem, der Frau und dem neuen Partner bzw. den Personen der sozialen Un-
terst�tzung. Die Polizei ist nicht notwendig einbezogen, polizeiliches Handeln
h�ufig nicht relevant.

7.5.1 Aussagebereitschaft nach einem Ausstieg mit Unterst�tzung
eines neuen Partners: Gruppe 1

Drei Frauen bilden insofern eine Untergruppe, als auch das Kontextmerkmal des
Herkunftslandes parallelisiert werden konnte: zu zwei Interviews ohne Aussage,
bei denen die Erz�hlerin aus Thailand kam, konnte ein drittes Interview gefunden
werden, in dem eine aus Thailand kommende Frau ausgesagt hatte. Alle drei fan-
den einen Ausstieg �ber einen neuen Ehepartner bzw. Freund.
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Fall�bergreifende Gemeinsamkeiten

2–05, 2–09 (beide keine Aussage) und 1–37 (Aussage) wurden �ber Personen ih-
res sozialen Umfeld nach Deutschland in die Prostitution vermittelt und �ber die
Art der Arbeit get�uscht. Dem Zwang zur Prostitution folgte ein sich Einf�gen in
die Arbeit.

Tabelle 13: Ausstieg mit Unterst�tzung eines neuen Partners:
Frauen aus Thailand – fall�bergreifende Determinantenkonstellation

2–05 2–09 1–37

Herkunft Alle: Thailand

T�terstrategien

Schuldenfalle Vertrag, vom T�ter
nicht eingehalten

Konnte Schulden in
2 Jahren abarbeiten

x

Isolation x x x

Bedrohung Bedrohung Familie
im Herkunftsland

n.e. (x)

Rechtlicher Status / Migration

T�ter/Vermittler aus
sozialem Umfeld

Freund der
Schwester

– (x), Freund der
Schwester

Migrationsmotiv Schwester
sch�tzen

Geld
verdienen

Geld
verdienen

Migrationsbedingte Barriere Sprache
Schrift

Sprache
Schrift

Sprache
Schrift

Rechtl. Status Touristenvisum,
Scheinehe mit

Deutschem

Touristenvisum Touristenvisum,
Scheinehe mit

Deutschem

Sonstiges

Einstellung zur Prostitution Zwang, anfangs
Widerstand, sp�ter

Arbeit

Zwang, anfangs
Widerstand, sp�ter

Arbeit

Zwang, anfangs
Widerstand, sp�ter

Arbeit

(grau: keine Aussage; n.e. = nicht erw�hnt; x = relevant; (x) = bedingt relevant)

Gemeinsame T�terstrategien waren Gewalt, Isolation und eine „Schuldenfalle“,
organisierte Verheiratung im europ�ischen Ausland (Scheinehe) mit einem Deut-
schen nach der Einreise mit einem Touristenvisum (2–05, 1–37), Einbehalten des
Passes bzw. der Heiratsurkunde, Unkenntnis der deutschen Sprache und Schrift.
Gemeinsam war auch die Determinante der Unkenntnis der Sprache und des Un-
wissens �ber die Gesetzeslage sowie bei 1–37 das Verbot, sich selbstst�ndig in der
�ffentlichkeit zu bewegen (s. ausf�hrlicher Kapitel 4.10). 1–37 konnte sich aber
Kontakte zu einer thail�ndischen Frau und zu einem Kunden aufbauen, der Thai
sprach.
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Bei 2–05 und 1–37 war der T�ter zugleich „der Freund der Schwester“. 2–05 ge-
riet aus Sorge um die von ihm sexuell ausgebeutete und misshandelte Schwester
selbst in seine Abh�ngigkeit. 1–37 wurde von dem Freund ihrer Schwester aus
Thailand nach Deutschland vermittelt und �ber die Art der T�tigkeit get�uscht,
ebenso wie 2–09 hatte sie auf eine Stelle als Kellnerin oder Putzfrau gehofft.
Bei allen hatten die T�ter den Flug bezahlt und konstruierten eine finanzielle Ab-
h�ngigkeit �ber Schulden, die die Frauen �ber die Prostitution abarbeiten sollten.
2–05 und 2–09 erhielten einen Vertrag �ber das Abarbeiten der Schulden inner-
halb von zwei Jahren. W�hrend 2–09 nach zwei Jahren den Ausstieg verlangte,
wurde 2–05 um ihr Geld betrogen und kam nach der Frist nicht „frei“.

2–05 und 1–37 begehrten immer wieder auf und/oder verweigerten die Arbeit
(2–05: „Ich zahl �berhaupt nicht, kriegt er nicht von mir, wenn ich gehen will,
dann gehe ich“; 1–37: „Ich kann das nicht“), wurden dann aber gezwungen.
Sie erreichten aber �ber Verhandlungen auch Kompromisse mit den T�ter/innen.
Die Lçsung aus dem T�tersystem wurde bei beiden motiviert dadurch, dass die
T�ter/innen sich ihrerseits nicht an Vereinbarungen hielten: Bei 2–05 hielt der T�-
ter den Vertrag nicht ein (s.o.), 1–37 erfuhr neue und zunehmende Restriktionen
(Handy und Pass weggenommen, Geld vorenthalten, Ausgeh- und Kontaktverbot
etc.). Vor diesen Einschr�nkungen und dem Wortbruch definierten beide ihre Si-
tuation nicht als Problem. Die Restriktionen empçrten sie und f�hrten zum Aus-
stieg (s. Verlaufsmuster „Arrangement“ in Kapitel 6.3.2 bei 2–05, zur Aussage bei
1–37).

Alle lernten einen Kunden kennen, der ihnen eine Perspektive bot (2–05/382,
1–37/183, 2–09/76). 2–05 wollte zu diesem Zeitpunkt ohnehin aussteigen und
der Kunde bot seine Hilfe an, bis dahin, dass er sie frei gekauft h�tte. Er wollte
mit ihr zusammen leben (sie hatten zum Interviewzeitpunkt ein gemeinsames
Kind). 1–37 sprach nicht von einer Liebesbeziehung, dem Mann kam aber als
Helfer beim Ausstieg eine wichtige Funktion zu (Deutsche Staatsangehçrigkeit,
sprach Thai). 2–09 lernte den Kunden kennen, als die zweij�hrige Frist zum Ab-
arbeiten der Schulden gerade verstrichen war. Alle fanden �ber den Kunden resp.
Freund Zugang zu einer Beratungsstelle, die vor allem deshalb wichtig war, weil
viele Fragen muttersprachlich besprochen und „erkl�rt“ werden konnten (s.o.
Nicht verstehen der Gesetze etc.: „durch Beratung bin ich klarer geworden,
weiß ich viel“: 2–05/781; „mich stark gemacht“: 2–05/831).

Vergleich der F�lle ohne und mit Aussage: �berwindung kontextspezifischer Aus-
sagebarrieren bei einem Ausstieg durch Unterst�tzung eines neuen Partners bei
Frauen aus Thailand

F�r die �berwindung der Aussagebarrieren finden sich Spezifika bei 1–37. Nach
den Freiheitsbeschr�nkungen, die als Bruch der Vereinbarungen gesehen wurden
und eine Opferwahrnehmung auslçsten, war 1–37 bereit, die Polizei zu rufen und
entschlossen zur Aussage. Mit den zunehmenden Restriktionen wurde sie streit-
bar und zitierte sich selbst gegen�ber dem Bordellbesitzer: „Wenn Du so was mit
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mir machen kannst, dann mache ich auch.“ (1–37/198; i.E.: Polizei rufen); „Und
auf der anderen Seite will ich auch den Besitzern drohen (. . .) Damit sie Angst ha-
ben.“ (1–37/554) Sie konnte das aber mangels Sprachkenntnissen nicht selbst,
sondern bat den Kunden, die Polizei anzurufen. Der Kunde begleitete sie nach
dem Ausstieg bei der Regelung ihrer Angelegenheiten (Abholen der Sachen
aus dem Bordell, Beantragen eines neuen Passes,Wohnmçglichkeit, Anwalt, Re-
gelung Aufenthalt, Sprachkurs). Sie wurde von dem Kunden schwanger. Nach
Kontakt zu einer Beratungsstelle und Beratung machte sie eine Aussage.

2–05 und 2–09 f�hlten sich st�rker gebunden als 1–37. 2–05 erw�hnte mehrfach
falsche Versprechungen, die sie glaubte und die sie zum Ausharren bewegten, und
dass andere ihr sagten, was sie tun soll. 2–09 deutete im Zusammenhang mit der
Unkenntnis und dem Nichtwissen das Arbeitsverh�ltnis als Gehorsamsverh�ltnis:
„Hier ist ein anderes Land, eine andere Sprache, eine andere Kultur und das
heißt, du musst immer einem, der dich mitgebracht hat, gehorchen.“ (2–09/253)
Angst, aber auch die Hoffnung, vertragsgem�ß nach zwei Jahren „frei“ zu sein,
f�hrten dazu, dass sie nicht ausstieg und nicht aussagte: „Deswegen habe ich
mir selber gesagt, ich muss Geduld haben und muss zwei Jahre arbeiten.“
(2–09/472)

Bei 2–05 war ein gewichtiges Motiv gegen einen Ausstieg und gegen eine Aus-
sage, dass sie ihre Schwester sch�tzen wollte. Wendepunkt war eine Vergewalti-
gung und Misshandlung durch einen Kunden im Bordell. Die Erfahrung, dass der
Vertrag zum Abzahlen der Schulden seitens des T�ters nicht eingehalten wurde,
die Vergewaltigung durch den Kunden und die Tatsache, dass bei der darauf fol-
genden Durchsuchung bei der Schwester Geldbetr�ge und Belege f�r eine Mit-
t�terschaft gefunden wurden, f�hrten dazu, dass sie dringend aussteigen wollte
(„Das ist die Hçlle hier“) und einen Kunden um Hilfe bat. Die famili�re Verbin-
dung war aber weiterhin stark. Die Erz�hlerin stieg aus, sagte in dem Strafprozess
nur zu der Vergewaltigung und nicht zu Menschenhandel aus.

Bei 2–09 war eine weitere Barriere die Angst vor dem T�ter und vor der Polizei:
„Als ich bei der Polizei war, habe ich nicht alles erz�hlt, weil ich große Angst habe
vor dem Mann, der mich hierher gebracht habe. Er kennt zu viele Leute oder er hat
zu viele Leute und ich habe Angst, dass er mir was Schlimmes tut. Oder dass ich
hier sterbe.“ (2–09/438; bzw. Angst, verhaftet zu werden); „. . . ich sollte die
Wahrheit sagen und ich hatte Angst, deshalb hab ich nur gesagt, ich bin normal
gekommen, ich bin richtig gekommen, ich bin verheiratet.“ (2–09/205); „und
auf der anderen Seite denke ich mir, ja, wenn ich der Polizei alles sage, kann
ich vielleicht nach Hause gehen.“ (2–09/441)

Bei 1–37 trug die Beratung entscheidend zur Aussage bei: „Vorher ja, habe ich
auch �berlegt, ob ich (. . .) bei der Polizei Anzeige mache, aber ich wusste nicht,
wie das funktioniert und wie ich da zur Polizei hingehen soll. Seit ich (Beratungs-
stelle) kennen gelernt habe, dann wusste ich das, kann man das machen.“
(1–37/542) Entsprechend: „w�rde ich der Frau (in einer �hnlichen Situation,
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d.V.) auch raten, sie soll zur Polizei gehen. Und wenn sie das nicht schafft oder
nicht kann und nicht weiß, wie das funktioniert, soll sie zu (Beratungsstelle) kom-
men. (Beratungsstelle) gibt ihr jemanden zum �bersetzen.“ (1–37/813) Sie war
dann zur Aussage entschlossen, als sie sich von sich aus mit der Polizei in Verbin-
dung setzte; die Aussage w�re bei einem fr�heren Kontakt mçglicherweise zu
einem fr�heren Zeitpunkt erfolgt. Bei 2–09 fand erst sp�t Beratungskontakt zu
allgemeinen Themen (Sorgerechtsfragen) statt, bei 2–05 hatte die Beratung, die
auf die Aussage als Zeugin im Vergewaltigungsprozess vorbereitete, keine Aus-
sagebereitschaft zu Menschenhandel zur Folge.

Es lassen sich die Thesen formulieren (weitere Thesen werden im Anschluss an
die n�chste Gruppe von F�llen vorgestellt):

(1) Wenn die Prostitution als auf einer vertraglichen Abmachung beruhend gese-
hen wird, dann fçrdert ein Bruch der Vereinbarungen seitens der T�ter/innen oder
eine Wahrnehmung, dass die Abmachung ungerecht ist, die Lçsung. Wird der Ver-
trag eingehalten, erfolgt eher keine Aussage.

Vorstellungen von vertraglichen Verpflichtungen und die Bindung vor allem �ber
Verschuldung statt �ber Gewalt schw�chten die Aussagebereitschaft (2–09), auf
der anderen Seite fçrderte ein Bruch von Abmachungen – wie bei 1–37 und 2–05
– die Aussagebereitschaft.

(2) Bei migrationsbedingten Barrieren (Unkenntnis der Sprache bzw. Schrift,
Desorientierung) ist der Ausstieg �ber einen Partner besonders relevant, aber
ebenso ist der Zugang zu muttersprachlicher Beratung sehr wichtig f�r die Aus-
sagebereitschaft.

Eine Barriere, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen und auszusagen, bestand da-
rin, dass die Frauen sich ohne Hilfe nicht verst�ndigen konnten und nicht wussten,
„wie das funktioniert“. Dieses Wissen ist notwendig und konnte �ber mutter-
sprachliche Beratung vermittelt werden. Der Beratungskontakt musste aber in
das Zeitfenster fallen, in dem die Frau zum Ausstieg bereit und noch nicht in
der neuen Lebenssituation mit dem Partner konsolidiert ist. F�r 1–37 war das
der Fall.

7.5.2 Aussagebereitschaft nach einem Ausstieg mit Unterst�tzung
eines neuen Partners: Gruppe 2

Zwei Frauen ohne Aussage (2–43, 3–8) stiegen mit Hilfe eines neuen Partners ver-
gleichsweise wenig dramatisch aus der Prostitution aus. Der Kontrastierungsfall
1–46 zeigt einen etwas anderen Weg in die und aus der Prostitution, eignet sich
aber dennoch, um die Weichenstellungen herauszuarbeiten. Das zus�tzliche Kon-
textmerkmal „Herkunftsregion Osteuropa“ konnte parallelisiert und ein Kontrast-
fall mit Aussage gefunden werden, bei dem die Interviewte ebenso wie die zwei
Frauen ohne Aussage aus Osteuropa kam.
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Die Gemeinsamkeiten der beiden Frauen ohne Aussage sind ein freiwilliger Ein-
stieg in die Prostitution – 2–43 aufgrund eines „Angebots“, 3–08 auf eine Anzeige
hin, die sie die Art der T�tigkeit erkennen ließ („wir nat�rlich wissen, was f�r eine
Arbeit war das“: 3–08/20). Bei 3–08 hatte die Entscheidung den speziellen Hin-
tergrund, dass sie nach traumatisierenden Gewalterfahrungen im Herkunftsland
unter starken Depressionen litt („Das war alles so viel, ich konnte nicht mehr
in diesem Land bleiben“: 3–08/62). Bei beiden waren die Arbeitsbedingungen an-
fangs akzeptiert (2–43: „Das war in Ordnung“), von Isolation und direkter Ge-
walt wurde f�r die Anfangszeit nicht berichtet, wohl aber von Ausbeutung, Be-
drohung und Erpressung. Beide Frauen ohne Aussage gerieten aber zu einem sp�-
teren Zeitpunkt in Abh�ngigkeit, die ausgenutzt wurde. Bei 2–43 war dies der Ab-
lauf des Visums und die fortan illegale Besch�ftigung: „Ich habe keine Papiere,
also ich kann nix von meine Chef weglaufen. Niemand nimmt mich, gar nix. Und
dazu ich muss alles, also, ich muss alles machen was mein Chef mir sagt.“
(2–43/151) 3–08 wollte nach dem kennen lernen ihres Mannes die Prostitution be-
enden, wurde aber mit dem Hinweis auf Verpflichtungen bezogen auf die Dauer
der Arbeit in der Prostitution gezwungen, weiter f�r den Bordellbesitzer zu arbei-
ten, und musste sich dabei weiter verschulden (in Hçhe von 4.000 Euro); die Ver-
schuldung wurde zum wesentlichen Druckmittel des T�ters.

Tabelle 14: Ausstieg mit Unterst�tzung eines neuen Partners:
Frauen aus Osteuropa – fall�bergreifende Determinantenkonstellation

2–43 3–08 1–46

Herkunft Ukraine Polen Bulgarien

T�terstrategien

Schuldenfalle x
Einbehalten von

Geld

(x) x

Bedrohung Anfang akzeptabel,
sp�ter Bedrohung,

Ausbeutung

Anfang akzeptabel,
sp�ter Bedrohung,

Ausbeutung

n.e.

Rechtlicher Status / Migration

Migrationsmotiv Geld
verdienen

Geld
verdienen

Geld
verdienen

Neuanfang nach
Trauma

Sonstiges

Einstellung zur Prostitution Freiwilliger, infor-
mierter Einstieg

Freiwilliger, infor-
mierter Einstieg

Zwang, anfangs
Widerstand, sp�ter

Arbeit

(grau: keine Aussage; n.e. = nicht erw�hnt; x = relevant; (x) = bedingt relevant)
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Bei beiden stand der Ausstieg im Zusammenhang mit dem Kennen lernen eines
neuen Partners, der die deutsche Staatsangehçrigkeit hatte. Bei 2–43 war dies
ein Kunde, der ihr „grçßere Liebe“ versprach, worauf sie heimlich den T�ter ver-
ließ. Sie wurde von dem Kunden schwanger, konnte ihn aber nicht heiraten. 3–08
lernte nach zwei Wochen in der Prostitution ihren „Traummann“ als Kunden ken-
nen, zog zu ihm und heiratete ihn. Aus der Abh�ngigkeit von dem T�ter lçste sie
sich, indem sie ihrem Mann die Verschuldung offenbarte und Unterst�tzung bei
einer Beratungsstelle fand.

2–43 und 3–08 wollten nach dem Ausstieg nicht mehr aussagen. 2–43 kommen-
tierte dies: „Jetzt ist zu sp�t, was ich kçnnte sagen. (. . .) Damals schon. Also f�r
mich ist die Geschichte gegessen. Ich will nix mehr, ich habe Kind ich will. Ich bin
gutes Mutter und das war’s. Ich mache das nix mehr.“ (2–43/509) „Jetzt ist alles
abgeschlossen, neues Leben, nach vorne“ (3–08/810) und: „Ich habe mich dann
gegen entschieden und ich wollte eigentlich nach allen diesen Sachen (. . .) ein
bisschen Ruhe haben, sich entspannen.“ (3–08/789; ausf�hrlicher: s.u.)

Im Gegensatz dazu wurde 1–46 mit falschen Versprechungen nach Deutschland
gebracht. Sie wurde get�uscht, in der Prostitution ausgebeutet und das Geld ein-
behalten. Angst vor dem T�ter und Unwissenheit waren wesentliche Gr�nde, in
der Prostitution zu bleiben und (zun�chst) nicht auszusagen: „Ich w�re nat�rlich
viel, viel fr�her von dem weggegangen, aber ich wusste nicht wohin und zu wem,
ich hatte �berhaupt keine Ahnung.“ (1–46/64) Erw�hnt wird als Aussagebarriere
Angst vor der Polizei („Ich hatte Angst. Ich dachte die Polizei tut mir auch was
an“: 1–46/82), auch wenn auf der anderen Seite eine Aussage erwogen wurde:
„Aber ich habe immer das Bed�rfnis gehabt der Polizei zu sagen, ich habe einen
Zuh�lter, helft mir. Aber ich habe mich nie getraut, weil ich dachte, die Polizei in
Deutschland w�re genauso wie die Polizei in Bulgarien.“ (1–46/171)

1–46 verliebte sich und wollte einen g�tlichen Ausstieg: „Ich habe es erst gutm�-
tig versucht, bin zu dem Zuh�lter hingegangen habe gesagt, hçr mal, ich habe je-
manden kennen gelernt und mich in ihn verliebt, ich mçchte gerne mit der Pros-
titution aufhçren. Aber ich hatte da keine Chance.“ (1–46/145) Sie wurde darauf-
hin „ganz, ganz schlimm geschlagen“, was zu dem Entschluss zur Flucht f�hrte
(„mir war klar, ich muss fl�chten“: 1–46/143). Hier stand die neue Partnerschaft
im Zusammenhang mit dem Ausstieg und einer Eskalation, die dann zu einer Aus-
sage f�hrt.

Der �ber eine Freundin vermittelte Kontakt zu einer Fachberatungsstelle hatte
eine Bedeutung f�r den Ausstieg, da diese f�r eine gesch�tzte Unterkunft und
Geld sorgte, zur Polizei begleitete und eine Anw�ltin f�r die Vorbereitung auf
die Verhandlung besorgte – was in den anderen F�llen der neue Partner �bernom-
men hatte. Der Polizeikontakt entwickelte sich positiv: „Am Anfang hatte ich
Angst, als ich da war. Aber dann habe ich festgestellt das sind gute M�nner, die
wollen mir helfen. Dann habe ich die Anzeige gemacht.“ (1–46/93) Sie sagte,
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von einer Rechtsanw�ltin betreut, im Gerichtsverfahren aus – mit dem Motiv:
„Damit er ins Gef�ngnis kommt.“ (1–46/80)

Vergleich der F�lle ohne und mit Aussage: �berwindung kontextspezifischer Aus-
sagebarrieren bei einem Ausstieg durch Unterst�tzung eines neuen Partners – bei
Frauen aus Osteuropa

Der Ausstieg von 1–46 zeigt eine klare und eindeutige Opferwahrnehmung (s.
Kapitel 6.3.1, Verlaufsmuster „Opfer“); �hnlich wie bei 2–09 reagierte der T�ter
auf den Ausstiegswunsch der Frau mit Restriktionen, was zu einer Eskalation
f�hrte. Insbesondere hatte sie gleich nach dem dramatischen Ausstieg einen Be-
ratungskontakt und in Folge Kontakt zur Polizei.

Bei 2–43 und 3–08 fiel das Motiv weg, get�uscht worden zu sein. Sie schilderten
auch die Ausbeutung weniger drastisch. Es gab bei 2–43 spezifische Aussagebar-
rieren, die sich so bei 1–46 nicht fanden: Sie war zun�chst ohne rechtm�ßigen
Aufenthaltsstatus in Deutschland und sie erw�hnte den Druck, der auf Frauen,
ausge�bt wird, die mehrfach von der Polizei vernommen und deshalb als „Ver-
r�terinnen“ angesehen wurden. Sie ging davon aus, dass der T�ter enge Kontakte
zur Polizei hatte, weil er mehrfach vor Razzien gewarnt worden war. Der Druck
des T�ters hielt sie vor allem von der Aussage ab. Beratungskontakt fand sie erst
sp�t.

Bei 3–08 spielte die Verarbeitung der Gewalterfahrungen im Herkunftsland, ver-
bunden mit dem Neuanfang („nach vorne schauen“) eine Rolle. Biografisches
Thema ist die Verarbeitung dieser Erfahrungen. „Na ja, ich muss das selber,
mit vielleicht meinem Mann, das verarbeitet und ein bisschen immer mit kleinen
St�ckchen nach vorne.“ (3–08/953) Sie stellte sich die Aussage insbesondere vor
Gericht als „Stress“ vor („verbunden mit ganzen ein bisschen Stress, auch weil
ich muss so wie Auge in Auge sitzen mit dem Verd�chtigen“: 3–08/168/182)
und setzt dagegen die „Ruhe“, die sie f�r die Verarbeitung ihrer Geschichte
brauchte. Sie wollte nicht in der �ffentlichkeit „schmutzige Sachen sozusagen
alles, was ich habe gemacht, warum hab ich gemacht, wie hab ich gemacht, wo
hab ich gemacht, das muss ich alles sagen“ (3–08/787; auch: „das ist so wie ganze
Schmutz nach draußen:“ 3–08/191). Sie f�hlte sich dem nicht gewachsen, zumal
sie f�rchtete,Vorurteile gegen polnische Frauen zu bedienen, die nur als Prostitu-
ierte nach Deutschland kommen (3–08/974).

Vergleichsfall 2–52

Es gibt einen weiteren Fall einer Frau mit Polizeikontakt und (noch) ohne (voll-
st�ndige) Aussage, bei dem nicht ein neuer Partner, sondern allgemeiner die so-
zialen Netze jenseits des Milieus die entscheidende Rolle f�r die Lçsung aus dem
T�tersystem spielten. Da sich kein geeigneter Kontrastierungsfall fand, wird diese
Variante hier f�r sich dargestellt.

187



{luchterh_neu}20100106_BKA-Opfer/kap02.3D 158 03.05.2010 S. 188

Die Erz�hlerin wurde mit 15 Jahren als Waise aus Westafrika mit einem nicht le-
gal erworbenen Visum und unter falschen Versprechungen nach Deutschland ge-
bracht und mit Gewalt zur Prostitution gezwungen und ausgebeutet. Sie arbeitete
an unterschiedlichen Orten. Es gab mehrere Vernehmungen (Anl�sse: ein Kunde,
der sich betrogen glaubte, Ausweiskontrolle mit Vorzeigen falscher Papiere), je-
weils mit Teilaussagen. Nach einer ersten Teilaussage �ber die Schleusung wurde
sie nicht gesch�tzt, sondern kehrte in das Bordell zur�ck. Die T�ter/innen brach-
ten sie daraufhin in eine andere Stadt und bestraften sie mit Gewalt (2–52/240).
Bei der zweiten Vernehmung machte sie wiederum eine Teilaussage und konnte
nach einer Inhaftierung aussteigen. Die Konsolidierung der Lebenssituation und
Kooperation mit der Polizei nach dem Ausstieg wurde durch eine erneute Kon-
frontation und Bedrohung durch die T�terin abgebrochen, denn danach tauchte
die Erz�hlerin unter. Die Angst und die massiven Drohungen, sie zu finden und
umzubringen (2–52/89/539), waren große Barrieren, die einer Aussage entgegen-
standen, verbunden damit, dass die T�ter/innen gute Beziehungen zur Polizei an-
gaben („habe mich nicht getraut zu sagen, wie es ist, weil er, der Mann, der mich
gebracht hat, immer gesagt hat, dass er mit der Polizei befreundet ist, dass das
seine Freunde sind, und dass egal, was ich erz�hle, dass sie es ihm weitersagen
werden und dass er mich dann umbringen w�rde“: 2–52/340).

Parallel zu diesem Strang erz�hlte sie, wie sie trotz Abschottung in dem T�tersys-
tem aktiv Kontakte zu vielen Menschen im und außerhalb des Milieus herstellte,
die ihr helfen konnten oder geholfen haben, bei denen sie z.B. unterkommen
konnte oder die ihr Hilfen vermittelten. Sie lernte z.B. andere „M�dchen“ im Bor-
dell oder Gef�ngnis kennen, eine Freundin, einen Pastor, eine Internetbekannt-
schaft. Die Erz�hlung f�hrte z.B. �ber die „M�dchen“ im Gef�ngnis in das Hilfe-
system: „Ich habe dann noch andere M�dchen in dem Gef�ngnis kennen gelernt
und habe mich mit denen unterhalten. Ich habe ihnen meine Geschichte erz�hlt
und sie haben mir ihre Geschichte erz�hlt und die haben mir gesagt, ich brauche
mir keine Sorgen machen, ich soll meine Geschichte der Sozialarbeiterin erz�h-
len, die hat schon anderen geholfen in dieser Situation. Und ich bin dann zu der
Sozialarbeiterin hin und habe ihr das erz�hlt.“ (2–52/451) An dem Ort der letzten
Zuflucht lernte sie einen Freund kennen, von dem sie schwanger wurde, zwei So-
zialarbeiterinnen, eine Anw�ltin, eine Hilfeorganisation, eine �rztin, das Ge-
sundheitsamt, eine Sozialarbeiterin, zwei Mutter-Kind-Einrichtungen. Dabei
wurde jeweils erw�hnt, ob sie ihre Geschichte erz�hlt hat oder nicht: „Ich habe
ihm meine Geschichte nicht erz�hlt“ (2–52/586) oder „sie hat mir ihre Geschichte
erz�hlt und ich hab ihr meine Geschichte erz�hlt.“ (2–52/246)

An dem letzten Zufluchtsort empfahl die Beraterin ihr, eine Aussage zu machen,
regelte ihren nunmehr irregul�ren Status und legte ihr eine implizite Theorie �ber
die negativen Folgen einer Teilaussage f�r sie und das Kind nahe: „Sie wollen mir
einen Rat geben: Und zwar, dass ich (. . .) die komplette Geschichte erz�hlen muss,
und dass ich mit der Polizei sprechen soll und dass ich, wenn ich nur die H�lfte
erz�hle, dass dann immer etwas bei mir zur�ckbleibt und dass das letztendlich
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mir und dem Baby schaden wird, also mich beunruhigt und das Baby beunruhigt
und dass ich mich erleichtern soll, dass ich es rauslassen soll.“ (2–52/658) Letzt-
lich motivierte das Umfeld so weit, dass eine Aussage zum Interviewzeitpunkt
zwar noch nicht erfolgt, aber in absehbarer Zeit wahrscheinlich geworden war.

Eine Besonderheit ist, dass sie sich als eine beschreibt, die tut, was andere sagen –
das gilt f�r die Zuh�lter ebenso wie f�r die Polizei: „Es hieß, die Polizei ist da und
will mich im B�ro sehen. Also bin ich hingegangen und habe die Polizei getroffen
und die Polizei hat mich nach meinem Ausweis gefragt und ich habe der Polizei
gesagt, dass ich keinen Ausweis habe. Die haben mich dann gefragt, wie alt ich
bin und ich habe gesagt, siebzehn. Und dann haben sie mich gebeten meinen Na-
men aufzuschreiben, mein Geburtsdatum und wo ich herkomme, und das habe ich
dann alles gemacht und aufgeschrieben.“ (2–52/175) Aktueller Stand beim Inter-
view war, dass in der Beratungsstelle, in der das Interview gef�hrt wurde, ihr „ge-
sagt wurde“, sie m�sse nun ihre ganze Geschichte der Polizei erz�hlen. Die einer
Aussage entgegen stehenden Barrieren waren weitgehend abgebaut.

Das polizeiliche Handeln spielte eine positive Rolle in dem Sinn, dass die von der
Polizei induzierten Ver�nderungen und eigenen Kontakte die Lebenssituation
sukzessive stabilisierten. Sie erhielt Hilfe, wenn sie in dem sozialen Umfeld
ihre Geschichte erz�hlte; das Umfeld riet ihr zur Aussage. Negativ war das poli-
zeiliche Handeln insofern, als das Fehlen eines angemessenen Schutzes die zwi-
schenzeitlich aufgebaute Kooperation zun�chst wieder zunichte gemacht hatte.

Vergleich der F�lle ohne und mit Aussage: �berwindung kontextspezifischer Aus-
sagebarrieren bei einem Ausstieg durch Unterst�tzung eines neuen Partners bei
Frauen aus Thailand und aus Osteuropa

Unter Einbezug auch der Interviews aus Thailand und erg�nzend zu den in Kapitel
7.5.1 formulierten �berlegungen lassen sich die Thesen formulieren:

(1) Ein neuer Partner oder andere stabilisierende Kontakte außerhalb des Pros-
titutionssystems haben eine wichtige Funktion f�r die Motivation zur Lçsung aus
dem T�tersystem und f�r die Aussagebereitschaft. Dies ist eine hinreichende, aber
keine notwendige Bedingung f�r eine Aussage, denn ein Neuanfang in diesem
Sinn bedeutet nicht per se die Bereitschaft, sich gegen die T�ter zu stellen und ge-
gen sie auszusagen.

Die Lçsung aus dem T�tersystem und die Ausstiegsbereitschaft, eine mehr oder
weniger feste Beziehung zu einem Kunden (bei 1–37) mit weiteren Kontakten au-
ßerhalb des Milieus sowie die Umsetzung der Bereitschaft in die Tat bedingten
und verst�rkten sich wechselseitig, wenngleich in den Fallgeschichten dies auf
unterschiedliche Weise realisiert wurde, sei es, dass der Kunde die Erz�hlerin ak-
tiv „herausholte“ (2–05), sei es, dass er sie unterst�tzte (2–09, 3–08) oder dass
sich das Ausbeutungsverh�ltnis aufgrund des neuen Kontaktes zuspitzte (1–37,
1–46). Doch wenn das neue Leben auch ohne Einschalten der Polizei mçglich
war, musste dies nicht notwendigerweise in eine Anzeige m�nden. Von einem
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Einfluss des Ehemannes bzw. des Freundes auf die Entscheidung f�r oder gegen
eine Aussage wurde nicht berichtet, insbesondere nicht davon, dass die Frauen,
die nicht aussagten, von einer Aussage abgehalten worden w�ren.

(2) Die zentrale Dynamik spielt sich in dem Dreieck Opfer – neuer Partner/Freund
– T�ter ab; polizeiliches Handeln ist nicht direkt relevant.

Wenn der neue Partner mit dem T�ter �ber die Freigabe der Frau verhandelte,
wurde dies als Angelegenheit unter M�nnern dargestellt und es wurde kein Bezug
auf die Polizei genommen.

(3) Das optimale Zeitfenster f�r eine Aussagebereitschaft ist schmal.

2–34 und 3–08 zeigen, dass das g�nstigste Zeitfenster f�r eine Anzeige schmal
war: Solange Frauen unter dem Druck des T�ters standen, war eine Aussage
schwierig. Haben sie sich dann gelçst und ein neues Leben begonnen, konnte
der Wunsch aufkommen, die Vergangenheit abzuschließen und nicht mehr �ber
ein Gerichtsverfahren damit konfrontiert zu werden. Auch bei 2–09 schloss
sich das relevante Zeitfenster mit dem – weitgehend als problemlos geschilderten
– Ausstieg.

(4) Auch Beratungsstellen kçnnen die Funktion der Stabilisierung �bernehmen.

Da in der Regel Beratungsbedarf besteht, war eine Kooperation zwischen Polizei
und Beratung wichtig, damit der Kontakt zur Polizei hergestellt und polizeiliches
Handeln relevant werden konnte.

7.6 Aussagebereitschaft nach spontaner Flucht

In Kapitel 5.2.1 konnte gezeigt werden, dass eine Ablehnung der Prostitution, Ge-
fangenschaft, gewaltsamer Zwang zur Prostitution sowie eine spontane Flucht mit
anschließendem direktem Polizeikontakt in der Regel zu einer Aussage f�hrten.
Eine spontane Flucht stand �berwiegend im Zusammenhang mit einem Viktimi-
sierungsprozess, der von Beginn der Prostitution an eine Selbstwahrnehmung als
Opfer beinhaltete. Das heißt, es bestand grunds�tzlich eine Aussagebereitschaft,
aber Angst und Gefangenschaft verhinderten eine Opferdeklaration (Verlaufs-
muster „Opfer“, s. Kapitel 6.3.1). Nur in einem Interview f�hrte ein solcher Ver-
lauf nicht zu einer Aussage, obwohl die Befragte von der Polizei vernommen
wurde (2–03). Als Parallelfall wurde 1–14 wegen des sehr �hnlichen Viktimisie-
rungsprozesses gew�hlt (1–14 wird als idealtypischer Viktimisierungsprozess in
Kapitel 6.3.1 zitiert).

Dieser Kontext wurde trotz der singul�ren Repr�sentanz in der Gesamtheit der In-
terviews ohne Aussage in die Darstellung aufgenommen, weil es mçglich ist, dass
das Sample aufgrund der Rekrutierungsstrategien Frauen nicht erfassen kann, die
nach einer spontanen Flucht nicht aussagen: Wenn sie nach der Flucht rasch das
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Land verlassen, wird dies weder der Polizei bekannt, noch tauchen sie in Bera-
tungsstellen auf.

Tabelle 15: Aussagebereitschaft bei spontaner Flucht – einbezogene F�lle

Fall
ohne Aussage

Kontrastfall
mit Aussage

Aussagebereitschaft bei spontaner Flucht 2–03 1–14

Die Gemeinsamkeiten entsprechen der �bersicht: die Herkunft aus einem ost-
europ�ischen Land, die Vermittlung durch gute Bekannte („schon zwei, drei Jahre
gekannt“: 2–03/68; „den kannte ich schon ewig von unsren Dorf“: 1–14/43),Ver-
sprechen einer regul�ren Arbeit und Geldverdienst, Ablehnung der Prostitution,
mit Gewalt und finanzielle Abh�ngigkeit (Schuldenfalle). Beide wurden mit Ge-
walt und Essensentzug zur Arbeit in der Prostitution gezwungen (bis es „keine
andere Mçglichkeit gab“: 2–03/123, „Da haben sie st�ndig mir Angst eingejagt
und irgendwann gibt man auf“: 1–14/162). Gemeinsamkeiten sind weiterhin die
vergleichsweise kurze Dauer der Prostitution von drei bis vier Monaten und die
Suche nach Mçglichkeiten zum Entkommen von Beginn an, bis zur Flucht selbst.
Beide nutzten eine kurze Abwesenheit des T�ters, eine ,Kontrolll�cke�. Sie flohen
nicht zur Polizei, sondern wurden von der Polizei aufgegriffen. Bei der Verneh-
mung sagte 1–14 aus, 2–03 nicht. In beiden F�llen wurde �ber die Polizei in
eine Beratungsstelle vermittelt.

Tabelle 16: Spontane Flucht – fall�bergreifende Determinantenkonstellation

2–03 1–14

Herkunft Osteuropa x x

T�terstrategien

Gewalt, Bedrohung x x

Isolation, Gefangenschaft x x

T�ter/ Vermittlerin
aus sozialem Umfeld

x x

Rechtlicher Status / Migration

Migrationsmotiv Geld
verdienen

Geld
verdienen

Sonstiges

Dauer Prostitution kurz kurz

Einstellung zur Prostitution Massiver Zwang, anfangs
Widerstand, dann Arbeit,

Prostitution abgelehnt

Massiver Zwang, anfangs
Widerstand, dann Arbeit,

Prostitution „eklig“

(grau: keine Aussage; n.e. = nicht erw�hnt; x = relevant; (x) = bedingt relevant)
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Vergleich der F�lle ohne und mit Aussage: �berwindung kontextspezifischer Aus-
sagebarrieren bei spontaner Flucht

Der wichtigste Unterschied liegt in der Dringlichkeit des R�ckkehrwunsches und
in der damit verbundenen geringen Attraktivit�t einer Zukunftsperspektive in
Deutschland. 2–03 hatte einen Sohn in Bulgarien und wollte bei ihrer Flucht di-
rekt zum Bahnhof und nichts anderes als nach Hause.

1–14 hatte dagegen keine R�ckkehrperspektive – sie war von ihrem Vater, einem
Alkoholiker, mit „bçsen Worten (. . .) verjagt“ worden. Ansonsten entspricht ihre
Geschichte dem in Kapitel 5.5.1 beschriebenen Muster „Hoher Druck der Polizei,
hoher Druck der T�ter“: Sie hatte, als sie nach der Flucht in desolatem Zustand
aufgegriffen wurde, Todesangst davor, von den T�tern gefunden zu werden, und
gleichzeitig massive Angst vor der Polizei (Furcht vor Inhaftierung, sie war
ohne Ausweis vor dem EU-Beitritt des Landes eingereist, w�hrend 2–03 als
EU B�rgerin Freiz�gigkeit genoss). Zur Aussagebereitschaft trug bei, dass sie
nichts zu verlieren hatte: Sie berichtet von einer Frau, die nicht ausgesagt hatte,
abgeschoben worden war und zwei Wochen sp�ter tot aufgefunden wurde. „Egal:
man redete oder redet nicht, bist sowieso, wenn du das nicht mitgemacht hast, bist
du dran und das alles. Und da habe ich mich irgend-wie f�r Reden entschieden.“
(1–14/504)

Es lassen sich die Thesen formulieren:

(1) Ein dringender R�ckkehrwunsch, gegen den die Polizei keine Handhabe hat,
mindert die Bereitschaft zur Aussage. Er verkleinert das Zeitfenster f�r eine mçg-
liche Zusammenarbeit mit der Polizei, das zwischen der Flucht aus dem T�tersys-
tem und der R�ckkehr offen steht.

(2) Es ist mçglich, dass bei einer spontanen Flucht nach einer Zeit der Isolation
und Abschottung – wodurch entsprechende Kontakte außerhalb des Milieus feh-
len –, nur der Weg zur Polizei offen steht. Wenn die Frau sich aus Angst nicht selbst
an die Polizei wenden kann, aber aufgegriffen wird, ist eine rasche Opfererken-
nung wichtig.

(3) Ein dringender R�ckkehrwunsch nach einer spontanen Flucht verringert die
Mçglichkeiten, im Gegenzug bei einer Aussage eine Lebensperspektive zu si-
chern.

7.7 F�lle ohne Kontrastierung: Individualbiografische Besonderheiten

In diesem letzten Abschnitt werden die F�lle vorgestellt, f�r die es keinen Paral-
lelfall zur Kontrastierung gibt und die sich nicht den vorherigen Komplexen zu-
ordnen lassen. Hier finden sich stark individualbiografische Besonderheiten
wie z.B. sexueller Missbrauch in der Kindheit, Ablçsungsprobleme aus der Her-
kunftsfamilie und eine Vorgeschichte mit Diskriminierungserfahrungen als Woh-
nungslose und Alkoholikerin.
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Diese Interviews werden deshalb gesondert betrachtet, weil hier vor allem die Be-
w�ltigung einer tiefgehenden, lebensgeschichtlichen Problematik im Vorder-
grund stand und sich die Frage von Aussage oder nicht Aussage prim�r an den
vordringlichen Bew�ltigungsnotwendigkeiten ausrichtete. Wenn Opfer von Men-
schenhandel so wie in den folgenden F�llen als unzuverl�ssig in der Zusammen-
arbeit und ihre Aussagen aufgrund von Drogen- und Alkoholabh�ngigkeit als un-
brauchbar gelten, ist es umso wichtiger, sich die hinter dem Verhalten stehenden
Gr�nde, keine Aussage zu machen, zu vergegenw�rtigen. Unterst�tzung bei der
Bew�ltigung individualbiografischer Belastungen ist Aufgabe von Beratungs-
stellen, daher ist in diesen F�llen die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Be-
ratungsstellen besonders wichtig.

Tabelle 17: F�lle mit individualbiografischen Besonderheiten – einbezogene F�lle

Fall
ohne Aussage

Traumatisierung f�hrt zu Abschottung 2–18

Erzwungene Prostitution und Ablçsungsprobleme 2–34

Psychische Stçrung (Subjektive Deutung der Welt als unverl�sslich) 2–31

7.7.1 Traumatisierung f�hrt zu Abschottung

Im Fall 2–18 hatte die Erz�hlerin die feste Absicht, nicht auszusagen, obwohl sie
ein positives Verh�ltnis zur Polizei hatte, ihr der Ausstieg aus der Prostitution ge-
lungen war und sie extreme Gewalt erfahren hatte. Es handelte sich um eine Deut-
sche, deren sexuelle Ausbeutung als Kinderprostituierte im Alter von zehn, zwçlf
Jahren durch „unsern Nachbar“ begann, der „in diesen Zuh�lterkreisen invol-
viert“ war (2–18/5). Die erzwungene Prostitution im Abh�ngigkeitsverh�ltnis
von dem Nachbarn setzte sich in der Jugend fort, offenbar wurde sie mit Drogen
entlohnt. Sie wurde mit 17 Jahren (durch Dritte initiiert) von der Polizei aus einer
Wohnung befreit. Sowohl w�hrend der Verhaftung als auch in der Zeit bis zur Ver-
fahrenserçffnung (zwei Jahre) wurde sie nicht gesch�tzt und ein Kontakt zu den
T�tern nicht unterbunden. In dieser Zeit wurde die Erz�hlerin von den Zuh�ltern
extrem gefoltert und weiter zur Prostitution gezwungen. Sie sagte im Strafverfah-
ren als Zeugin aus, aber widerrief die erste Aussage: „Hab ich denn halt aus-
gesagt zu den ihren Gunsten, also dass es alles nicht so ist, wie ich’s erz�hlt hab.“
(2–18/46) Die T�ter wurden zu zwei Jahren Haft verurteilt.

Nach der Entlassung der Zuh�lter aus der Haft „ging wieder alles von vorne los“
(2–18/73). Zwei Polizeibeamte kontrollierten regelm�ßig Ausweise in dem Bor-
dell, in dem sie arbeitete, und „hatten ein Auge“ auf sie: Sie hatten „geguckt, ob’s
mir gut geht, ob ich blaue Flecke habe“ (2–18/262). Sie wussten, dass sie nicht
aussagen w�rde und „haben das akzeptiert und verstanden“ (2–18/274).
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Ihren Lebenslauf beschrieb sie ohne eine entscheidende Entwicklungsrichtung
und eigeninitiative Ver�nderungsmçglichkeiten sowohl bezogen auf einen Aus-
stieg aus der Drogenabh�ngigkeit als auch bezogen auf den Ausstieg aus der Pros-
titution: „Dann hab ich einen Entzug gemacht (. . .) aber hab danach dann irgend-
wann auch wieder angefangen. Ne Weile hab ich aufgehçrt damit, aber ohne Dro-
gen hab ich’s gar nicht ausgehalten.“ (2–18/239) „Ich selber wollte das gar nicht
(Aussteigen, d.V.). Ich h�tte das so weiter gemacht.“ (2–18/332) Einzig die Aus-
sageverweigerung und die Abschottung wurde als explizit eigener Wille kon-
notiert: „Ich wollte nicht aussagen“ und „ich wollte keine Freunde“.

Sie sah sich selbst nicht als freiwillig in der Prostitution, aber auch nicht gezwun-
gen, da sie das schon seit Kindheit kennen w�rde (2–18/401). Freunden und El-
tern traute sie Hilfe nicht zu: sie „konnten/kçnnen (sowieso) gar nichts machen/
haben sich nicht getraut, etwas zu machen“. Sie ließ sie „nicht an sich rankom-
men“, „schubste“ sie weg (2–18/92) oder „ich hab da gesagt, sie sollen sich nicht
einmischen“ (2–18/245, auch 283) und hatte sich „abgeschottet“ (2–18/280).
Von der Erlebensweise und dem subjektiven Viktimisierungsprozess her ist
eine Art von Selbstaufgabe festzustellen, die als Folge der Traumatisierung zu in-
terpretieren ist: „Mir war keiner mehr wichtig, also mich h�tte es auch nicht ge-
stçrt, wenn die mich totgeschlagen h�tten oder so, also hab’s mir ja selber ge-
w�nscht, dass ich irgend eine tçdliche Krankheit kriege (. . .) kann auch an den
Drogen liegen.“ (2–18/286) Weder inhaltlich noch vom Viktimisierungsprozess
her ist ein Parallelfall in dem Interviewmaterial zu finden.

Der Ausstieg erfolgte dann �ber einen mehr zuf�lligen Beratungskontakt. Ein po-
sitiver AIDS-Test, den sie sich organisierte, bewirkte eine Freilassung aus der
Prostitution: Der Zuh�lter „war eigentlich froh, dass ich weg bin, also (. . .)
kann mir nicht vorstellen, dass er sich irgendwann noch mal meldet bei mir“
(2–18/389).

Zusammenfassende Bewertung der Aussagebarrieren

Die Bindung an das T�tersystem war gekennzeichnet durch eine starke psy-
chische Abh�ngigkeit als Folge der Traumatisierung durch die sexuelle Ausbeu-
tung und chronische Gewalt, speziell durch sexuellen Missbrauch in der Kinder-
prostitution und Folter. Die Heroinabh�ngigkeit konstituierte eine weitere Abh�n-
gigkeit von den T�tern. Sich gegen die T�ter zu stellen, war hochgradig angst-
besetzt. Die dezidierte Ablehnung einer Aussage kann auf die negativen
Erfahrungen zur�ckgef�hrt werden: Eine Anzeige hatte angesichts fehlenden
Schutzes dazu gef�hrt, dass sie gefoltert wurde. Sie hatte auch Angst davor,
dass die Polizei von sich aus Anzeige erstatten w�rde und, so die Interpretation,
dass sich eine �hnliche Situation wiederholen kçnnte. Die Erz�hlerin konnte
sich im Vorfeld des Verfahrens nicht aus dem T�tersystem lçsen; sie blieb im Zu-
griffsbereich der T�ter.
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Die Traumatisierung f�hrte auch dazu, dass sie sich abschottete und wenig soziale
Kontakte hatte. Insbesondere wurde das T�tersystem als in einer Weise �ber-
m�chtig gesehen, dass Freunde nichts dagegen ausrichten kçnnten. Sie konnte
und sie wollte keine soziale Unterst�tzung als Hilfe f�r den Ausstieg aufbauen.
So konnte die Erz�hlerin zwar faktisch aussteigen und die Arbeit in der Prostitu-
tion beenden, aber nur weil sie sich bei der gefundenen Lçsung nicht gegen die
T�ter stellen musste. Nicht mit der Polizei zu kooperieren und nicht auszusagen
sind als Selbstschutz zu verstehen.

7.7.2 Erzwungene Prostitution und Ablçsungskonflikte

Bei der Interviewten 2–34 ist der Weg in die Prostitution mit Ablçsungskonflikten
aus der Herkunftsfamilie verbunden und f�hrte zu einer psychisch schwierigen
Situation. Als sie Polizeikontakte hatte, erwartete sie psychosoziale Hilfe, die
von der Polizei nur �ber die Kooperation mit einer Beratungsstelle organisiert
h�tte werden kçnnen. Da dies nicht stattfand, bewertete sie den Polizeikontakt ne-
gativ („desinteressiert“). Sie sagte zwar bei der Polizei aus, erschien dann aber
nicht zur Vernehmung bei der Staatsanwaltschaft.

Die sehr junge deutsche Staatsangehçrige t�rkischer Herkunft floh wegen Mei-
nungsverschiedenheiten („Ich wollte anders leben“) und Gewalt aus der Familie,
die ihr – insbesondere ihre Mutter – aber viel bedeutete und an die sie gebunden
blieb. Sie wurde dann mit einer zun�chst verlockenden Mçglichkeit, Geld beim
Kellnern in einer Nachtbar zu verdienen, erpresst (mit der Drohung, die Eltern
�ber die Arbeit zu informieren) und die Prostitution erzwungen. Sie wurde massiv
ausgebeutet, arbeitete unter schlechten Arbeitsbedingungen und berichtete scho-
ckierende Erlebnisse: „Man hat vieles gesehen, also was – was einem so – was
man eigentlich – man kann gar – gar keine Worte also dazu finden, dass – ich
hab gesehen, wie ein Vater die Tochter verkauft hat, (leiser) ja, gegen ihren Willen
sie vergewaltigt, sag ich mal so, der eigene Vater, oder Drogen, alles.“ (2–34/60)
Zur R�ckkehr nach vergeblichen Fluchtversuchen (2–34/85/136) und zum Mei-
den der Polizei trug sowohl die Angst bei, „dass se vielleicht zu meinen Eltern
dann geht“ (2–34/89; „nur Angst um meine Mama und meine Familie und meinen
Bruder, ja dass ich dann niemanden mehr habe“: (2–34/500), als auch die Unsi-
cherheit, wohin sie nach einer Flucht ohne Unterst�tzung gehen kçnnte (2–34/88
u.a.).

Sie wandte sich zweimal an die Polizei wegen einer Anzeige wegen Kçrperverlet-
zung, erw�hnte aber die Zwangsprostitution nicht. Der Bericht �ber die Anzeige-
erstattung ist sehr negativ. Sie lçste sich von dem T�ter und beschrieb sich nach
dem Ausstieg als „psychisch voll am Ende“ (2–34/308) und dekompensiert („ich
hatte �berhaupt keinen Plan (. . .), also ich war total �berfordert“: 2–34/459) und
beklagte fehlende Unterst�tzung (Geld, Anwalt, Wohnung). Damit erkl�rte sie
auch, dass sie nicht zu dem Termin bei der Staatsanwaltschaft erschien. Auf
den Rat ihrer Mutter hin wandte sie sich an die Polizei und erhielt die Nummer
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einer Beratungsstelle, die dann Hilfe zur gelingenden Verselbstst�ndigung leis-
tete und sie dabei begleitete, die anstehenden Schritte (Ausbildung etc.) zu gehen
(„langsam, langsam hab ich auch selber nen �berblick, weil ich total �berfordert
war (. . .) f�r mich ist das schon was ganz Besonderes, zu wissen, was ich zu tun
hab“: 2–34/620).

Zentrale Themen in dem Interview sind Abh�ngigkeit und Selbstst�ndigkeit
(Wunsch, „f�r mich erstmal ganz allein zu sein, also klar zu kommen wieder“:
2–34/690) und entt�uschte oder nicht realisierbare Hilfeerwartungen. Sie selbst
deutete die Phase der Prostitution als R�ckfall in Abh�ngigkeit – aus der sie
sich mit der Flucht aus dem Elternhaus gerade gelçst hatte – und als misslungene
Verselbstst�ndigung.

Zusammenfassende Bewertung der Aussagebarrieren

Die Aussage scheiterte daran, dass zun�chst die psychosozialen Belastungen ge-
mildert und bearbeitet werden m�ssten. Nach der Flucht aus der Familie bei
gleichzeitig fortgesetzter Bindung an die Mutter und Geschwister versprach die
Arbeit im Nachtclub Selbstst�ndigkeit, sie musste aber geheim bleiben, um nicht
von der Familie bestraft zu werden. Die Arbeit und die Prostitution erwiesen sich
dann als erneute Abh�ngigkeit und misslungene Verselbstst�ndigung. Die beson-
deren psychischen Belastungen nach dem Ausstieg und die subjektiv fehlende
Mçglichkeiten, den Alltag zu regeln, sowie der breite Raum, den die Themen
Hilfeerwartungen bzw. Entt�uschungen einerseits und Selbstst�ndigkeit anderer-
seits einnehmen, weisen auf die tiefer liegende Ablçsungsproblematik hin.

Die Angst, die Eltern kçnnten von der Prostitution erfahren, war Hindernis einer
Offenbarung bei der Polizei. Die Beschreibung des Desinteresses der Polizei (sie
nahm „nur“ die Anzeige wegen Kçrperverletzung auf) bei den ersten beiden An-
zeigeerstattungen nimmt ebenfalls viel Raum in dem Interview ein und war ein
Zeichen, dass hohe Hilfeerwartungen auch an die Polizei gerichtet wurden, denen
die Polizei nicht gen�gen konnte. Die Beratung kam dem eigentlichen Hilfebe-
darf qua Aufgabenbeschreibung besser entgegen: Sie strukturierte und begleitete
die Verselbstst�ndigungsschritte (u.a. Ausbildung etc.). Eine fr�here Kooperation
zwischen Polizei und Beratung w�re sinnvoll gewesen.

7.7.3 Psychische Stçrung, Alkoholmissbrauch und Deutung der Welt
als unverl�sslich

Die Schwierigkeiten im Polizeikontakt liegen bei 2–31 vor allem in schwierigen
sozialen Beziehungen, die schwarz-weiß und mit einem Fokus auf (mçgliche)
persçnliche Diskriminierungen gedeutet werden, sowie in starken Erwartungen
an bedingungslose Hilfe. Die russische Staatsb�rgerin verwies mit ihrer Kind-
heitsschilderung auf eine mehrfache Problemlage: eine alkoholabh�ngige Mutter,
Aufwachsen in einem Heim, wechselnde Bezugspersonen, „Straßenleben,
schlechte Menschen, schlechte Bekanntschaften, schlechte Freunde, Sauferei,
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dann herumtreiben.“ (2–31/15). Es geht um das Suchen und Verlieren, anonyme
Akteure, die ihr etwas antun, Diskriminierungen („wir wurden nicht f�r Men-
schen gehalten“: 2–31/78). Eingestreute Episoden wurden im weiteren Inter-
viewverlauf immer wieder in der Gegenwartsform berichtet, z.B. „Sie (. . .) schi-
cken mich zu einem Psychiater: Dieses Kind ist krank, dieses Kind ist nicht ge-
sund, das ist die Mutter – Alkoholikerin und so weiter.“ (2–31/76)

Sie wurde von einem „Freund“ („aber der Freund hat sich als Lump heraus-
gestellt“: 2–31/49) mit Versprechungen nach Deutschland gelockt und dann
zur Arbeit im Bordell gezwungen. Sie schilderte perverse W�nsche der Kunden
(2–31/486), Isolation, Alkoholabusus („Ich habe getrunken, weil du das normal
nicht sehen kannst, du bes�ufst dich bis zu einem Stadium, dass der Kunde schçn
zu sein scheint“: 2–31/716) und Gefahren („Jeder ist wie ein Wolf, eine Wçlfin
(. . .). Da ist es so wie auf der Straße: Schl�gst auf die Fresse, dr�ckst an die
Wand, dann wirst du in Ruhe gelassen“: 2–31/474), in deren Folge sie sp�ter
stets ein Messer bei sich trug, das sie im Interview der Interviewerin zeigte:
„Einmal hat ein Kunde Probleme gemacht, ich habe ihn auch mit einem Messer
geschnitten, einen T�rken, weil sie auch Mçrder sind, sind zu uns M�dels immer
mit Messer gekommen. Auch so, nimmt ein Messer heraus und macht das, was er
will. Am Hals – so steht ein Messer (zeigt) und er – macht sein Ding (. . .). Bei so
einem Leben kann man durchdrehen. Ich habe diesen T�rken fast erstochen.“
(2–31/360)

Mit Unterst�tzung eines T�rstehers floh sie; er unterst�tzte sie dabei, Anzeige zu
erstatten, indem er der Polizei ihre Situation schriftlich mitteilte und sie zur Poli-
zei brachte. Bei der Vernehmung sah sie sich wieder als Alkoholikerin und Woh-
nungslose diskriminiert (sie war auch in der Situation betrunken): „Und ich hçre,
wie sie gehen, einer sagt dem anderen: Du kannst alles zerreißen. Das ist eine
S�uferin, das ist eine Straßenprostituierte.“ (2–31/174 und 314) „Sie haben nicht
gefragt, ob du was zu wohnen hast oder wovor du Angst hast.“ (2–31/325) Es
folgte eine Phase des Lebens auf der Straße mit entsprechenden Erfahrungen
von Vertreibung und Diskriminierung sowie von Ablehnung durch Hilfeeinrich-
tungen. �ber eine muttersprachliche Beratungsstelle kam sie in ein Frauenhaus;
die russisch sprechende Beraterin, der eine Schl�sselrolle zukam, vermittelte ein
Treffen mit einem Polizeibeamten aus dem Zeugenschutzprogramm. Sie sagte
zwar nicht aus und nahm an dem angebotenen Zeugenschutzprogramm nicht teil,
ihr wurde aber geholfen bezogen auf eine (befristete) Aufenthaltserlaubnis, Ar-
beitsamt, Wohnung, Sprachschule und Krankenversicherung.

Zentrale Thematik ist die Deutung von sozialen Beziehungen in den Dimensionen
Diskriminierung und Verweigerung von Hilfe einerseits, Hilfe „einfach so“ ande-
rerseits sowie ein ausgepr�gtes Misstrauen („bei mir ist irgendeine Krankheit
ausgebrochen, dass ich nicht vertraue“: 2–31/155), besonders gegen�ber M�n-
nern. Im Laufe des Interviews wurden die positiven Erfahrungen deutlicher,
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aber am Ende riet sie anderen Frauen zu Misstrauen: „Man sollte sie f�rchten, die
M�nner.“ (2–31/654)

Zusammenfassende Bewertung der Aussagebarrieren

Traumatisierende Lebenserfahrungen von Diskriminierung durch das Aufwach-
sen in einem prek�ren, von Gewalt gepr�gten und diskriminierten Milieu in Russ-
land, Alkoholabh�ngigkeit und vermutlich eine Persçnlichkeitsstçrung f�hrten zu
Schwierigkeiten, soziale Beziehungen zu gestalten, die sich auch in den Polizei-
kontakten zeigten. Die Polizei wurde (wie andere auch) eingeteilt in Gute, die ret-
ten und bedingungslos helfen, und Schlechte, die ihr nicht glauben, sie verlachen
und stigmatisieren. Hohe Hilfeerwartungen gingen zusammen mit einem genera-
lisierten Misstrauen insbesondere gegen�ber M�nnern. Diese Hilfeerwartung –
und in diesem Fall: konkrete Hilfe bezogen auf grundlegende Bed�rfnisse der
Existenzsicherung wie Unterkunft und Essen – konnte nur durch Beratung erf�llt
werden, daher w�re eine fr�hzeitigere Kooperation zwischen Polizei und Bera-
tung wichtig gewesen.

Positiv f�r Kontakte erwies sich die Kooperation zwischen Frauenhaus (mutter-
sprachliche Beratung) und Polizei. Die vollst�ndige Sicherung der existenziellen
Lebensbed�rfnisse verminderte aber auch den akuten Druck auszusagen. Auf-
grund des Misstrauens gegen�ber M�nnern w�ren Vernehmungen durch Beam-
tinnen hilfreicher gewesen.

Zusammenfassende Bewertung der drei F�lle mit individualbiografischen Beson-
derheiten

Insgesamt lassen sich die drei Interviews in diesem Abschnitt nicht einem ein-
zigen spezifischen Kontext von Menschenhandel zurechnen. Gemeinsam haben
sie, dass die Barrieren, mit der Polizei zu kooperieren und auszusagen, im Zusam-
menhang mit einem psychischen Selbstschutz (2–18), in ihrer psychischen Funk-
tionalit�t bezogen auf einen zugrunde liegenden Ablçsungskonflikt (2–34) bzw.
im Zusammenhang mit Problemen der Gestaltung sozialer Beziehung (2–31) ge-
sehen werden m�ssen. Die Kooperation mit Beratung ist insofern wichtig, als der
psychosoziale Hilfebedarf groß und seine Deckung (durch eine Beratungsstelle)
Voraussetzung f�r eine Kooperation gewesen w�re.

7.8 Zusammenfassende Bewertung

L�sst man Aussagebarrieren aufgrund eines dringlichen R�ckkehrwunsches (Fall
ohne Aussagebereitschaft nach einer spontanen Flucht: Kapitel 7.6) außen vor
und ebenso die individualbiografischen Bew�ltigungsnotwendigkeiten, die gegen
eine Aussage sprachen (Kapitel 7.7), so lassen sich die drei haupts�chlichen Kon-
texte – als �berm�chtig angesehene T�tersysteme, intime Liebes- und/oder Ge-
waltbeziehungen zu den T�tern und Ausstieg mit Unterst�tzung durch einen
neuen Partner oder durch soziale Kontakte – unter der in Kapitel 5.5 entworfenen
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Perspektive diskutieren. Dort wurde von den Interviews ausgegangen, die zu einer
Aussage gef�hrt hatten, und die Aussagebereitschaft war als Resultante in dem
Dreieck „Druck von Seiten der T�ter/innen – Druck der Polizei – Druck aus
der Geschichte der Frauen selbst“ analysiert worden. Der Einbezug der F�lle
ohne Aussage best�tigt die grundlegende Bedeutung der Relation von Druck.

Nimmt man die Interviews als Ausgangspunkt, in denen keine Aussage erfolgte,
so l�sst sich diese Perspektive ebenfalls anwenden. F�r den Kontext der �ber-
m�chtigen T�tersysteme war vor allem die bindende Kraft der Angst vor der un-
ausweichlich scheinenden Bestrafung von Unbotm�ßigkeit, Flucht oder Aussage
eine Aussagebarriere und damit war der Druck durch T�terstrategien ausschlag-
gebend, der auch noch �ber eine Lçsung aus dem T�tersystem hinaus anhielt. Er
verhinderte, dass sich die Frau gegen die T�ter stellen konnte. Auf Seiten der Po-
lizei wurde im Kontext der organisierten Kriminalit�t kein Druck ausge�bt; wich-
tig war vor allem die Vorstellung der Frauen, dass die Macht der T�ter bis in die
Polizei hinein reicht und die Polizei �ber wenig Macht verf�gt. In den Interviews
fehlten Relativierungen und Einschr�nkungen der Macht der T�ter. Die Lçsung
aus dem T�tersystem – nicht aber eine Aussagebereitschaft – wurde durch den
Druck der Frauen selbst motiviert, die ihre Kinder sch�tzen wollten.

Bei den Frauen, die durch einen Voodoo-Eid gebunden waren, gab es neben dem
hohen Druck der T�ter einen Druck auf Seiten der Frauen selbst, das Migrations-
ziel zu erreichen, und, da es sich um Drittstaatangehçrige handelte, einen hohen
Druck der Polizei auf die Frau (drohende Abschiebung). Zur Aussage trugen der
Druck der Polizei und die Wahrnehmung bei, die Polizei kçnne die Macht der T�-
ter/innen relativieren (z.B. sie hatte alle Informationen) bzw. Beratung den Druck
und dem Zugriff der T�ter/innen mindern oder ihm etwas entgegensetzen. Ins-
besondere war wichtig, dass die Polizei den Druck der Frau (Migrationsziel) auf-
griff und Sicherheit bot. Ohne diese Verschiebungen des Drucks gab es keine
Aussage.

Die beiden F�lle, in denen eine Liebesbeziehung zu dem T�ter bestand, haben ge-
meinsam, dass die bindende T�terstrategie hier eher eine positiv gedeutete Bezie-
hung war. Sie unterscheiden sich aber gerade in der Konstellation von Druck. Zu
einer Aussage f�hrte Druck auf Seiten des T�ters (Gewalt, Kontrolle) und zu-
gleich Druck der Polizei (Inhaftierung). Insbesondere war auch hier wichtig, in-
wieweit in dem Lçsungsprozess der T�ter „entzaubert“ und der Druck (das Migra-
tionsziel) der Frau selbst aufgegriffen werden konnte. Die Aussage unterblieb,
wenn es keinen Druck weder von T�terseite, noch von der Polizei gab und eine
Aussage das Migrationsziel eher gef�hrdet h�tte.

Die beiden Interviews, in denen erst eine Eskalation der Beziehungsgewalt zu
einer Lçsung f�hren konnte, zeigen einen hohen Druck des T�ters. Dieser konnte
�ber eine Bindung der Frau in die Beziehung (s. Exkurs zu Beziehungsgewalt in
Kapitel 4.4.3) die Mçglichkeit, sich gegen den T�ter zu stellen und auszusagen,
im Vorfeld von Polizeikontakten behindern. Er konnte aber auch dann, wenn
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eine Lçsung und Trennung mçglich war, die Aussagebereitschaft motivieren.
Druck der Polizei war f�r die Aussage nicht relevant, sondern vor allem eine ra-
sche Opfererkennung, Trennung von dem T�ter, Sicherheit und Entlastungen.

Bei einem Ausstieg aus der Prostitution mit einem neuen Partner erweiterte sich
das Feld um den neuen Partner, der aber keinen Druck aus�bte. Aus dem Zugriff
der T�ter gelçst, war der Druck der T�ter gering und in der Regel auch der Druck
der Polizei, zu der teilweise gar keine Kontakte bestand. �berwiegend war auch
das Migrationsziel erreicht.

Kapitel 7 vertieft damit die Ergebnisse von Kapitel 5.5. Mit den Aussagebarrieren
in den ersten beiden haupts�chlichen Kontexten sind die Bindung der Frauen an
den T�ter oder in das T�tersystem �ber Angst oder Liebe in den Vordergrund ge-
treten. Unter diesen Bedingungen ist es eine notwendige, aber nicht hinreichende
Bedingung, sich zuerst zu lçsen, um sich dann gegen den/die T�ter/innen stellen
zu kçnnen. Unabh�ngig von einer drohenden Abschiebung oder einer Inhaftie-
rung war daher die Mçglichkeit, Schutz und Sicherheit herzustellen, und ein ent-
lastendes Aufgreifen des Drucks auf Seiten der Frau fçrderlich f�r eine Aussage.
Nicht nur der Druck, der auf der Frau lastete, war wirksam, sondern auch – ein
erg�nzender Aspekt – die Wahrnehmung der Machtrelation T�ter – Polizei, das
heißt die Einsch�tzung, ob und wie die Polizei Druck auf den/die T�ter/innen aus-
�ben kann. In den anderen Kontexten war der Druck der T�ter und teilweise auch
der Polizei gering. Auch hier entsprechen die Ansatzpunkte f�r die polizeiliche
Arbeit der Analyse in Kapitel 5.5.
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8 Bedeutung von Beratung f�r die Aussagebereitschaft

8.1 Einleitung

Diesem Kapitel liegt die Fragestellung zugrunde, welche Rolle der Arbeit der
Fachberatungsstellen f�r die Aussagebereitschaft der Klientinnen zukommt.
Ziel des Kapitels ist es, die Bedeutung von Beratung f�r die Abw�gungs- und Ent-
scheidungsprozesse der Interviewpartnerinnen zu analysieren. Das Interviewma-
terial wurde im Rahmen der Querauswertung unter folgenden Aspekten aus-
gewertet:

Zeitpunkt des Zugangs zur Beratung

Alle Interviewpartnerinnen wurden �ber eine Beratungseinrichtung, mehrheitlich
eine Fachberatungsstelle f�r Opfer von Menschenhandel, zum Interview vermit-
telt. Die Interviewpartnerinnen kamen auf unterschiedlichen Wegen und zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten zu den Fachberatungsstellen (Kapitel 8.2).19 Unter-
schieden werden in Kapitel 8.3:

– diejenigen, die fr�hzeitig aus der Prostitutionssituation heraus und vor einer
Aussage in Beratung kamen,

– diejenigen, die �ber die Polizei – nach einer Aussage – in Beratung kamen,

– diejenigen, die sp�t nach einer Ver�nderung der Lebenssituation und vor einer
Aussage zur Beratung kamen.

Das Thema Beratung in den Interviews

Die in den Interviews angesprochenen Aspekte von Beratung werden anschlie-
ßend fall�bergreifend dargestellt und mit Ankerzitaten belegt:

– Beratung als Kooperationspartnerin der Polizei (Kapitel 8.4),

– Beratung als Unterst�tzung und Begleitung im Gerichtsverfahren (Kapitel
8.5),

– Beratungsinhalte und die Passung von Beratungsangebot und Unterst�tzungs-
bedarf (Kapitel 8.6).

Kapitel 8.7 stellt die Wahrnehmung der Beratung dar; insbesondere war der sub-
jektive Blick auf die Beraterin von Interesse.

Abschließend wird entsprechend der Verfahrensweise in Kapitel 4 fall�bergrei-
fend herausgearbeitet, welche Bedeutung die Determinante Beratung bei der Ent-
scheidung f�r oder gegen eine Aussage hatte (Kapitel 8.8). Als Abschluss werden
die Ergebnisse zusammenfassend bewertet (Kapitel 8.9).

19 Aus einem Interview ging der Zugangsweg nicht hervor.

201



{luchterh_neu}20100106_BKA-Opfer/kap02.3D 158 03.05.2010 S. 202

Exkurs: Fachberatungsstellen f�r Opfer von Menschenhandel in Deutschland

In Deutschland ist der bundesweite Koordinierungskreis gegen Frauenhandel
und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess (KOK) e.V. die Dachorganisation
der Fachberatungsstellen f�r Frauen, die Opfer von Menschenhandel geworden
sind. Er hat 36 Mitgliedsorganisationen mit 48 Beratungsstellen. Diese Bera-
tungseinrichtungen waren f�r die Studie die wichtigsten Kooperationspart-
nerinnen. Daneben gibt es nur einzelne Fachberatungsstellen, die f�r die gleiche
Zielgruppe arbeiten, aber nicht Mitglied im KOK sind.20

Die Fachberatungsstellen verstehen sich als nichtstaatliches, spezifisches, frei-
williges, kostenloses und anonymes Kriseninterventions- und Beratungsange-
bot f�r Frauen, die in Notsituationen im Kontext von Migration und wegen Men-
schenhandel Unterst�tzung suchen.21 Hier stehen muttersprachliche Beraterin-
nen zur Verf�gung – das Sprachenangebot ist von Stelle zu Stelle verschieden –
und wenn erforderlich, wird mit Dolmetscherinnen gearbeitet. Die Beraterinnen
sichern zu, dass alles, was die Klientin erz�hlt, vertraulich behandelt und nichts
gegen ihren Willen unternommen wird.

Das Angebot der Fachberatungsstellen umfasst soziale Arbeit und psychoso-
ziale Beratung mit Krisenintervention, psychosozialer Unterst�tzung und Be-
gleitung (vgl. Großmaß 2004). Die Klientinnen erhalten rechtliche Informatio-
nen, vor allem bez�glich ausl�nderrechtlicher Fragen, Kl�rung bei fehlenden
Ausweispapieren und Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhalts, kl�rende Ge-
spr�che und Unterbringung an einem gesch�tzten Ort, Unterst�tzung beim
Kontakt mit Behçrden und auch Begleitung dorthin. Hier besteht eine Zusam-
menarbeit mit Frauenh�usern oder anderen Fachberatungsstellen, wenn die Be-
ratungsstellen selbst �ber keine Schutzwohnung verf�gen. Die Fachberatungs-
stellen haben in der Regel eine Vernetzung aufgebaut, die sie f�r spezifische
Fragen und Probleme, die ihre Ressourcen oder Kompetenzen �berschreiten,
nutzen. Die Vernetzung funktioniert auf Gegenseitigkeit: andere Einrichtungen
verweisen ihrerseits an die Fachberatungsstellen, so z.B. die Polizei (s.u.) und
Frauenh�user. Zwischen den Beratungsstellen besteht guter Kontakt, bedrohte
Frauen kçnnen in ein anderes Bundesland verlegt und so dem Zugriff der T�ter/
innen weitgehend entzogen werden. Die Fachberatungsstellen vermitteln Dol-
metscher/innen, erfahrene Anw�lte/innen, �rzte/innen oder (Trauma-) Thera-
peuten/innen, helfen bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und bieten Deutsch-
kurse an bzw. vermitteln dorthin. Wenn eine Klientin sich f�r eine polizeiliche
und gerichtliche Aussage entscheidet, erh�lt sie Beratung, psychosoziale Unter-
st�tzung und Begleitung �ber die Wartezeit und den gesamten Prozesszeitraum
hinweg. Entscheidet sie sich f�r die R�ckkehr in ihr Herkunftsland, hilft ihr die

20 Im Rahmen der Machbarkeitsstudie fragten wir in Gesundheits�mtern grçßerer St�dte nach und
erhielten die Auskunft, dass es in diesen Institutionen außer in Berlin keine spezifischen Bera-
tungsangebote f�r Opfer von Menschenhandel gibt.

21 Vgl. www.kok-buero.de
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Beraterin in Kooperation mit internationalen Hilfsorganisationen ihre R�ck-
reise zu organisieren und zu finanzieren. Erforderliche Gesundheitsversorgung
der Klientinnen wird in Kooperation mit Gesundheits�mtern geregelt.

Fachberatungsstellen f�r Frauen, die Opfer von Menschenhandel geworden
sind, gibt es auch in anderen L�ndern. Hervorzuheben ist hier die Organisation
La Strada International – European Network against Trafficking in Human
Beings, die �ber Fachberatungsstellen in mehreren mittel- und osteurop�ischen
L�ndern verf�gt.22 Das Selbstverst�ndnis und das Angebot entsprechen in
Grundz�gen dem der Fachberatungsstellen hierzulande. Fallbezogen wird ko-
operiert. In unserer Untersuchung gibt es einen Bericht �ber die Unterst�tzung
durch eine Fachberatungsstelle in Kiew, die gute anwaltliche Unterst�tzung und
Traumatherapie vermittelte (1–06), allerdings keine Hinweise auf eine Koope-
ration mit deutschen Fachberatungsstellen.

Vertrauen ist die Basis daf�r, dass Klientinnen sich der Beraterin gegen�ber çff-
nen und ihre schwierige Situation besprechen kçnnen. Das Setting der Fachbe-
ratungsstellen schafft daf�r Voraussetzungen. Dem Auftrag und Selbstverst�nd-
nis Klientinnen zentrierter Beratung entsprechend geht es ausschließlich da-
rum, gemeinsam mit der Klientin eine Lçsung bzw. einen gangbaren und vor
allem realistischen Weg zur Verbesserung ihrer Lebenssituation zu finden. „Be-
ratung ist subjekt-, aufgaben- und kontextbezogen. Sie ist eingebettet in institu-
tionelle, rechtliche, çkonomische und berufsethische Rahmenbedingungen, in-
nerhalb derer die anstehenden Aufgaben, Probleme und Konflikte dialogisch
bearbeitet und gekl�rt werden. Ein Ergebnis des Beratungsprozesses ist nur ko-
operativ erreichbar.“ (DGfB 2003)

Die Fachberatungsstelle ist nicht Teil der Strafverfolgungsbehçrden, sie hat kei-
nen Auftrag außer der Verpflichtung auf die Klientin und verfolgt kein vorgege-
benes Ziel bezogen auf die Aussage. „Selbstverst�ndlich ist die Bek�mpfung
von Kriminalit�t ein wichtiges staatliches Ziel. Im Zentrum unserer Arbeit ste-
hen jedoch die betroffenen Frauen in ihrer Viktimisierung und Traumatisierung,
nicht in ihrer Funktion als Zeuginnen.“ (KOK Website) Der Beratungsprozess
ist ergebnisoffen. Er kann mit einer Aussage enden oder auch nicht. Unabh�ngig
davon, wie eine Frau sich entscheidet, wird sie von der Beraterin unterst�tzt.
Hier besteht ein Zielkonflikt mit dem Kooperationspartner Polizei: „Vorrangi-
ges Ziel muss aus unserer Sicht sein, betroffene Frauen dabei zu unterst�tzen,
ihre Stabilit�t und die Kontrolle �ber ihr Leben zur�ck zu gewinnen. Die Krimi-
nalit�tsbek�mpfungsstrategie f�hrt nicht nur zur Instrumentalisierung und se-
kund�ren Viktimisierung betroffener Frauen, sondern auch zu einer verf�lsch-
ten Wahrnehmung der Realit�t von Frauenhandel und verhindert dadurch pr�-
ventive Lçsungsans�tze.“ (ebd.)

22 Bosnien, Herzegowina, Bulgarien, Mazedonien, Moldawien, Niederlande, Tschechien, Polen,
Ukraine und Weißrussland, http://www.lastradainternational.org/
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Die klientinnenzentrierte und respektvolle Beratungshaltung ist ein Element
von Empowerment-Strategien. Diese zielen darauf, Handlungsspielr�ume der
Klientin zu vergrçßern, ihren Zugang zu Ressourcen zu erleichtern und die Ba-
sis f�r aktive Selbsthilfe zu legen.

In F�llen von Menschenhandel sind die Mçglichkeiten der Beratung begrenzt.
Wenn die Klientin nicht �ber einen legalen Aufenthaltsstatus verf�gt, setzt das
Ausl�nderrecht enge Grenzen. Wenn die Sicherung des Lebensunterhalts kom-
pliziert ist, weil die Frau keinen Rechtsanspruch hat, muss die Beraterin nach
Alternativen suchen. F�r viele andere Probleme wie fehlende Sprachkenntnisse
oder Traumatisierung gibt es nur langfristige Hilfen. Auf die kurze Frist muss
die Beraterin viele Aufgaben selbst �bernehmen und kann nicht durch Best�r-
kung der Klientin daf�r sorgen, dass sie Erfolgserlebnisse hat, die sie ermutigen.
Es bleibt eine Abh�ngigkeit der Klientin weiterhin bestehen (s. Kapitel 8.8).

In den Interviews finden sich Berichte von Klientinnen �ber das gesamte Spekt-
rum des Beratungs- und Unterst�tzungsangebots von der Information �ber Kri-
senintervention und Langzeitbetreuung bis zur R�ckkehrhilfe. Viele Fachbera-
tungsstellen haben Kooperationsvereinbarungen mit der Polizei (s. Kapitel 8.4
und Kapitel 5). Auch �ber die Zusammenarbeit der Einrichtungen gibt es in ein-
zelnen Interviews Hinweise.

8.2 Zugangswege der Frauen zu Fachberatungsstellen

Die Interviewpartnerinnen hatten auf unterschiedlichen Wegen und in sehr unter-
schiedlichen Situationen Kontakt zu Fachberatungsstellen aufgenommen bzw.
waren dorthin vermittelt oder begleitet worden. Es zeigte sich, dass es keine sys-
tematische Vermittlung durch die Polizei gab, sondern eine Vermittlung von der
Opferdeklaration durch die Polizei abhing (s. Kapitel 6). Teilweise war es Zufall,
dass die Interviewpartnerinnen von einer Beratungsstelle erfuhren (s. Kapitel
8.8). Ein F�nftel der Interviewpartnerinnen wurde im Laufe der Zeit neben der
Fachberatungsstelle von mehr als einer weiteren Einrichtung betreut, meistens
waren dies Frauenh�user, aber auch andere Beratungsstellen.

Vermittlungswege an die Fachberatungsstellen

Etwas �ber die H�lfte (29) der Interviewpartnerinnen, die Kontakt zur Polizei hat-
ten, war �ber die Polizei an eine Beratungsstelle vermittelt worden.23 Der Anteil
war erwartungsgem�ß in Quotierungsgruppe 1 (Polizeikontakt und Aussage) am

23 In einer Befragung der Fachberatungsstellen im Rahmen von Vorarbeiten f�r diese Studie im
Fr�hjahr 2008 gaben 24 Fachberatungsstellen aus 11 Bundesl�ndern an, dass im Jahr 2007 die
H�lfte aller ihrer Klientinnen �ber die Polizei vermittelt wurde, in einigen Bundesl�ndern waren
es bis zu drei Viertel oder mehr.
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hçchsten (26 von 39), in der Quotierungsgruppe 2 (Polizeikontakt ohne Aussage)
waren es zwei von neun Frauen, die �ber die Polizei vermittelt wurden.

Mehrheitlich stellte die Polizei den Kontakt zur Fachberatungsstelle zeitlich nach
einer Aussage her. Frauen wurden teilweise in Polizeigewahrsam gehalten, bis die
Aussage protokolliert war, und wurden erst dann weitervermittelt (s. Kapitel
8.3.2). Damit hatten die Frauen nicht die Chance, mit einer unabh�ngigen Bera-
terin vorab ihre Situation zu analysieren, Informationen zu bekommen und Optio-
nen gegeneinander abzuw�gen. Da Beratungsstellen in der Regel nicht bekannt
waren, konnte die Vermittlung an eine solche Stelle auch nicht gew�nscht oder
gefordert werden.

In acht F�llen wurden Frauen durch die Polizei im Frauenhaus untergebracht und
gleichzeitig oder in Folge an eine Fachberatungsstelle vermittelt, die die weitere
Beratung der Frau �bernahm. Teilweise informierte die Polizei zeitgleich die Be-
ratungsstelle oder sie brachten die Frau nur unter und das Frauenhaus nahm sei-
nerseits Kontakt zur Beratungsstelle auf. Frauenh�user haben in der Regel nicht
die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen, um Frauen ohne legalen
Aufenthaltsstatus aufzunehmen bzw. deren Aufenthalt abrechnen zu kçnnen. In
Kooperation mit den Fachberatungsstellen wird die Finanzierung geregelt oder
durch Verlegung in eine Schutzwohnung f�r Opfer von Menschenhandel f�r
die Klientinnen eine passende Lçsung gefunden.24

18 Frauen – gut ein Viertel – hatten den Hinweis auf die Beratungsstelle �ber pri-
vate Kontakte erhalten:25 �ber die Rechtsanw�lte/innen (2), �ber die �rzte/innen
(2), �ber Freunde/innen bzw. Bekannte (7) oder Kolleginnen aus der Prostitution
(3), �ber Familienangehçrige (2) oder den neuen Partner (1), aber auch �ber Zu-
fallsbekanntschaften (1). Zwei Frauen hatten die Telefonnummer der Beratungs-
stelle vor l�ngerer Zeit �ber die Streetworkerin dieser Einrichtung bekommen, sie
aufgehoben und in akuten Notsituationen dort angerufen. Zwei Frauen wurden
�ber den Sozialdienst der Haftanstalt an die Beratung vermittelt.

24 Eine generelle Regelung bez�glich der Aufnahme von Frauen ohne legalen Aufenthaltsstatus in
Frauenh�usern gibt es nicht. Mitunter gibt es in einzelnen Vertr�gen, die Frauenh�user mit Kom-
munen abschließen, Einschr�nkungen. Frauenh�user nehmen diese Frauen meist auf, ohne eine
Finanzierung f�r sie zu haben. Die Aufenthaltskosten werden versucht, �ber Spendengelder ab-
zudecken. In Ausnahmef�llen gibt es Regelungen zwischen Frauenh�usern und Kommunen die
besagen, dass die Kommune die Kosten auch f�r Frauen �bernimmt, die keinen Anspruch nach
SGB II oder XII oder AsylbLG haben. In Bundesl�ndern, in denen Frauenh�user eine pauschale
Finanzierung haben, wie die in Berlin, Hamburg, Schleswig-Holstein besteht diese Einschr�n-
kung nicht.

25 In einer Befragung im Vorfeld dieser Studie gaben die Fachberatungsstellen an, dass ca. 14% ihrer
Klientinnen �ber private Kontakte zu ihnen kommen. Unsere Stichprobe enth�lt eine grçßere
Anzahl dieser Frauen.
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8.3 Zeitpunkt des Kontakts mit der Fachberatungsstelle

(1) Generell gilt: In keinem Fall wurde eine vorhandene Aussagebereitschaft der
Interviewpartnerin durch Intervention der Beratung zur�ckgenommen.

(2) Dar�ber hinaus unterscheiden sich Mçglichkeiten und Funktionen von Bera-
tungseinrichtungen je nachdem ob sie vor der Vernehmung Kontakt zu Opfern
von Menschenhandel haben oder ob dieser Kontakt nach der Vernehmung stattfin-
det. Dies zeigt der Gruppenvergleich nach Kontakt- und Vernehmungszeitpunkt.

8.3.1 Zugang zur Fachberatungsstelle vor einer Vernehmung bzw.
Aussage bei der Polizei

Diese Frauen (Gruppe B1) wandten sich nach Flucht aus der Prostitution bzw.
w�hrend der Prostitutionst�tigkeit an Beratungseinrichtungen. Sie wandten sich
nicht unmittelbar an die Polizei und wurden daher nicht von der Polizei an Bera-
tung vermittelt. Es war vielmehr von Zuf�llen abh�ngig, ob sie eine Fachbera-
tungsstelle erreichten. Zur Polizei gingen sie zu diesem Zeitpunkt in der Regel
deshalb nicht, weil sie Angst vor der Polizei bzw. vor einer Abschiebung hatten
(s. Kapitel 4.4.2 und 4.7). Hier �bernahm die Beratung eine ganz zentrale Rolle,
indem sie daran arbeitete, die Angst zu reduzieren und so zur Aussage zu moti-
vieren. Dies war vor allem dann sinnvoll, wenn die Klientinnen schon bereit wa-
ren, sich gegen die T�ter/innen zu stellen bzw. wenn sie mit der Aussage ihren
Aufenthalt regeln konnten. Wenn die Angst zu groß war und die T�ter/innen
von der Klientin als sehr m�chtig eingesch�tzt wurden, konnte auch die Bera-
tungsstelle nicht ausreichend Schutz garantieren.

Tabelle 18: Zugang zu Beratung vor der Vernehmung

Zugang zu
Beratung

Aussage wegen Menschenhandels
Funktion der Beratung

Anmerkungen*

1–01:
Zufall, privater Kontakt

– Beratung informierte und nahm die Angst vor der
Polizei.

– Beratung ermutigte zur Aussage und regelte Le-
benssituation.

– Beratung stellte Kontakt zur Polizei her.
– Aussage war im Interesse der Klientin.

Viktimisierungsverlauf
„Opfer“: eindeutiges
Opfer

1–10:
zur�ckliegende Street-
work-Kontakte

– Beratung brachte sie und die Tochter in Sicherheit,
dadurch wurde die Bereitschaft hergestellt, sich ge-
gen die T�ter zu stellen und zu einer Aussage zu
entschließen.

– Beratung regelte vorl�ufig ihren Lebensunterhalt.
– Aussage war im Interesse der Klientin.

Viktimisierungsverlauf
„durchgehende biografi-
sche Opferwahrneh-
mung“/„Opfer“: Opfer-
deklaration eingelassen
gesamte und langj�hrige
Gewaltbiografie

1–46:
Kollegin

– Beratung informiert sie, nimmt ihr die Angst vor der
Polizei.

– Beratung regelte ihren Lebensunterhalt.
– Motivierte sie zur Aussage und begleitete sie zur

Polizei.
– Aussage war im Interesse der Klientin.

Viktimisierungsverlauf
„Opfer“: eindeutiges
Opfer
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Zugang zu
Beratung

Aussage wegen Menschenhandels
Funktion der Beratung

Anmerkungen*

1–48:
Bekannte und Ausl�nder-
amt

– Information und Empfehlung der Beraterin waren
ausschlaggebend f�r die Aussagebereitschaft.

– Große Angst und grunds�tzliches Misstrauen – auch
gegen Beratung – hatten Aussage bislang verhindert.

– Aussage war im Interesse der Klientin.

Viktimisierungsverlauf
„Arrangement“: zeitweili-
ges Arrangement auf
Druck der T�ter/innen,
sp�ter erneute Opferde-
klaration und Aussagebe-
reitschaft

Zugang zu Beratung Keine Aussage wegen Menschenhandels
Funktion der Beratung

Anmerkungen

3–35:
Kunde

– Beratung regelte ihren Lebensunterhalt und ihre
medizinische Versorgung.

– Beratung konnte der Angst vor den T�tern nichts
entgegen setzen.

– Aussage war nicht im Interesse der Klientin.

N�here Ausf�hrungen zur
Gruppe der Frauen, die
nicht ausgesagt haben, vgl.
Kapitel 7

2–54:
�rztin

– Beratung regelte Ausstieg, Namens�nderung.
– Beratung konnte der Angst vor den T�tern nichts

entgegen setzen.
– Beratung stellte Kontakt zur Polizei her.
– Aussage war nicht im Interesse der Klientin.

N�here Ausf�hrungen zur
Gruppe der Frauen, die
nicht ausgesagt haben, vgl.
Kapitel 7

* Es werden die in Kapitel 6 eingef�hrten Bezeichnungen der Viktimisierungsverl�ufe verwendet

8.3.2 Vermittlung an die Fachberatungsstelle durch die Polizei nach
einer Aussage

Die Gruppe der Interviewpartnerinnen, die nach einer Aussage wegen Menschen-
handels von der Polizei an eine Fachberatungsstelle vermittelt wurden (Gruppe
B2), wird hier nicht mehr in G�nze analysiert, da die Beratung in diesen F�llen
keinen Einfluss mehr auf ihre Aussagebereitschaft nehmen konnte. Zwei Sonder-
f�lle, in denen der Beratung auch nach der Vernehmung eine Bedeutung bezogen
auf die Aussagebereitschaft zukam, werden vertieft. Weitere wichtige Funktio-
nen, die die Beratung �bernahm, werden in Kapitel 8.6.1 ausgef�hrt.

Sonderfall: Vermittlung an Beratung durch die Polizei nach Teilaussage (wegen
h�uslicher Gewalt)

Wenn Interviewpartnerinnen eine Aussage bei der Polizei ausschließlich wegen
h�uslicher Gewalt gemacht hatten und dann zeitnah an eine Fachberatungsstelle
vermittelt wurden (2–04, 1–11, 1–17), konnten Information und Best�rkung
durch die Beraterin die Bereitschaft f�r eine Aussage �ber den Menschenhandel
schaffen. Voraussetzung daf�r war, dass die Vernehmung wegen h�uslicher Ge-
walt gut verlief und die Frau sich ernst genommen und unterst�tzt f�hlte. Weitere
Voraussetzung war, dass erkannt wurde, dass hinter der h�uslichen Gewalt Men-
schenhandel stand. Dazu war ein Vertrauensverh�ltnis erforderlich, das in einer
kompetenten bzw. spezialisierten Beratung hergestellt werden konnte.
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Tabelle 19: Zugang zu Beratung nach einer Teilaussage

Hintergrund Aussage wegen Menschenhandels
Funktion der Beratung

Anmerkungen*

1–11:
Flucht nach Gewalteskalation
zur Polizei

– Beratung konnte Lebenssituation der
Klientin regeln.

– Eine Aussage war im Interesse der
Klientin.

Viktimisierungsverlauf „Opfer“
und „Empçrung“: Ganz fr�he
Opferdeklaration danach latent,
beim 2. Wendepunkt wurde sie
manifest

1–17:
Flucht zur Polizei mithilfe
Dritter

– Best�rkung im Lçsungsprozess aus der
Beziehung, Regelung des Lebensunter-
halts und Aufzeigen einer Perspektive
(Sprache lernen, Ausbildung, Verdienst)
in Deutschland schafften die Bereit-
schaft, sich gegen den Partner zu stellen.

– Langfristige Begleitung durch die Bera-
tung erhielt die Aussagebereitschaft
w�hrend der Dauer des Verfahrens.

– Aussage war im Interesse der Klientin.

Viktimisierungsverlauf „Empç-
rung“: Opferdeklaration erst im
weiteren Verlauf �ber massive
Ausbeutung

Hintergrund Keine Aussage wegen Menschenhandels
Funktion der Beratung

Anmerkungen

2–04:
Zu große Angst vor dem T�ter
und seinen Netzwerken, st�n-
dige Flucht und Verfolgung

– Beratung konnte zwar eine anonyme
Wohnung
organisieren, aber der Angst vor dem
T�ter nichts realistisch entgegen halten.

– Die Familie lebte weiterhin in Angst, was
passieren w�rde, wenn der T�ter in eini-
gen Jahren aus der Haft entlassen wird.

– Grenzen der Beratung: Wenn die Angst
so groß ist, l�sst sich keine Aussagebe-
reitschaft erreichen. Ein Hinwirken der
Beraterin auf eine Aussage war nicht im
Interesse der Klientin.

N�here Ausf�hrungen zur
Gruppe der Frauen, die nicht
ausgesagt haben, vgl. Kapitel 7

3–07:
Zu große Angst vor den T�tern/
innen

– Abkl�rungsprozess.
– Beratung konnte den Voodoo-Eid nicht

außer Kraft setzen.
– Aussage war nicht im Interesse der

Klientin.

N�here Ausf�hrungen zur
Gruppe der Frauen, die nicht
ausgesagt haben, vgl. Kapitel 7

Sonderfall
Anzeige wegen Kindesentziehung

1–33:
T�ter/innen nahmen ihr Kind
weg, sie machte Anzeige wegen
Kindesentziehung

– Schutz im Frauenhaus, Unterst�tzung
durch Fachberatungsstelle.

– Beratung vermittelte Anw�ltin.
– Aussage war im Interesse der Klientin.

Viktimisierungsverlauf „Empç-
rung“: Aussage erst nach Zu-
spitzung des Sorgerechtskon-
flikts

* Es werden die in Kapitel 6 eingef�hrten Bezeichnungen der Viktimisierungsverl�ufe verwendet

Sonderfall: Vermittlung durch die Polizei nach einer Vernehmung, ohne dass es zu
einer Aussage wegen Menschenhandels kam

Dass Frauen auch nach einer Vermittlung an die Fachberatungsstelle durch die Po-
lizei nicht aussagen wollten (vier Frauen: 2–03, 2–31, 2–32, 2–34), hatte unter-
schiedliche Gr�nde. Es kam dann zu keiner Aussage, wenn besondere Erschwer-
nisse vorlagen: W�hrend zwei Interviewpartnerinnen auf keinen Fall aussagen
und auch keinesfalls beraten werden wollten, wollten die beiden anderen aus-
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sagen, wurden jedoch als unglaubw�rdig eingestuft bzw. nicht unterst�tzt. Ihre
Aussagebereitschaft konnte trotz Beratung nicht aufrecht erhalten bleiben.

Tabelle 20: Zugang zu Beratung nach Vernehmung und ohne Aussage

Hintergrund Funktion der Beratung Anmerkungen

2–03:
Wollte zur�ck nach Hause,
R�ckkehrhilfe, keine Be-
ratung

– Grenzen der Beratung: Es bestand keine
Bereitschaft, sich beraten zu lassen.

N�here Ausf�hrungen zur Gruppe
der Frauen, die nicht ausgesagt
haben, vgl. Kapitel 7

2–31:
Polizei glaubte bei erster
Aussage nicht, diskrimi-
nierte sie als Alkoholike-
rin und Straßenprostitu-
ierte. Große Angst vor den
T�tern.

– Beratung konnte die Lebenssituation der
Klientin regeln, was als große Hilfe erlebt
wurde.

– Grenzen der Beratung: Der großen Angst –
die teilweise Z�ge extremer psychischer
Belastung oder auch einer Stçrung tr�gt –
konnte Beratung nichts entgegen halten.

– Ein Hinwirken auf eine Aussage war nicht
im Interesse der Klientin.

N�here Ausf�hrungen zur Gruppe
der Frauen, die nicht ausgesagt
haben, vgl. Kapitel 7

2–32:
Frau geriet unter Verdacht
der Mitt�terschaft, wurde
in Untersuchungshaft ge-
nommen, Sozialdienst des
Gef�ngnisses vermittelte
an Beratung.

– Beratung besuchte sie in der Haft und ver-
sorgte sie, was ihr die Situation ertr�glicher
machte.

– Sie wurde informiert und bekam mutter-
sprachliche Beratung.

– Beratung organisierte ihre R�ckreise.
– Aussage war nicht im Interesse der Klien-

tin.

N�here Ausf�hrungen zur Gruppe
der Frauen, die nicht ausgesagt
haben, vgl. Kapitel 7

2–34:
Polizei interessierte sich
bei erster Anzeige nicht
ausreichend, keine weitere
Aussagebereitschaft.

– Beratung konnte die Lebenssituation regeln
und der jungen Klientin eine Perspektive
bieten.

– Beratung konnte die schlechten Erfahrun-
gen mit der Polizei nicht ausgleichen.

– Mçglicherweise h�tte eine engere Einbin-
dung in Beratung zum Zeitpunkt der Ver-
handlung die Aussage der Zeugin im Ver-
fahren ermçglichen kçnnen.

– Ein Hinwirken auf das Aufrechterhalten
der Aussage war nicht im Interesse der
Klientin.

N�here Ausf�hrungen zur Gruppe
der Frauen, die nicht ausgesagt
haben, vgl. Kapitel 7

8.3.3 Zugang zur Fachberatungsstelle nach einer Ver�nderung der
Lebenssituation ohne vorherige Vernehmung

Auch bei diesen Interviewpartnerinnen (Gruppe B3) gilt wie f�r die erste Gruppe,
dass sie den Zwangsverh�ltnissen in der Prostitution entkamen, ohne Polizei ein-
zuschalten, und es daher von Zuf�llen abhing, ob sie eine Beratungsstelle erreich-
ten. Flucht und Ver�nderung ihrer Situation gelangen ihnen mithilfe von Personen
aus ihrem privaten Umfeld. Sie nahmen die Beratung dann sp�ter wegen unter-
schiedlicher Probleme – rechtlicher, gesundheitlicher – in Anspruch. Wenn es
im Kontext der Beratung zu einer Aussagebereitschaft und zu sp�ten Anzeigen
und Aussagen kam, dann deshalb, weil diese f�r die Klientin einen Vorteil bringen
konnte, z.B. einen legalen Aufenthaltsstatus. Hatte die Klientin ihre Probleme be-
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reits anders gelçst, z.B. durch Heirat und/oder ein Kind mit einem deutschen
Staatsangehçrigen, verlor die Aussage an Bedeutung, da sie keinen weiteren Vor-
teil mehr bringen konnte, sondern erneute Belastungen bedeutete.

In der Gruppe derjenigen, die sp�t und nach einer Ver�nderung ihrer Lebenssitua-
tion einen Kontakt zur Polizei hatten, hatten drei Frauen ausgesagt und sieben
Frauen nicht ausgesagt.

Tabelle 21: Zugang zu Beratung nach einer Ver�nderung der Lebenssituation ohne vorherige
Vernehmung

Zugang zur Beratung Aussage wegen Menschenhandels
Funktion der Beratung

Anmerkungen

1–15:
Neuer Partner und Anwalt

– Beratung informierte �ber Rechte.
– Bot muttersprachliche Beratung.
– Regelte einen vorl�ufigen Lebensunterhalt.
– Motivierte zur Aussage.
– Aussage war im Interesse der Klientin.

Viktimisierungsverlauf
„Empçrung“: Einverst�nd-
liche Prostitution, gezielt
angefangen, Opferdeklara-
tion im Zusammenhang mit
Arbeitsbedingungen, Aus-
beutung, Vorenthalten von
Geld

1–37:
Zufall, �ber Deutschkurs

– Beratung informierte sie und bot muttersprach-
liche Verst�ndigung.

– Beratung nahm ihr die Angst vor dem Verfahren
und erhielt ihre Aussagebereitschaft aufrecht.

– Aussage war Interesse der Klientin.

Viktimisierungsverlauf
„Arrangement“: Arrangiert
sich nach urspr�nglicher
Opferdeklaration, sp�ter er-
neute Opferdeklaration

1–49:
Freund und Anwalt

– Beratung nahm ihr die Angst, informierte sie.
– Aussage war im Interesse der Klientin.

Zugang zur Beratung Keine Aussage wegen Menschenhandels
Funktion der Beratung

Anmerkungen

2–05:
Deutscher Partner

– Beratung informierte.
– Sie wurde auf ihre Aussage im Gerichtsverfahren

gegen einen Kunden vorbereitet.
– Dies motivierte sie aber nicht zu einer Anzeige

wegen Menschenhandels.
– Aussage w�rde der Klientin keine Vorteile brin-

gen.

N�here Ausf�hrungen zur
Gruppe der Frauen, die nicht
ausgesagt haben, vgl.
Kapitel 7

3–08:
Deutscher Partner

– Beratung informierte und ermçglichte einen
Abw�gungsprozess.

– Unterst�tzung bei ihren Schuldenproblemen.
– Aussage w�rde der Klientin keine Vorteile brin-

gen.

N�here Ausf�hrungen zur
Gruppe der Frauen, die nicht
ausgesagt haben, vgl.
Kapitel 7

2–09:
Deutscher Partner

– Beratung half bei der Kl�rung rechtlicher Fragen
(Scheidung, Kind von neuem Partner).

– Eine Aussage war nicht im Interesse der Klientin.

N�here Ausf�hrungen zur
Gruppe der Frauen, die nicht
ausgesagt haben, vgl.
Kapitel 7

3–40:
Nachbarin im Asylbewer-
berheim

– Beratung regelte ihre Aufenthaltsgenehmigung.
– Aussage war nicht im Interesse der Klientin.

N�here Ausf�hrungen zur
Gruppe der Frauen, die nicht
ausgesagt haben, vgl.
Kapitel 7
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Zugang zur Beratung Aussage wegen Menschenhandels
Funktion der Beratung

Anmerkungen

2–43:
Bekannte

– Beratung k�mmerte sich um ihre medizinische
Versorgung w�hrend der Schwangerschaft.

– Aussage war nicht im Interesse der Klientin.

N�here Ausf�hrungen zur
Gruppe der Frauen, die nicht
ausgesagt haben, vgl.
Kapitel 7

2–52:
Freundin

– Beratung suchte eine geeignete Unterbringung
und organisierte ihre medizinische Versorgung.

– Lebensunterhalt wurde geregelt.
– Beraterin informierte sie �ber die Vorteile einer

Aussage.

N�here Ausf�hrungen zur
Gruppe der Frauen, die nicht
ausgesagt haben, vgl.
Kapitel 7

3–53:
Freundin

– Beratung k�mmerte sich um ihre medizinische
Versorgung w�hrend der Schwangerschaft.

– Beraterin beriet sie zu aufenthaltsrechtlichen
Fragen.

N�here Ausf�hrungen zur
Gruppe der Frauen, die nicht
ausgesagt haben, vgl.
Kapitel 7

8.3.4 Zusammenfassende Bewertung

Der Zugang zu Beratung �ber die Polizei nach einer Vernehmung bzw. Aussage
war der einzige formal vorgebahnte, geregelte Zugangsweg zu einem bestimmten
Zeitpunkt des Viktimisierungsprozesses. Die Vermittlung durch die Polizei er-
folgte, nachdem versucht wurde, in einer Vernehmung eine Aussage zu Men-
schenhandel zu bekommen. Nur in wenigen F�llen wurde eine Frau nach einer
Vernehmung, in der es zu keiner Aussage gekommen war, an eine Fachberatungs-
stelle vermittelt. Wenn die Interviewpartnerinnen nicht seitens der Polizei als Op-
fer von Menschenhandel erkannt und akzeptiert wurden, erfolgte zu diesem Zeit-
punkt keine Vermittlung. Aber auch die erkannten F�lle wurden nicht systema-
tisch vermittelt.

Erreichten die Interviewpartnerinnen die Beratung zu einem fr�hen oder sp�ten
Zeitpunkt des Viktimisierungsprozesses und ohne dass es zu einer polizeilichen
Vernehmung gekommen war, hing der Zugang von Zuf�llen ab. Wenn sie �ber
keine Kenntnisse der Beratungs- und Schutzmçglichkeiten verf�gten (was �ber-
wiegend der Fall war), waren sie darauf angewiesen, dass sie auf Personen trafen,
die ihnen diese Informationen gaben.

Wenn Beratung in Anspruch genommen werden konnte, bevor es zu einer Verneh-
mung oder der Entscheidung �ber eine Aussage kam, gehçrte es zu den Aufgaben
der Beraterin, mit der Klientin ihre Optionen und deren Konsequenzen zu pr�fen.
Die Aufgaben der Beratung unterschieden sich ansonsten nicht wesentlich in Ab-
h�ngigkeit vom Zeitpunkt des Zugangs. Sie bestanden vor allem in Information –
auch durch Sprachmittlung bzw. muttersprachliche Beratungsgespr�che – in Kri-
senintervention, sch�tzender Unterbringung sowie der Regelung der Lebens-
situation und des Lebensunterhalts.
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8.4 Kooperation Polizei und Beratung

Die differenten Aufgaben von Beratung und Polizei, schließen eine enge und er-
folgreiche Kooperation nicht aus (s. Kapitel 8.1) sondern erfordern sie. Koope-
ration auf dieser Ebene ist teilweise in Form von Absprachen oder Vereinbarun-
gen institutionalisiert.

Exkurs: Kooperationsvereinbarungen zwischen Fachberatungsstellen und Polizei

Kooperationsvereinbarungen zwischen Fachberatungsstellen f�r Opfer von
Menschenhandel und der Polizei wurden nach der Empfehlung eines Koope-
rationskonzeptes der „Bund-L�nder-Arbeitsgruppe Menschenhandel zum Zwe-
cke der sexuellen Ausbeutung“ in den Bundesl�ndern eingef�hrt. Das Konzept
wurde 1999 entwickelt und 2007 auf der Basis der Studie von Herz und Minthe
(2006) �berarbeitet. Die Praxis in den L�ndern ist uneinheitlich. Ziel des Ko-
operationskonzeptes ist es, zu ad�quatem Schutz und Hilfe f�r potentielle (Op-
fer-)Zeuginnen von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung
beizutragen und so die Bek�mpfung dieses Ph�nomens voranzubringen (BMFJ
2007, 2). Die Empfehlung geht davon aus, dass wirksamer Schutz und profes-
sionelle Betreuung Grundvoraussetzungen f�r die Stabilisierung der Opferzeu-
ginnen und damit f�r die Verwertbarkeit ihrer Aussage sind. Dazu bedarf es der
Kooperation zwischen Polizei und Beratung/Schutzwohnung. Laut dieser Emp-
fehlung gehçrt zu einem wirksamen Schutz die Sicherung der kçrperlichen und
seelischen Unversehrtheit, der Unterbringung, des Lebensunterhalts, des Auf-
enthaltsstatus und der Menschenw�rde sowie der Menschenrechte (a.a.O., 5).
Zum Grundverst�ndnis der Kooperationsempfehlung gehçrt u.a., dass eine Be-
treuung durch eine Fachberatungsstelle sich fçrderlich auf die Aussagebereit-
schaft der Opfer auswirke (a.a.O., 8). Auch sollte bei weiter bestehender Bedro-
hung weiteres Aufenthaltsrecht gew�hrt werden. Maßnahmen sollen in gegen-
seitiger Absprache der Kooperationspartner durchgef�hrt werden. Bereits bei
der ersten Kontaktaufnahme mit einem potentiellen Opfer soll die Frau �ber
die Mçglichkeiten der Unterst�tzung durch eine Fachberatungsstelle aufgekl�rt
werden und, wenn gew�nscht, soll eine Beraterin bei der Vernehmung anwesend
sein. Im Gegenzug kooperiert die Beratungsstelle mit der Polizei und informiert
diese �ber sicherheitsrelevante Entwicklungen (a.a.O., 12).

In den Interviews gibt es verh�ltnism�ßig wenig Hinweise darauf, dass die Art und
Intensit�t der Kooperation zwischen Fachberatungsstellen und Polizei (z.B. Ab-
sprachen und Regelungen) den Interviewpartnerinnen bewusst geworden oder
f�r sie von erw�hnenswerter Bedeutung gewesen war. Auf Nachfrage hin erz�hl-
ten die Frauen zum Teil, wer ihnen den Kontakt zur ihrer Beraterin vermittelt hat-
te. Wichtig war ihnen aber ausschließlich, dass sie dort angekommen waren. Teil-
weise erw�hnten sie die Dauer des Beratungsprozesses nicht oder sie stellten das
Ergebnis ausschließlich als Resultat ihrer eigenen �berlegungen dar.
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Wenn die Polizei auch nach einer Aussage bzw. Anzeige wegen Menschenhandels
die Zeugin nicht an eine Fachberatungsstelle vermittelte (1–12, 1–22, 1–50, 1–51,
2–18), hing der Zugang zur Beratung von Zuf�llen ab. Es musste Personen im
Umkreis der Frau geben, die ihr den Zugang ermçglichten, oder sie musste wegen
anderer Probleme Einrichtungen bzw. Behçrden aufsuchen, die ihr Problem er-
kannten und sie weitervermittelten.

8.5 Bedeutung der Beratung f�r den Verlauf des Gerichtsverfahrens

Exkurs: Begleitung von Opferzeuginnen

Eine zentrale Aufgabe und Leistung der Fachberatungsstellen besteht darin, die
Klientinnen nach ihrer Aussage bei der Polizei zu betreuen und sie dadurch in
die Lage zu versetzen, die Wartezeiten auf ein Verfahren durchzustehen und in
den oft Jahre dauernden Verfahren als Zeugin auszusagen. Beraterinnen beglei-
ten die Klientinnen im Vorfeld und w�hrend der Verhandlung, haben aber wenig
Einfluss auf ihren Schutz im Gericht.

In der Regel bedeutet die Zeugenaussage f�r Gewaltopfer eine große Belas-
tung (vgl. Fastie 2002). Dies gilt vor allem f�r Personen, die Opfer von sexua-
lisierter Gewalt geworden sind. In den Verfahren kann nicht verhindert wer-
den, dass intime Details zur Sprache kommen. Auch f�r Frauen, die zur Pros-
titution gezwungen worden waren oder sich auf die Prostitution eingelassen
hatten, besteht diese spezifische Schwierigkeit. Die Prozessçffentlichkeit,
die das Moment von Scham verst�rkt, und die Konfrontation mit dem/der
oder den Angeklagten, die �ngste mobilisiert, tragen zur Belastung bei. Ein
weiterer problematischer Aspekt ist eine mçglicherweise lange Wartezeit auf
das Verfahren, wenn die Ermittlungen sich hinziehen bzw. T�ter/innen fl�chtig
sind. Die genaue Erinnerung an das Tatgeschehen muss lebendig gehalten wer-
den, um eine verwertbare Zeugenaussage zu machen, gleichzeitig haben die
Betroffenen in der Regel den intensiven Wunsch, das Geschehene zu verges-
sen, zumindest nicht st�ndig daran denken zu m�ssen. Die Erinnerung an Ge-
waltsituationen unterliegt oft spezifischen Verzerrungen: Details, die vçllig
unwichtig sind, kçnnen klar im Ged�chtnis geblieben sein, w�hrend Zusam-
menh�nge nicht erinnerbar sind (vgl. Herman 1993). Diese Probleme kçnnen
vor und w�hrend der Verhandlung zu großem Stress f�hren. Eine kompetente
Nebenklagevertreterin und eine geschulte Prozessbegleiterin kçnnen hier be-
ruhigend und ausgleichend wirken, �ngste nehmen und wichtige Informatio-
nen geben, ohne die Zeugenaussage zu beeinflussen. In Deutschland gibt es
eine Qualifikation zur Sozialp�dagogischen Prozessbegleitung allerdings
erst seit Kurzem.26 Auch gesch�tzte R�ume f�r die Wartezeit von Zeuginnen,
die verhindern, dass sie auf dem Gerichtsflur den Angeklagten und deren An-

26 Vgl. www.rwh-institut.de
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gehçrigen und Freunden ausgesetzt sind, gehçren nicht zum Standard deut-
scher Gerichte.

Die Spannbreite der Erfahrungen in den Interviews ist breit: Auf der einen Seite
fanden sich Frauen, die das Verfahren und den Umgang mit ihnen als Zeugin vor
Gericht nur auf Nachfrage erw�hnten und sagten, alles sei in Ordnung gewesen.
Auf der anderen Seite stehen Interviewpartnerinnen, f�r die ihre Aussage in der
Gerichtsverhandlung eine enorme Belastung darstellte, teilweise mit retraumati-
sierendem Charakter. Angst vor den T�tern/innen und davor, dass man den Anfor-
derungen des Gerichts nicht entsprechen kann, spielte dabei ebenso eine große
Rolle wie die Konfrontation mit Erinnerungen und intensiven Gef�hlen. Inter-
viewpartnerinnen berichteten, dass sie sich innerhalb der Gerichtsr�ume unge-
sch�tzt den T�tern/innen ausgesetzt f�hlten: auf den Fluren w�hrend der Warte-
zeit sowie im Gerichtssaal.

8.6 Beratungsinhalte und Beratungsbedarf

In den Interviews wurde nach dem Zugang zur Beratung und den Erfahrungen in
der Beratung gefragt und eine Einsch�tzung der Beratung erbeten. Generelles Er-
gebnis ist, dass die Interviewpartnerinnen mit der in den Fachberatungsstellen er-
lebten Unterst�tzung durchweg sehr zufrieden waren und in vielerlei Hinsicht da-
von profitierten. Oft wurde �berschw�ngliches Lob ge�ußert: „Das ist wirklich
das Beste, was mir passieren konnte.“ (1–29/1179)

Diese Ergebnisse unterliegen allerdings aus drei Gr�nden einer systematischen
Verzerrung, so dass die Aussagekraft der Bewertungen von Beratung in den Inter-
views kritisch einzusch�tzen ist. Erstens wurden f�r die Interviews vorzugsweise
Frauen ausgew�hlt, zu denen ein Vertrauensverh�ltnis bestand und deren Situa-
tion sich stabilisiert hatte bzw. deren Belastungsniveau eingesch�tzt werden
konnte, also �berwiegend Frauen, zu denen ein langfristiges Beratungsverh�ltnis
bestand. Zweitens w�nschten einige Befragte, dass die Beraterin beim Interview
anwesend sein sollte (s. Kapitel 3.2). Drittens wurde das Interview meist in den
R�umen der Beratungsstelle gef�hrt.

8.6.1 Beratungsinhalte

In den Interviews wurden unterschiedliche Beratungsverl�ufe geschildert. Sie
reichten von kurzen Kontakten (z.B. 1–48) bis zu Beschreibungen langj�hriger
Beratungs- und Begleitungsprozesse (z.B. 1–29). Dem Bedarf entsprechend um-
fangreich und fallbezogen waren die Leistungen, die eine Beraterin zu erbringen
hatte:

218



{luchterh_neu}20100106_BKA-Opfer/kap02.3D 158 03.05.2010 S. 219

T
ab

el
le

23
:

B
el

as
tu

n
ge

n
d

u
rc

h
d

as
V

er
fa

h
re

n

P
sy

ch
is

ch
e

B
el

as
tu

ng
du

rc
h

da
s

V
er

fa
hr

en

F
ra

ue
n

er
z�

hl
te

n
vo

n
ei

ne
r

gr
oß

en
ps

yc
hi

sc
he

n
B

el
as

tu
ng

du
rc

h
da

s
G

er
ic

ht
sv

er
fa

hr
en

.
E

in
ig

e
ko

nn
te

n
de

n
S

tr
es

s
nu

r
m

it
H

il
fe

vo
n

B
er

uh
ig

un
gs

m
it

te
ln

be
w

�l
ti

ge
n.

E
in

e
In

te
rv

ie
w

pa
rt

ne
ri

n
ko

nn
te

de
m

D
ru

ck
ni

ch
ts

ta
nd

ha
lt

en
un

d
ka

m
in

di
e

P
sy

ch
ia

tr
ie

(1
–2

1)
.

„
A

be
r

na
ch

de
n

G
er

ic
ht

sv
er

ha
nd

lu
ng

en
w

ar
ic

h
fe

rt
ig

,m
ei

ne
Se

el
e

w
ar

ge
st

or
be

n.
“

(1
–2

1/
15

8)
„

Ic
h

ha
be

m
ic

h
ga

nz
no

rm
al

ge
f�

hl
t,

de
nn

ic
h

ha
be

ga
nz

vi
el

e
B

er
uh

ig
un

gs
ta

bl
et

te
n

ge
no

m
-

m
en

,w
ei

l
ic

h
so

se
hr

au
fg

er
eg

t
w

ar
.“

(1
–3

8/
50

9)
„

Ic
h

da
ch

te
24

St
un

de
n

da
r�

be
r

na
ch

,v
on

m
or

ge
ns

bi
s

ab
en

ds
da

ch
te

ic
h

da
ra

n.
E

s
w

ar
w

ie
ei

n
G

eb
et

f�
r

m
ic

h.
M

or
ge

ns
st

eh
st

du
au

f
un

d
f�

ng
st

an
,a

ll
es

zu
w

ie
de

rh
ol

en
,S

t�
dt

e,
N

am
en

,
A

ut
ok

en
nz

ei
ch

en
..

.I
ch

ka
m

da
m

al
s

f�
r

ei
ne

n
M

on
at

in
ei

ne
P

sy
ch

ia
tr

ie
.“

(1
–2

1/
14

6)

E
in

e
In

te
rv

ie
w

pa
rt

ne
ri

n,
di

e
ih

re
n

E
he

m
an

n
w

eg
en

h�
us

li
ch

er
G

ew
al

ta
ng

ez
ei

gt
ha

tt
e,

be
kl

ag
te

de
n

U
m

ga
ng

m
it

Z
eu

gi
nn

en
be

i
G

er
ic

ht
,d

en
si

e
al

s
un

zu
m

ut
ba

r
em

pf
un

de
n

ha
tt

e
(2

–0
4)

.
„

E
s

gi
bt

ab
er

ke
in

e
ps

yc
ho

lo
gi

sc
he

B
et

re
uu

ng
..

.s
el

bs
t

w
en

n
m

an
da

m
eh

rm
al

s
zu

sa
m

m
en

-
br

ic
ht

!I
ch

m
us

st
e

de
m

T
�t

er
ja

nu
n

di
re

kt
ge

ge
n�

be
r

si
tz

en
,u

nd
da

k�
m

m
er

ts
ic

h
ke

in
er

dr
um

.“
(2

–0
4/

29
0)

„
M

an
w

ir
d

in
so

’n
kl

ei
ne

n
Z

eu
ge

ns
ch

ut
zr

au
m

re
in

ge
pa

ck
t,

m
it

al
te

n
st

in
ki

ge
n

C
om

pu
te

rn
.D

er
w

ar
sc

hm
ut

zi
g,

st
au

bi
g,

dr
ec

ki
g,

un
d

da
nn

m
us

st
e

ic
h

st
un

de
nl

an
g

w
ar

te
n

..
.w

en
n

ic
h

he
ut

e
zu

r�
ck

de
nk

e
un

d
ge

w
us

st
h�

tt
e

w
ie

da
s

l�
uf

t,
ic

h
h�

tt
e

ke
in

e
A

nz
ei

ge
ge

m
ac

ht
.“

(2
–0

4/
29

0)

E
in

e
In

te
rv

ie
w

pa
rt

ne
ri

n
f�

hl
te

si
ch

in
de

r
S

it
ua

ti
on

vo
r

G
er

ic
ht

au
sg

el
ie

fe
rt

,w
as

si
e

an
di

e
T

at
si

tu
at

io
n

er
in

ne
rt

e
(1

–1
3)

.
„

Ic
h

ha
tt

e
de

n
E

in
dr

uc
k,

al
s

h�
tt

e
ic

h
ke

in
e

an
de

re
M

çg
li

ch
ke

it
,a

ls
da

s
zu

tu
n,

w
as

si
e

vo
n

m
ir

w
ol

lt
en

.“
(1

–1
3/

27
3)

E
in

e
In

te
rv

ie
w

pa
rt

ne
ri

n
be

sc
hr

ie
b

da
s

am
bi

va
le

nt
e

G
ef

�h
l,

da
s

si
e

tr
ot

z
de

rF
re

un
dl

ic
hk

ei
td

er
U

nt
er

su
ch

un
gs

ri
ch

te
r

zu
di

es
en

m
�c

ht
ig

en
A

ut
or

it
�t

sp
er

so
ne

n
ha

tt
e

(1
–4

4)
.

„
D

ie
be

id
en

U
nt

er
su

ch
un

gs
ri

ch
te

r
w

ar
en

ne
tt

.D
er

H
au

pt
un

te
rs

uc
hu

ng
sr

ic
ht

er
is

ta
uc

h
ne

tt
,e

r
is

t
so

lu
st

ig
.A

be
r

na
t�

rl
ic

h
ha

be
ic

h
au

ch
A

ng
st

vo
r

ih
m

w
en

n
er

ko
m

m
t.

N
a

ja
,w

ie
so

ll
ic

h
sa

ge
n,

ni
ch

tw
ir

kl
ic

h
A

ng
st

,a
be

r
m

ei
ne

B
ez

ie
hu

ng
zu

ih
m

na
ja

..
.i

ch
m

çc
ht

e
ih

n
li

eb
er

ni
ch

t
se

he
n.

“
(1

–4
4/

71
6)

A
ng

st
vo

r
de

n
T

�t
er

n

W
en

n
di

e
T

�t
er

/i
nn

en
si

ch
vo

n
de

m
R

ah
m

en
de

r
G

er
ic

ht
sv

er
ha

nd
lu

ng
un

be
ei

nd
ru

ck
tz

ei
gt

en
,

de
m

on
st

ri
er

te
n

si
e

de
r

Z
eu

gi
n

er
ne

ut
ih

re
M

ac
ht

.
„

E
s

w
ar

sc
hl

im
m

,i
n

de
n

G
er

ic
ht

ss
aa

lr
ei

n
zu

ko
m

m
en

un
d

ih
m

in
di

e
A

ug
en

zu
se

he
n.

Ic
h

ha
tt

e
A

ng
st

.I
ch

ha
be

da
nn

be
gr

if
fe

n,
da

ss
ic

h
ni

ch
ti

n
m

ei
ne

St
ad

tz
ur

�c
kk

eh
re

n
ka

nn
.U

nd
w

as
w

ir
d

m
it

m
ei

ne
n

K
in

de
rn

?“
(1

–2
7/

11
7)

„
D

ie
se

Ve
rb

re
ch

er
si

tz
en

do
rt

,s
ch

au
en

di
ch

an
un

d
la

ch
en

�b
er

di
ch

.“
(1

–2
1/

19
8,

vg
l.

au
ch

1–
16

/3
39

,1
–1

4/
76

3)

W
en

n
da

nn
un

vo
rh

er
ge

se
he

ne
P

ro
bl

em
e

au
ft

au
ch

te
n,

di
e

de
n

E
in

fl
us

s
de

r
T

�t
er

/i
nn

en
be

st
�-

ti
gt

en
,t

ru
g

da
s

zu
r

D
es

ta
bi

li
si

er
un

g
de

r
Z

eu
gi

n
be

i.
„

Si
e

ha
t

ja
w

ah
rs

ch
ei

nl
ic

h
G

el
d

ge
kr

ie
gt

..
.s

ie
ha

t
ja

au
ch

au
sg

es
ag

t,
da

ss
ic

h
ha

b
da

s
fr

ei
-

w
il

li
g

ge
m

ac
ht

.“
(1

–0
2/

57
9)

219



{luchterh_neu}20100106_BKA-Opfer/kap02.3D 158 03.05.2010 S. 220

W
en

n
w

ei
te

re
V

er
fo

lg
un

g
du

rc
h

di
e

T
�t

er
/i

nn
en

ge
f�

rc
ht

et
w

ur
de

,e
rs

ch
w

er
te

di
es

di
e

S
it

ua
ti

on
vo

n
Z

eu
gi

nn
en

,d
ie

si
ch

im
L

au
fe

ei
ne

s
an

da
ue

rn
de

n
V

er
fa

hr
en

s
ni

ch
ts

ic
he

r
f�

hl
en

ko
nn

te
n.

„
Ic

h
da

ch
te

,d
as

s
al

ld
ie

L
eu

te
,d

ie
zu

r
Ve

rh
an

dl
un

g
ka

m
en

,m
ic

h
se

he
n

un
d

w
ie

de
r

er
ke

nn
en

w
er

de
n.

N
ac

h
je

de
r

Ve
rh

an
dl

un
g

ha
be

ic
h

m
ir

gl
ei

ch
di

e
H

aa
re

ge
sc

hn
it

te
n,

ei
nm

al
ha

tt
e

ic
h

sc
hw

ar
ze

,d
an

n
w

ie
de

r
he

ll
e

od
er

ro
te

H
aa

re
..

.D
u

le
bs

ti
n

ei
ne

r
st

�n
di

ge
n

A
ng

st
,d

u
ha

st
vo

r
al

le
m

A
ng

st
.“

(1
–2

1/
15

8)

In
ei

ne
m

Fa
ll

w
ur

de
de

r
Z

eu
gi

n
ei

ne
V

er
ne

hm
un

g
zu

ge
sa

gt
,i

n
de

r
di

e
T

�t
er

/i
nn

en
si

e
ni

ch
t

se
he

n
ko

nn
te

n;
le

tz
te

nd
li

ch
ab

er
fa

nd
si

e
çf

fe
nt

li
ch

st
at

t,
so

da
ss

si
e

si
ch

be
lo

ge
n

f�
hl

te
(1

–4
5)

.
„

D
ie

ha
be

n
ve

rs
pr

oc
he

n
da

s
w

er
de

ta
no

ny
m

es
Ve

rh
an

dl
un

g,
da

ss
di

e
w

er
de

n
m

ic
h

ni
ch

ts
eh

en
,

un
d

di
e

ha
be

n
m

ic
h

ge
se

he
n.

D
as

is
td

as
..

.d
as

ha
b

ic
h

..
.b

is
he

ut
e

ve
rs

te
he

ic
h

ni
ch

t,
w

ar
um

so
ge

ko
m

m
en

.“
(1

–4
5/

42
4)

A
n

gr
if

fe
d

u
rc

h
d

ie
A

n
w

�l
te

d
er

G
eg

en
se

it
e

E
in

e
gr

oß
e

B
el

as
tu

ng
st

el
lt

en
di

e
A

nw
�l

te
de

r
T

�t
er

/i
nn

en
da

r,
vo

n
de

ne
n

si
e

si
ch

sc
hi

ka
ni

er
t

f�
hl

te
n.

„
U

nd
di

e
A

nw
�l

te
si

nd
ge

m
ei

n
..

.u
nd

du
f�

hl
st

di
ch

,w
ie

w
en

n
si

e
di

ch
do

rt
ze

rt
ra

m
pe

lt
h�

tt
en

.
Si

e
be

le
id

ig
en

di
ch

un
d

st
el

le
n

di
r

F
ra

ge
n,

di
e

f�
r

si
e

un
in

te
re

ss
an

ts
in

d.
A

m
Sc

hl
im

m
st

en
w

ar
,

da
ss

di
ch

be
id

er
G

er
ic

ht
sv

er
ha

nd
lu

ng
di

e
A

nw
�l

te
de

rm
aß

en
an

gr
ei

fe
n.

“
(1

–2
1/

19
8,

vg
l.

au
ch

1–
23

/2
53

,1
–1

4/
76

3)

K
on

fr
on

ta
ti

on
m

it
d

em
T

�t
er

,w
en

n
er

d
er

P
ar

tn
er

w
ar

W
en

n
di

e
Z

eu
gi

nn
en

ei
ne

L
ie

be
ns

be
zi

eh
un

g
zu

m
T

�t
er

ge
ha

bt
ha

tt
en

,s
ah

en
si

e
si

ch
be

iG
e-

ri
ch

t
m

it
ih

re
n

da
m

al
ig

en
po

si
ti

ve
n

G
ef

�h
le

n
ko

nf
ro

nt
ie

rt
.

„
U

nd
al

s
ic

h
zu

m
G

er
ic

ht
ka

m
,w

ar
da

s
ei

nz
ig

e
..

.,
da

s
m

ic
h

w
ir

kl
ic

h
be

r�
hr

th
at

,d
as

s
ic

h
ih

n
w

ir
kl

ic
h

ge
li

eb
th

ab
e.

Ic
h

ha
tt

e
ih

n
la

ng
e

ni
ch

tg
es

eh
en

..
.u

nd
de

r
ha

tm
ic

h
so

w
ie

an
ge

l�
ch

el
t

od
er

so
,i

ch
da

ch
te

,a
ll

e
G

ef
�h

le
w

�r
de

n
m

ic
h

�b
er

w
�l

ti
ge

n.
“

(1
–1

1/
27

7)

S
ch

w
ie

ri
g

w
ur

de
es

f�
r

si
e

au
ch

da
nn

,w
en

n
de

r
T

�t
er

an
ih

r
M

it
le

id
ap

pe
ll

ie
rt

e.
„

D
er

ha
t

so
m

it
M

it
le

id
m

ic
h

an
ge

gu
ck

t
un

d
de

r
ko

nn
te

au
ch

ni
ch

t
gl

au
be

n,
da

ss
ic

h
so

al
le

s
er

z�
hl

e
w

ie
’s

w
ar

..
.u

nd
de

r
ha

t
au

ch
vi

el
ge

w
ei

nt
.“

(1
–3

9/
34

1)

V
er

ge
ss

en
u

n
d

er
in

n
er

n

B
el

as
te

nd
f�

r
di

e
In

te
rv

ie
w

te
n

w
ar

di
e

A
ng

st
vo

r
de

r
E

ri
nn

er
un

g,
gl

ei
ch

ze
it

ig
ab

er
di

e
A

ng
st

vo
r

de
m

V
er

ge
ss

en
un

d
da

m
it

vo
r

G
er

ic
ht

zu
ve

rs
ag

en
.

„
D

ie
Z

ei
t

is
t

ve
rg

an
ge

n
un

d
da

du
rc

h
is

t
es

an
de

rs
ge

ko
m

m
en

.E
s

si
nd

so
lc

he
F

ra
ge

n
ge

ko
m

-
m

en
,w

o
ic

h
m

ic
h

ni
ch

t
er

in
ne

rn
ko

nn
te

.“
(1

–0
6/

26
4)

„
A

be
r

da
nn

ha
b

ic
h

ei
nf

ac
h

A
ng

st
,d

as
s

be
i

m
ir

al
le

s
w

ie
de

r
ho

ch
ko

m
m

t.“
(1

–3
6/

10
17

,v
gl

.
au

ch
1–

02
/7

27
)

E
rw

ar
tu

n
ge

n
d

er
Z

eu
gi

n
n

en
an

d
as

G
er

ic
h

ts
ve

rf
ah

re
n

D
er

G
an

g
zu

m
G

er
ic

ht
w

ur
de

au
ch

m
it

de
r

H
of

fn
un

g
au

f
au

sg
le

ic
he

nd
e

G
er

ec
ht

ig
ke

it
ve

r-
bu

nd
en

.K
am

es
ni

ch
tz

um
V

er
fa

hr
en

,k
on

nt
e

es
au

ch
al

s
ve

rp
as

st
e

C
ha

nc
e

ge
se

he
n

w
er

de
n,

de
n

T
�t

er
çf

fe
nt

li
ch

an
zu

kl
ag

en
un

d
zu

r
V

er
an

tw
or

tu
ng

zu
zi

eh
en

(1
–4

2/
33

5)
.

S
ei

ne
Fe

st
na

hm
e

un
d

se
in

e
Po

si
ti

on
al

s
A

ng
ek

la
gt

er
vo

r
G

er
ic

ht
ve

rk
eh

rt
en

di
e

bi
sh

er
ig

en
M

ac
ht

ve
rh

�l
tn

is
se

un
d

ko
nn

te
n

zu
m

E
m

po
w

er
m

en
t

be
it

ra
ge

n.

„
D

a
w

ar
ic

h
be

id
en

L
eu

te
n

im
m

er
un

te
n,

un
d

je
tz

ta
uf

ei
nm

al
,d

ie
m

�s
se

n
da

st
eh

en
un

d
un

te
n

se
in

.U
nd

je
tz

tk
an

n
ic

h
m

ei
ne

n
M

un
d

au
fm

ac
he

n,
w

as
ic

h
vo

rh
er

ko
nn

te
ni

ch
t.“

(1
–3

6/
10

17
)

220



{luchterh_neu}20100106_BKA-Opfer/kap02.3D 158 03.05.2010 S. 221

F
�r

di
e

m
ei

st
en

In
te

rv
ie

w
pa

rt
ne

ri
nn

en
w

ar
di

e
V

er
ur

te
il

un
g

de
r

T
�t

er
/i

nn
en

vo
n

gr
oß

er
B

e-
de

ut
un

g
hi

ns
ic

ht
li

ch
ih

re
s

G
er

ec
ht

ig
ke

it
s-

od
er

ih
re

s
S

ic
he

rh
ei

ts
em

pf
in

de
ns

.E
in

ig
e

be
gr

�n
-

de
n

ih
re

A
nz

ei
ge

bz
w

.i
hr

e
A

us
sa

ge
di

re
kt

m
it

de
m

W
un

sc
h

de
r

B
es

tr
af

un
g

de
r

T
�t

er
/i

nn
en

.

„
D

am
it

er
in

s
G

ef
�n

gn
is

ko
m

m
t.“

(1
–4

6/
12

1)

E
in

en
Fr

ei
sp

ru
ch

f�
r

di
e

T
�t

er
/i

nn
en

na
hm

en
si

e
m

it
E

nt
t�

us
ch

un
g

un
d

R
es

ig
na

ti
on

au
f

(1
–0

6/
26

4,
1–

02
/5

79
).

In
ei

ne
m

Fa
ll

sa
h

si
ch

di
e

In
te

rv
ie

w
pa

rt
ne

ri
n

du
rc

h
de

n
Fr

ei
sp

ru
ch

in
ih

re
n

B
ef

�r
ch

tu
ng

en
be

st
�t

ig
t,

di
e

vo
n

ih
re

n
M

en
sc

he
nh

�n
dl

er
n

im
V

or
fe

ld
ge

n�
hr

t
w

or
de

n
w

ar
,n

�m
li

ch
al

s
M

i-
gr

an
ti

n
un

d
P

ro
st

it
ui

er
te

un
gl

au
bw

�r
di

g
zu

se
in

(1
–0

2)
.

„W
en

n
du

zu
r

P
ol

iz
ei

ge
hs

t,
da

nn
br

in
gt

di
r

da
s

eh
ni

ch
ts

,w
ei

l
di

e
B

eh
çr

de
n

gl
au

be
n

ei
ne

m
de

ut
sc

he
n

B
�r

ge
r

eh
er

al
s

ir
ge

nd
w

el
ch

en
os

te
ur

op
�i

sc
he

n
H

ur
en

.N
a

ja
..

.E
s

is
t

ja
au

ch
so

pa
ss

ie
rt

.“
(1

–0
2/

57
9)

G
er

ic
ht

sv
er

ha
nd

lu
ng

en
w

ar
en

ni
ch

t
gr

un
ds

�t
zl

ic
h

ne
ga

ti
v

ko
nn

ot
ie

rt
.E

s
ga

b
gu

te
E

rf
ah

ru
n-

ge
n.

„
D

er
R

ic
ht

er
w

ar
au

ch
se

hr
ne

tt
un

d
ha

ts
ic

h
eb

en
fa

ll
s

f�
r

m
ic

h
ei

ng
es

et
zt

.I
ch

ha
tt

e
G

l�
ck

m
it

de
n

R
ic

ht
er

n.
“

(1
–2

1/
20

4,
vg

l.
au

ch
1–

39
/3

57
)

221



{luchterh_neu}20100106_BKA-Opfer/kap02.3D 158 03.05.2010 S. 222

– Krisenintervention, Stabilisierung

– Organisation von Sprachmittlung

– Abkl�ren von Anzeige und Aussage

– Vermittlung von Aussagen bei der Polizei

– Organisation anwaltlicher Vertretung

– Sichere Unterbringung

– Kl�ren von Lebensunterhalt

– Begleitung im Gerichtsverfahren

– Organisation von Gesundheitsversorgung (auch von Frauen ohne legalen Auf-
enthaltsstatus)

– Kl�ren der weiteren Perspektive (Schule, Ausbildung, Arbeit)

– R�ckkehrhilfe

– Unterst�tzung bei Strafprozess gegen Kunden

– Unterst�tzung bei Sorgerechtsfragen.

8.6.2 Beratung als Gegenwelt zur bisherigen Lebenssituation

In den Erz�hlungen der Interviewpartnerinnen wurden die Beratungsstelle bzw.
die Schutzwohnung und der Kontakt zur Beraterin oft als ein Kontrasterlebnis
zu bisherigen, belastenden Lebenserfahrungen beschrieben. Sie wurden von die-
sen Frauen nicht nur als unterst�tzend in der Notsituation der sexuellen Ausbeu-
tung erlebt, sondern als generell hilfreich, Anerkennung und Wertsch�tzung ver-
mittelnd und dadurch einen Mangel ausgleichend, der das bisherige Leben kenn-
zeichnete.

8.6.3 Beratungsaufgaben angesichts heterogener Bedarfe

In den Interviews wurden unterschiedliche Bedarfslagen benannt und entspre-
chende Beratungsans�tze waren zu erkennen, die im Folgenden in Fallbeispielen
ausgef�hrt werden. Die Breite des Angebots an Unterst�tzungsleistungen ent-
spricht den heterogenen Bedarfslagen.

Beratung bietet eine Perspektive in auswegloser Situation

Wenn Frauen vor einer F�lle von Problemen standen – gesundheitlich, rechtlich,
b�rokratisch – und am Ende ihrer Kr�fte waren, sodass sie ohne Hilfe nicht weiter
wussten, musste die Beratung neben einer Krisenintervention ganz konkrete all-
tagspraktische Unterst�tzung bieten.

222



{luchterh_neu}20100106_BKA-Opfer/kap02.3D 158 03.05.2010 S. 223

Tabelle 24: Beratung als Gegenwelt zur bisherigen Lebenssituation

Aspekte von Beratung als Gegenwelt Ankerzitate:

Verst�ndigung:
Sprachprobleme hatten es vielen Interviewpartnerinnen
lange Zeit unmçglich gemacht, mit anderen �ber ihre
Erlebnisse zu reden. Beratungsstellen haben mutter-
sprachliche Mitarbeiterinnen bzw. organisierten Dol-
metscherinnen und ermçglichten es dadurch der
Klientin, sich in ihrer Sprache mitzuteilen. Sich
sprachgewandt verst�ndlich machen zu kçnnen, nicht in
den wenigen Brocken Deutsch, die sie kannten, war
Frauen zum Teil sehr wichtig.

„Und (.) die haben Dolmetscherin und die Frauen sollen
nicht Angst haben, dass keiner versteht und dass sie sind
nachher ausgelacht.“ (3–08/1021, vgl. z.B. auch
1–37/809)

Sicherung des Lebensunterhalts:
Die Interviewpartnerinnen kamen aus einer Situation
akuter Armut, Verschuldung oder chronischem Mangel
an Ressourcen. Es gab �ußerungen, die zeigten, dass
die Frauen nicht damit gerechnet hatten, dass ihnen fi-
nanziell geholfen werden kçnnte. Hier verkehrte sich
ihre bisherige Situation ins Gegenteil: Wurde ihnen
bislang das Geld weggenommen, so wurde ihnen jetzt
Geld f�r eine Grundsicherung des Lebensunterhalts
gegeben.

„Ich habe so viel bekommen, ich h�tte noch nie im Le-
ben mir das tr�umen kçnnen. Ich habe eine Wohnung
bekommen. Ich habe noch nie gehofft, das ich sogar
Geld vom Staat kriege.“ (1–11/184, vgl. z.B. auch
1–46/102)

Schutz und Sicherheit:
Viele Interviewpartnerinnen hatten bereits in Kindheit
und Jugend im Herkunftsland Gewalt und Vernachl�s-
sigung erlebt und danach in der Prostitution in einer
Atmosph�re latenter oder offener Bedrohung bzw. unter
akuter Gef�hrdung und Angst gelebt. In der Bera-
tungsstelle oder der Schutzwohnung fanden sie einen
ruhigen und gesch�tzten Ort und in der Beraterin eine
Person, die Sicherheit vermittelte.

„Das wichtigste war, dass sie mir meine Angst genom-
men hat.“ (1–49/517)
„Ich habe sie meine Schutzengel genannt.“
(2–32/263)
„Sie hat mich �berzeugt, dass ich keine Angst haben
muss, sondern k�mpfen. Ich brauche keine Angst zu
haben vor der Gerichtsverhandlung, ihn in seine Augen
sehen. Ich muss kommen und sagen, was hast du ge-
macht? K�mpfen um die Kinder, um mich selbst.“
(1–27/142)

Kommunikation und soziale Kontakte:
Die Abschottung in der erzwungenen Prostitution,
Scham und/oder migrationsbedingte Barrieren f�hrten
bei vielen Interviewpartnerinnen zu sozialer Isolation.
Dies �nderte sich mit dem Beginn der Beratung. Bera-
terinnen hçrten zu und ermçglichten das Sprechen. Das
Sprechen mit Beraterin und Mitbewohnerinnen in
Schutzwohnungen – die „Redekur“ im ganz urspr�ng-
lichen Sinn – entlastete und half kl�ren. Einsamkeit
konnte durch den Austausch beendet und ein anderes
Lebensgef�hl erreicht werden.

„Wenn ich ein Problem habe, ist sie immer da, um mit
mir zu sprechen. Das ist wirklich super, wirklich gut. F�r
mich ist es das Beste, was ich habe in meinem Leben.“
(1–49/517, vgl. auch 1–42/463 und 1–33/418)
„Da war es irgendwie anders, da war es so schçn, ich
habe mich gef�hlt wie zuhause.“ (1–28/177)
„Und dann hat ein neues Leben f�r mich angefangen.“
(1–39/306)

Selbstbestimmung:
Die Interviewpartnerinnen konnten im Laufe ihres Le-
bens meist wenig Entscheidungen �ber ihr Leben tref-
fen und waren danach �ber unterschiedliche, teilweise
lange Zeitr�ume der Willk�r der T�ter/innen ausgesetzt,
hatten sich nach deren Vorschriften zu richten und
mussten sich zudem den W�nschen der Kunden an-
passen. Bei der Polizei fanden sie sich teilweise in einer
Situation wieder, die ebenfalls von fremden Vorschrif-
ten, Anspr�chen und Zw�ngen bestimmt war. Im Ge-
gensatz dazu bot ihnen die Beratung einen Raum, in
dem sie und ihre Bed�rfnisse im Mittelpunkt standen.

„Ich f�hl mich viel besser bei (Beratungsstelle) als beim
LKA. Ich hab das Gef�hl, befreit zu sein, das Gef�hl von
Freiheit und dass mir niemand auf die Nerven geht.“
(1–13/529)
„Es wurde immer mit mir abgesprochen, also es wurde
nichts hinter meinem R�cken gemacht und ich wurde
�ber jeden Schritt informiert.“ (3–35/1602)
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Fallbeispiel: (1–02) Eine junge Frau aus Estland war nach Aussage und Gerichts-
verfahren in einer verzweifelten Lage. Sie bezeichnete sich im Interview als „zer-
brochen“ durch den Zwang zur Prostitution und die Gewalt, hatte große Angst vor
Ausweisung, weil die T�ter sie im Falle einer R�ckkehr ins Herkunftsland bedroht
hatten, war im Laufe der T�tigkeit in der Prostitution von Drogen abh�ngig und
mit HIV infiziert worden. Inzwischen war Estland der EU beigetreten und sie ver-
f�gte �ber einen Aufenthaltsstatus nach dem Freiz�gigkeitsgesetz. Damit fiel die
Sozialhilfe weg. Eine Arbeitserlaubnis hatte sie nicht, auch keine Krankenver-
sicherung. Sie war gesundheitlich und psychisch in einem desolaten Zustand.
Die Beraterin regelte ihre Situation Schritt f�r Schritt, besorgt die Arbeitserlaub-
nis, verhandelte – erfolglos – mit dem Jobcenter, organisierte den Zugang zum
Methadonprogramm und die medizinische Versorgung sowie eine Finanzierung
�ber eine Stiftung, sodass f�r die Klientin eine Perspektive sichtbar wurde:
„Sie hat mir geholfen, so durch den Leben zu schlagen sozusagen und so beim Stif-
tung Geld beantragen und dies und jenes. Wenn ich sie nicht gehabt, dann weiß ich
nicht, wie ich also weiter gekommen h�tte, weil zehn Monate hab ich wirklich nur
dank ihr so durchgelebt (1–02/906).“

Beratung begleitet in ein „normales Leben“

Wenn Frauen die Prostitution beenden konnten, strebten sie in der Regel ein an-
deres Leben an. Die Formel, mit der sie ihre Pl�ne beschrieben, lautete: „ein nor-
males Leben“. Sie planten eine Ausbildung und einen b�rgerlichen Beruf bzw.
Ehe und Familie, �berwiegend in Deutschland. Sie hofften, dass ihre Kooperation
mit der Polizei ihnen einen legalen Aufenthalt, den Zugang zu Bildung und Arbeit
erçffnen w�rde. Diese W�nsche �ußerten auch Frauen, die der Prostitution gegen-
�ber positiv oder akzeptierend eingestellt waren. In diesen F�llen hatte die Bera-
terin vor allem rechtliche und organisatorische Aufgaben. Der Start in ein neues
Leben hing vom rechtlichen Status ab. Er war eine Perspektive f�r Frauen, die aus-
gesagt hatten und bleiben konnten, oder f�r Frauen, die aufgrund einer Eheschlie-
ßung oder eines deutschen Kindes bleiben konnten, ohne auszusagen.

Fallbeispiel: (1–39) Eine junge Frau aus Rum�nien, die in den T�ter verliebt war,
entwickelte im Beratungsprozess Aussagebereitschaft. Die Beraterin suchte ihr
mit Unterst�tzung der Polizei eine eigene Wohnung, und organisierte eine �ber-
br�ckungsfinanzierung, bis ihr Lebensunterhalt geregelt war. Insgesamt wurde
sie mehrere Jahre von der Fachberatungsstelle begleitet. Sie machte einen
Deutschkurs, holte einen Schulabschluss nach und begann eine Ausbildung zur
Friseurin, ging eine neue Partnerschaft ein und entschloss sich, in Deutschland
zu bleiben und hier ihre Zukunft zu sehen: „Ich bin wirklich sehr gl�cklich, ja.
Mehr kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und ich hoffe, dass ich gesund bleibe . . .
Ja und dann nach der Ausbildung will ich auch Familie mal, also gr�nden und
Kinder haben und so weiter, ja. Also ich hab große Pl�ne.“ (1–39/581)
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Beratung als niedrigschwelliges, erreichbares Angebot

In zwei Interviews (1–10, 1–51) lernten die Frauen im Rahmen von Streetwork
eine Beraterin kennen, durch die sie vom Unterst�tzungsangebot erfuhren. Sie er-
lebten deren Angebot als vorurteilsfrei, zugehend und akzeptierend – sowohl die
T�tigkeit der Prostitution als auch den Drogengebrauch akzeptierend. Kondome
und sterile Nadeln wurden mit den Visitenkarten der Fachberatungsstelle verteilt.
Sp�ter, als sie entschlossen waren, sich gegen die T�ter zu stellen, nahmen sie
Kontakt zur Beratungsstelle auf und von dort wurde ihre Flucht organisiert. Sie
wollten beide aus der Prostitution aussteigen. Beide sagten sp�ter aus.

Fallbeispiel: (1–10) Eine Frau aus Tschechien, die im Kinderheim aufwuchs und
bereits als Minderj�hrige in die Prostitution geriet, als sie auf der Straße lebte,
lernte die Beraterin �ber Streetwork-Kontakte kennen. „Ich immer weiter bin
ich auf den Strich, weißt du? Und dann von dem Tschechei dann ich wollen finden
Weg weg, weißt du. Und: dann diese Zeit immer fahren die (Beratungsstelle) und
so und, weißt du, geben die Karte und solche Sachen.“ (1–10/98) Sie wurde nach
Deutschland verkauft. Dort lernte sie einen Freund kennen und bekam eine Toch-
ter. Ihr gelang jedoch der Ausstieg nicht, denn der Freund wurde von den T�tern
bedroht und die Tochter wurde von ihnen weggenommen. Mit der Zeit ertrug sie
die Prostitution �berhaupt nicht mehr, war psychisch und physisch am Ende,
hinzu kamen eine Verhaftung und drei Tage im Gef�ngnis, die sie in eine akute
Krise st�rzten. In dieser Situation erinnerte sie sich an das Angebot der Fachbe-
ratungsstelle, fand die Nummer im Internet, rief mit Unterst�tzung von Kollegin-
nen die Beraterin an und wurde abgeholt.

Beratung hilft, das Pro und Kontra einer Anzeige abzukl�ren

Wenn die Klientin zur Beratungsstelle kam, bevor sie bei der Polizei eine Aussage
gemacht hat, konnte sie die Entscheidung mit fachkundiger Unterst�tzung f�llen.
Dies war f�r 15 Interviewpartnerinnen mçglich. Einige hatten bereits vorher f�r
sich, mit Freunden oder mit Kolleginnen die Frage der Anzeige erçrtert (z.B.
1–10). In einigen Interviews wurde nicht erw�hnt, dass mit der Beraterin die Mçg-
lichkeit der Anzeige diskutiert worden w�re, es wurde nur �ber zuviel Angst bzw.
andere Nachteile gesprochen (z.B. 2–52). In anderen Interviews gab es Beispiele
f�r Abkl�rungsprozesse, die nur implizit in der Erz�hlung vorkommen – eine Frau
trug sich mit der Absicht der Anzeige, kannte sich aber nicht aus, ihr wurde eine
Beratungsstelle empfohlen und sie ging mit der Beraterin zur Polizei (z.B. 1–46) –
und es gab im Detail beschriebene Entscheidungsabl�ufe.

Fallbeispiel Entscheidung f�r eine Anzeige (1–11): Eine Frau lernte in Russland
ihren deutschen Mann kennen, heiratete und folgte ihm nach Deutschland. Er
zwang sie zur Prostitution und misshandelte sie. Nach einer Gewalteskalation
fl�chtete sie zur Polizei, zeigte die h�usliche Gewalt an, wagte aber keine Aussage
�ber die Zwangsprostitution. Nachdem sie mit einer Beraterin gesprochen hatte,
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informierte diese mit Einverst�ndnis der Klientin die Polizei und es wurde ein Ter-
min zur Aussage vereinbart.

Fallbeispiel Entscheidung gegen eine Anzeige (3–08): Eine junge Frau aus Polen
ging geplant nach Deutschland in die Prostitution. Ihre Arbeitsbedingungen wa-
ren akzeptabel. Als sie ihren zuk�nftigen Mann kennen lernte, verließ sie das Bor-
dell. Der Betreiber setzte sie unter Druck und zwang sie, sich zu seinen Gunsten
zu verschulden. �ber private Kontakte kam sie zu einer Fachberatungsstelle und
besprach ihre Optionen mit der Beraterin. Diese erkl�rte ihr, wie sie bei einer An-
zeige unterst�tzt und kostenlos von einem Anwalt vertreten werden kçnne, sagte
ihr aber auch, dass sie damit rechnen m�sse, dass Details der Prostitution Thema
werden kçnnten. Nachdem die Klientin alles mit ihrem Mann und den Schwieger-
eltern besprochen und mehrere N�chte lang nicht geschlafen, sondern gegr�belt
hatte, entschied sie sich daf�r, keine weitere Belastung auf sich zu nehmen und
verzichtete auf die Aussage (3–08).

Fallbeispiel f�r eine noch unentschiedene Situation (2–52): Eine jugendliche
Afrikanerin wurde bei einer Kontrolle festgenommen. Sie sagte aus Angst nicht
�ber den Menschenhandel aus. Sie kam in eine Schutzwohnung. Dort riet ihr die
Beraterin dringend, bei der Polizei auszusagen. Sie nahm den Rat sehr ernst, das
Ergebnis war aber weiterhin offen (2–52).

8.6.4 Fehlpassung von Beratungsangebot und Unterst�tzungsbedarf

Ein Beratungsangebot kann nur dann wirksam sein, wenn es den individuellen
Bedarf der Klientin trifft und von ihr in der jeweils aktuellen Situation als hilfreich
erlebt werden kann. Dies war mehrheitlich der Fall, es gab in den Interviews aber
einzelne Beispiele daf�r, dass ein Hilfsangebot nicht passte und nicht greifen
konnte.

Fehlplatzierung im Frauenhaus

– Einige Interviewpartnerinnen berichteten davon, dass sie zu ihrem Schutz in
einem Frauenhaus untergebracht wurden und sich dort nicht gut aufgehoben
bzw. nicht gut behandelt f�hlten: Eine Frau wurde aus dem Frauenhaus in
eine Schutzwohnung verlegt, ohne dass eine Dolmetscherin organisiert wurde,
die ihr h�tte erkl�ren kçnnen, was mit ihr passiert. Sie f�hlte sich abgeschoben:
„Die meinten dann, die m�ssen mich loshaben.“ (1–14/365)

– Eine Frau f�hlte sich im Frauenhaus fehl am Platz. Die spezifische Ausrichtung
auf Gewalt in der Partnerschaft ließ in ihrer Wahrnehmung keinen Raum f�r die
eigene Problematik des Menschenhandels. Die Bewohnerinnen des Frauenhau-
ses wiederum hatten andere Probleme und f�hlten sich durch die von den T�-
tern verfolgte Frau bedroht, sodass sie sich ausgegrenzt f�hlte. „Ich wusste
nicht, was soll ich mit denen reden, und nach der Erfahrung, was ich habe ge-
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macht, das ich habe erz�hlt das, die dann sich von mir so abgewendet haben.“
(1–41/444)

– Eine Frau konnte im Frauenhaus nur �ber die h�usliche Gewalt durch den T�ter
sprechen, der Zwang zur Prostitution konnte hier nicht Thema werden, ausrei-
chendes Vertrauen zu den Beraterinnen entwickelte sich nicht: „Ich habe mich
unheimlich gesch�mt. Ich habe nicht gesagt, der hat mich anschaffen geschickt,
sondern ich habe halt nur von der Gewalt erz�hlt und mehr nicht, weil ich habe
mich einfach in Grund und Boden gesch�mt und nat�rlich auch die Angst, dass
man mir die Kinder wegnimmt als Prostituierte.“ (2–04/97)

Fehlplatzierung Schutzwohnung

– Eine Interviewpartnerin hatte nach der Flucht von dem T�ter, der ihr Ehemann
war, einen neuen Partner gefunden, der ihr subjektiv Sicherheit vermittelte, und
wollte sich auf keinen Fall von ihm trennen. Eine Schutzwohnung f�r Frauen
kam f�r sie deshalb nicht in Frage, obwohl sie stark bedroht war. Sie konnte we-
der mit einem Angebot ausschließlich f�r Frauen noch mit der religiçsen Aus-
richtung des Angebots etwas anfangen: „Ich hab gesagt weißt du was, wenn du
mich nicht helfen kannst dann sag das lieber, weil ich bin fertig mit den Nerven
und ich hçr dich hier schon zwei Stunden, ich kann das nicht mehr hçren. Ja,
dann hat sie dann rumtelefoniert und was weiß ich, und hat hier bei ihrer
Freundin eine Wohnung gefunden – aber (lachend) nee, zwei verschiedene Wel-
ten . . . also ich glaube an Gott, ne, aber so wie sie?“ (1–36/635)

– Eine Frau bekam von einer Bekannten die Telefonnummer einer Fachbera-
tungsstelle. Die Beraterin bot ihr an, sie in einer Schutzwohnung vor den T�tern
in Sicherheit zu bringen. Auf dieses Angebot konnte die Frau nicht eingehen,
weil sie ihr Zuhause und ihre Tiere nicht verlassen wollte (2–18/377).

�berforderung durch Beratung

– In einem anderen Interview berichtete die Befragte, dass sie und ihre Freundin
in einer Unterst�tzungseinrichtung anhand einer Liste ihren Beratungsbedarf
ankreuzen sollten. Sie f�hlten sich damit �berfordert und empfanden diese
Aufnahme nicht als hilfreich, sondern als feindselig. „Das war erschreckend,
wir wussten nicht, was wir schreiben sollen, welche Mçglichkeiten es gibt. Wir
wussten nicht, welche. Und sie hat sich so komisch verhalten, hat uns irgendwie
so verurteilend behandelt, als ob wir schuldig sind, dass wir hier sind. Da hat-
ten wir Stress noch dazu. Und da mit dieser Frau haben wir nicht kommuni-
ziert.“ (1–06/289)

Die Beispiele aus dem Interviewmaterial zeigen, dass weder eine �berforderung
der Klientin noch eine Festschreibung auf ein Opferklischee oder einen erwarte-
ten bzw. pauschalen Bedarf hilfreich sind. Erforderlich sind ein ergebnisoffener
Zugang zur Klientin und ein Respekt f�r ihre eigene Einsch�tzung der Situation.
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8.7 Die Figur der Beraterin

„Es h�ngt auch von den Menschen ab, die sich um dich k�mmern.“ (1–21/521)
Der Beraterin kommt eine zentrale Rolle zu. Im Folgenden werden aus den Erz�h-
lungen der Interviewpartnerinnen �ber die Beratung und die Beraterinnen einige
Aspekte herausgearbeitet, die charakteristisch f�r die Beziehung zwischen Klien-
tin und Beraterin sind und die von den Befragten als Merkmal der Qualit�t von
Beratung vorgebracht wurden. Insbesondere konnten drei Deutungen der Bezie-
hung zwischen der Befragten und der Beraterin herausgearbeitet werden: die Be-
raterin als Vertrauensperson, als K�mpferin und als Mutter.

8.7.1 Die Vertrauensperson

Generell war ein Vertrauensverh�ltnis zu der Beraterin Voraussetzung f�r gelin-
gende Unterst�tzung und �berwiegend – und nicht nur in lang andauernden Be-
ratungsverl�ufen – wurde die Beraterin zu einer zentralen Person f�r die Klientin.
In einigen Interviews bekam dies einen besonderen Stellenwert und die Bedeu-
tung und Intensit�t der Beziehung zu der Beraterin wurde besonders hervorgeho-
ben. Wenn kein Kontakt zur Familie mehr bestand oder die Familie nie ein siche-
rer Ort war, bedeuteten die regelm�ßigen Kontakte mit der Beraterin oder die
Kontakte mit anderen Bewohnerinnen der Schutzwohnung einen Ersatz f�r fa-
mili�re und Geborgenheit vermittelnde Beziehungen: „Es war wie zu Hause
(1–28/177)“. „So I came to her and she was nice to me and I feel safe, because
my people, everybody is dead (3–07/213)“. Einige osteurop�ische Klientinnen
sprachen ihre Beraterin mit „Tante“ an, was nach ihrer Aussage Zuneigung und
Respekt ausdr�ckte, wie eine Interviewpartnerin (1–42) nach dem Interview er-
z�hlte.

Vertrauen stellte sich jedoch nicht automatisch ein. Das Erlebnis von T�uschung
und Betrug, Zwang und Gewalt konnte ein grunds�tzliches Misstrauen und dem-
entsprechend Tendenzen zur sozialen Isolation zur Folge haben (s.z.B. Kapitel
7.7.3). Interviewpartnerinnen waren teilweise von Personen get�uscht und aus-
genutzt worden, die sie gut kannten bzw. die zu ihrem unmittelbaren sozialen Um-
feld oder zu ihrer Familie gehçrten. Eine Interviewpartnerin, die stark bedroht war
und große Angst hatte, beschrieb ihr Misstrauen, das sich auch auf die Beraterin
erstreckte: „Ich hatte ein Freundin, die arbeitete und zur Beratung gegangen war.
Sie erz�hlte mir davon, aber ich sagte nein, ich habe solche Angst, ich weiß nicht,
ich traue niemandem mehr. Sie sagte okay. Also ging ich zum Ausl�nderamt, dort
traf ich eine Beraterin . . . Sie sagte, ich sollte zu ihnen gehen und sehen was pas-
siert. Ich sagte okay. Ich habe erst nichts von dem geglaubt, was sie sagte, ich
hatte Angst. Ich habe aber viel Angst, ich habe solche Angst . . . Ich will nicht
mehr dass mich jemand kennt.“ (1–48/468)
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8.7.2 Die K�mpferin

Einige Interviewpartnerinnen betonten den Einsatz der Beraterin, die Professio-
nalit�t und Entschlossenheit, mit der ihre Interessen vertreten wurden. „Sie hat
f�r mich gek�mpft“ (1–49/517), „Sie waren immer auf meiner Seite, damit mir
nichts passieren konnte“ (1–21/552). In dieser Haltung der Beraterin sahen sie
eine St�rke und ein Engagement, auf das sie sich verlassen konnten.

Das Engagement der Beraterin hat eine Interviewpartnerin sehr beeindruckt:
„Letztes Jahr wollte die Frau im Ausl�nderamt meinen Aufenthalt nicht verl�n-
gern, die haben von hier sie angeschrieen, sie haben sie angefleht, bitte bitte ge-
macht, gesagt und dann hat sie das verl�ngert. Sie sind sehr gut zu mir, aber sehr
gut!“ (1–10/124)

In einzelnen Interviews wurden das Engagement und die Empathief�higkeit der
Beraterin mit dem Verhalten der Polizei verglichen. „Die Polizei machte ihre Ar-
beit, aber sie (die Beraterinnen) haben mir geholfen. Sich sozusagen in meine Si-
tuation versetzt, sie haben um mich gek�mpft, meine Kinder und mich.“
(1–27/487)

8.7.3 Die Mutter

Andere – vor allem sehr junge Frauen – sahen in der Beraterin eine m�tterlich-sor-
gende Figur. In den Interviews finden sich mehrere Varianten der m�tterlichen
Beraterin. W�hrend auf der Seite der Beraterin Empathie ein Element einer pro-
fessionellen Beratungshaltung ist, zu der – rechtliche – Information sowie die Si-
cherung von Aufenthalt und Lebensunterhalt gehçren, ist auf Seiten der Klientin-
nen die �berforderung in der Situation und der Wunsch nach famili�rer Umsorgt-
heit mit dieser Sicht verbunden. Die Mutterfigur hatte unterschiedliche Facetten:

– Die g�tige Mutter: Eine Afrikanerin wurde als Minderj�hrige nach Deutsch-
land gebracht und hier sowie in Italien in die Prostitution gezwungen. Sie arbei-
tete jahrelang, wurde nach Polizeikontrollen im Asylbewerberheim unterge-
bracht und kam schließlich �ber eine Mitbewohnerin in die Fachberatungsstel-
le. Sie hatte vielf�ltige schlechte und dem�tigende Erfahrungen mit Behçrden
gemacht und erlebte die Beraterin als den ersten Menschen, der sich ihr freund-
lich zuwandte. Symbol f�r diese Zuwendung war f�r sie das L�cheln der Bera-
terin, auf das sie und ihr kleines Kind mit L�cheln reagierten. „Als sie da war,
habe ich immer gel�chelt und sie immer wie meine Mutter angefasst . . . Weil sie
mir gegen�ber wie eine Mutter handelt. Sie ist so g�tig und freundlich zu mir.“
(1–50/81)

– Die versorgende Mutter: Eine junge EU B�rgerin aus Rum�nien wurde ge-
t�uscht und zur Prostitution gezwungen. Zuerst erhielt sie Unterst�tzung durch
Landsleute und fl�chtete ins Herkunftsland. Dort waren sie und ihre Familie
stark bedroht, sodass sie zur�ck nach Deutschland kam. Sie wusste nicht
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mehr ein noch aus und war vçllig verzweifelt. Sie sprach kein Deutsch, hatte
Angst abgeschoben zu werden und kannte keine Unterst�tzungsangebote.
Um einen Lebensunterhalt zu verdienen, arbeitete sie erneut in der Prostitution
und empfand eine Polizeikontrolle, bei der sie aufgegriffen wurde, als Rettung.
Als sie an die Fachberatungsstelle vermittelt wurde, konnte sie die Verantwor-
tung, wie es weitergehen sollte, in die H�nde der Beraterin legen: „Ich war ge-
nau wie ein kleines Kind. Ich wusste nicht, wo ich gehen soll, was ich tun soll.“
(1–47/846)

– Die fçrdernde Mutter: Eine t�rkischst�mmige Jugendliche aus Deutschland
fl�chtete aus ihrer Familie vor der Gewalt des Vaters und drohender Zwangs-
verheiratung. (2–34) Sie arbeitete in Kneipen und Nachtclubs als Thekenkraft
und wurde mit viel Gewalt zur Prostitution gezwungen. Sie hatte Angst zur Po-
lizei zu gehen, weil sie auf keinen Fall wollte, dass ihre Familie davon erf�hrt.
Nach einem gescheiterten Versuch, ihn anzuzeigen, wandte sie sich auf den Rat
ihrer Mutter hin noch einmal an die Polizei, um die Telefonnummer einer Frau-
enberatungsstelle zu erfragen, die sie dort bekam. In der Frauenberatungsstelle
erfuhr sie Unterst�tzung und wurde Schritt f�r Schritt zu mehr Selbstst�ndig-
keit und Selbstverantwortung ermutigt. Sie war aus einer vçllig bevormunden-
den Familie nach einem nur kurzen Zwischenaufenthalt in der Jugendhilfe in
die Zwangslage der Prostitution gekommen, es fehlte ihr ein Prozess des Er-
wachsenwerdens, den sie im Rahmen der Beratung mit Erfolg nachholen konn-
te. Zuerst f�hlte sie sich total �berfordert, nach der strukturierenden Interven-
tion der Beraterin erlebte sie sich mehr und mehr als kompetent: „Also es ist f�r
mich ein großer Schritt hier zu sein und zu wissen, was ich zu tun hab . . . was ich
als n�chstes tun soll“ (2–34/631; vgl. ausf�hrliche Falldarstellung in Kapitel
7.7.1).

– Die strenge Mutter: Zwei siebzehnj�hrige Frauen aus Litauen, von den Eltern
verlassen und ohne Perspektive, wurden mit Aussicht auf ein gutes Leben ohne
g�ltige Aufenthaltspapiere nach Deutschland gebracht und in die Prostitution
gezwungen. Sp�ter wurden sie unter dem Verdacht der Mitt�terschaft verhaftet.
„Und dann sollten wir zu Frau (Beraterin) gehen und dann sind wir zu Frau
(Beraterin) gegangen, sie war sehr streng (lachend), das sag ich bis heute noch.
Sie war sehr streng, weil die musste einmal die Woche bei mir kommen und so
�ber das sprechen und dann . . . Mann, ist die streng . . . aber hat sich rausge-
stellt also, dass die Frau (Beraterin) ist wirklich – dass f�r mich hat sie sehr
– wirklich sehr viel psychisch und so und also – sehr, sehr viel geholfen.“
(1–29/1151) „Sie ist mit Distanz etwas, aber ich habe in sie gesehen diese Ehr-
lichkeit, dass sie uns will helfen und das hat uns gereicht, Mut gegeben.“
(1–30/755) Betont wurde in dem Interview, dass sich die Beraterin um alle
Probleme „k�mmerte“, vor allem die anwaltliche Vertretung und die Aufent-
haltsfragen, sp�ter um Schul- und Berufsausbildung. Sie �bernahm versor-
gende und sch�tzende Funktion einer strengen, aber starken und verl�sslichen
Mutterfigur, wovon die jungen Frauen profitierten. Sie erhielten eine Orientie-
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rung, an der sie ein St�ck wachsen konnten. „Sie hat mit Schule, hat immer so
zugehçrt und nie so – weiß nicht – hat nie so wie meine Mutter so . . . ich f�hle
jetzt die Verantwortung. Ich habe Hauptschulabschluss nachgemacht und Real
habe ich jetzt nachgemacht.“ (1–29/1180)

8.8 Beratung als Determinante der Aussagebereitschaft

In 28 Interviews wurde die Beratung/der Beratungsprozess als wichtige oder zent-
rale Kl�rungshilfe bei der Entscheidung �ber eine Aussage genannt. Dies ist et-
was mehr als die H�lfte der F�lle, in denen Polizeikontakt bestand. Dass die Be-
deutung dieser Determinante nicht grçßer ist, ist darauf zur�ckzuf�hren, dass die
Mehrheit der Beratungskontakte erst nach einer Aussage durch die Polizei her-
gestellt wurde, auf die Aussagebereitschaft also keinen Einfluss mehr hatte.

Beratung ist in knapp der H�lfte der F�lle eine Determinante von großer Bedeu-
tung. Hauptmotiv f�r oder gegen eine Aussage bei der Polizei war Beratung in 10
Interviews, einen Beitrag zu anderen Hauptmotiven leistete sie in 18 Interviews.
Entscheidend bzw. beteiligt an der Entscheidung f�r eine Aussage war Beratung
in 18 Interviews, gegen eine Aussage in 10 Interviews. Verkn�pfungen bestehen
zu den Determinanten T�terstrategien, Rechtlicher Status und Migrations-
bedingte Barrieren.

Diese Determinante Beratung war ausschlaggebend f�r die Aussage in den F�l-
len, in denen Frauen die Chance bekamen, das F�r und Wider einer Aussage
mit einer Beraterin abzukl�ren, bevor sie bei der Polizei waren. In der Regel
kam es dann zu einer Aussage (1–06, 1–10, 1–11, 1–12, 1–15, 1–27, 1–37, 1–44,
1–46, 1–49), exemplarisch: „Wir sind dahingegangen und ich habe ihn dann ange-
zeigt.“ (1–46/107) Durch die Beratung konnten Frauen sich mit ihrer Situation
auseinandersetzen, bekamen verl�ssliche – rechtliche – Informationen und Mçg-
lichkeiten, mit ihrer Angst umzugehen. Beratung wirkte insofern T�terstrategien
entgegen. Meistens brauchte es daf�r eine gewisse Zeit. In zwçlf F�llen kam der
Kontakt zur Polizei durch die Fachberatungsstelle zustande – in zehn F�llen kam
es zu einer Aussage, da diese Vermittlung ausschließlich im Interesse der Klientin
erfolgte – in einem Fall riet die Beraterin ihrer Klientin dringend, auf die Auffor-
derung zur Aussage durch die Polizei einzugehen, aber die Entscheidung war zum
Zeitpunkt des Interviews noch nicht gefallen (2–52), in zwei anderen F�llen blieb
die Klientin nach R�cksprache mit der Polizei bei ihrer Entscheidung gegen eine
Aussage (2–54, 2–31).

In den F�llen, in denen sich Frauen im Kontext eines Beratungsprozesses – noch –
nicht zu einer Aussage entschlossen, war die Abkl�rung f�r sie sehr hilfreich und/
oder die Unterst�tzung wichtig (3–07, 3–08, 2–32, 3–35, 3–40, 2–52). „Da habe
ich alles erz�hlt, was passiert ist, und die haben mir zugehçrt und dann haben die
gesagt, sie wollen mir einen Rat geben: Und zwar, dass ich meine Geschichte ir-
gendwie, die komplette Geschichte erz�hlen muss, und dass ich mit der Polizei
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sprechen soll und dass ich, wenn ich nur die H�lfte erz�hle, dass dann immer et-
was bei mir zur�ckbleibt und dass das letztendlich mir und dem Baby schaden
wird, also mich beunruhigt und das Baby beunruhigt und dass ich mich erleich-
tern soll, dass ich es rauslassen soll und dass ich eben mit der Polizei sprechen
soll. Dann habe ich gesagt okay, also ich soll mich entscheiden dazu und ich
habe dann gesagt okay, ich werde es machen.“ (2–52/686) „Ich habe mir auch
nachgedacht. Viele N�chte hab ich paar Stunden nicht geschlafen und mit meinem
Partner gesprochen: und er war auch zu mir so ein bisschen so wie Hilfe. Er hat
mir gesagt, das, was ich entscheide, das immer w�re gut und: na ja, ich habe mich
dann gegen entschieden und ich wollte eigentlich nach allen diesen Sachen hier
ein bisschen Ruhe haben, mich entspannen, hier vielleicht diesen Kurs zu Ende
machen, diese Pr�fung, und normal leben.“ (3–08/785)

Es gab Sonderf�lle. Eine Interviewpartnerin sprach �berhaupt nicht von der Be-
deutung der Beratung, sondern schilderte ihren Entscheidungsprozess als eigen-
st�ndig. Von der Beraterin und der Dolmetscherin bekamen wir die Information,
dass es ein langer und intensiver Abkl�rungsprozess in der Beratung gewesen sei,
weil die Klientin in den T�ter verliebt war und viel Unterst�tzung brauchte, bis sie
zu einer Aussage bereit war (1–23).

8.9 Zusammenfassende Bewertung

Beratung war dann eine Determinante von großer Bedeutung, wenn der Kontakt
nicht erst nach der Aussage zustande kam. Konnte Beratung keinen Einfluss mehr
auf die urspr�ngliche Aussagebereitschaft nehmen, so behielt sie in allen F�llen
ihre Bedeutung f�r das weitere Verfahren, wenn sie z.B. die Zeugin in die Lage
versetzte, ihre Aussage auszuweiten, sich klar gegen die T�ter/innen zu stellen,
nichts zur�ckzuhalten und ihre Angst zu �berwinden. Auch f�r das Aufrechter-
halten der Aussagebereitschaft w�hrend der Wartezeit auf ein Gerichtsverfahren
und w�hrend des Verfahrens war Beratung unverzichtbar.

Wie bei allen Determinanten ist auch bei Beratung immer wieder darauf hin-
zuweisen, dass es sich bei den Ergebnissen der Interviewauswertung um kein sta-
tisches Ergebnis, sondern um eine Momentaufnahme handelt. Nur f�r die F�lle, in
denen der Beratungsprozess und die Entscheidung gegen eine Anzeige zum Zeit-
punkt des Interviews schon lange zur�ck lagen, kann gesagt werden, dass es eine
definitive Entscheidung war. Solange ein Beratungsprozess noch andauert, ist das
Ergebnis ver�nderbar, wenn sich die Situation der Klientin �ndern sollte: Sie
kçnnte sich zu einer Aussage entschließen, wenn sie das bislang nicht getan
hat, sie kçnnte aber auch jede weitere Kooperation mit der Polizei verweigern,
wenn sie einmal ausgesagt hatte.

Beratungs- und Unterst�tzungsangebote waren den meisten Interviewpartnerin-
nen nicht bekannt, bevor sie dorthin vermittelt wurden. Sie waren darauf angewie-
sen, dass andere ihnen den Zugang ermçglichten, indem sie ihnen die Information
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gaben oder den Kontakt f�r sie herstellten. Dieser Kontakt zur Beratung wurde in
der Mehrheit der F�lle durch die Polizei nach einer Vernehmung und Aussage her-
gestellt, sodass in der Beratung keine Abkl�rung dazu mehr stattfinden konnte.
Bei dieser polizeilichen Praxis kçnnen sich Zeuginnen nicht vorab mit guten In-
formationen f�r oder gegen eine Aussage entscheiden. F�r diejenigen Inter-
viewpartnerinnen, die �ber kein Aufenthaltsrecht in Deutschland verf�gten,
war der Spielraum f�r einen Abw�gungsprozess allerdings sehr eng. Wenn sie
in der Notsituation waren und sowohl vor den T�tern/innen als auch vor der Po-
lizei bzw. der Abschiebung oder dem Gef�ngnis Angst hatten, konnte eine Bera-
tung hier eine wichtige Aufgabe wahrnehmen und der Klientin die Angst nehmen.

Es besteht ein aus den unterschiedlichen Aufgaben herr�hrender Zielkonflikt
zwischen Fachberatungsstellen und Polizei. Mit diesem ist im Rahmen der Ko-
operation bewusst und verantwortungsvoll umzugehen. Er kann Kooperation
komplizieren, jedoch gibt es in unserem Material Beispiele f�r gelingende Ko-
operation bei konsequenter Verfolgung des jeweiligen Arbeitsauftrags.

Die Qualit�t der Beratung aus der Perspektive der Klientinnen h�ngt nicht davon
ab, ob sie sich f�r oder gegen eine Aussage entschieden hatten, sondern davon, ob
sie zu einem Entschluss gekommen waren, den sie in der aktuellen Situation f�r
richtig hielten. Die Beraterinnen teilten diese Perspektive gem�ß ihrem Auftrag.
In Einzelf�llen rieten sie der Klientin dringend zu, eine Aussage zu machen, im
Allgemeinen erçffneten sie ihr Optionen, indem sie sie �ber ihre Rechte infor-
mierten und das Spektrum an Schutz- und Unterst�tzungsmçglichkeiten bekannt
und zug�nglich machten.

Die Interviews zeigen, dass Opfer von Menschenhandel, die als Zeuginnen in Ge-
richtsverfahren aussagen, einerseits mit den klassischen Belastungen von Opfer-
zeuginnen zu k�mpfen haben, andererseits sind sie meist zus�tzlich der Belastung
durch langj�hrige Wartezeiten auf das Verfahren ausgesetzt. Dies ertr�glich zu
gestalten ist die Aufgabe der Beratungsstellen. Die Interviews zeigen dar�ber hi-
naus, dass mehr zum Schutz der Zeuginnen vor der Beeintr�chtigung durch die
T�ter/innen und ihrem Bekanntenkreis getan werden muss. Sozialp�dagogische
Prozessbegleitung w�re eine Mçglichkeit, hierf�r Ressourcen zu erschließen,
�ber die die Fachberatungsstellen oft nicht ausreichend verf�gen. Es ließ sich
nicht immer erkennen, ob eine Prozessbegleitung sie ausreichend h�tte vor einer
Konfrontation mit den T�tern/innen abschirmen kçnnen; die Anwesenheit von
Angehçrigen oder Gesch�ftspartnern der T�ter/innen im Publikum l�sst sich nicht
unterbinden und der Ausschluss des Angeklagten w�hrend der Zeugenverneh-
mung ist nur unter bestimmten Bedingungen mçglich.

F�r Frauen, die in Abschiebegewahrsam genommen wurden, weil sie zu viel
Angst hatten, gegen die T�ter/innen auszusagen bzw. von der Polizei nicht als Op-
fer wahrgenommen, sondern als (Mit-)T�terinnen behandelt wurden, ist die Ko-
operation der Fachberatungsstellen mit dem Sozialdienst der Haftanstalten exis-
tenziell wichtig.
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Spezielle Schutzwohnungen f�r Betroffene von Menschenhandel sind nicht �ber-
all verf�gbar. In die Kooperation zwischen Polizei und Fachberatungsstellen sind
deshalb auch zum Teil Frauenh�user einbezogen. Auch mit diesen Einrichtungen
sollte eine Zusammenarbeit gut abgekl�rt sein: Es muss gesichert sein, dass die
Mitarbeiterinnen der Einrichtung nicht das eventuell hinter ihr stehende organi-
sierte Verbrechen als Bedrohung der Einrichtung sehen und dass die Frau vor Dis-
kriminierung als Prostituierte gesch�tzt wird.

Die Beziehung zu einer Beraterin, der Beratungsprozess und auch der Aufenthalt
in einer Schutzwohnung boten den Interviewpartnerinnen eine Gegenwelt zu der
bisher erlebten. Sie konnten Vertrauen entwickeln, sich auf eine verl�ssliche Be-
ziehung einlassen, sich gesch�tzt f�hlen und erleben, dass ihre Interessen gut ver-
treten wurden. Diese Erfahrungen konnten einen R�ckhalt geben, der die Belas-
tungen von Vernehmungen und Gerichtsverfahren ertr�glich machte.
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9 Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen

Ziel der Untersuchung war es, Determinanten der Aussagebereitschaft bei Opfern
von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung zu bestimmen und
aus der Analyse Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen abzuleiten.
Zun�chst wird die Bedeutung der einzelnen Determinanten, der Viktimisierungs-
prozesse, der Beratung und der polizeilichen Handlungsmçglichkeiten f�r die Ge-
staltung polizeilicher Intervention diskutiert (Kapitel 9.1 bis 9.4), erg�nzt um Bei-
spiele f�r mehr oder weniger empfehlenswerte Praxis. Abschließend werden
Empfehlungen insgesamt zusammengefasst (Kapitel 9.5).

9.1 Determinanten der Aussagebereitschaft

Es konnten insgesamt zehn Determinanten der Aussagebereitschaft herausgear-
beitet werden: T�terstrategien (sowohl bedrohende als auch bindende Strategien),
Bed�rfnis nach Schutz und Sicherheit, Migrationsmotive/Migrationsziele, recht-
licher Status, Einstellung zur Prostitution, Bild der Polizei, migrationsbedingte
Barrieren, polizeiliches Handeln, Beratung, Viktimisierungsprozesse/Opfer-
deklaration. Alle Determinanten traten sowohl als Hauptmotiv f�r oder gegen
eine Aussagebereitschaft als auch als Beitrag zu einem anderen Hauptmotiv
auf. Wirtschaftliche Ausbeutung war in allen F�llen als T�terstrategie gegeben.
Keine Determinante war allein f�r oder gegen eine Aussage entscheidend. In je-
dem Fall wirkten mehrere Motive, die die Frauen aus der Zwangssituation „he-
raustrieben“ bzw. in eine neue Situation „hineinzogen“ („Push- und Pull-Fak-
toren“). Gleichzeitig wirkten – �berwiegend starke – Kr�fte, die sie in der
Zwangssituation festhielten. Entsprechend der komplexen Problemlage, in der
die Frauen sich befanden, sind die Motivationsb�ndelungen vielf�ltig und wider-
spr�chlich. Die Bedeutung der Determinanten konnte sich faktisch und subjektiv
ver�ndern, z.B. aufgrund von Gewalteskalationen, �ber Zugang zu Informatio-
nen, �ber ein Angebot an Schutz oder Aufenthalt als Zeugin seitens der Polizei.
Ihre Wirksamkeit hing ab z.B. von dem Zeitpunkt im Viktimisierungsprozess
bzw. im Ablçsungsprozess vom T�ter, an dem der Polizeikontakt stattfand. Daher
wurden die Wirkungen der Determinanten eingebettet in komplexere Prozesse
(Kapitel 5.5 bis 7) und in Bezug zu polizeilichem Handeln und Beratung gesetzt
(s. Zusammenfassung der Ergebnisse in Kapitel 1.2).

Insbesondere ergab eine Analyse der Interviews mit Frauen, die keine Aussage
gemacht hatten, dass spezifische Kontexte als Konstellationen von Determinan-
ten in besonderer Weise Aussagebarrieren erzeugen. Im Fokus stehen einerseits
die „bindenden“ Determinanten: Angst vor dem �berm�chtigen T�tersystem
und Liebe bzw. eine Gewaltbeziehung; andererseits die Determinanten, die zur
„Lçsung“ aus dem T�tersystem beitragen – als Voraussetzung f�r die Mçglich-
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keit, sich gegen T�ter/innen zu stellen und auszusagen (s. Zusammenfassung der
Ergebnisse in Kapitel 1.2.6).

Folgerungen f�r polizeiliche Interventionsmçglichkeiten

Determinanten in Form von T�terstrategien, die eine Bedrohung von Leib und Le-
ben, auch von Angehçrigen, oder von wichtigen Zielen darstellten, wurden als
Ausschlag gebende Determinante beschrieben. Sie traten in Verkn�pfung mit
den Determinanten Schutz und Sicherheit sowie rechtlicher Status und Migra-
tionsmotive und -ziele auf. Polizeiliche Maßnahmen, die in F�llen von Bedrohung
Schutz bieten und f�r die Frauen trotz eines nicht rechtm�ßigen Aufenthaltsstatus
keine zus�tzliche Bedrohung darstellen, kçnnen geeignet sein, Aussagebereit-
schaft zu fçrdern. Voraussetzung ist, dass T�ter/innen und ihre Netzwerke nicht
als m�chtiger eingesch�tzt werden als die Polizei, dass die Frauen verl�ssliche In-
formationen und Erkl�rungen f�r ihre Situation bekommen und dass Polizei als
vertrauensw�rdig und nicht als korrupt erlebt wird. Voraussetzung aufseiten
der Polizei ist,T�terstrategien zu kennen und deren Wirkung auf die Frauen ernst
zu nehmen.

Interventionsmçglichkeiten h�ngen von den jeweiligen Fallkontexten ab. Der
Kontext zeigt, ob es prim�r darauf ankommt, die Polizei als verl�sslich sch�tzend
und m�chtiger als die T�tersysteme ins Spiel zu bringen, oder ob die Lçsung aus
der Beziehung gefçrdert – auch durch schnelle Anbindung an Beratung – und ob
bei Gewalt gesch�tzt werden muss.

Soziale Kontakte und neue Beziehungen kçnnen zur Polizei und zur Aussage f�h-
ren, u.U. erlischt aber das Interesse der Betroffenen an Strafverfolgung der T�ter/
innen, wenn sie ihre Ziele erreicht haben und ein Leben in Sicherheit f�hren kçn-
nen. Individuellen Besonderheiten wie z.B. einer durchgehenden biographischen
Gewaltbelastung kann nur durch Anbinden an Beratung begegnet werden. Hier
sind der polizeilichen Intervention enge Grenzen gesetzt.

9.2 Viktimisierungs- und Bew�ltigungsprozesse

Es konnten unterschiedliche Verl�ufe von Viktimisierungsprozessen, die zu Aus-
sagebereitschaft und einer Aussage f�hrten, herausgearbeitet werden. Besonders
wichtig sind Wendepunkte, an denen Aussagebereitschaft entsteht, mit der Frage,
ob solche Wendepunkte initiiert oder zumindest ihr Auftreten gefçrdert werden
kann.

Eine Opferwahrnehmung war bis auf Ausnahmen eine notwendige, wenn auch
keine hinreichende Bedingung f�r eine Aussagebereitschaft; weitere Wende-
punkte nach der Opferwahrnehmung waren in der Regel ausschlaggebend. Eine
Opferwahrnehmung konnte subjektiv oder als Opfererkennung durch andere er-
folgen, die Deklaration konnte seitens der Befragten oder seitens anderer Per-
sonen unmittelbar zu Beginn des Menschenhandels vorgenommen worden sein
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oder zu einem Zeitpunkt danach. An den Wendepunkten ver�nderte sich die
Wahrnehmung der Interviewpartnerinnen. In einigen Fallen konnte dies bedeu-
ten, dass sie zu einem Zeitpunkt im Viktimisierungsverlauf ihre Lage eindeutig
als die eines Opfers von Menschenhandel definierten. In anderen F�llen setzten
dann, wenn den Betroffenen klar wurde, wie ausweglos ihre Lage war, Bew�lti-
gungsprozesse und �berlebensstrategien ein. Wenn sie keine Mçglichkeit sahen,
die Zwangslage, in der sie sich befanden, zu ver�ndern, konnte im Zuge eines Ar-
rangements mit der Situation die Opferwahrnehmung zur�cktreten. Diese Bew�l-
tigungsversuche sind nicht gleichzusetzen mit Verl�ufen, in denen eine Opfer-
wahrnehmung abwesend war, und in denen die Interviewpartnerinnen mit der T�-
tigkeit in der Prostitution und einem f�r sie tolerierbaren Maß an Zwang und/oder
Ausbeutung einverstanden waren.

Sowohl im Kontext polizeilicher Intervention als auch durch Beratungskontakt
oder die Intervention Dritter konnte eine Wende in den Viktimisierungsprozessen
herbeigef�hrt werden. Die sensiblen Momente oder „Zeitfenster“ zu erkennen, in
denen eine Opferwahrnehmung manifest werden und zu einer Opferdeklaration
und Aussage f�hren kann, ist Voraussetzung f�r gelingende Intervention. Um
diese „Zeitfenster“ nutzen zu kçnnen, war das Erkennen der Zwangslage und
eine externe Opferdeklaration Voraussetzung. Erfolgte nur eine subjektive Opfer-
deklaration, die beim Kontakt mit Polizei oder Beratung nicht durch eine externe
best�tigt wurde, konnte sowohl die Opferwahrnehmung wieder in die Latenz zu-
r�ckweichen als auch eine mçglicherweise vorhandene Aussagebereitschaft zeit-
weilig oder g�nzlich verschwinden. Daraus ergibt sich, dass in jedem Fall polizei-
licher Intervention im Kontext von Prostitution sensibel vorgegangen werden
muss, um bestehende �ngste vor der Polizei nicht zu verst�rken,Vertrauen zu er-
mçglichen und vor allem verl�ssliche Information zu geben. Hier war die Sicht-
weise der Interviewpartnerinnen allerdings widerspr�chlich: Einige h�tten sich
gew�nscht, dass die Polizei nicht nur ihren Pass kontrolliert, sondern dass sie
nachgefragt h�tte. Andere f�rchteten genau dies. Das Problem, das einer geeig-
neten Vorgehensweise im Weg steht, ist die rechtliche Lage der Migrantinnen
mit nicht rechtm�ßigem Aufenthaltsstatus. Ein abgesicherter Aufenthalt in
Deutschland – nicht abh�ngig von einer erfolgten Aussage und nicht zeitlich be-
grenzt – w�rde andere Mçglichkeiten der Information und Vertrauensbildung er-
çffnen und T�terstrategien entkr�ften.

Die Viktimisierungsverl�ufe hin zu einer Aussage waren durch eine Vielzahl von
Barrieren gekennzeichnet, die Interviewpartnerinnen an einer Opferwahrneh-
mung bzw. an einer Aussage hinderten. Diese Barrieren konnten extern in
Form von Freiheitsberaubung oder Gewalt, intern in Form von Angst oder Scham
und strukturell in Form von Sprachproblemen oder Vorurteilen vorkommen. Das
�berwinden von Barrieren war oft nur durch die Intervention bzw. Unterst�tzung
Dritter erfolgreich.
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Folgerungen f�r polizeiliche Interventionsmçglichkeiten

Die Untersuchung machte deutlich, welch heterogene Gruppe Frauen sind, die
Opfer von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung wurden.
Eine Sensibilit�t f�r die Unterschiede von Lebenslagen, Lebensplanungen und
Gewaltverh�ltnissen kann dazu beitragen, Opferklischees zu vermeiden und Op-
fer von Menschenhandel eher zu erkennen.

Um Opfer von Menschenhandel zu erkennen, sollten vernehmende Beamte/innen
�ber ein Verst�ndnis f�r Bew�ltigungsprozesse verf�gen, die Menschen in als
ausweglos empfundener Lage als Selbstschutz nutzen. Fehlt dieses Verst�ndnis,
besteht die Gefahr, dass Formen der Bew�ltigung wie Anpassung an die Forde-
rungen der T�ter/innen, Apathie, Alkoholkonsum usw. den Frauen angelastet
und in ihrer Bedeutung nicht erkannt werden. Um die notwendigen Kenntnisse
zu erwerben, sind Fortbildungen erforderlich. Die Spezialisierung von Beamten/
innen auf Fragen des Menschenhandels kann dazu beitragen, Kompetenzen und
Erfahrung zu b�ndeln.

Nicht nur die Reduktion von Angst und Scham, sondern auch ein respektvoller
Umgang, der keine Abwertung bzw. Diskriminierung als Prostituierte durch die
Polizei erlaubt, ist Voraussetzung f�r das �berwinden bestimmter Barrieren. Ver-
f�gen vernehmende Beamte/innen nicht �ber eine unvoreingenommene Haltung
zu Prostitution, kçnnen sie Gef�hle von Scham und Ausgrenzung verst�rken und
eine Aussagebereitschaft schw�chen; kennen sie den mçglichen Zusammenhang
zwischen Menschenhandel und h�uslicher Gewalt nicht und haben keine profes-
sionelle Einstellung dazu, sondern vertreten sie herkçmmliche Geschlechter-
klischees, d�rften manche F�lle von Menschenhandel unerkannt bleiben.

Zu den Voraussetzungen f�r Aussagebereitschaft gehçrte, dass Polizei oder Dritte
Barrieren erkannten und gezielt und wirksam die Zeugin bzw. Klientin beim
�berwinden unterst�tzten sowie achtsam vermieden, im Kontakt mir ihr neue
Barrieren zu errichten. Dies bedeutete Druck zu reduzieren, zus�tzliche �ngs-
tigung zu vermeiden, die Basisbed�rfnisse zu versorgen und eine Vernehmungs-
situation zu schaffen, in der die Frau sich ihrer eigenen Sprache bedienen, Infor-
mationen verstehen und kompetent kommunizieren kann.

Interkulturelle Kompetenzen sind eine Grundvoraussetzung f�r polizeiliche In-
tervention bei Gewalt gegen Migrantinnen. Hierzu ist nicht erforderlich, dass Be-
amte/innen sich mit den kulturellen Besonderheiten aller Herkunftsl�nder ver-
traut machen, sondern es ist ausreichend, respektvoll und hçflich mit Migrantin-
nen zu arbeiten. Migrantinnen haben keinen speziellen Unterst�tzungsbedarf, der
sich von dem deutscher Staatsb�rgerinnen unterscheidet, sie haben jedoch oft
Sprachprobleme und meist eine andere rechtliche Position, die zu spezifischen
�ngsten, Problemen und Sicherheitsfragen f�hrt (vgl. Kavemann 2008), z.B.
wenn sie im Herkunftsland bedroht sind und eine Abschiebung bevorsteht.
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Ankn�pfungspunkte f�r polizeiliches Handeln sind abh�ngig von den Verlaufs-
mustern der Viktminisierungsprozesse. Dabei geht es um eine Aktivierung
bzw. Fçrderung der individuellen Opferwahrnehmung – auch mittels einer
Fremddeklaration – und/oder um ein Herbeif�hren einer Opferdeklaration.

9.3 Bedeutung von Beratung f�r die Aussagebereitschaft

Beratung war eine Determinante von großer Bedeutung,

– wenn der Kontakt vor der Aussage zustande kam (Beratung zur Fçrderung der
Aussagebereitschaft, insbesondere Vermittlung von Wissen, Kl�rung der Mçg-
lichkeiten und Motivation);

– nach der Aussage: Beratung behielt in allen F�llen ihre Bedeutung f�r das wei-
tere Verfahren, wenn sie z.B. die Zeugin in die Lage versetzte, ihre Aussage zu
vervollst�ndigen, sich klar gegen die T�ter/innen zu stellen, nichts zur�ckzu-
halten und ihre Angst zu �berwinden;

– Beratung war ausschlaggebend f�r das Aufrechterhalten der Aussagebereit-
schaft w�hrend der Wartezeit auf ein Gerichtsverfahren und w�hrend des Ver-
fahrens.

Um Beratungs- und Unterst�tzungsangebote zu erreichen, waren die Inter-
viewpartnerinnen in der Regel darauf angewiesen, dass andere sie informierten
und ihnen den Zugang ermçglichten; mehrheitlich war dies die Polizei. Die Un-
terst�tzung durch eine Fachberatungsstelle und die Zuwendung einer Beraterin
wurden von den Befragten außerordentlich gesch�tzt.

Folgerungen f�r polizeiliche Interventionsmçglichkeiten

Opfer von Menschenhandel, die als Zeuginnen in Gerichtsverfahren aussagen,
haben mit den allgemeinen Belastungen von Opferzeuginnen zu k�mpfen und
sind zus�tzlich weiteren Belastungen ausgesetzt wie mçglicher Besch�mung
und Diskriminierung als Prostituierte, langj�hrigen Wartezeiten auf das Verfah-
ren, anhaltender Bedrohung durch T�ternetzwerke bei gleichzeitig unsicherem
rechtlichen Status. Diese Belastungen kann polizeiliches Handeln kaum mildern.

F�r Frauen, die in Abschiebehaft oder Untersuchungshaft genommen wurden,
weil sie zu viel Angst hatten, gegen die T�ter/innen auszusagen, bzw. von der Po-
lizei nicht als Opfer wahrgenommen, sondern als (Mit-)T�terinnen behandelt
wurden, war die Kooperation der Fachberatungsstellen mit dem Sozialdienst
der Haftanstalten existenziell wichtig. Eine schnelle Kl�rung des Opferstatus
der Frau und eine Vermeidung von Haft mit Anbindung an Beratung erçffnen
einen Raum f�r Abw�gung und kçnnen der Aussage fçrderlich sein. Druck ist im-
mer ambivalent.

Allerdings besteht ein Zielkonflikt zwischen Fachberatungsstellen und Polizei:
Der Beraterin geht es darum, eine Lçsung zu finden, die dem Bedarf der Klientin
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entspricht; Aufgabe der Polizei ist es, im Rahmen der Strafverfolgung eine ver-
wertbare Aussage zu erlangen und eine belastbare Zeugin zur Verf�gung zu hal-
ten, um ein Verfahren f�hren zu kçnnen. Mit diesem Zielkonflikt ist im Rahmen
von Kooperation bewusst und verantwortungsvoll umzugehen.

9.4 Polizeiliche Handlungsmçglichkeiten

Die Interviews zeigten zwei grunds�tzliche Ansatzpunkte f�r polizeiliches Han-
deln:

– Vorhandene Motivation der Interviewpartnerinnen zur Aussage nutzen: Mehr
als die H�lfte der Frauen hatte sich eigeninitiativ an die Polizei gewandt und
ausgesagt bzw. sich als kooperationsbereit beschrieben. Hierbei handelte es
sich um Frauen mit und ohne rechtm�ßigem Aufenthalt sowie Frauen mit recht-
m�ßigem Aufenthaltsstatus.

– Motivation zur Aussage herstellen: In circa einem F�nftel der Interviews wurde
eine Kooperationsbereitschaft durch eine polizeiliche Intervention motiviert.
Hierbei handelte es sich �berwiegend um Frauen ohne rechtm�ßigen Aufent-
haltsstatus.

Es wurde ein Modell entwickelt, wonach die Aussagebereitschaft als Resultante
in einem Feld zu verstehen ist, das als Dreieck durch die folgenden Eckpunkte
aufgespannt ist:

– Druck aufgrund der Geschichte der Frau, z.B. dringendes Erreichen des Migra-
tionsziels,

– Druck vonseiten der T�ter/innen, z.B. Gewalt, Bedrohung und gezielte Fehlin-
formation,

– Druck, der subjektiv mit dem polizeilichen Handeln verbunden ist, z.B. Angst
vor Abschiebung.

Diese Konstellation ist insbesondere beeinflusst von dem Aufenthaltsstatus; je
nach Aufenthaltsstatus sind andere Ausgangsbedingungen gegeben und andere
Fragen zu formulieren. Der Druck der Polizei ist vor allem bei Frauen ohne – sub-
jektiven oder objektiven – rechtm�ßigem Aufenthaltsstatus groß; in Folge konn-
ten auch die T�ter/innen den Frauen mit Polizei, Ausweisung und Gef�ngnis dro-
hen. Aber auch Frauen, die sich rechtm�ßig in Deutschland aufhielten, unterlagen
einem hohen Druck vonseiten der T�ter/innen. Bei Frauen ohne rechtm�ßigen
Aufenthaltsstatus, die von der Polizei aufgegriffen wurden und zun�chst nicht
zu einer Aussage bereit waren, ließ sich die Entwicklung ihrer Aussagebereit-
schaft aufzeigen, daher wurde die Auswertung bei dieser Gruppe vertieft.

Die Polizei konnte eine Bereitschaft der Interviewpartnerinnen zur Aussage da-
durch unterst�tzen, dass sie bei dem Druck, der jeweils vorhanden war, ansetzte:
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– Druck, das Migrationsziel zu erreichen: Verbesserte Information �ber die
Mçglichkeiten des Zeuginnenstatus mit Hinblick auf die Eigeninteressen der
Frauen (Schutz, Aufenthalt, Geld verdienen, Zugang zu Bildung),

– Druck vonseiten der T�ter/innen (T�terdrohungen im Fall einer Aussage) min-
dern �ber verl�ssliche rechtliche Information, Sprachmittlung, Verhaftung der
T�ter/innen und Organisation von Schutz,

– Druck der Polizei „regulieren“ (soweit die gesetzlichen Vorgaben und die Auf-
gabe der Polizei einen Spielraum lassen): durch z.B. schnelles Auflçsen der
Doppelrolle als Straft�terin und Opfer,Vermeidung von Haft, schnelle Vermitt-
lung in Beratung. Wo Druck seitens der Polizei (z.B. eine Inhaftierung) von den
gesetzlichen Vorgaben verlangt wird, kann eine gute Kooperation mit der Jus-
tiz, eine schnelle Anbindung an Beratung, Aufkl�rung �ber die rechtlichen
Mçglichkeiten dennoch das subjektive Empfinden beeinflussen.

Aufgrund der Auswertung von Interviews aus der Gruppe der Frauen ohne recht-
m�ßigen Aufenthaltsstatus, die sich nicht von sich aus an die Polizei gewandt hat-
ten, ließen sich R�ckschl�sse f�r den Umgang mit potentiellen Zeuginnen aus
dem Ausland ziehen: Bei geringem Druck durch die Polizei çffnet sich ein
Raum f�r eine Abw�gung der Optionen. Die Eigeninteressen der Frauen sind da-
bei zentral; das Handeln der Polizei muss diese Interessen aufgreifen und mit Be-
ratungsstellen kooperieren (s.o.). Es scheint daher wenig sinnvoll, zuk�nftige
Strategien f�r den Umgang mit potentiellen Zeuginnen auf die Entwicklung neuer
Hebel f�r die Druckaus�bung auszurichten. Es muss darum gehen, das Angebot
zu optimieren und den Druck der T�ter/innen zu entsch�rfen.

Auch f�r Frauen mit rechtm�ßigem Status gilt der Druck von T�tern/innen und
Distanz zu bzw. auch Angst vor der Polizei. Die �berlegungen sind damit f�r
diese Gruppe nicht hinf�llig.

Beispiele f�r nicht empfehlenswerte Praxis

Eine junge Frau aus Osteuropa kam ohne rechtm�ßigen Aufenthaltsstatus nach
Deutschland, um in der Prostitution Geld zu verdienen. Sie berichtete im Inter-
view �ber problematische Arbeitsbedingungen, entwickelte aber kaum Opfer-
wahrnehmung. Sie wurde von der Polizei mehrmals aufgegriffen, aber sowohl
von der Polizei als auch vom Gericht nicht als Opfer, sondern als T�terin ange-
sprochen und ausgewiesen. Erst sehr viel sp�ter entwickelte sie Vertrauen zu
einem Beamten und sagte aus (1–16/182).

Eine junge Frau aus Deutschland mit durchgehender Opferwahrnehmung wandte
sich an die Polizei wegen Gewalt durch den Mann, der sie zur Prostitution zwang,
ohne von Menschenhandel zu sprechen. Sie gewann den Eindruck, dass bei der
Polizei niemand Interesse daran hatte, sie anzuhçren. Sie wurde nicht als Opfer
erzwungener Prostitution erkannt. Sie wurde nicht an ein Frauenhaus oder eine
Beratungsstelle vermittelt. Ihre Aussagebereitschaft hielt sie danach nicht auf-
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recht. Als es zu einem Verfahren kam, war sie nicht mehr bereit zur Aussage
(2–34/231/281).

Eine junge Frau aus Afrika (irregul�rer Aufenthaltsstatus), die sich phasenweise
mit der Zwangssituation arrangiert hatte, f�hlte sich bei Kontrollen von der Poli-
zei wie eine Kriminelle (1–47/311) behandelt. Sie berichtete von Desinteresse der
Polizei, als sie sich als Opfer von Menschenhandel deklarierte. Nachdem sie mit-
hilfe eines neuen Partners die Zwangssituation verlassen hatte, aber immer noch
in großer Angst war, wurde sie festgenommen. In der Abschiebehaft wurde sie
von einem Beamten �ber ihre Rechte falsch informiert – sie nahm es als bewusste
L�ge wahr. Ihre Aussagebereitschaft hielt sie trotzdem aufrecht, weil eine Polizei-
beamtin sich daraufhin als vertrauensw�rdig erwies (1–47/381).

Eine junge Frau aus Osteuropa (irregul�rer Aufenthaltsstatus) wurde get�uscht,
nach Deutschland gebracht, hier festgehalten und mit falschen Papieren aus-
gestattet. Eine sofortige Opferwahrnehmung und Opferdeklaration fand statt:
Sie konnte ihre Familie anrufen und um Hilfe bitten, diese veranlasste einen Po-
lizeieinsatz, mehrere Frauen wurden befreit. F�r sie vollkommen unverst�ndlich
– sie sprach kein Deutsch und erhielt keine Sprachmittlung – wurde sie wegen
Passvergehen vor Gericht gestellt und als T�terin behandelt. Niemand hatte sie
gefragt, was passiert war, und ber�cksichtigt, dass sie die Polizei hatte rufen las-
sen (1–06/161/153).

Beispiele f�r empfehlenswerte Praxis

Eine junge Frau aus Thailand (rechtm�ßiger Status) wurde von ihrem Mann zur
Prostitution gezwungen. Sie begann sich aus der Bindung zu lçsen und entwickel-
te eine Opferwahrnehmung mithilfe einer externen Opferdeklaration durch die
Vermieterin. Sie sagte bei der Polizei aus, bezog sich aber nur auf die h�usliche
Gewalt. Sie wurde sofort an ein Frauenhaus und von dort an eine Fachberatungs-
stelle vermittelt und entschloss sich im Beratungskontext f�r eine vollst�ndige
Aussage wegen Menschenhandels (1–17/68).

Eine Frau aus S�damerika (nicht rechtm�ßiger Aufenthaltsstatus, durchgehende
Opferwahrnehmung) fl�chtete zur Polizei. Sie sprach kein Deutsch und konnte
sich nur mit wenigen Brocken verst�ndigen: Sie sagte sie sei Prostituierte. Die
diensthabenden Beamten/innen fanden heraus, welche Sprache bençtigt wurde,
organisierten eine Telefonschaltung mit einer Dolmetscherin (1–13/10) und sorg-
ten so f�r Verst�ndigung und Informationsfluss. Sie wurde in Beratung vermittelt
und eine anonyme Unterkunft organisiert (1–13/222).

Eine sehr junge Frau aus Osteuropa (irregul�rer Aufenthaltsstatus, durchgehende
Opferwahrnehmung) kam nach Deutschland, um mit ihrer Mutter zusammen-
zuleben, wurde aber zuvor von Verwandten jenseits der Grenze zur Prostitution
gezwungen und mit falschen Papieren ausgestattet. Sie wurde festgenommen
und begann sich trotz anf�nglicher Angst vor der Polizei und Angst vor Abschie-
bung als Opfer zu deklarieren, weil sie die vernehmenden Beamten als freundlich
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und korrekt erlebte (1–24/286). Ihr wurde Hilfe versprochen und die Bestrafung
der T�ter/innen. Sie wurde umgehend an eine Fachberatungsstelle vermittelt, wo
sie in einer Schutzwohnung leben konnte. Dies motivierte sie zu einer vollst�ndi-
gen Aussage (1–24/247).

Eine Frau aus Osteuropa, nicht rechtm�ßiger Aufenthaltsstatus, durchg�ngige
Opferwahrnehmung) kam nach Deutschland, um Geld f�r die Operation ihrer
Tochter zu verdienen, wurde get�uscht und zur Prostitution gezwungen. Sie hatte
große Angst vor Polizei und Gef�ngnis. Sie fl�chtete und wurde festgenommen.
Ihre Angst hinderte sie an einer Aussage. Sie konnte kein Deutsch und „verstand
nichts“ (1–27/204). Die Polizei bot ihr Schutz und Unterst�tzung gegen eine Aus-
sage, sie konnte aber nicht wirklich Vertrauen fassen. Sie wurde an eine Fachbe-
ratungsstelle vermittelt. Nach „zwei Wochen Arbeit mit Polizei und Beratungsstel-
le“ (1–27/116) erkl�rte sie sich zur Aussage bereit, als ihr zugesichert wurde, dass
ihre Kinder nachgeholt werden.

Beispiele f�r zwiesp�ltige Praxis

Eine junge Frau aus Osteuropa, (nicht rechtm�ßiger Aufenthaltsstatus, durchg�n-
gige Opferwahrnehmung) fl�chtete nach kurzer Zeit aus der Zwangssituation zur
Polizei. Sie sprach kein Deutsch und konnte sich nicht verst�ndlich machen, be-
richtete aber, dass sie freundlich und respektvoll behandelt wurde. F�r den kom-
menden Morgen wurde gleich eine Sprachmittlung organisiert und sie erhielt alle
notwendige Information, um sich sicher f�hlen zu kçnnen. Die erste Vernehmung
hatte sie in sehr schlechter Erinnerung: Sie f�hlte sich herabgesetzt und beleidigt,
von einem Beamten, der „sehr grob“ (1–21/87) mit ihr umging und ihr ein Bier
statt einen Kaffee anbot, ihr keine Rechte erkl�rte und sie sich „wie wenn ich sel-
ber der Verbrecher w�re“ (1–21/497) f�hlen ließ. Die zweite Vernehmung mit
einer Beamtin, die auf die verk�rzte Darstellung im ersten Vernehmungsprotokoll
aufmerksam geworden war, verlief sehr gut. Sie bekam Zeit, wurde aufgekl�rt,
dass sie nicht aussagen muss und f�hlte sich nicht mehr so stark unter Druck.
Sie sagte aus und wurde an eine Fachberatungstelle vermittelt.

9.5 Handlungsempfehlung f�r Intervention und Pr�vention

Die folgenden Handlungsempfehlungen beziehen sich nicht nur auf das polizei-
liche Handeln. Es wurde die Bedeutung der Kooperation von Polizei und Justiz
einerseits, von Polizei und Beratungsstellen andererseits erkennbar, daher sollen
die Empfehlungen f�r Intervention und Pr�vention das weiter abgesteckte Feld
von beteiligten Institutionen einbeziehen. Einige Empfehlungen beziehen sich
z.B. explizit auf den Aufgabenbereich von Beratungsstellen und nicht auf die Po-
lizei. Generell lassen sich allgemeine Folgerungen f�r polizeiliches Handeln zu-
sammenfassen:
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– Rasches Erkennen von Opfern von Gewalt und Opfern von Menschenhandel;

– rasche Vermittlung an sch�tzende Einrichtungen bei Gewalt und an Fachbera-
tungsstellen bei Hinweisen auf Menschenhandel;

– sofortige Sprachmittlung organisieren, verl�ssliche Information geben: poli-
zeiliches Handeln erkl�ren, Klarstellen der Notwendigkeit und Bedeutung
von Mitnahme, Inhaftierung und Strafverfolgung;

– Perspektive des Zeuginnenstatus verst�ndlich erkl�ren: Was bedeutet die Be-
denkzeit, welchen Aufenthaltsstatus kann sie – vor�bergehend oder dauerhaft
– haben, unter welchen Bedingungen kann sie arbeiten oder eine Ausbildung
machen. In Kooperation mit Fachberatungsstellen abkl�ren, ob diese Informa-
tionen durch die Polizei oder die Beratungsstelle vermittelt werden sollen;

– interkulturelle Kompetenzen erwerben, respektvoller Umgang auch mit Pros-
tituierten, Scham ber�cksichtigen. Neben Herkunft und Kultur muss auch
das oft sehr junge Alter der Frauen Ber�cksichtigung finden;

– Bedeutung von Traumatisierung kennen, keinen Druck aus�ben, Beratung ein-
schalten;

– deutliche Abgrenzung von den T�tern/innen: Bef�rchtungen einer Verbindung
zwischen T�tern/innen und Polizei entgegen wirken;

– eventuellen T�terinnenstatus auflçsen;

Kooperation mit Fachberatungsstellen ausbauen.

Strategie Kooperation ausbauen

– Kooperation mit Fachberatungsstellen auf- bzw. ausbauen, dabei den Regeln
gelingender Kooperation folgen (WiBIG 2004). Von den Erfahrungen bereits
aktiver lokaler und regionaler Kooperationsb�ndnisse und Kooperationsver-
einbarungen kann profitiert werden. Spezialisierungen innerhalb der Institu-
tion Polizei kçnnen dazu beitragen, Kooperation zu vereinfachen.

– Mçgliche Verkn�pfung von Menschenhandel und h�uslicher Gewalt kennen,
Kooperation mit Fachberatungsstellen, Schutzwohnungen und Frauenh�usern
intensivieren. Frauenh�user sind nicht immer der geeignete Ort zum Schutz
von Frauen vor Menschenhandel.

– Kooperation mit dem Sozialdienst in Haftanstalten ausbauen. Mehrere Inter-
viewpartnerinnen wurden inhaftiert – teilweise weil sie nicht als Opfer von
Menschenhandel erkannt wurden, sondern als Migrantinnen ohne rechtm�ßi-
gen Aufenthaltsstatus abgeschoben werden sollten, teilweise weil sie selbst un-
ter Verdacht der (Mit-)T�terschaft standen. Die Haft war f�r die meisten kaum
ertr�glich und ihre Lage verschlechterte sich dramatisch. Eine enge Koopera-
tion zwischen Polizei, dem Sozialdienst der Haftanstalten und den Fachbera-
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tungsstellen kann helfen, unnçtigen Druck zu reduzieren und mçglicherweise
Aussagebereitschaft zu fçrdern.

Strategie Pr�vention und �ffentlichkeit

– Pr�ventionsmaßnahmen lokal und regional in Kooperation mit den Fachbera-
tungsstellen und anderen Schl�sselpersonen an Runden Tischen weiterentwi-
ckeln.

– Pr�ventions- und Interventionsstrategien gemeinsam mit internationalen Orga-
nisationen weiterentwickeln, Prostituierte in die Gruppe der undokumentierten
Arbeitnehmer/innen aufnehmen.

– Auch andere Akteure und �ffentlichkeitsarbeit sind gefordert. Soziale Kon-
takte helfen bei der Opferwahrnehmung und -deklaration. Ob Informations-
kampagnen f�r Kunden von Prostitution hier wirksam sein kçnnen, w�re zu
diskutieren. Einige Interviewpartnerinnen bauten sich �ber die Beziehung zu
einem ehemaligen Kunden eine neue Perspektive auf und erlangten den ge-
w�nschten legalen Aufenthalt. Eine differenzierte Diskussion �ber Schutzehen
und Legalisierungsehen statt der pauschalen Bezeichnung Scheinehen w�re
hilfreich (vgl. Prasad 2000).

Strategie Fortbildung und Spezialisierung

– Fortbildungsveranstaltungen, die ein Grundwissen �ber die Lage und den Um-
gang mit Opfern von Menschenhandel an alle Polizeibeamten/innen vermitteln
sowie Weiterbildung f�r Fachkr�fte, die sich auf die Bearbeitung der Thematik
spezialisieren. Nicht nur die polizeilichen Aufgaben, sondern auch die Rechte
von Migrantinnen und Aspekte der Menschenrechte sollten in die Curricula
aufgenommen werden. Die Fortbildungen sollten auf die Unterschiedlichkeit
der Lebenslagen und Gewaltverh�ltnis sowie auf die Bedeutung von Trauma
und Bew�ltigungsprozesse eingehen. Die Fortbildungen sollten interdiszipli-
n�r von Fachkr�ften der Polizei und Fachkr�ften aus den Fachberatungsstellen
und mçglicherweise internationalen Organisationen wie La Strada Internatio-
nal27durchgef�hrt werden.

– Multiprofessionelle Fortbildungen von Vertretern/innen der Polizei und Vertre-
tern/innen von Schutz- und Beratungseinrichtungen mit dem Ziel, das gegen-
seitige Verst�ndnis zu fçrdern, von den jeweils unterschiedlichen professionel-
len Perspektiven zu profitieren und die Kooperation voranzubringen.

Spezifische Strategien f�r diese Zielgruppe

Opfer von Menschenhandel zum Zwecke sexueller Ausbeutung sind çffentlich
wenig sichtbar. Nicht nur in Privatwohnungen, auch in Bordellen scheinen sie
f�r �ffentlichkeitsarbeit schwer erreichbar zu sein. Dies trifft vor allem auf die-

27 www.lastradainternational.org
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jenigen zu, die sich gegen den Zwang zur Prostitution wehren und die stark kon-
trolliert oder eingesperrt werden. F�r çffentliche Information erreichbar sind am
ehesten diejenigen, die sich arrangiert haben und offen als Prostituierte arbeiten.
Von daher greifen die Strategien, die entwickelt wurden, um undokumentierte Ar-
beitnehmer/innen (undocumented workers) zu sch�tzen und zu ihrem Verdienst
und ihren Rechten zu verhelfen, bei Opfern von Menschenhandel zum Zwecke
sexueller Ausbeutung kaum (PICUM 2007). Dies hat auch damit zu tun, dass
es f�r Prostitution keine Arbeitsschutzregeln und keine gewerberechtlichen Be-
stimmungen oder Kontrollen gibt. Am ehesten vergleichbar ist die Situation die-
ser Gruppe mit der von ausgebeuteten und teilweise eingesperrten Haushaltshil-
fen. Es muss ein Ziel pr�ventiver Strategien sein, diese Gruppen besser zu errei-
chen und mit Information zu versorgen.28

Mehrgleisige Strategien

– �ffentlich sichtbare, mehrsprachige und zug�ngliche Information f�r diejeni-
gen, die sich in der �ffentlichkeit bewegen. Hier geht es vor allem um Informa-
tion �ber Schutzmçglichkeiten und Rechte, um dem Druck der T�ter/innen ent-
gegen zu wirken.

– Aufsuchende Strategien f�r die, die in Prostitutionsbetrieben arbeiten m�ssen,
aber nicht gefangen gehalten werden. Hierunter ist vor allem Streetwork durch
Fachberatungsstellen zu verstehen, da f�r Opfer von Menschenhandel der Kon-
takt zur sozialen Arbeit nicht angstbesetzt ist im Unterschied zum Kontakt zur
Polizei. Eine weiterf�hrende Diskussion �ber die betriebliche Anerkennung
und Kontrolle von Prostitutionsbetrieben und ein Austausch mit den Erfahrun-
gen in den Niederlanden kçnnten hier zus�tzliche Impulse geben (Kavemann/
Rabe 2008).

– Kontrollierende Strategien, die gefangen gehaltene Opfer auffinden kçnnen.
Hier sind polizeiliche Kontrollen zu nennen, aber auch gewerberechtliche Kon-
trollen kçnnten bei entsprechenden Auflagen Zwangsverh�ltnisse erkennen
helfen. Allerdings zeigen die Interviews, dass der Zugang zu diesen Frauen
sehr schwer ist, wenn sie z.B. in Privatwohnungen im Kontext von Ehe und Be-
ziehungen zur Prostitution gezwungen werden und es keine konkreten Hin-
weise auf Menschenhandel gibt.

Politische und rechtliche Strategien als Voraussetzung f�r bessere Praxis

Politische Maßnahmen, die zu rechtlichen Ver�nderungen f�hren, sind Vorausset-
zung f�r eine bessere Erreichbarkeit der Opfer und einen besseren Opferschutz.

– �nderung des rechtlichen Status von Opfern von Menschenhandel. Eine Auf-
enthaltsregelung, die T�terstrategien aushebelt, Ausweisung als Bedrohungs-

28 PICUM – Platform for international cooperation on undocumented migrants – beginnt, Prostitu-
ierte als Zielgruppe aufzugreifen und Strategien und Materialien zu entwickeln (Gespr�ch mit
PICUM, 26.4.2009).
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szenario entsch�rft und die Migrationsziele Arbeit,Verdienst oder Ausbildung
erreichbar werden l�sst, kann die Aussagebereitschaft deutlich fçrdern (vgl.
Determinanten Rechtlicher Status und T�terstrategien). Das Hauptmotiv f�r
die Migration war die Notwendigkeit, Geld zu verdienen. Viele – vor allem
junge – Frauen hatten den Wunsch, hier zur Schule zu gehen und/oder eine
Ausbildung zu machen und sich eine Perspektive aufzubauen. W�rde ihnen
diese Mçglichkeit einger�umt, kçnnte das die Aussagebereitschaft fçrdern.

– Abbau von Diskriminierung von Prostituierten (s. Determinante Einstellung
zur Prostitution).

– Verbesserter Zugang von Gesundheitsfçrderung zu Prostitutionsbetrieben bzw.
die verbesserte Anbindung von Prostituierten – auch ohne rechtm�ßigen Auf-
enthaltsstatus – an die Gesundheitsversorgung angesichts der teilweise starken
gesundheitlichen Belastungen der Interviewpartnerinnen.

Pr�ventive Strategien in den Herkunftsl�ndern

Die Mehrheit der Interviewpartnerinnen waren Migrantinnen und kamen aus
Regionen großer Armut bzw. Perspektivlosigkeit. Sie wurden �berwiegend von
Personen, die ihnen bekannt waren oder nahe standen – Nachbarn, Bekannte
aus dem gleichen Dorf, nahe und fernere Verwandte, Ehem�nner und Partner –
in die Prostitution gezwungen oder gegen Geld an die Menschenh�ndler/innen
ausgeliefert. Pr�ventive Warnungen vor unangemessener Vertrauensseligkeit lau-
fen ins Leere, wenn es sich bei den T�tern/innen um vermeintliche Vertrauensper-
sonen handelt.

Zudem stehen hinter der Migration dringliche Ziele f�r die Betroffenen. Es geht
um die Sicherung des Lebensunterhalts, die Finanzierung von Ausbildung oder
Behandlungen von Krankheit bzw. Operationen. In den Interviews gibt es Hin-
weise auf zusammengebrochene soziale Strukturen in osteurop�ischen L�ndern
und von B�rgerkriegen gezeichnete Lebensverh�ltnisse in afrikanischen Staaten.
Warnungen vor Ausbeutung und Menschenhandel laufen auch da ins Leere, wo
keine Alternative erkennbar ist. Selbst wenn aufgekl�rt wird, dass im „goldenen
Westen“ kein Luxusleben mçglich ist, stellt das kein Argument dar f�r diejenigen,
die nicht auf Luxus, sondern auf ein Existenzminimum hoffen und bereit sind, da-
f�r viele Belastungen in Kauf zu nehmen.

Interviewpartnerinnen kamen zum Teil aus l�ndlichen Regionen und abgelegenen
Dçrfern. Wie geeignete Aufkl�rung auch diese Gegenden erreicht, m�sste dis-
kutiert werden. F�r junge Frauen war der Wunsch, sich aus den Verh�ltnissen
zu lçsen und wegzugehen, ein starkes Motiv f�r die Migration. Aufkl�rung
m�sste der Situation sehr junger, perspektivloser und nach Unabh�ngigkeit stre-
bender Frauen entsprechen.

Informationskampagnen in den Herkunftsl�ndern (vgl. Bannenberg 2006, 428)
sind sicherlich sinnvoll, vor allem wenn sie �ber Rechte informieren und die Bar-
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rieren zu Schutz und Hilfe senken. Es muss aber davon ausgegangen werden, dass
das Problem des Menschenhandels auf diesem Wege nicht zu lçsen ist und es die
Aufgabe der Ziell�nder wie Deutschland ist, den Betroffenen Schutz und Sicher-
heit und vor allem eine Perspektive zu geben. Daf�r muss der rechtliche Rahmen
geschaffen werden.
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11 Anhang

11.1 Spezielle rekonstruktiv-hermeneutische Verfahren: Verlaufs-
analyse, Agency- und Positioning-Analyse

Erg�nzend zu den methodischen Bemerkungen in Kapitel 2.4 werden hier die be-
sonderen und spezialisierten hermeneutischen Verfahren genauer dargestellt, die
in der Auswertung zum Tragen kamen.

Hermeneutische Verfahren (insbesondere z.B. Objektive Hermeneutik oder
Grounded Theory) gelten allgemein als �beraus aufw�ndige und zeitintensive
Auswertungsmethoden. Angesichts der Bedeutung hermeneutischer Zug�nge
f�r die Forschungsfrage sollte trotz der knappen Zeit nicht auf diesen Zugang ver-
zichtet werden; gesucht wurden daher forschungsstrategisch çkonomische Varia-
nten der Hermeneutik. Bereits in anderen Forschungsprojekten wurden sehr gute
Erfahrungen mit den speziellen Formen der Verlaufs-, Agency- und Positioning-
analyse gemacht (Helfferich et al. 2004). Sie kommen deshalb in den Auswertun-
gen relativ rasch zu guten Rekonstruktionen, weil sie sich jeweils auf spezifische
Aspekte richten – auf sprachliche Ausdrucksformen von Verl�ufen, von subjek-
tiver Handlungsmacht und von Relationen von Menschen zueinander. Dies be-
r�hrte gerade den Kern der Forschungsfrage und so wurden diese Verfahren ein-
gesetzt.

Bei der Verlaufsanalyse handelt es sich um eine spezielle Auspr�gung der herme-
neutischen Analyse. Die Aufmerksamkeitsebenen werden auf solche semanti-
schen, grammatikalischen und syntaktischen Besonderheiten der Sprache aus-
gerichtet, die Verl�ufe anzeigen, z.B. zeitlich strukturierende Partikel („plçtz-
lich“, „immer wieder“) oder Satzkonstruktionen („Und dann habe ich das erste
Mal“) oder Metaphern f�r einen Ablauf („Kreislauf“, Wegmetaphern) bzw. eine
Richtung („es ging aufw�rts“) oder explizite Zeitangaben. Z�suren und Wende-
punkte kçnnen implizit aus dem Wechsel in der Art der Erz�hlung rekonstruiert
werden oder sie wurden von den Erz�hlenden explizit eingef�hrt. Die Verlaufsa-
nalysen ergaben ein mehr oder weniger ausf�hrlich gehaltenes Verlaufsskript.

Zu Beginn wurden ausgew�hlte Interviews zudem einer Aufbereitung mit dem
Fokus der Agency- und Positioning-Analyse unterzogen. Bei der Agency-Ana-
lyse wird das Augenmerk darauf gerichtet, die sprachlichen Formen zu analysie-
ren, mit denen eine Erz�hlperson seine oder ihre Handlungsmçglichkeiten und
Handlungsinitiative in Hinblick auf Ereignisse des Lebens konstruiert (f�r
„Agency“ gibt es keine angemessene �bersetzung; am genauesten ist die etwas
sperrige Bezeichnung „kognitive Repr�sentation der eigenen Handlungsf�higkeit
und Wirkm�chtigkeit“). Lucius-Hoene und Deppermann f�hrten das Konzept in
Deutschland ein und bestimmten den Fokus als „Umgang mit der Frage, ob und in
welchen Aspekten und Bereichen seines Lebens er (der Erz�hler, d.V.) sich als
handelnde Person, als Zentrum der Geschehnisse seines Lebens, als Inhaber
von Kontrollmçglichkeiten und Entscheidungsspielr�umen erlebt, oder ob und
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hinsichtlich welcher Erfahrungen er sich von heterogenen M�chten dirigiert
f�hlt.“ (Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 59). Die einfachsten Grundformen
sind die Konzepte von aktiver Agency bzw. Handlungsmacht („Ich habe etwas ge-
tan“) und passiver Agency bzw. Handlungsohnmacht („Mir wurde etwas ange-
tan“/„jemand hat mit mir etwas gemacht“) oder einer Agency, bei der eine ano-
nyme Macht, z.B. ein „Es“, etwas in Gang setzt (anonyme Agency). Doch es
gibt noch weitere Schattierungen etwa nach Effektivit�t, nach Delegation oder Di-
rektheit oder nach Vollendung der Handlung und weitere, teilweise hochkom-
plexe zusammengesetzte Formen von Agency.

In der „Positioning-Analyse“ werden „Positionen“ rekonstruiert, also die subjek-
tiven Repr�sentationen von Beziehungen zu anderen Menschen: Wer wird mit
wem zusammen erw�hnt, wo wird „wir“ verwendet, wo werden Allianzen und
Gr�ben ausgedr�ckt? Wie bezieht sich das Subjekt auf die anderen Menschen,
wer macht (aus subjektiver Sicht) mit wem was warum? In Verbindung mit der
Agency-Analyse kann die Positioning-Analyse die subjektive Vorstellung von re-
lationaler Handlungsf�higkeit von Akteuren in einem Netzwerk abbilden: z.B.
kann die Polizei (in der subjektiven Vorstellung) aktiv gegen�ber dem T�ter auf-
treten, der zum Objekt der Handlungsmacht der Polizei wird, w�hrend vorher die
Frau Objekt der Handlungsmacht des T�ters war. Die Polizei handelt aber in De-
legation seitens der Frau (subjektiv: „Ich habe gesagt, sie sollen endlich . . .“),
dann schreibt sich die Frau auf diese Weise eine indirekte – n�mlich �ber die Po-
lizei vermittelte – Handlungsmacht zu.

Die Agency-Analyse wurde aufgrund der Annahme erprobt, dass die subjektive
Handlungsm�chtigkeit Voraussetzung f�r eine Aussagebereitschaft sei und dass
die relationale Handlungsmacht von Polizei und T�ter von Einfluss auf die Aus-
sagebereitschaft habe. Entsprechend wurden zum einen Fallanalysen als Viktimi-
sierungsprozesse rekonstruiert mit Verlust und R�ckgewinn von Agency und mit
der Verlaufsanalyse verbunden; die Fallanalysen waren die Basis f�r die Typolo-
gie von Viktimisierungsprozessen in Kapitel 6. Zum anderen wurden in dem Feld
„Polizei – T�ter – Frau“ Agency-Konstellationen (insbesondere auch: Wer hat
welche Macht �ber wen?) „Polizei – Frau“ einerseits, „T�ter – Frau“ andererseits
beschrieben; die Gruppierung nach unterschiedlichen Relationen „Druck seitens
des T�ters“, „Druck seitens der Polizei“ wurde in Kapitel 5.5 dargestellt.
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Summary

The study entitled “Determinants of the willingness of victims of human traffick-
ing for the purpose of sexual exploitation to make a statement” (commissioned by
the Federal Ministry of the Interior, 2008–09, conducted by the FrauenFor-
schungsInstitut Freiburg which carries out research in the social sciences) and in-
cluding a random sample of 53 qualitative victim interviews represents a broadly-
based victim survey. The core element of the study was the willingness of wit-
nesses to make a statement in its importance for police action, however also police
action per se as a determinant of this willingness. Contact to the persons inter-
viewed was arranged by specialist counselling services. They were interviewed
along biographical-partly narrative lines and their subjective perception was re-
constructed using various qualitative analysis strategies. Where it was possible,
besides women who had made statements as victims, also those women who
were known to the police but had not made a statement were included in the ran-
dom sample as well as women who had no contact with the police.

Initially cross-case individual determinants were discussed. Great importance
was attributed to offender strategies and the pressure to achieve the migration
goal, however, it was just as impossible to make generalisations about all victims
of human trafficking for the purpose of sexual exploitation pursuant to section
232 of the penal code as it was to identify a single determinant as a universal
key to the willingness to make a statement. The group of victims was heteroge-
neous where the exploitation situation, the motives behind and the channels of mi-
gration, the residence status, attitude to prostitution, etc were concerned and the
determinants formed complex cause-effect relationships.

Following an analysis of the influence of police action on the willingness to make
a statement, the interaction of determinants was portrayed as the relationship be-
tween three types of pressure which the victim was subjected to and which deter-
mined the willingness to make a statement: Pressure issuing from the offender
system (offender strategies), pressure emanating from police action and pressure
to achieve the migration goal. Particularly in the case of women who did not have
a lawful residence status it was shown how a change in the balance of power hin-
dered or encouraged a statement. A further contextualisation of the determinants
illustrates the identification of turning points leading to a statement(readiness) in
the biographical antecedents and processes. Diverse victimisation processes with
specific shifts in self-perception and self-declaration as a victim were typified and
placed in relation to the importance of third-party perception and third-party de-
claration as a victim. A general victim perception that necessitates only one mo-
tive to manifest itself as willingness to give evidence and make a statement was
only one out of five reconstructed processes. It was possible to name the effective
determinants specific at the turning points for the various processes.
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The cases where no statement was made were basically attributable to three types
of case contexts: an “all-powerful offender system” (inter alia, organised crime),
an intimate relationship with the offender or pulling out through a new partner. A
comparison with cases from the same contexts where a statement was made en-
abled a more in-depth consideration of the context-related significance of deter-
minants.

The specialist counselling services and the co-operation between the counselling
services and the police were crucial for initiating and upholding the willingness to
make a statement. Furthermore, counselling and coaching were especially impor-
tant during the court proceedings and during pre-trial detention or custody pend-
ing deportation.

The closer specifications of the interaction between determinants in the relation-
ship offender – victim – police, in the biographical antecedents and processes and
for special case contexts led to police-related as well as general recommendations
for action.
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